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In den vier Jahren, die von der ersten Idee bis zum Abschluss dieser 
Studie vergangen sind, wurde ich auf vielfältige Weise unterstützt.

Der Schweizerische Nationalfonds !nanzierte die Durchführung des 
Forschungsprojekts (SNF Gesuchsnummer: PDFMP1_127306). Monica 
Budowski betreute die Studie als Dissertation und trug mit fundierten Re"e-
xionen und präzisen Fragen zum Gelingen meines Projekts bei. Michael 
Meuser war als Zweitgutachter der Dissertation tätig und brachte die Studie 
mit wertvollen Anregungen und kritischen Beurteilungen voran.

Die Trägerinnen und Träger, das Team sowie die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Graduiertenkolleg/Prodoc der Universitäten Bern und 
Fribourg zum #ema “Gender: Prescripts and Transcripts” – insbesondere 
Lucia Lanfranconi und Susanne Bachmann – inspirierten meine Arbeit mit 
interessanten Diskussionen zu unterschiedlichen #emen der Geschlechter-
forschung.

Das Bundesamt für Statistik stellte den Datensatz zur Opferhilfe zur 
Verfügung, auf dem die statistische Analyse meiner Studie beruht. Das Schwei-
zerische Sozialarchiv bildete mit seiner umfassenden Zeitungsartikelsammlung 
eine bedeutsame Ressource für den Zugang zur medialen Berichterstattung 
über die schweizerische Opferhilfe der letzten dreissig Jahre.

Die Interviewpartnerinnen und -partner der Opferhilfe-Beratungsstel-
len der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Bern ermöglichten mir 
mit ihrer O%enheit und Hilfsbereitschaft vielgestaltige packende Einblicke in 
den dynamischen und komplexen Prozess des Aufbaus und der Umsetzung 
der Opferhilfe, ebenso wie die für die Opferhilfe zuständigen Fachpersonen 
im Bundesamt für Justiz, im Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons 
Basel-Stadt, in der Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft sowie 
in der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern.

Michel Broccard bereicherte meine Arbeit als Freund in vielen frucht-
baren und spannenden Gesprächen. Sein unermüdliches Interesse und seine 
ausdauernde Bereitschaft, mich in meiner Faszination für die verschieden-
artigen Fragen und Etappen des Forschens zu begleiten, schärften mein 
Denken und erleichterten das Umschi%en so mancher Ecke und Klippe im 
Forschungsprozess.

Ich danke allen genannten Personen und Institutionen herzlich für 
Ihre Unterstützung.
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Gewalt, ihre Opfer und Täter/-innen sind in den ö%entlichen Debatten 
#ematiken ungebrochener Aktualität. Zu nennen sind beispielsweise die 
Diskussionen zur Jugendgewalt, zur Gewalt im Rahmen von Sportanlässen, 
zur häuslichen Gewalt oder auch die regelmässig wiederkehrenden Bericht-
erstattungen zu Angri%en auf Personen im ö%entlichen Raum. Gewalt kann 
die Betro%enen nicht nur körperlich verletzen, sondern auch psychisch 
erschüttern und zu vielfältigen Beeinträchtigungen in der Lebensgestaltung 
führen. In der Schweiz ist seit 1993 das Opferhilfegesetz (OHG) in Kraft, 
in dessen Rahmen Opfer von Gewaltstraftaten kostenlose psychosoziale und 
rechtliche Beratung sowie !nanzielle Unterstützung erhalten. Die vom Bun-
desrat für das Jahr 2016 vorgesehene umfassende Evaluation des OHG wurde 
in Zusammenhang mit verschiedenen Anfragen von Parlamentarier/-innen 
auf das Jahr 2015 vorgezogen. Die vorliegende Untersuchung kommt hier 
rechtzeitig und klinkt sich in die Debatte um die Opferhilfe ein.

Der Gesetzestext des OHG richtet sich an beide Geschlechter gleicher-
massen. Die durch die Opferhilfe tatsächlich unterstützten Personen sind in drei 
Viertel der Fälle weiblich. Dem Common Sense entsprechend ist das weibliche 
Übergewicht der Unterstützten als Ausdruck einer ungleichen Verteilung der 
Gewaltbetro%enheit auf Männer und Frauen zu deuten. Anne Kersten stellt 
diese Deutung mit ihrer Arbeit auf eine fruchtbare Art und Weise infrage. 
Sie lenkt den Blick auf einen bis anhin nur am Rande in den ö%entlichen 
und wissenschaftlichen Debatten berücksichtigten wichtigen Aspekt: Männer 
sind nicht nur häu!g Täter, sondern auch Opfer von Gewalt. Warum sie 
trotzdem nicht in ähnlichem Ausmass wie weibliche Opfer Unterstützung in 
der Opferhilfe !nden, wird von Anne Kersten gewinnbringend und präzise 
beleuchtet. Damit leistet die vorliegende Arbeit einen wichtigen theoretischen 
und empirischen Beitrag zum #ema von Geschlecht und Gewalt.

Anne Kersten wählt für ihr Vorgehen einen multimethodischen Zugang. 
Sie führt eine deskriptive Analyse der Opferhilfefalldaten des Bundesamts für 
Statistik für die Jahre 2000 bis 2010 durch und stellt sie den Daten der polizei-
lichen Kriminalitätsstatistik (2009–2010) gegenüber. Damit werden erstmals 
di%erenzierte Erkenntnisse zu den geschlechterspezi!schen Unterschieden 
der durch die Opferhilfe beratenen Personen zur Verfügung gestellt – sowohl 
für die gesamte Schweiz als auch aufgeschlüsselt nach Kantonen, die ja für 
die Umsetzung des OHG verantwortlich sind. Erstaunlich ist nicht nur der 
mit 23.8% geringe prozentuale Anteil männlicher Personen, die durch die 
Opferhilfe unterstützt werden, sondern ebenfalls die grosse interkantonale 
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Variationsbreite des Anteils männlicher Beratener. Sie liegt zwischen 8.7% 
und 38.2%.

Um die Hintergründe für den geringen prozentualen Anteil männlicher 
Beratener und dessen grosse interkantonale Variationsbreite zu erarbeiten, geht 
Anne Kersten in einem nächsten Schritt diskursanalytisch vor. Sie beleuch-
tet zum Einen die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse, die ins OHG 
münden, und zum Anderen die Umsetzung des OHG in zwei Kantonen mit 
sehr gegensätzlichen prozentualen Anteilen männlicher Beratener. Mit diesem 
Vorgehen kann Anne Kersten überzeugend ausführen, dass Gewaltbetro%en-
heit allein aus Menschen noch keine Opfer macht, die auf Unterstützung des 
Staats zählen dürfen. Der Opferstatus wird vielmehr in den gesellschaftlichen 
Aushandlungsprozessen rund um die Opferhilfe erst gescha%en und gründet 
ganz wesentlich auf bestimmte, gerade auch geschlechterkulturell geprägte 
Verhaltensweisen und Charakteristika gewaltbetro%ener Menschen. Darüber 
hinaus gelingt es Anne Kersten, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie 
trotz eines wirkungsmächtigen Diskurses, in dem Männlichkeit als unvereinbar 
mit dem Opferstatus konstruiert wird, durch ausbalancierendes staatliches 
Handeln Raum für den gleichwertigen Einbezug männlicher und weiblicher 
Gewaltbetro%ener in die Opferhilfe gescha%en werden kann.

Das vorliegende Buch leistet mehr als eine überzeugende empirische 
Rekonstruktion der geschlechtlichen Substruktur der Opferhilfe. #ema-
tisch entwickelt Anne Kersten durch die Verknüpfung von Geschlecht und 
Opferstatus die Forschung in der Viktimologie weiter und situiert diese in 
den Rahmen wohlfahrtsstaatlicher Politik bzw. der Scha%ung von gesetz-
lichen Grundlagen, deren Umsetzung und Konsequenzen. Die Resultate 
sind nicht nur relevant für die Opferhilfe. Sie zeigen des Weiteren auf, wie 
die geschlechtsspezi!sche Identität (Mikroebene) mit der Konstruktion von 
bestimm ten wohlfahrtsstaatlichen Status (Makroebene) zusammenhängt und 
in organisationelle Strukturen (Mesoebene) eingelagert wird bzw. umgekehrt, 
was notwendig wäre, um konstruierte wohlfahrtsstaatliche Status zu verändern.

Anne Kersten liefert mit ihrer Arbeit grundlegende Einsichten in das 
Verhältnis von Geschlecht und Gewalt. Sie bringt in die Diskussion darüber 
hinaus eine innovative Perspektive ein, indem sie den Zusammenhang von 
Männlichkeit und Gewalt nicht – wie üblich – mit Blick auf Männer als Täter, 
sondern als Opfer lenkt. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer 
di%erenzierten Rekonstruktion der komplexen Struktur vergeschlechtlichter 
Gewalt. Dies geschieht in einer klaren, soziologisch analytisch präzisen Weise. 
Dabei wird auf eine bei diesem #ema naheliegende Aufrechnung männlicher 
und weiblicher Opfererfahrungen verzichtet.
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Das Buch regt zum kritischen Denken an und erö%net neue Pers-
pektiven auf die Opferhilfe und ihre Entwicklung. Anne Kersten stellt die 
#ese auf, dass ein Nicht-Anerkennen von Männern als Opfer hegemoniale 
Männlichkeit stützt, weil damit das Bild männlicher Stärke gefördert wird. 
Daran anknüpfend ist interessant, ob und inwieweit die Opferhilfepraxis, 
wenn sie neue Strukturen für männliche Gewaltbetro%ene scha%t, eine 
Herausforderung hegemonialer Männlichkeit darstellt und ob solche neuen 
Strukturen dazu führen, eine Form von Männlichkeit anerkennungsfähig zu 
machen, welche die Möglichkeit zur Einnahme des Opferstatus beinhaltet.

24. Februar 2014
Monica Budowski , Universität Fribourg
Michael Meuser, Technische Universität Dortmund
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Menschen werden durch Gewalthandlungen anderer verletzt und unter 
Umständen in ihrem Leben über längere Zeit beeinträchtigt. In den Zeitungen 
sind viele Nachrichten über derartige Gewalthandlungen, die Täter/-innen, 
Opfer und Folgen zu lesen. In vielen Staaten haben sich in den letzten fünfzig 
Jahren verschiedenartige private und staatliche Programme zur Unterstützung 
der Opfer von zumeist interpersonellen Straftaten entwickelt. Menschen, die 
durch strafbare Handlungen anderer physisch oder psychisch verletzt werden 
und mit den vielfältigen Folgen der Verletzungen zu kämpfen haben, !nden 
in und durch diese Programme unter anderem kostenlose psychosoziale und 
rechtliche Beratung sowie in gewissem Umfang !nanzielle Unterstützung. Seit 
1993 existiert mit dem Opferhilfegesetz – kurz OHG – auch in der Schweiz 
ein Bundesgesetz, welches Opfern von interpersonellen Straftaten derartige 
Unterstützungsleistungen zusichert. Dieses Gesetz verp"ichtet die Kantone1 
unter anderem zum Aufbau und zur Finanzierung von ö%entlichen oder 
privaten Opferhilfe-Beratungsstellen, bei welchen Gewaltopfer schnell und 
unbürokratisch Hilfe in vielfältigen Belangen erhalten sollen. Mittlerweile 
existieren schweizweit rund 50 derartiger Beratungsstellen, die sich in unter-
schiedlicher Anzahl auf die Kantone verteilen. Finden 1994 ungefähr 4000 
Menschen (BJ 1996: 13) in diesen Einrichtungen Unterstützung, sind es 16 
Jahre später mit rund 30’000 Beratenen (BFS 2012a) fast achtmal so viele. 
Über die Jahre hinweg handelt es sich bei drei Vierteln der Hilfesuchenden 
um Frauen und Mädchen und bei einem Viertel um Männer und Jungen.

Das geschlechterspezi!sche Verhältnis der Beratenen liesse vermuten, 
dass Frauen und Mädchen – zumindest in der Schweiz – in grösserem Aus-
mass als Männer und Jungen Opfer von Gewalt werden und in der Folge 
die Beratungsleistungen der Opferhilfe2 in Anspruch nehmen müssen. Vor 

1 Die Kantone sind die Gliedstaaten, aus welchen sich der Bundesstaat Schweiz 
zusammensetzt. Es gibt 26 Kantone mit jeweils eigener Verfassung. In der Bun-
desverfassung sind die Rechte des Bundes und der Kantone festgehalten. Viele 
staatliche Aufgaben liegen in der Kompetenz der Kantone. Das führt zu teilweise 
beträchtlichen interkantonalen Unterschieden, beispielsweise im Schul- und 
Gesundheitswesen sowie in der Ausgestaltung der Sozialhilfe (vgl. Huber 2009: 
181–190; Knupfer und Bieri 2007; Knupfer, P!ster und Bieri 2007). 

2 In der deutschsprachigen Literatur wird gelegentlich unterschieden zwischen 
den Begri%en Opferhilfe und Opferschutz. Ersterer wird in Zusammenhang mit 
der psychosozialen Beratung gebraucht, letzterer in Bezug auf die Schutzmass-
nahmen für Opfer im Rahmen des Ermittlungs- und Strafverfahrens (Hartmann 
2010: 11). Da diese Unterscheidung jedoch in der Mehrzahl der verwendeten 
deutsch- und englischsprachigen Literatur nicht gemacht wird respektive beide 
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dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes zur Gewaltbetro%enheit 
der Geschlechter muss diese Annahme jedoch in Zweifel gezogen werden. So 
weisen viele Studien männliche und weibliche Menschen3 in vergleichbarem 
Ausmass als Opfer von Gewalt und Verbrechen aus. Lediglich die Gewalt-
formen und -kontexte variieren zwischen den Geschlechtern (vgl. BMFSFJ 
2004a, 2004b; Kavemann 2002; Killias, Haymoz und Lamon 2007; Killias, 
Staubli, Biberstein, Bänziger und Ladanza 2011; Pieth, Cranach, Besozzi, 
Hanetseder und Kunz 2002). Männer und Jungen werden also wie Frauen 
und Mädchen Opfer von Gewalt. Das OHG wiederum ist geschlechtsneutral 
formuliert. Es richtet sich gleichermassen an männliche wie weibliche Opfer 
und umfasst eine breite Palette von Gewaltformen respektive Straftaten, 
derentwegen Hilfeleistungen gesprochen werden. Warum !nden also in 
der schweizerischen Opferhilfe nicht ähnlich viele männliche wie weibliche 
Menschen Unterstützung?

Das vorliegende Buch nimmt diese Frage zum Ausgangspunkt. Dabei 
wird eine konstruktivistische und geschlechtersensible Perspektive eingenom-
men. Widerfährt Menschen – ob weiblich oder männlich – Gewalt durch 
andere und werden sie dadurch physisch oder psychisch verletzt, macht sie 
das (noch) nicht automatisch zu Opfern. Zwar ist die gewalttätige und schädi-
gende Handlung ein notwendiger Aspekt, um als Opfer zu gelten, jedoch für 
diesen Status allein nicht ausreichend. Es gehört weiter dazu, dass einerseits 
die Betro%enen sich selbst und andererseits die relevanten Anderen – sprich 
die Gesellschaft – die Gewaltbetro%enen als verletzt und hilfsbedürftig wahr-
nehmen. Der Opferstatus bedarf also neben der verletzenden Handlung und 
der Selbstwahrnehmung der Betro%enen als verletzt und beeinträchtigt ganz 
wesentlich einer gesellschaftlichen Anerkennung dieser Verletzung und ihrer 
Folgen für die Betro%enen. Eine derartige gesellschaftliche Anerkennung ist 
nicht statisch, sondern unterliegt einem ständigen Wandel über die Zeit. 
Gewalttätige Handlungen von Männern zum Beispiel, die sich gegen ihre 
Partnerinnen richten, werden bis zu einem gewissen Grad und über lange 
Zeit in vielen Staaten als normales männliches Handlungsrepertoire innerhalb 
einer Beziehung angesehen. Mitte der 1970er Jahre setzt dann – massgebend 
angestossen durch die zweite Frauenbewegung und die damit verbundene 
feministische Forschung – ein Prozess ein, der dazu führt, dass Beziehungs-
gewalt heute in der Schweiz wie auch in vielen anderen Staaten strafrechtlich 
verfolgt wird und die Opfer staatliche Unterstützung erhalten.

Begri&ichkeiten synonym verwendet werden, werden sie auch im vorliegenden 
Buch gleichbedeutend benützt.

3 Die Begri&ichkeit der weiblichen und männlichen Menschen umfasst Mädchen, 
weibliche Jugendliche, Frauen sowie Buben, männliche Jugendliche und Männer.
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Die Entstehung einer Opferhilfe im Zuständigkeitsbereich des Staa-
tes – mit der Scha%ung des OHG auch in der Schweiz der Fall – stellt also 
einen kom plexen sozialen Konstruktionsprozess dar, in dessen Rahmen 
gewalt betro%ene Menschen als Opfer anerkannt werden und staatliche 
Unter stützung erhalten. Diese Zusprechung des Opferstatus tri%t – so zeigen 
die anfangs skizzierten Geschlechterunterschiede der in der schweizerischen 
Opfer hilfe Beratenen – nicht alle Gewaltbetro%enen gleichermassen. Formale 
Rege lungen sowie kulturelle Praktiken bestimmen die konkrete Ausgestaltung 
und Ausrichtung derartiger Konstruktionsprozesse. Ausschlaggebend sind 
unter anderem sowohl die Interessen der beteiligten Akteur/-innen und  deren 
Möglichkeiten der Ein"ussnahme als auch in der jeweiligen Gesellschaft 
verankerte Vorstellungen und Bilder über Männlichkeit(en) und Weiblich-
keit(en). Es kann angenommen werden, dass ein komplexes Zusammenspiel 
von institutionellen Rahmenbedingungen und Regelungen, von unterschied-
lichen Interessen der am Konstruktionsprozess beteiligten Akteur/-innen 
und von Geschlechterbildern, die sowohl über die Beteiligten als auch über 
die relevanten Rahmenbedingungen und Regelungen vermittelt werden, für 
die geschlechterspezi!sche Ausgestaltung der schweizerischen Opferhilfe 
bestimmend ist. Den spezi!schen Ausformungen dieses Zusammenspiels 
wird in der vorliegenden Arbeit auf den Grund gegangen. Dafür ist folgende 
Fragestellung forschungsleitend: 

Welche Hintergründe, Logiken und Mechanismen trugen und tragen zur 
Ausrichtung der staatlichen schweizerischen Opferhilfe(-beratung) auf vorwiegend 
weibliche Opfer bei?

Mit den Wörtern «Hintergründe, Logiken und Mechanismen» wird die 
oben beschriebene Komplexität der gesellschaftlichen Konstruktionsprozesse 
aufgegri%en. Das Wort «Hintergründe» soll den Blick auf die vielfältigen, 
beispielsweise institutionellen und historischen Rahmenbedingungen lenken, 
innerhalb derer spezi!sche gesellschaftliche Prozesse – wie die Konstruktion 
einer Opferhilfe im Zuständigkeitsbereich des Staates – ablaufen. Mit den 
Wörtern «Logiken und Mechanismen» wird der Fokus auf gesellschaftliche 
Zusammenhänge gelegt, die eine gewisse Eigengesetzlichkeit und Zwangs-
läu!gkeit entwickeln und «wie von selbst» ablaufen, also «quasi natürlich» 
beziehungsweise «folgerichtig» erscheinen.4 Derartige Zusammenhänge im 

4 Eine Bedeutung des Wortes «Mechanismus» ist laut Duden (Dudenredaktion 
2007: 860) folgende: Ein Mechanismus bezeichnet einen Ablauf von Vorgängen 
in einer Gesellschaft oder auch einer Behörde/Organisation, der sich quasi selbst-
tätig vollzieht, ein Geschehen also, dass «gesetzmässig und wie selbstverständlich 
abläuft». Das Wort «Logik» kann unter anderem als «Zwangsläu!gkeit», als 
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Bereich des Konstruktionsprozesses der staatlichen Opferhilfe in der Schweiz 
werden in diesem Buch aufgedeckt und in ihrer inneren Logik und Eigen-
gesetzlichkeit in Beziehung gesetzt zum geschlechterspezi!schen Verhältnis 
der beratenen Opfer.

Der Konstruktionsprozess der staatlichen schweizerischen Opferhilfe 
vollzieht sich auf verschiedenen, wechselseitig verbundenen gesellschaftlichen 
Ebenen. Das OHG ist ein Bundesgesetz. Scha%ung und Umsetzung !nden 
also zu einem gewissen Grad auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene der 
Schweiz – der sogenannten gesellschaftlichen Makroebene – statt. Gleichzeitig 
ist die Umsetzung des Gesetzestextes zu einem grossen Mass an die Kantone 
delegiert und wird innerhalb derselben wiederum in bestimmten Organisa-
tionen, den Opferhilfe-Beratungsstellen, ausgeführt. Diese gesellschaftliche 
Mesoebene der Kantone und Organisationen ist wesentlich beteiligt an der 
Ausgestaltung der Opferhilfe. Was Opferhilfe also konkret ist, wem und wie 
sie helfen kann, wird durch die gesellschaftliche Mesoebene vermittelt. Die 
Betro%enen und Hilfesuchenden wiederum sind in einer derartigen Perspektive 
auf der gesellschaftlichen Mikroebene zu !nden. Auch sie sind als individuelle 
Akteur/-innen am Konstruktionsprozess der Opferhilfe beteiligt, indem sie 
sich zum Beispiel mit unterschiedlichen Bedürfnissen um Unterstützung an 
die Opferhilfe-Beratungsstellen wenden oder dieses Hilfsangebot eben nicht in 
Anspruch nehmen – wie bei einem gewissen Teil männlicher Gewaltbetro%ener 
vermutet werden kann. Akteur/-innen, Regelungen und Rahmenbedingungen 
der gesellschaftlichen Makro-, Meso- und Mikroebene wirken also auf den 
Konstruktionsprozess der Opferhilfe ein. In obiger Forschungsfrage wird 
nach den Hintergründen für die Ausrichtung der Opferhilfeberatung auf und 
nicht für die Inanspruchnahme der Opferhilfeberatung durch vorwiegend 
weibliche Opfer gefragt. Die Analyse ist also auf die Meso- und Makroebene 
konzentriert, während die Mikroebene der Betro%enen und Hilfesuchenden 
nur indirekt ein"iesst. Zum geschlechterspezi!schen Umgang Betro%ener mit 
erlittener Gewalt gibt es zumindest einige Studien. Im Bereich der inneren 
geschlechterspezi!schen Logiken und Mechanismen von Opferhilfe-Program-
men sind dagegen kaum Studien vorhanden. Deswegen wird der Schwerpunkt 
im vorliegenden Buch auf diesen Bereich gelegt.

«zwingende notwendige Folgerung» (Dudenredaktion 2007: 822) umschrieben 
werden. Die beiden Wörter sind sich in den genannten Bedeutungen also recht 
ähnlich. Während der Begri% des Mechanismus tendenziell auf Zusammenhänge/
Entwicklungen verweist, die selbstverständlich erscheinen, erhält diese Selbst-
verständlichkeit mit dem Begri% der Logik noch mehr die Gestalt eines durch 
Denken und Vernunft begründbaren Ablaufs von Ereignissen/Entwicklungen. 
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Wie die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, handelt es sich bei der 
Scha%ung und Umsetzung der staatlichen Opferhilfe in der Schweiz um einen 
Konstruktionsprozess. Die eingenommene Perspektive ist also eine über die 
Zeit, was mit der Verwendung der Gegenwarts- wie der Vergangenheitsform 
in der forschungsleitenden Frage zum Ausdruck gebracht wird. Der zeitliche 
Rahmen beginnt 1978, dem Jahr der ersten Aktionen, welche dann letztlich 
in die Scha%ung des OHG münden. Er endet 2011 und damit bei dem, zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der vorliegenden Studie, vorläu!gen Resultat der 
Scha%ung und Ausgestaltung der Opferhilfe.

Das OHG regelt verschiedene Bereiche der Hilfe und Unterstüt-
zung für Opfer von Straftaten. Neben der schon erwähnten Beratung in 
Opferhilfe-Beratungsstellen gehören auch staatliche Entschädigungs- und 
Genugtuungsleistungen an die Opfer sowie die Gewährleistung bestimmter 
Opferrechte im Strafverfahren dazu. Die vorliegende, sozialwissenschaftlich 
ausgerichtete Studie konzentriert sich bei der Untersuchung der Entste-
hung und Ausgestaltung der Opferhilfe auf alle ins Gesetz aufgenommenen 
Berei che. Bei der Untersuchung der Umsetzung des OHG dagegen liegt der 
Fokus auf dem Beratungsbereich. Die Umsetzung der Entschädigungs- und 
Genugtuungsleistungen und der Opferrechte im Strafverfahren bedingen 
versicherungsrechtliche und strafrechtliche Überlegungen. Der Einbezug 
dieser rechtlichen Perspektiven würde den sozialwissenschaftlich ausgerich-
teten Rahmen des Projekts sprengen.

Die weiter oben formulierte forschungsleitende Fragestellung der 
vorliegenden Studie ist also auf soziale Zusammenhänge mit einer gewissen 
Eigengesetzlichkeit ausgerichtet, welche die Entstehung und Umsetzung der 
Opferhilfe betre%en. Diese sozialen Zusammenhänge sind auf der gesell-
schaftlichen Makro- und Mesoebene angesiedelt, sind zeitlich zwischen 
1978 und 2011 verortet und können in Verbindung gebracht werden mit 
dem Geschlechterverhältnis der Hilfesuchenden, die in den Opferhilfe-
Bera tungsstellen Unterstützung erhalten. Mit der so ausgerichteten Haupt-
fragestellung sind einige Unterfragen verbunden, die relevante Teilbereiche 
detailliert beleuch ten sollen. Grundlage und Ausgangspunkt der Studie 
bilden die eingangs kurz skizzierten quantitativen Unterschiede in der Inan-
spruchnahme der schweizerischen Opferhilfeberatung durch männliche und 
weibliche Opfer. Für ein vertieftes Verständnis der #ematik ist es sinnvoll, 
diese Unterschiede in ihrer konkreten Ausgestaltung herauszuarbeiten. Dafür 
ist folgende zweigeteilte, auf der makro- und mesogesellschaftlichen Ebene 
angesiedelte Unterfrage von Interesse: 
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Welche Unterschiede existieren zwischen den Gruppen der schweizweit 
beratenen männlichen und der weiblichen Opfer und wie di!eriert das Geschlech-
terverhältnis der Beratenen zwischen den Kantonen?

Die weitere Analyse auf der makrogesellschaftlichen Ebene betri%t 
hauptsächlich die Scha%ung des OHG, die konkrete Ausgestaltung des 
Gesetzes textes und seine Wahrnehmung in der Ö%entlichkeit. Dieser Prozess 
spiegelt sich in schweizweiten politischen und medialen Diskussionen zur 
#ematik wider und kann mit folgender Unterfrage gefasst werden: 

Inwiefern sind die politischen und medialen Debatten rund um Entstehung 
und Ausgestaltung des Opferhilfegesetzes von Logiken und Mechanismen bestimmt, 
welche die Opferhilfe als ein geschlechterspezi"sches Hilfsangebot konstruieren?

Auf der mesogesellschaftlichen Ebene der Kantone und Beratungsstellen 
stehen die Umsetzung des OHG und allfällige interkantonale, geschlechter-
spezi!sche Unterschiede im Blickfeld. Der Fokus liegt hier auf den kantonal 
zuständigen Verwaltungseinheiten sowie den Beratungsstellen. Die Unterfrage 
auf dieser Ebene lautet: 

Inwiefern lagern sich in die Umsetzung der Opferhilfeberatung in den 
Kantonen und Beratungsstellen bestimmte Logiken und Mechanismen ein, welche 
die Möglichkeiten eines gleichwertigen Einbezugs männlicher wie weiblicher 
Opfer beschränken oder vergrössern?

Bevor auf den konkreten Aufbau des Buches und den Inhalt der einzelnen 
Kapitel eingegangen wird, soll noch eine Auseinandersetzung mit dem für die 
Studie zentralen Begri% des Opfers geleistet werden. Der verschiedenartige 
Gehalt und Gebrauch dieses Begri%es erö%net einige Einblicke, welche für 
den geschlechterspezi!schen und konstruktivistischen Fokus der vorliegenden 
Untersuchung interessant sind.

Der Begri% des Opfers stammt ursprünglich aus dem religiös-rituellen 
Kontext (vgl. Kie" und Lamnek 1986: 27; Spalek 2006: 8–13; Strobel 2009: 
90–91). In diesem Zusammenhang kommen ihm zwei sich unterscheidende 
Bedeutungen zu. Das deutsche Wort Opfer enthält beide Konnotationen, 
während in romanischen Sprachen unterschiedliche Begri%e verwendet 
werden. In seiner ersten religiös-rituellen Bedeutung meint der Begri% des 
Opfers den aktiven Akt, durch welchen einer Gottheit ein Opfer dargebracht 
wird (im Lateinischen steht hierfür das Wort «sacri!cium», im Englischen 
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“sacri!ce”). Dabei gibt es eine aktive, opfernde Person, die ihr Handeln als 
sinnvoll erlebt. Die zweite religiös-rituelle Bedeutung bezieht sich auf das, was 
geopfert wird, also auf das geopferte Objekt (im Lateinischen «victima», im 
Englischen “victim”). Wünsche, Intentionen und Ziele des geopferten Objekts 
sind in diesem Zusammenhang irrelevant. Was zählt, sind die Interessen der 
opfernden Person, das Opfer wird zerstört/getötet oder zumindest beschädigt.

Die Anwendung des Opferbegri%s im alltäglichen, modernen und 
weltlichen Sprachgebrauch ist vielfältig und es !nden sich die zwei im vorhe-
rigen Absatz beschriebenen Bedeutungen wieder. Menschen sind zum einen 
beispielsweise Opfer von Unfällen, Naturkatastrophen oder auch Verbrechen. 
Gleichzeitig können sie auch Opfer der Wirtschaftskrise oder von Umstruk-
turierungen sein, ja sogar Opfer ihrer eigenen Ra%gier oder Habsucht. Und 
auch Institutionen wie Staaten können Opfer werden, zum Beispiel von 
Terroranschlägen. Zum anderen bringen Menschen Opfer für den Erfolg, 
Mütter bringen Opfer für die Familie oder die einzelnen Mitglieder einer 
Gemeinschaft/Gesellschaft bringen Opfer für das Wohl der Gemeinschaft 
(umgekehrt kann eine Gemeinschaft auch Opfer bringen für beispielsweise 
das Wohl ihrer Nachkommen). Im erstgenannten Sprachgebrauch werden 
Menschen/Gruppen/Institutionen Opfer von etwas, im zweiten bringen sie 
Opfer für etwas (Strobel 2009: 90). «Opfer von etwas sein» (im Sinne von 
«victima») ist verbunden mit Passivität, Ohnmacht und Hil"osigkeit des Opfers 
als Objekt. Derartige Opfer können Mitleid erregen und sollen Schutz und 
Unterstützung erhalten. «Opfer für etwas bringen» (im Sinne von «sacri!-
cium») dagegen betont das selbstbestimmte und eigenständige Handeln der 
opfernden Person/Gruppe/Institution als Subjekt und kann einerseits mit 
Bewunderung für die/den so Handelnde/-n verbunden sein. Je nachdem, 
wer oder was von der opfernden Person/Gruppe/Institution geopfert wird, 
kann ihr Handeln andererseits aber genauso gut auch als menschenverach-
tend und gewalttätig erscheinen (wenn zum Beispiel andere Menschen für 
die eigenen oder höhere Ziele geopfert werden). In Teilen der Jugendkultur 
ist darüber hinaus zu beobachten, dass der Begri% des Opfers/«victima» auch 
als Schimpfwort gebraucht wird. Die derart als passiv und schwach betitelte 
Person soll dadurch in ihren Fähigkeiten abgewertet und gedemütigt werden 
(vgl. Kilchling 2010: 40–41; Strobel 2009: 90; Voß 2003).

Die De!nition des Opferbegri%s im Duden (Dudenredaktion 1989: 
1102) korrespondiert mit den schon genannten Ausführungen. Folgende 
unterschiedliche Bedeutungen werden angeführt: 

1) Im kultisch-rituellen Kontext: a) einer Gottheit etwas zum Opfer 
bringen; b) die Opfergabe.
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2) Persönlicher Verzicht für die mögliche Hingabe zugunsten einer anderen 
Person oder Sache: Opfer bringen für jemanden oder etwas.

3) Das Erleiden von Schaden/Tod/Zerstörung durch jemanden oder 
etwas: Opfer eines Verbrechens oder einer Naturkatastrophe werden.

Erst der Kontext verdeutlicht – zumindest in der deutschen Sprache –, 
in welchem Sinn das Wort Opfer gebraucht wird. Für das Interesse des vorlie-
genden Buches, Entstehung und Umsetzung der staatlichen Opferhilfe in der 
Schweiz aus einer konstruktivistischen und geschlechtersensiblen Perspektive 
zu beleuchten, stehen die religiös-rituellen Bedeutungen des Opferbegri%s 
nicht im Vordergrund. Relevant sind Opfer, die durch jemanden zu Schaden 
kommen, verletzt oder getötet werden. Auch im Hinblick auf die Opfer von 
Gewalt und Verbrechen können jedoch die in obiger De!nition des Dudens 
in Punkt zwei und drei genannten unterschiedlichen Bedeutungen auf die 
gleiche soziale Situation angewendet werden. So kann beispielsweise ein Sol-
dat, der im Krieg sein Leben verliert, wahrgenommen werden als jemand, der 
Opfer von brachialer Kriegsgewalt geworden ist. Genauso gut kann jedoch 
auch betont werden, dass dieser Soldat sein Vaterland durch den heldenhaf-
ten Einsatz seines Lebens verteidigt hat. In der ersten Sichtweise wird dem 
Soldaten etwas angetan, was in schädigt, sein eigenes Handeln tritt in den 
Hintergrund, er erscheint passiv. In der zweiten Sichtweise dagegen wird 
das eigene Handeln des Soldaten betont, durch welches er etwas verhindert, 
schützt respektive die ihm zugedachte Aufgabe erfüllt. Er wird also aktiv 
beschrieben, während die Schädigung und ihre Folgen zweitrangig sind. 
Die beiden Interpretationen der gleichen sozialen Situation unterscheiden 
sich ganz wesentlich in der Wahrnehmung der durch die Gewalt betro%enen 
Person einmal als passiv und verletzt werdend und das andere Mal als aktiv, 
ihre Aufgabe erfüllend und Schlimmes verhindernd. Diese unterschiedlichen 
Sichtweisen der gewaltgeschädigten Menschen als passiv oder aktiv sind – so 
wird im Laufe der Ausführungen gezeigt werden – nicht unwesentlich für 
die Konstruktion eines auch geschlechterspezi!schen Opferstatus, der Opfer-
hilfeleistungen nach sich zieht.

Mit dem Fokus auf die Opfer von Gewalt und Verbrechen wird das For-
schungsgebiet der Viktimologie betreten, welche sich mit der Viktimisierung/
Opfer-Werdung (aus biologischen, psychologischen, sozialen Gesichtspunk-
ten), den darau%olgenden Reaktionen des Opfers und der Gesellschaft und 
den Interaktionen zwischen der Täterschaft, dem Opfer und der Gesellschaft 
befasst (Lebe 2003: 8). Die verschiedenen De!nitionen des Opfers in der 
Viktimologie unterscheiden sich meist darin, wer Opfer werden kann, durch 
wen und durch was. Die Unterschiede können mit den verschiedenartigen 
Ausrichtungen der Viktimologie in Verbindung gebracht werden. In relativ 
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weiten De!nitionen können nicht nur natürliche Personen, sondern auch 
Gruppen, Organisationen und sogar gesellschaftliche Ordnungen Opfer 
und Täter/-innen sein und nicht nur durch Dritte begangene Handlungen, 
sondern auch Unfälle und Naturkatastrophen können Opfer hervorbringen. 
Für die in diesem Buch verfolgten Fragestellungen sind jedoch eher enge De!-
nitionen relevant, konzentrieren sich doch Opferhilfe-Programme zumeist 
auf interpersonelle, schädigende Handlungen. So de!niert Kirchho% (2010: 
113) Opfer im viktimologischen Sinn folgendermassen: 

A victim is an individual or a group forced to cope with important 
(at least) potentially uprooting events that can be actuated against 
him or her by other humans. […] Living in miserable conditions is 
not enough. Victimization must be human-made – people cannot be 
victimized by alcohol or drugs […]. (Kirchho% 2010: 113)

Grundsätzlich können also lediglich Menschen respektive Menschen-
gruppen Opfer werden und nur durch gegen sie gerichtete Handlungen an-
derer Menschen. Kirchho% konkretisiert diese Handlungen in der De!nition 
oben noch weiter. Es muss sich dabei aus Sicht der möglichen Opfer um 
schwerwiegende Ereignisse handeln, welche also die eigene Person existen-
tiell zu erschüttern vermögen. Nicht alle gegen andere Menschen gerichtete 
Handlungen ziehen demnach den Opferstatus nach sich. Dieser wird vielmehr 
daran gemessen, ob und inwiefern die potentiellen Opfer durch die Gewalt-
widerfahrnisse tatsächlich beeinträchtigt und geschädigt sind. Darüber hinaus 
ist von Relevanz, inwiefern durch das negative, existentiell erschütternde 
Ereignis, welches einer Person widerfährt, eine sozial geteilte Norm verletzt 
wird (Strobl 2010: 16–19). Mit dem Hinweis auf die Verletzung einer sozial 
geteilten Norm wird eine konstruktivistische und auf gesellschaftliche Pro-
zesse ausgerichtete Perspektive in den Prozess der Viktimisierung einbezogen. 
Nicht nur das individuelle Erleben der Betro%enen spielt eine Rolle, sondern 
auch die gesellschaftliche Bewertung der Geschehnisse, welche wesentlich an 
sozial geteilten Normen ausgerichtet ist.

Die interpersonellen, schädigenden Handlungen, die aus einer viktimo-
logischen Perspektive heraus von Interesse sind, können unter den Begri% der 
Gewalt gefasst werden. Dabei sind jedoch lediglich diejenigen Gewaltformen 
gemeint, die sich direkt zwischen Menschen ereignen (interpersonelle Gewalt), 
während institutionelle, strukturelle und symbolische Gewalt ausgeschlossen 
sind (zu den Gewaltformen siehe Imbusch 2003). Im Bereich interpersoneller 
Gewalt werden in der Regel physische, psychische und sexuelle Gewalt5 unter-
5 Im vorliegenden Buch ist von sexueller und nicht von sexualisierter Gewalt die 

Rede. Sowohl in der Überzahl der verwendeten Literatur als auch in den unter-
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schieden. Physische Gewalt zielt darauf ab, eine andere Person körperlich zu 
verletzen oder zu töten. Psychische Gewalt sucht einen anderen Menschen 
geistig respektive seelisch zu demütigen und zu schädigen. Sexuelle Gewalt 
schliesslich umfasst erzwungene sexuelle Handlungen und Berührungen (vgl. 
Egger und Schär Moser 2008: 5; Imbusch 2003: 23). Des Weiteren wird 
zwischen interpersoneller Gewalt im häuslichen/privaten Bereich und im 
ausserhäuslichen/ö%entlichen Bereich unterschieden (Imbusch 2003: 28). 
Diese Untergliederung sagt etwas aus über die Art der Beziehung zwischen 
Opfer und Täter/-innen. Im Bereich häuslicher Gewalt werden die schädi-
genden Handlungen von (Ex-)Beziehungspartner/-innen, Verwandten oder 
Mitbewohner/-innen verübt6, im ausserhäuslichen Bereich sind die Täter/-in-
nen Freund/-innen (die nicht im gleichen Haushalt wohnen), Bekannte oder 
Fremde. Wie im vorherigen Absatz erwähnt, ist für die De!nition des Opfers 
auch relevant, inwiefern die schädigende Handlung respektive Gewalt eine 
sozial geteilte Norm verletzt. Gewalthandlungen können als Verletzung sozial 
geteilter Normen wahrgenommen werden, dann werden sie unter Umständen 
als Straftaten benannt, die von der Gesellschaft geahndet werden. So sind 
zum Beispiel in der Schweiz verschiedene Gewalthandlungen strafrechtlich 
relevant, wie zum Beispiel Tätlichkeiten (Art. 126, StGB), einfache und 
schwere Körperverletzung (Art. 122, 123, StGB), Drohung (Art. 180, StGB), 
sexuelle Nötigung (Art. 189, StGB) und Vergewaltigung (Art. 190, StGB) 
(StGB 1937).7

Für die nähere Eingrenzung und Bestimmung derjenigen gewaltbetrof-
fenen Menschengruppen, welche als Opfer staatliche Unterstützung erhalten 

suchten Dokumenten und von den interviewten Personen wird der Begri% der 
sexuellen Gewalt benutzt. Mit der Begri&ichkeit der sexualisierten Gewalt wird 
betont, dass nicht sexuelle Lust im Vordergrund der gewalttätigen Handlungen 
(der sexuellen Gewalt) steht, sondern die Demonstration von Macht und Über-
legenheit, zu deren Durchsetzung die Sexualität instrumentalisiert wird. 

6 Ist im Folgenden von häuslicher Gewalt respektive von Gewalt im häuslichen 
Kontext die Rede, können die potentiellen Täter/-innen also sowohl (Ex-)Bezie-
hungspartner/-innen, Verwandte oder Mitbewohner/-innen sein. Wird dagegen 
auf Gewalt unter (Ex-)Beziehungspartner/-innen fokussiert, wird das in den 
Ausführungen entsprechend konkretisiert, zum Beispiel mit der Begri&ichkeit 
der Beziehungsgewalt. 

7 Die Ausführungen verdeutlichen, dass die schädigenden Handlungen, die Menschen 
zu Opfern machen (können), in den gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen 
bei Entstehung und Umsetzung einer staatlichen Opferhilfe selbst erst näher 
bestimmt werden. Deswegen wird der Begri% der Gewalt im vorliegenden Buch 
nicht weiter theoretisch vertieft. Folgende Begri&ichkeiten werden synonym 
verwendet: Gewalt, Gewalthandlungen, interpersonelle Straftaten/Verbrechen, 
Straftaten gegen die Person, Kontaktverbrechen.
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sollen, ist also zum einen das Ausmass der Schädigung der Betro%enen und 
zum anderen die Art der Gewalthandlung ausschlaggebend. Darüber hinaus 
handelt es sich bei den potentiellen Opfern um weibliche und männliche 
Menschen. Die Kategorie Geschlecht – so wird angenommen – spielt eine 
wesentliche Rolle bei der Konstruktion der «tatsächlichen» Opfer, welchen der 
Opferstatus zugesprochen wird und die staatliche Unterstützung erhalten. In 
der im vorliegenden Buch vertretenen Perspektive ist Geschlecht ein relationales 
und machtstrukturierendes Konstrukt. Die Grundlage bilden angenommene 
Unterschiede zwischen den biologisch de!nierten Geschlechtern Frau und 
Mann. Diese angenommenen Unterschiede sind – kristallisiert zu Bildern 
und Vorstellungen über Männlichkeit und Weiblichkeit – konstitutives Ele-
ment sozialer Beziehungen und für die Handlungsweisen der Akteur/-innen 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen mehr oder weniger mitbestimmend. Was 
einen Mann und eine Frau ausmacht, wird also ausgehend von bestimmten 
gesellschaftlich verankerten Vorstellungen von Männlichkeit und Weib-
lichkeit in sozialen Beziehungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen immer 
wieder von neuem hergestellt. Es manifestiert sich in der sozialen Praxis der 
Interaktionen von Akteur/-innen und es ist die soziale Struktur, welche diese 
Interaktionen ermöglicht und beschränkt. Wesentlich ist, dass die so durch 
die Kategorie Geschlecht strukturierten und gleichzeitig legitimierten Bezie-
hungen Machtbeziehungen sind, im Sinne einer an das männliche Geschlecht 
gebundenen Dominanz und Vormachtstellung. Was einen Mann und eine 
Frau ausmacht, ist also unter anderem durch die Vorstellung der männlichen 
Überlegenheit, Macht und Aktivität sowie der damit verbundenen weiblichen 
Unterlegenheit, Machtlosigkeit und Passivität begründet. Als derart relatio-
nales und machtstrukturierendes Konstrukt rahmt und formt Geschlecht 
sowohl die gewaltförmigen Interaktionen, denen (potentielle) Opfer (und 
Täter/-innen) entspringen, also auch die sozialen Prozesse der Entstehung und 
Umsetzung einer staatlichen Opferhilfe. Die unterschiedlichen Sichtweisen 
gewaltbetro%ener Menschen als passiv (ohne Handlungsmacht) oder als aktiv 
(mit Handlungsmacht), welche weiter oben anhand des Beispiels des im Krieg 
getöteten Soldaten skizziert wurden, sind nicht nur für die Konstruktion des 
Opferstatus wesentlich, sondern auch für die Konstruktion des Geschlechts 
(der Opfer). In dieser gleichzeitigen Konstruktion von Opferstatus und 
Geschlecht erö%net sich ein Spannungsfeld, welches in den nachfolgenden 
Kapiteln aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird.
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Im zweiten Kapitel werden zunächst historische Entwicklungen skiz-
ziert, die in der Mitte des 20. Jahrhundert mit der «Entdeckung der Opfer» 
durch Wissenschaft und Politik einhergehen, und die damit verbundene 
Entstehung der Viktimologie und ihrer Ausrichtungen wird nachgezeichnet 
(Kap. 2.1). Der historische Blick ist sinnvoll, ordnet sich doch die Scha%ung 
der schweizerischen Opferhilfe in diese gesellschaftspolitischen Entwicklungen 
ein. Ein Verständnis der Viktimologie und ihrer unterschiedlichen Ausrich-
tungen wird als wichtig erachtet, weil diese wissenschaftliche Disziplin einen 
wesentlichen Beitrag zu den Erkenntnissen über die Gewaltbetro%enheit 
unterschiedlicher Gruppen und den individuellen und gesellschaftlichen 
Umgang mit Gewalt leistet. Einblicke in ihre Grundannahmen, Vorgehens-
weisen und Schwerpunktsetzungen liefern wichtige Hinweise dafür, wie 
Opfer innerhalb dieser Wissenschaftsdisziplin konstruiert werden und welche 
nicht zuletzt auch geschlechterspezi!schen Auswirkungen damit verbunden 
sein können. An die Beschreibung der relevanten historischen und viktimo-
logischen Entwicklungen schliesst sich die geschlechtersensible Erarbeitung 
wichtiger empirischer Ergebnisse zum Ausmass der Gewaltbetro%enheit und 
dem Umgang mit Gewalt an (Kap. 2.2). Zunächst wird der aktuelle interna-
tionale und nationale Forschungsstand dazu dargestellt, wie häu!g männliche 
und weibliche Menschen von welchen gewalttätigen Handlungen betro%en 
sind und wie sie damit umgehen. Diese Kenntnisse bilden den empirischen, 
mikrogesellschaftlichen Ausgangspunkt der eigenen Studie. Auch wenn das 
Forschungsinteresse in der vorliegenden Untersuchung grösstenteils auf der 
meso- und makrogesellschaftlichen Ebene liegt, sind es die individuellen 
gewaltbetro%enen männlichen und weiblichen Menschen, die im Zentrum 
der nachgezeichneten gesellschaftlichen Entwicklungen im Gewaltbereich 
stehen. Für das Verständnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge dürfen 
also vorhandene empirische Erkenntnisse zur geschlechterspezi!schen Gewalt-
betro%enheit nicht fehlen. Daran anschliessend wird der Blick auf die meso- 
und makrogesellschaftliche Ebene gerichtet. Es werden verschiedene Studien 
aus dem Bereich der Wohlfahrtsstaatsforschung vorgestellt, welche sich mit 
den geschlechterspezi!schen Auswirkungen wohlfahrtsstaatlicher Institutionen 
und Massnahmen befassen. Da es zu den wohlfahrtsstaatlichen Massnahmen 
zum Schutz der Opfer kaum derartige Studien gibt, werden Untersuchungen 
aus anderen wohlfahrtsstaatlichen Bereichen herangezogen. Anhand ausge-
wählter Studienergebnisse werden empirisch verankerte Anknüpfungspunkte 
für die in der vorliegenden Arbeit vertretenen und weiter oben beschriebenen 
Perspektiven erarbeitet. In Kapitel  2.3 folgt eine Auseinandersetzung mit 
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den Massnahmen zum Schutz von Opfern. Die Ausführungen vermitteln 
sowohl einen theoretisierenden als auch einen praxisbezogenen Überblick 
über verschiedene Opferhilfe-Programme, in welche sich die schweizerische 
staatliche Opferhilfe einordnen lässt. Zuerst werden Opferhilfe-Massnah-
men anhand ihrer inhaltlichen Ausrichtung und in Bezug auf mögliche 
Begründungsansätze typisiert. Dann wird die Opferhilfe in verschiedenen 
westeuropäischen Ländern skizziert. Abschliessend werden der Aufbau der 
schweizerischen staatlichen Opferhilfe, die Anspruchsberechtigten und die 
Leistungen beschrieben. Auf der Grundlage dieser historisch-empirischen 
Ausführungen werden die Fragestellung und Ausrichtung der Untersuchung 
zum Abschluss des zweiten Kapitels präzisiert und ergänzt (Kap. 2.4).

Im dritten Kapitel werden theoretische Konzepte vorgestellt, die zen-
trale Elemente der Forschungsperspektiven im Sinne eines analytischen und 
heuristischen Rahmens fassbar machen. Erstens wird die konstruktivistische 
Sichtweise auf den Prozess der Opfer-Werdung und des Opferstatus als ein 
stets vorläu!ges Resultat eines gesellschaftlichen Aushandlungs- und Aner-
kennungsprozesses theoretisch untermauert (vgl. Dunn 2010; Strobl 2010) 
(Kap. 3.1). Das in diesen Prozess einge"ochtene kulturelle Leitbild des legi-
timen Opfers (Christie 1986) wird erarbeitet. Zweitens wird die Kategorie 
Geschlecht als ein relationales, machtstrukturiertes und machtstrukturierendes 
Konstrukt entworfen, welches individuelle wie gesellschaftliche Prozesse zu 
rahmen und zu gestalten vermag (Kap. 3.2). Für die #ematik des vorliegenden 
Buches muss diese theoretische Sichtweise derart konkretisiert werden, dass 
sowohl Machtbeziehungen zwischen den Geschlechtern als auch innerhalb 
der Geschlech ter gruppen analysiert werden können. Das wird mit dem 
Konzept hegemonialer Männlichkeit (vgl. Carrigan, Connell und Lee 1985; 
Connell 1987) ermöglicht, welches um habitustheoretische Aspekte (Meuser 
2006;  Scholz 2012) sowie um weiblichkeitstheoretisierende Gesichtspunkte 
( Schippers 2007) erweitert wird. Drittens werden die theoretischen Über-
legungen zur Opfer- und Geschlechtskonstruktion zusammengeführt und 
innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen Bereichs der Opferhilfe konzeptualisiert 
(Kap. 3.3). Es wird herausgearbeitet, wie das Geschlecht der Opfer sich auf den 
Opferstatus auswirkt. Im Mittelpunkt der spannungsgeladenen Ver"echtung 
von Opferstatus und Geschlecht steht die Annahme, dass hegemoniale Männ-
lichkeit sich ganz wesentlich als Gegenbild des weiblich de!nierten Opfers 
konstruiert. Diese Konstruktionslogik von Männlichkeit und Weiblichkeit 
ist nicht nur auf der individuellen Ebene der Gewaltbetro%enen und ihres 
sozialen Umfelds wirksam, sondern auch auf der gesellschaftlichen Ebene 
wohlfahrtsstaatlicher Programme. Mit dem Einbezug des Gender regime-
Konzepts wird diese gesellschaftliche Ebene theoretisch fassbar gemacht. 
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Genderregime enthalten ein Ge"echt aus Normen/Bildern/Vorstellungen 
über die Geschlechter sowie deren Beziehungen zueinander und aus organisa-
tionellen und gesellschaftlichen Regelungen und Prinzipien. Dieses Ge"echt 
lagert sich mehr oder weniger sichtbar in die gesellschaftlichen Strukturen ein, 
wird also institutionalisiert und damit zum Genderregime (MacRae 2006: 
524–525). Im Ansatz des Geschlechter-Arrangements (Pfau-E'nger 1998) 
werden die Grundannahmen des Genderregime-Konzepts unter Einbezug 
der strukturellen, kulturellen und handlungstheoretischen Dimension weiter 
verdichtet. Da im vorliegenden Buch sowohl die Entstehung und gesetzli-
che Regelung als auch die Umsetzung der Opferhilfe im Blick ist, wird das 
makro gesellschaftlich ausgerichtete Konzept des Geschlechter-Arrangements 
um die mesogesellschaftliche Umsetzungsebene (Levy 2002) und deren Bei-
trag zur Konstruktion und Bewertung der legitimen (vergeschlechtlichten) 
Opfer qualität ergänzt. In diesem Zusammenhang werden wesentliche Aspekte 
der Opferhilfe-Beratungsstellen als Human Service Organizations erarbeitet 
(Hasenfeld 2010). Zum Abschluss des dritten Kapitels werden die zentralen 
Elemente des theoretischen Rahmens in ihrer Verbindung und Relevanz für 
die Forschungsfragen zusammengeführt und in mehreren Annahmen und 
Fragen konkretisiert (Kap. 3.4).

Das vierte Kapitel ist der Vorstellung der methodischen Zugänge 
gewidmet. Um die schweizweiten Unterschiede zwischen den Gruppen der 
männlichen und weiblichen Opfer und die interkantonale Variationsbreite 
des geschlechterspezi!schen Verhältnisses der Beratenen zu erarbeiten, wird 
eine deskriptiv-statistische Sekundäranalyse bestehender Opferhilfefalldaten 
des Bundesamtes für Statistik durchgeführt. Der verwendete Datensatz, der 
sich auf den Zeitraum von 2000–2010 bezieht, sowie die Zielsetzungen und 
Auswertungsmethoden werden beschrieben (Kap. 4.1). Für die Untersuchung 
der Hintergründe, Logiken und Mechanismen, welche für die geschlechter-
spezi!sche Ausrichtung der Opferhilfe im Prozess ihrer Entwicklung und 
Umsetzung mitbestimmend sind, wird ein diskursanalytisches Vorgehen 
gewählt (Foucault 2010; Jäger und Jäger 2007; Keller 2011) (Kap. 4.2). Die 
Diskursanalyse eignet sich in besonderem Masse dazu, die konstruktivisti-
sche Perspektive an gesellschaftliche Prozesse heranzutragen, welche zumeist 
über Sprache vermittelt sind und aus schriftlich !xierten Daten rekonstru-
iert werden können. Wesentliche theoretische Grundzüge des verwendeten 
Diskursbegri%es und die Methodik der darauf basierenden Diskursanalyse 
werden erarbeitet. Diskurse können als verfestigte – bestimmten Mustern 
folgende – Redeweisen und Aussagepraxen in umgrenzten thematischen oder 
institutionellen Bereichen verstanden werden. Sie bilden die Wirklichkeit in 
diesen Bereichen nicht ab, sondern ihnen sind Formationssysteme inhärent, 
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durch welche bestimmte, eigenständige Wirklichkeiten und Bedeutungs-
zusammenhänge konstruiert werden. Diskurse werden durch verschieden-
artige und miteinander auf komplexe Weise verwobene Aussagepraxen einer 
Vielzahl von Akteur/-innen gescha%en und ermöglichen gleichzeitig deren 
Handeln. Die diskursiv erzeugten Wahrheiten entfalten ihre Wirkungsmacht 
über die Grenzen des Diskurses hinaus. Wie das diskursanalytische Vor gehen 
zur Beantwortung der vorliegenden Fragestellungen Schritt für Schritt und 
unter Berücksichtigung der statistischen Analyse umgesetzt wird, ist #ema 
von Kapitel  4.3. In einer diskursanalytischen Perspektive werden in den 
poli tischen und medialen Debatten rund um Entstehung und Ausgestaltung 
des OHG bestimmte Wahrheiten und Bedeutungszusammenhänge erzeugt, 
welche die Opferhilfe zu einem geschlechterspezi!schen Angebot werden 
lassen. Diese diskursiv erzeugten Wahrheiten manifestieren sich im Prozess 
der Opferhilfeumsetzung in den verschiedenartigen institutionellen Kontexten 
der Kantone auf je spezi!sche Art und Weise. Der Zeitrahmen der Analyse 
umfasst den Zeitraum von 1978 bis 2011. Untersucht werden sowohl die 
politischen und medialen Debatten zur Entstehung und Ausgestaltung des 
OHG als auch der Umsetzungsprozess in zwei, mittels statistischer Analyse 
ausgewählten Kantonen. Das Vorgehen der Materialauswahl für die Dis-
kursanalyse, die Interviewführung sowie die einzelnen Schritte der Untersu-
chung des Materials werden beschrieben. Abschliessend werden die Stärken 
und Grenzen des Vorgehens diskutiert.

Im fünften und sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen 
Analyse präsentiert. In Kapitel 5 ist der Blick auf die schweizweite Dimen-
sion der Opferhilfe gerichtet. Im Zeitraum von 2000–2010 !nden 34’364 
respektive 23.8% männliche und 109’868 beziehungsweise 76.2% weibliche 
Opfer in den Opferhilfe-Beratungsstellen Unterstützung. Die Gruppen der 
schweizweit beratenen männlichen und weiblichen Opfer unterscheiden sich 
vor allem in Hinblick auf das Alter der Beratenen, das Vorhandensein eines 
Strafverfahrens, die erlittenen Straftaten, die Beziehung zur Täterschaft und 
die Leistungen, welche in Anspruch genommen werden (Kap. 5.1). Mit diesen 
Ergebnissen korrespondieren mehrere diskursive Mechanismen und Logiken 
des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses in Politik und Medien (Kap. 5.2). In 
den Wissensbeständen und Wahrheiten, die durch diese Mechanismen und 
Logiken erzeugt werden, sind Opfer schwer beeinträchtigt und hilfsbedürftig 
und Frauen sowie Minderjährige hauptsächlich und besonders von Gewalt 
betro%en und dadurch in ihrer Handlungsmacht geschädigt. Die Opferhilfe 
wiederum erscheint als wohlfahrtsstaatliches Instrument, um dieser beson-
deren Beeinträchtigung weiblicher und minderjähriger Menschen durch 
Gewalt zu begegnen. In der so konstruierten gesellschaftlichen Wirklichkeit 
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werden männliche Opfer nur am Rande thematisiert. Sie konstituieren sich 
als kaum relevant für die Opferhilfe, werden als handlungsmächtig und 
nicht beeinträchtigt dargestellt. Die Inanspruchnahme der Opferhilfe durch 
männliche Opfer erscheint als Ausnahme von der Regel und gleichzeitig als 
gekennzeichnet durch einen Verlust von Männlichkeit.

Im sechsten Kapitel stehen die verschiedenartigen Manifestationen des 
ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses in der Umsetzung der Opferhilfeberatung 
auf kantonaler Ebene im Vordergrund. In diesen Manifestationen spiegeln 
sich die Wirkungsmacht des ö%entlichen Diskurses und der Handlungs-
spielraum der Kantone. Zunächst wird die interkantonale Variationsbreite 
des Geschlechterverhältnisses der beratenen Opfer beschrieben und unter 
anderem mit der kantonalen Kriminalitätsbelastung, wie sie in der polizei-
lichen Kriminalitätsstatistik der Schweiz ausgewiesen wird, in Verbindung 
gebracht (Kap. 6.1). Die interkantonale Variationsbreite reicht von 8.7% 
beratenen männlichen Opfern bis zu 38.2%. Auf der Grundlage der sta-
tistischen Ausführungen und forschungspraktischen Überlegungen werden 
zwei im Geschlech ter verhältnis gegensätzliche Kantone für die vertiefen-
den qualitativen Fallanalysen ausgewählt: der Kanton Bern (17% beratene 
männliche Opfer) und die Kantone Basel-Stadt/Basel-Landschaft8 (37% 
beratene männliche Opfer). In den ausgewählten Kantonen entwickelt sich 
die Opferhilfeberatung sehr unterschiedlich (Kap. 6.2). Massgebend ist eine 
Ver"echtung der mehr oder weniger divergierenden Interessen der an der 
Umsetzung beteiligten Akteur/-innen. Durch diese Interessenver"echtun-
gen werden im Gründungsprozess der Opferhilfeberatung in den Kantonen 
 bestimmte Logiken und Mechanismen wirksam, welche die weitere Entwick-
lung der Opferhilfeberatungsstruktur prägen. Das führt im Kanton Bern zu 
einer Struktur, in welcher viel Raum für Opfer häuslicher (und sexueller) 
Gewalt angelegt ist und die besondere und grosse Gewaltbetro%enheit weib-
licher Menschen von allen beteiligten Akteur/-innen thematisiert wird. In 
den Kantonen  Basel-Stadt und Basel-Landschaft dagegen ist die Struktur 
gekennzeichnet von reichlich Raum für Opfer ausserhäuslicher Gewalt und 
in den Diskussionen der beteiligten Akteur/-innen werden auch männliche 
Opfer als eigenständige und zu berücksichtigende Opfergruppe angesprochen.

Im siebten Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse nochmals 
aufgegri%en und abschliessend diskutiert. Darüber hinaus werden Hand-
lungsmöglichkeiten im Hinblick auf eine gleichwertige gesellschaftliche 
Berücksichtigung weiblicher und männlicher Gewaltbetro%enheit skizziert.

8 Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft arbeiten in der Opferhilfe partner-
schaftlich zusammen. Sie sind also gemeinsam für das Opferhilfeberatungsangebot 
zuständig und werden als ein einziger kantonal-institutioneller Rahmen behandelt. 



28

«Wer ist wirklich Opfer?» begleitete als provokative Frage die Arbeit 
an diesem Buch. Diese Frage will zum Nachdenken anregen und zwar darü-
ber, was als gesellschaftliche, sozial relevante Wirklichkeit angenommen 
wird, wenn von Opfern und Gewalt die Rede ist. Diese Wirklichkeit – so 
die Perspektive des vorliegenden Buches – ist eine konstruierte und in ihr 
haben weibliche und männliche Gewaltbetro%enheit einen unterschiedlichen 
Stellenwert. Dass Frauen in einem grossen Ausmass Opfer zumeist männli-
cher Gewalt werden, ist mittlerweile gesellschaftlich anerkannt und hat in 
verschiedenen Staaten sozialpolitische und strafrechtliche Präventions- und 
Interventionsmassnahmen nach sich gezogen. Dass viele Gewalthandlungen 
jedoch nicht nur von Männern ausgehen, sondern sich auch gegen Männer 
richten, erscheint sowohl auf individueller als auch gesellschaftlicher Ebene 
kaum fass- und denkbar zu sein. Es ist nicht Teil einer gesellschaftlichen 
Wirklichkeit, in der darüber nachgedacht wird, was zum Schutz der Opfer 
von Gewalt unternommen werden kann. Dies zu ändern, dazu möchte die 
im Folgenden vorgestellte Studie beitragen. Denn Frauen und Männern ist 
gemeinsam, dass sie häu!g Opfer von Gewalt werden und deren vielfältige 
Folgen in ihren Leben bewältigen müssen.
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Im vorliegenden Kapitel wird ein empirisch und historisch verankerter, 
geschlechtersensibler Überblick zur #ematik der Gewaltopfer erarbeitet. 
Dieser Überblick soll ermöglichen, die Forschungsfragen zu verorten und zu 
konkretisieren. Zunächst ist von Interesse, wann und wie sich die politische 
und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Opfern entwickelt und aus-
gestaltet und welche Rolle die Kategorie Geschlecht dabei spielt. Die dieser 
Auseinandersetzung entspringenden empirischen Forschungsergebnisse zur 
Gewaltbetro%enheit der Geschlechter und dem Umgang männlicher und 
weiblicher Menschen mit Gewaltwiderfahrnissen werden erarbeitet. Des 
Weiteren werden die mehr oder weniger verborgenen geschlechterspezi!schen 
Implikationen von Opferhilfe-Programmen und anderen wohlfahrtsstaatlichen 
Massnahmen anhand verschiedener Studien beleuchtet. Und schliesslich wird 
den Fragen nachgegangen, wie Opferhilfe-Programme typisiert werden können 
und welche konkreten Massnahmen zum Schutz und zur Unterstützung von 
Opfern in der Schweiz und in anderen Ländern existieren.

Mit dem Zeitalter der Aufklärung setzt im 18. Jahrhundert eine syste-
matische Auseinandersetzung mit der Kriminalität ein (klassische Schule).9 
Die modernen Strafrechtssysteme der westlichen Rechtsstaaten entwickeln sich 
auf der dogmatischen Grundlage des freien Willens des freien Individuums 
und der Vergeltung der Schuld. Verbrecher/-innen wird unterstellt, dass sie 
die Verbrechen aus freiem Willen begehen und die dadurch auf sich geladene 
Schuld die alleinige Rechtfertigung für ihre Bestrafung darstellt (Kirchho% 
2010: 101–104). Das Recht beziehungsweise die P"icht zur Bestrafung der 
Täter/-innen geht von den Opfern respektive deren Familien auf den Staat 
über. Vergeltung und Rache – als Formen der Solidarität mit den Opfern – 
werden verboten beziehungsweise es wird angenommen, dass mit der staatli-

9 Die folgenden Ausführungen sind darauf ausgerichtet, zentrale Entwicklungen und 
Positionen der Viktimologie zu skizzieren. Die Beschreibungen stützen sich auf 
verschiedene Autor/-innen, welche sich mit diesen unterschiedlichen Ein"üssen 
innerhalb der Viktimologie auseinandersetzen. Eine vertiefte Erarbeitung der 
einzelnen, den Ein"üssen zugrunde liegenden #eorien ist für die vorliegenden 
Fragestellungen nicht relevant und wird deshalb weggelassen. 
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chen Bestrafung der Täter/-innen automatisch auch das Vergeltungsbedürfnis 
der Opfer befriedigt wird.10 Das Verhältnis zwischen Opfer und Täter/-innen 
wird also im Dienste des sozialen Friedens entpersonalisiert und die Opfer 
verlieren ihren gesellschaftlichen Raum (vgl. Gomm und Zehntner 2009: 
2–3; Kägi-Diener 2004: 26–29). So stehen sich im modernen Rechtsstaat 
die angeschuldigten Personen mit ihrem Freiheitsanspruch und der Staat 
mit seinem Strafanspruch gegenüber (Mösch 2004: 207). Das Ausmass des 
Unrechts und der damit verbundenen Strafe wird nach der Massgabe der-
jenigen Person bestimmt, die es begangen hat, und nicht derjenigen, die es 
erlitten hat (Windlin 2005: 3). Gleichzeitig soll der/die Angeklagte vor der 
(Über-)Macht des Rechtsstaates, falschen Anschuldigungen, einem unfairen 
Prozess oder auch übermässiger Strafe geschützt werden (Mösch Payot 2006: 
75–77).11 Die Opfer sind in diesen Strafverfahren zwischen Täter/-innen 
und Staat nicht von belang, es sei denn als Zeug/-innen, die im Prozess Rede 
und Antwort stehen müssen, während die Angeklagten das Recht haben zu 
schweigen. Die Bedürfnisse (und Rechte) der Opfer liegen also nicht im 
Zuständigkeitsbereich des Rechtsstaates. So werden Opfer über lange Zeit 
«an die Nächstenliebe der Mitmenschen verwiesen» (Kägi-Diener 2004: 33) 
und erhalten neben dem Zuspruch durch Freund/-innen und Familie nur 
von privaten Organisationen und der Kirche Hilfe und Unterstützung.

Aber nicht nur Staat und Politik blenden die Opfer von Verbrechen 
über lange Zeit weitgehend aus, sondern auch in der Wissenschaft !ndet 
kaum eine Auseinandersetzung mit ihnen statt (vgl. Dignan 2005: 1–17; 
Fattah 2010: 45–46; Kirchho% 2010: 95–98; Rock 2002: 1–5).12 Das beginnt 
sich ab Mitte des letzten Jahrhunderts zu ändern. Innert weniger Jahrzehnte 

10 Vor dem Zeitalter der Aufklärung liegt die soziale Kontrolle von Verbrechen 
in einem grossen Ausmass bei den Opfern und ihren Familien. Diese sollen 
Gerechtigkeit erlangen durch Wiedergutmachungsleistungen der Täter/-innen 
oder ihre Bestrafung. Das bedeutet oft auch, dass die Opfer und ihre Familien 
die Täter/-innen selbst vor Gericht bzw. vor die Leitenden der Gemeinschaft 
bringen müssen, wenn sie das ihnen zugefügte Leid vergolten sehen wollen (vgl. 
Kirchho% 2010: 100; Spalek 2006: 15).

11 In diesem Zusammenhang werden die durch den möglichen Machtmissbrauch 
des Staates geschädigten Personen bzw. Angeschuldigten in der klassischen Schule 
auch als Opfer diskutiert, die durch die Einführung der Rechte für Angeklagte 
vor einer möglichen Viktimisierung durch den Staat geschützt werden sollen 
(Kirchho% 2010: 104).

12 Die Frage der Entschädigung/Wiedergutmachung gegenüber den Opfern ent-
weder durch den Staat oder durch die Straftäter/-innen wird jedoch schon Ende 
des 19. Jahrhunderts in einzelnen Staaten diskutiert und erlangt angesichts der 
zahllosen verwundeten und getöteten Soldaten und Zivilist/-innen nach Ende 
des Ersten Weltkriegs eine brisante Aktualität (Kirchho% 2010: 104–107). 
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wächst das Interesse an Opfern sowohl in der Wissenschaft als auch in der 
Politik rasant. So rücken die Opfer von den Randregionen ins Zentrum der 
kriminologischen Forschung. Die Auswirkungen von Verbrechen auf die 
Opfer werden als «gesellschaftliches Problem» entdeckt (Kury 2010: 57) und 
in zahlreichen Staaten werden nach und nach verschiedene Opferschutz-Pro-
gramme und Opferrechte im Strafprozess eingeführt. Die Gründe für die 
«Entdeckung der Opfer» durch Wissenschaft und Politik sind vielfältig und 
mit verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen verwoben (vgl. Dignan 
2005: 14–17; Kirchho% 2010: 106–108; Kury 2010: 57; Rock 2002: 5–11). 
So fachen zum einen die schrecklichen Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs 
(vor allem die Opfer des Holocaust und der Atombomben) und auch der 
Vietnamkrieg die Auseinandersetzungen um Fragen nach Entschädigung 
und Wiedergutmachungsleistungen für die Opfer und nach Auswirkungen 
der erlebten Gräuel auf die Opfer an. Zum anderen steigen die aufgezeich-
neten Kriminalitätsraten in vielen westlichen Ländern zwischen den 1960er 
und 1990er Jahren stark, nachdem in den 1950er Jahren noch mit grossem 
Optimismus davon ausgegangen worden ist, dass Kriminalität nur ein 
Randphänomen darstellt und mit ansteigendem Wohlstand und Ausbau 
des Wohlfahrtsstaates verschwinden wird (Rock 2002: 3–4). Gleichzeitig 
kommt es vor allem in den USA ab den 1970er Jahren zu einer «Krise des 
Resozialisierungsparadigmas» (Mösch Payot 2006: 73). Die Idee der Reso-
zialisierung der Täter/-innen, auf die der Strafvollzug bis anhin ausgerichtet 
ist, wird teilweise in Frage gestellt. Die durch diese Entwicklungen allmählich 
zwingend erscheinende wissenschaftliche und politische Auseinandersetzung 
mit Kriminalität, Gewalt, Machtmissbrauch und ihren Opfern erhält durch 
Morde an Politikern und bekannten Persönlichkeiten in den USA und auch 
in verschiedenen europäischen Staaten in den 1960er und 1970er Jahren 
noch zusätzlichen Auftrieb.

Diese Entwicklungen vollziehen sich in einer Zeit, in der das auf-
kommende Fernsehen die Vermarktung prominenter Verbrechensfälle für 
ein breites Publikum möglich macht und den Opfern der Verbrechen und 
ihren Familien eine Stimme gibt. Gleichzeitig beginnt nach dem Zweiten 
Weltkrieg auch der Aufschwung der empirischen Sozialwissenschaften mit 
der Entwicklung verschiedener repräsentativer Erhebungs- und Umfrage-
techniken. So können die ersten repräsentativen Crime Surveys (später Victim 
Surveys genannt) in den USA Ende der 1960er Jahre durchgeführt werden, 
initiiert von #e American President’s Crime Commission aufgrund der oben 
geschilderten gesellschaftlichen Entwicklungen. Die national ausgelegten 
Victim Surveys werden in der Folge in verschiedenen westlichen Ländern 
eingeführt, in regelmässigen Abständen wiederholt und auch internationale 
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Victim Surveys werden durchgeführt. Diese Surveys bringen ein Fülle neuer 
Erkenntnisse zu Opfern und zur Viktimisierung (siehe Kap. 2.2.1 und 2.2.2) 
und liefern vielfältige Anhaltspunkte für das weitere politische Handeln und 
wissenschaftliche Forschen. Darüber hinaus gelingt es der feministischen 
Forschung und der Frauenbewegung, die von Männern verübte häusliche und 
sexuelle Gewalt gegen Frauen (und Kinder) ö%entlich sichtbar zu machen 
und in eine systematische Patriarchatskritik einzubinden. So wird die Ö%ent-
lichkeit nach und nach sensibilisiert für die bis anhin versteckte – weil meist 
im privaten Bereich der Familie verübte – Gewalt gegen Frauen und Kinder. 
Und nicht zuletzt zeigen verschiedene Forschungen, dass die Polizei bei der 
Strafverfolgung in einem überraschenden Ausmass auf die Zusammenarbeit 
mit Opfern und Zeug/-innen angewiesen ist, was deren Wichtigkeit noch 
zusätzlich betont. Im Zuge der beschriebenen gesellschaftlichen und wissen-
schaftlichen Entwicklungen erlangen Opferbewegungen und Opferinitiativen 
nach und nach gesellschaftlichen Raum und setzen sich auf vielfältige, teils 
auch kritisch zu hinterfragende Art und Weise für die Bedürfnisse und Rechte 
der Opfer ein (vgl. Dignan 2005: 14–17; Kirchho% 2010: 106–108; Kury 
2010: 57; Rock 2002: 5–11).

 Entwicklung und Ausrichtungen der Viktimologie

Innerhalb der beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen der 
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts situiert sich auch die Entstehung 
der Viktimologie, welche eng mit der Kriminologie verbunden ist. Ihr 
Aufkommen wird von verschiedenen Autor/-innen mit Hans von Hentig 
(vgl. Kirchho% 2010: 107; Schneider 2007: 396–399; Spalek 2006: 33) in 
Verbindung gebracht. Sein 1948 verö%entlichtes Buch “#e Criminal and 
His Victim” (Hentig 1948) gilt als einer der ersten Texte, die sich mit den 
Verbrechensopfern beschäftigen. Hentig legt den Grundstein für die sogenannt 
positivistische respektive konventionelle Viktimologie (vgl. Kirchho% 2010; 
Spalek 2006; Walklate 1992). Zu damaliger Zeit neu, wird davon ausgegangen, 
dass Kriminalität und Verbrechen durch empirisch erforsch- und bestimm-
bare Faktoren verursacht werden. Die Bestimmung dieser Faktoren wird als 
wesentlich angesehen für eine wirksame Verbrechensprävention. In diesem 
Zusammenhang werden auch die Victim Surveys auf nationaler und später 
internationaler Ebene eingeführt. Die konventionellen Viktimolog/-innen 
interpretieren – auch das neu zu damaliger Zeit – Verbrechen als interakti-
ven, sozialen Prozess zwischen Täter/-innen und Opfern und nicht mehr als 
eine gesetzeswidrige Handlung, die gegenüber dem Staat verübt wird und 
zurückführbar ist auf bestimmte Charakteristika der Täter/-innen. Damit 
werden die Opfer als aktive Teilnehmer/-innen in den Verbrechensprozess 
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eingeführt. Im Zentrum des Forschungsinteresses steht der Beitrag der Opfer 
an Entstehung und Verlauf des Verbrechens (und der Beitrag der Täter/-innen 
an die Wiedergutmachung der Tat). Den konventionellen Viktimolog/-in-
nen geht es darum, nicht-zufällige Viktimisierungsmuster und Faktoren 
zu identi!zieren, auf deren Grundlage Opfertypologien erarbeitet werden 
können. So erstellt von Hentig (1948: 404–419) beispielsweise ausgehend 
von der Frage der Opferanfälligkeit eine Opfertypologie mit verschiedenen 
besonders anfälligen Opferklassen (unter anderem junge und alte Menschen, 
Frauen, geistig Behinderte, Migrant/-innen). Mendelsohn (zit. nach Kie" 
und Lamnek 1986: 56–58; 1956; zit. nach Spalek 2006: 33–34) wiederum 
klassi!ziert die Opfer nach dem Ausmass ihrer Mitschuld am Verbrechen. 
Beide Forscher liefern jedoch keine systematische, empirische Grundlage für 
ihre Typologien. Mit dem Begri% “victim precipitation” (Opfermitverursa-
chung) (Schneider 2007: 399; Walklate 1992: 103) wird ihre Perspektive in 
späteren, empirischen Arbeiten fortgesetzt. So untersucht Amir (1971; zit. 
nach Spalek 2006: 34) beispielsweise den auslösenden Beitrag der Opfer 
im Falle einer Vergewaltigung und Wolfgang (zit. nach Spalek 2006: 34; 
1958) im Falle von Mord. Ganz im Sinne der interaktionistischen Perspek-
tive argumentiert Amir, dass mit dem Zusammentre%en von Opfern und 
Täter/-innen ein Prozess in Gang gesetzt wird, den das Verhalten der Opfer 
(und der soziale, situative Kontext) mit auslöst und mit bestimmt. Zu den 
neueren Ansätzen der konventionellen Viktimologie gehören Aspekte des 
Lebensstils und die Routine-Aktivitäts-#eorie. Sie liegen nah beieinander 
und legen den Schwerpunkt nicht mehr auf Charakteristika und Verhalten 
der Opfer, sondern auf den zeitlich und örtlich situierten, sozialen Kon-
text des Geschehens. Während der Lebensstil-Ansatz den Fokus auf den 
möglichen Zusammenhang von bestimmten (Freizeit-)Aktivitäten und der 
Viktimisierungswahrscheinlichkeit legt, befasst sich die Routine-Aktivi-
täts-#eorie mit der Verbindung zwischen alltäglichen Routineaktivitäten 
und der Möglichkeit der Opfer-Werdung (vgl. Dignan 2005: 13–36; Kie" 
und Lamnek 1986: 56–70; Kirchho% 2010: 98–108; Kury 2010: 53–56; 
Schneider 2007: 399–401; Spalek 2006: 33–46; Walklate 1992: 103–108). 
Auf der Grundlage dieser vielfältigen Forschungsergebnisse richtet sich die 
staatliche Verbrechensprävention vermehrt zielgruppenspezi!sch aus. Die 
besonders gefährdeten Opfergruppen sollen sensibilisiert werden, durch ihr 
Verhalten einer möglichen Viktimisierung entgegen zu wirken.

An der konventionellen Viktimologie wird in verschiedener Hinsicht 
Kritik geübt. So wird der Fokus auf den mitverursachenden Beitrag der Opfer 
am Verbrechen vor allem von Seiten der feministischen Forschung als “victim 
blaming” beurteilt (Spalek 2006: 34–35). Das Opfer wird durch diese Sicht-
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weise für das erlittene (sexuelle) Verbrechen verantwortlich gemacht, während 
die (männliche) Gewalt naturalisiert wird. Eine derartige Sichtweise birgt die 
Gefahr, dass die politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit gegenüber 
der Verbrechensbekämpfung und -vermeidung auf die Opfer und ihr Handeln 
gerichtet ist, während die Täter/-innen und die Verbrechen produzierenden 
Umstände aus dem Blickfeld geraten (Walklate 1992: 103–108). Dieser Kritik 
wird von konventionellen Viktimolog/-innen entgegengehalten, dass eines der 
zentralen Ziele der Viktimologie das Verhindern zukünftiger Viktimisierung 
darstellt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss erforscht werden, wie und was 
potentielle Opfergruppen mit ihrem eigenen Verhalten zur Zielerreichung 
beitragen können (vgl. Fattah 2010: 46–48; Schneider 2007: 399). Inwiefern 
jedoch – so wiederum die (feministische) Kritik – dieser mitverursachende 
Beitrag der Opfer innerhalb der gesellschaftlichen Institutionen als deren 
Mitschuld bewertet und verurteilt wird, lässt die konventionelle Viktimologie 
ausser Acht. Des Weiteren fragt sie nicht nach der Rolle, welche die über die 
Kategorie Geschlecht vermittelten, gesellschaftlichen Machtverhältnisse spielen 
(Walklate 1992). Weitere Kritikpunkte an der konventionellen Viktimologie 
beziehen sich zum einen auf ihren eher unkritischen, selbstverständlichen 
Gebrauch des Opferbegri%s: Opfer ist, wer den Status vom Stra(ustizsystem 
zugesprochen bekommt, nachdem ihm/ihr Leid oder Schaden zugefügt 
wurde. Mit diesem Opferbegri% verbunden ist ein eingeengter Fokus auf 
konventionelle, interpersonelle Verbrechen. Dass Viktimisierung ein sozial 
konstruierter Prozess ist, der unter anderem zu tun hat mit der Anerkennung 
durch relevante Andere – und damit auch mit der De!nitionsmacht darüber, 
wer als Opfer gilt und wer nicht –, wird in dieser Perspektive eher über-
sehen. Zum anderen werden der Ein"uss der gesellschaftlichen Strukturen 
auf die Viktimisierungsprozesse und die darau%olgenden individuellen und 
gesellschaftlichen Reaktionen zu wenig re"ektiert (vgl. Dignan 2005: 32–33; 
Spalek 2006: 33–38).

In den 1970er und 1980er Jahren gewinnt die sogenannt radikale 
Viktimologie an Bedeutung, unter anderem auch inspiriert durch die Kritik an 
der konventionellen Viktimologie. Ihre Forschungsperspektive ist ausgerichtet 
auf die strukturellen, unterdrückenden Bedingungen, denen viele Bevölke-
rungsgruppen und -schichten ausgesetzt sind. Gleichzeitig soll die Rolle des 
Staates und des Rechtssystems bei der sozialen Konstruktion der Opfer und 
Täter/-innen näher analysiert werden und auch die Menschenrechte sollen 
einbezogen werden. Der Kreis der Opfer in dieser Perspektive beschränkt sich 
nicht mehr nur auf die Opfer interpersoneller, konventioneller Verbrechen, 
sondern ist viel breiter ausgerichtet und bezieht unter anderem die Opfer 
von sozialen Systemen und Menschenrechtsverletzungen ein. In einem so 
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ausgerichteten Fokus erscheinen auch die Täter/-innen tendenziell als Opfer 
(des Staates und der Justiz). An der radikalen Viktimologie wird kritisiert, dass 
sie vor allem die Auswirkungen der Klassenstrukturen auf Kriminalität und 
Viktimisierung im Blick hat. Die komplexen gesellschaftlichen Strukturen 
werden so simpli!ziert und reduziert auf den Faktor Klasse, während Faktoren 
wie Geschlecht, Alter, Rasse/Ethnie und die wechselseitige Verschränktheit 
der Faktoren nicht berücksichtigt werden (vgl. Dignan 2005: 33–34; Mawby 
und Walklate 1994: 13–21; Rock 2002: 5–11; Spalek 2006: 38–42).

Ab Mitte der 1970er Jahre nimmt auch der Ein"uss feministischer 
Perspektiven zu. Feministische Forscherinnen untersuchen die weibliche 
Lebensrealität innerhalb patriarchaler Strukturen und damit verbunden die 
weibliche Erfahrung männlicher Macht und Gewalt. Durch feministische 
Forschung wird sichtbar gemacht, dass Frauen in einem bis anhin nicht 
wahrgenommenen Ausmass von männlicher Gewalt im privaten Raum der 
Familie und Partnerschaft betro%en sind. Diese Gewalt wird problematisiert 
und systematisch in Beziehung gesetzt zu einem patriarchalen Gesellschafts-
system, dem die männliche Vormachtstellung und die damit verbundene 
gesellschaftliche Unterdrückung der Frauen inhärent sind. Gleichzeitig wird 
der Fokus auf das weibliche Handeln im Rahmen der patriarchalen, gewalt-
förmigen Strukturen gelegt. Frauen werden nicht mehr nur als passive Opfer 
von Gewalt wahrgenommen, sondern auch als Überlebende der Gewalt, die 
ihr Leben unter den gewaltförmigen Bedingungen aktiv bewältigen und ihre 
eigenen Überlebensstrategien entwickeln. Feministische Perspektiven werden 
dafür kritisiert, dass sie «die Frauen» als eine homogene Gruppe konzeptuali-
sieren und die unterschiedlichen Lebensbedingungen andersfarbiger und aus 
unterschiedlichen Schichten stammender Frauen vernachlässigen. In dieser 
weissen, eurozentristischen Perspektive werden – ähnlich wie in der radikalen 
Viktimologie – die gesellschaftlichen Strukturen reduziert und zwar auf den 
Faktor Geschlecht, während dessen Wechselwirkung mit anderen Faktoren 
wie Klasse und Ethnie/Rasse ausgeblendet wird (vgl. Dignan 2005: 34–35; 
Scraton 1990; Spalek 2006: 42–44; #iessen 2004).

Ende der 1980er Jahre entwickelt sich die sogenannt kritische Vikti-
mologie. Deren Vertreter/-innen wollen die politischen, ökonomischen und 
sozialen Prozesse erforschen, innerhalb derer Individuen viktimisiert wer-
den. Zum einen sollen die wesentlichen Akteur/-innen und deren Macht, 
bestimmte Menschengruppen als Opfer «zu etikettieren», in den Blick 
genommen werden. Zum anderen und darüber hinausgehend sollen jedoch 
auch die Prozesse selbst untersucht werden, innerhalb derer diese Bilder der 
gesellschaftlich anerkannten Opfer konstruiert werden. Dabei geht es auch 
um die Frage, warum bestimmte Opfer-Bilder innerhalb der jeweiligen 
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historischen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen gesellschaftli-
che Anerkennung und Legitimität erlangen und andere nicht. Sowohl die 
viktimisierenden Prozesse selbst und das Handeln der daran beteiligten 
Akteur/-innen als auch die gesellschaftlichen Umgangsweisen damit sollen 
fokussiert werden. Konzepte wie «Opfer» und «Viktimisierung» werden nicht 
als selbsterklärende, absolute Konzepte angesehen, sondern sollen in ihrer 
jeweiligen historischen und kulturellen Ausformung analysiert und kritisch 
hinterfragt werden. Innerhalb eines bestimmten gesellschaftlichen Kontextes 
ist zum Beispiel die Frage von Interesse, inwiefern Opfer als Menschen mit 
Rechten oder Bedürfnissen angesprochen werden und welche gesellschafts-
politischen Implikationen damit verbunden sind. Kritik an dieser Position 
bezieht sich unter anderem auf ihre mangelnde empirische Ausrichtung und 
die Vernachlässigung empirischer Forschungsergebnisse (vgl. Dignan 2005: 
34–36; Mawby und Walklate 1994; Spalek 2006: 44–46).

 Viktimologie und Geschlecht

Wie in anderen Wissenschaftsbereichen existiert auch in der Krimino-
logie und Viktimologie – vor allem von Seiten feministischer Forscher/-in-
nen  – eine kritische Auseinandersetzung mit der geschlechterspezi!schen 
respektive der von männlichen Grundpositionen bestimmten Verfasstheit der 
sogenannt objektiven Grundannahmen, Methoden und Ausrichtungen (vgl. 
Harding 2004; Messerschmidt 2005; Newburn und Stanko 2002; Scraton 
1990; Walklate 2004: 54–59). Die Anfänge der Viktimologie sind bestimmt 
von der Suche nach den Unterschieden zwischen potentiellen Opfern und 
Nicht-Opfern. In einer kritischen, feministischen Betrachtung gestaltet sich 
dieses Bemühen um Opfertypologien nicht nur als Suche nach bestimmten 
Charakteristika der Menschengruppen, die besonders anfällig für eine Vikti-
misierung sind, sondern gleichzeitig wird dadurch auch die Gruppe derjenigen 
konstruiert, die eben gerade nicht viktimisierungs gefährdet sind. Es wird also 
davon ausgegangen, dass es eine «normale» nicht durch Gewalt und Verbre-
chen gefährdbare Person gibt, von der die anderen, potentiellen Opfer (zum 
Beispiel Alte, Frauen, Kinder, Minderheiten, Behinderte) abgegrenzt werden 
können. Diese nicht verletz- und erschütterbare Norm-Person, welche das 
viktimologische Denken und Handeln in seinem Bemühen um die nähere 
Eingrenzung potentieller Opfer(-gruppen) implizit und unhinterfragt kons-
truiert, ist der weisse, heterosexuelle, erwachsene Mann. Dessen konstruierte 
Stärke und Unverletzbarkeit bilden die Messlatte, gegenüber welcher die 
potentiellen Opfer im Hinblick auf Verletzlichkeit und Schwäche «abfallen» 
(Walklate 2004: 33). Ähnlich wird auch in den Anfängen der Kriminologie 
durch die Bestimmung des abweichenden Kriminellen die Norm des weissen, 
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heterosexuellen und nicht-kriminellen Mannes konstruiert (Walklate 2004: 
21–60).

Mit dem Konzept der Opfermitverursachung (“victim precipitation”), 
dem Lebensstil-Ansatz und der Routine-Aktivitäts-#eorie verlagert sich der 
Schwerpunkt von bestimmten Charakteristika der potentiellen Opfer hin 
zu deren Handeln und dem sozialen Kontext der Viktimisierung. Bestimmt 
werden sollen die Handlungsanteile der potentiellen Opfer respektive die 
sozialen Situationen, welche die Wahrscheinlichkeit einer Viktimisierung 
erhöhen. Diese Perspektiven werden von feministischer Seite, neben der oben 
schon ausgeführten Kritik des “victim blaming”, noch hinsichtlich zweier 
weiterer Aspekte kritisiert. Erstens verbindet sich mit der Annahme eines 
möglichen Beitrags der Opfer an ihre Viktimisierung die Sichtweise, dass 
es Verhaltensweisen gibt, mit der die potentiellen Opfer der Viktimisierung 
entgegen wirken können. Was jedoch als vernünftige – weil viktimisierungs-
vermeidende – Handlungsweisen der potentiellen Opfer identi!ziert wird, 
erscheint von männlichen Denkweisen geprägt. Diese sind weder objektiv 
noch übertragbar auf Frauen respektive Kinder, Alte, Menschen anderer eth-
nischer Herkunft, sondern sie sind innerhalb bestimmter, männlich geprägter, 
sozialer Lebenskontexte verortet. Die unterschiedlichen Machtverhältnisse, 
welche sich aus der Verschränkung der Kategorien Geschlecht, Klasse und 
Rasse/Ethnie ergeben und die den sozialen, viktimisierenden Situationen 
in je verschiedenartiger Ausprägung eingeschrieben sind, werden also in 
der konventionellen viktimologischen Analyse nicht berücksichtigt. Was 
in bestimmten sozialen, von Gewalt geprägten Situationen als vernünftiges 
Verhalten der potentiellen Opfer (und Täter/-innen) eruiert werden kann, 
bleibt letztendlich eine empirische Frage. Diese muss ganz grundlegend 
beim subjektiven Erleben und Überleben der vergeschlechtlichten Betrof-
fenen ansetzen und Bezug nehmen auf die in Wechselwirkung mit diesem 
Erleben/Überleben stehenden Machtverhältnisse, welche sich aus der je 
spezi!schen Verschränkung der Kategorien Geschlecht, Klasse, Rasse/Eth-
nie ergeben. Zweitens fokussieren das Konzept der Opfermitverursachung, 
der Lebensstil-Ansatz und die Routine-Aktivitäts-#eorie auf Gewalt und 
Viktimisierung, die sich im ö%entlichen Raum ereignen. Der private Raum 
der Familie dagegen, in welchem viele gegen Frauen und Kinder gerichtete 
Gewalthandlungen statt!nden, wird in dieser männlich geprägten Sichtweise 
als gewaltfreier und die individuelle Integrität schützender Raum angenommen. 
Somit wird zum einen ein Grossteil der Gewalterfahrungen von Frauen aus 
der viktimologischen Forschung ausgeschlossen. Zum anderen wird der Blick 
mit der Fokussierung auf den ö%entlichen Raum zwar implizit auf Männer 
als potentielle Täter und Opfer gerichtet, jedoch ohne diese, sich in diesem 
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Ansatz manifestierende Männlichkeit von Gewalthandlungen, ihren Tätern 
und Opfern explizit zu problematisieren. Obwohl zum Beispiel in den Victim 
Surveys ein hoher  Anteil männlicher Gewalttäter und -opfer ausgewiesen wird 
(siehe Kap. 2.2.1) und die befragten Männer viel weniger Angst vor möglicher 
Viktimisierung bekunden als die befragten Frauen, werden diese Ergebnisse 
und die in ihnen liegenden (scheinbaren) Widersprüche innerhalb der kon-
ventionellen Viktimologie nicht im Hinblick auf die Kategorie Geschlecht 
analysiert. Sie werden vielmehr unhinterfragt angenommen und damit in 
gewisser Weise essentialisiert (vgl. Messerschmidt 1998, 2005; Newburn und 
Stanko 2002; Stanko und Hobdell 1993; Walklate 2004, 2007).

Die konventionelle Viktimologie, die bis heute den Mainstream der 
viktimologischen Forschung bestimmt (Walklate 2004: 35), erscheint also 
in ihrer Anlage und ihren Grundannahmen weitgehend geschlechterblind. 
Durch die feministische Forschung wird der vergeschlechtlichte Charakter 
von interpersonellen Verbrechen benannt und die vielfältigen Gewalterfah-
rungen von Frauen erhalten Raum und eine eigene Sprache. Herausgearbeitet 
wird, dass Gewalt eine überwiegende Angelegenheit von Männern darstellt 
und sich zum grossen Teil gegen Frauen richtet. Täter und Opfer haben nun 
ein benennbares (biologisches) Geschlecht, die ersteren sind männlich, die 
letzteren weiblich. Ihre Handlungen werden in einem patriarchalen Gesell-
schaftsgefüge situiert, welches von männlicher Macht und Herrschaft über 
die weiblichen Gesellschaftsmitglieder geprägt ist und sich unter anderem in 
frauenunterwerfenden, männlichen Gewalthandlungen manifestiert. Diese 
herrschaftskritische und geschlechterspezi!sche Analyse macht weibliche 
Gewaltbetro%enheit sichtbar und deckt das ungleiche, frauenunterdrückende 
Machtgefüge zwischen den Geschlechtern auf. Sie vermag den Blick jedoch 
nicht über die in dieses Machtgefüge eingeschriebene, geschlechterspezi!sche 
Opfer-Täter-Dichotomie hinaus zu lenken. Frauen als unterdrückte und 
machtlose gesellschaftliche Gruppe sind die potentiellen Opfer, Männer als 
unterdrückende und machtbesitzende Gruppe die potentiellen Täter. Gewalt 
ereignet sich jedoch auch innerhalb dieser machtbesitzenden Gruppe der 
potentiellen männlichen Täter und sie führt auch dort zu Viktimisierung. 
Wie es Newburn und Stanko ausdrücken: “Uncomfortable though it may 
be, the reality of the world in which we live is that it is not just the ‘least 
power ful’ or even always the ‘less powerful’ who su%er criminal victimization” 
(Newburn und Stanko 2002: 266). Männliche Viktimisierung – schon in der 
konventionellen Viktimologie als Grundannahme unmöglich – wird durch die 
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feministische Analyse weiblicher Gewalterfahrungen in ihrer Undenkbarkeit 
kaum infrage gestellt: 13

#e equation, male – criminal, female – victim, became a double-edged 
sword resulting in hiding male victimization and to a certain extent 
female criminality. Arguably this resulted in an additional construct 
to the white, heterosexual male as the victimological other: that which 
cannot be spoken. (Walklate 2007: 151)

Die Festschreibung Mann-Täter und Frau-Opfer geht Hand in Hand 
mit einer wissenschaftlichen Arbeitsteilung, in welcher zumeist männliche 
Forscher die vielfältigen Gewaltphänomene von Seiten der Täter(-innen) 
und ohne expliziten Einbezug der Kategorie Geschlecht erforschen. Diese 
«männlich geprägte Täterforschung» (Hagemann-White 2002b: 33) !ndet ihre 
Entsprechung in einer vorwiegend von weiblichen Forscherinnen geprägten 
Auseinandersetzung mit den Gewaltopfern.

Auch wenn es der feministischen Gewaltforschung nicht gelingt, 
die in die konventionelle Viktimologie eingelagerte Grundannahme der 
männlichen Unverletzbarkeit zu durchbrechen, scha%t ihr Einbezug der 
Kategorie Geschlecht die Grundlagen für ein vertiefteres Verständnis von 
Gewalt und Verbrechen. Das führt ab den 1990er Jahren “[…] to the criti-
cal study of masculinity and crime. Boys and men are no longer seen as the 
‘normal subjects’; rather the social construction of masculinities has come 
under careful criminological scrutiny” (Messerschmidt 2005: 196). Diese 
männlichkeitsproblematisierenden Strömungen der kriminologischen und 
viktimologischen Forschung stützen sich zum grossen Teil auf das Konzept 
hegemonialer Männlichkeit (vgl. Carrigan et al. 1985; Connell 1987), welches 
von verschiedenen Autor/-innen für die geschlechtersensible Konzeptualisie-
rung und Erforschung von Gewalt und Verbrechen nutzbar gemacht wird 
(vgl. Kersten 2003; Messerschmidt 2005; Meuser 2002; Newburn und Stanko 
2002; Walklate 2004, 2007) (siehe Kap. 3.2.1). Wesentlich hierbei ist eine 
Sichtweise der Kategorie Geschlecht als sozialer und relationaler Kategorie. 
Männlichkeiten, so die zentrale Grundannahme, werden sowohl in macht-
geladener Abgrenzung zu Weiblichkeiten als auch zu anderen Männlichkei-

13 Darüber hinaus werden Frauen durch die Festschreibung auf den Opferstatus 
!xiert in «[…] der Position derer, über die gehandelt wird» (Haug 2008: 244). 
Diese Sichtweise der Frauen als passive, unterdrückte Objekte erschwert Befrei-
ungsprozesse aus der Unterdrückung heraus, können diese doch nur von aktiv 
handelnden Subjekten unternommen werden. Die Einforderung respektive 
Festschreibung des weiblichen Opferstatus läuft der Befreiung der Frauen aus 
dem Patriarchat also zuwider.
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ten konstruiert. Kriminalität wird verstanden als «[…] situationsbedingtes, 
kontextbezogenes Ausführen und Herstellen von gender durch kriminelles 
Handeln» (Kersten 2003: 73). Dieses genderherstellende kriminelle Handeln 
kann nun mit dem Konzept hegemonialer Männlichkeit sowohl im Kontext 
männlicher Gewalt gegenüber Frauen als auch in den machtgeladenen und 
gewalttätigen Abgrenzungsprozessen unter Männern verortet werden.  Damit 
ist eine gute Grundlage gegeben, männliche Gewalterfahrungen in den 
Blick zu nehmen, ohne dabei weibliche Gewalt erfahrungen aus dem Blick 
zu verlieren. Darüber hinaus kann für weibliche und männliche Menschen 
analysiert werden, inwiefern Gewalterfahrungen über die Kategorie Geschlecht 
vermittelt sind. Über den Forschungskontext der Viktimologie hinaus wird 
damit eine gesellschaftliche Grundlage für die Auseinandersetzung mit Gewalt 
gescha%en, in welcher Gewalt gegen Frauen und Gewalt gegen Männer nicht 
mehr «mit zweierlei Mass» (Hagemann-White 2005: 6) gemessen wird. Viel-
mehr können innerhalb der gesellschaftlichen Diskussionen Gewaltbegri%e 
denkbar werden, «um jedes wütende Zupacken, jede Drohung, psychische 
ebenso wie körperliche Aggressionen einzubeziehen» und «die Gewaltfreiheit 
auch für Männer als Betro%ene einzufordern» (Hagemann-White 2005: 7).

Die in der Einleitung skizzierte Inanspruchnahme der schweizerischen 
Opferhilfe durch vorwiegend weibliche Gewaltbetro%ene wirft die Frage 
auf, ob und inwiefern Frauen und Mädchen häu!ger Opfer von Gewalt 
werden als Männer und Jungen. Mit der höheren Gewaltbetro%enheit 
weiblicher Menschen liesse sich auch ihre stärkere Inanspruchnahme von 
 Opferhilfe-Programmen erklären. Um die Frage zu beantworten wird in 
Kapi tel 2.2.1 das Ausmass der Gewaltbetro%enheit weiblicher und männlicher 
Menschen erarbeitet. Ausserdem ist es möglich, dass weibliche Gewaltbetro%ene 
mehr und anders als männliche Gewaltbetro%ene durch die schädigenden 
Handlungen beeinträchtigt sind und in der Folge Unterstützungsangebote 
in Anspruch nehmen (müssen). Um diesen Aspekt zu beleuchten, werden in 
Kapitel 2.2.2 empirische Ergebnisse zu den Folgen der Gewalt für weibliche 
und männliche Menschen und deren Umgang mit der erlebten Gewalt dar-
gestellt. Und schliesslich können mögliche Hintergründe für die geschlech-
terspezi!sche Färbung der geschlechtsneutral konzipierten schweizerischen 
Opferhilfe auch innerhalb derartiger Programme selbst verborgen sein. Um 
dem auf die Spur zu kommen, werden in Kapitel 2.2.3 verschiedene Studien 
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zu den geschlechterspezi!schen Implikationen wohlfahrtsstaatlicher Mass-
nahmen vorgestellt.

Die im Folgenden ausgeführten empirischen Ergebnisse stützen sich 
zum einen auf polizeiliche Kriminalitätsstatistiken und Victim Surveys, die 
der kriminologischen und viktimologischen Forschung zugeordnet werden 
können. Zum anderen sind sie der sozialwissenschaftlichen Gewaltforschung 
entnommen. Im Vordergrund stehen Untersuchungen, bei denen Daten zu 
beiden Geschlechtern erhoben werden. Studien, die lediglich auf ein Geschlecht 
fokussieren, "iessen dagegen nur am Rande ein, ist doch eine Gegenüberstel-
lung der Gewaltbetro%enheit der Geschlechter über unterschiedliche Studien 
hinweg aufgrund des oftmals verschiedenartigen methodischen Vorgehens 
nur eingeschränkt möglich.

 Polizeiliche Kriminalitätsstatistiken und Victim Surveys

Einen ersten Ansatzpunkt für die Frage nach dem Ausmass der Gewalt-
betro%enheit bilden die polizeilichen Kriminalitätsstatistiken (PKS) und die 
schon beschriebenen nationalen und internationalen Victim Surveys. Diese 
situieren das Gewalthandeln in einem strafrechtlich relevanten Kontext der 
Kriminalität (GiG-net 2008: 23). In polizeilichen Kriminalitätsstatistiken 
sind unter anderem die Gewalthandlungen registriert, von denen die Polizei 
Kenntnis erhält, die als strafrechtlich relevant angesehen werden und bei denen 
die Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen einleiten. Für die vorliegende 
Forschungsarbeit von Interesse sind die Straftaten, welche als Kontaktverbre-
chen, Gewaltverbrechen oder auch als Straftaten gegen die Person bezeichnet 
werden. Diese umfassen vor allem Tötungsdelikte, Raub, Körperverletzungen, 
Drohungen, Erpressungen, Sexualdelikte und Straftaten gegen die Freiheit. 
Eigentumsdelikte dagegen sind nicht relevant, weil sie in vielen Staaten – so 
auch in der Schweiz – keinen Anspruch auf Opferhilfeleistungen nach sich 
ziehen (siehe Kap. 2.3.3). Das in den polizeilichen Kriminalitätsstatistiken 
erfasste sogenannte Hellfeld der Gewalt und Kriminalität bildet jedoch nur 
einen kleinen Ausschnitt der Gewalthandlungen ab, denen weibliche und 
männliche Menschen ausgesetzt sind, nämlich die Gewalthandlungen, die 
der Polizei sowohl berichtet als auch von ihr erfasst werden. Gewaltopfer 
müssen also erstens die Handlungen, die sie erleiden, als kriminell gewalt-
tätig einschätzen und zweitens sich dazu entscheiden, das Erlittene bei der 
Polizei anzuzeigen. Diese wiederum muss die angezeigten Handlungen als 
strafrechtlich relevant einschätzen und Ermittlungen einleiten. Und nicht 
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zuletzt kann nur als strafrechtlich relevant erfasst werden, was gesetzlich 
als strafbare Handlung de!niert ist (vgl. Coleman und Moynihan 2002; 
GiG-net 2008: 22–23; Kury 2010: 59–60; Walklate 2004: 3–5). Mit den 
Victim Surveys wird dieses Hellfeld der polizeilich registrierten Straftaten um 
das Dunkelfeld der nicht an die Ö%entlichkeit gebrachten, gewalttätigen 
Handlungen erweitert. In repräsentativen Stichproben ausgewählte weibliche 
und männliche Menschen werden unter anderem befragt, ob sie innerhalb 
eines gewissen Zeitraums (meistens das letzte Jahr respektive die letzten fünf 
Jahre) innerhalb oder ausserhalb des eigenen Haushaltes von einer anderen 
Person angegri%en oder zusammengeschlagen wurden respektive aufgrund 
sexueller Motive in beleidigender Art berührt oder angegri%en wurden (vgl. 
Dijk, Kesteren und Smit 2007: 76; Killias et al. 2007: 29, 170). Vergleicht 
man die Ergebnisse der PKS und diejenigen der Victim Surveys, so ist festzu-
stellen, dass das Ausmass der kriminologisch verorteten Gewaltbetro%enheit 
im Dunkelfeld um zwei bis vier Mal höher liegt als im Hellfeld (vgl. Kury 
2010: 59–63; Schneider 2007: 404; Walklate 2004: 3).

Polizeiliche Kriminalitätsstatistiken und Victim Surveys in verschiedenen 
Ländern weisen über alle Kontaktverbrechen (Straftaten gegen die Person) 
hinweg einen höheren Anteil männlicher als weiblicher Opfer aus. Das tri%t 
in besonderem Ausmass auf körperliche Angri%e, Drohungen und Raub 
zu, während im Bereich der Sexualdelikte zu über 90% der Opfer weiblich 
sind. In England und Wales ist der Anteil männlicher Opfer von Kontakt-
verbrechen doppelt so gross wie der Anteil weiblicher Betro%ener. In beiden 
Geschlechtergruppen sind die 16- bis 24-Jährigen in grösserem Ausmass von 
Gewalt betro%en als die über 24-Jährigen (Flatley, Kershaw, Smith, Chaplin 
und Debbie 2010: 51–52). Das grössere Viktimisierungsrisiko männlicher 
gegenüber weiblicher Menschen hat sich zwischen 1981 und 2006 nicht ver-
ändert (Jansson 2007: 12–13). In den USA ergibt sich ein ähnliches Bild: Im 
Zeitraum von 1993 bis 2011 sind Männer in grösserem Ausmass als Frauen 
von Kontaktverbrechen betro%en. Als sehr gravierend eingeschätzte Straftaten 
(Vergewaltigung/sexuelle Nötigung, Raub und schwere Körperverletzung) 
erleiden die Geschlechter jedoch in ähnlichem Ausmass (vgl. Rennison 
2001: 1; Truman und Planty 2012: 5). In Kanada wiederum werden für die 
Jahre 1999 und 2004 ähnlich hohe Anteile männlicher und weiblicher Opfer 
von Straftaten gegen die Person ausgewiesen (Gannon und Mihorean 2005: 
6). In Deutschland sind laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik der letzten 
20 Jahre zwei Drittel der Opfer von Tötungsdelikten, rund 65% der Opfer 
von Körperverletzungen, Raub und Erpressung, die Hälfe der Opfer von 
Straftaten gegen die Freiheit und knapp 10% der Opfer von Sexualdelikten 
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männlich (Bundeskriminalamt 2012: 68).14 Verweij und Nieuwbeera (2002) 
untersuchen anhand einer Sekundäranalyse der Daten der internationalen 
Victim Surveys der Jahre 1989–2000 die geschlechterspezi!schen Unterschiede 
der Gewaltbetro%enheit und deren Hintergründe in 18 industrialisierten 
Ländern.15 In allen einbezogenen Ländern ausser Neuseeland (gleiche An-
teile männlicher wie weiblicher Gewaltopfer) und Kanada (13% weibliche 
gegenüber 11.8% männliche Gewaltopfer) wird ein grösserer prozentualer 
Anteil der männlichen als der weiblichen Bevölkerung Opfer von Gewalt. 
Der Durchschnitt über alle untersuchten Länder hinweg liegt bei 10.5% der 
männlichen zu 8.8% der weiblichen Bevölkerung (Verweij und Nieuwbeerta 
2002: 111). Als wesentliche Risikofaktoren einer Viktimisierung werden im 
internationalen Victim Survey von 2004–2005, an welchem rund 40 Länder 
teilgenommen haben (Angaben zu den Ländern siehe Dijk et al. 2007: An-
hang 3) der Verstädterungsgrad und das Alter genannt. So existiert in allen 
untersuchten Ländern ein linearer Zusammenhang zwischen der Grösse des 
Wohnortes und dem Risiko, von Gewalt betro%en zu sein. Ausserdem nimmt 
das Viktimisierungsrisiko mit zunehmendem Alter ab. Das Geschlecht dagegen 
stellt keinen besonderen Risikofaktor für eine Viktimisierung dar (vgl. Dijk 
et al. 2007; Kesteren und Dijk 2010).16

14 Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist hier lediglich die Literaturangabe für 
den aktuellsten Bericht zur polizeilichen Kriminalitätsstatistik in Deutschland 
des Jahres 2011 angegeben. Die im Text angeführten prozentualen Angaben der 
geschlechterspezi!schen Betro%enheit durch bestimmte Straftatengruppen bleiben 
jedoch über die letzten 20 Jahre weitgehend unverändert, was aus den Berichten 
der einzelnen Jahre ersichtlich wird. Diese sind alle auf der im Literaturverzeichnis 
angegebenen Homepage abrufbar. 

15 In die Analyse einbezogen werden Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Däne-
mark, England/Wales, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, 
Neuseeland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, USA (Verweij und 
Nieuwbeerta 2002). Als mögliche Hintergründe für die Länderunterschiede im 
Hinblick auf das Verhältnis weiblicher und männlicher Opfer werden geschlech-
terspezi!sche Unterschiede des Lebensstils und Länderunterschiede im Hinblick 
auf den Emanzipationsgrad diskutiert. Da diese Ausführungen für die vorliegen-
den Forschungsfragen nicht relevant sind, werden sie hier nicht weiter vertieft. 

16 Auf Ausführungen zur Gewaltbetro%enheit in einzelnen Entwicklungsländern 
wird verzichtet. Der Fokus der vorliegenden Forschungsarbeit richtet sich auf 
den gesellschaftlichen Umgang mit der Gewaltbetro%enheit weiblicher und 
männlicher Menschen innerhalb eines industrialisierten, wohlfahrtsstaatlichen 
Kontexts. Ländervergleiche stehen nicht im Vordergrund. Für die Behandlung 
dieser #ematik ist die geschlechterspezi!sche Gewaltbetro%enheit in Entwick-
lungsländern zweitrangig. 
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In der Schweiz existiert seit 2009 eine PKS, welche schweizweit ver-
gleichbare Angaben zu den männlichen und weiblichen Opfern verschie-
denster Straftaten liefert. Für die Jahre davor gibt es lediglich polizeiliche 
Kriminalitätsstatistiken zu ausgewählten Straftaten, bei denen nicht überall 
die Opfer und ihr Geschlecht angeführt werden. Die Statistiken vor 2009 
stellen darüber hinaus aufgrund verschiedener Erhebungsmängel nur unge-
fähre Angaben zur Verfügung, die vor allem als Basis für Entwicklungen 
über die Zeit dienen können (vgl. BFS 2010; fedpol 2009). Angaben zu den 
Opfern polizeilich registrierter Straftaten existieren für die Jahre 2002–2008 
für folgende Straftaten: Tötungsdelikte, Körperverletzungen (ohne fahrlässige 
Körperverletzungen und Tätlichkeiten), Erpressung, Nötigung, Freiheits-
beraubung und Sexualdelikte. Die Opfer dieser angezeigten und registrierten 
Straftaten sind ungefähr in gleichen Teilen männlich und weiblich. Während 
bei den Tötungsdelikten, Körperverletzungen und Erpressungen über 60% 
der Opfer männlich sind, macht ihr Anteil bei den Nötigungen 45%, bei den 
Freiheitsberaubungen gut 30% und bei den Sexualdelikten 15% aus (fed-
pol 2009).17 Für die Jahre 2009 bis 2011 liegt der Anteil männlicher  Opfer 
angezeigter und registrierter Gewaltstraftaten bei 57%. Auch hier sind die 
männlichen Opfer vor allem bei den Tötungsdelikten, Körperverletzungen, 
Raub und Drohungen/Erpressungen zu !nden, während bei den Straftaten 
gegen die Freiheit, den Nötigungen und Sexualdelikten der weibliche Opfer-
anteil überwiegt (BFS 2012b).18 Im Hinblick auf das Dunkelfeld werden 
laut internationalen Victim Surveys der Jahre 1989–2000 6.6% der Männer 
und 5.8% der Frauen in der Schweiz Opfer von Gewalthandlungen (Verweij 
und Nieuwbeerta 2002: 111). Nationale Opferbefragungen im 2000, 2005 
und 2011 bestätigen die skizzierten geschlechterspezi!schen Tendenzen. So 
betre%en gewalttätige Handlungen, die zur strafrechtlichen Kategorie des 
Raubes gezählt werden können, mehr Männer als Frauen. Das gleiche gilt 
auch für Handlungen, die den Körperverletzungen/Drohungen zugerechnet 
werden können. Von Angri%en auf die sexuelle Integrität dagegen sind Frauen 
in weitaus grösserem Ausmass als Männer betro%en (vgl. Killias et al. 2007: 
33–34; Killias et al. 2011: 12–14).19

17 Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist hier lediglich die Literaturangabe für den 
Bericht zur polizeilichen Kriminalitätsstatistik des Jahres 2008 angeführt. Die 
Angaben der vorherigen Jahre sind den jeweiligen Berichten auf der Homepage 
entnommen, welche im Literaturverzeichnis angegeben ist. 

18 Auch hier ist aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich der Bericht zur PKS des Jah-
res 2011 angegeben. Die Angaben der Jahre 2009–2010 sind den jeweiligen Berich-
ten auf der Homepage entnommen, welche im Literaturverzeichnis angegeben ist. 

19 Im Rahmen der schweizerischen Opferbefragung 2011 wird eine Zusatzstudie 
zur #ematik der häuslichen Gewalt durchgeführt. Laut dieser Studie erleiden 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass männliche Menschen 
laut polizeilichen Kriminalitätsstatistiken und Victim Surveys in der Schweiz 
und verschiedenen anderen Ländern tendenziell in einem etwas grösseren 
Ausmass von Gewalt respektive Straftaten gegen die Person betro%en sind als 
weibliche Menschen. Länderspezi!sche Unterschiede existieren vor allem in 
Bezug auf die Höhe der Gewaltbetro%enheit in der Bevölkerung allgemein 
und weniger im Hinblick auf das geschlechterspezi!sche, prozentuale Verhält-
nis der Opfer. Während männliche Menschen in grösserem Ausmass Opfer 
von Tötungsdelikten, Körperverletzungen und Raub werden, sind weibliche 
Menschen weitaus häu!ger von Sexualdelikten betro%en. Einige Studien 
di%erenzieren nach schwerer und minderschwerer Gewalt. Innerhalb dieser 
Di%erenzierung erleiden männliche wie weibliche Menschen in ähnlichem 
Ausmass schwere Gewalt (vor allem Tötungsdelikte, schwere Körperverlet-
zung, Vergewaltigung), während die minderschwere Gewalt mehr männliche 
als weibliche Menschen betri%t. Die Di%erenzierung nach schwerer und 
minderschwerer Gewalt richtet sich jedoch nach strafrechtlichen Kriterien 
und sagt per se nichts aus über die Beeinträchtigungen der Opfer durch die 
erlittene Gewalt.

 Sozialwissenschaftlich ausgerichtete Forschung zur   
Gewaltbetroffenheit der Geschlechter

Victim Surveys ö%nen zwar den Blick auf ein breiteres Feld der Gewalt-
betro%enheit als polizeiliche Kriminalitätsstatistiken. Sie sind jedoch wie diese 
einer Sichtweise verhaftet, welche Gewalthandlungen in einem strafrechtlich 
relevanten Rahmen ansiedelt. In diesem Zusammenhang ist es möglich, dass 
bestimmte Gewaltformen nur eingeschränkt erfasst werden. So kann vermutet 
werden, dass gewaltförmige Handlungen, Aggression und Dominanz innerhalb 
häuslicher Beziehungen von den Betro%enen in geringerem Ausmass als kri-
minell eingestuft werden und/oder in grösserem Ausmass tabuisiert sind und 
somit seltener als gewaltförmige Handlungen im ö%entlichen Raum in Victim 
Surveys genannt werden. Darüber hinaus ist möglich, dass gewaltbetro%ene 
Männer die gegen sie gerichteten Handlungen nicht als Gewalt sondern als 
Bestandteil männlicher Normalität einstufen und weniger darüber berichten 
(vgl. BMFSFJ 2004a: 17–22; GiG-net 2008: 22–24; Müller und Schröttle 
2006: 78–79). Es ist also wahrscheinlich, dass sowohl gegen Frauen als auch 
gegen Männer verübte Gewalthandlungen in Victim Surveys unterrepräsen-

in den Jahren 2009 und 2010 jährlich 1.3% der Frauen und 0.5% der Männer 
häusliche Gewalt, im Sinne von Tätlichkeiten, Drohungen oder Sexualdelikten, 
die durch (Ex-)Partner/-innen, Familienangehörige oder Mitbewohner/-innen 
verübt werden (Killias, Staubli, Biberstein und Bänziger 2012).
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tiert sind. Neben der viktimologischen und kriminologischen Forschung zur 
Gewalt existiert ebenfalls eine sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit Gewalt und ihren Folgen, zu der auch die schon erwähnte feministische 
Gewaltforschung gerechnet werden kann. Auch dieser Forschungszweig 
bewegt sich im Dunkelfeld der Gewalt. Innerhalb dieser sozialwissenschaft-
lichen Forschung wird bei der Erfassung der Gewaltbetro%enheit nicht auf 
strafrechtlich relevante Gewalthandlungen abgestellt. Vielmehr werden meist 
konkrete gewalttätige Handlungen abgefragt20, welche dann von den For-
scher/-innen bei der Analyse als mehr oder weniger schwere Gewalt innerhalb 
der Gewaltformen der körperlichen, der psychischen und der sexuellen Gewalt 
eingestuft werden. Ein derartiges Vorgehen hat den Vorteil, dass nicht die 
Betro%enen selbst einschätzen müssen, welche Handlungen sie als Gewalt 
erleben. Darüber hinaus erleichtert es die Auseinandersetzung mit tabuisierten 
Gewalterlebnissen, müssen die Betro%enen doch nicht selbst formulieren, 
was ihnen widerfahren ist, sondern können auf vorgegebene Kriterien mit ja 
oder nein antworten respektive diese ankreuzen (vgl. GiG-net 2008: 19–48; 
Hagemann-White 2002a; Müller und Schröttle 2006). Bei einer derartigen 
Vorgehensweise, bei der verschiedenartige leichte bis schwere gewaltförmige 
Handlungen abgefragt werden, erscheint Gewalt im alltäglichen Leben der 
Menschen verbreiteter als das in Victim Surveys der Fall ist.

Die Weltgesundheitsorganisation verö%entlicht 2002 ein Bericht zu Ge-
walt und Gesundheit. In diesem werden Ergebnisse unterschiedlicher Quellen 
aus einer Vielzahl Ländern zusammengetragen, wie zum Beispiel polizeiliche 
Angaben zum Gewaltvorkommen, Bevölkerungsstatistiken, Daten zu Gesund-
heit und Daten aus Studien, in denen Menschen zur Gewaltthematik befragt 
werden (WHO 2002). Laut diesem Bericht werden im Jahr 2000 weltweit 
14 männliche und 4 weibliche Menschen pro 100’000 Einwohner/-innen 
umgebracht. Je nach Land erleiden 10–34% der Frauen körperliche Gewalt 
seitens ihrer Partner und 15–25% werden Opfer sexueller Gewalt. Zwischen 
22–76% der männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen wiederum 
sind in Schlägereien verwickelt (WHO 2002: 10–11).21

20 So werden zum Beispiel in der repräsentativen deutschen Studie zur Gewalt-
betro%enheit von Frauen und der Pilotstudie zur männlichen Gewaltbetro%enheit 
unterschiedliche Handlungen abgefragt wie wütendes Wegschubsen, leichtes Ohr-
feigen und an den Haaren ziehen bis hin zu absichtlichem Verbrühen, Würgen, 
Erstickungsversuchen und Bedrohungen mit Schusswa%en oder Messern (vgl. 
BMFSFJ 2004a: Anlage II, Q41; BMFSFJ 2004b: mündlicher Fragebogen, 39).

21 Im Bericht werden keine Angaben zu den männlichen Opfern häuslicher und 
sexueller Gewalt gemacht. Ausserdem ist die Beschreibung der Gewaltbetrof-
fenheit männlicher Jugendlicher/junger Erwachsener – im Originaltext ist von 
“involvement in physical !ghting” (WHO 2002: 11) die Rede – ein Hinweis 



47

In den USA wird zwischen 1995 und 1996 der National Violence Against 
Women Survey (NVAW-Survey) durchgeführt (Tjaden und #oennes 2000). 
Befragt wird eine repräsentative Stichprobe von 16’000 Menschen über 18 
Jahren, je zur Hälfte männlich und weiblich. Die prozentualen Anteile der 
Frauen und Männer mit Gewalterfahrungen sind in Tabelle 122 abgebildet. 

Tabelle 1:  Gewalterfahrungen von Frauen und Männern, National Violence 
Against Women Survey 1995–1996, Angaben in Prozent

Frauen Männer
im gesamten 

bisherigen 
Leben

in den letzten 
12 Monaten

im gesamten 
bisherigen 

Leben

in den letzten 
12 Monaten

Vergewaltigung (versucht und vollendet) 17.6 0.3 3.0 0.1
Körperlicher Angriff 51.9 1.9 66.4 3.4
Stalking 8.1 1.0 2.2 0.4
Irgendeine der genannten Gewaltformen 55.9 3.0 66.9 3.9
Quelle: Tjaden und Thoennes 2000: 14.

In dieser Studie wird bestätigt, was schon in Victim Surveys und poli-
zeilichen Kriminalitätsstatistiken ausgewiesen wird. Erstens sind Männer in 
ihrem Leben mit 66.9% in grösserem Ausmass als Frauen (55.9%) von Ge-
walt betro%en, hier jetzt gemessen als Betro%enheit von körperlicher Gewalt, 
sexueller Gewalt oder Stalking. Zweitens variiert die geschlechterspezi!sche 
Gewaltbetro%enheit je nach Gewaltform beträchtlich. Neben diesen geschlech-
ter spezi!schen Unterschieden im Hinblick auf die Gewaltbetro%enheit durch 
verschiedene Gewaltformen unterscheiden sich die Geschlechter auch in Bezug 

für den anderen Charakter, der bestimmten Formen von Gewalt unter Männern 
zugeschrieben wird, in denen es eben weniger Täter und Opfer als vielmehr 
Gewalt tätige zu geben scheint. Auf die Darstellung weiterer sozialwissenschaftlicher 
Studien zur geschlechterspezi!schen Gewaltbetro%enheit in Entwicklungsländern 
wird verzichtet, da sie für die vorliegende Studie nicht relevant sind.

22 Zur in der Tabelle angegebenen Kategorie der Vergewaltigung werden jegliche 
Ereignisse gezählt, bei welchen mittels Drohungen/Zwang Vagina und/oder Anus 
der Opfer mit Penis, Zunge oder Finger penetriert werden und/oder es zu Oralsex 
kommt (Tjaden und #oennes 2000: 4). Körperliche Angri%e umfassen eine 
Vielzahl von Handlungen, wie Stossen, Schlagen, Würgen, Gegenstände werfen, 
mit Messern oder Schusswa%en drohen und/oder Verletzungen zufügen (Tjaden 
und #oennes 2000: 5). Zu Stalking wird ein Verhalten gezählt, welches einer 
gezielt ausgewählten Person wiederholte visuelle oder körperliche Nähe aufzwingt 
und mit verbalen oder schriftlichen Drohungen einhergeht (Tjaden und #oennes 
2000: 5–6).
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auf ihre Beziehung zur Täterschaft. Bei den Frauen, die Opfer von Vergewal-
tigungen und/oder körperlichen Angri%en werden, sind die Täter/-innen in 
76% der Fälle aktuelle oder vergangene Beziehungspartner/-innen, in 8.6% 
sonstige Verwandte, in 16.8% Bekannte und in 14.1% Fremde. Bei den 
männlichen Opfern von Vergewaltigungen und/oder körperlichen Angri%en 
dagegen sind die Täter/-innen lediglich in 17.9% der Fälle aktuelle oder 
vergangene Beziehungspartner/-innen, in 6.8% handelt es sich um sonstige 
Verwandte, in 32.3% um Bekannte und in 60% der Fälle um Fremde (Tjaden 
und #oennes 1998: 8). Die Gewalt, die Männer erleiden, widerfährt ihnen 
also meist im ö%entlichen Raum und wird begangen von Bekannten oder 
Fremden. Frauen dagegen erleiden Gewalt vorwiegend im privaten Raum 
der Familie und Partnerschaft, begangen durch ehemalige respektive aktuelle 
Partner/-innen oder Verwandte. Der Anteil weiblicher Täterinnen beträgt bei 
den gewaltbetro%enen Frauen 10.8% und bei den gewaltbetro%enen Männern 
23.3%. Die dargestellte Gewaltbetro%enheit sagt per se noch nichts darüber 
aus, inwiefern die Opfer durch die Gewalthandlungen verletzt werden. So 
geben 31.5% der weiblichen und 16.8% der männlichen Opfer von Verge-
waltigungen und/oder körperlichen Angri%en in der Studie von Tjaden und 
#oennes (2000: 49) an, dass sie sich durch die zugefügten Gewalthandlungen 
körperliche Verletzungen zugezogen haben. Diese reichen von Prellungen, 
Schürfungen bis hin zu Knochenbrüchen und Schusswunden. Inwiefern die 
Opfer während und nach der erlebten Gewalt Angst haben, traumatisiert sind 
und deswegen in ihrem Leben beeinträchtigt sind, wird im Forschungsbericht 
von Tjaden und #oennes nicht erwähnt. Auch wenn Männer in grösserem 
Ausmass als Frauen von Gewalt betro%en sind, ist also ihr Risiko, durch die 
Gewalt körperliche Verletzungen davon zu tragen, geringer als dasjenige der 
weiblichen Gewaltbetro%enen.

Martinez und Schröttle (2006) arbeiten den europäischen Forschungs-
stand zur Prävalenz und den gesundheitlichen Folgen interpersoneller Gewalt 
auf. Laut den Autorinnen befassen sich die meisten Studien mit Frauen, 
Kindern und Jugendlichen als Opfern von Gewalt. Männer als Gewaltopfer 
stehen dagegen selten im Forschungsfokus und ihre Gewaltbetro%enheit ist, 
wenn überhaupt, in Victim Surveys erforscht. Im Hinblick auf die Gewalt-
betro%enheit von Frauen existiert eine Vielzahl von Studien mit teilweise 
recht unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen (Martinez und 
Schröttle 2006: 6–10). Vergleiche zwischen den Studien sind deswegen nur 
eingeschränkt möglich. 4–30% der Frauen erleiden irgendwann in ihren 
bisherigen Leben körperliche und/oder sexuelle Gewalt durch aktuelle oder 
ehemalige Partner/-innen. Die Spannbreite von körperlicher Gewalt allein 
liegt bei 6–25%, diejenige sexueller Gewalt bei 4–20%. Psychische Gewalt 
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widerfährt 19–42% der Frauen. Einige Studien erheben nicht nur Daten 
zur weiblichen Gewaltbetro%enheit im häuslichen Rahmen, sondern auch 
ausserhalb des häuslichen Umfelds. So geben 40–46% der befragten Frauen 
an, irgendwann in ihrem bisherigen Leben sexuelle oder körperliche Gewalt 
erlebt zu haben (Martinez und Schröttle 2006: 5–15).23

Eine mit der weiter oben beschriebenen Studie aus den USA von Tjaden 
und #oennes (2000) vergleichbare Untersuchung der Gewaltbetro%enheit 
der Geschlechter in und ausserhalb des häuslichen Rahmens existiert im 
europäischen Raum bisher nicht. Wie im vorherigen Absatz erwähnt, sind 
die meisten Studien auf die Gewaltbetro%enheit von Frauen, Kindern und 
Jugendlichen ausgerichtet. Es existieren einzelne Studien zur Gewaltbetrof-
fenheit von Männern, die auf bestimmte Gewaltformen fokussieren (vgl. 
Lenz 2006: 100–104; Martinez und Schröttle 2006: 20–23). Da sich deren 
Ergebnisse nicht für eine Gegenüberstellung der Gewaltbetro%enheit der 
Geschlechter eignen, werden sie hier nicht näher ausgeführt. In Deutschland 
wird zwischen 2003–2004 eine Pilotstudie zu den Gewalterfahrungen von 
Männern durchgeführt (BMFSFJ 2004a). Die Stichprobengrösse ist jedoch zu 
klein, als dass Verallgemeinerungen im Hinblick auf die Gewaltbetro%enheit 
von Männern in Deutschland möglich wären. Ausserdem ist ein wesentliches 
Ziel der Studie, zu untersuchen, inwiefern Ausmass und Formen der gegen 
Männer gerichteten Gewalt überhaupt erforschbar und welche Erhebungs-
instrumente dafür notwendig sind (BMFSFJ 2004a: 15–16).24 In diesem 
Zusammenhang kristallisiert sich heraus, dass die interviewten Männer nicht 
über alle Gewalterfahrungen gleichermassen reden. So werden beispielsweise 
körperliche Auseinandersetzungen im ö%entlichen Raum bis zu einem gewissen 
Grad als Streit unter Männern und nicht als Gewalterfahrungen eingeordnet. 
Sexuelle Gewalt wiederum erscheint in grossem Ausmass tabuisiert, weil sie 

23 In Deutschland wird zwischen 2002 und 2004 die erste grosse repräsentative 
Studie zur Gewaltbetro%enheit von Frauen durchgeführt (BMFSFJ 2004b). Da in 
dieser Studie keine Daten zur Gewaltbetro%enheit von Männern erhoben werden 
und somit keine für das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit wesentliche 
Gegenüberstellung der Gewaltbetro%enheit der Geschlechter vorgenommen werden 
kann, werden die Ergebnisse nicht näher vorgestellt (für eine kurze Darstellung 
wesentlicher Ergebnisse siehe zum Beispiel GiG-net 2008: 25–29; Müller und 
Schröttle 2006). Die Ergebnisse der Studie "iessen in die Aufarbeitung des euro-
päischen Forschungsstandes durch Martinez und Schröttle (2006) ein. 

24 Die Studie ist ursprünglich als Vor-Untersuchung einer bisher nicht realisierten, 
repräsentativen Studie der Gewaltbetro%enheit von Männern in Deutschland 
geplant, vergleichbar mit der weiter oben erwähnten repräsentativen deutschen 
Studie (BMFSFJ 2004b), die auf weibliche Gewalterfahrungen fokussiert (BMFSFJ 
2004a: 15–16).
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als unmännlich erlebt wird. Die Spannbreite des Erzählbaren fängt also bei 
Gewalterfahrungen an, welche die Grenze eines als normal erlebten Streits 
unter Männern überschreitet, und hört da auf, wo die erlittene Gewalt als 
unmännlich erlebt wird (BMFSFJ 2004a). Von den rund 200 in der Pilotstudie 
befragten Männern geben 40% an, in ihrem bisherigen Erwachsenenleben 
schon körperliche Gewalt erlebt zu haben, 5% sind Opfer sexueller Gewalt 
geworden, 58% ist psychische Gewalt widerfahren und 20% sind Opfer von 
Stalking geworden. In zwei Drittel der Fälle erleiden die befragten Männer 
die körperliche Gewalt in der Ö%entlichkeit und Freizeit. 25% der Befrag-
ten haben körperliche Gewalt durch aktuelle oder ehemalige Partner/-innen 
erlit ten. Insgesamt ist das Risiko der befragten Männer, Opfer von Gewalt zu 
werden, in Kindheit und Adoleszenz grösser als im Erwachsenenleben (vgl. 
BMFSFJ 2004a; GiG-net 2008: 30–34; Lenz 2006).

Exkurs: Frauen und Männer als Opfer von Beziehungsgewalt
In den wissenschaftlichen und politischen Debatten verschiedener Länder 
wird kontrovers diskutiert, inwiefern Frauen und Männer gleichermassen 
von körperlicher Gewalt durch Beziehungspartner/-innen betro%en sind 
(vgl. Archer 2000; Gloor und Meier 2003; Hagemann-White 2005; Kave-
mann 2002, 2012; Kimmel 2002). Auch wenn der Fokus im vorliegenden 
Buch nicht in erster Linie auf durch (Ex-)Partner/-innen verübte Gewalt 
gerichtet ist, bilden diese kontroversen Debatten ein gutes Beispiel für die 
Sensibilität und Vielschichtigkeit, die der #ematik der Gewaltbetro%enheit 
der Geschlechter inhärent ist. So wird in verschiedenen Forschungen unter 
anderem festgestellt, dass Frauen und Männer gleich häu!g körperliche Gewalt 
durch ihre Partner/-innen erfahren (siehe zum Beispiel Archer 2000). Diese 
«#ese der Gendersymmetrie» (GiG-net 2008: 35) wird in den Debatten 
teilweise instru mentalisiert, um feministische Positionen abzuwerten und die 
Abscha%ung beziehungsweise Einschränkung der Unterstützungsangebote für 
weibliche Opfer zu fordern (Kavemann 2002). Das Ergebnis der Gender-
symmetrie in Bezug auf Beziehungsgewalt tri%t jedoch vor allem auf weniger 
schwerwiegende Formen körperlicher Gewalthandlungen zu, wie zum Beispiel 
Kratzen/Beissen, leichtes Ohrfeigen, Wegschubsen. Sowohl im Hinblick auf 
schwerwiegendere Gewalthandlungen als auch in Bezug auf das Verletzungs-
risiko sind Frauen als Opfer von Beziehungsgewalt häu!ger vertreten als 
Männer (vgl. Archer 2000; Gloor und Meier 2003; Hagemann-White 2005; 
Kavemann 2002, 2012; Kimmel 2002). Darüber hinaus ist das Ergebnis der 
Gendersymmetrie bei Beziehungsgewalt zu einem grossen Ausmass einem 
bestimmten quantitativ-repräsentativen, methodischen Vorgehen geschuldet, 



51

dem Con$ict Tactics Scale (CTS) (vgl. Gloor und Meier 2003: 532–536; 
 Kavemann 2002: 3–6; Kimmel 2002: 1340–1344). Mit der CTS-Methode 
ist eine Forschungsperspektive verbunden, die Gewalthandeln in den Kontext 
von kon"ikthaften Auseinandersetzungen zwischen Beziehungspartner/-innen 
einordnet, im Sinne einer situativen Eskalation eines Kon"ikts. Inwiefern die 
Gewalthandlungen jedoch Teil systematischer Macht- und Kontrollverhältnisse 
innerhalb der Beziehungen sind, kann mit diesem Instrument nicht erhoben 
werden. Johnson (1995, 2005) und Johnson und Ferraro (2000) bestimmen 
unter anderem zwei wichtige, unterschiedliche Formen von Beziehungsgewalt: 
“situational couple violence” und “intimate terrorism” (Johnson und Ferraro 
2000: 949). Bei ersterer sind die Gewalthandlungen innerhalb von Kon"ikten 
in der Beziehung angesiedelt, es existiert über die Zeit kaum eine Eskalation 
der Gewalthandlungen, schwere Gewalt kommt selten vor und Frauen wie 
Männer sind gleichermassen gewalttätig. Bei letzterer dient die Gewalt der 
Ausübung von Kontrolle und Beherrschung des/der Beziehungspartner/-in, 
die Gewalt eskaliert häu!g über die Zeit und ist ausserdem Teil eines Kontroll- 
und Herrschaftssystem innerhalb der Beziehung, mit dem der/die Partner/-in 
letztlich in allen Lebensbereichen dominiert werden soll. Bei dieser Form von 
Beziehungsgewalt ist der weitaus grössere Teil der Täter/-innen männlich und 
die körperliche Gewalt kann schwere Ausmasse annehmen. Auf der Grundlage 
dieser unterschiedlichen Formen häuslicher Gewalt ist das mit der CTS-Me-
thode erarbeitete Ergebnis der Gendersymmetrie der Gewalt innerhalb von 
Beziehungen nicht falsch. Damit ö%net sich der Blick jedoch lediglich auf 
einen Ausschnitt der Beziehungsgewalt, denjenigen der “situational couple 
violence”. “Intimate terrorism” dagegen, als eine weitere wichtige Form, bei 
welcher es in grösserem Ausmass zu schwerer Gewalt und weitreichenderen 
Folgen für die Opfer kommt, wird nicht gesondert berücksichtigt.

Die Ausführungen verdeutlichen, dass die Erforschung des Ausmasses 
der Gewaltbetro%enheit ganz wesentlich auch den weiteren Kontext, in welchem 
die Gewalt situiert ist, und die Folgen für die Opfer berücksichtigen muss. 
So betont Kavemann (2002: 5), dass bei der Beurteilung von gewaltförmigen 
Handlungen unterschieden werden muss «zwischen Kon"ikt und Gewalt 
sowie zwischen Gewalthandlungen und Gewaltverhältnissen». Was als Gewalt 
wahrgenommen wird, erschliesst sich also zum einen aus bestimmten, konkret 
benennbaren Handlungen – wie Ohrfeigen, Wegschubsen, Schlagen –, erhält 
seine je spezi!sche Bewertung als Gewalt jedoch ganz wesentlich durch die 
Verortung in einen sozialen Kontext, in welchem die gewaltförmige Hand-
lung als Teil eines grösseren Handlungs- respektive Machtsystems gesehen 
werden muss.
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Die zu Beginn des zweiten Kapitels formulierte Frage, ob Frauen 
häu!ger von Gewalt betro%en sind als Männer, kann auf der Grundlage des 
dargestellten Forschungsstandes zum Ausmass der Gewaltbetro%enheit der 
Geschlechter abschliessend vorsichtig mit Nein beantwortet werden. Zieht 
man polizeiliche Kriminalitätsstatistiken und Victim Surveys heran, sind männ-
liche Menschen in grösserem Ausmass als weibliche Menschen von Gewalt 
betro%en. Nimmt man sozialwissenschaftliche und feministische Studien 
hinzu, wird die Gewaltbetro%enheit weiblicher Menschen durch häusliche und 
sexuelle Gewalt sichtbar. Über alle Studien hinweg wird vor allem deutlich, 
dass die Gewaltformen und -kontexte beträchtliche geschlechterspezi!sche 
Unterschiede aufweisen. So kann festgehalten werden, dass ausgehend vom 
bisherigen Forschungsstand männliche und weibliche Menschen in ähnlichem 
Ausmass Opfer von unterschiedlichen Gewalthandlungen werden. Während 
Frauen häu!g von häuslicher und sexueller Gewalt betro%en sind, werden 
Männer vorwiegend Opfer von Gewalt ausserhalb des häuslichen Kontextes 
und verübt von Bekannten und Fremden. Mit Vorbehalt ist das Nein auf die 
Frage nach der grösseren Gewaltbetro%enheit von Frauen gegenüber Männern 
formuliert, weil der bisherige Forschungsstand einige Fragen und Ansatzpunkte 
aufwirft, welche eine eindeutige Beantwortung der Frage unmöglich erscheinen 
lassen. Erstens ist zwar Gewalt gegen Frauen mittlerweile auf vielfältige Weise 
erforscht. Vor allem sozialwissenschaftliche Studien aber, die Gewalt in ihren 
auch alltäglichen Dimensionen des "iessenden Übergangs von als normal 
bewerteten zu gewalttätigen Handlungen erforschen, fehlen für männliche 
Menschen und für einen Vergleich der Geschlechter bisher weitgehend.25 
So stellen sich Gewalthandlungen im Leben männlicher Menschen oftmals 
als Teil männlicher Normalität dar oder aber sind besonders tabuisiert, so 
dass sie weder von den Beteiligten noch von der Gesellschaft problematisiert 
werden können.26 In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach 
der Operationalisierung von Gewalt (Hagemann-White 2002a: 141): Was 

25 Darüber hinaus wäre eine Auseinandersetzung mit der Frage notwendig, in 
welchen besonderen auch institutionellen Kontexten Männer Gewalt erleiden. 
Für Frauen ist es unter anderem der häusliche Kontext. Für Männer stellen sich 
neben dem ö%entlichen Raum zum Beispiel die institutionellen Kontexte von 
Schule, Militär und Gefängnis als besonders gewaltbelastet dar (vgl. Bereswill 
2007; BMFSFJ 2004a; Hoyt, Klosterman Rielage und Williams 2011). 

26 Normalisierung und Tabuisierung von Gewalt sind auch bei weiblichen Opfern 
beobachtbar (siehe zum Beispiel GiG-net 2008: 113–142). Es kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass die Forschung, politische Massnahmen und sensibili-
sierende Ö%entlichkeitsarbeit der letzten 40 Jahre dazu beigetragen haben, dass 
Gewalt gegen Frauen nicht mehr als normal angesehen und weniger tabuisiert 
ist. Für männliche Opfer steht dieser Prozess noch aus. 
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wird als Gewalt de!niert und inwiefern stufen die Betro%enen selbst die 
Handlungen, nach denen sie gefragt werden, als Gewalt ein? Zweitens sagt das 
Ausmass der geschlechterspezi!schen Gewaltbetro%enheit per se noch nichts 
darüber aus, ob und inwiefern die Opfer durch die erlittenen Handlungen 
beeinträchtigt und verletzt werden. So sind zwar zum Beispiel die Männer 
in der oben angeführten Studie von Tjaden und #oennes (2000) häu!ger 
Opfer körperlicher und/oder sexueller Gewalt, werden aber seltener durch 
die Gewalthandlungen körperlich verletzt als die gewaltbetro%enen Frauen. 
Kann nun als Gewalt gelten, was ohne körperliche Verletzung einher geht? 
Aus einer strafrechtlichen Perspektive heraus, von der auch die kriminologi-
sche und viktimologische Forschung geprägt ist, könnte diese Frage wohl mit 
ja beantwortet werden, denn die strafrechtliche Relevanz misst sich an der 
begangenen Tat und der Täterschaft. Hagemann-White (2006: 121) dagegen 
plädiert aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive dafür, Handlungen, 
die als Gewalt gelten, davon abhängig zu machen, inwiefern sie seitens der 
Opfer mit erlebter Angst, Verletzungsfolgen und Wiederholung einhergehen.

Einerseits kann also aufgrund des bisher dürftigen Forschungsstan-
des zur männlichen Gewaltbetro%enheit vermutet werden, dass männliche 
Opfer im Vergleich zu weiblichen Opfern im Hinblick auf das Ausmass der 
Gewaltbetro%enheit unterrepräsentiert sind. Es kann argumentiert werden, 
dass ähnlich wie für weibliche Gewalterfahrungen bis zu Beginn der 1970er 
Jahre zuerst ein Sensorium und eine Sprache entwickelt werden müssen, um 
männliche Gewalterfahrungen jenseits von Normalität und Tabuisierung 
fass- und rekonstruierbar machen zu können. Andererseits kann jedoch auf 
der Grundlage des bisherigen Forschungsstands angenommen werden, dass 
Frauen mehr gewalttätige Handlungen als Männer erleben, die mit Angst, 
Verletzung und Wiederholung einhergehen. Da eine mögliche Beeinträch-
tigung und Verletzung durch erlittene Gewalt auch massgebend ist für die 
Leistungen der schweizerischen Opferhilfe (siehe Kap.  2.3.3), bietet das 
nächste Kapitel einige vertiefende, geschlechtersensible Einblicke in den 
Forschungsstand zu den Gewaltfolgen für die Betro%enen und deren Umgang 
mit der erlebten Gewalt.

Die folgenden Ausführungen befassen sich zunächst mit den Gewalt-
folgen für die individuellen Betro%enen und deren Umgang mit den Wider-
fahrnissen. Für die Erläuterungen werden sowohl sozialwissenschaftliche als 
auch traumatologische Studien herangezogen. Daran anschliessend werden 
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einige empirische Ergebnisse verschiedener Quellen zu den Bedürfnissen 
von Opfern und ihrer Inanspruchnahme institutioneller Hilfen dargestellt.

 Gewaltfolgen und Umgang mit Gewalt

Im Hinblick auf die Folgen und Auswirkungen von Gewalt liegt 
mittlerweile eine Vielzahl von Studien vor (vgl. GiG-net 2008; Kury 2010; 
Schneider 2007; Spalek 2006: 68–90). Diese beziehen sich vorwiegend auf 
weibliche Gewaltopfer oder aber die Kategorie Geschlecht wird nicht berück-
sichtigt. Die Folgen von Gewalt im Leben männlicher Opfer sind dagegen 
bisher kaum erforscht (vgl. BMFSFJ 2004a: 402–409; GiG-net 2008: 332; 
Spalek 2006: 84–87). Nachfolgend werden die Auswirkungen von Gewalt 
auf weibliche Betro%ene anhand der repräsentativen Studie aus Deutschland 
zu Gewalt gegen Frauen beschrieben (BMFSFJ 2004b).27 Gut die Hälfte der 
in dieser Studie befragten Frauen, die Opfer körperlicher Gewalt sind, erlei-
den körperliche Verletzungen in Form von blauen Flecken, Verstauchungen, 
Knochenbrüchen und/oder Kopf- und Gesichtsverletzungen. Bei den Opfern 
sexueller Gewalt ziehen sich 44% derartige Verletzungen zu. Von den Frauen, 
bei denen (Ex-)Partner/-innen für die Gewalt verantwortlich sind, beträgt 
der Anteil der Opfer mit körperlichen Verletzungen 64%. Psychische Folge-
erscheinungen  – wie Ängste, Schlafstörungen, Traurigkeit, Depressionen, 
Selbstmordgedanken, Essstörungen und Selbstverletzungen  – stellen sich 
bei allen erfassten Gewaltformen (körperliche, sexuelle, psychische Gewalt, 
sexuelle Belästigung, Stalking) ein. Der Anteil gewaltbetro%ener Frauen mit 
derartigen psychischen Beeinträchtigungen liegt je nach Gewaltform bei 
56–83%, wobei der Anteil bei psychischer und sexueller Gewalt besonders 
hoch ist. Auch verschiedene andere gesundheitliche Beschwerden werden von 
den gewaltbetro%enen Frauen in grösserem Ausmass angegeben als von nicht- 
gewaltbetro%enen Frauen. Häu!g genannt werden unter anderem Kopf- und 
Rückenschmerzen, Schmerzen im Bauchbereich und Magen-Darm-Probleme. 
Schliesslich existiert auch ein Zusammenhang zwischen erlittener Gewalt 
und dem Konsum von Suchtmitteln. Je nach Gewaltform nehmen zwischen 
9–20% der gewaltbetro%enen Frauen Substanzmittel oder Medikamente zu 
sich, wobei am häu!gsten zu Beruhigungs- und Schlafmitteln, Antidepressiva 
oder Alkohol gegri%en wird. Auch hier ist der Anteil bei psychischer Gewalt 
besonders hoch. Und nicht zuletzt hat die erlittene Gewalt auch vielfältige 
psychosoziale Folgen für die betro%enen Frauen, wie etwa die Trennung von 
den Beziehungspartner/-innen, Wohnungs- oder Arbeitsplatzkündigung 

27 Die Studie basiert auf einer Stichprobe von 10’264 Frauen im Alter zwischen 
16–85 Jahren (BMFSFJ 2004b: 13).
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(BMFSFJ 2004b: 134–157). Die Ausführungen verdeutlichen, dass inter-
personelle Gewalterfahrungen oftmals einschneidende Erlebnisse für die 
weiblichen Betro%enen darstellen, mit deren vielfältigen, negativen Folgen 
sie in ihren Leben über längere Zeit zu kämpfen haben. Vor diesem Hinter-
grund scheinen die in vielen Ländern vorhandenen Opferhilfe-Programme 
Unterstützung bieten zu können. Vergleichbare sozialwissenschaftliche Studien 
für männliche Gewaltopfer sind bisher nicht vorhanden.

Auch die psychologische und traumatologische Forschung befasst sich 
mit den Auswirkungen von Gewalt für die Betro%enen. Ein Trauma ist ein 
selbst erlebtes oder beobachtetes Ereignis, durch welches die psychische und/
oder körperliche Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Menschen 
bedroht und/oder verletzt wird. Derartige Ereignisse lösen bei den Betrof-
fenen Furcht bis hin zu Todesängsten aus und können sie nachfolgend in 
schwere Krisen stürzen (Resick und Maercker 2003: 11). Unmittelbar nach 
traumatischen Ereignissen können akute Belastungsstörungen auftreten, die 
nach einigen Tagen bis Wochen verschwinden. In einer Art Schockzustand 
reagieren die Betro%enen in vielfältiger Weise auf das Erlebte. Reaktionen auf 
Traumata können jedoch auch anhalten und die Form von posttraumatischen 
Belastungsstörungen (PTBS) annehmen (vgl. Herman 1993: 165–179; Her-
mann 2004; Resick und Maercker 2003: 11–39).28 Die wissenschaftlichen 
Untersuchungen darüber, in welchem Ausmass Menschen traumatischen 
Ereignissen ausgesetzt sind und posttraumatische Belastungsstörungen 
entwickeln, stützen sich teilweise auf unterschiedliche methodische Vorge-
hensweisen.29 Da für die eigene Fragestellung nicht im Vordergrund, wird 

28 Die PTBS umfasst zahlreiche Symptome, die drei Hauptkategorien zugeordnet 
werden können. Im Zustand der Konstriktion (Vermeidung) wird alles vermieden, 
was bedrohlich erscheint, und Teilaspekte des Erlebten können im Sinne eines 
Selbstschutzes nicht mehr erinnert werden. Die Betro%enen wirken ruhig, dis-
tanziert und erstarrt. Im Zustand der Übererregung dagegen sind die Betro%enen 
schreckhaft, ängstlich, reizbar, reagieren überschiessend auf Belastung, schlafen 
schlecht und können sich nur eingeschränkt konzentrieren. Der Zustand der 
Intrusion (Wiederleben) schliesslich überschwemmt die Betro%enen immer wie-
der unvorbereitet und auch noch nach langer Zeit mit dem Erlebten. Scheinbar 
unbedeutende Situationen oder Gegenstände können das überschwemmende 
Wiedererleben plötzlich auslösen. Die Zustände wechseln ab und können als 
Versuch gedeutet werden, das verlorene Gleichgewicht wieder zu erlangen (vgl. 
Herman 1993; Resick und Maercker 2003). 

29 So muss zum Beispiel bestimmt werden, welche Ereignisse als traumatische Ereig-
nisse gelten und sogenannte traumatisierende Stressoren darstellen. Während man 
in den Anfängen der traumatologischen Forschung (nach Ende des Vietnamkriegs 
im letzten Jahrhundert) lediglich Ereignisse mit lebensbedrohlichem Charakter als 
traumatische Ereignisse anerkannt hat, ist mittlerweile erwiesen, dass auch nicht 
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auf diese methodischen Unterschiede nicht eingegangen. Interessant für das 
eigene Forschungsinteresse sind Studien, in welchen das Ausmass der Trauma-
betro%enheit im Geschlechtervergleich erhoben wird. In Deutschland wird 
2005 eine repräsentative Studie mit knapp 2500 Teilnehmenden durchgeführt 
(53% davon weiblich), die zwischen 14–93 Jahre alt sind. 28% der Frauen 
und 21% der Männer geben an, mindestens ein traumatisches Ereignis30 im 
Laufe ihres bisherigen Lebens erlebt zu haben, wobei bei den Personen, die 
von mehreren traumatischen Ereignissen betro%en sind, Männer und Frauen 
gleichermassen vertreten sind. 5.03% der befragten Frauen und 4.92% der 
befragten Männer weisen entweder das Vollbild oder ein partielles Bild einer 
PTBS auf (bezogen auf den letzten Monat), wobei der Anteil der Frauen 
beim Vollbild und derjenige der Männer beim partiellen Bild überwiegt. 
Die Autor/-innen können also keine signi!kanten Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern feststellen im Hinblick auf die Ausbildung eines PTBS 
nach traumatischen Ereignissen (Maercker et al. 2008). Mehrere andere 
repräsentative Studien aus unterschiedlichen Ländern, die im Zeitraum 
zwischen 1995 und 2002 publiziert werden, kommen dagegen zum Ergeb-
nis, dass Männer zwar grundsätzlich in grösserem Ausmass traumatisierende 
Ereignisse erleben als Frauen, diese jedoch mit grösserer Wahrscheinlichkeit 
psychische Störungen im Sinne einer PTBS entwickeln (vgl. Butollo und 
Hagl 2003: 30–39; Stein, Walker und Forde 2000). Pimlott-Kubiak und 
Cortina (2003) greifen diese #ese der grösseren Vulnerabilität von Frauen 
gegenüber viktimisierenden Situationen auf. In ihrer Sekundäranalyse der 
repräsentativen Stichprobe von 16’000 Interviewten des National Violence 
Against Women Survey (siehe Kap. 2.2.1) gehen sie der Frage nach, wie sich 
die Viktimisierungsgeschichte der Betro%enen auf deren psychische und 
physische Gesundheit auswirkt. Zu den traumatischen Ereignissen zählen 
sie nicht nur körperliche Gewaltwiderfahrnisse sondern auch psychische 
Gewalthandlungen. Ausserdem fokussieren sie nicht auf psychische Störun-
gen im Sinne des PTBS sondern auf Depressionen, Einschränkungen der 
körperlichen Gesundheit, Alkohol- und Drogenmissbrauch. Sie kommen zum 
Ergebnis, dass der Zusammenhang zwischen Geschlecht und Vulnerabilität 
gegenüber Gewaltwiderfahrnissen (im Sinne nachfolgender Auswirkungen 
auf die psychische und physische Gesundheit der Betro%enen) schwindet, 

lebensbedrohliche Ereignisse (wie zum Beispiel anhaltende häusliche Gewalt) zu 
posttraumatischen Belastungsstörungen führen können (Hermann 2004).

30 Als traumatische Erlebnisse werden in der Studie folgende Ereignisse einbezogen: 
verschiedene Kriegserlebnisse, Vergewaltigung, Kindsmissbrauch, schwerer Unfall, 
körperliche Gewalt, lebensbedrohliche Krankheit, Naturkatastrophe, Zeug/-in 
eines Traumas (Maercker, Forstmeier, Wagner, Glaesmer und Brähler 2008: 582).
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sobald die Viktimisierungsgeschichte der Betro%enen adäquat einbezogen 
und nicht nur auf PTBS als einzige negative Auswirkung fokussiert wird. 
Vor allem Menschen – Frauen wie Männer –, die wiederholt in ihrem Leben 
körperliche, sexuelle und/oder psychische Gewalt erleiden, kämpfen mit den 
genannten negativen Folgeerscheinungen in ihrem Leben.

In einigen qualitativ ausgerichteten Studien wird der Umgang männ-
licher Betro%ener mit viktimisierenden und gewaltförmigen Situationen her-
ausgearbeitet.31 Pieper und Maercker (1999) beschreiben in einem klinischen, 
psychologisch ausgerichteten Erfahrungsbericht die Tendenz von Männern, 
die berufsbedingt traumatisierenden Situationen ausgesetzt sind (zum Bei-
spiel Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter, Notärzte), Hilfsbedürftigkeit nach 
berufsbedingten Traumata zu leugnen. Vorstellungen, solchen Situationen 
als Mann gewachsen sein und selbst damit umgehen zu können respektive 
zu müssen, erschweren das Eingeständnis in die eigene Hilfsbedürftigkeit 
und die Inanspruchnahme von Unterstützung. In diesem Zusammenhang 
ist zu beobachten, dass die traumatisierten Männer unter Umständen erst 
verzögert und partiell psychische Störungen im Sinne einer PTBS ausbilden. 
Die Folgen der Traumatisierung äussern sich eher in körperlichen Krankhei-
ten, einer allgemein erhöhten Mortalität und Suizidgefährdung, verstärktem 
Alkoholkonsum und in einer höheren Rate an Frühberentungen. Stanko und 
Hobdell (1993) untersuchen die Umgangsweisen von Männern mit erlebter 
körperlicher Gewalt. Dazu führen sie qualitative, o%ene Interviews mit 33 
Männern, die Opfer körperlicher Gewalt unterschiedlicher Schwere geworden 
sind, wobei über die Hälfte der Befragten mehr als eine Gewalterfahrung erlebt 
hat. Männlichkeitsvorstellungen (“being men” [Stanko und Hobdell 1993: 
403]) bilden den Rahmen, in welchem die Interviewten ihre vielfältigen Reak-
tionen auf die erlebte Gewalt verorten. Dieses “being men” wird als nicht sehr 
hilfreich für den Umgang mit Gewaltwiderfahrnissen beschrieben, erschwere 
es doch das Reden darüber und die Inanspruchnahme von Hilfe. Erfahrungen 
körperlicher Gewalt in Kindheit und Erwachsenenleben werden eingeordnet 
als “something the men ‘just dealt with’” (Stanko und Hobdell 1993: 404) 
und Bestandteil männlicher Normalität. Verletzlichkeit wird wahrgenommen 
in Begri%en körperlicher Stärke, als Gefahr und als Herausforderung, die als 

31 Die Darstellung entsprechender Studien über den Umgang weiblicher Betro%ener 
mit erlittener Gewalt ist für die vorliegenden Forschungsfragen nicht relevant. 
Diese sind nicht auf einen Geschlechtervergleich des individuellen Umgangs mit 
Gewalt gerichtet. Es geht vielmehr darum, mögliche Hintergründe für die geringe 
Inanspruchnahme der Opferhilfe durch männliche Gewaltbetro%ene nachzuzeich-
nen. In diesem Zusammenhang sind die beschriebenen Ergebnisse zum Umgang 
männlicher Gewaltbetro%ener mit der erlebten Gewalt von Interesse.
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bewältigbar eingeschätzt wird, auch in körperlichen Auseinandersetzungen 
mit anderen Männern. Hierbei unterscheiden die Interviewten zwischen fairen 
körperlichen Kämpfen und gewaltförmigen Situationen, in welchen diese 
Fairness entweder nicht vorhanden ist oder während des Kampfes plötzlich 
schwindet. Gerade diese unfairen, gewaltförmigen Situationen beschreiben 
die Männer in besonderem Ausmass als traumatisierend. Neben den kör-
perlichen Verletzungen nennen die Interviewten vielfältige Reaktionen und 
Folgen der Gewalt. Zu Beginn dominieren Schock, Furcht, Ärger und auch 
Ungläubigkeit. Angst bis hin zu Phobien, Schlafstörungen, intensiver Ärger 
und Rachegefühle bleiben häu!g auch längere Zeit bestehen. Ein Drittel der 
Interviewten gibt an, dass die Gewalterfahrung(en) ihr Leben und auch sie 
selbst radikal verändert habe(n). Auch Beeinträchtigungen im Sinne einer 
PTBS werden genannt. Institutionelle Hilfe und Unterstützung durch das 
soziale Umfeld wird dann als hilfreich eingeschätzt, wenn damit eine Aner-
kennung der erlittenen Gewalt als Ereignis einhergeht, welches jenseits eines 
fairen Kampfes unter Männern angesiedelt ist. Gerade die Auseinandersetzung 
über diese Andersartigkeit der erlebten Gewalt (und die daraus resultierende 
Traumatisierung) benötige die Empathie anderer. Bezugnahme und Urteile 
über Männlichkeit dagegen erleben die Interviewten als nicht hilfreich. Burcar 
und Akerström (2009) führen narrative Interviews mit 10 jungen Männern 
zwischen 17–21 Jahren durch, die Opfer unterschiedlicher Formen körper-
licher Gewalt geworden sind. Sie wollen heraus!nden, wie die Interviewten 
in ihren Erzählungen mit der Gleichzeitigkeit und möglichen Spannung 
zwischen ihrem Opfer-Sein und Mann-Sein umgehen. In den Erzählungen 
wird betont, dass die Gewaltwiderfahrnisse nicht zur «normalen Gewalt» 
gezählt werden können. Körperliche Verletzungen werden heruntergespielt, 
das eigene Handeln respektive Nicht-Handeln wird betont und dargestellt als 
eine bewusste Taktik. Die Interviewten schätzen sich selbst nur ansatzweise 
als Opfer ein, im Sinne eines «ja-aber». Lachen, Humor und Ironie werden 
eingesetzt, um die Schwere des Erzählten abzuschwächen und eine Balance 
zwischen Mann-Sein und Opfer-Sein herzustellen. Durfee (2011) kommt 
in ihrer Studie zu ähnlichen Ergebnissen. Sie untersucht die schriftlichen 
Anträge auf Schutzmassnahmen von männlichen Opfern von Beziehungs-
gewalt. 32 In den Beschreibungen dominieren Situationsdarstellungen, mit 

32 Durfee (2011) geht in ihren Ausführungen nicht auf die unterschiedlichen Formen 
von Beziehungsgewalt ein (siehe Kap. 2.2.1). Es bleibt also o%en, inwiefern die 
untersuchten Anträge auf dem Hintergrund der Gewaltform “situational couple 
violence” geschrieben werden, bei welcher auch weibliche Opfer unter Umstän-
den ähnliche Situationsbeschreibungen abgeben würden wie die männlichen 
Opfer. Gleichzeitig ist genauso möglich, dass männliche Opfer der Gewaltform 
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welchen die männlichen Gewaltbetro%enen ihre eigene Handlungsfähigkeit 
und Situationskontrolle betonen (Angri%en wird ausgewichen oder sie wer-
den abgewehrt; eigene Gewalttätigkeit wird vermieden), während eigene 
Furcht nicht beschrieben wird und die Verletzungsmacht der Angri%e der 
Beziehungspartnerinnen heruntergespielt wird.33

 Bedürfnisse von Opfern und Inanspruchnahme institutioneller Hilfen

Boom und Kuijpers (2012) befassen sich mit 33 empirischen Studien zu 
den Bedürfnissen, welche Verbrechensopfer formulieren. In den einbezogenen 
Studien geht es sowohl um Opfer von Straftaten gegen die Person als auch 
gegen das Eigentum. Über alle Straftatengruppen hinweg äussern Opfer den 
Wunsch nach Hilfe in verschiedenen Bereichen: emotionale Unterstützung, 
Unterstützung im Strafverfahren, Information zu vielfältigen Belangen, 
praktische Hilfe und !nanzielle Unterstützung. Opfer interpersoneller Ge-
walt äussern in besonderem Mass ein Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. 
Opfer häuslicher und sexueller Gewalt wünschen sich darüber hinaus eine 
Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit den Täter/-innen und der 
Gemeinschaft. Ausserdem formulieren Opfer häuslicher Gewalt weniger 
ein Bedürfnis nach Bestrafung der Täter/-innen als vielmehr den Wunsch 
nach einer zeitlich befristeten räumlichen Trennung. Von Opfern schwerer 
Verbrechen schliesslich wird am ehesten das Bedürfnis nach emotionaler 
Unterstützung angegeben gefolgt vom Wunsch nach Information. Die Au-
torinnen kommen zum Schluss, dass die Kategorie Geschlecht (das gleiche 
gilt für die Ethnizität) in der Forschung zu den Opferbedürfnissen bisher nur 
am Rande berücksichtigt wird. So !nden sich in den untersuchten Studien 
kaum geschlechterdi%erenzierende Ausführungen zu den Bedürfnissen von 
Opfern mit Ausnahme der Erwähnung, dass weibliche Opfer ein grösseres 
Bedürfnis formulieren, mit jemandem über das Erlittene reden zu können.

In der in Deutschland durchgeführten repräsentativen Studie zu Gewalt 
gegen Frauen (BMFSFJ 2004b: 158–219) geben 40–50% der gewaltbetrof-

“intimate terrorism” ihre eigene Machtlosigkeit und Ausgeliefertheit in grösserem 
Ausmass beschreiben würden, weil systematische Beherrschung und Dominanz 
Kernmerkmale dieser Gewaltform darstellen.

33 Auch zu männlichen Opfern sexueller Gewalt existieren vereinzelt qualitative 
Studien (siehe zum Beispiel Allen 2002). Darüber hinaus setzt sich beispiels-
weise Scholz (2008) aus einer biogra!schen Perspektive mit dem Stellenwert 
von Gefühlen in gewaltförmigen Situationen auseinander, welche Rekruten im 
Militärdienst erleben. Und Neuber (2008) befasst sich ebenfalls aus einer biogra-
!schen Perspektive mit den Überschneidungen von Täter- und Opferpositionen 
bei männlichen inhaftierten Jugendlichen.
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fenen Frauen an, mit niemandem über die Erlebnisse zu reden. Für Hilfe 
und Unterstützung mit Abstand am wichtigsten ist das unmittelbare soziale 
Umfeld der Betro%enen (Freund/-innen, Familie). Institutionelle Hilfe wird 
im medizinischen Bereich von 18% der Opfer körperlicher Gewalt und 12% 
der Opfer sexueller Gewalt in Anspruch genommen. Im psychosozialen Bereich 
(zu dem Opferhilfeeinrichtungen gezählt werden können) suchen 13% der 
Opfer körperlicher Gewalt und 20% der von sexueller Gewalt betro%enen 
Frauen institutionalisierte Unterstützung. Polizeiliche Interventionen wiede-
rum erfolgen bei 15% der Opfer körperlicher und 8% der Opfer sexueller 
Gewalt. Dijk, Kesteren und Smit (2007) kommen im internationalen Victim 
Survey zum Schluss, dass weltweit rund 40% der Verbrechensopfer (rund 
65% der Opfer von Sexualdelikten) die Unterstützung durch Opferhilfeein-
richtungen als hilfreich einschätzen. Die Rate derjenigen Verbrechensopfer, 
welche sich derartige Unterstützungseinrichtungen gewünscht, jedoch nicht 
erhalten haben, beträgt in industrialisierten Ländern 30–40% (in Entwick-
lungsländern über 50%). Für die Schweiz geben in der Opferbefragung 
2011 rund 8% der Opfer von Tätlichkeiten/Drohungen, 5% der Opfer 
von Sexualdelikten und 10% der Opfer von Raubüberfällen an, Kontakte 
mit Opferhilfe-Beratungsstellen gehabt zu haben. 21% der Betro%enen von 
Tätlichkeiten/Drohungen, 33% der Opfer von Sexualdelikten und 13% der 
Opfer von Raubüberfällen haben keine derartigen Kontakte und geben an, 
dass die Unterstützung von Opferhilfe-Beratungsstellen hilfreich gewesen 
wäre. Anzeige erstatten rund 40% der Opfer von Raubüberfällen, 15% der 
Opfer von Sexualdelikten, 25% der Opfer von Tätlichkeiten/Drohungen 
und 22% der Opfer häuslicher Gewalt (Tätlichkeiten/Drohungen und/oder 
Sexualdelikte begangen durch (Ex-)Partner/-innen) (vgl. Killias et al. 2012; 
Killias et al. 2011). In einer auf der Grundlage der Opferbefragung 2000 
durchgeführten Evaluation der schweizerischen Opferhilfe gibt über die Hälfte 
der Befragten an, dieses Angebot zu kennen. Opfer von Raub und Körper-
verletzung allerdings sind lediglich unterdurchschnittlich über die Existenz 
der Opferhilfe informiert. Auch von den Opfern, welche die Opferhilfe nicht 
in Anspruch nehmen, haben 34% mit psychischen Beeinträchtigungen, 9% 
mit körperlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen. Und nicht zuletzt geben 
deutlich mehr Männer als Frauen an, keine Unterstützung bei der Opferhilfe 
gesucht zu haben. Mögliche Hintergründe dafür werden von den Autoren 
nicht diskutiert (Berruex und Killias 2000).34

34 Die im Geschlechtervergleich geringere Inanspruchnahme von Beratungsangeboten 
durch Männer ist auch in anderen Beratungsbereichen erkennbar. Sie wird unter 
anderem mit dem männlichen Sozialisationsprozess in Verbindung gebracht und 
der daraus resultierenden geringeren Bereitschaft respektive grösseren Hemm-
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Abschliessend kann festgehalten werden, dass der zu Beginn dieses Kapi-
tels ausgeführte Forschungsstand zu den Folgen der Gewalt für die betro%enen 
Frauen die vielfältigen negativen Auswirkungen zutage bringt, mit denen 
die weiblichen Betro%enen zu kämpfen haben. Die wenigen vorhandenen, 
traumatologischen Studien zum Geschlechtervergleich der Auswirkungen 
von Gewalt lassen keine eindeutigen Aussagen darüber zu, ob und inwiefern 
Frauen oder Männer in grösserem Ausmass mit negativen Folgen der Gewalt 
in ihren Leben konfrontiert sind. So scheint einerseits weniger das Geschlecht 
für das Ausmass der Vulnerabilität gegenüber Gewaltwiderfahrnissen mass-
gebend zu sein, als vielmehr die Art (und Geschichte) der viktimisierenden 
Situationen. Auch Hermann (2004) stellt fest, dass sich langanhaltende oder 
wiederholte traumatisierende Situationen verheerender auswirken als kurze 
und einmalige. Geht die Gewalt darüber hinaus von bekannten Personen aus, 
steigt das Risiko für negative Folgeauswirkungen im Vergleich zur Gewalt 
seitens Unbekannter ebenfalls an. Dass gewaltbetro%ene Frauen in grösserem 
Ausmass als gewaltbetro%ene Männer mit negativen Auswirkungen der Ge-
walt zu kämpfen haben – zumindest in Bezug auf PTBS – kann also damit 
in Verbindung gebracht werden, dass sie mehr als gewaltbetro%ene Männer 
besonders viktimisierenden Gewaltformen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel 
häuslicher Gewalt. Andererseits ist die Vielfalt der möglichen negativen 
Auswirkungen von Gewalt  – wie sie zum Beispiel in der repräsentativen 
Studie über Gewalt gegen Frauen in Deutschland einbezogen wird (BMFSFJ 
2004b) – für männliche Opfer bisher kaum erforscht. So weisen die skizzierten 
Forschungsergebnisse darauf hin, dass männliche Opfer zwar weniger an PTBS 
zu leiden scheinen, dafür jedoch durchaus an anderen negativen Beeinträch-

schwelle von Männern im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit existentiellen 
Krisen und die Inanspruchnahme von Hilfe. Einen Überblick über den aktuellen 
Forschungsstand zur Beratung von Männern geben zum Beispiel Stecklina und Böh-
nisch (2004). Diskutiert wird auch, inwiefern grundsätzliche Ideen und Konzepte 
zur Beratung und zur Beziehung zwischen Berater/-innen und Beratenen derart 
konnotiert sind, dass Lebenserfahrungen und Vorstellungen von Männern kaum 
einbezogen werden. Schröder (2012) arbeitet in diesem Zusammenhang in einer 
qualitativen Studie heraus, dass Beratung in den Beschreibungen beratener Männer 
als «Schüler-Lehrer-Metaphorik» gefasst wird, was nicht mit den typischen Bildern 
zu Beratung als einem Prozess des Gewähren- und Reifen-Lassens übereinstimmt. 
Diese unterschiedlichen Vorstellungen von Beratung, die mit Auswirkungen auf 
die Inanspruchnahme von Beratungshilfe durch Frauen und Männer verbunden 
sein können, können als institutionalisierte Geschlechterpraktiken innerhalb 
des Beratungsbereichs verstanden werden (siehe Kap. 2.3.3 und 3.3.2). Da in 
der vorliegenden Forschungsarbeit nicht die Beratung als Interaktion zwischen 
Berater/-in und Klient/-in im Vordergrund steht, wird dieser Forschungszweig 
nicht weiter verfolgt. 
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tigungen, deren Vielfalt bisher kaum berücksichtigt wird respektive bekannt 
ist. Die Ergebnisse der angeführten qualitativen Studien mit männlichen 
Opfern deuten ebenfalls in zwei zum Teil widersprüchliche Richtungen. Zum 
einen scheinen Vorstellungen von Männlichkeit eine Auseinandersetzung mit 
erlebter Gewalt dahingehend zu beein"ussen, dass Verletzlichkeit, Schwäche, 
Angst und Hilfsbedürftigkeit nur schwer wahrgenommen und eingestanden 
werden können. Gewalterfahrungen sind mit negativen Beeinträchtigungen 
verbunden, die sich in ihrer Vielfalt tendenziell von den Beeinträchtigungen 
weiblicher Opfer unterscheiden können. So gesehen haben männliche Opfer 
genauso wie weibliche Opfer einen Unterstützungsbedarf durch die Opferhilfe, 
können diesen aber in geringerem Ausmass selbst wahr- und in Anspruch 
nehmen. Zum anderen kann die Fokussierung auf die auch in gewaltförmigen 
Situationen noch vorhandene Handlungsfähigkeit und -mächtigkeit und die 
damit verbundene Abwehr eigener Verletzlichkeit und Schwäche auch als 
Schutzfaktor im Hinblick auf negative Folgeerscheinungen der Gewalt gedeutet 
werden. Aus einer derartigen Perspektive heraus benötigen gewaltbetro%ene 
Männer in geringerem Ausmass als gewaltbetro%ene Frauen institutionelle 
Hilfen, sind sie doch weniger als diese durch die erlittene Gewalt in ihren 
Leben beeinträchtigt.

Die Ausführungen zu den Bedürfnissen von Opfern und der Inan-
spruchnahme von Hilfe verdeutlichen, dass Opfer von Gewalt und Verbrechen 
vielfältige Bedürfnisse äussern. Der überwiegende Anteil bewältigt die Folgen 
und Auswirkungen des Erlittenen entweder allein oder unter Einbezug des 
unmittelbaren sozialen Umfelds. Institutionelle Hilfsmöglichkeiten werden 
als nützlich eingeschätzt und von einem grösseren Opferanteil gewünscht, als 
dazu Zugang hat. Inwiefern die Erreichung der Zielgruppen der institutio-
nellen Hilfsmöglichkeiten und die Inanspruchnahme derselben geschlechter-
spezi!sch gefärbt sind und weibliche und männliche Opfer unterschiedliche 
Bedürfnisse äussern, lässt sich aus dem erarbeiteten Forschungsstand nicht 
ableiten, wird doch die Kategorie Geschlecht innerhalb dieser Forschungs-
richtung bisher kaum berücksichtigt. Während über die Inanspruchnahme 
institutioneller Hilfen und die Barrieren im Hinblick auf weibliche Opfer 
vielfältig geforscht wird (siehe zum Beispiel GiG-net 2008), existieren für 
männliche Opfer bisher vor allem Erfahrungsberichte aus der Praxis von 
Beratungsstellen, die mit männlichen Gewaltopfern arbeiten (siehe zum 
Beispiel Bösch 2007; Finke 2003; Ingenberg 2007; Lanz 2004; Lenz 2000; 
Schlingmann 2003). In diesen Berichten aus der Praxis werden verschiedene 
Aspekte der Arbeit mit männlichen Gewaltopfern aufgegri%en wie beispiels-
weise unterschiedliche Gewaltformen und -kontexte, Beeinträchtigungen und 
Bedürfnisse männlicher Opfer, Barrieren bei der Inanspruchnahme von Hilfe, 
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Beratungsschwerpunkte und -herausforderungen. Immer wieder thematisiert 
wird dabei die spannungsgeladene Balancierung zwischen Gewalterfahrung 
und Männlichkeitsvorstellungen, die männliche Opfer in der Auseinander-
setzung mit sich selbst, dem sozialen Umfeld und auch in Kontakten mit 
institutionellen Hilfen bewerkstelligen müssen. So stellt Lanz (2004: 87) 
fest, «dass die Ausgangsperspektive, aus der heraus Opferhilfe ermöglicht 
wird, häu!g die männlichen Betro%enen nicht sieht, vielleicht nicht sehen 
kann ». Diese Unsichtbarkeit männlicher Opfer lässt die Folgen von Gewalt 
gegen Männer und die Bedürfnisse männlicher Opfer bisher schwer fassbar 
und widersprüchlich erscheinen.

Die Frage danach, inwiefern weibliche Opfer in grösserem Ausmass mit 
den Folgen der Gewalt zu kämpfen haben und deswegen mehr als männliche 
Opfer institutionelle Hilfen in Anspruch nehmen, kann also auf der Grundlage 
des aktuellen Forschungsstandes nicht beantwortet werden. Klar zutage tritt, 
dass weibliche Opfer vielfältige Beeinträchtigungen durch die Gewaltwider-
fahrnisse erleiden, bei deren Bewältigung unter anderem die bestehenden 
institutionelle Hilfen – wie die Opferhilfe – Unterstützung leisten können. 
Ausmass und Qualität der Beeinträchtigungen und Bedürfnisse männlicher 
Opfer können dagegen bisher empirisch kaum abgeschätzt werden.

In den beiden vorherigen Kapiteln lag der Schwerpunkt auf der mikro-
gesellschaftlichen Ebene der gewaltbetro%enen Personen. Im vorliegenden 
Kapitel steht der Umgang mit Gewalt auf der makro- und mesogesellschaft-
lichen Ebene im Blickfeld. Von Interesse sind Studien, welche sich mit den 
möglichen geschlechterspezi!schen Auswirkungen wohlfahrtsstaatlicher 
Programme befassen, zu denen auch die Opferhilfe gerechnet werden kann. 
Denn eine zentrale in Kapitel 1 skizzierte Annahme ist, dass in derartige Pro-
gramme institutionalisierte Geschlechterpraktiken eingelagert sein können. 
Auch scheinbar geschlechtsneutral konzipierte Massnahmen können also ganz 
unterschiedliche Auswirkungen für männliche und weibliche Menschen mit 
sich bringen, wie zum Beispiel die Ausrichtung der Opferhilfe auf hauptsäch-
lich weibliche Gewaltbetro%ene.35

35 Bei der Erarbeitung des Forschungsstandes wird der Bereich der Opfer- und Ver-
brechensdarstellungen in den Medien nicht einbezogen. Der empirische Teil der 
vorliegenden Forschungsarbeit beinhaltet zwar die Analyse von Zeitungsartikeln 
zur Darstellung der Notwendigkeit, Ausgestaltung und Umsetzung des OHG 
in der Schweiz (siehe Kap. 4.3 und 5.2). Dieser sehr spezi!sche Ausschnitt der 
Mediendarstellungen zur Opferthematik wird in Beziehung gesetzt zur konkre-
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 Opferhilfe-Programme

Im Bereich der wohlfahrtsstaatlichen Massnahmen zum Schutz und zur 
Unterstützung von Verbrechensopfern existieren bisher keine Studien, welche 
auf die institutionalisierten Geschlechterpraktiken derartiger Programme und 
deren allfällige Auswirkungen auf die männlichen und weiblichen Gewalt-
betro%enen fokussieren.36 Im folgenden werden einige Studien angeführt, 
welche die #ematik zumindest indirekt respektive am Rande streifen oder 
aus anderen Gründen für die eigene Studie relevant sind.

Rock (1990) arbeitet aus einer soziologisch-kriminologischen Perspek-
tive detailliert heraus, wie der Victim Support in England und Wales entsteht 
und sich zu einer nationalen Organisation und o'ziell anerkanntem natio-
nalen Sprachrohr für Opferbelange entwickelt (detaillierte Ausführungen 
zur Organisation Victim Support in Grossbritannien siehe Kap. 2.3.2). Seine 
Untersuchung umreisst den Zeitraum von Mitte der 1960er bis Mitte der 
1980er Jahre. Er fokussiert auf Ereignisse und Entwicklungen, welche die 
Verbindungen und Ver"echtungen des Victim Support mit dem Home O%ce 
(dem britischen Innenministerium) nachzeichnen und letztlich in eine mas-
sive !nanzielle Unterstützung des Victim Support durch den Staat münden. 
Die Kategorie Geschlecht ist nicht im Fokus von Rocks Untersuchung. Er 
stellt lediglich fest, dass in der Entwicklung der Unterstützungseinrichtun-
gen für Verbrechensopfer in Grossbritannien eine Trennung zwischen den 
Einrichtungen des Victim Support und den Organisationen für gewaltbetrof-
fene Frauen angelegt ist. Letztere scheinen kaum verbunden mit dem Staat 

ten Umsetzung der Opferhilfe in den Kantonen. Für eine derartige in die Tiefe 
gehende Analyse, in welche sowohl politische und mediale Darstellungen als auch 
konkrete Umsetzungsweisen ein"iessen, ist die Erarbeitung des Forschungsstandes 
zur medialen Repräsentation von Verbrechensopfern sekundär. Erstens ist dieser 
Forschungsbereich sehr breit ausgefächert und die #ematik der Opferhilfe "iesst 
lediglich am Rande ein. Zweitens bildet er ein abgegrenztes Forschungsfeld, in 
welchem nur eingeschränkt Bezüge zur sozialen Umsetzungspraxis hergestellt 
werden. Mediale Opferdarstellungen im Sinne kultureller Leitbilder zu Opfern 
werden in theoretisierender Form in Kapitel 3.1.2 aufgegri%en.

36 Im Bereich der strafrechtlichen Massnahmen gibt es dagegen eine beträchtliche 
Anzahl von Studien, welche den Umgang der Stra(ustiz mit vor allem weiblichen 
Opfern sexueller Gewalt, die damit verbundenen Wahrnehmungen und Bewertun-
gen der Opfer durch die in der Stra(ustiz Tätigen und die Folgen für die Opfer 
zum #ema haben (siehe zum Beispiel Frohmann 1991; Rose und Randall 1982). 
Die in Kapitel 2.1 beschriebene Begri&ichkeit des “victim blaming” spricht auf 
diese Problematik an. Des Weiteren existieren auch Studien, die sich mit der 
Geschlechterspezi!k der Rechtsprechung auseinandersetzen (siehe zum Beispiel 
Temme und Künzel 2010).
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und dem Justizsystem. Mit dieser Trennung einher geht eine Sichtweise 
der charakteristischen, durch den Victim Support unterstützten und damit 
gesell schaftlich anerkannten Opfer als geschlechtsneutral und nur am Rande 
von sexueller oder häuslicher Gewalt betro%en. Diese Sichtweise wird unter 
anderem dadurch bestimmt, dass die meisten Opfer durch Weiterweisung 
seitens der Polizei an den Victim Support gelangen. Auf der einen Seite ste-
hen also die geschlechtsneutralen Opfer, die von der staatlich und politisch 
anerkannten Opferhilfeorganisation Victim Support unterstützt werden. Auf 
der anderen Seite existieren die weiblichen Opfer sexueller und häuslicher 
Gewalt, betreut von frauenspezi!schen Organisationen, welche gesellschaft-
lich in geringerem Ausmass anerkannt sind und in einer gewissen Distanz zu 
Staat und Justizsystem stehen.

Svensson (2004) untersucht die Etablierung und Arbeit der Opferhilfe-
einrichtungen in Schweden aus der Perspektive der Sozialen Arbeit. Der 
Fokus liegt sowohl auf der Verortung dieser Art von Einrichtung innerhalb 
eines Feldes an Organisationen und Institutionen als auch auf der konkret 
geleisteten Arbeit und Hilfe. Die Kategorie Geschlecht wird nicht schwer-
punktmässig berücksichtigt. Svensson arbeitet zum einen heraus, dass in 
den Perspektiven der in den Opferhilfeorganisationen tätigen freiwilligen 
Mitarbeiter/-innen Bilder von sogenannt “ideal victims” (Christie 1986) ver-
ankert sind (mehr zu Christies Konzept des “ideal victim” siehe Kap. 3.1.2). 
Zum anderen situiert sie die Etablierung dieser Art von Hilfseinrichtung 
in einen neoliberal geprägten, gesellschaftlichen Entwicklungskontext, in 
welchem Opferhilfeorganisationen den Abbau anderer wohlfahrtsstaatlicher 
Massnahmen kompensieren.

Windlin (2005) befasst sich aus einer rechtswissenschaftlichen Pers-
pektive mit Begründungsansätzen für staatliche Opferentschädigung (zu den 
Begründungsansätzen im Detail siehe Kap. 2.3.1). Eine empirische, verglei-
chende Analyse der gesetzlichen Regelungen zur Opferentschädigung in der 
Schweiz und in Deutschland wird verbunden mit verschiedenen theoretischen 
Begründungsansätzen. Die Kategorie Geschlecht wird nicht berücksichtigt. 
Ludewig (2010) schliesslich befasst sich unter rechtspsychologischen Gesichts-
punkten mit der Ausgestaltung des OHG und der Arbeit der schweizerischen 
Opferhilfe-Beratungsstellen. Ihre Abhandlung gründet weniger auf eine eigene 
empirische Studie als vielmehr auf theoretische Überlegungen in Verbindung 
mit Ergebnissen anderer Untersuchungen. Der Artikel wird hier erwähnt, weil 
Ludewig unter anderem kurz auf die geschlechterspezi!schen Unterschiede 
in der Inanspruchnahme der Opferhilfeberatung eingeht (Ludewig 2010: 
336–339). Sie argumentiert unter Zuhilfenahme epidemiologischer Studien 
zur Traumahäu!gkeit, dass die Inanspruchnahme der Opferhilfeberatung 
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durch mehrheitlich weibliche Opfer nicht mit deren höheren Belastung durch 
traumatische Situationen erklärt werden kann, zeigen doch die Studien, dass 
vielmehr Männer in grösserem Ausmass als Frauen mit traumatischen Situa-
tionen konfrontiert sind.37 Sie nimmt an, dass die geringe Inanspruchnahme 
der Opferhilfeberatung durch männliche Opfer mit der geringen Anzahl 
der auf männliche Opfer ausgerichteten Beratungsstellen zusammenhängt.

Abschliessend können einige für die vorliegenden Forschungsfragen 
interessante Aspekte der angeführten Studien respektive Abhandlungen zu 
den Opferhilfe-Programmen zusammengefasst werden. Erstens scheinen 
die von Rock (1990) erwähnten verschiedenartigen Entwicklungspfade 
einerseits der allgemeinen Einrichtungen zur Unterstützung von Opfern 
und andererseits der frauenspezi!schen Hilfsangebote mit machtgeladenen 
Prozessen in Bezug auf die gesellschaftliche Anerkennung der jeweiligen 
Einrichtungen und damit auch der in ihnen betreuten unterschiedlichen 
Opfergruppen verbunden. Zweitens ist möglich – wie Svensson (2004) für 
Schweden herausarbeitet  –, dass bestimmte Vorstellungen von legitimen 
Opfern nicht nur gesellschaftlich verankert sind, sondern auch in der Arbeit 
der Opferhilfeeinrichtungen zum Tragen kommen. Diese Bilder von mehr 
oder weniger legitimen Opfern können je geschlechterspezi!sch gefärbt sein 
und sind dann Bestandteil institutionalisierter Geschlechterpraktiken der 
Organisationen. Drittens stellt sich die Frage, inwiefern die von Windlin 
(2005) herausgearbeiteten Begründungsansätze für staatliche Opferhilfe auf 
bestimmte, unter Umständen geschlechterspezi!sche Opfergruppen fokus-
sieren. Und viertens ist die von Ludewig (2010) aufgestellte Annahme, dass 
die geringe Inanspruchnahme der Opferhilfe durch männliche Opfer nicht 
auf deren geringere Gewaltbelastung zurückzuführen ist, sondern mit der 
Nicht-Berücksichtigung der männlichen Opfergruppe durch die Institution 
Opferhilfe zusammenhängt, auch Teil der in der vorliegenden Forschungs-
arbeit aufgestellten Annahmen.

 Andere wohlfahrtsstaatliche Massnahmen

In der Wohlfahrtsstaatsforschung und der politologischen Forschung 
existiert mittlerweile ein sehr breites Feld an Studien, welche die Auswir-

37 Ludewig (2010) berücksichtigt in ihren Überlegungen jedoch nicht, dass die 
gleichen, von ihr angeführten Studien, die eine höhere Belastung männlicher 
Menschen durch traumatische Ereignisse nachweisen, ebenfalls und trotzdem zu 
dem Schluss kommen, dass weibliche Menschen, die von traumatischen Ereig-
nissen betro%en sind, in grösserem Ausmass als männliche Betro%ene Störungen 
im Sinne von PTBS entwickeln (siehe auch Ausführungen in Kap. 2.2.2). 
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kungen wohlfahrtsstaatlicher Massnahmen auf die Geschlechter beleuchten. 
Diese sind schwerpunktmässig auf die Bereiche Arbeitsmarkt und Familie/
Care ausgerichtet und stützen sich unter anderem auf das Konzept des Gen-
derregimes, das in Kapitel 3.3.2 theoretisch erarbeitet wird. Interpersonelle 
Gewalt wird in diesen Forschungsrichtungen nicht berücksichtigt. Da jedoch 
staatliche Massnahmen zum Schutz von Opfern zu den wohlfahrtsstaatlichen 
Aufgaben gerechnet werden können (siehe Kap. 2.3.1), erscheint es gewinn-
bringend, einen Blick auf diese geschlechtersensible Forschungslandschaft zu 
werfen.38 Die Studien innerhalb dieses Feldes und die damit verbundenen 
theoretischen Ausführungen sind zumeist ländervergleichend ausgerichtet. 
Sie unterscheiden sich unter anderem darin, ob auf staatliche Akteur/-innen 
und Massnahmen fokussiert wird oder auch andere Akteur/-innen respektive 
soziale Bewegungen einbezogen werden. Darüber hinaus gibt es Ansätze, 
welche nicht nur auf politische Regulierungen und Institutionen sowie deren 
Auswirkungen konzentriert sind, sondern aus einer mehr kulturalistischen und 
diskurstheoretischen Perspektive die Bedeutung kultureller Vorstellungen und 
Leitbilder für die Erklärung länderspezi!scher Entwicklungen heranziehen (vgl. 
Betzelt 2007). Im Folgenden geht es nicht um eine umfassende Erarbeitung 
dieses umfangreichen Forschungsstandes. Von Interesse ist vielmehr, anhand 
ausgewählter Studienergebnisse empirisch verankerte Anknüpfungspunkte 
für die in der Einleitung aufgestellte Annahme herauszuarbeiten, dass in die 
politischen Massnahmen zum Schutz von Opfern und deren Umsetzung in 
Opferhilfe-Programmen bestimmte Vorstellungen, Regelungen und Praktiken 
eingelagert sind, welche sich auf das Geschlechterverhältnis der beratenen 
Opfer auswirken. Des Weiteren sind Studienergebnisse von Interesse, die etwas 
zur Relevanz und den Unterschieden wohlfahrtsstaatlicher Politiken auf der 
(kantonalen) Mesoebene aussagen, denn in der vorliegenden Studie werden 

38 Das Forschungsfeld der Wichtigkeit der Kategorie Geschlecht in Arbeitsorga-
nisationen (siehe zum Beispiel Wilz 2004) ist für die vorliegende Studie nicht 
relevant. Auch wenn die in der Untersuchung berücksichtigten Opferhilfe-Bera-
tungsstellen als Arbeitsorganisationen betrachtet werden können, liegt der Fokus 
nicht – wie das im Forschungsfeld der Gendered Organization der Fall ist – auf 
der Relevanz der Kategorie Geschlecht innerhalb der Organisation selbst und 
bei den mehr oder weniger geschlechterspezi!schen, Ungleichheit scha%enden 
Arbeitsprozessen und Strukturen des Arbeitsaufbaus. Von Interesse ist vielmehr, 
inwiefern das kantonale Ge"echt verschiedener Opferhilfe-Beratungsstellen und 
Verwaltungsstellen mit Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis der beratenen 
Opfer verbunden ist. Die Relevanz der Kategorie Geschlecht wird also in dem 
Ge"echt mehrerer organisationeller Akteur/-innen verortet und nicht innerhalb 
der einzelnen Organisationen. 
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unter anderem mögliche Unterschiede auf dieser (kantonalen) Mesoebene 
der Opferhilfeumsetzung in den Blick genommen.

Die geschlechtersensible Wohlfahrtsstaatsforschung ist zu einem 
grossem Teil in kritischer Auseinandersetzung mit der Wohlfahrtsstaatstypo-
logie von Esping-Andersen entstanden (Betzelt 2007: 8). Dieser erarbeitet 
eine empirisch abgestützte Wohlfahrtsstaatstypologie, die im Wesentlichen auf 
folgende Merkmale gründet (Esping-Andersen 1990): (1) Dekommodi!zie-
rung (Ausmass der Notwendigkeit, für die Bestreitung des Lebensunterhaltes 
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen); (2) Strati!zierung (Art und Ausmass der 
sozialen Ungleichheiten); (3) Verhältnis von Staat, Markt und Familie. Wohl-
fahrtsstaatliche Institutionen und Massnahmen entlasten die Bürger/-innen 
also mehr oder weniger von der unabdingbaren Notwendigkeit, zur Bestrei-
tung des Lebensunterhaltes einer Erwerbstätigkeit nachzugehen (1). Darüber 
hinaus dienen sie nicht nur der Korrektur gesellschaftlicher Ungleichheiten, 
sondern sie bringen ein eigenständiges Ungleichheitssystem hervor (2). Und 
nicht zuletzt schlagen sich die Dekommodi!zierung und Strati!zierung in 
einem je eigenen Verhältnis von Staat, Markt und Familie nieder (3).39 Für 
die vorliegenden Forschungsfragen ist die Typologie von Esping-Andersen im 
Einzelnen nicht relevant. Von Interesse ist jedoch, dass Esping-Andersen die 
Kategorie Geschlecht (zuerst) nicht berücksichtigt. Somit bleiben die durch 
den Wohlfahrtsstaat allenfalls (re-)produzierten geschlechterspezi!schen 
Ungleichheiten verborgen. Unter Bezugnahme auf Esping-Andersen arbeitet 
zum Beispiel Lewis (1992) in einer ländervergleichenden Studie heraus, dass 
wohlfahrtsstaatliche Massnahmen sich in unterschiedlichem Ausmass auf 
die Erwerbsteilhabe von Frauen auswirken und Frauen mehr oder weniger 
als Hausfrau und Mutter in familiäre Abhängigkeiten einbinden. Neben der 
teil- und vollzeitlichen Arbeitsmarktteilhabe von Frauen richtet Lewis den 
Blick auf das staatliche Engagement in der familienexternen Kinderbetreu-
ung und auf die soziale Sicherung von Frauen ausserhalb und unabhängig 
von der Familie. Anhand des “male-breadwinner model” (Lewis 1992: 162) 
unterscheidet sie zwischen Wohlfahrtsstaaten mit starkem männlichen 
Ernäh rermodell (zum Beispiel Grossbritannien), moderatem (zum Beispiel 
Frankreich) und schwachem (zum Beispiel Schweden). In ersteren ist die 
39 Esping-Andersen (1990) bestimmt auf der Grundlage der geschilderten Merkmale 

in empirischer Analyse drei Wohlfahrtsstaatstypen (Idealtypen). Im liberalen 
Wohlfahrtsstaat (zum Beispiel USA) beschränkt sich die staatliche Sicherung 
lediglich auf bedürftige Gruppen, Marktlösungen haben viel Raum. Im konser-
vativen Wohlfahrtsstaat (zum Beispiel Deutschland) sind wohlfahrtsstaatliche 
Institutionen auf Statussicherung und Erhalt des traditionellen Familienmodells 
ausgerichtet. Im sozialdemokratischen Typus schliesslich (zum Beispiel Schweden) 
ist staatliche Sicherung umfassend an den individuellen Bürger/-innen orientiert. 
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Arbeitsmarktteilhabe von Frauen gering, familienexterne Kinderbetreuung 
kaum vorhanden und die soziale Sicherung zwischen Männern und Frauen 
unterschiedlich. In Staaten mit schwachem, männlichem Ernährermodell 
dagegen stellt sich die Situation gerade umgekehrt dar.40

Pfau-E'nger (1996) untersucht die Entwicklung der Erwerbsbetei-
ligung von Frauen (Vollzeit und Teilzeit) nach dem Zweiten Weltkrieg in 
den Niederlanden, Finnland und Deutschland. Die theoretische Grundlage 
bildet das von ihr erarbeitete Konzept des «Geschlechter-Arrangements» 
(Pfau-E'nger 1996: 466), bei welchem das Zusammenspiel von kulturellen 
Leitbildern und institutionellen Regelungen/Bedingungen für die voneinander 
abweichenden, länderspezi!schen Entwicklungen als wesentlich erachtet wird 
(ausführlich zu diesem Konzept siehe Kap. 3.3.2). Für die Analyse werden 
Daten verschiedener Quellen verwendet. Es werden vier unterschiedliche 
«geschlechterkulturelle Modelle» (Pfau-E'nger 1996: 471) erarbeitet, die je 
verschiedenartige kulturelle Vorstellungen über die zentralen, geschlechter-
spezi!schen Arbeitssphären, deren wechselseitige Bezogenheit und Bewer-
tung beinhalten. Diese geschlechterspezi!schen, kulturellen Leitbilder sind 
neben Unterschieden in der wohlfahrtsstaatlichen Politik mitbestimmend 
für die verschiedenartige Entwicklung der Erwerbsbeteiligung von Frauen 
in den untersuchten Ländern. Dabei erscheint von Belang, inwiefern sich 
die verschiedenen Akteur/-innen auf die kulturellen Leitbilder und deren 
Wandel beziehen. In einer neueren Studie wendet Pfau-E'nger (2010) ihre 
Erkenntnisse auf den Bereich der Erziehung und Betreuung von Kindern 
an. Sie weist für acht europäische Länder deutliche Unterschiede in diesem 
Care-Bereich nach, bezogen auf die Benützung familienexterner Kinderbe-
treuungsangebote, die Beschäftigungsrate von Müttern mit Kindern unter 
drei Jahren und den prozentualen Anteil teilzeitarbeitender Mütter an allen 
erwerbstätigen Müttern. Bei der Erklärung dieser Unterschiede nimmt sie auf 
die oben angeführten geschlechterkulturellen Modelle Bezug, welche auch 
Vorstellungen darüber enthalten, wo und wie Kinder aufwachsen sollen und 
was gute Eltern sind.

Armingeon, Bertozzi und Bonoli (2004) unternehmen für die Schweiz 
den Versuch, mit Hilfe der auf den nationalstaatlichen Vergleich ausgerichteten 
Wohlfahrtsstaatstypologie von Esping-Andersen (1990) Unterschiede in den 
Politiksystemen und Sozialstrukturen auf Ebene der Kantone nachzuweisen 

40 Mittlerweile existiert eine Vielzahl an Studien, welche die geschlechterspezi!-
schen Auswirkungen wohlfahrtsstaatlicher Massnahmen und Institutionen mit 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen beleuchten. Einen Überblick gibt zum 
Beispiel Betzelt (2007), neuere Forschungsergebnisse !nden sich unter anderem 
bei Leitner, Ostner und Schratzenstaller (2004).
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und zu erklären. Ihr Fokus ist also auf die gesellschaftliche Mesoebene gerich-
tet. Die Studie ist quantitativ orientiert und es wird kein Geschlechterfokus 
eingenommen. Die Politiksysteme und Sozialstrukturen werden anhand von 
vier Dimensionen bestimmt (Soziale Sicherheit, Steuern, Bildung, Beschäfti-
gungsstruktur), welche je nach Ausprägung einem der Wohlfahrtsstaatstypen 
nach Esping-Andersen zugeordnet werden. Diese Dimensionen stellen die 
abhängigen Variablen dar, welche aufgrund verschiedener unabhängiger 
Variablen erklärt werden sollen (Stärke der Parteien, Grösse der Regierungs-
koalitionen, kulturelle Werte, wirtschaftliche Prosperität). Für das vorliegende 
Buch sind die folgenden Ergebnisse von besonderem Interesse: Die zwischen 
den Kantonen gefundenen wohlfahrtsstaatlichen Unterschiede in den vier 
Dimensionen (abhängigen Variablen) variieren stark, ähnlich der Unterschiede 
zwischen Nationalstaaten. Darüber hinaus gibt es zum einen zwischen den vier 
Dimensionen kaum Korrelationen, es existieren auf der Ebene der Kantone 
also mehr als nur drei verschiedene Wohlfahrtsstaatstypen. Zum anderen 
lassen sich die vorgefundenen vielfältigen Unterschiede nur eingeschränkt 
mit den einbezogenen unabhängigen Variablen erklären.

Bühler (2001) konzentriert sich ebenfalls auf die gesellschaftliche 
Mesoebene. Sie untersucht Geschlechterungleichheiten in der Schweiz auf 
kantonaler Ebene und zwischen Sprachregionen und Siedlungstypen. Sie 
stützt sich auf das weiter oben kurz beschriebene und in Kapitel 3.3.2 detail-
liert ausgeführte Konzept des «Geschlechter-Arrangements» (Pfau-E'nger 
1996: 466). Die Studie ist quantitativ ausgerichtet und soll das je spezi!sche 
Verhältnis von kulturellen Leitbildern und gesellschaftlichen Strukturen 
erhellen. Die kulturellen Leitbilder werden anhand der Resultate mehrerer 
gleichstellungsrelevanter Volksabstimmungen dargestellt.41 Die strukturellen 
Geschlechterungleichheiten wiederum werden anhand bestimmter Merkmale 
in den Bereichen Familien/Haushalte, Erwerbstätigkeit/Beruf, Ausbildungssys-
tem und Staat/Politik erfasst.42 Bühler weist zum Teil deutliche Unterschiede 
zwischen den Sprachregionen, Kantonen und Siedlungstypen nach sowohl im 

41 Es handelt sich um folgende Volksabstimmungen: Einführung des Frauenstimm- 
und Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten (1959 und 1971); Verfassungs-
artikel «Gleiche Rechte für Frau und Mann» (1981); das neue Eherecht (1985); 
Einführung einer Mutterschaftsversicherung (1999) (Bühler 2001: 80–81).

42 Folgende Merkmale werden bestimmt: der Anteil traditionell ausgerichteter Fa-
milien (Mann voll erwerbstätig, Frau nicht erwerbstätig) am Total aller Familien 
mit Kindern unter sieben Jahren (1990); Frauenanteil am gesamten bezahlten 
Beschäftigungsvolumen (1995) und Frauenanteil an den leitenden Angestellten 
(1990); Verhältnis der mittleren Anzahl Bildungsjahre der 30- bis 49-jährigen 
Frauen zu demjenigen der gleichaltrigen Männer (1990); Frauenanteil an den 
Gemeindeexekutiven (1994) (Bühler 2001: 82–83).
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Hinblick auf die geschlechterkulturellen Leitbilder als auch in Bezug auf die 
vorhandenen geschlechterspezi!schen Strukturen. Darüber hinaus arbeitet 
sie heraus, dass die kulturellen Leitbilder und gesellschaftlichen Strukturen 
zusammenhängen und sich gegenseitig beein"ussen. Wie die je unterschied-
lichen Verbindungen zwischen kulturellen Leitbildern und gesellschaftlichen 
Strukturen zustande kommen und die gegenseitigen Beein"ussungsprozesse 
aussehen, kann mit der quantitativ ausgerichteten Studie nicht beleuchtet 
werden.

Eichler, Dallinger, Och und Pfau-E'nger (2006) befassen sich in 
ihrem Forschungsprojekt mit den lokalen Di%erenzen in den Politiken zur 
Altersp"ege in vier städtischen Kommunen in Ost- und Westdeutschland. 
Auch wenn die Kategorie Geschlecht in der Studie nicht berücksichtigt 
wird, ist sie aufgrund ihres Fokus auf die gesellschaftliche Mesoebene für die 
vorliegenden Forschungsfragen von Interesse. Die Untersuchung basiert auf 
Dokumentenanalysen, Expertengesprächen und Interviews mit Akteur/-innen 
der regionalen P"egepolitik. Die Forscher/-innen richten den Blick zum einen 
auf institutionalisierte Strukturen und Regelungen auf der nationalstaatlichen 
Ebene und die damit einhergehenden Handlungsspielräume für die regionale 
Ebene. Zum anderen beziehen sie die innerhalb dieser Handlungsspielräume 
verschiedenartig ausgestalteten Kooperations- und Kommunikationsbezie-
hungen der relevanten staatlichen und nicht staatlichen Akteur/-innen auf 
regionaler und überregionaler Ebene ein. Darüber hinaus gehen sie der Frage 
nach, wie und unter welchen Bedingungen die sich in den nationalstaatli-
chen Altersp"ege-Diskursen herauskristallisierenden, spezi!schen kulturellen 
Leitbilder und Werte auf der regionalen Ebene der lokalen Sozialpolitiken 
zur Altersp"ege fortsetzen und Ein"uss ausüben.

Zusammenfassend können mehrere Anknüpfungspunkte genannt 
werden, welche die exemplarisch angeführten Studien der vorliegenden 
Untersuchung bieten. Erstens wirken sich  – wie unter anderem Lewis 
(1992) nachweist – wohlfahrtsstaatliche Massnahmen unterschiedlich auf 
männliche und weibliche Menschen aus. Staatliche Regelungen sind also 
nicht geschlechtsneutral, auch wenn sie derart konzipiert sind. Zweitens 
sind diese verschiedenartigen, geschlechterspezi!schen Auswirkungen – das 
arbeiten unter anderem Pfau-E'nger (1996, 2010) und Bühler (2001) 
heraus – nicht nur auf unterschiedliche institutionelle Regelungen, sondern 
auch auf verschiedenartige (geschlechter-)kulturelle Leitbilder zurückzufüh-
ren. Regelungen und Leitbilder sind durch spannungsgeladene, machtvolle 
und brüchige Aushandlungsprozesse aufeinander bezogen. Drittens wird in 
den Studien von Armingeon et al. (2004), Bühler (2001) und Eichler et al. 
(2006) die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Mesoebene – sei es kantonal, 
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regional oder kommunal – im Hinblick auf die verschiedenartige Ausgestaltung 
wohlfahrtsstaatlicher Massnahmen deutlich. Viertens lässt die von Armin-
geon et al. (2004) nachgewiesene Vielfalt kantonaler Wohlfahrtsstaatstypen 
vermuten, dass die einzelnen wohlfahrtsstaatlichen Politikbereiche auf der 
mesogesellschaftlichen Ebene (der Kantone) je spezi!schen Entwicklungspfa-
den, Rahmenbedingungen und Aushandlungsprozessen unterliegen. Wie sich 
derartige spezi!sche, wohlfahrtsstaatliche Konstellationen und ihre Auswir-
kungen auf der mesogesellschaftlichen Ebene erschliessen lassen, wird in der 
Studie von Eichler et al. (2006) dargestellt. Dabei werden die Makroebene der 
nationalstaatlichen Regelungen, die Mesoebene der regionalen Umsetzung 
sowie der Ein"uss relevanter kultureller Leitbilder und deren Transfer von 
der Makro- auf die Mesoebene gleichermassen und in ihren wechselseitigen 
Ver"echtungen als wichtig herausgearbeitet.

Im Laufe der weiter oben beschriebenen gesellschaftlichen Entwick-
lungen, welche den Verbrechensopfern ab Mitte des 20. Jahrhunderts zu 
politischer und wissenschaftlicher Aufmerksamkeit verhelfen, werden in 
vielen Ländern politische Reformen und Massnahmen zum Schutz und 
zur Unterstützung von Opfern eingeführt. Um einen Überblick über die 
Ausrichtungen dieser Reformen und Massnahmen zu vermitteln, wird in 
Kapitel 2.3.1 eine inhaltliche Gruppierung und Typisierung vorgenommen. 
Daran anschliessend gibt Kapitel  2.3.2 anhand mehrerer Länderbeispiele 
einige Einblicke in die konkrete Ausgestaltung der Opferhilfe. Kapitel 2.3.3 
ist der schweizerischen Opferhilfe nach OHG gewidmet, die im Zentrum 
der vorliegenden Forschungsarbeit steht. Anspruchsvoraussetzungen, Leis-
tungen und Aufbau der Opferhilfe nach OHG werden erarbeitet. Ziel der 
Ausführungen ist, eine Einordnung der schweizerischen Opferhilfe zu ermög-
lichen, sowohl inhaltlich und im internationalen Vergleich als auch in ihrem 
Stellenwert innerhalb der Schweiz.

Die politischen Reformen und Massnahmen, welche in den letzten 
Jahrzehnten in verschiedenen Staaten eingeführt wurden, können inhaltlich 
typologisiert werden. Dignan (2005) unterscheidet diesbezüglich drei ver-
schiedene Modelle: das “welfare model”, das “criminal justice model” und die 
“restorative justice models” (Dignan 2005: 6). Tabelle 2 zeigt eine Übersicht 
der wesentlichen Aspekte der drei Modelle.
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Tabelle 2:  Modelle der opferfokussierten Reformen und Massnahmen  
nach Dignan (2005)

“Welfare model” “Criminal justice model” “Restorative justice models”

Ziele Hilfe für die Opfer Bestrafung der  
Täter/-innen
Recht der Opfer auf Aner-
kennung

Modelle der aussergerichtli-
chen Konfliktregelung

Fokus Ausschliesslich opferzentriert Auf Täter/-innen fokussiert
Gewisse Opferrechte

Täter/-innen, Opfer und 
Gemeinschaft einbezogen

Prozesse Beratung der Opfer
Finanzielle Entschädigung der 
Opfer durch Staat

Strafverfahren gegen die 
Täter/-innen

Auf Verantwortungsübernahme 
und Wiedergutmachung durch 
Täter/-innen, Empowerment 
und Aussöhnung der Beteilig-
ten ausgerichtet.

Gesetzlich- 
institutioneller 
Rahmen

Betrifft Finanzierung und Re-
gelung der Beratungseinrich-
tungen und der staatlichen 
Entschädigung

Betrifft das Untersuchungs- 
und Strafverfahren

Rolle des Opfers Bittsteller/-in
Antragssteller/-in

Zeug/-in
Informationslieferant/-in

Quelle: Dignan 2005: 6–7.

Reformen und Massnahmen zum Schutz und zur Unterstützung 
von Verbrechensopfern im “welfare model” (Dignan 2005: 6–7, 42–61) 
zielen auf die breit ausgerichtete Unterstützung der Verbrechensopfer nach 
erlittener Straftat ab. Die vielfältigen Einrichtungen, Beratungsstellen und 
Verfahren sind ausschliesslich auf die Opfer (und ihre Angehörigen sowie 
Freund/-innen) konzentriert und arbeiten unabhängig vom Stra(ustizsystem 
und den Ergebnissen allfälliger Strafverfahren. Im Vordergrund stehen die 
persönliche Beratung der Opfer und ihre Unterstützung bei der Beantragung 
von staatlich zu erbringenden Entschädigungsleistungen. Der gesetzlich- 
institutionelle Rahmen bezieht sich auf die Finanzierung und Regelung der 
Unterstützungseinrichtungen und -leistungen und auf die Regelung der vom 
Staat zu erbringenden Entschädigungsleistungen gegenüber den Opfern. 
Die Leistungen sind meist nur für bestimmte Opfergruppen zugänglich 
(Opfer von interpersonellen Gewaltverbrechen) und die Opfer erscheinen 
in diesem Modell in den Rollen der Bittsteller/-innen und/oder Antragsstel-
ler/-innen. Die ersten Politikreformen zugunsten von Verbrechensopfern 
beziehen sich in vielen Ländern auf das “welfare model”. Im “criminal justice 
model” (Dignan 2005: 6–7, 62–92) liegt der Fokus auf der Bestrafung der 
Täter/-innen. Auf die Opfer ausgerichtete Reformen und Massnahmen zielen 
lediglich darauf ab, ihnen ein Recht auf Anerkennung zukommen zu lassen. 
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Während also das “welfare model” opferzentriert ist, ist das “criminal justice 
model” – mit Ausnahme bestimmter Zugeständnisse an die Opfer – auf die 
Täter/-innen ausgerichtet. Im Vordergrund steht das Strafverfahren, welches 
gesetzlich-institutionell geregelt ist (polizeiliche Untersuchungsverfahren, 
Staatsanwaltschaft, Gerichtsverfahren). Die Opfer erscheinen in diesem 
Modell als Zeug/-innen und Informationslieferant/-innen. Im Sinne eines 
Zugeständnisses an die Opfer werden in vielen Staaten in den letzten Jahr-
zehnten gesetzliche Regelungen gescha%en, welche die P"ichten der Opfer 
bei der Mitwirkung im Strafverfahren durch bestimmte Rechte, welche sie 
schützen und in ihrer Position stärken sollen, ergänzen. Die “restorative justice 
models” (Dignan 2005: 5–6) stellen alternative, aussergerichtliche Formen 
der Kon"iktregelung und -schlichtung dar, welche die Täter/-innen, Opfer 
und gegebenenfalls die Gemeinschaft einbeziehen. Sie sind unter anderem 
ausgerichtet auf die Verantwortungsübernahme durch die Täter/-innen und 
die Wiedergutmachung, das Empowerment von Täter/-innen, Opfern und 
Gemeinschaft sowie die Aussöhnung unter den Beteiligten. Je nach Modell 
werden nur Täter/-innen und Opfer einbezogen oder auch die Gemein-
schaft. Die gesetzlich-institutionellen Regelungen sind eigenständig oder 
auch integrativer Bestandteil des Stra(ustizsystems. Dignan (2005: 94–195) 
unterscheidet in diesem Rahmen vier verschiedene Modelle. Sie werden an 
dieser Stelle nicht weiter ausgeführt, da “restorative justice models” nicht 
Gegenstand der vorliegenden Forschungsarbeit sind.

Die staatliche Opferhilfe in der Schweiz, die ihre rechtliche Verankerung 
im OHG (1993, 2007) !ndet, enthält von Beginn an sowohl inhaltliche Ele-
mente des “welfare model” als auch des “criminal justice model”. Das OHG 
regelt nicht nur das Beratungsangebot, welches den Opfern in speziellen, 
staatlich !nanzierten Beratungsstellen unentgeltlich zur Verfügung steht, und 
die Entschädigungs- und Genugtuungsleistungen, die der Staat für die Opfer 
auf Antrag erbringt (“welfare model”). Darüber hinaus werden in diesem 
Gesetz auch bestimmte Rechte der Opfer im Ermittlungs- und Strafverfahren 
formuliert (“criminal justice model”). Mit Inkrafttreten der schweizerischen 
Strafprozessordnung (2007) im 2011 sind die besonderen Bestimmungen 
zum Schutz und zu den Rechten der Opfer im Strafverfahren (Opferhilfe-
gesetz 2007: Art. 34–44) in die neue Strafprozessordnung überführt und aus 
dem OHG entfernt worden (Gomm und Zehntner 2009: 3–5).43 Im Fokus 
der vorliegenden Forschungsarbeit stehen die Bereiche der schweizerischen 

43 Vor Inkraftsetzung der schweizerischen Strafprozessordnung lag es in der Kom-
petenz der Kantone, das Verfahren des Strafprozesses gesetzlich zu regeln. Es 
existierten also 26 verschiedene kantonale Strafprozessordnungen. Da das OHG 
ein Bundesgesetz ist und bei seinem Inkrafttreten 1993 kein Bundesgesetz über 
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Opferhilfe, welche als Teil des “welfare model” auf die Beratung der Opfer 
ausgerichtet sind. Entschädigungs- und Genugtuungsleistungen werden aus 
Gründen der Vollständigkeit zwar ausgeführt, "iessen jedoch in die eigenen 
empirischen Analysen nicht ein.

Letztlich sind alle Massnahmen und Programme der drei Modelle auf 
unterschiedliche Art und Weise darauf ausgerichtet, die Verbrechensopfer 
(und ihr soziales Umfeld) bei der Verarbeitung der Folgen der erlittenen 
Gewaltwiderfahrnisse zu unterstützen. Diese Unterstützung bezieht sich zum 
einen auf die unmittelbaren und direkten Auswirkungen der Gewalt auf die 
Opfer. Derartige Beeinträchtigungen werden im Begri% der primären Vikti-
misierung zusammengefasst und wurden in Kapitel 2.2.2 näher ausgeführt. 
Zum anderen können Opfer durch Reaktionen und Verhalten von Dritten 
nach der erlittenen Gewalt erneut viktimisiert werden, was als sekundäre 
Viktimisierung bezeichnet wird. Aspekte einer sekundären Viktimisierung 
!nden sich zum Beispiel, wenn Dritte – wie Angehörige, Strafverfolgungs-
behörden oder Medien  – die erlebte Gewalt bagatellisieren, den Opfern 
Mitschuld unterstellen, diese die Widerfahrnisse in verschiedenen Verfahren 
wiederholt schildern müssen oder aber Gegenüberstellungen von Opfern 
und Täter/-innen statt!nden (vgl. Dignan 2005: 23–31; Kie" und Lamnek 
1986: 170–293; Kirchho% 2010). Auch der Schutz der Opfer vor sekundä-
rer Viktimisierung gehört zu den Aufgaben und Zielen der verschiedenen 
Opferhilfe-Programme.44

Neben der inhaltlichen Kategorisierung von Opferhilfe-Programmen 
wie sie Dignan (2005) vornimmt, können opferfokussierte politische Refor-
men auch im Hinblick auf die ihnen zugrunde liegenden Begründungen 
eingeordnet werden. Windlin (2005) unterscheidet in diesem Zusammen-
hang drei verschiedene Begründungsansätze: den sozialstaatlichen, den 
haftungsrechtlichen und den kriminalpolitischen Begründungsansatz. Sozial-
staatlich ausgerichtete Begründungen für Massnahmen zum Schutz und zur 
Unterstützung von Verbrechensopfern fassen Opferhilfe als sozialstaatliches 
Gebot, als Akt gesellschaftlicher Solidarität, welcher auf den Prinzipien der 
Gerechtigkeit und Billigkeit gründet. Mit dem Begri% der Billigkeit ist eine 
Art «natürliches Gerechtigkeitsemp!nden» (Bundeszentrale für politische 

die Regelung des Strafverfahrens existierte, in welche die als wichtig erachteten 
Opferrechte integriert werden konnten, wurden diese in das OHG aufgenommen.

44 Neben primärer und sekundärer Viktimisierung existiert auch die tertiäre Vikti-
misierung. Darunter werden die langfristigen Auswirkungen der ersten beiden 
Viktimsierungsarten gefasst (Kie" und Lamnek 1986: 272–293). Da für die 
vorliegende Forschung wenig relevant, wird diese Art der Viktimisierung nicht 
näher ausgeführt. 
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Bildung 2007) gemeint, welches das positive (formale) Recht ergänzen und 
dessen mögliche Härten in der individuellen Anwendung abschwächen soll. 
Opfer von Gewaltverbrechen sollen sozialstaatlich unterstützt werden, denn es 
wäre gesellschaftlich unsolidarisch und unbillig, würden sie durch die Folgen 
der erlittenen Straftaten in ihrer Integration in die Gesellschaft gefährdet und 
!nanziell ruiniert. In dieser sozialstaatlichen Perspektive gehören Gewaltopfer 
unter Umständen zu den schwachen Mitgliedern der Gesellschaft, zu denen 
der Sozialstaat mittels moralischer und !nanzieller Unterstützung Sorge trägt.45 
Opferhilfe als sozialstaatliches Gebot impliziert, dass die Hilfe nicht allen 
Opfern zukommt, sondern nur denjenigen, die durch die Straftat aus ihrem 
psychischen Gleichgewicht gebracht und eventuell noch dazu !nanziell rui-
niert werden – also den Opfergruppen, die durch eine Straftat besonders hart 
getro%en sind. Der Staat übernimmt nicht generell die Verantwortung für die 
Gefahr, Opfer eines Verbrechens zu werden, sondern unterstützt lediglich die 
besonders hart getro%enen und schwachen Gewaltopfer in einem Akt gesell-
schaftlicher Solidarität. Die Verantwortung für den Schutz der Einzelnen vor 
widerrechtlichen Handlungen verbleibt jedoch bei den Bürger/-innen selbst. 
Verbrechensopfer können also keine grundsätzlichen Rechte gegenüber dem 
Staat geltend machen, sondern staatliche Unterstützung kommt ihnen ledig-
lich zu, wenn sie durch die widerfahrende Gewalt besonders hart getro%en 
sind (vgl. Kersten 2012a: 133–134; Windlin 2005: 3–49). Haftungsrechtlich 
ausgerichtete Begründungsansätze verorten die alleinige Verantwortung für die 
Verbrechensbekämpfung beim Staat, hat dieser doch das Justiz- und Gewalt-
monopol inne. In dieser Perspektive ist der Staat zuständig für den Schutz vor 
Gewalt und die Garantie der Sicherheit. Versagt er bei diesen Aufgaben, muss 
er die Unterstützung und Entschädigung der Opfer quasi als Garantieleistung 
übernehmen. Die Schädigungen der Opfer durch die erlittenen Straftaten 
stellen sich hier nicht mehr nur als Folgen des rechtswidrigen Handelns der 
Täter/-innen dar, sondern sind gleichzeitig als Versagen des Staates zu deuten. 
Die gewaltbetro%enen Personen können also haftungsrechtliche Ansprüche 
gegenüber dem Staat geltend machen. Der Kreis der begünstigten Opfer ist 
in dieser Sichtweise grösser und die Hilfe, die sich am Haftp"ichtrecht zu 

45 Eine derartige Sichtweise lässt sich auch mit der Ausrichtung eines liberalen 
Wohlfahrtstaates in der Typologie der Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen 
(1990) verbinden, in welchem staatliche Unterstützung nach einer Prüfung 
des Bedarfs lediglich den besonders notleidenden Gruppen und nicht breiten 
Bevölkerungsschichten zukommen soll. Unterstützung und Entschädigung von 
Opfern im Sinne eines Rechts der Opfer – wie es sich im haftungsrechtlichen 
Begründungsansatz darstellt – kann dagegen dem Typus des sozialdemokratischen 
Wohlfahrtsstaates zugeordnet werden, in welchem staatliche Unterstützung als 
soziales Recht der Bürger/-innen an breite Bevölkerungsschichten geleistet wird. 
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orientieren hat, umfassender als bei sozialstaatlichen Begründungsansätzen 
(vgl. Kersten 2012a: 134–135; Windlin 2005: 95–124). In kriminalpolitischen 
Begründungsansätzen schliesslich fussen die Opferhilfe-Massnahmen auf der 
Absicht, die Bürger/-innen als potenzielle Opfer zur Zusammenarbeit mit 
Polizei und Justiz zu motivieren und so die Kriminalitätsrate zu senken. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Bereitschaft der geschädigten Personen zur 
Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden steigt, Straftaten also 
eher zur Anzeige gebracht werden, wenn die Opfer damit rechnen können, 
durch den Staat unterstützt und entschädigt zu werden. Darüber hinaus wird 
angenommen, dass das Vergeltungsbedürfnis der Opfer (welches auch von 
der Ö%entlichkeit geteilt wird) durch die staatlichen Unterstützungs- und 
Entschädigungsleistungen zumindest teilweise aufgehoben werden kann. 
Derartige kriminalpolitische Überlegungen können jedoch nur greifen, 
wenn der Kreis der begünstigten Opfer – ähnlich den haftungsrechtlichen 
Begründungen – weit gezogen und die Hilfe recht umfassend gestaltet ist 
(Kersten 2012a: 135; Windlin 2005: 51–93).

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird kein Ländervergleich im 
Hinblick auf die Opferhilfe-Programme vorgenommen. Der Schwerpunkt 
liegt auf Entwicklung und Umsetzung der Opferhilfe in der Schweiz und 
umfasst unter anderem einen kantonalen Vergleich dieser Umsetzung. Die 
folgenden Ausführungen zu den Opferhilfe-Massnahmen in verschiedenen 
ausgewählten Ländern Westeuropas greifen deswegen lediglich einige wich-
tige Aspekte auf und haben exemplarischen und beschreibenden Charakter. 
Die Ausführungen sollen ermöglichen, die schweizerische Opferhilfe in 
Abgrenzung zu wesentlichen Aspekten der Opferhilfe-Programme anderer 
Länder näher zu umreissen und zeitlich und inhaltlich einzuordnen. Diese 
Einordnung geht jedoch nicht in die Tiefe, da die rechtlichen und inhaltlichen 
Ausgestaltungen der jeweiligen Programme in ihrer Komplexität und ihren 
vielfältigen länderspezi!schen Ver"echtungen und Entwicklungspfaden nicht 
im Detail erarbeitet werden.46

46 Die zahlenmässige Inanspruchnahme der Opferhilfe-Programme durch weibli-
che und männliche Betro%ene kann für die beschriebenen Länder leider nicht 
dargestellt werden. Derartige Zahlen werden ausser in der Schweiz kaum zentral 
erfasst, müssten also zuerst zusammengetragen werden. Das wäre mit einem 
erheb lichen Zeitaufwand verbunden, sind doch die Opferhilfeeinrichtungen in 
den verschiedenen Ländern unterschiedlich organisiert, zentralisiert und !nanziert 
und richten sich an ganz verschiedene Opfergruppen. Da in der vorliegenden 



78

In Grossbritannien existiert ein Programm, durch welches die !nanzielle 
Entschädigung der Opfer durch den Staat geregelt wird, genannt “Criminal 
Injuries Compensation Scheme” (Spalek 2006: 98). Es stammt ursprünglich 
aus dem Jahr 1964 und wurde in den 1990er Jahren vollkommen überar-
beitet. Die durch den Staat geleisteten Entschädigungszahlungen dienen der 
gesellschaftlichen Anerkennung der physischen und psychischen Verletzungen, 
welche die Opfer von Straftaten gegen die Person erlitten haben (Opfer von 
Straftaten gegen das Eigentum sind von den Leistungen ausgeschlossen). Ein 
Recht auf Entschädigungszahlungen besteht nicht und diese werden von der 
Mitarbeit der Opfer im Strafverfahren abhängig gemacht (hier zeichnen sich 
Aspekte kriminalpolitischer Begründungsansätze ab, siehe Ausführungen im 
vorherigen Kapitel). Neben dem “Criminal Injuries Compensation Scheme” 
existiert ein Netz von Einrichtungen, durch welche Verbrechensopfer unent-
geltlich psychosozial beraten und unterstützt werden. Die Wurzeln reichen 
zurück ins Jahr 1974. Mittlerweile sind viele dieser meist lokal verankerten 
Hilfsorganisationen im “National Association of Victim Support Schemes” 
(NAVSS) zusammengefasst und bilden unter dem Namen Victim Support 
das grösste Netzwerk der Opferunterstützung in Grossbritannien, welches als 
o'zielles nationales Sprachrohr für Opferbelange anerkannt ist. Neben staat-
licher !nanzieller Unterstützung – die jedoch nicht gesetzlich verankert ist – 
!nanziert sich das Netzwerk durch Spenden. Die meisten Mitarbeiter/-innen 
sind freiwillig und ehrenamtlich tätig. Kontakte mit Opfern !nden telefonisch 
und/oder bei diesen zu Hause statt und sind meist einmalig. Ursprünglich 
auf Opfer von Einbrüchen und Diebstahl konzentriert, die von der Polizei 
überwiesen werden, hat sich das Dienstleistungsangebot des Netzwerkes 
mittlerweile auf weitere Opfergruppen ausgedehnt. Der grösste Teil der 
 Opfer wird nach wie vor von der Polizei zugewiesen. Auch die Begleitung von 
Betro%enen, die im Zeug/-innenstatus am Strafverfahren beteiligt sind, wird 
von den Einrichtungen übernommen. Neben dem Victim Support existieren 
meist feministisch verankerte Hilfsorganisationen für Frauen, die sexuelle 
und andere Gewalt erlebt haben. Diese haben im Unterschied zum Victim 
Support keinen o'ziell anerkannten Status als Sprachrohr für Opferbelange 
und erhalten nur wenig !nanzielle Unterstützung seitens des Staates (vgl. 
Dignan 2005: 43–58; Rock 1990; Spalek 2006: 92–103). Auch dem Schutz 
und den Rechten von Opfern im Strafverfahren wird seit den 1980er Jahren 
vermehrt Beachtung geschenkt, was seinen Niederschlag in verschiedenen 
staatlichen Regelungen !ndet.

Studie kein Ländervergleich unternommen wird, wurde diese zeitaufwändige 
Recherche nicht getätigt.
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In Deutschland existiert seit 1976 ein «Gesetz über die Entschädigung 
für Opfer von Gewalttaten», kurz Opferentschädigungsgesetz (OEG) (vgl. 
BMJ 2012: 47–49; Schneider 2007: 415–416). Leistungen nach diesem 
Gesetz werden für gesundheitliche Schäden durch Gewalttaten und damit 
verbundene Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit erbracht. Immaterielle 
Schäden und Sachschäden dagegen werden nicht abgegolten und auch die 
Opfer von Verkehrsunfällen erhalten keine Entschädigung über dieses Gesetz. 
Als Voraussetzung muss darüber hinaus Anzeige bei der Polizei erstattet und 
im Ermittlungs- und Strafverfahren mitgearbeitet werden. Hier zeichnen 
sich ähnliche kriminalpolitische Überlegungen ab wie für Grossbritannien 
beschrieben.47 Opferhilfe im Sinne psychosozialer Beratungsleistungen ist 
nicht Sache des Bundes, sondern wird in unterschiedlicher Form von den 
Bundesländern realisiert (BMJ 2012: 60). Ab den 1970er Jahren werden 
zuneh mend Beratungsstellen für gewaltbetro%ene Frauen gegründet. Die erste 
allgemeine Opferberatungsstelle wird 1984 in Hanau erö%net. Mittlerweile 
existiert eine Vielzahl verschiedenartig ausgestalteter Opferhilfeeinrichtun-
gen, die sich an unterschiedliche Opfergruppen wenden und zum Teil auch 
Zeug/-innenbetreuung im Gerichtsverfahren und Verfahren des Täter- Opfer-
Ausgleichs anbieten. Die Einrichtungen unterscheiden sich im Hinblick 
auf den Professionalisierungsgrad und die Quali!kationen der ehren- oder 
hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen sowie in Bezug auf ihre Trägerschaften 
(staatlich oder privat). Die Finanzierung der Opferhilfeeinrichtungen ist unter-
schiedlich geregelt und die mittelfristige Existenzsicherung immer wieder in 
Frage gestellt. Seit 2009 besteht die Möglichkeit, sich in Zerti!kationskursen 
an der Alice Salomon Hochschule Berlin als Facharbeiter/-in für Opferhilfe 
zu quali!zieren (Hartmann 2010). 1988 haben sich mehrere, professionell 
arbeitende Opferhilfeeinrichtungen zum «Arbeitskreis der Opferhilfen» (ado) 
(Hartmann 2010: 15) zusammengeschlossen. Dieser mittlerweile als Dach-
verband fungierende Arbeitskreis fördert Austausch und Zusammenarbeit 
zwischen den Beratungsstellen, setzt sich für eine "ächendeckende Betreuung 
von Gewaltopfern in Deutschland ein48, entwickelt Qualitätsstandards für 

47 In Deutschland wird die Diskussion über die Entschädigung von Gewaltopfern 
unter anderem in Zusammenhang mit der Entschädigung von Kriegsopfern ge-
bracht, was angesichts der Kriegsbeteiligung des Landes im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg nicht verwunderlich ist. In der Schweiz dagegen ist die Diskussion 
um Opferentschädigung unabhängig von Argumentationen, welche staatliche 
Unterstützung für Kriegsopfer fordern (Windlin 2005: 28–29).

48 Das Ziel der "ächendeckenden Betreuung von Gewaltopfern ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht erreicht. So existieren südlich des Mains (zum Beispiel 
Bayern, Baden-Württemberg, Saarland) kaum allgemeine Opferberatungsstellen 
(Hartmann 2010: 14).
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die Betreuung und bezieht ö%entlich Stellung zu den Belangen von Opfern. 
Die Mitgliedorganisationen sind vorwiegend im Bereich der allgemein 
ausgerichteten Opferhilfeeinrichtungen angesiedelt, spezi!sch auf Frauen 
ausgerichtete Beratungsstellen !nden sich nicht darunter (ado 2012). Auch 
die Verbesserung der Rechtsstellung der Opfer im Strafverfahren !ndet 
gesetz lichen Niederschlag in mehreren Gesetzen (Schneider 2007: 415–416).

In Österreich existiert seit 1972 das sogenannte «Verbrechensopfer-
gesetz» (VOG) (vgl. Bundesrat 2005: 7193–7194; Bundessozialamt 2012). 
Auf der Grundlage dieses Gesetzes entrichtet der Staat !nanzielle Leistungen 
an Gewaltopfer für die Behandlung gesundheitlicher Schäden und damit 
verbundenem Verdienstausfall. Die Betro%enen müssen auch hier als Voraus-
setzung für Leistungen an der Aufklärung der erlittenen Straftaten mitwirken. 
Daneben existiert eine Vielzahl von Opferhilfeeinrichtungen verschiedenartiger 
Ausrichtung. Deren Finanzierung ist unterschiedlich geregelt. Initiiert durch 
das Bundesministerium für Justiz betreibt die Organisation «Weisser Ring» 
ausserdem einen Opfer-Notruf, der allen Gewaltopfern als unentgeltliche, 
erste Anlaufstelle zur Verfügung steht und Information und Triage leistet 
(Opfer-Notruf 2012). Die gemeinnützige Organisation «Weisser Ring» wird 
ursprünglich 1976 in Deutschland auf private Initiative des Journalisten 
Eduard Zimmermann gegründet (Hartmann 2010: 11). Die gleichnamige 
Organisation in Österreich entsteht 1978. Die durch diese Organisation ange-
botene Beratung und Unterstützung von Gewaltopfern wird hauptsächlich 
ehrenamtlich geleistet. In Deutschland und Österreich ist der Weisse Ring 
ein wichtiger, bekannter und nicht unumstrittener Dienstleistungserbringer 
im Bereich der Opferhilfe.

In Frankreich gibt es seit 1990 ein Gesetz, welches Entschädigungs-
zahlungen an Gewaltopfer regelt. In den skandinavischen Ländern bestehen 
ebenfalls Gesetze zur Entschädigung von Gewaltopfern, in Finnland seit 1973, 
in Dänemark seit 1976 und in Schweden seit 1978. Italien dagegen kennt 
lediglich Entschädigungsleistungen für Opfer terroristischer Akte und orga-
nisierter Verbrechen (Bundesrat 2005: 7191-71-98). Auf europäischer Ebene 
wird in den 1980er Jahren durch den Europarat ein «Übereinkommen über 
die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten» (Bundesrat 1990: 1001) erar-
beitet, mit welchem die Harmonisierung der Leistungen an Opfer innerhalb 
Europa angestrebt wird. Dieses Übereinkommen enthält Mindestvorschläge 
für die staatliche Entschädigung für Opfer von Gewalttaten. Davon sind 
jedoch keine Rechte für die Betro%enen ableitbar. Die Vertragsstaaten – zu 
denen auch die Schweiz gehört – werden lediglich verp"ichtet, Massnahmen 
zur Verwirklichung der formulierten Mindestvorschläge zu tre%en. Ende der 
1990er Jahre werden von der Europäischen Kommission weitere Massnahmen 
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in Angri% genommen, um eine harmonisierte Mindestentschädigung der 
Opfer von Gewaltverbrechen in den verschiedenen europäischen Ländern 
voranzutreiben (siehe dazu Nielsen 2004). Im Bereich der Opferrechte im 
Strafverfahren erlässt der Rat der Europäischen Union 2001 einen Rahmen-
beschluss über die Stellung von Opfern im Strafverfahren. Darin wird auch 
betont, dass die Verbrechensopfer quali!zierte Beratung und Unterstützung 
erhalten sollen, unter anderem vor allem vor, während und nach dem Straf-
verfahren (vgl. Hartmann 2010: 22–24; Pemberton und Rasquete 2010).

Das Opferhilfegesetz (OHG) in der Schweiz tritt 1993 in Kraft. Als 
Bundesgesetz regelt es sowohl die Beratungs- und Entschädigungsleistungen 
an Gewaltopfer als auch deren Rechte im Strafverfahren (letztere sind 2011 
vom OHG in die neue Strafprozessverordnung transferiert worden, siehe 
Kap. 2.3.1 und 2.3.3). Damit gehört die Schweiz einerseits zu den Ländern, 
die sich zeitlich gesehen eher spät für Verbrechensopfer engagieren. Ande-
rerseits kann das staatliche Engagement im Vergleich zu anderen Staaten als 
relativ umfassend angesehen werden. Nicht nur wird neben den Opferrechten 
im Strafverfahren und der !nanziellen Entschädigung der Opfer auch deren 
unentgeltliche Beratung durch dafür quali!zierte, staatlich !nanzierte Bera-
tungsstellen gesetzlich verankert. Darüber hinaus sind im internationalen 
Vergleich an die Leistungen des OHG eher weniger Bedingungen geknüpft, 
als das für andere Länder oben wiederholt beschrieben wurde. So sind zum 
Beispiel Entschädigungszahlungen nicht an die Voraussetzung gebunden, dass 
die Opfer mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Ausserdem 
wird in gewissen Fällen nicht nur der materielle und gesundheitliche, son-
dern auch der immaterielle Schaden abgegolten. Schliesslich erstreckt sich 
die Opfer hilfe in der Schweiz ebenfalls auf die Opfer von Verkehrsunfällen 
(zu den Leistungen und Anspruchsgruppen nach OHG im Detail siehe 
Kap. 2.3.3). Und nicht zuletzt wird die Weiterbildung der in den Opfer-
hilfe-Beratungsstellen Tätigen von Beginn an staatlich subventioniert (siehe 
Opferhilfegesetz 1993: Art. 18) und schon ab Mitte der 1990er Jahre auf 
Fachhochschulebene institutionalisiert.49 Mit der gesetzlichen Verankerung 
der Beratungsleistungen für Opfer von Gewaltstraftaten und der staatlichen 
Subventionierung der Fachausbildung für die in den Beratungsstellen Tätigen 
49 Die Einordnung der schweizerischen staatlichen Opferhilfe als im Vergleich zu 

anderen Staaten relativ umfassend erfolgt von einer Ober"ächenperspektive aus 
und in Bezug auf wichtige schriftlich formulierte Grundsätze. Es ist durchaus 
möglich, dass die vorgenommene Einschätzung in einer vertieften Analyse zu-
mindest teilweise revidiert werden müsste. Denn die Ausführungen beziehen die 
Praxis der Umsetzung der gesetzlichen Regelungen nicht mit ein, welche in fast 
allen gesetzlich geregelten Bereichen meist mit einem beträchtlichen Ermessens-
spielraum verbunden ist. 
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stellt die Beratung der Opfer von Verbrechen in der Schweiz ein professio-
nalisiertes und an bestimmte Berufsquali!kationen gebundenes Angebot 
dar. Es wird zumeist von hauptberu"ich tätigen Mitarbeiter/-innen staatlich 
anerkannter Opferhilfe-Beratungsstellen erbracht. Damit unterscheidet sich 
das Beratungsangebot für Opfer in der Schweiz von demjenigen in Grossbri-
tannien und zum Teil auch in Deutschland und Österreich, sind doch in diesen 
Ländern in weitaus grösserem Ausmass ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in 
die Beratungstätigkeit involviert und ist das Ausbildungsangebot im Bereich 
Opferhilfe kaum respektive erst seit kurzem national geregelt. In der Schweiz 
existiert jedoch im Unterschied zu Deutschland und Grossbritannien keine 
nationale Dachorganisation, welche sich über die konkrete Beratungstätigkeit 
hinaus auf nationaler Ebene ö%entlich für die Belange von Verbrechensopfern 
einsetzt.

Das OHG geht zurück auf eine Volksinitiative der Zeitschrift «Beob-
achter» (nähere Angaben zu dieser Zeitschrift siehe Anhang 6), die 1978 
initiiert wird und 1984 zur Abstimmung gelangt. Die einzelnen Etappen, 
Richtungen und Kontroversen des Entstehungsprozesses sind Bestandteil der 
empirischen Analyse und werden in Kapitel 5.2 detailliert nachgezeichnet. 
Am 1.  Januar 1993 tritt das OHG in Kraft. Es ist ein Rahmengesetz auf 
Bundesebene und unterliegt keiner wesentlichen Kontrolle durch den Bund. 
Der Vollzug ist Sache der Kantone. Im OHG festgehalten sind bestimmte 
Grundsätze, welche die Kantone bei der Ausgestaltung der Opferhilfe min-
destens einhalten müssen. Den Kantonen bleibt bei der konkreten Umsetzung 
des OHG also ein grosser Ermessensspielraum, was recht unterschiedliche 
kantonale Opferhilfestrukturen sowie interkantonale Ungleichheiten in 
Beratung und Unterstützung von Opfern zur Folge hat (vgl. BJ 1996, 1998, 
2000; Gomm und Zehntner 2009: 11–40). Das OHG kann dem ö%entlichen 
Recht zugeordnet werden, regelt es doch Rechtsbeziehungen zwischen den 
Bürger/-innen und dem Staat. Innerhalb des ö%entlichen Rechts streift das 
OHG verschiedene Rechtsbereiche. Die Abschnitte zur Beratung sind dem 
Sozialrecht zuzuordnen und der strafprozessuale Teil, der wie schon erwähnt 
seit 2011 nicht mehr Bestandteil des OHG ist, gehört ins Verfahrensrecht. 
Die Abschnitte zur Entschädigung und Genugtuung lassen sich sowohl dem 
Sozialversicherungs- als auch dem Sozialhilferecht zurechnen. So sieht das 
OHG – wie andere Sozialversicherungen auch – standardisierte !nanzielle 
Leistungen vor. Daneben wird jedoch eine gewisse Notlage vorausgesetzt, was 
diesen Teil in die Nähe der Sozialhilfe rückt. Finanzielle Leistungen des OHG 
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sind subsidiär zu den Leistungen anderer rechtlicher Bereiche. Erleiden Opfer 
einen Schaden durch die zugefügte Gewalt, stehen zuerst die Sozialversiche-
rungen in der P"icht, Leistungen zu erbringen. An zweiter Stelle steht das 
Haftp"ichtrecht nach Obligationenrecht, welches unter Berücksichtigung 
der sozialversicherungsrechtlichen Leistungen Schadens- und Genugtuungs-
ansprüche regelt. Finanzielle Leistungen nach OHG folgen an dritter Stelle 
und vor allem in folgenden Fällen: bei der Rechtshilfe im Sozialversicherungs-, 
Haftp"icht- und OHG-Bereich, sobald Versicherungslücken vorhanden sind, 
wenn Sozialversicherungen ungenügende Leistungen erbringen und wenn 
Haftp"ichtansprüche nicht möglich sind. An vierter Stelle steht die Sozialhilfe, 
welche als letzte Instanz im schweizerischen Sicherungsnetz Unterstützung 
bei der Abwendung drohender Not im Einzelfall und der Befriedigung der 
notwendigen Lebensbedürfnisse bietet (vgl. Gomm und Zehntner 2009: 
11–61; Kersten 2012a; Mangold 2007).

Das OHG wird in seiner ersten Fassung von 1993 zwei Mal teilrevi-
diert. Die Änderungen betre%en methodische Aspekte bei der Ermittlung der 
Anspruchsberechtigung auf Entschädigungszahlungen (1998) und bestimmte 
Regelungen, die auf eine Verbesserung des Schutzes von gewaltbetro%enen 
Kindern abzielen (2002). Anfang der 2000er Jahre wird nach nur siebenjähri-
gem Bestehen die Totalrevision des Gesetzes in Angri% genommen (siehe auch 
Kap 5.2.1). Diese verfolgt unter anderem folgende Ziele: bessere Abgrenzung 
der einzelnen Leistungen nach OHG; Verbesserung der Information der 
(potentiellen) Opfer; Begrenzung der Opferhilfe bei Straftaten im Ausland; 
Beschränkung der hohen Kosten der Kantone; Harmonisierung der inter-
kantonalen Unterschiede. Das totalrevidierte OHG tritt am 1. Januar 2009 
in Kraft. Es enthält sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen für 
die Opfer. Da diese Veränderungen für das vorliegende Buch nicht relevant 
sind, wird auf sie nicht näher eingegangen (vgl. Biedermann 2008; BJ 2008b; 
Blindenbacher 2007; Gomm und Zehntner 2009: 3–7; Weisshaupt 2008).50 
Die grundsätzliche Ausrichtung des OHG verändert sich durch die verschie-
denen Revisionen nicht. So sind die Leistungen in drei Bereiche respektive 
Säulen gegliedert: Beratung; Entschädigung und Genugtuung; Besserstellung 
im Strafverfahren. Letzterer ist seit 2011 nicht mehr Bestandteil des OHG, 

50 Verbesserungen durch die Totalrevision betre%en vor allem den Bereich der Infor-
mationsp"icht durch die Polizei, die Abgrenzung der einzelnen Leistungsbereiche 
des OHG, die Verlängerung der Verwirkfrist und die Erhöhung der maximal 
möglichen Entschädigungssumme. Verschlechterungen beziehen sich vor allem 
auf die Einschränkungen der Opferhilfe bei Straftaten im Ausland und die Be-
schränkungen der Höhen der Genugtuungszahlungen (zu den Veränderungen 
und Auswirkungen im Einzelnen siehe zum Beispiel Ehrenzeller 2009).
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sondern wurde in die neue Strafprozessordnung übernommen. Im Folgenden 
werden die Anspruchsberechtigten und die wesentlichen Punkte der Leis-
tungsbereiche näher beschrieben. Dabei wird auf die jeweiligen Abschnitte 
und Artikel im totalrevidierten OHG (2007) Bezug genommen.

 Anspruchsvoraussetzungen für die Leistungen nach OHG

Der im OHG festgehaltene Opferbegri% bildet die Grundlage für 
einen Anspruch auf Leistungen: «Jede Person, die durch eine Straftat in 
ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beein-
trächtigt worden ist (Opfer), hat Anspruch auf Unterstützung nach diesem 
Gesetz (Opfer hilfe)» (Opferhilfegesetz 2007: Art. 1). Drei Kriterien müssen 
also kumu lativ erfüllt sein, um als anspruchsberechtigtes Opfer im Sinne des 
OHG zu gelten: (1) Eine Person muss in ihrer körperlichen, psychischen oder 
sexuellen Integrität beeinträchtigt sein; (2) eine Straftat nach schweizerischem 
Strafrecht muss vorliegen; (3) die Beeinträchtigung der Integrität muss die 
unmittelbare Folge der Straftat sein. Nationalität und Aufenthaltsstatus der 
Opfer spielen keine Rolle (vgl. Blindenbacher 2007; Gomm und Zehntner 
2009; Kersten 2012a; Mangold 2007; SVK-OHG 2010). Der volle Leistungs-
katalog des OHG bezieht sich auf Straftaten, die im Inland verübt werden. 
Bei Straftaten im Ausland werden unter bestimmten Voraussetzungen gewisse 
beraterische Leistungen gewährt (siehe Opferhilfegesetz 2007: Art. 17).

Eine Straftat nach schweizerischem Strafrecht (2) ist also eine not-
wendige jedoch nicht hinreichende Voraussetzung für einen Anspruch auf 
Opferhilfeleistungen. Zusätzlich von wesentlicher Bedeutung ist der Grad der 
Beeinträchtigung der Opfer (1) durch die Straftaten. Diese Beeinträchtigung 
misst sich nicht in erster Linie an der strafrechtlich relevanten Schwere der 
Straftaten. Vielmehr wird der Alltag der Opfer vor den erlittenen Straftaten 
mit demjenigen danach verglichen. Die vorübergehenden oder dauerhaften 
negativen Veränderungen des Alltags, die sich allenfalls aus diesem Vergleich 
ergeben, sind dann bestimmend für den Schweregrad der Beeinträchtigung. 
Und schliesslich muss die negative Beeinträchtigung unmittelbar auf die 
erlittene Straftat zurückführbar sein (3). Das heisst, es muss sowohl ein 
direkter (unmittelbarer) Kontakt zwischen Opfer und Täter/-innen statt-
gefunden haben, als auch ein Kausalzusammenhang zwischen Straftat und 
Beeinträchtigung nachweisbar sein. Beides ist nicht in jedem Fall rechtlich 
einfach zu begründen.51 Da für die Klärung der Anspruchsvoraussetzungen 

51 Die Unmittelbarkeit ist in folgendem !ktiven Beispiel nicht gegeben: Eine Person 
wird in ihrer Abwesenheit das Opfer eines Einbruchdiebstahls. In der Folge fühlt 
sich die Person in ihrer Wohnung nicht mehr sicher, entwickelt Schlafstörungen 
und benötigt psychologische Unterstützung. Da die bestohlene Person jedoch 
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nach OHG also die Beeinträchtigung der Opfer und nicht die Art und 
Schwere der Straftaten massgebend sind, existiert keine abschliessende Liste 
OHG-relevanter Straftaten. In den Empfehlungen der Schweizerischen 
Verbindungsstellen-Konferenz Opferhilfegesetz52 (SVK-OHG 2010: 12–13) 
werden jedoch folgende Straftatbestände als für das OHG besonders relevant 
angeführt: Tötung (auch bei Verkehrsunfällen); Körperverletzung (auch bei 
Verkehrsunfällen); Kindsmisshandlungen; Raub; Erpressung; Drohung; Nö-
tigung; Menschenhandel; Freiheitsberaubung und Entführung; Geiselnahme; 
sexuelle Handlungen mit Kindern, Abhängigen, Anstaltsp"eglingen, Gefan-
genen oder Beschuldigten; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung; Schändung; 
Ausnützung einer Notlage; Exhibitionismus; Förderung der Prostitution; 
Pornogra!e; Sexuelle Belästigung; Entziehen von Unmündigen.

Die beschriebenen Voraussetzungen für einen Anspruch auf Leis-
tungen nach OHG werden je nach Leistungsbereich unterschiedlich streng 
gehandhabt. Fragen gewaltbetro%ene Menschen lediglich für eine Beratung 
an, ohne !nanzielle Leistungen über das OHG beziehen zu wollen, so prü-
fen die Opferhilfe-Beratungsstellen selbst, ob es sich bei den hilfesuchenden 
Personen um Opfer im Sinne des OHG handelt. Werden im Rahmen der 
Beratungen !nanzielle Leistungen erbracht (siehe dazu weiter unten) oder 
geht es um Entschädigungs- und Genugtuungsleistungen, so müssen die 
Anspruchsvoraussetzungen in der Regel gegenüber den kantonal zuständigen 
Verwaltungsstellen detailliert begründet werden (vgl. Blindenbacher 2007; 
Gomm und Zehntner 2009; Kersten 2012a; Mangold 2007; SVK-OHG 2010).

Die Unterstützung über die Opferhilfe wird unabhängig davon ge-
währt, ob die Täterschaft ermittelt worden ist, sich schuldhaft verhalten hat, 
die Straftat vorsätzlich oder fahrlässig, nur versucht oder vollendet wurde 
(Opferhilfegesetz 2007: Art. 1). Dass die Opfer Anzeige bei der Polizei 
erstatten und im Strafverfahren mitwirken, ist also keine Voraussetzung für 
Leistungen des OHG. Desgleichen zieht ein Mitverschulden der Opfer kei-
nen Ausschluss von der Opferhilfe nach sich, kann aber bei der Bemessung 
!nanzieller Ansprüche im Rahmen von Entschädigung und/oder Genugtuung 

weder persönlich verletzt noch bedroht wurde und kein direkter (unmittelbarer) 
Kontakt zwischen Opfer und Täterschaft stattfand, besteht in diesem Fall kein 
Anspruch auf Opferhilfe. Die Kosten für die psychologische Unterstützung werden 
also nicht von der Opferhilfe bezahlt, sondern das Opfer muss diese – sofern keine 
anderen Versicherungen dafür aufkommen – selbst übernehmen.

52 Die Schweizerische Verbindungsstellen-Konferenz Opferhilfegesetz ist eine Fach-
kommission der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen 
und Sozialdirektoren (SODK). Sie fördert im Bereich der Opferhilfe Zusammen-
arbeit, Information und Austausch zwischen Bund und Kantonen (vgl. BJ 2000: 
51–52; SODK 2013).
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berücksichtigt werden. Schliesslich sind bestimmte den Opfern nahestehende 
Personen wie zum Beispiel die Partner/-innen, Eltern, Kinder, Geschwister und 
enge Freund/-innen den direkt betro%enen Opfern gleichgestellt. Sie können 
sich also ebenfalls in den Beratungsstellen beraten lassen und unter gewissen 
Voraussetzungen !nanzielle Leistungen beziehen (vgl. Blindenbacher 2007; 
Gomm und Zehntner 2009; Kersten 2012a; Mangold 2007; Opferhilfegesetz 
2007: Art. 1; SVK-OHG 2010).

 Beratung

Die erste Säule des OHG – die Beratung – gliedert sich in zwei, zeit-
lich aufeinanderfolgende Bereiche: die «Soforthilfe» und die «Längerfristige 
Hilfe». In beiden Bereichen wird Beratung im eigentlichen Sinn geleistet 
und ist gleichzeitig auch !nanzielle Unterstützung möglich (Opferhilfegesetz 
2007: Art. 9–18). Opferhilfe gründet auf den Grundsatz, dass Opfer von 
Straftaten über die Opferhilfe-Beratungsstellen schnell und unkompliziert 
die für sie notwendige Hilfe erhalten sollen. Dafür können sie sich an eine 
Opferhilfe-Beratungsstelle ihrer Wahl wenden, im Wohnkanton oder in einem 
anderen Kanton. In den ersten Kontakten der Opfer mit den Beratungsstellen – 
zusammengefasst im Begri% «Soforthilfe» – geht es darum, den Opfern die 
Hilfe zukommen zu lassen, derer sie unmittelbar nach der erlittenen Straftat 
am dringendsten bedürfen. Dabei kann es sich um eine erste stabilisierende 
Beratung handeln, um die Übernahme von Transportkosten, die Vermittlung 
und Übernahme der Kosten einer Notunterkunft oder von medizinischer, 
psychologischer und/oder juristischer Hilfe. 53 Die Beratungsleistungen und 
!nanziellen Leistungen, welche die Opferhilfe-Beratungsstellen im Rahmen 
der «Soforthilfe» erbringen, sind für die Opfer unabhängig ihrer !nanziellen 
Situation unentgeltlich (vgl. Blindenbacher 2007; Gomm und Zehntner 
2009; Kersten 2012a; Mangold 2007; SVK-OHG 2010).

An die «Soforthilfe» schliesst sich bei Bedarf die «Längerfristige Hilfe» 
an. In diesem mittel- bis langfristigen Beratungsprozess geht es, anders als 
zu Beginn der Beratung, nicht mehr um die Stabilisierung einer durch die 

53 Diese ersten auf die Straftat folgenden Leistungen der Beratungsstellen müssen 
zeitlich nicht direkt an die Gewaltwiderfahrnisse anschliessen. Es ist durchaus 
möglich, dass ein Opfer erst nach einigen Wochen merkt, dass es in seinem Leben 
beeinträchtigt ist und deswegen Unterstützung sucht. In der Regel umfasst eine 
Beratung im Sinne der «Soforthilfe» mindestens ein einmaliges Gesprächsangebot, 
eine umfassende Information über Rechte und Ansprüche, die Planung der weiteren 
Schritte und Ergreifung der notwendigen Massnahmen sowie die Unterstützung 
der Opfer bei der Wahrnehmung ihrer Rechte oder der Vermittlung notwendiger 
Hilfe (SVK-OHG 2010: 18).
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erlebten Gewalttaten ausgelösten Krisensituation. Nun steht vielmehr im 
Vordergrund, die Opfer beim Zurück!nden zu ihrer vor der widerfahrenen 
Gewalt gewohnten Lebensführung zu unterstützen. Die Beratungsleistungen, 
welche die Opferhilfe-Beratungsstellen in diesem Prozess selbst erbringen, 
sind weiterhin unentgeltlich. Bei der subisidiären Übernahme der Kosten, die 
im Rahmen einer zum Beispiel juristischen oder psychologischen Beratung 
durch Dritte oder im Rahmen eines längeren Aufenthaltes im Frauenhaus54 
anfallen, werden die !nanziellen Verhältnisse der Opfer mitberücksichtigt. 
Diese !nanziellen Leistungen im Rahmen der «Längerfristigen Hilfe» liegen 
in der Regel nicht mehr in der Kompetenz der Opferhilfe-Beratungsstellen, 
sondern müssen gesondert bei den dafür zuständigen kantonalen Verwaltungs-
stellen beantragt werden (vgl. Blindenbacher 2007; Gomm und Zehntner 
2009; Kersten 2012a; Mangold 2007; SVK-OHG 2010).

 Entschädigung und Genugtuung

Entschädigung und Genugtuung bilden die zweite Säule des OHG 
(2007: Art. 19–29). Entschädigungsleistungen sind als Abgeltung eines mate-
riellen Schadens gedacht, der auf die Gewaltwiderfahrnisse zurückzuführen 
ist. Erleiden Opfer aufgrund der erlebten Gewalt wirtschaftliche Einbussen 
oder können nicht mehr zu ihrer gewohnten Lebensführung zurück!nden, 
leistet das OHG !nanzielle Entschädigung für diese wirtschaftlichen Benach-
teiligungen (zum Beispiel Erwerbsausfallkosten, Kosten für P"egehilfen). 
Entschädigungsleistungen richten sich nach den Einkommen der Opfer und 
sind pro Schadensfall auf maximal CHF 120’000 begrenzt. Genugtuungs-
leistungen stellen eine Art Ab!ndung oder ein seelisches Schmerzensgeld für 
den erlittenen immateriellen Schaden dar. Sie werden an schwer betro%ene 
Opfer ausgerichtet, sind einkommensunabhängig und pro Fall auf maximal 
CHF 70’000 begrenzt (vgl. BJ 2008a, 2008b; Blindenbacher 2007; Kersten 
2012a; Mangold 2007; SVK-OHG 2010; Weisshaupt 2008).55

54 Frauenhäuser sind stationäre Einrichtungen, in denen Frauen und ihre Kinder, die 
von häuslicher Gewalt betro%en sind, für eine begrenzte Zeit leben können und 
in der Bewältigung der schwierigen Lebenssituation und ihrer Zukunftsplanung 
unterstützt werden. Ihre Adressen sind zumeist gemein (siehe auch Kersten 2011).

55 Hier zwei Beispiele zugesprochener Genugtuungen: Ein Student, der im Zug 
unvermittelt schwer zusammengeschlagen wurde und dabei lebensgefährliche 
Kopfverletzungen erlitt, erhielt 1994 eine Genugtuung über CHF 10’000 zuge-
sprochen. Ein Mädchen, welches ab dem siebten Lebensjahr über mehrere 
Jahre schwere sexuelle Gewalt seitens des Stiefvaters erdulden musste (ab dem 
elften Lebensjahr des Mädchens kam es zu regelmässigem durch den Stiefvater 
erzwungenem Geschlechtsverkehr), erhielt 2001 eine Genugtuung in der Höhe 
von CHF 50’000 (vgl. Hütte und Ducksch 1996; Kersten 2012a).
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Entschädigungs- und Genugtuungsleistungen können entweder bei der 
betre%enden Verwaltungsstelle des Kantons, in welchem die Straftat verübt 
wurde, beantragt werden oder in einem allfällig bestehenden Strafverfahren 
gefordert werden. Ihre Berechnung gestaltet sich komplex und aufwändig und 
erfordert spezielles Wissen im Sozialversicherungs- und Haftp"ichtrecht. Bei 
der Antragsstellung sind die Opfer deswegen meist auf die Unterstützung 
von Opferhilfe-Beratungsstellen und darauf spezialisierten Anwält/-innen 
angewiesen.

 Schutz und Rechte des Opfers im Strafverfahren

Die dritte Säule des OHG bezieht sich auf die Stärkung der verfahrens-
rechtlichen Stellung der Opfer im Strafverfahren gegenüber den Täter/-innen. 
Sie umfasst verschiedene Informations-, Schutz- und Beteiligungsrechte der 
Opfer. So soll wenn immer möglich auf eine direkte Konfrontation zwischen 
Opfer und Täterschaft verzichtet werden. Ausserdem kann das Gericht die 
Ö%entlichkeit von den Verhandlungen ausschliessen, wenn es das Interesse 
der Opfer verlangt. Darüber hinaus können sich die Opfer von Vertrauens-
personen zu den Einvernahmen begleiten lassen und Aussagen zu Fragen, 
welche die Intimsphäre betre%en, verweigern. Und nicht zuletzt werden in 
diesem Bereich des OHG die besondere Stellung minderjähriger Opfer und 
deren spezieller Schutz de!niert (vgl. Gomm und Zehntner 2009; Kersten 
2012a; Vogt 2007). Die verschiedenen Opferrechte sind von Inkrafttreten des 
OHG 1993 bis Ende 2010 Bestandteil des Gesetzes. Seit Januar 2011 sind 
sie in die neue schweizerische Strafprozessordnung (2007) integriert, welche 
die verschiedenen kantonalen Strafprozessordnungen ablöst.56 Aufgabe der 
Opferhilfe-Beratungsstellen ist es, die Betro%enen über die Opferrechte im 
Strafverfahren zu informieren, geeignete Anwält/-innen zu vermitteln und 
die Opfer zu Einvernahmen und/oder zum Strafprozess zu begleiten, sofern 
diese das wünschen.

 Opferhilfe in einem konkreten Beispiel

Wie sich die verschiedenen Leistungen des OHG auf die Situation von 
Gewaltopfern auswirken, wird im Folgenden anhand eines konkreten Beispiels 

56 In den Interviews, welche im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit mit 
Mitarbeiter/-innen verschiedener Opferhilfe-Beratungsstellen und Vertreter/-innen 
der zuständigen kantonalen Behörden geführt wurden, wird die Integration der 
Opferrechte in die neue schweizweite Strafprozessordnung kritisch betrachtet. 
So wurde von verschiedener Seite die Befürchtung geäussert, dass damit eine 
schrittweise Aufweichung der Opferrechte verbunden sein könnte.
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verdeutlicht (vgl. Kersten 2012a: 143–144). Die Zeitschrift «Beobachter» 
(1978c: 5) beschreibt in einem Artikel aus der Zeit vor Entstehung des OHG 
den Fall einer Frau, die von einem Mann mit einem massiven Eisenrohr im 
Schlaf überfallen wird und einen schweren Schädelbruch erleidet. Der Täter 
wird gefasst und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Die betro%ene 
Frau erholt sich von den Folgen des brutalen Überfalls nicht vollständig, hat 
danach mit körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen zu kämpfen und 
kann deswegen nur noch halbtags arbeiten. Das so erzielte Einkommen liegt 
kaum über dem Existenzminimum. Um ihre Ansprüche gegenüber dem Täter 
geltend zu machen, müsste die Frau einen Zivilprozess gegen ihn anstren-
gen. Da der Ausgang jedoch unsicher und der Täter nicht zahlungskräftig 
ist, rät der Anwalt der Frau von einem solchen Vorgehen ab. So bleibt dem 
Opfer keine andere Wahl, als sich um Unterstützung an die Sozialhilfe zu 
wenden (auch der «Beobachter» lässt der Frau in der Folge aus Mitteln seiner 
Weihnachtsaktion !nanzielle Unterstützung zukommen). Hätte sich dieser 
schwere Überfall nicht in den 1970er Jahren sondern zwanzig Jahre später 
ereignet, hätten der betro%enen Frau Opferhilfeleistungen zugestanden, was 
zumindest ihre äussere Situation verbessert hätte. Das Opfer hätte sich für 
Beratung und !nanzielle Unterstützung an eine Opferhilfe-Beratungsstelle 
wenden können. Neben einer bei Bedarf auch längerfristigen beratenden 
Begleitung hätte man der Betro%enen geeignete juristische Unterstützung 
vermittelt, welche über die Opferhilfe !nanziert worden wäre. Allfällige, für die 
Genesung notwendige spezielle medizinische und/oder psychotherapeutische 
Behandlung wäre über die Opferhilfe !nanziert worden, sobald kein anderer 
Versicherungsträger die Kosten übernommen hätte. Darüber hinaus wären 
die !nanziellen Verluste, welche die nicht wieder vollständig zurückerlangte 
Arbeitsfähigkeit des Opfers mit sich brachte, über Entschädigungsleistun-
gen des Kantons, in welchem die Straftat verübt wurde, abgegolten worden. 
Die Betro%ene hätte diese Ansprüche also nicht über einen langwierigen 
Zivilprozess gegen den Täter durchsetzen müssen. Und nicht zuletzt hätte 
das Opfer aufgrund der Schwere des Überfalls wohl auch eine Genugtuung 
zugesprochen bekommen.

 Aufbau und Inanspruchnahme der Opferhilfe

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den Beratungsbereich 
und die Regelungen zur Entschädigung und Genugtuung. Abbildung 1 
veranschaulicht den Aufbau der Opferhilfe. Die Grundlage bildet Artikel 
124 der Bundesverfassung (1999), welcher seine konkrete Weiterführung 
im OHG !ndet. Wie schon beschrieben ist der Vollzug des OHG Sache der 
einzelnen Kantone. Diese verfügen über bestimmte Verwaltungsstellen, welche 
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für alle Belange in Zusammenhang mit den im jeweiligen Kanton ansässi-
gen Opferhilfe-Beratungsstellen zuständig sind. In einigen Kantonen sind 
diese Verwaltungsstellen auch für die Bearbeitung der Entschädigungs- und 
Genugtuungsanträge zuständig, in anderen existieren gesonderte Entschädi-
gungsstellen für diesen Bereich (SODK 2012a). Die Kantone  Basel-Landschaft 
und Basel-Stadt sowie die Kantone Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-
Ausser rhoden und St. Gallen haben sich im Hinblick auf die Führung von 
Opferhilfe-Beratungsstellen zusammengeschlossen.57

Abbildung 1:  Aufbau und Vollzug der Opferhilfe nach OHG

Artikel 124 Bundesverfassung (1984) → Opferhilfegesetz (1993)

26 kantonale Verwaltungs- und Entschädigungsstellen

49 anerkannte Opferhlilfe-Beratungsstellen (Stand 2012)

Von 2163 Beratungsfällen (1993) zu 30136 (2010)

Delegation des Aufbaus/Vollzugs an die Kantone

Aufbau neuer oder Anerkennung schon 
bestehender Beratungsstellen, Leistungsverträge

Freie Wahl der Beratungsstelle Beantragung einer 
Genugtuung/Entschädigung

Quelle: Kersten 2012a: 145, aktualisiert.

57 Der beschriebene Aufbau, der auch in Abbildung 1 dargestellt ist, bezieht sich 
auf die gesetzlichen Grundlagen der Opferhilfe und die Zuständigkeiten für ihre 
Umsetzung. Daneben existieren mehrere überkantonale und regionale Organe, 
mit deren Hilfe die Umsetzung der Opferhilfe in den verschiedenen Kantonen 
und Opferhilfe-Beratungsstellen koordiniert werden sollen. Zu nennen sind die 
Schweizerische Verbindungsstellen-Konferenz Opferhilfegesetz (SVK - OHG), 
welche als Fachkommission der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen 
und Sozialdirektoren (SODK) die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen 
sowie Information und Austausch im Bereich der Opferhilfe fördern soll (vgl. BJ 
2000: 51–52; SODK 2013). Darüber hinaus gibt es mehrere Regionalkonferenzen, 
in denen die Kantone gleicher Regionen sich über die Opferhilfe austauschen (BJ 
2000: 51). Da diese Organe nicht an der direkten Umsetzung der Opferhilfe in 
den Kantonen beteiligt sind, werden sie in der vorliegenden Untersuchung nicht 
näher berücksichtigt. 
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Im Jahr 2012 existieren schweizweit 49 anerkannte Opferhilfe-Bera-
tungsstellen58, zwischen einer bis neun Stellen je nach Kanton. Rund 40% 
dieser Beratungsstellen sind auf bestimmte Opfergruppen spezialisiert, zumeist 
Frauen, Mädchen und/oder Kinder. Die anderen Beratungsstellen stehen 
allen Opfergruppen o%en (SODK 2012b). Die Zahl der in den anerkannten 
Opferhilfe-Beratungsstellen beratenen Personen hat sich von 1993 (2163 
Personen) bis 2010 (30’136 Personen) mehr als verzehnfacht (vgl. BFS 2012a; 
BJ 1996: 13).59 Dieser Anstieg weist darauf hin, dass die Unterstützung der 
Opferhilfe-Beratungsstellen einem grossen Bedürfnis entspricht. Die grosse 
Zahl beratener Personen übersteigt die Erwartungen bei Weitem, die von 
Seiten der Politik und Verwaltung bei der Ausarbeitung des OHG formuliert 
werden (vgl. BFS 2006; BJ 1996, 1998, 2000). Zwischen den Kantonen 
existieren beträchtliche Schwankungen, nicht nur hinsichtlich der Anzahl 
Beratungsstellen, sondern auch der Anzahl beratener Personen. Ungeachtet 
jährlicher Schwankungen entfallen rund 60% aller Beratungen auf die Kan-
tone Genf, Zürich und Bern (vgl. BFS 2006; BJ 2000).

In Kapitel 5.1 und 6.1 werden wesentliche Angaben zu den in den aner-
kannten Opferhilfe-Beratungsstellen beratenen Opfern in einem Geschlech-
tervergleich erarbeitet und die interkantonalen Unterschiede herausgearbeitet. 
Im Folgenden wird deswegen lediglich der in die eigene Untersuchung nicht 
einbezogene Bereich der Entschädigung und Genugtuung beschrieben. Analog 
zum Anstieg der beratenen Personen haben sich auch die Fälle, in denen ein 
Gesuch um Entschädigungs- und/oder Genugtuungsleistungen eingereicht 
wird, seit Inkrafttreten des OHG verzehnfacht. Im Zeitraum von 2000–2010 
wird jährlich im Durchschnitt in einem von 25 Beratungsfällen ein Antrag 
auf Entschädigung und/oder Genugtuung eingereicht. Klare steigende oder 
fallende Tendenzen sind nicht erkennbar (BFS 2012a). Tabelle 3 gibt exem-
plarisch einen Überblick über wichtige Kennzahlen der Entschädigungs- und 
Genugtuungsfälle des Jahres 2010.

58 Die Zählung berücksichtigt keine gesondert angeführten Zweigstellen oder Be-
ratungsbereiche der Opferhilfe-Beratungsstellen.

59 Die Angaben zu den beratenen Personen im Jahr 2010 sind der Datenbank 
der Opferhilfestatistik entnommen, Stand vom 13.03.2012 (BFS 2012a). Das 
Bundesamt für Statistik führt seit 2000 diese Opferhilfestatistik, mehr dazu 
siehe Kapitel 4.1. Die Angaben des Jahre 1993 stammen aus dem Bericht des 
Bundesamtes für Justiz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (BJ 1996).
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Tabelle 3:  Entschädigungs- und Genugtuungsfälle 2010

Fälle insgesamt 1495 (100.0%) Straftaten
Körperverletzung
Sexuelle Integrität Kinder
Sexuelle Unversehrtheit
Tötungsdelikte (+Versuche)
Strassenverkehr
Andere Straftaten nach StGB
Unbekannt

39.3%
8.6%

15.0%
13.0%

6.4%
14.4%

3.3%

weibliche Opfer 904 (60.5%)
männliche Opfer 591  (39.5%)

Keine Leistungen 754 (50.4%)
Entschädigung 187

Summe CHF 2 916’612
Median CHF 3’131

Genugtuung 692
Summe CHF 7 961’059
Median CHF 5’000

Quelle: Bundesamt für Statistik (2012a), Opferhilfestatistik, Stand der Datenbank: 13.03.2012.

2010 werden 1495 Gesuche auf Entschädigung und/oder Genugtu-
ung eingereicht, wobei die Hälfte der Anträge abgelehnt wird. In 60.5% der 
Fälle sind die Opfer weiblich und in 39.5% männlich. Im Zeitraum von 
2000–2010 entfallen jährlich zwischen rund 35–42% der Gesuche auf männ-
liche Opfer, klare steigende oder fallende Tendenzen sind nicht erkennbar. 
Damit liegt der Anteil männlicher Opfer im Bereich der Entschädigungen/
Genugtuungen deutlich über demjenigen der in den Opferhilfe-Beratungs-
stellen beratenen männlichen Opfer (rund 24%, siehe Kapitel 5.1).60 40% 
aller Anträge liegen Körperverletzungen zugrunde, knapp 25% Sexualdelikte, 
13% entfallen auf Tötungsdelikte und gut 6% auf Strassenverkehrsdelikte. 
Sowohl die Fallzahlen als auch die !nanziellen Leistungen sind im Bereich 
der Genugtuung deutlich höher als im Bereich der Entschädigung. Dies steht 
in Widerspruch zur ursprünglichen Konzeption des OHG. Die Genugtuung 
sollte als Ausnahmeleistung gewisse Härten lindern, die sich bei der indivi-
duellen Anwendung der Regelungen über die Entschädigung ergeben. Die 
60 Im Hinblick auf diese interessanten Unterschiede zwischen dem Anteil männlicher 

Opfer in der Beratung und ihrem Anteil bei Entschädigungs- und/oder Genug-
tuungsanträgen können folgende Annahmen aufgestellt werden: (1) Männliche 
Opfer bemühen sich erst um Unterstützung durch die Opferhilfe, wenn es dort 
«etwas zu holen gibt»  – eine Argumentation, die von mehreren interviewten 
Mitarbeiter/-innen der Opferhilfe-Beratungsstellen genannt wird. (2) Männliche 
Opfer erleiden in grösserem Ausmass als weibliche Opfer Straftaten, bei denen 
die Leistung von Entschädigung/Genugtuung gesellschaftlich anerkannt ist. Als 
Beispiel sei hier die Straftatengruppe der häuslichen Gewalt genannt, die zwar 
mit beträchtlichen negativen Auswirkungen für die zumeist weiblichen Opfer 
verbunden ist, jedoch nur schwerlich Entschädigungs- und/oder Genugtuungs-
zahlungen nach sich zieht (siehe auch Kägi-Diener 2004: 36–37; Kersten 2012a: 
150–151).
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Entschädigung sollte also den Normalfall bilden und die Genugtuung die 
Ausnahme (Bundesrat 1990: 989–992). Seit einigen Jahren jedoch sind die 
Entschädigungsgesuche wie auch die durchschnittliche Höhe der erbrachten 
Leistungen rückläu!g, während bei den Genugtuungsleistungen genau die 
gegenteilige Entwicklung zu beobachten ist (vgl. BFS 2006, 2012a; BJ 2000). 
Der Anstieg der Genugtuungsanträge und -leistungen ist unter anderem auf die 
Bundesgerichtsrechtsprechung zurückzuführen, in der 1995 ein unter gewissen 
Voraussetzungen bestehender Rechtsanspruch auf Genugtuung formuliert 
wird (Bundesrat 2005: 7172). Aufgrund dieser Entwicklung wird mit der 
Totalrevision des OHG neu ein Höchstbetrag für die Genugtuung eingeführt 
und sind die Genugtuungssummen allgemein gesenkt worden (vgl. Bundes-
rat 2005; Gomm und Zehntner 2009; Kersten 2012a; Weisshaupt 2008).61

 Weitere gesellschaftliche Massnahmen in der Schweiz zum Umgang  
mit Gewalt und ihren Opfern

Die Entstehung des OHG ist eingebettet in eine Zeit, in welcher in 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Massnahmen vor allem zum Schutz 
vor Gewalt im häuslichen Bereich und dem Umgang mit dieser Gewaltform 
institutionalisiert werden. Zum Abschluss des Kapitels zur schweizerischen 
Opferhilfe nach OHG werden im Folgenden einige wichtige Punkte genannt, 
die sich auf die Arbeit der Opferhilfe-Beratungsstellen auswirken. Einige 
Monate bevor das OHG im Januar 1993 in Kraft tritt, wird im Oktober 
1992 das neue Sexualstrafrecht in Kraft gesetzt. Dieses bestimmt, dass Ver-
gewaltigung in der Ehe neu auf Antrag verfolgt wird, also als strafrechtlich 
relevantes Delikt anerkannt wird. Im April 2004 wird rechtskräftig, dass 
Gewalt in Ehe und Partnerschaft von Amtes wegen verfolgt wird. Sexuelle 
Nötigung (StGB 1937: Art. 189), Vergewaltigung (StGB 1937: Art. 190), 
Drohung (StGB 1937: Art. 180), wiederholte Tätlichkeiten (StGB 1937: 
Art. 126), und einfache Körperverletzung (StGB 1937: Art. 123) gelten 
also neu als sogenannte O'zialdelikte (und nicht mehr wie zuvor als An-
tragsdelikte), wenn sie innerhalb einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft 
statt!nden. Die Beziehungspartner/-innen müssen nicht zwingend im sel-
ben Haushalt wohnen und die O'zialisierung gilt auch noch bis zu einem 
Jahr nach Scheidung respektive Au"ösung der Partnerschaft. Erhalten die 
Strafverfolgungsbehörden also Kenntnis von einem Fall häuslicher Gewalt, 
muss die Ermittlung aufgenommen werden, unabhängig davon, wer diesen 

61 Die schweizerische Opferhilfe nach OHG muss sich unterschiedlichen Herausfor-
derungen stellen. Da diese für das vorliegende Buch wenig relevant sind, werden 
sie nicht weiter diskutiert (nähere Erörterungen !nden sich zum Beispiel in BJ 
2004; Ehrenzeller 2009; Kersten 2012a). 
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Fall der Polizei zur Kenntnis bringt.62 In bestimmten Fällen haben die Opfer 
die Möglichkeit, eine provisorische Einstellung des Verfahrens zu verlangen 
(StGB 1937: Art. 55a). Im Juli 2007 tritt die Verankerung einer Gewalt-
schutznorm im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (1907: Art. 28b) in Kraft. 
Die Norm gibt Personen die Möglichkeit an die Hand, beim Zivilgericht 
Schutzmassnahmen zu beantragen. Diese beziehen sich massgebend auf eine 
mögliche Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung und ein Kontakt-, 
Aufenthalts- und Annäherungsverbot. Sie können beantragt werden, wenn 
eine Person Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen erleidet, unabhängig 
davon, in welcher Beziehung die gewaltbetro%ene und -ausübende Person 
zueinander stehen. Auf kantonaler Ebene kennen einige Kantone Gewalt-
schutzgesetze respektive sind bestimmte Massnahmen zum Schutz der Opfer, 
welche die Polizei ergreifen kann, in den kantonalen Polizeigesetzen veran-
kert. In vielen Kantonen werden darüber hinaus in den letzten 10–15 Jahren 
verschiedene Interventionsprojekte und Runde Tische gescha%en, um die 
Arbeit der verschiedenen Akteur/-innen im Feld der Gewaltmassnahmen zu 
koordinieren (vgl. Egger und Schär Moser 2008; Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen 2009, 2011).

Der im zweiten Kapitel erarbeitete geschlechtersensible Überblick zur 
#ematik der Gewaltopfer umfasst mehrere relevante Bereiche. Neben der 
Nachzeichnung der gesellschaftlichen Entwicklungen, in deren Rahmen die 
Opfer von interpersonellen Straftaten und Gewalt politische und wissen-
schaftliche Aufmerksamkeit erlangen, wurden zentrale Entwicklungen und 
Positionen der Viktimologie skizziert. Das geschlechterspezi!sche Ausmass 
der Gewaltbetro%enheit, die Folgen für die weiblichen und männlichen 
Betro% enen sowie deren Umgang mit den Widerfahrnissen wurden erarbeitet. 
Opferhilfe-Programme und andere wohlfahrtsstaatliche Massnahmen wurden 
im Hinblick auf ihre Ausgestaltung und (geschlechterspezi!schen) Auswir-
kungen unter die Lupe genommen. Was Opferhilfe alles beinhalten kann, 
wurde geordnet und typisiert, anhand von Länderbeispielen exemplarisch 
beschrieben und für die Schweiz detailliert ausgeführt.

62 Bei einem Antragsdelikt ist dagegen eine Anzeige der Opfer notwendig, bevor 
polizeiliche Ermittlungen überhaupt aufgenommen werden können.
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Welche Rückschlüsse lassen sich nun aus den empirischen Forschungs-
ergebnissen für den in der Einleitung beschriebenen Aufbau und die grund-
sätzliche Ausrichtung des vorliegenden Buches ziehen?

Die Erkenntnisse zur geschlechterspezi!schen Gewaltbetro%enheit 
liefern keine hinreichende Erklärung für die Inanspruchnahme der schweize-
rischen Opferhilfe durch hauptsächlich weibliche Gewaltbetro%ene. Die 
geschilderten Ergebnisse aus dem Bereich der Wohlfahrtsstaatsforschung 
wiederum lassen das geplante Vorhaben sinnvoll und gewinnbringend 
erschei nen: Wohlfahrtsstaatlichen Massnahmen sind geschlechterspezi!sche 
Praktiken inhärent, die ihre Eigengesetzlichkeit in einem je spezi!schen und 
spannungsgeladenen Zusammenspiel kultureller Vorstellungen, institutioneller 
Regelungen und beteiligter Akteur/-innen entfalten. Dieser Entfaltungspro-
zess ist nicht zuletzt wesentlich bestimmt von der mesogesellschaftlichen 
Ebene der Kantone und Organisationen und lässt sich am ehesten durch ein 
qualitatives, zeitliche Prozesse berücksichtigendes Vorgehen erschliessen. Der 
beschriebene Aufbau der schweizerischen Opferhilfe nach OHG mit einem 
für die ganze Schweiz gleichermassen gültigen Bundesgesetz einerseits und 
einer Delegation der Gesetzesumsetzung an die Kantone andererseits unter-
mauert die Wichtigkeit der mesogesellschaftlichen Ebene noch zusätzlich. 
Die im vorliegenden Buch beschriebene Untersuchung kann innerhalb der 
geschlechtersensiblen Wohlfahrtsstaatsforschung verortet werden, bedient sie 
sich doch derer Konzepte (siehe Kap. 3.3.2) und bildet die Opferhilfe einen 
Bereich wohlfahrtsstaatlichen Handelns. Gleichzeitig kann die Untersuchung 
auch der weiter oben skizzierten kritischen Viktimologie zugeordnet werden 
(siehe Kap. 2.1). Zwar stehen nicht die viktimisierenden gesellschaftlichen 
Prozesse selbst im Vordergrund, wohl aber die Prozesse des gesellschaftlichen 
Umgangs mit Viktimisierungen. In diesem Zusammenhang wird – wie auch in 
der kritischen Viktimologie der Fall – das Augenmerk unter anderem auf die 
Konstruktion der Opfergruppen und der damit verbundenen Bilder legitimer 
Opfer gelegt, und zwar mit Fokus auf die Relevanz der Kategorie Geschlecht.

Welche inhaltlichen Aspekte, Fragen und Annahmen können aus den 
Ausführungen des zweiten Kapitels für die im vorliegenden Buch vorgestellte 
Untersuchung mitgenommen werden?

Erstens wurde erarbeitet, dass es dem Mainstream viktimologischer For-
schung trotz der sich in Victim Surveys abzeichnenden Übermacht männlicher 
Täter und Opfer kaum gelingt, Gewalt und Geschlecht in ihrer wechselseitigen 
Verbindung fassbar zu machen. Die Grundannahmen und Vorgehensweisen 
der Viktimologie sind versteckt und unhinterfragt ausgerichtet an einer nicht 
verletz- und erschütterbaren Norm-Person: dem weissen, heterosexuellen 
Mann. Männliche Opfer-Werdung ist demnach nicht denkbar. Mit der 
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Aufdeckung der hohen weiblichen Gewaltbetro%enheit und männlichen 
Täterschaft durch die feministische Forschung wird die viktimologische 
Forschung zwar für die Relevanz der Kategorie Geschlecht sensibilisiert, die 
Festschreibung männlicher Täterschaft untermauert jedoch die Undenkbar-
keit männlicher Opfer-Werdung noch zusätzlich. An diese Überlegungen 
anknüpfend wird folgende Annahme aufgestellt: Die Nicht-Denkbarkeit 
männlicher Opfer-Werdung entfaltet ihre versteckte Wirkungsmacht über 
die wissenschaftliche Forschung hinaus auch in den Konstruktionsprozessen 
der geschlechtsneutral konzipierten, schweizerischen Opferhilfe. Mit der 
Konstruktion derjenigen (nicht-männlichen) Menschengruppen – so wird 
vermutet –, die durch die Opferhilfe unterstützt werden sollen, konstituiert 
sich implizit auch diejenige (männliche) Norm-Gruppe, die unverletzbar ist. 
In dieser Perspektive bildet die Nicht-Denkbarkeit männlicher Opfer-Werdung 
einen Teil hegemonialer Männlichkeit.

Zweitens wurde deutlich gemacht, dass weibliche und männliche Men-
schen in vergleichbarem Ausmass von unterschiedlichen Gewaltformen und 
-kontexten betro%en sind und weibliche Gewaltbetro%ene mit den vielfältigen 
Folgen der Gewalt zu kämpfen haben, während allfällige negative Auswir-
kungen auf männliche Gewaltbetro%ene bisher empirisch kaum abgeschätzt 
werden können. Wann, wo und wie wird nun bei Entstehung und Umset-
zung der schweizerischen Opferhilfe (1978–2011) auf diese Ergebnisse der 
Victim Surveys, der PKS und der sozialwissenschaftlichen Gewaltforschung 
Bezug genommen? Einerseits kann angenommen werden, dass die sich in 
den Forschungsergebnissen manifestierende hohe Gewaltbetro%enheit bei-
der Geschlechter bei der Konzipierung und Umsetzung der schweizerischen 
Opfer hilfe berücksichtigt wird und dazu führt, dass sowohl weibliche als auch 
männliche Menschen als potentielle Opfer angesprochen werden. Anderer-
seits kann unter Einbezug der im vorherigen Absatz aufgestellten Annahme 
der Nicht-Denkbarkeit männlicher Opfer-Werdung vermutet werden, dass 
diese Forschungsergebnisse nicht respektive auf eine Art und Weise aufge-
gri%en werden, die männliche Menschen nicht als Opfer und hilfsbedürftig 
erscheinen lassen.

Drittens wurde erläutert, dass sich bei der Entwicklung der Opfer-
hilfe in verschiedenen Ländern feministisch verankerte Hilfsangebote für 
gewaltbetro%ene Frauen und andere Einrichtungen für Gewaltopfer mehr 
oder weniger konkurrenzierend gegenüber stehen und um gesellschaftli-
che Anerkennung ihrer Arbeit und der durch sie beratenen Opfergruppen 
kämpfen. Welcher Art stellt sich diese Entwicklung nun für die Schweiz dar? 
Wie für Grossbritannien nachgezeichnet, kann einerseits vermutet werden, 
dass feministisch ausgerichtete Hilfsangebote in der Schweiz in grösserem 
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Ausmass um gesellschaftliche Anerkennung und die Legitimität der durch 
sie beratenen Opfergruppen kämpfen müssen, als das bei den anderen 
Einrichtungen für Opfer der Fall ist. Ausgehend von der in der Einleitung 
genannten vorwiegenden Inanspruchnahme der schweizerischen Opferhilfe 
durch weibliche Gewaltbetro%ene kann jedoch andererseits angenommen 
werden, dass die feministisch ausgerichteten Hilfsangebote und die durch 
diese beratenen weiblichen Opfer innerhalb der schweizerischen Opferhilfe 
die gleiche respektive eine grössere Anerkennung geniessen als andere Opfer-
hilfeeinrichtungen. In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, welchen 
Stellenwert die für Deutschland und Österreich als wichtig herausgearbeitete 
Organisation «Weisser Ring» – als potentieller Gegenspieler zu feministischen 
Einrichtungen – bei der Entstehung und Umsetzung der Opferhilfe in der 
Schweiz inne hat.

Viertens wurde ersichtlich, dass staatliche Opferhilfe von unterschied-
lichen Begründungen getragen sein kann. Inwiefern sind nun die bei Ent ste-
hung und Ausgestaltung der schweizerischen Opferhilfe allenfalls ein"iessenden 
Begründungsansätze mit bestimmten, geschlechterspezi!schen Opferbildern 
verbunden? Oder anders ausgedrückt: Wer wird wie als potentielles Opfer 
angesprochen, wenn staatliche Opferhilfe als gesellschaftliches Gebot gegen-
über den besonders Bedürftigen formuliert wird und wer erscheint wie als 
Opfer, wenn staatliche Opferhilfe als Recht der Bürger/-innen konzipiert 
wird? Vor dem Hintergrund der Nicht-Denkbarkeit männlicher Opfer-Wer-
dung kann angenommen werden, dass männliche Menschen bei keinem 
der Begründungsansätze als potentielle Opfer angesprochen werden. Dabei 
scheint ihr potentieller Einbezug in der Perspektive der Opferhilfe als staat-
licher Barmherzigkeit gegenüber besonders Schwachen und Bedürftigen am 
undenk barsten, schliessen sich doch Bedürftigkeit/Schwäche und Männlichkeit 
von vorneherein aus.

Fünftens wurde erarbeitet, dass die schweizerische Opferhilfe nach 
OHG mit ganz bestimmten Anspruchsvoraussetzungen verbunden ist. Nicht 
die Art der erlittenen Gewalthandlungen respektive Straftaten an sich ist 
relevant, sondern Art und Ausmass der unmittelbaren Beeinträchtigungen 
der dadurch Betro%enen. Erleidet jemand eine bestimmte Straftat, ist sie/
er also nicht automatisch Opfer im Sinn des OHG. Ausschlaggebend ist 
vielmehr, ob es der betro%enen Person durch das Erlebte vorübergehend 
(oder auch für immer) erschwert wird, ihr bisheriges Leben fortzuführen. 
Von besonderem Interesse für die vorliegende Forschungsarbeit ist also, wie 
die unmittelbare Beeinträchtigung der Betro%enen bei der Entstehung und 
Umsetzung der Opferhilfe in der Schweiz fassbar gemacht wird und inwiefern 
dabei geschlechterspezi!sche Mechanismen zum Tragen kommen.
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Auch wenn nicht explizit bei jedem der genannten fünf Aspekte er-
wähnt, werden die formulierten Fragen, Überlegungen und Annahmen in 
einem zeitlichen Rahmen angesiedelt, der 1978 beginnt und 2011 endet. Es 
ist also immer auch von Relevanz, wann die einzelnen Aspekte wichtig wer-
den, zunehmen, abnehmen oder ganz von der Bild"äche verschwinden und 
mit welchen anderen Aspekten sie in diesen Prozessen in Verbindung stehen.
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Das dritte Kapitel dient der Erarbeitung theoretischer Konzepte, mit 
deren Hilfe zentrale Elemente der Forschungsperspektiven fassbar gemacht 
werden können. In einem ersten Schritt wird die konstruktivistische Pers-
pektive des Opferbegri%s theoretisch untermauert. In einem zweiten Schritt 
wird die theoretische Sichtweise erarbeitet, in welcher Geschlecht als ein 
machtstrukturierendes und machtstrukturiertes Konstrukt individuelle und 
gesellschaftliche Prozesse implizit und explizit zu rahmen und zu gestalten 
vermag. In einem dritten Schritt werden die konzeptuellen Überlegungen 
zum Opfer- und zum Geschlechtsbegri% miteinander verbunden. Im Zent-
rum dieser Synthese steht die analytische Frage danach, was passiert, wenn 
Menschen, denen Gewalt widerfährt, nicht nur als geschädigte Personen 
sondern auch als verletzte Frauen und Männer wahrgenommen werden. 
Um die so theoretisch erarbeiteten Dynamiken schliesslich innerhalb des 
wohlfahrtsstaatlichen Rahmens der Opferhilfe fassbar machen zu können, 
wird das Konzept des Genderregimes eingeführt.

In Kapitel 1 wurden die unterschiedlichen Bedeutungen und Verwen-
dungsweisen des Opferbegri%s erläutert. Es wurde dargestellt, dass für die 
vorliegende Forschungsarbeit Opfer in einer engen viktimologischen De!ni-
tion von Interesse sind. In den folgenden Ausführungen werden wesentliche 
Aspekte der Opfer-Werdung aus einer soziologischen und konstruktivistischen 
Perspektive erarbeitet.

Opfer in einem engen viktimologischen Sinn können nur Menschen 
oder Menschengruppen werden. Die Ereignisse, die Menschen zu Opfern 
machen, sind auf besondere Art und Weise gestaltet. Fünf grundsätzliche 
Merkmale kennzeichnen diese Ereignisse (Strobl 2010: 16–19): (1) Sie müs-
sen konkret bestimmbar sein. Die Nennung beispielsweise der ungerechten 
Verhältnisse reicht nicht aus. (2) Es muss sich um negative, unbefriedigende 
Ereignisse handeln, welche den aktuellen Zustand der betro%enen Personen 
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negativ beein"ussen. (3) Die Ereignisse dürfen nicht selbst verursacht sein. 
Selbstgefährdendes Verhalten (zum Beispiel Suizid) fällt also nicht darunter. 
(4) Die Ereignisse müssen durch andere Personen verursacht sein. Ereig nisse, 
die durch die Natur oder Unfälle (ohne Dritteinwirkung) bedingt sind, gehö ren 
nicht dazu. (5) Durch die Ereignisse müssen sozial geteilte Normen verletzt 
werden. Opfer gehen also aus Situationen hervor, in denen Menschen durch 
konkrete Handlungen anderer beeinträchtigt respektive körperlich und/oder 
psychisch verletzt werden. Dies kann seinen Niederschlag darin !nden, dass 
die schädigenden Handlungen als Straftaten klassi!ziert sind. So de!niert 
auch das OHG (2007: Art. 1) Opfer als Personen, «[…] die durch eine Straf-
tat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar 
beeinträchtigt worden [sind] […]». Nur Personen also, die von Straftaten 
nach schweizerischem Recht betro%en sind, gelten als Opfer nach OHG. 
Wie in Kapitel 2.3.3 ausgeführt, lösen aber gleichzeitig nicht alle Straftaten 
Opferhilfeleistungen aus, sondern nur diejenigen, welche die geschädigten 
Personen (und allenfalls deren Angehörige und Freund/-innen) unmittelbar 
beeinträchtigen.

Die genannten De!nitionen und Umgrenzungen des Begri%s des Opfers 
im viktimologischen Sinn konzentrieren sich auf die Art und Qualitäten der 
Interaktionen zwischen (potentiellen) Opfern und Täter/-innen, also auf die 
schädigenden Ereignisse und die Beeinträchtigungen, welche für die Opfer 
daraus unmittelbar resultieren. Die Beschreibungen fokussieren demnach auf 
den ereignishaften Prozess, der unter den Begri% der primären Viktimisierung 
gefasst wird (siehe Kap. 2.3.1) (vgl. Dignan 2005: 23–31; Kie" und Lamnek 
1986: 170–293; Kirchho% 2010). Die Ausführungen im zweiten Kapitel 
zu den Gewalthandlungen und daraus resultierenden Beeinträchtigungen, 
welche weibliche und männliche Menschen erleiden, sind diesem Bereich 
der primären Viktimisierung zuzuzählen. Schon dieser Prozess der primären 
Viktimisierung ist nicht einfach bestimmbar, müssen doch sowohl die schä-
digenden Handlungen als auch die Art der Beeinträchtigungen  näher fassbar 
gemacht werden. Was bedeutet es nun, wenn die durch primäre Viktimisie-
rungen geschädigten Menschen als Opfer bezeichnet werden? Oder wie es 
Fattah (2010: 48–49) fragend formuliert: 

Just what does the term [victim], as used in criminology and victimology, 
mean? Is it a label, a stereotype? Is it a state, a condition? Is it meant to 
assign a status, a role, to the one so described? Is it a self-perception, 
a social construction, an expression of sympathy, a legal quali!cation, 
a juridical designation? (Fattah 2010: 48–49)
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Es bleibt also trotz Eingrenzung derjenigen Ereignisse und Auswirkun-
gen, die Menschen zu Opfern machen, unklar, ob mit der Bezeichnung zum 
Beispiel der Zustand dieser Menschen gemeint ist oder ihre rechtliche Stellung 
oder ob es sich um einen Ausdruck der Selbstwahrnehmung der Betro%enen 
handelt oder ein Bekenntnis der Sympathie seitens Dritter.

In der Perspektive, die in der vorliegenden Forschungsarbeit vertreten 
wird, entspringt der Begri% des Opfers einem sozialen Konstruktionsprozess, 
in dem sich alle von Fattah genannten Beschreibungen abzeichnen. Neben der 
oben genannten primären Viktimisierung sind zwei weitere Aspekte in diesem 
sozialen Prozess der Opferkonstruktion von Belang (vgl. Dignan 2005: 23–31; 
Dunn 2010). Zum einen spielt es eine Rolle, wie die Opfer auf das Erlebte 
und die daraus (allenfalls) resultierenden negativen Auswirkungen reagieren. 
Diese mikrogesellschaftlichen, individuellen Reaktionsweisen konzentrieren 
sich auf die Auseinandersetzung der Opfer mit der eigenen Person – dem 
“accounting to self ” (Dunn 2010: 162) – und auf die Reaktionen der Opfer 
gegenüber Dritten – dem “accounting to others” (Dunn 2010: 162–164). 
Im Prozess des “accounting to self ” geht es darum, inwiefern die Opfer sich 
selbst als Opfer wahrnehmen und wie diese Wahrnehmung ihr Handeln 
beein"usst. Der Prozess des “accounting to others” wiederum umfasst die 
Interaktionen, in denen die Opfer andere Menschen dazu bringen, sie als 
Opfer zu sehen. Die Erläuterungen im zweiten Kapitel zum Umgang der 
weiblichen und männlichen Betro%enen mit den Gewaltwiderfahrnissen und 
der damit verbundenen Inanspruchnahme institutioneller Hilfen fallen in 
diesen Bereich. Zum anderen ist von Interesse, wie die Gesellschaft auf die 
primäre Viktimisierung reagiert. Dieser Prozess des “accounting by others” 
(Dunn 2010: 164–166) entfaltet sich auf vielfältige Weise. Er zeichnet sich in 
den Interaktionen zwischen den viktimisierten Menschen und Vertreter/-in-
nen staatlicher Organisationen (zum Beispiel Polizei, Opferhilfe, Medizin, 
Gericht) ebenso ab wie in gesetzlichen und institutionellen Regelungen. Er 
spiegelt sich gleichfalls in politischen und ö%entlichen Debatten zur #ematik 
der Gewaltopfer als auch in der medialen Aufbereitung dieses #emas. Die 
Beschreibungen im zweiten Kapitel zur Opferhilfe verschiedener Länder, 
zu weiteren gesetzlichen Regelungen zum Schutz von Opfern und zu den 
Phänomenen der sekundären Viktimisierung gehören in diesen Bereich. Im 
Prozess des “accounting by others” steht vor allem auch das Handeln der 
Opfer im Blickfeld. Gesellschaftliche Sympathie und Zuwendung für Opfer 
gründen massgebend auf die Bewertung sowohl der Unschuld/Mitschuld der 
Opfer an ihrer Viktimisierung als auch des Schadens, den sie davon tragen. 
Die Bewertungen orientieren sich dabei an bestimmten in der Gesellschaft 
verankerten Bildern und Vorstellungen zu (legitimen) Opfern, auf die weiter 
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unten noch näher eingegangen wird (vgl. Dunn 2010; Fattah 2010: 48–50; 
Spalek 2006: 8–31; Strobl 2010).

Die Opfer-Werdung ist also bei Weitem nicht selbsterklärend und 
einfach zu bestimmen. Notwendig jedoch allein nicht ausreichend ist das 
Ereignis der primären Viktimisierung. Menschen müssen durch die spezi-
!schen Handlungen anderer auf bestimmte Art und Weise beeinträchtigt 
werden, damit sie überhaupt Opfer werden können. Dieser ereignishafte 
Prozess allein macht jedoch aus Menschen noch keine Opfer im sozial rele-
vanten Sinn. Die betro%enen Personen müssen sich darüber hinaus selbst 
als Opfer wahrnehmen, also in bestimmter Art und Weise auf die primäre 
Viktimisierung reagieren. Und schliesslich müssen auch die relevanten Anderen 
die Gewaltbetro%enen als Opfer wahrnehmen respektive anerkennen. Wie 
Kirchho% (2010: 113) festhält: “Finally, the victimization must be socially 
recognized. It is not enough that someone claims victim status without socie-
tal approval.” In dem Prozess der Opfer-Werdung existiert also ein «primary 
victim or victim an sich» (Rock 2002: 14) – der Mensch, der durch eine 
schädigende Handlung einer anderen Person viktimisiert wird. Aus diesem 
«Opfer an sich» kann – muss aber nicht zwingend – durch die beschriebenen 
Wahrnehmungs-, Interaktions- und Anerkennungsprozesse ein «secondary 
victim or a victim für sich» (Rock 2002: 15) werden. Diese «Opfer für sich» 
haben einen privilegierten moralischen Platz innerhalb der Gesellschaft. Sie 
haben den Opferstatus errungen respektive dieser wird ihnen im Sinne einer 
spezi!schen Stellung innerhalb der Gesellschaft zugesprochen. Als legitime 
und rechtmässige Opfer wird ihnen damit gesellschaftliche Anerkennung und 
Unterstützung zuteil. Der Opferstatus kann, wenn in gesetzlichen Regelungen 
festgehalten, mit bestimmten Rechten und auch P"ichten verbunden sein – 
wie das für die Opferhilfe verschiedener Länder in Kapitel 2.3.2 ausgeführt 
wurde. Gleichzeitig und weniger explizit formuliert verbinden sich damit 
auch bestimmte Vorstellungen und Bilder, denen die Opfer entsprechen 
müssen (siehe weiter unten), wird ihre Legitimität doch unter anderem an 
diesen Bildern gemessen.

Der Opferstatus ist das Resultat eines von wechselseitig verschränkter 
Fremd- und Selbstwahrnehmung geprägten, komplexen, sozialen Konstruk-
tionsprozesses, der sich sowohl auf der mikro- als auch der meso- und makro-
gesellschaftlichen Ebene vollzieht (mehr zu diesen Ebenen siehe Kap. 3.3.2). 
Als Resultat dieses Prozesses können grundsätzlich vier “possibilities of the 
construction of victimhood” (Strobl 2010: 6) unterschieden werden. Das 
“actual victim” (Strobl 2010: 6) nimmt sich selbst als Opfer wahr und wird 
auch von den relevanten Anderen als ein solches wahrgenommen. “Actual 
victims” sind also in einer Gesellschaft die legitimen Opfer, denen der Opfer-
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status zugesprochen wird und die diesen gleichzeitig einfordern. Als Gegenpol 
dazu sieht sich das “nonvictim” (Strobl 2010: 6) weder selbst als Opfer noch 
wird es von den relevanten Anderen als ein solches angesehen. Dem “rejected 
victim” (Strobl 2010: 6) wiederum wird der Opferstatus von den relevanten 
Anderen verweigert, obwohl es sich selbst als ein Opfer wahrnimmt und den 
Opferstatus einfordert. Beim “designated victim” (Strobl 2010: 6) schliesslich 
verhält es sich gerade umgekehrt. Es sieht sich selbst nicht als Opfer an, ob-
wohl ihm der Opferstatus von den relevanten Anderen zugesprochen wird.

Dem sozialen Konstruktionsprozess des Opferstatus wohnt eine gewis-
se, nicht zuletzt auch zeitlich bedingte Unbestimmtheit inne, wie es Fattah 
(2010: 49) folgendermassen beschreibt: 

In every society, there is a continuous process of constructing and 
deconstructing victims. #e witches who were burned at the stake 
for being criminal and dangerous are now de!ned as victims of witch 
hunts. Not very long ago, women beaten (or even raped) by their hus-
bands, as well as children subjected to acts of violence in the process 
of upbringing, were neither de!ned as victims nor assigned victim 
status. As social attitudes changed, both groups were seen as legitimate 
candidates for the status of victim. (Fattah 2010: 49)

Der Begri% des Opfers in einem sozial relevanten Sinn, der in den 
Opferstatus mündet, umschreibt also eine über die Zeit in gesellschaftlichen 
Aushandlungsprozessen konstruierte und stets vorläu!ge gesellschaftliche 
Stellung bestimmter gewaltbetro%ener Menschen(-gruppen), in welcher 
diesen gesellschaftliche Anerkennung und Unterstützung zuteil wird. Der 
Konstruktionsprozess wird zum einen von bestimmten meist auf national-
staatlicher Ebene festgelegten formalen Regeln geprägt und zum anderen 
von kulturellen Praktiken, die sowohl innerhalb einer Gesellschaft als auch 
zwischen Gesellschaften variieren können (Strobl 2010: 5). Der Opferstatus 
ist mit Rechten und P"ichten für die Betro%enen verbunden und misst sich 
an kulturellen Bildern und Vorstellungen zu Opfern. Er wird zugewiesen und 
muss gleichzeitig ausgefüllt werden, wird also in konkreten Interaktionen 
immer wieder aufs Neue bewerkstelligt. In diesem Prozess der Aushandlung, 
Anerkennung und Bewerkstelligung sind die vier weiter oben genannten 
“possibilities of the construction of victimhood” (Strobl 2010: 6) nicht zuletzt 
auch über die Zeit in machtgeladenen Prozessen aufeinander bezogen. Die 
Nicht-Opfer respektive die zurückgewiesenen Opfer der Vergangenheit und 
Gegenwart können die aktuellen Opfer der Zukunft sein. In Abbildung 2 
sind wesentliche Aspekte der Konstruktionsprozesse gra!sch dargestellt.
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Abbildung 2:  Der soziale Prozess der Opferkonstruktion
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Kulturelle Bilder und Vorstellungen können als kollektive Bedeutungs- 
und Sinnkonstruktionen verstanden werden. Als kulturelle Leitbilder in 
einer Gesellschaft sind sie über einen gewissen Zeitraum mehr oder weniger 
handlungsleitend für die individuellen und ö%entlichen Akteur/-innen, 
bestimmen deren gemeinsame Realität und schlagen sich unter Umständen 
auch in gesetzlich verankerten Normen nieder (Pfau-E'nger 1996, 1998). 
In unterschiedlichen gesellschaftlichen Subgruppen und Kontexten können 
diese kulturellen Bilder verschiedenartig ausgestaltet sein respektive es wird 
je anders darauf Bezug genommen.

Christie (1986) befasst sich mit der Opfer-Werdung aus einer ge-
sellschaftlichen Perspektive. Er nimmt an, dass es in jeder Gesellschaft eine 
(oder mehrere) Kategorie(n) von Personen gibt, denen nach einer Gewalter-
fahrung vollumfänglich ö%entliche Sympathie und Zuwendung zuteilwird, 
denen also der Opferstatus ohne Einschränkung zugesprochen wird. Auf 
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die von Christie für diese Kategorie eingeführte Bezeichnung “ideal victim” 
(Christie 1986: 18) wird auch in neuerer Literatur immer wieder Bezug 
genommen (siehe zum Beispiel Dunn 2010; Rock 2002; Spalek 2006; 
Strobl 2010). Die Kategorie des “ideal victim” kann auf der Grundlage der 
obigen Ausführungen im Deutschen als legitimes Opfer bezeichnet werden. 
Das Bild des legitimen Opfers stellt weder eine Kategorie dar, mit der sich 
individuelle gewaltbetro%ene Personen identi!zieren können, noch ist es 
Ausdruck des tatsächlichen Risikos, in Gewalthandlungen verstrickt zu 
werden. Es kristallisiert sich in ihm vielmehr das moralische Norm-Opfer 
heraus, an welchem sich gesellschaftliche Zuwendung und Sympathie für 
gewaltbetro%ene Personengruppen ausrichtet. Dieses mora lische Norm-Opfer 
und die damit in Verbindung stehende viktimisierende Situation müssen in 
westlichen Gesellschaften nach Christie (1986: 18–22) mindestens folgende 
fünf Merkmale erfüllen: (1) Das Opfer ist schwach, kann sich also nicht 
wirklich zur Wehr setzen. (2) Es geht zum Tatzeitpunkt einer respektablen 
Beschäftigung nach und (3) hält sich an einem ehrwürdigen Ort auf. (4) 
Das Opfer kennt seinen Täter / seine Täterin nicht. (5) Diese/-r ist gross, 
stark und verfolgt böse Absichten. Eine alter, gebrechlicher Mann, der am 
helllichten Tag auf dem Nachhauseweg vom Besuch seiner im Krankenhaus 
liegenden Ehefrau überfallen und ausgeraubt wird, stellt ebenso ein typi-
sches Beispiel eines legitimen Opfers dar wie ein junges Mädchen, welches 
auf dem Schulweg mit Gewalt zu sexuellen Handlungen genötigt wird. Die 
Täter/-innen wiederum sind entweder gross und stark oder in der Überzahl, 
geben das gestohlene Geld für Alkohol aus oder sind von ihren abnormen 
Trieben geleitet. Das Bild des legitimen Opfers lebt ganz wesentlich von der 
Gegensätzlichkeit zwischen Opfer und Täter/-in. Auf der einen Seite steht also 
eine schwache, ehrbare Person, was sich nicht nur in ihrer Tätigkeit und ihrem 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Gewalthandlung niederschlägt, sondern 
noch zusätzlich durch ihre Nationalität (Inländer/-in) und gesellschaftliche 
Stellung (grundsätzlich ehrbar und integriert) verstärkt werden kann. Auf 
der anderen Seite be!ndet sich der/die starke, verantwortungslose und von 
bösen Absichten getriebene Täter/-in, bei dem/der es sich noch dazu um eine 
randständige, nicht integrierte, ausländische Person handeln kann. Dieses 
Bild widerspricht vielen Forschungsergebnissen, die sowohl eine soziodemo-
gra!sche Verwandtschaft zwischen Opfer und Täter/-innen nachweisen als 
auch den Wechsel von Opfer- und Täterposition bei den gewalt involvierten 
Personen (vgl. Christie 1986; Greer 2007; Kilchling 2010: 39–43). Nicht 
zuletzt werden Wehrlosigkeit und Schwäche im Sinne einer «professionellen 
Inkompetenz» (Strobl 2010: 10) dem legitimen Opfer auch in Bezug auf sein 
Handeln nach der Viktimisierung zugewiesen. So soll es die Bestrafung des/der 
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Täterin vollständig dem Staat überlassen und wird ihm selbst professionelle 
Unterstützung für die Bewältigung der Gewalterfahrung an die Seite gestellt. 
Das legitime Opfer ist demnach nach widerfahrener Gewalthandlung sowohl 
handlungsohnmächtig gegenüber dem/der Täter/-in als auch in Bezug auf 
die Bewältigung seines eigenen Lebens.

Handeln und Charakter(-istika) des Opfers sind also für die Konstruk-
tion des Opferstatus wesentlich. Das legitime Opfer, dem vollumfängliche 
gesellschaftliche Sympathie und Zuwendung entgegengebracht wird, ist 
unschuldig, schwach, wehrlos und professionell inkompetent und zwar nicht 
nur in der konkreten gewaltförmigen Situation sondern grundsätzlich in 
seinem Leben und seiner zwar ehrbaren jedoch tendenziell untergeordneten 
gesellschaftlichen Stellung. Die Zuschreibung von (Mit-)Schuld schmälert 
die Legitimität des Opfers respektive den Opferstatus und konstruiert Täter-
schaft (Strobl 2010: 9–13). Die zugeschriebene Schwäche, Wehrlosigkeit und 
professionelle Inkompetenz wiederum steht in einem gewissen Widerspruch 
dazu, dass der Opferstatus nicht nur zugewiesen, sondern auch eingefordert 
werden muss. Konkrete gewaltbetro%ene Personengruppen müssen also die 
Stärke aufbringen, sich Gehör zu verscha%en und Anerkennung zu erlangen für 
ihre Sichtweise der gewaltförmigen Ereignisse respektive Lebensbedingungen. 
Dieses Zeigen von Stärke und Handlungsmacht steht in einem ambivalenten 
Verhältnis zu dem auf Schwäche und professionelle Inkompetenz gründenden 
Opferstatus. Die Erlangung des Opferstatus ist auf der einen Seite hilfreich für 
die Befreiung aus gewaltförmigen Verhältnissen. Mit der Befreiungsbewegung 
kann jedoch auf der anderen Seite ein Zuwachs an gesellschaftlicher Macht/
Ein"ussnahme und Gleichberechtigung verbunden sein, was dem Opfer-
status abträglich ist. So hat die zweite Frauenbewegung erfolgreich auf die 
Gewaltbetro%enheit von Frauen aufmerksam gemacht. Zahlreiche staatliche 
Massnahmen sind Ausdruck der mittlerweile vorhandenen gesellschaftlichen 
Zuwendung und Anerkennung des Opferstatus von Frauen. Gleichzeitig 
stehen die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Zunahme der gesellschaftlichen 
Macht und Ein"ussnahme von Frauen und die Entwicklungen in Richtung 
Gleichberechtigung der Geschlechter im Widerspruch zum Opferstatus und 
dem damit verbundenen Bild des legitimen, weil eben auch untergeordneten 
und schwachen Opfers (Christie 1986). Und nicht zuletzt lebt das Bild des 
legitimen Opfers auch von der Gegensätzlichkeit zwischen Opfer und Täter/-in. 
Je ähnlicher sich die in konkreten, gewaltförmigen Situationen involvierten 
Personen im Hinblick auf Klasse, Rasse/Ethnie, Geschlecht und Alter sind, 
desto seltener entspringen diesen Situationen also Opfer, die gesellschaftliche 
Sympathie und Anerkennung erlangen.
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Die Charakteristika des legitimen Opfers münden in das Bild eines 
passiven Menschen, über den gehandelt wird, von Seiten des/der Täter/-in 
und von Seiten verschiedener staatlicher und nicht-staatlicher Professioneller. 
Passivität (und damit verbunden in gewissem Sinne Subjektverlust) ist ein 
wesentliches Attribut des legitimen Opfers, während eigenständige Hand-
lungsaktivität als ein Zeichen von Stärke und allfälliger (Mit-)Schuld den 
vollumfänglichen Opferstatus infrage stellt. So gesehen erscheint der im ersten 
Kapitel angeführte Soldat, welcher in Kriegshandlungen stirbt, desto mehr 
als legitimes Opfers, je ausgeprägter der ihm zugefügte Schaden hervorgestri-
chen und die eigene Handlungsaktivität ausgeblendet wird. Passivität steht 
jedoch bei der Zuschreibung des legitimen Opferstatus unter Umständen in 
Konkurrenz zu ganz bestimmten Formen der Aktivität, die dem legitimen 
Opfer trotz grundsätzlicher Schwäche und Wehrlosigkeit abverlangt werden. 
Hierbei geht es um die Verteidigung der Ehrbarkeit und Unschuld. So wird 
zum Beispiel der vollumfängliche Opferstatus weiblicher Opfer sexueller 
Gewalt unter anderem vor dem Hintergrund bewertet, inwiefern sie mit 
ganz bestimmten eigenen Handlungsweisen zum Schutz ihrer Ehrbarkeit und 
Unschuld beitragen und diese auch direkt in den gewaltförmigen Situationen 
verteidigen (vgl. Dunn 2010; Greer 2007).63

Das kulturelle Leitbild des legitimen Opfers ö%net ein Spannungsfeld, 
innerhalb dessen sich in medialen, politischen, rechtlichen und wissenschaftli-
chen Debatten eine umkämpfte Hierarchie von mehr oder weniger legitimen 
Opfergruppen konstituiert und zwar innerhalb der grundsätzlichen und 
mitunter in gegenseitiger Konkurrenz stehenden Markungen der Schwäche/
Passivität und Stärke/Aktivität des Opfers, seiner Unschuld/Ehrbarkeit und 
(Mit-)Schuld/Ehrlosigkeit sowie der Gleichheit und Gegensätzlichkeit von 
Opfer und Täterschaft (vgl. Christie 1986; Fattah 2010; Greer 2007; Rock 
2002; Strobl 2010). An der Spitze dieser Hierarchie stehen die Opfergrup-
pen, welche dem Bild des legitimen Opfers weitestgehend entsprechen. Am 
unteren Ende sind diejenigen Opfergruppen situiert, denen die Opferqualität 
abgesprochen wird, die den Opferstatus nicht einfordern und/oder die noch 
nicht als Opfer entdeckt wurden. Die Hierarchie der Opfergruppen entlang 
ihrer Legitimität ist das stets vorläu!ge Resultat gesellschaftlicher, macht-

63 In der Rechtsprechung der Schweiz !nden sich auch derartige Hinweise, wie fol-
gendes Beispiel aus der eigenen Forschung illustriert: Das Obergericht im Kanton 
Zürich begründet die Herabsetzung des Strafmasses gegen einen Mann, der einem 
ihm bekannten Kind mehrfach sexuelle Gewalt angetan hat, unter anderem damit, 
dass der Mann das Kind nicht mit übermässigem Druck und Drohungen gefügig 
gemacht hat, es sich also hätte zur Wehr setzen können (Bundesgericht 1998).
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geladener Aushandlungsprozesse, in denen Zuweisung und Einforderung 
dieses Status wechselseitig verschränkt sind.

Der Opferstatus, der am Bild des legitimen Opfers ausgerichtet ist, geht 
im Sinne einer besonderen gesellschaftlichen Stellung einher mit ö%entlicher 
Sympathie und Anerkennung  – in welcher Form auch immer. Aus einer 
derartigen Perspektive heraus erscheint dieser Status für gewaltbetro%ene 
Menschen(-gruppen) lohnend und erstrebenswert. Gleichzeitig stellt das 
Bild des legitimen Opfers in seiner besonderen Hervorhebung der Schwä-
che, Wehrlosigkeit und professionellen Inkompetenz eine Abweichung und 
Verletzung von den für westliche Gesellschaften bestimmenden Normen 
der individuellen Unabhängigkeit, Stärke, Handlungsmacht und Selbst-
bestimmung dar. In diesem Zusammenhang erscheint das Bild des legitimen 
Opfers als ein von Unterlegenheit und Schwäche gekennzeichnetes Stigma, 
eine Krankheit, die es zu überwinden gilt und ein Attribut, mit dem sich 
niemand identi!zieren will/kann (vgl. Dunn 2010; Kägi-Diener 2004; Rock 
2002; Spalek 2006: 8–13; Strobl 2010). Das wird zum Ausdruck gebracht, 
wenn – wie in der Einleitung ausgeführt – der Opfer-Begri% in Teilen der 
Jugendkultur als abwertendes Schimpfwort gegenüber anderen Menschen 
benützt wird (vgl. Kilchling 2010: 40–41; Strobel 2009: 90; Voß 2003). Es 
ist ebenfalls der Bezugsrahmen, wenn das Opferattribut im institutionellen 
Kontext des Männergefängnisses von den Insassen vehement zurückgewiesen 
wird, knüpft sich daran doch die Wahrscheinlichkeit, aufgrund der zugewie-
senen Schwäche und Unterlegenheit Ziel weiterer Gewalthandlungen der 
Mitgefangenen zu werden (Strobl 2010: 6).

Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Opferstatus, dem Schwä-
che, Unterlegenheit, Wehrlosigkeit und Handlungsohnmacht inhärent sind, 
keine gesellschaftliche Position darstellt, die Menschen einfach und gern 
einzunehmen bereit sind, seien sie nun jung oder alt, weiblich oder männ-
lich, inländisch oder ausländisch. Insbesondere in Handlungskontexten und 
gesellschaftlichen Zusammenhängen, in denen Dominanz, Handlungsmacht, 
Unabhängigkeit und Selbstbestimmung in besonderem Masse zum Ausdruck 
gebracht und konstruiert werden (müssen), erscheint auch nur schon eine 
teilweise Integration eines derartigen Opferstatus fraglich, schmälert dieser 
doch die Leuchtkraft von Dominanz, Macht und Stärke. Die Dimension 
Geschlecht gestaltet sich als ein sowohl individuelles als auch gesellschaftliches 
Handlungsfeld, innerhalb dessen sich Unterscheidungen unter anderem in 
den Spannungsfeldern zwischen Dominanz und Unterlegenheit, Handlungs-
macht und -ohnmacht, Unabhängigkeit und Abhängigkeit sowie Selbst- und 
Fremdbestimmung konstituieren. Wie Geschlecht für die Fragestellung des 
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vorliegenden Buches theoretisch gewinnbringend gefasst werden kann, wird 
im folgenden Kapitel erarbeitet.

Im vorliegenden Buch wird danach gefragt, inwiefern dem gesellschaft-
lichen Umgang mit individueller Viktimisierung – wie er sich in Entstehung 
und Umsetzung einer Opferhilfe im Zuständigkeitsbereich des Staates wider-
spiegelt – institutionalisierte Geschlechterpraktiken eingeschrieben sind. Von 
Interesse ist also, ob, wann, wo und wie Geschlecht in die gesellschaftlichen 
Prozesse der Ausbildung und Ausgestaltung der Opferhilfe «hineingebracht 
wird». Die Frage nach dem Ob kann ausgehend von den bisherigen Aus-
führungen mit ja beantwortet werden. Der überwiegende Anteil der in der 
schweizerischen Opferhilfe Beratenen ist weiblich, obwohl weibliche und 
männliche Menschen im vergleichbaren Ausmass von Gewalt betro%en sind 
und das OHG geschlechtsneutral formuliert ist. Diese Überlegungen basie-
ren auf der biologischen Komponente der Kategorie Geschlecht. Die Frage 
nach dem Wann ist zwischen 1978 und 2011 verortet und verweist auf die 
Prozesshaftigkeit der Kategorie Geschlecht. Es handelt sich dabei weniger 
um eine universelle Kategorie als vielmehr um ein historisch gestaltetes und 
damit veränderbares Konstrukt. Mit der Frage nach dem Wo wird verdeutlicht, 
dass die Kategorie Geschlecht nicht unbedingt nur individuellen Personen 
zugeordnet werden kann, sondern ebenfalls in Interaktionen und Strukturen 
eingelagert sein kann. Bei der Frage nach dem Wie schliesslich muss berück-
sichtigt werden, dass Gewalt mit Macht und Machtausübung zu tun hat. Eine 
für die Analyse der vorliegenden Forschungsthematik geeignete theoretische 
Konzeption von Geschlecht sollte die genannten Aspekte aufgreifen.

Geschlecht als eine Kategorie (respektive ein Konstrukt), die individuelle 
und gesellschaftliche Prozesse explizit und implizit zu rahmen und zu gestalten 
vermag, hat während der letzten Jahrzehnte in der wissenschaftlichen Forschung 
zunehmend an Wichtigkeit gewonnen. Auch wenn der menschliche Körper 
in einer derartigen Konzeption von Geschlecht einbezogen bleibt, wird die 
Relevanz des Konstrukts in erster Linie ausserhalb der Biologie auf der Ebene 
von sozialen Interaktionen und von Strukturen angesiedelt. Geschlecht ist 
in dieser Sichtweise nicht eine Di%erenzkategorie mit den zwei biologischen 
Ausprägungen weiblich und männlich, die jeweils verschiedenartig kulturell 
überformt sein können (vgl. Connell 2009: 1–12; Mogge-Grotjahn 2004). 
Betont wird vielmehr zum einen die Relationalität der Kategorie Geschlecht 
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und zum anderen ihre machtstrukturierende Komponente. Wie es zum Beispiel 
Scott (1988: 42) in folgende Worte fasst: “[G]ender is a constitutive element 
of social relationships based on perceived di%erences between the sexes, and 
gender is a primary way of signifying relationships of power.” Wahrgenommene 
Unterschiede zwischen den biologisch de!nierten Geschlechtern Frau und 
Mann sind zwar auch in dieser De!nition von Bedeutung, werden jedoch nicht 
im Sinne einer universellen Kategorie mit zwei Ausprägungen gehandhabt 
und Personen zugedacht. Geschlecht gründet zwar auf die Wahrnehmung von 
Unterschieden zwischen Frau und Mann, wird jedoch innerhalb von sozialen 
Beziehungen situiert, ist in seinem Charakter also relational. Als konstitutives 
Element sozialer Beziehungen kann es gleichfalls in den Handlungen der sozia-
len Akteur/-innen sowie im jeweiligen strukturellen Setting, welches dieses 
Handeln rahmt und in es hineinwirkt, an Bedeutung erlangen (vgl. Messer-
schmidt 2005; West und Zimmerman 1987). Vergeschlechtlichte Menschen 
richten ihre sozialen Handlungen eventuell und je nach Situation daran aus, 
ob dieses von Anderen als frauen- respektive männerentsprechendes Handeln 
bewertet werden könnte (“doing gender”) (vgl. Messerschmidt 2005: 197; 
West und Zimmerman 1987: 135–137).64 Die in Kapitel 2.2.2 beschriebenen 
qualitativen Studien zum Umgang von Männern mit Gewaltwiderfahrnissen 
greifen Aspekte dieser theoretischen Perspektive auf. Im Prozess des “doing 
gender” sind unter anderem Normen, Bilder und Regelungen wichtig, welche 
bestimmte Verhaltensweisen als die dem jeweiligen biologischen Geschlecht 
entsprechenden und in der spezi!schen Situation «richtigen» de!nieren. Scott 
(1988: 42–43) unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen kulturellen 
Symbolen (zum Beispiel die Frauen!guren Eva und Maria) und Mythen 
sowie normativen Konzepten und Doktrinen in Wissenschaft, Religion und 
Politik, welche die Interpretationsmöglichkeiten der Symbole und Mythen 
beschränken und in eine klare, eindeutige Richtung lenken. Diese Prozesse 
der Beschränkung und normativen Lenkung unterliegen Machtkämpfen, 
innerhalb derer sich bestimmte Leitbilder und normativen Konzepte als 
dominant durchsetzen respektive das versuchen.

64 Das auf andere soziale Akteur/-innen ausgerichtete (geschlechterspezi!sche) 
soziale Handeln in konkreten sozialen Situationen gestaltet sich weder vollstän-
dig absichtsvoll und intentional noch ist es gänzlich determiniert. Es entspringt 
vielmehr einem inkorporierten System von Denk- und Verhaltensmustern, wel-
ches zwar (vor-bewusst) Handlungssicherheit gewährleistet, die Kontingenz und 
grundsätzliche Unbestimmtheit sozialer Situationen jedoch nicht vollständig zu 
überwinden vermag. In dem von Bourdieu entwickelten Konzept des Habitus 
und dem damit verbundenen Praxis-Sinn werden diese Überlegungen fundiert 
erarbeitet (vgl. Bourdieu 1993, 1997; Meuser 2006: 109–134). In Kapitel 3.2.2 
wird näher darauf eingegangen. 
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Geschlecht kann also verstanden werden als “[…] structured action, or 
what people do under speci!c social-structural constraints” (Messerschmidt 
2005: 197). Die sozialen Strukturen entspringen in dieser Sichtweise den 
über die Zeit wiederkehrend und gleichbleibend gestalteten Interaktionen 
der sozialen, vergeschlechtlichten Akteur/-innen: “Social structures are regu-
lar and patterned forms of interaction over time that constrain and enable 
behavior in speci!c ways” (Messerschmidt 2005: 197). Soziales Handeln wird 
also überhaupt erst durch Strukturen ermöglicht – und beschränkt. Soziale 
Strukturen wiederum existieren nicht einfach ausserhalb und unabhängig von 
den sozialen, vergeschlechtlichten Akteur/-innen, sondern werden vielmehr 
in deren Interaktionen realisiert und dadurch produziert, reproduziert und 
allenfalls verändert. Geschlecht ist demnach sowohl eine soziale Struktur als 
auch ein Mechanismus respektive eine spezi!sche, sich tendenziell eigen-
gesetzlich gestaltende soziale Praxis (Butler 2002; Connell 2009: 9–11). In 
den in Kapitel 2.2.3 angeführten Studien aus dem Bereich der Wohlfahrts-
staatsforschung treten Aspekte dieser theoretischen Perspektive zutage.

Ein wesentlicher Gesichtspunkt des so abgesteckten, jeweils mehr 
oder weniger vergeschlechtlichten Feldes sozialer Beziehungen mit seinen 
interaktionellen und strukturellen Komponenten ist derjenige der Macht, 
wie es Scott (1988: 42) oben formuliert: “[…] gender is a primary way of 
signifying relationships of power.” Macht sowohl im Sinne einer Dominanz 
und Vormachtstellung innerhalb sozialer Beziehungen als auch im Sinne 
eines durch bestimmte Strukturen gewährleisteten privilegierten Zugangs 
zu gesellschaftlich anerkannten Gütern und Ressourcen erhält eine mögliche 
Legitimation also über das Konstrukt Geschlecht. Da im vorliegenden Buch 
das Interesse auf weibliche und männliche Opfer von Gewalt gerichtet ist, muss 
Geschlecht derart konzeptionalisiert werden, dass die Analyse von Macht-
beziehungen zwischen den Geschlechtern und innerhalb der Geschlechts-
gruppen ermöglicht wird. Das Konzept hegemonialer Männlichkeit bietet 
für eine derartige Analyse eine gute Grundlage und schliesst gleichzeitig an 
die oben skizzierte, relationale Sichtweise von Geschlecht an. Es wird im 
Folgenden näher vorgestellt.

Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit wird von Carrigan, 
Connell und Lee in den 1980er Jahren entwickelt (vgl. Carrigan et al. 1985: 
65–85; Connell 1987). Grundlagen bilden zum einen feministische #eo-
rien und die damit verbundenen Debatten über die grundlegende männliche 
Domi nanz im Patriarchat (Connell und Messerschmidt 2005: 830–831). Zum 
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anderen wird Connell inspiriert von der Psychoanalyse, vor allem von Freuds 
Konzipierung von Geschlechtlichkeit/Männlichkeit als sehr komplexen und 
dynamischen Prozesses mit Widersprüchen und Brüchen (vgl. Connell 2006: 
26–39; Connell und Messerschmidt 2005: 830–831). Darüber hinaus bilden 
(de-)konstruktivistische Ansätze, welche die Vielfältigkeit von Männlichkei-
ten und Weiblichkeiten und deren Relationen zueinander annehmen und 
erforschen, einen wichtigen Kontext (vgl. Connell 1987: 183–184; Connell 
2006: 54–58). Und nicht zuletzt gründet die Idee der hegemonialen Männ-
lichkeit auf den Erfahrungen von homosexuellen Männern mit Gewalt und 
Unterdrückung durch heterosexuelle Männer und den in empirischen Studien 
belegten Dominanzkämpfen und Hierarchisierungen unter Männern und 
männlichen Jugendlichen an Schulen bzw. in verschiedenen Arbeitsbereichen 
(vgl. Connell 2006: 54–58; Connell und Messerschmidt 2005: 830–831). 
Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit erlangt in der Folge eine grosse 
Popularität und wird in vielen verschiedenen Forschungsbereichen angewandt 
(vgl. Connell und Messerschmidt 2005; Meuser 2009; Scholz 2003; Walter 
2006). Connell grenzt sich mit seinem Ansatz von der (Geschlechts-)Rol-
lentheorie ab. Geschlechtsrollen als instrumentell-expressive Di%erenzierung 
von Rollen innerhalb der Familie sind funktional auf die Erfordernisse der 
Gesellschaft ausgerichtet. Die wichtige Dimension der Macht kann nicht 
mitgedacht werden, da die di%erenzierten Geschlechtsrollen komplementäre 
Kategorien darstellen und nicht von Macht geprägte Relationen (Carrigan 
et al. 1985: 553–564). Ausserdem werden Unterschiede innerhalb einer 
Geschlechts gruppe ausgeblendet, da Geschlecht auf zwei homogene Kate-
gorien reduziert wird (Connell 2006: 39–46).

Connells Konzept ist dynamisch ausgerichtet und soll ermöglichen, 
die Lebensrealitäten von Männern (und Frauen) zu erfassen (Walter 2006: 
93–96). Im Blickfeld steht nicht die Beschreibung der Geschlechterverhältnisse 
sondern deren Analyse mithilfe des Konzepts hegemonialer Männlichkeit. 
Der Fokus liegt dabei auf den Möglichkeiten des Wandels der hierarchischen 
Geschlechterverhältnisse (und der jeweiligen hegemonialen Männlichkeit), 
nicht zuletzt im Hinblick auf ein Mehr an Gerechtigkeit zwischen den 
Geschlech tern aber auch innerhalb der Geschlechtsgruppen (Connell und 
Messerschmidt 2005: 832–833). Männlichkeit und Weiblichkeit gestalten 
sich als «Kon!gurationen von Geschlechterpraxis» (Connell 2006: 92), 
wobei entgegen der statischen Dimension des Begri%s «Kon!guration» das 
Prozesshafte dieser Praxis hervorgehoben wird. Diese «Geschlechterprojek-
te» (Connell 2006: 92) sind verwoben mit den sich gleichfalls über die Zeit 
wandelnden sozialen Strukturen. Männlichkeit stellt sich in dieser Perspektive 
dar als «[…] eine Position im Geschlechterverhältnis; die Praktiken, durch 
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die Männer und Frauen diese Position einnehmen, und die Auswirkungen 
dieser Praktiken auf die körperliche Erfahrung, auf Persönlichkeit und Kultur» 
(Connell 2006: 91). Drei (respektive vier) relevante Dimensionen lassen sich 
in dieser De!nition unterscheiden (vgl. Brandes 2004: 2; Schippers 2007: 
86): Männlichkeit ist (1) eine bestimmte soziale Position, (2) eine spezi!sche 
soziale Praxis und (3) die Ablagerung dieser Praxis sowohl auf der (3) mikro-, 
als auch der (4) meso- und makrogesellschaftlichen Ebene. Mit den ver-
schiedenen Dimensionen greift Connell wesentliche, weiter oben skizzierte 
Aspekte des Konstrukts Geschlecht auf: Die soziale Position verweist auf die 
machtstrukturierende Komponente von Geschlecht, die soziale Praxis wird in 
beiden De!nitionen erwähnt und die Ablagerungen respektive Auswirkungen 
der Praxis – wie es Connell formuliert – korrespondieren mit der strukturellen 
Komponente von Geschlecht.

Connells Konzept ermöglicht, Machtbeziehungen, Dominanz und 
Unterordnung nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch unter 
Männern zu beleuchten (vgl. Connell 2006: 92–102; Scholz 2003: 2–5). 
So wird als ganz wesentlich erachtet, dass Männlichkeit sich in «doppelte[r] 
Relation» (Scholz 2003: 3) konstituiert: in Bezug zur Weiblichkeit und in 
Bezug zu anderen Männlichkeiten. Auch wenn die Beziehungen zwischen 
Männern und Frauen bzw. die Formen und Relationen von Weiblichkeiten 
und Männlichkeiten auf mikrosozialer Ebene sehr verschiedenartig sein können 
und männliche Dominanz keineswegs der Lebensrealität der einzelnen Männer 
entsprechen muss, ist das grundsätzliche Verhältnis zwischen der Gruppe der 
Männer und derjenigen der Frauen auf makrosozialer, struktureller Ebene 
klar bestimmt von der globalen Dominanz der Männer über die Frauen. 
Dieser Faktor der Dominanz bildet nun auch die Basis der Beziehungen 
unter Männern bzw. des Verhältnisses verschiedenartiger Männlichkeiten 
zueinander (Connell 1987: 183–190). Hegemoniale Männlichkeit ist dem-
nach «[…] jene Form von Männlichkeit, die in einer gegebenen Struktur des 
Geschlechterverhältnisses die bestimmende Position einnimmt, eine Position 
allerdings, die jederzeit in Frage gestellt werden kann» (Connell 2006: 97). 
Hegemoniale Männlichkeit ist also nicht starr, sondern über Zeit und Raum 
veränderlich. Sie konstituiert sich nicht nur in abgrenzender Dominanz 
gegenüber Weiblichkeit sondern auch in Relation zu verschiedenartigen un-
tergeordneten Männlichkeiten. Gerade auch dieses von Dominanz geprägte 
Wechselspiel zwischen verschiedenen Formen von Männlichkeit erachtet 
Connell als wesentlich für das Verständnis des Patriarchats (vgl. Connell 
1987: 183; 2006: 98).

Connell übernimmt das Konzept der Hegemonie von Antonio Gramsci 
(vgl. Connell 1987: 183–190; 2006: 97–102). Er betont damit, dass männ-
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liche Dominanz keineswegs vorwiegend mit direkter Gewalt durchgesetzt 
wird, auch wenn die Verbindung zwischen hegemonialer Männlichkeit 
und patriarchaler Gewalt eng ist. Gramsci versteht unter Hegemonie – in 
Abgren zung zur Herrschaft, die auf direkte Gewaltanwendung gründet – eine 
anerkannte politische, geistige, kulturelle und moralische Führungsposition 
in der Gesell schaft. Gewalt wird in der Hegemonie nur dann angewendet, 
wenn die hegemoniale Ordnung gefährdet erscheint (Neubert 2001: 63–69). 
Hegemonie kennzeichnet sich also aus «durch ihren erfolgreich erhobenen 
Anspruch auf Autorität» (Connell 2006: 98). Dieser Anspruch kann angefoch-
ten werden, Hegemonie ist also nicht starr, sondern historisch beweglich und 
veränderbar. Hegemoniale Männlichkeit ist nach Connell (2006: 98) «[…] 
jene Kon!guration geschlechtsbezogener Praxis […], welche die momen tan 
akzeptierte Antwort auf das Legitimationsproblem des Patriarchats verkörpert 
und die Dominanz der Männer sowie die Unterordnung der Frauen gewähr-
leistet (oder gewährleisten soll).» Hegemoniale Männlichkeit ist demnach 
sowohl die vorherrschende Position in der Geschlechterhierarchie als auch die 
Begrün dung und Rechtfertigung für diese Vormachtstellung. Jede Gesellschaft 
bildet nach Connell ein Muster hegemonialer Männlichkeit aus, dem alle 
anderen Männlichkeitsformen und Weiblichkeit untergeordnet sind (Scholz 
2003: 3). Dieses hegemoniale Männlichkeitsmuster stellt keine individuelle, 
männliche Charaktereigenschaft dar, sondern bildet vielmehr ein kulturelles 
Orientierungsmuster und eine institutionell verfestigte Praxis (Meuser 2000: 
59). In diesem Sinne wird hegemoniale Männlichkeit meist nur von wenigen 
Männern vollumfänglich verkörpert und ihre o%ensichtlichsten Vertreter 
müssen nicht unbedingt die mächtigsten Männer sein. Wesentlich für die 
Hegemonie ist eine Entsprechung zwischen dem kulturellen Ideal und der 
institutionellen Macht (Wirtschaft, Militär und Politik) in einer Gesellschaft 
(Connell 2006: 98). Es geht um eine Vorherrschaft, die sich festgeschrieben 
bzw. eingeschrieben hat in die wirtschaftlichen, politischen, religiösen, kul-
turellen und sozialen Strukturen, die also über einen begrenzten sozialen 
Raum hinaus gesamtgesellschaftlich Geltung erlangt. Gerade dieser Prozess 
der Verfestigung in gesellschaftlichen Strukturen macht eine Dominanz zur 
Hegemonie. Dabei kommt es weniger zur totalen Vernichtung von Alternativen 
als vielmehr zu komplexen Mustern der Unterordnung und Marginalisierung 
(Connell 1987: 183–190).

Drei verschiedene Handlungsmuster kennzeichnen die Beziehungen 
zwischen unterschiedlichen Formen von Männlichkeiten. Erstens können 
diese von «Dominanz und Unterordnung» zwischen verschiedenen Gruppen 
von Männern gekennzeichnet sein (Connell 2006: 99–100). Das klassische 
Beispiel hierfür ist die Unterordnung homosexueller Männer unter hetero-
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sexuelle. Zweitens kann ein Muster der «Komplizenschaft» identi!ziert 
werden (Connell 2006: 100–101). So pro!tiert die Vielzahl der Männer 
von der hegemonialen Männlichkeit, auch wenn sie diese nicht vollständig 
umsetzen bzw. an vorderster Front um deren Erhalt bzw. deren Erneuerung 
kämpfen. Connell bezeichnet diesen Umstand als «patriarchale Dividende» 
(Connell 2006: 100), als allgemeinen Vorteil, der den Männern aus der Unter-
drückung der Frauen zukommt. Von Komplizenschaft sind Männlichkeiten 
demnach geprägt, wenn sie die hegemoniale Männlichkeit nicht (vollstän-
dig) verkörpern und trotzdem in den Genuss der patriarchalen Dividende 
kommen. Dominanz und Unterordnung sowie Komplizenschaft prägen das 
Geschlechterverhältnis, wenn andere Di%erenzkategorien unberücksichtigt 
bleiben. Werden aber soziale Strukturen wie Rasse und Klasse einbezogen, 
erö%net sich ein drittes Handlungsmuster zwischen Formen von Männlich-
keiten, dasjenige der «Marginalisierung und Ermächtigung» (Connell 2006: 
101–102). Dieses Muster beschreibt die Beziehungen zwischen Männlichkeiten 
dominanter und untergeordneter Klassen bzw. ethnischer Gruppen, kann 
sich aber auch zwischen Gruppen untergeordneter Männlichkeiten entfalten. 
Die beschriebenen Handlungsmuster sind auf keinen Fall gleichzusetzen mit 
festen Charaktertypen. Sie entfalten sich vielmehr in bestimmten Situationen 
innerhalb eines veränderlichen Beziehungsgefüges, wobei es zu Überschnei-
dungen kommen kann. Die Beziehungen der Männer untereinander sind in 
dieser Sichtweise von Wettstreit und Kämpfen zweierlei Art geprägt. Es geht 
erstens darum, welche Männlichkeitskonzeptionen als hegemonial gelten 
und zweitens darum, welchen Rang bestimmte Formen von Männlichkeit in 
diesem System der Über-, Unterordnung und Marginalisierung einnehmen 
(Baur und Luedtke 2008: 10).

Da Geschlecht relational verstanden werden muss, Männlichkeit sich 
also im Verhältnis zu anderen Männlichkeiten und in Abgrenzung zu Weiblich-
keit konstituiert, skizziert Connell auch verschiedene Formen von Weiblichkeit 
(vgl. Connell 1987: 183–190; Connell und Messerschmidt 2005: 847–848). 
Wesentlich ist das Muster der “emphasized femininity” (Connell 1987: 183), 
welches sich als weibliche Entsprechung zur hegemonialen Männlichkeit 
herausbildet. Es ist geprägt von Zustimmung/Einwilligung in die weibliche 
Unterordnung und richtet sich daran aus, den männlichen Bedürfnissen und 
Wünschen Rechnung zu tragen. Daneben gibt es weibliche Handlungsmuster 
innerhalb der Geschlechterbeziehungen, die von Widerstand und Ablehnung 
gegenüber der männlichen Dominanz geprägt sind oder aber eine komplexe 
strategische Mischung aus Kooperation, Ablehnung und Widerstand darstel-
len. Zwischen der Konstruktion von Weiblichkeiten und Männlichkeiten gibt 
es einen wesentlichen Unterschied. So konstituieren sich alle Formen von 
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Weiblichkeit im Kontext der umfassenden Unterordnung der Frauen unter 
die Männer. Demnach gibt es keine hegemoniale Form von Weiblichkeit.

Geschlecht als individuelle und soziale Praxis bezieht sich immer 
auch auf den Körper, seine Ausdrucks- und Erfahrungsweisen, ohne auf 
diese körperliche Dimension reduziert werden zu können. Es geht vielmehr 
darum, den Körper gleichzeitig als Objekt und als eigenständigen aktiven 
Akteur in sozialen Prozessen mitzudenken. Connell (2006: 81) bezeichnet 
die komplexe Dynamik als «körperre"exive Praxis». Mit dieser Konzipierung 
wendet er sich sowohl gegen eine biologische als auch eine soziale Determi-
nierung von Geschlecht (Connell 2006: 65–85). Körper sind unterschiedlich 
und Veränderungen unterworfen, sie können im positiven und negativen 
Sinn widerständig agieren. Sie altern zum Beispiel, werden krank, geniessen, 
zeugen oder gebären. Individuelle und soziale Praxis kann diese körperliche 
Dimension/Erfahrung weder hintergehen noch wird sie determiniert von 
ihr.65 Körperre"exive Praxis umschreibt also das komplexe (und teilweise 
widersprüchliche) Wechselspiel und die Ver"echtung von Körpern, sozialer 
Praxis und Strukturen. Es handelt sich dabei um ein Muster, innerhalb des-
sen Körper als Objekte und Akteure eingebunden sind in die soziale Praxis, 
welche wiederum die sozialen Strukturen entstehen lässt, innerhalb derer 
die Körper angepasst und verändert werden (Connell 2006: 81).66 Connell 

65 Connell (2006: 79) führt die Idee des Köpers als aktiven (widerständigen) Teilneh-
mer am sozialen Geschehen unter anderem aus am Beispiel der Geschlechtsum-
wandlung. So könnte Geschlechtswandel als «endgültiger Triumph der Symbole 
über das Fleisch» betrachtet werden. Berichte von Transgendern würden jedoch 
nahelegen, dass es sich dabei um ein sehr körperliches Bedürfnis handelt. So hat 
zum Beispiel Chevalier d’Eon, ein Transgender, der im späten 18. Jahrhundert 
gelebt hat, Frauenkleidung gehasst, obwohl er der körperlichen Überzeugung 
war, eine Frau zu sein. In einem weiteren Beispiel schildert Connell (2006: 80) 
die fundamentale, körperlich-sexuell ganz neue Erfahrung, die ein junger Mann 
durchlebt, als er zum ersten Mal in seinem Leben von einer Sexualpartnerin am 
Anus berührt wird. Ausgelöst durch diese sexuell-körperliche Erfahrung entwi-
ckelt der junge Mann Körperphantasien, in welche strukturelle und kulturelle 
Dimensionen von homosexueller Männlichkeit (und damit auch hegemonialer 
und untergeordneter Männlichkeit bzw. unterdrückter Sexualität) ein"iessen und 
sucht in Folge Kontakte zu homosexuellen Männern. Die körperliche Erfahrung 
(im Sinne des Körpers als eigenständigem Akteur) löst diesen Prozess aus und stellt 
einen Genuss dar, auch wenn der Prozess widersprüchlich und brüchig verläuft.

66 Connell (2006: 73–76) führt diesen Zusammenhang aus am Beispiel der Konsti-
tuierung von Männlichkeit im Sport, welche mit einem umfassenden Muster der 
Entwicklung und des Gebrauchs des männlichen Körpers zusammenhängt. Die 
körperlichen Fähigkeiten entwickeln sich erst in den institutionellen Strukturen 
des organisierten Sports, welche wiederum eine bestimmte soziale Beziehungs-
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betont mit der Idee der körperre"exiven Praxis die komplexe Prozesshaftigkeit 
von Männlichkeit und Weiblichkeit als sozialen Geschlechterpraxen. Diese 
besitzen vielschichtige innere Strukturen, in denen verschiedenartige Logiken 
übereinander gelagert sind, überlappen und sich überschneiden. Männlich-
keit und Weiblichkeit sind also von internen Widersprüchen geprägt und 
historischen Brüchen ausgesetzt (Connell 2006: 92–97).

Geschlecht als soziale Struktur und damit auch die Organisation der 
Geschlechterverhältnisse in einer Gesellschaft stellt sich in drei grundlegen-
den Dimensionen dar: als Machtbeziehungen, als Produktionsbeziehungen 
und als emotionale Bindungsstruktur (Kathexis, Sexualität) (vgl. Connell 
1987: 91–118; 2006: 92–97). Die Geschlechterbeziehungen sind zum einen 
Machtbeziehungen, bestehend aus weiblicher, allgegenwärtiger Unterordnung 
und männlicher weltumspannender Dominanz. Zum anderen handelt es 
sich um Produktionsbeziehungen mit ungleich gewichteten Arbeitsteilungen 
und Aufgabenzuweisungen entlang der Geschlechtszugehörigkeit. Die damit 
verbundene männliche patriarchale Dividende schlägt sich unter anderem 
nieder in der Akkumulation von Kapital, Reichtum und gesellschaftlicher 
Anerkennung auf männlicher Seite. Und schliesslich sind Geschlechterbezie-
hungen wesentlich gestaltet durch eine emotionale Bindungsstruktur, die als 
sexuelles männliches Begehren an einem weiblichen Objekt haftet.

Die Stärken des Konzepts hegemonialer Männlichkeit werden zumeist 
in der machttheoretischen Analyse der Geschlechterverhältnisse entlang kom-
plexer, sich überlagernder Dominanzstrukturen verortet (vgl. Fischer 2008: 
58–65; Meuser 2006: 107–108). Kritisiert wird vor allem die Unschärfe der 
Begri&ichkeiten und die damit verbundene fehlende inhaltliche Konkre-
tisierung (siehe zum Beispiel Brandes 2004; Connell und Messerschmidt 
2005; Fischer 2008; Meuser 2006; 2009: 170; Schippers 2007; Scholz 2003; 
2012: 22–35; Walter 2006: 96). Die Fragestellungen des vorliegenden Buches 
sind auf den gesellschaftlichen Umgang mit individueller Viktimisierung 
gerichtet und im Besonderen auf die in diesen gesellschaftlichen Prozessen 
eingeschriebenen und damit institutionalisierten Geschlechterpraktiken. 
Die Geschlechterpraktiken konstituieren sich in einem spezi!schen Zusam-
menspiel aus formalen Regelungen, Interessen der beteiligten Akteur/-innen 
und kulturellen Geschlechterbildern, die auf vielfältige Weise in den Prozess 
hineingetragen werden und ihre Wirkungsmacht je mehr oder weniger ent-
falten. Gerade das Verhältnis und Zusammenspiel der verschiedenen Aspek-
te – kulturelle Leitbilder, Strukturen, Akteur/-innen – steht also im Blickfeld 
des Interesses. Deswegen müssen die einbezogenen theoretischen Konzepte 

form bedingen, diejenige des Wettkampfs und der Hierarchie unter Männern bei 
gleichzeitigem Ausschluss bzw. Unterordnung der Frauen.
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eine analytische Trennung dieser Aspekte ermöglichen. Eine Konzeption von 
Männlichkeit (und Weiblichkeit) jedoch – wie von Connell et al. (Carrigan 
et al. 1985; Connell 1987; Connell und Messerschmidt 2005) umrissen und 
oben ausgeführt – gleichermassen als Position, Praxis und Struktur wird diesen 
theoretischen Anforderungen nicht gerecht. Im Folgenden werden deswegen 
die Weiterentwicklungen des Konzepts hegemonialer Männlichkeit vorgestellt, 
wie sie zum einen Scholz (2003, 2012) und Meuser (2006, 2009) und zum 
anderen Schippers (2007) entwerfen.

Sowohl Meuser (2006, 2009) als auch Scholz (2003, 2012) geht es 
um eine Schärfung des Konzepts hegemonialer Männlichkeit, welches sie im 
Sinne eines “sensitizing concept” (Meuser 2006: 107) als geeignet erachten 
für die machttheoretische Analyse der Geschlechterverhältnisse innerhalb 
von Gesellschaften. Sie entwerfen eine handlungs- und habitustheoretische 
Konzeption hegemonialer Männlichkeit. Wesentliche Aspekte dieser theo-
retischen Perspektive sind für die Fragestellung des vorliegenden Buches 
gewinnbringend und werden im Folgenden skizziert.

Die Kritik von Meuser (2006, 2009) und Scholz (2003, 2012) am Kon-
zept hegemonialer Männlichkeit nach Connell et al. setzt an folgenden Punkten 
an. Erstens wird nicht klar, ob es sich bei den verschiedenen entworfenen 
Männlichkeiten – hegemonial, untergeordnet, komplizenhaft, marginal – um 
Formen von Männlichkeiten oder um Relationen handelt (Scholz 2012: 25). 
Auch bleibt unschlüssig, warum homosexuelle Männlichkeit untergeord-
net und nicht marginalisiert ist. Darüber hinaus suggeriert der Begri% der 
Komplizenschaft intentionales Handeln im Sinne einer Unterstützung der 
Herrschenden, wodurch die komplexen Geschlechterverhältnisse simpli!ziert 
werden (Meuser 2009: 164–165). Zweitens wird die Fokussierung auf nur 
eine Form hegemonialer Männlichkeit kritisiert. Diese kann weder global 
oder national noch historisch oder aktuell mit substantiellem Inhalt gefüllt 
werden (vgl. Meuser 2009: 160–161; Scholz 2003: 2–5). Es ist vielmehr 
von verschiedenen hegemonialen Männlichkeiten auszugehen, die in ihrer 
jeweiligen sozialen Praxis hegemonial sind und in ihrem Wechselverhältnis 
zueinander untersucht werden müssen. An diesen Punkt schliesst sich ein 
dritter, zentraler Kritikpunkt an: Der wesentliche Begri% der hegemonialen 
Männlichkeit wird «undi%erenziert und multipel» (Scholz 2012: 25) verwen-
det. Wie es Scholz (2012: 25) in folgende Worte fasst: 
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Ist hegemoniale Männlichkeit ein Ideal, ein Idealtypus, ein Hand-
lungsmodell, ein Handlungstypus? Hinter dem Begri% hegemoni-
ale Männlichkeit steckt einerseits der Versuch, die Funktionsweise 
männlicher Herrschaft analytisch zu erfassen. Andererseits dient der 
Begri% zur Untersuchung konkreter kulturell hegemonialer Muster von 
Männlichkeit bzw. gruppenbezogener männlicher Sozialcharaktere. 
(Scholz 2012: 25)

Diese Kritik spricht darauf an, dass hegemoniale Männlichkeit in der 
Konzeption von Connell et al. (vgl. Carrigan et al. 1985; Connell 1987; 
Connell und Messerschmidt 2005) ohne weitere analytische Gliederung 
gleichzeitig als Praxis und Position/Struktur de!niert wird. So bleibt unklar, 
in welcher gesellschaftlichen Dimension sich hegemoniale Männlichkeit denn 
nun realisiert: in den Alltagspraktiken, den institutionellen Strukturen oder 
den kulturellen Repräsentationen (Meuser 2009: 160–161). Nach Meinung 
von Scholz (2012: 23–28) und Meuser (2006: 121–134) muss hegemoniale 
Männlichkeit verstanden werden als «doppelt strukturiert» (Scholz 2012: 
25), konstituiert sie sich doch einerseits «als kulturelle Orientierung und 
damit als Zielvorgabe und Norm» und hat andererseits mit der «alltägliche[n] 
Rekonstruktion und Transformation in den sozialen Praxen» zu tun (Scholz 
2012: 25).

Hegemoniale Männlichkeit ist also auf zwei verschiedenen Analyseebe-
nen relevant, die voneinander getrennt werden müssen. Als «institutionalisierte 
Praxis» (Scholz 2012: 26) ist hegemoniale Männlichkeit – im Sinne eines 
spezi!schen Musters von Männlichkeit – kulturelles Leitbild und zielvor-
gebende Norm. Dieses Muster von Männlichkeit bildet sich in der sozialen 
Praxis der gesellschaftlichen Elite heraus und konstituiert sich als hegemonial, 
weil die soziale Position der Elite von gesellschaftlicher Macht und Herrschaft 
durchdrungen ist (vgl. Meuser 2006: 130–131; 2009: 168–170; Scholz 
2012: 26–27). In der alltäglichen sozialen Praxis der (Re-)Konstruktion von 
Männlichkeit stellt sich das kulturelle Leitbild der hegemonialen Männlichkeit 
als «generatives Prinzip» dar (vgl. Meuser 2006: 108; Scholz 2003: 5). Mit 
einer derartigen Konzeptionalisierung knüpfen Scholz und Meuser an das 
Habituskonzept von Bourdieu (1993, 1997) an. Männlichkeit wird in den 
alltäglichen Praxen sozialer Akteur/-innen also immer nach der Strukturlogik 
der hegemonialen Männlichkeit (re-)konstruiert. Wie es Meuser (2006: 123) 
in folgende Worte fasst: «Hegemoniale Männlichkeit ist der Kern des männ-
lichen Habitus, ist das Erzeugungsprinzip eines vom männlichen Habitus 
bestimmten “doing gender” bzw. “doing masculinity”, Erzeugungsprinzip 
und nicht die Praxis selbst.» Der Habitus muss verstanden werden als ein 
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inkorporiertes System von Denk- und Verhaltensmustern, welches sich mit 
seiner – hauptsächlich in der Sozialisation statt!ndenden – Einverleibung 
quasi in Natur und vergessene Geschichte verwandelt (Bourdieu 1993: 105). 
Dieses inkorporierte System von Denk- und Handlungsmustern lässt sozialen 
Akteur/-innen bestimmte Handlungen und Verhaltensweisen als selbstver-
ständlich und unumgänglich erscheinen, als etwas, das ohne nähere Prüfung 
akzeptiert wird (Bourdieu 2005: 90–91). In Zusammenhang mit Geschlecht 
heisst das Folgendes: Im Habitus ist die vergessene Geschichte derjenigen 
Denk- und Verhaltensmuster angelegt, die Individuen in sozialen Situationen 
gemäss einer hauptsächlich vorbewussten Logik handeln lässt, so dass sie 
sich entweder als Frau oder als Mann konstituieren. Wie es Meuser (2006: 
117) folgendermassen formuliert: «Im Habitus hat es [das Individuum] ein 
Geschlecht (‹opus operatum›), indem es ein Geschlecht ‹tut› (‹modus operan-
di›).» Das Handeln der Individuen ist also aus dem geschlechtlichen Habitus 
heraus «nach einem bestimmten erzeugenden Prinzip gestaltet» (Meuser 
2006: 120), was sich dann so darstellt, als ob und dass die Individuen «ein 
Geschlecht haben». Hegemoniale Männlichkeit als generatives Prinzip und 
Kern des männlichen Habitus tritt in dem Bestreben der Männer zutage, 
sowohl andere Männer zu dominieren als auch sekundär die Frauen (vgl. 
Bourdieu 2005; Meuser 2006: 124–125; Scholz 2012: 27–31). Besonders 
wichtig ist in diesem Zusammenhang der homosoziale Raum, in dem Männer 
unter Ausschluss der Frauen die «ernsten Spiele des Wettbewerbs» spielen 
(Bourdieu 1997: 203). In diesen Spielen geht es gleichfalls um Dominanz, 
Konkurrenz sowie um Anerkennung. So muss «die Männlichkeit in ihrem 
wahren Wesen aktueller oder potentieller Gewalt von den anderen Männern 
bestätigt und durch die anerkannte Zugehörigkeit zur Gruppe der ‹wahren 
Männer› beglaubigt werden» (Bourdieu 2005: 94). Die männlichkeitskon-
stituierende Logik des Gegeneinanders, in welchem durch Konkurrenz und 
Wettbewerb Dominanz hergestellt werden soll, ist also verwoben mit einer 
ebenfalls männlichkeitskonstituierenden Logik des Miteinanders, in der die 
Männer durch wechselseitige Anerkennung die legitimierende Grundlage 
ihrer Überlegenheit scha%en.

Auch wenn sich Männlichkeit immer nach dem generativen Prinzip 
hegemonialer Männlichkeit konstituiert, sind die je konkreten «Ausdrucks-
formen» (Meuser 2006: 120), die daraus resultieren, meist nicht diejenige 
der hegemonialen Männlichkeit, wie sie sich als kulturelles Leitbild und 
institutionalisierte Praxis darstellt. Unterschiedliche Ausdrucksformen von 
Männlichkeit und damit unterschiedliche Männlichkeiten resultieren daraus, 
dass sich im jeweiligen Habitus verschiedene Dimensionen kreuzen. Neben 
dem Geschlecht spielen unter anderem die soziale Lage, die Generatio-
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nenzugehörigkeit, die ethnische Zugehörigkeit und die familiäre Situation 
eine wichtige Rolle bei den jeweiligen Männlichkeitsausgestaltungen. Die 
verschiedenen Männlichkeitsformen stehen in einem Verhältnis der Über- 
und Unterordnung zueinander, auch wenn sich alle nach dem generativen 
Prinzip hegemonialer Männlichkeit konstituieren (vgl. Meuser 2006: 120; 
Scholz 2012: 28).

Meuser und Scholz trennen hegemoniale Männlichkeit analytisch in 
ein kulturelles Leitbild, welches sich durch die institutionalisierte Praxis der 
gesellschaftlichen Elite konstituiert, und in eine inkorporierte Logik, welche 
die Bewerkstelligung von Männlichkeit in der alltäglichen sozialen Praxis 
organisiert. Diese analytische Untergliederung liefert die für die vorliegende 
Fragestellung notwendige Unterscheidung zwischen den Dimensionen der 
sozialen Praxis und der kulturellen Repräsentationen. Sie lässt sich darüber 
hinaus gut verbinden mit dem in Kapitel 3.1 erarbeiteten sozialen Prozess 
der Opferkonstruktion und dem dabei als wichtig erachteten kulturellen 
Leitbild des legitimen Opfers. Die mit der Konzeptionalisierung hegemonialer 
Männlichkeit als generativem Prinzip geleistete Verbindung des Konzepts 
hegemonialer Männlichkeit mit dem Habituskonzept von Bourdieu und 
dessen Analyse männlicher Herrschaft bildet darüber hinaus eine gute the-
oretische Grundlage, um das analytisch fassbar zu machen, was als soziale 
Praxis oder soziale Praktiken bezeichnet wird. Sowohl in der ursprünglichen 
Konzeptionalisierung hegemonialer Männlichkeit als auch in den Ergänzun-
gen seitens Scholz und Meuser liegt der Schwerpunkt auf der theoretischen 
Fassung von Männlichkeit. Connell hebt zwar hervor, dass Männlichkeit 
sich in doppelter Relation konstituiert, also sowohl in dominanzbestrebter 
Abgrenzung zu anderen Männlichkeiten als auch zu Weiblichkeit. Eine 
fundierte #eoretisierung von Weiblichkeit fehlt jedoch. Meuser und Scholz 
legen den Schwerpunkt vollständig auf die #eoretisierung von Männlichkeit 
und betonen in Anlehnung an Bourdieu die Wichtigkeit des homosozialen 
Raumes. Konstituierung und Bestärkung von Männlichkeit erfolgt in erster 
Linie unter Männern und unter Ausschluss der Frauen. Erst in zweiter Linie 
!ndet diese Männlichkeit ihre Bestätigung im heterosozialen Raum durch die 
Dominanz der Männer über die Frauen.67 Die vorliegende Forschungsthema-
67 Vor dem Hintergrund des durch die feministische Forschung herausgearbeiteten 

beträchtlichen Ausmasses der Gewalt von Männern gegen Frauen erscheint die 
grössere Wichtigkeit des homosozialen Raumes für die Konstituierung von Männ-
lichkeit zumindest fraglich. Denn wenn dem so wäre, warum müssen Männer 
dann in so deutlichem Ausmass gegenüber Frauen gewalttätig werden (siehe dazu 
auch Neubert 2001: 63–69)? #eoretisch interessant erscheint auch die Über-
legung, ob nicht die Frage nach der Höhergewichtung des homosozialen oder 
aber des heterosozialen Raumes für die Konstituierung von Männlichkeit selbst 
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tik macht jedoch den theoretischen Einbezug von Weiblichkeit notwendig. 
Erstens ereignen sich primäre Viktimisierungen sowohl in gewaltförmigen 
Interaktionen zwischen Männern/Jungen und Frauen/Mädchen als auch 
innerhalb der Gruppen der Männer/Jungen respektive der Frauen/Mädchen. 
Zweitens sind im sozialen Prozess der Opferkonstruktion darüber hinaus 
verschiedene Berufsfelder beteiligt, die in unterschiedlichem Ausmass von 
weiblichen oder männlichen Professionellen bestimmt werden. So sind 
zum Beispiel die Strafverfolgungsbehörden männlich dominiert, während 
die Opferhilfeberatung ein weibliches Berufsfeld darstellt. Im Folgenden 
wird deswegen eine Erweiterung des Konzepts hegemonialer Männlichkeit 
vorgestellt, in welcher Weiblichkeit und das Verhältnis von Männlichkeit zu 
Weiblichkeit im Blickfeld der theoretischen Überlegungen steht.

Schippers (2007) setzt mit ihrer Kritik am Konzept hegemonialer 
Männlichkeit im Wesentlichen an zwei Punkten an. Ähnlich wie Scholz 
und Meuser argumentiert sie, dass die begri&iche Unschärfe zu einer Ver-
mischung der Praktiken von Frauen/Männern einerseits und Weiblichkeit/
Männlichkeit andererseits führt. So macht es die Konzeption von Männ-
lichkeit als hegemonial, untergeordnet, komplizenhaft oder marginal ihrer 
Meinung nach schwierig, zwischen verschiedenen Arten von Männlichkeiten 
und verschiedenen Gruppen von Männern zu unterscheiden. Ähnliches gilt 
auch für die Konzeptualisierung von Weiblichkeit. Diese kann nicht von 
untergeordneten Männlichkeiten unterschieden werden, ausser Weiblichkeit 
wird auf Praktiken von Frauen und Männlichkeit auf Praktiken von Männern 
reduziert (Schippers 2007: 88). Schippers (2007: 92) schlägt deswegen vor, 
zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit einerseits und der sozialen Praxis 
andererseits zu unterscheiden: 

Here we distinguish between what we are de!ning as contextually 
and culturally speci!c sets of meanings for what women and men 
are and should be (masculinity and femininity) and the mechanism 

Ausdruck der generativen Logik hegemonialer Männlichkeit ist und diese dadurch 
fortgeschrieben wird. Denn dieser Logik ist inhärent, die soziale Welt – zu der 
auch die Wissenschaft gehört – in Kategorien der Di%erenz und Hierarchisierung 
zu ordnen, wobei Männlichkeit und die den Männern zugedachten Räume und 
Positionen an der Spitze der Hierarchie stehen und durch die generative Logik 
hegemonialer Männlichkeit in dieser Spitzenstellung legitimiert werden sollen.
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(social practice) by which those meanings come to shape, in"uence, 
and transform social structure. (Schippers 2007: 92)

Als soziale Praxis de!niert Schippers also Mechanismen – im Sinne 
von mehr oder weniger eigengesetzlich sich gestaltenden interaktiven Pro-
zessen (Schippers 2007: 92) –, durch welche Männlichkeit und Weiblichkeit 
«realisiert» werden, ihre Wirkungsmacht also derart ausgestaltet ist, dass sie 
soziale Strukturen formen, beein"ussen und verändern können. Eine derartige 
Fassung sozialer Praxis erinnert an die oben ausgeführte habitustheoretische 
Fundierung hegemonialer Männlichkeit, die als generatives Prinzip das Han-
deln sozialer Akteur/-innen auf bestimmte Art und Weise ordnet. Schippers 
legt den Schwerpunkt in ihren Ausführungen jedoch weniger auf die nähere 
Konzeptionalisierung dieses Mechanismus, der soziale Praxis heisst, sondern 
befasst sich vielmehr mit der theoretischen Fundierung von Männlichkeit 
und Weiblichkeit (Schippers 2007: 90). Diese sind in Abgrenzung zu Connell 
(und auch Scholz/Meuser) allein in der symbolischen, kulturellen Dimension 
verortet und bilden nicht gleichzeitig eine spezi!sche soziale Position, eine 
soziale Praxis oder eine daraus resultierende Struktur (Schippers 2007: 92). Als 
ein Set von bestimmten Qualitäten/Eigenschaften und Bedeutungen umgren-
zen Männlichkeit und Weiblichkeit, was Männer und Frauen sind und sein 
sollen. Dabei müssen nicht alle Eigenschaften respektive Bedeutungsaspekte 
von Männlichkeit und Weiblichkeit hegemonial sein (Schippers 2007: 97). 
Als hegemonial werden lediglich diejenigen Qualitäten eingestuft, die sich 
in diskursiven Prozessen als bedeutsam für die Formation und Legitimation 
der hierarchisch-komplementären Beziehung zwischen Männern und Frauen 
konstituieren. Der machtkritische Blick ist hierbei nicht nur auf die hierar-
chisch-komplementäre Beziehung zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit 
gerichtet, sondern auch auf Produktion, Zunahme und Wettkampf von 
Diskursen, in denen artikuliert wird, was Männer und Frauen sind und wie 
ihre Beziehung zueinander ist und sein soll (Schippers 2007: 94).

Zweitens kritisiert Schippers (2007: 89), dass Weiblichkeit im Konzept 
hegemonialer Männlichkeit nicht fundiert theoretisiert wird. Ihr Ziel ist Fol-
gendes: “[…] femininity must be placed back into the theory without losing 
Connell’s invaluable conceptualization of hegemonic masculinity” (Schippers 
2007: 89). Was sich als hegemonial konstituiert, ist ihrer Meinung nach 
weniger eine (relational konstruierte) Form von Männlichkeit als vielmehr 
eine bestimmte Geschlechter-Beziehung, welche durch spezi!sche, idealisierte 
Eigenschaften von Männlichkeit und Weiblichkeit artikuliert wird (Schippers 
2007: 94). Mit diesem Fokus stellt Schippers die angenommene Relationalität 
der Kategorie Geschlecht konsequent ins Zentrum der Konzeptualisierung. 
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Während Connell davon ausgeht, dass Männlichkeiten und Weiblichkei-
ten in Relation zu hegemonialer Männlichkeit konstruiert werden, nimmt 
Schippers also an, dass diese sich in Hinblick auf eine idealisierte Beziehung 
zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit konstituieren (Schippers 2007: 94). 
Dementsprechend existieren – im Unterschied zu Connells Konzeption – eine 
hegemoniale Männlichkeit und eine hegemoniale Weiblichkeit. Diese werden 
folgendermassen de!niert: 

Hegemonic masculinity is the qualities de"ned as manly that establish 
and legitimate a hierarchical and complementary relationship to femi-
ninity and that, by doing so, guarantee the dominant position of men 
and the subordination of women. […] Hegemonic femininity consists 
of the characteristics de"ned as womanly that establish and legitimate a 
hierarchical and complementary relationship to hegemonic masculinity 
and that, by doing so, guarantee the dominant position of men and the 
subordination of women. (Schippers 2007: 94)

Schippers (2007: 91) ordnet hegemonialer Männlichkeit auf der 
Grundlage verschiedener empirischer Studien grundsätzlich mindestens fol-
gende Eigenschaften zu: die sexuelle Begierde nach dem weiblichen Objekt; 
körperliche Kraft und die Fähigkeit, in Kon"ikten und zur Durchsetzung 
der Autoritätsansprüche interpersonelle Gewalt anzuwenden; allgemeine 
Durchsetzungsfähigkeit. Die legitime Dominanz der Männer über die 
Frauen wird durch diese Charakteristika jedoch nur gewährleistet, wenn 
Weiblichkeit – in ihrer hegemonialen Ausprägung – gleichzeitig durch Qua-
litäten de!niert wird, die den hegemonial männlichen komplementär und 
untergeordnet sind. Nicht weil Männer stark und durchsetzungsfähig sind, 
ist ihre übergeordnete Stellung gerechtfertigt, sondern weil sie es sind und 
Frauen es nicht sind. Hegemoniale Weiblichkeit beinhaltet also mindestens 
Verletzlichkeit, die Unfähigkeit, interpersonelle Gewalt wirksam einzusetzen 
und Zustimmung. Wenn also die Vormachtstellung der Männer über die 
Frauen durch eine derart symbolisch konstruierte, hegemoniale Männlich-
keit legitimiert wird, dann müssen die darin eingelagerten Eigenschaften 
für Frauen unerhältlich bleiben (Schippers 2007: 94–95). Der Zugang zu 
ihnen muss exklusiv Männern vorbehalten sein. Praktizieren also Frauen 
der hegemonialen Männlichkeit zugedachte Eigenschaften, erscheinen diese 
Qualitäten als abweichend, stigmatisiert und sanktioniert. Sie werden in der 
symbolischen Dimension zu Eigenschaften von Weiblichkeiten umkonst-
ruiert, die Schippers (2007: 95) als “pariah femininities” bezeichnet. Diese 
geächteten Weiblichkeiten zeichnen sich nicht so sehr durch ihre Unterord-
nung und Unterlegenheit aus – denn das ist ja hegemoniale Weiblichkeit 
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auch –, sondern sie werden vielmehr “as contaminating to the relationship 
between masculinity and femininity” betrachtet (Schippers 2007: 95). Durch 
Konstruktion und Stigmatisierung geächteter Weiblichkeiten wird nicht nur 
das Ideal hegemonialer Weiblichkeit de!niert, sondern gleichzeitig werden 
Frauen, die diese Qualitäten der hegemonialen Männlichkeit praktizieren, 
mit sozialen Sanktionen belegt. Eigenschaften, die hegemoniale Männlichkeit 
wesentlich ausmachen, werden also zwingend als weiblich und gleichzeitig 
abweichend de!niert, sobald sie von Frauen ausgeübt werden. Denn “[h]ege- 
monic masculinity must become something completely di%erent when en-
acted by women for the characteristics to maintain their place squarely in 
masculinity and their only legitimate enactment solely in the hands of men” 
(Schippers 2007: 96). Die Konstruktion geächteter Weiblichkeiten trägt dem-
nach wesentlich zum Erhalt der hegemonialen, hierarchisch-komplementären 
Geschlechter-Beziehung bei, wird dadurch doch zum einen hegemoniale 
Weiblichkeit de!niert und zum anderen gewährleistet, dass hegemoniale 
Männlichkeit lediglich von Männern verkörpert werden kann.

Wie verhält es sich nun, wenn Männer Eigenschaften praktizieren, 
die der hegemonialen Weiblichkeit zugedacht sind? Mit Fokus auf die Bezie-
hungshaftigkeit geht Schippers (2007: 96) davon aus, dass hegemoniale 
Weiblichkeit mit der Kategorie Frau kohärent sein muss, denn nur solange 
das gewährleistet ist, bleibt hegemoniale Männlichkeit in den Händen der 
Männer und ist deren Vormachtstellung gesichert. Eigenschaften hegemonialer 
Weiblichkeit werden also, wenn von Männern ausgeübt, ebenfalls stigmatisiert 
und geächtet, stellen sie doch sowohl die biologische Verknüpfung hegemo-
nialer Männlichkeit mit der Kategorie Mann als auch diejenige hegemonialer 
Weiblichkeit mit der Kategorie Frau in Frage. Hier konstituieren sich in der 
symbolisch-kulturellen Dimension jedoch nicht geächtete Männlichkeiten 
sondern “male femininities” (Schippers 2007: 96). Es stellt sich so dar, dass 
Eigenschaften hegemonialer Weiblichkeit, wenn von Männern ausgeübt, 
weiterhin als klar weiblich und nun abweichend de!niert werden. Denn “[…] 
femininity is always and already inferior and undesirable when compared to 
masculinity, it can sustain features of stigmatization and contamination. In 
contrast, masculinity must always remain superior; it must never be con"a-
ted with something undesirable” (Schippers 2007: 96). Männlichkeit – als 
kulturelles Muster von Bedeutungen – existiert also nur in einer einzigen 
Ausgestaltung, in der sie immer schon hegemoniale Männlichkeit ist und in 
einer übergeordneten Beziehung zu jeglicher Form von Weiblichkeit steht. Mit 
der Konstruktion kultureller Bilder, die geächtete Weiblichkeiten und männ-
liche Weiblichkeiten symbolisieren und transportieren, wird gewährleistet, 
dass die Verkörperung von Eigenschaften hegemonialer Männlichkeit oder 
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hegemonialer Weiblichkeit, die nicht mit dem biologischen Geschlecht der 
sie verkörpernden Personen übereinstimmen, stigmatisiert werden als gleich-
zeitig problematisch und weiblich. In Verbindung respektive mit Rückgri% 
auf Weiblichkeit konstituiert sich also die Überlegenheit von Männlichkeit. 
Gleichzeitig wird dadurch gewährleistet, dass Männer die einzige Gruppe 
bleiben, die einen legitimen Anspruch auf die Verkörperung von Charakte-
ristika hegemonialer Männlichkeit ausüben können.

Schippers (2007) illustriert ihre theoretischen Ausführungen anhand 
verschiedener Beispiele empirischer Untersuchungen. Auf der Grundlage wel-
cher Eigenschaften, Praktiken und Qualitäten sich hegemoniale Männlichkeit 
und Weiblichkeit konstituieren, ist ihrer Meinung nach je nach institutionel-
lem und historischem Kontext unterschiedlich. Darüber hinaus kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass Weiblichkeit und Männlichkeit in jedem 
Fall relevant sind und als Legitimation für die soziale Praxis dienen. Relevanz 
und Legitimationsgrundlage bleiben letztlich empirische Fragen, die auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen untersucht werden können (Schippers 2007: 93). 
Grundsätzlich zeigt sich hegemoniale Männlichkeit empirisch am ehesten 
in Praktiken und Eigenschaften, die besonders stigmatisiert sind, wenn von 
Frauen verkörpert. Hegemoniale Weiblichkeit wiederum stellt sich am besten 
in Praktiken und Eigenschaften dar, die in grossem Ausmass stigmatisiert 
und verweiblicht sind, sobald von Männern ausgeübt (Schippers 2007: 96).

Wie Meuser und Scholz führt auch Schippers eine analytische Trennung 
zwischen der Ebene der kulturellen Repräsentationen und derjenigen der 
sozialen Praxis ein. Im Unterschied zu Connell, Scholz und Meuser verortet 
Schippers die Begri%e Männlichkeit und Weiblichkeit allein auf der Ebene 
der kulturellen Dimensionen und spricht sich dagegen aus, diese Begri&ich-
keiten ebenfalls auf die soziale Praxis respektive die Struktur anzuwenden. 
Eine derartige Begrenzung der Begri%e Männlichkeit und Weiblichkeit ist 
auch für das vorliegende Forschungsinteresse von Nutzen, wie die Ausfüh-
rungen in Kapitel 3.3.1 verdeutlichen werden. Des Weiteren sind Schippers 
#eoretisierung von Weiblichkeit sowie ihre Fokussierung auf die Dynamiken 
und Logiken der kulturellen Konstruktion hegemonialer Männlichkeit, hege-
monialer Weiblichkeit und abweichender Weiblichkeiten gewinnbringend, 
was ebenfalls aus den Erläuterungen in Kapitel 3.3.1 ersichtlich werden wird.

Das Konzept hegemonialer Männlichkeit, wie es Connell entwirft, 
ermöglicht also ganz grundsätzlich die machtkritische Analyse sowohl der 
Gewaltbeziehungen zwischen Männern/Jungen und Frauen/Mädchen als 
auch derjenigen innerhalb der Gruppe der Männer/Jungen und Frauen/
Mädchen. Mit der habitustheoretischen Konzeptionalisierung hegemonialer 
Männlichkeit, wie sie Scholz und Meuser vornehmen, wird darüber hinaus 
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theoretisch fassbar gemacht, wie kulturelle Leitbilder von Männlichkeit (und 
Weiblichkeit) in der sozialen Praxis bewerkstelligt werden und Geltungs-
macht erlangen. Gleichzeitig wird konzeptualisiert, in welchem Verhältnis 
Handeln, Struktur und Kultur zueinander stehen. Mit der Erweiterung des 
Konzepts hegemonialer Männlichkeit, wie sie Schippers vornimmt, gelingt 
es schliesslich, Männlichkeit und Weiblichkeit gleichermassen einzubeziehen. 
Ausserdem erö%net sich dadurch der machtkritische Blick für innere Logiken 
und Dynamiken, welche bei der Konstruktion derjenigen kulturellen Leit-
bilder massgebend sind, die symbolisieren und transportieren, was Männer 
und Frauen sind und sein sollen.

In Kapitel 3.1 wurde der soziale Prozess der Opferkonstruktion skizziert 
und in Kapitel 3.2 die theoretische Perspektive von Geschlecht als relationales, 
machtstrukturiertes und machtstrukturierendes Konstrukt erläutert. Wie sich 
nun die theoretischen Konzeptionen von Männlichkeit und Weiblichkeit 
mit dem sozialen Prozess der Opferkonstruktion verbinden lassen und wie 
sie innerhalb eines wohlfahrtsstaatlichen Rahmens situiert werden können, 
wird im Folgenden erarbeitet.

Im Blickfeld des vorliegendes Buches steht nicht so sehr die Konstruktion 
von Weiblichkeit und Männlichkeit als vielmehr der gesellschaftliche Umgang 
mit individueller Viktimisierung, also der soziale Prozess der Opferkonstruk-
tion. Aus diesem Konstruktionsprozess resultieren – stets vorläu!g – mehr 
und weniger gesellschaftlich anerkannte Opfergruppen, deren Legitimität 
unter anderem an einem idealisierten Bild eines vollständig anerkannten 
Norm-Opfers gemessen wird. Was passiert nun in und mit dem Prozess der 
Opferkonstruktion, wenn die Menschen, die in gewaltförmigen Situationen 
viktimisiert werden, vergeschlechtlicht wahrgenommen und angesprochen 
werden, wenn also zum Beispiel nicht von den schwer verletzten Personen einer 
Schlägerei die Rede ist, sondern von den in einer Schlägerei schwer verletzten 
Frauen und Männern? Die Frage kann auf jeder Ebene der Opferkonstruktion 
gestellt werden, kann also sowohl in den individuellen Verarbeitungsprozessen 
und Interaktionen im direkten sozialen Umfeld von Interesse sein, als auch in 
den Interaktionen zwischen (potentiellen) Opfern und Professionellen und 
in der medialen und politischen Bearbeitung der #ematik. Für die Perspek-
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tive des vorliegenden Buches ist die zuletzt genannte Ebene von besonderem 
Interesse. Wie in Kapitel 3.2 ausgeführt, ist das Handeln von Menschen in 
der sozialen Praxis aus ihrem Geschlechtshabitus heraus derart geordnet, 
dass sich die Handelnden in den je konkreten Interaktionen (auch) als Frau 
oder als Mann konstituieren. Die (Re-)Konstruktion von Männlichkeit und 
Weiblichkeit muss in und durch die soziale Praxis immer wieder von Neuem 
bewerkstelligt werden, wobei ihr je nach sozialer Situation unterschiedliches 
Gewicht zukommen kann. Gewaltförmige Interaktionen – das zeigen die 
in den Kapiteln 2.2.1 und 2.2.2 erläuterten Forschungsergebnisse  – sind 
geschlechterspezi!sch strukturierte soziale Situationen. Auf der Seite der 
Verletzenden !nden sich überwiegend Männer, auf der Seite der Verletzten 
existieren in vergleichbarem Ausmass Männer und Frauen, die je nach Ge-
schlecht anders mit den Erlebnissen umzugehen scheinen. Gewaltförmigen 
Situationen entspringen also nicht nur potentielle Opfer (und Täter/-innen), 
sondern gleichzeitig scheinen diese Situationen für die (Re-)Konstruktion 
von Männlichkeit und Weiblichkeit relevant zu sein. Damit soll jedoch nicht 
gesagt werden, dass die Relevanz in jedem Fall gegeben ist.

Die folgenden theoretischen Überlegungen dienen der Herausarbeitung 
konzeptuell-analytischer Dynamiken, in welchen der theoretisch entwor-
fene, soziale Prozess der Opferkonstruktion und derjenige der Konstruktion 
hegemonialer Männlichkeit und Weiblichkeit zusammen"iessen. Die Über-
legungen spitzen die komplexe soziale Realität zu und vereinfachen sie. Ziel 
und Zweck ist nicht die Beschreibung der sozialen Realität, sondern die 
theoretisch fundierte Schärfung des Blicks für eine Analyse derselben. Um 
die analytisch-theoretische Aussagekraft der nachfolgenden Erläuterungen zu 
klären und zu stärken, wird zwischen Männern/Frauen und Männlichkeit/
Weiblichkeit unterschieden. Ersterer Begri% bezieht sich auf Menschen, 
die biologisch männlich oder weiblich sind und in sozialen Situationen 
unter Einbezug ihrer Körper bestimmte soziale Praktiken bewerkstelligen. 
Auch wenn eine derartige De!nition als verkürzt und tendenziell technisch 
eingeschätzt werden muss, erfüllt sie für die hier getätigten Überlegungen 
ihren Zweck. Männlichkeit und Weiblichkeit dagegen meinen – in Anleh-
nung an Schippers (2007)  – kulturelle und idealisierte Bilder derjenigen 
Eigenschaften und Qualitäten, über die sich bestimmen lässt, was einen 
Mann und eine Frau ausmacht und wie ein Mann und eine Frau handelt. 
Der spezi!sche gesellschaftliche Kontext, in dem die theoretischen Überle-
gungen verortet werden, ist derjenige einer staatlichen Opferhilfe, die sich 
in ihrer geschlechtsneutralen Konzeption grundsätzlich sowohl an weibliche 
als auch männliche gewaltbetro%ene Personen richtet. Der Entstehungs- und 
Umsetzungsprozess dieser Opferhilfe ist in einem gesellschaftlichen und histo-
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rischen Kontext situiert, der von einer Ö%entlichmachung, Skandalisierung, 
Problematisierung und Kriminalisierung männlicher Gewalt allgemein und 
im Besonderen gegen Frauen gekennzeichnet ist. Die zumeist männlichen 
Täter werden strafrechtlich verfolgt und behandelt, die zumeist weiblichen 
Opfer erhalten staatlichen Zuspruch und Unterstützung. Und nicht zuletzt 
ist die gesellschaftliche Entwicklung in der Schweiz – wie auch in anderen 
Ländern – in den letzten 50 Jahren von einem beträchtlichen Zuwachs an 
Macht und Ein"ussnahme seitens der Frauen gekennzeichnet und einer damit 
verbundenen Entwicklung hin zu mehr Gleichberechtigung in der Beziehung 
zwischen den Geschlechtern.

 Verletzungsmacht und Verletzungsoffenheit

Männlichkeit und Weiblichkeit werden unter anderem dadurch (re-)
konstruiert, dass sich Männer im Bestreben nach Dominanz sowohl von 
anderen Männern abgrenzen als auch von Frauen. Die generative Logik, 
nach welcher diese männlichen, dominanzbestrebten Abgrenzungsprozesse 
in der sozialen Praxis geordnet sind, folgt immer dem Idealbild hegemonia-
ler Männlichkeit. In Bezug auf diesen Punkt argumentieren Meuser (2006, 
2009) und Scholz (2003, 2012) sowie Schippers (2007) ähnlich. Was bei 
Meuser und Scholz in der Begri&ichkeit der hegemonialen Männlichkeit als 
generativem Prinzip zum Ausdruck gebracht wird, !ndet sich bei Schippers 
in den Beschreibungen zu Männlichkeit wieder, die immer nur als hegemo-
niale Männlichkeit existiert. Findet diese generative Logik hegemonialer 
Männlichkeit ihren Ausdruck in gewaltförmigen sozialen Situationen, dann 
wird auf Seiten der gewaltausübenden Männer (und Frauen) ein verletzungs-
mächtiger Körper in die Situation eingebracht als auch durch diese konstru-
iert. Die durch die Gewalt unterworfenen Frauen (und Männer) wiederum 
verkörpern Verletzungso%enheit, welche ebenfalls eingebracht und durch die 
gewaltförmige Unterwerfung hergestellt wird. Die Begri%e der Verletzungs-
macht und -o%enheit gehen auf Popitz (1992) zurück. Dieser beschreibt 
Gewalt als eine Form der Aktionsmacht, mit der anderen absichtlich eine 
körperliche Verletzung zugefügt wird. Durch eine derartige Aktionsmacht 
wird eine kurzfristige Dominanz hergestellt, die je nachdem durch weitere 
Formen der Aktionsmacht in eine andauernde Unterwerfung überführt 
werden kann. Verletzungsmacht als das Wissen, andere jederzeit verletzen 
zu können – also aktionsmächtig zu werden –, und Verletzungso%enheit als 
das Wissen, jederzeit durch andere verletzt werden zu können, sind nach 
Popitz fundamentale Formen der Vergemeinschaftung: «Die Sorge, Furcht, 
Angst voreinander ist als ein Modus des Vergesellschaftet-Seins niemals ganz 
wegzudenken» (Popitz 1992: 44). Wobbe (1994: 187–195) geht davon aus, 
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dass Verletzungso%enheit und Verletzungsmacht bei den sozialen Konstruk-
tionen des Unterschieds zwischen den Geschlechtern eine massgebende 
Rolle spielen. So wird die Wahrnehmung der Frauen strukturiert durch ihre 
grundsätzliche potentielle Verletzungso%enheit. Diese stellt sich als eine 
weibliche Realität dar, die unmittelbar im Körper erfahren wird. Meuser 
(2002, 2003b) schliesst hier an und de!niert Verletzungsmacht als eine für 
die Männlichkeitskonstruktion wesentliche Wahrnehmung des Körpers, 
die in gewaltförmige Situationen sowohl eingebracht als auch durch diese 
hergestellt wird (mehr dazu weiter unten).

 Männliche Täter und weibliche Opfer

Hegemoniale Männlichkeit und Weiblichkeit werden also im hetero-
sozialen Raum  – zwischen Männern und Frauen  – durch zustimmende 
Unterordnung, Sanktionen für abweichendes Verhalten und/oder aktive, 
gewaltförmige Unterdrückung der Frauen hergestellt. Durch die situative 
Herstellung männlicher Dominanz wird hegemoniale Männlichkeit kon-
struiert und gleichzeitig konstituieren sich durch diesen gewaltförmigen 
Akt der Unterwerfung der Frauen Eigenschaften hegemonialer Weiblichkeit. 
Hegemoniale Männlichkeit als idealisiertes Bild dessen, was ein Mann ist 
und sein soll, beinhaltet körperliche Stärke und Durchsetzungskraft, welche 
durch den Einsatz der Verletzungsmacht der Männer zum Ausdruck gebracht 
werden. In einem gesellschaftlichen Kontext jedoch, in dem männliche Gewalt 
gegen Frauen immer mehr skandalisiert, kriminalisiert und problematisiert 
wird, werden die gewaltförmig handelnden und dadurch nach hegemonialer 
Männlichkeit strebenden Männer zunehmend als problembelastet, behand-
lungsbedürftig und abweichend de!niert. Diese Dynamik spiegelt sich wider 
im Bild des legitimen, weil schwachen, unschuldigen und wehrlosen Opfers, 
welches von einem bösen, randständigen und triebgesteuerten Täter verletzt 
wird. Das idealisierte Bild des Täters, in welchem dessen Abweichung von der 
Norm und damit dessen Andersartigkeit hervorgehoben werden, kann keine 
Qualitäten hegemonialer Männlichkeit enthalten. Hegemoniale Männlichkeit 
de!niert sich ja gerade daraus, dass körperliche Kraft und Durchsetzungs-
fähigkeit frei von Stigmatisierung und Abweichung sind (Schippers 2007: 96). 
Das ist nicht mehr der Fall, wenn derartige Qualitäten von randständigen und 
problembelasteten Tätern verkörpert werden, die auf schwache, unschuldige 
und wehrlose Menschen losgehen. So gesehen dient das Bild des legitimen 
Opfers in Zeiten der zunehmenden Kriminalisierung von Gewalt nicht nur 
als Richtwert der gesellschaftlichen Zuwendung für gewaltbetro%ene Men-
schen(-gruppen), sondern fungiert gleichzeitig als Schutzschild hegemonialer 
Männlichkeit: Diese konstruiert sich als gesellschaftliches Ideal in Abgrenzung 
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zu der Nicht-Männlichkeit der Täter und der Weiblichkeit der Opfer. Was 
sich auf der individuellen Ebene der handelnden männlichen Akteure als 
generative Logik hegemonialer Männlichkeit darstellt, gestaltet sich auf der 
gesellschaftlichen Ebene der zunehmenden Kriminalisierung von Gewalt als 
eine Nicht-Männlichkeit, die vom Ideal hegemonialer Männlichkeit abfällt. 
Auf Seiten der weiblichen Opfer wird durch die gewalttätige Unterwerfung 
und Verletzung hegemoniale Weiblichkeit im Sinne der Verletzungso%enheit, 
körperlichen Schwäche sowie Unfähigkeit, Aktionsmacht wirksam einzusetzen, 
hergestellt. Der Opferstatus wiederum ist an das idealisierte Bild des Opfers 
gebunden, welches schwach, wehrlos, unschuldig und professionell inkompe-
tent ist. Durch die Opfer-Werdung von Frauen und deren Inanspruchnahme 
respektive Zusprechung des Opferstatus geht also hegemoniale Weiblichkeit 
nicht verloren. Sie wird im Gegenteil noch zusätzlich verstärkt respektive 
(re-)konstruiert. Opferstatus und hegemoniale Weiblichkeit gehen Hand in 
Hand und bestärken sich gegenseitig. In der gesellschaftlichen Zuwendung 
für weibliche Gewaltopfer konstituiert sich also – wenn an ein idealisiertes 
Opferbild gebunden, welches von Schwäche, Unschuld und Wehrlosigkeit 
gekennzeichnet ist – hegemoniale Weiblichkeit und wird somit die Dominanz 
der Männer über die Frauen gesichert. Den weiblichen Gewaltopfern selbst 
bietet sich die Möglichkeit, Unterstützungsangebote anzunehmen und ge-
sellschaftliche Anerkennung zu erlangen, ohne dadurch in ihrer Weiblichkeit 
infrage gestellt zu sein. Mit der Inanspruchnahme des Opferstatus erscheinen 
die weiblichen Opfer vielmehr genau auf die Art und Weise, wie eine Frau sein 
soll. Gleichzeitig sind die betro%enen Frauen jedoch in doppelter Weise an die 
Eigenschaften der Schwäche und Handlungsohnmacht gebunden – aufgrund 
des Opferstatus und aufgrund ihrer Weiblichkeit –, was der Wiedererlangung 
von Kraft und Handlungsstärke abträglich sein kann. Wenn die weiblichen 
Opfer männlicher Gewalt in der feministischen Forschung als Überlebende 
bezeichnet und deren Handeln und Überlebensstrategien betont werden, 
kann das als Versuch gelten, dieser doppelten Festschreibung auf Schwäche 
und Handlungsohnmacht entgegenzutreten.

 Weibliche Täterinnen und männliche Opfer

Der umgekehrte Gewaltkontext von Frauen gegen Männer, der vor 
allem im häuslichen Bereich thematisiert wird, widerspricht dem hege-
monialen hierarchisch-komplementären Verhältnis von Männlichkeit zu 
Weiblichkeit und damit der Vormachtstellung der Männer über die Frauen 
diametral (siehe auch Meuser 2002: 67–68). Einfordern respektive Zuspre-
chen des Opferstatus – wenn dieser an das idealisierte Bild des schwachen 
und wehrlosen Opfers gebunden ist – bedeutet, dass die betro%enen Män-
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ner Eigenschaften hegemonialer Weiblichkeit verkörpern und damit nicht 
mehr männlich sind. Gleichzeitig werden diese Männer von Frauen verletzt 
und unterworfen, die durch ihr gewalttätiges Handeln – in der weiter oben 
beschriebenen Perspektive von Schippers (2007) – eine geächtete Form der 
Weiblichkeit verkörpern. Die für das Bild des legitimen Opfers wesentliche 
Gegensätzlichkeit zwischen Opfer und Täter/-in scheint hier zumindest wi-
dersprüchlich. Zwar unterscheiden sich Opfer und Täterin im Hinblick auf 
ihr biologisches Geschlecht. Da sie jedoch beide abweichende Formen von 
Weiblichkeit verkörpern, wird der biologisch de!nierte Gegensatz, der sich ja 
gerade aus der geschlechterspezi!schen Zuschreibung spezi!scher Qualitäten 
nährt, deutlich abgeschwächt. Während also auf individueller Ebene das 
Einfordern des Opferstatus für die betro%enen Männer mit einem Verlust 
ihrer Männlichkeit verbunden ist, erscheint die Legitimität ihres Opfer-
status auf gesellschaftlicher Ebene aufgrund des undeutlichen Gegensatzes 
zwischen Opfer und Täterin nicht voll gegeben. Vor dem Hintergrund eines 
sozialen Prozesses der Opferkonstruktion, in dem gleichzeitig auch hegemo-
niale Männlichkeit und Weiblichkeit konstruiert werden, konstituieren sich 
männliche Opfer weiblicher Gewalt demnach weder als männlich noch als 
gesellschaftlich vollständig anerkannte Opfer.

 Weibliche Täterinnen und weibliche Opfer

Auch in gewaltförmigen Situationen unter Frauen ist die für das 
Bild des legitimen Opfers wesentliche Gegensätzlichkeit zwischen Opfer 
und Täterin nicht unbedingt gegeben, sind doch beide biologisch gesehen 
weiblichen Geschlechts und verkörpern sowohl Opfer als auch Täterin eine 
Form von Weiblichkeit. Mit der Einforderung respektive Zusprechung des 
Opferstatus konstituiert sich auf Seiten des weiblichen Opfers hegemoniale 
Weiblichkeit. Denn diese kann – Schippers folgend – nur von Frauen verkör-
pert werden und ist einem Opferstatus, der auf Schwäche und Wehrlosigkeit 
des Opfers baut, immanent. So gesehen konstituieren sich weibliche Opfer 
von Frauengewalt als Frauen, die so sind, wie eine Frau sein soll. In einer 
Hierarchie mehr oder weniger legitimer Opfergruppen sind sie aufgrund der 
abgeschwächten Gegensätzlichkeit zwischen Opfer und Täterin jedoch in 
ähnlicher Position wie die im vorherigen Abschnitt angeführten männlichen 
Opfer weiblicher Gewalt.
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 Männliche Täter und männliche Opfer

Da Männer vor allem Opfer der Gewalt anderer Männer werden, wird 
die Dynamik der gewaltförmigen Interaktionen unter Männern im Folgenden 
vergleichsweise detailliert erläutert.

Den gewaltförmigen sozialen Situationen unter Männern können 
zwei unterschiedliche strukturelle Logiken immanent sein, die von Meuser 
(2001, 2002, 2003a, 2003b) herausgearbeitet werden. Meuser (2002: 62) 
geht davon aus, dass sich männliches, gewaltförmiges Handeln nicht nur in 
der Logik der Abwertung und Unterwerfung des Anderen entfaltet – wie das 
in der heterosozialen Situation angenommen werden kann. Gewalt kann im 
homosozialen Raum unter Männern auch «ein Modus von Anerkennung und 
ein Mechanismus der Integration in eine Gemeinschaft» darstellen (Meuser 
2002: 62). In diesem Zusammenhang kommt der Körperlichkeit von Gewalt 
im Sinne einer spezi!schen und sinnlichen Körpererfahrung einige Bedeu-
tung zu. Dieser Aspekt wird im Folgenden jedoch nicht näher erarbeitet, 
da im vorliegenden Buch nicht auf die interaktionelle Ebene der direkt an 
gewaltförmigen Situationen beteiligten Menschen fokussiert wird.68 Meuser 
unterscheidet zwischen reziprok strukturierten gewaltförmigen Interaktio-
nen (Meuser 2002: 65–67; 2003b: 181–184) und einseitig strukturierten 
Gewaltrelationen (Meuser 2002: 67–68; 2003b: 184–185). Erstere müssen 
verstanden werden als eine Form der ernsten Spiele des Wettbewerbs, wie sie 
Bourdieu (1997) als typisch für die Männlichkeitskonstruktion und die Kon-
struktion männlicher Herrschaft konzeptualisiert. In einer derartigen struk-
turellen Logik erscheint Gewalt als «‹normal› und ordnungsstiftend» (Meuser 
2002: 76). Innerhalb einer reziprok-kompetitiven Struktur des gewalttätigen 
Gegeneinanders entfaltet sich gleichzeitig eine Struktur des gewaltförmigen 
Miteinanders, was sich in einer wechselseitigen Anerkennung der Gegner 
und in einer Integration aller Beteiligten in die «Gemeinschaft der Männer» 
niederschlägt. Dadurch entsteht männliche Kameradschaft und Solidarität. 
Alle Akteure – egal ob Sieger oder Besiegte – haben so Teil an hegemonialer 
Männlichkeit. In derartigen reziproken gewaltförmigen Situationen stehen 
sich männliche Gegner gegenüber, deren Körper in ihrer Verletzungsmacht 
wahrgenommen werden. Für die wechselseitige Anerkennung und Verge-
meinschaftung kommt es nicht in erster Linie darauf an, auf der Grundlage 

68 Die Körperlichkeit von Gewalt zu konzeptualisieren hiesse zum einen auch, den 
Körper als eigenständigen und auch widerständigen Akteur einzubeziehen – wie das 
in den Ausführungen zum Konzept hegemonialer Männlichkeit in Kapitel 3.2.1 
skizziert wurde. Zum anderen müsste auch die Ebene der Gefühle einbezogen 
werden, wie das zum Beispiel Scholz (2008) anhand des Kontexts der männlichen 
Gewaltwiderfahrnisse im Militär erarbeitet. 
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der eingebrachten Verletzungsmacht zu obsiegen, sondern es ist wesentlich, 
standzuhalten und sich der Herausforderung nicht zu entziehen. Das kann 
auch beinhalten, schwerwiegende Verletzungen davonzutragen, die jedoch kein 
Zeichen der Unterwerfung und Demütigung darstellen, sondern Ausdruck 
von Ehre und Dazugehörigkeit sind. Es existieren weniger Täter und Opfer, 
als vielmehr gewaltförmig Tätige (und auch Zuschauende), die mal die Rolle 
der Dominierenden und mal die Rolle der Unterlegenen innehaben. Die Rol-
len sind austauschbar und unabhängig davon, wer siegt und wer unterliegt, 
wird hegemoniale Männlichkeit konstruiert, an der alle Akteure teilhaben. 
Nach Meuser (2002: 65) gehört ein grosser Teil der männlichen Gewalt vor 
allem unter männlichen Jugendlichen und jungen erwachsenen Männern zu 
dieser reziprok strukturierten Gewalt. Reziprok strukturierte Gewalt unter 
Männern kann in einseitig strukturierte mit klaren verletzungsmächtigen 
Täter- und verletzungso%enen Opferpositionen umschlagen.

Im Unterschied zu reziprok strukturierter Gewalt unter Männern exis-
tieren in einseitig strukturierten gewaltförmigen Situationen unter Männern 
klar zugewiesene Täter- und Opferpositionen, die nicht austauschbar sind 
(Meuser 2002: 67–68; 2003b: 184–185). Während die Täterposition von 
Verletzungsmacht gekennzeichnet ist, ist die Opferposition Ausdruck von 
Verletzungso%enheit. Die gewaltförmige Handlung dient hier – ähnlich der 
Gewalt im heterosozialen Raum – der Unterwerfung, Integritätsverletzung 
und Abwertung des Anderen. Durch derartige Gewaltwiderfahrnisse davon 
getragene Verletzungen sind denn auch kein Ausdruck der Ehre und Dazuge-
hörigkeit für die betro%enen Männer, sondern bestärken deren Unterordnung 
und Abwertung noch zusätzlich. Als Beispiel einer einseitig strukturierten 
Gewaltinteraktion nennt Meuser (2002: 67–68; 2003b: 184–185) die Verge-
waltigung eines Mannes durch einen anderen Mann, weist diese doch struk-
turelle Ähnlichkeiten mit der Vergewaltigung einer Frau durch einen Mann 
auf. Meuser stellt die Abwertung und Unterwerfung des männlichen Opfers 
durch den männlichen Gegner in den Mittelpunkt der Dynamik einseitig 
strukturierter Gewalt unter Männern. Er sagt nichts dazu, inwiefern der 
verletzte und unterworfene Mann noch irgendeine Form von Männlichkeit 
verkörpert oder nicht. An diesem Punkt erscheint es für die weiteren theo-
retischen Überlegungen von Nutzen, auf Schippers (2007) #eoretisierung 
zurückzugreifen. Männer können durch andere Männer verletzt werden, so 
die bisherigen Ausführungen. Diese Verletzungen können sich sowohl in 
verletzungsmächtigen als auch verletzungso%enen verkörperten Positionen 
der Männer ereignen. Was jedoch niemals verletzungso%en sein kann, ist 
Männlichkeit. Männlichkeit im Sinne von Schippers Konzeptualisierung ist 
immer schon hegemoniale Männlichkeit und die ist in ihrem Kern durch 
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körperliche Stärke und Überlegenheit gekennzeichnet. Sie ist in ihrem Wesen 
immer verletzungsmächtig und nie verletzungso%en. Was Meuser in dem weiter 
oben beschriebenen Bild der Ähnlichkeit zwischen einer Vergewaltigung einer 
Frau durch einen Mann und derjenigen eines Mannes durch einen Mann 
andeutet, kann also unter Einbezug von Schippers folgendermassen weiter-
gedacht werden. In einseitig strukturierten gewaltförmigen Situationen sind 
die unterworfenen und verletzten Männer nicht mehr männlich, sondern sie 
stellen nun eine Form abweichender Weiblichkeit dar. Da reziprok-struktu-
rierte Gewaltsituationen unter Männern in einseitig-strukturierte umschlagen 
können, laufen Männer in gewaltförmigen Interaktionen mit anderen Män-
nern immer Gefahr, ihre Männlichkeit einzubüssen. Ob diese Männer, die 
dann eine männliche Weiblichkeit verkörpern, noch teilhaben können an der 
patriarchalen Dividende, erscheint zumindest fraglich. In die beschriebene 
männlichkeitskonstruierende und männlichkeitsvernichtende Dynamik und 
Logik der gewaltförmigen Interaktionen unter Männern ist also eine gewisse 
Brisanz eingelagert. So muss das Handeln aus dem männlichen Habitus heraus 
derart geordnet sein, dass unter noch so widrigen Bedingungen, Schmerzen, 
Einschränkungen oder Demütigungen durch gewaltförmige Handlungen 
anderer Männer an der eigenen Verletzungsmacht festgehalten werden kann. 
Denn nur dadurch bleibt Männlichkeit erhalten und haben die betro%enen 
Männer Teil an der patriarchalen Dividende. Diese Brisanz kann mit den 
Überlegungen Bourdieus (2005: 95–96) in Verbindung gesehen werden, dass 
Angst eine wesentliche Rolle bei der Konstruktion von Männlichkeit spielen 
kann – Angst davor, die Anerkennung und Achtung der anderen Männer 
zu verlieren.

Männliche Weiblichkeit dagegen, die mit der verletzungso%enen Posi-
tion in gewaltförmigen Interaktionen unter Männern konstruiert wird, ist 
anderen Formen von Weiblichkeit, die von Frauen verkörpert werden, nicht 
überlegen. Folgt man der Argumentation von Schippers, kann im Gegenteil 
angenommen werden, dass die abweichenden Formen von Weiblichkeit der 
hegemonialen Weiblichkeit, die nur von Frauen verkörpert werden kann, 
unterlegen sind. Die von Meuser entworfene und weiter oben beschriebene 
doppelte Strukturlogik männlicher Gewalt kann mit der theoretischen Per-
spektive von Schippers also noch weiter zugespitzt werden. Wenn Männer 
in gewaltförmigen Interaktionen unter Männern in der Position der Ver-
letzungso%enheit festgehalten werden  – die Gewaltsituation sich also als 
einseitig strukturierte herauskristallisiert –, dann ist die Männlichkeit der 
verletzungso%enen Männer zerstört. Sie !nden sich in einer Position wieder, in 
der sie nicht etwa eine Form untergeordneter Männlichkeit verkörpern – die 
als Männlichkeit der Weiblichkeit immer noch überlegen wäre –, sondern sie 
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verkörpern vielmehr eine Form männlicher Weiblichkeit, die anderen Formen 
von Weiblichkeit nicht überlegen ist. Diese theoretischen Gedanken beziehen 
sich auf die gewaltförmigen sozialen Situationen. Die daraus resultierenden 
verletzungsmächtigen und verletzungso%enen Positionen und Konstruktionen 
von Männlichkeit und Weiblichkeit sind als temporär und stets vorläu!g zu 
betrachten. Durch die Zusprechung respektive Inanspruchnahme des Opfer-
status jedoch wird diesen stets vorläu!gen Positionen eine gewisse Dauer-
haftigkeit und Ö%entlichkeit verliehen. Männlichen Opfern wird jedoch der 
legitime Opferstatus nur eingeschränkt zugesprochen. Wie bei der Gewalt 
unter Frauen erscheint die notwendige Gegensätzlichkeit zwischen Täter 
und Opfer durch das selbe biologische Geschlecht abgeschwächt, welches 
in seiner männlichen Ausprägung noch dazu grundsätzlich mit Stärke und 
Verletzungsmacht in Verbindung gesetzt wird.

Abbildung 3 zeigt abschliessend die wesentlichen Aspekte der theo-
retischen Überlegungen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit fokussiert die 
gra!sche Darstellung lediglich auf die Dynamiken der Gewalt unter Männern 
und von Männern gegen Frauen.

Abbildung 3:  Opferkonstruktion vor dem Hintergrund hegemonialer 
Männlichkeit und Weiblichkeit
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Im vorherigen Kapitel wurden die theoretischen Überlegungen zum 
sozialen Prozess der Opferkonstruktion und zur relationalen, machtstrukturie-
renden Sichtweise der Kategorie Geschlecht, wie sie im Konzept hegemonialer 
Männlichkeit und Weiblichkeit ihren Ausdruck !ndet, zusammengebracht. 
Ziel der Zusammenführung war die Erarbeitung theoretisch geleiteter, kon-
zeptueller Dynamiken, welche die Analyse der komplexen sozialen Realität 
ermöglichen, innerhalb derer Menschen zu Opfern (gemacht) werden und 
gleichzeitig die Geschlechtlichkeit der Opfer bewerkstelligt werden muss. Die 
Überlegungen sind auf die inneren Dynamiken dieser machtstrukturierten 
und machtstrukturierenden Prozesse gerichtet. In einem nächsten Schritt 
ist es notwendig, diese Innenansicht durch einen konzeptuellen äusseren 
Rahmen zu ergänzen, welcher zentrale Dimensionen geschlechterwirksamer 
Wohlfahrtsstaatlichkeit fassbar macht. Denn die Entstehung und Umsetzung 
einer staatlichen Opferhilfe fällt in den Bereich wohlfahrtsstaatlichen Handelns. 
Zu diesem Zweck werden im Folgenden das Konzept des Genderregimes 
und im besonderen das Konzept des Geschlechter-Arrangements nach Pfau- 
E'nger (1996, 1998) vorgestellt. Des Weiteren werden wichtige theoretische 
Aspekte einer Perspektive erarbeitet, die sowohl auf makrogesellschaftliche 
Steuerungs- als auch auf mesogesellschaftliche Umsetzungsprozesse fokussiert.

Wie in Kapitel  2.2.3 schon angeführt, entspringt das Konzept des 
Genderregimes der geschlechtersensiblen, zumeist (länder-)vergleichenden 
Wohlfahrtsstaatsforschung. Diese knüpft unter anderem an die Wohlfahrts-
staatstypologie von Esping-Andersen (1990) an. Mit Blick auf die Kategorie 
Geschlecht wird an dieser Typologie in mehrfacher Hinsicht Kritik geübt. 
Zum einen werden lediglich der Wohlfahrt produzierende Beitrag des Staates 
und des Marktes berücksichtigt nicht aber derjenige der Familie. Zum ande-
ren wird nicht untersucht, inwiefern Frauen Möglichkeiten o%en stehen, am 
Arbeitsmarkt teilzunehmen, oder aber sie von der Teilhabe am Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen sind. Damit steht in Zusammenhang und wird ebenfalls zu 
wenig einbezogen, inwiefern bestimmte soziale Dienstleistungen – wie zum 
Beispiel vom Staat zur Verfügung gestellte Kinderbetreuung – eine Arbeits-
marktteilhabe der Frauen erleichtern. Darüber hinaus wird nicht konzeptuali-
siert, inwiefern wohlfahrtsstaatliche Massnahmen Frauen ermöglichen, einen 
autonomen Haushalt zu führen. Und nicht zuletzt fehlt ganz grundsätzlich 
der Einbezug der Sorge-Arbeit und die Berücksichtigung nicht nur der be-
zahlten sondern auch der unbezahlten Arbeit (vgl. Arts und Gelissen 2002; 
Betzelt 2007; Dackweiler 2004; Lewis 1992).
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Geschlecht kann sich als ein machtstrukturierendes und -strukturiertes 
relationales Konstrukt, dem eine spezi!sch ausgestaltete Geschlechterbezie-
hung immanent ist, in gesellschaftliche und wohlfahrtsstaatliche Institutionen 
und Organisationen einlagern. Dadurch entstehen spezi!sch strukturierte, 
gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse. Mittlerweile existiert eine Vielzahl 
von Studien, welche diese Mechanismen und ihre Auswirkungen mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten herausarbeiten (für einen Überblick siehe zum 
Beispiel Betzelt 2007). So bezeichnet denn Dackweiler (2004: 452) den Wohl-
fahrtsstaat als einen «vergeschlechtlichende[n] Vergesellschaftungsmodus […], der 
für Männer und Frauen als soziale Gruppen unterschiedliche Lebens- und 
Unsicherheitslagen sowie Teilhabechancen und -hindernisse hervorbringt». 
In diesem Zusammenhang werden Männer und Frauen nicht zuletzt auch 
in unterschiedlichem Masse als «Träger von Rechten» oder als «Nutzniesser 
staatlicher Freigiebigkeit» angesprochen (Fraser 1994: 233–234).

Mit dem Begri% des Genderregimes wird das bezeichnet, was den 
«vergeschlechtlichenden Vergesellschaftungsmodus»  – wie es Dackweiler 
(2004: 452) formuliert – hervorbringt. Es handelt sich dabei um «[…] insti-
tutionalisierte Geschlechterpraktiken und Formen […], die als ein Ge"echt 
von Normen, Regelungen und Prinzipien in den Strukturen gesellschaftlicher 
Praktiken verankert sind» (Young 1998: 177). Oder wie es MacRae (2006: 
524–525) etwas umfassender in folgende Worte fasst: 

Gender regime refers to a set of norms, values, policies, principles, 
and laws that inform and in"uence gender relations in a given polity 
[…]. A gender regime is constructed and supported by a wide range 
of policy issues and in"uenced by various structures and agents, each 
of whom is in turn in"uenced by its own historical context and path. 
(MacRae 2006: 524–525)

In einer engen De!nition des Begri%s des Genderregimes – die vor allem 
bei der Wohlfahrtsstaatstypologie von Esping-Andersen (1990) ansetzt – inter-
essieren (wohlfahrts-)staatliche und politische Institutionen und Praktiken, 
welche zum einen mit Auswirkungen auf die Erwerbsteilhabe und die soziale 
Sicherung von Frauen und Müttern verbunden sind und zum anderen den 
Bereich der Sorge-Arbeit für abhängige Angehörige betre%en. In einem weiten 
Gebrauch des Begri%s – auf welchen auch die oben genannte De!nition von 
MacRae (2006) hinausläuft – werden neben dem Staat weitere politische 
Akteur/-innen einbezogen. Darüber hinaus wird die normativ-kulturelle und 
diskursive Dimension berücksichtigt und nicht nur die Arena politischer 
Institutionen und Prozeduren, sondern auch die soziale Umsetzungspraxis 
werden in ihrem konstituierenden Beitrag an die jeweiligen Geschlechter-



139

verhältnisse untersucht (vgl. Adams und Padamsee 2001; Betzelt 2007). 
So bildet ein Genderregime in einem bestimmten institutionellen Bereich 
nicht nur ein Set institutioneller Normen, Regeln und Prozeduren, welche 
die Geschlechterverhältnisse beein"ussen. Es zeichnet sich in ihm darüber 
hinaus „[…] die formelle und informelle Herrschaftsorganisation politischer 
Macht entlang der Geschlechterlinie“ ab (Rosenberger und Sauer 2004: 259).

Genderregime als institutionalisierte Geschlechterpraktiken umfassen 
also folgende grundlegende Kriterien. Sie gründen erstens gleichermassen auf 
organisationelle Regelungen und Prinzipien sowie auf Normen und Diskurse 
zu den Geschlechterbeziehungen. Sie können sich zweitens in einer horizonta-
len Ausrichtung auf eine Vielfalt interagierender politischer Handlungsfelder 
und Akteur/-innen beziehen und in einer vertikalen Ausrichtung auf die 
Wechselwirkungen zwischen makrogesellschaftlicher politischer Steuerung 
und meso- und mikrogesellschaftlicher sozialer Umsetzungspraxis. Sie sind 
drittens beein"ussende und beein"usste Grösse. Zum einen regeln sie die 
Chancen des Zugangs der Individuen zu gesellschaftlichen Ressourcen und 
damit zu gesellschaftlicher Teilhabe. Zum anderen werden sie durch ö%ent-
liche und individuelle Akteur/-innen in ihrer Ausgestaltung beein"usst. Sie 
sind also grundsätzlich veränderbar. Damit kommt viertens die Wichtigkeit 
der Macht- und Zeitdimension ins Spiel: Genderregime konstituieren und 
verändern sich über die Zeit durch machtgeladene Aushandlungsprozesse 
verschiedenster Akteur/-innen. Mit einer so gestalteten Konzeptualisierung 
wird die in Kapitel 3.2 entworfene machtstrukturierende, relationale Sichtweise 
der Kategorie Geschlecht, welche individuelle und gesellschaftliche Prozesse 
implizit und explizit zu rahmen und zu gestalten vermag, fortgeführt und in 
einen wohlfahrtsstaatlichen Kontext verortet.

Mit den Fragestellungen des vorliegenden Buches sollen nicht nur die 
institutionalisierten Geschlechterpraktiken – also das Genderregime – der 
schweizerischen staatlichen Opferhilfe herausgearbeitet werden. Gleichzeitig 
sollen der Entstehungs- und Umsetzungsprozess dieses Genderregimes und 
somit die machtgeladenen und nicht zuletzt auch diskursiv gestalteten Aus-
handlungsprozesse rekonstruiert werden. Dabei ist unter anderem der Ein"uss 
von Interesse, den spannungsgeladene Ver"echtungen zwischen legitimen 
Opferbildern und Männlichkeit respektive Weiblichkeit ausüben. Im Konzept 
des Geschlechter-Arrangements nach Pfau-E'nger (1996, 1998) werden 
derartige kulturelle Leitbilder als eigenständige, die Wohlfahrtsstaatlichkeit 
beein"ussende Dimension entworfen und gleichzeitig liegt ein Schwerpunkt 
auf den Aushandlungsprozessen beteiligter Akteur/-innen. Das Konzept ist 
deswegen für die Beantwortung der vorliegenden Fragestellungen gewinn-
bringend und wird im Folgenden näher erläutert.
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 Das Konzept des Geschlechter-Arrangements nach Pfau-Effinger

Auch wenn Pfau-E'nger (1996, 1998) nicht den Begri% des Gen-
derregimes verwendet, kann ihr Ansatz der geschlechtersensiblen Wohl-
fahrtsstaatsforschung zugezählt werden, die oben unter der Begri&ichkeit 
des Genderregimes beschrieben wurde. Mit dem Begri% des Arrangements 
betont Pfau-E'nger die Ebene der Akteur/-innen. Akteur/-innen und Aus-
handlungsprozesse !nden ihrer Meinung nach im Konzept des Genderregimes 
zu wenig Berücksichtigung, konzentriert sich dieses doch hauptsächlich auf 
institutionelle Kontexte und Regelungen.69

Pfau-E'nger (1996, 1998) erarbeitet das Konzept des Geschlechter- 
Arrangements als theoretischen Rahmen für die Erklärung von Länderun-
terschieden in der Entwicklung der Arbeitsmarktteilhabe von Frauen nach 
dem Zweiten Weltkrieg. In verschiedenen daran anschliessenden Studien 
entwirft Pfau-E'nger unter anderem ein “care arrangement” (Pfau-E'nger 
2005) und ein “arrangement of work and family” (Pfau-E'nger 2010). Sie 
geht davon aus, dass das soziale Handeln der Menschen in einem bestimmten 
gesellschaftlichen Bereich nicht nur von institutionellen Rahmenbedingun-
gen bestimmt wird, sondern sich zu einem grossen Teil auch auf kulturelle 
Leitbilder darüber bezieht, was in diesem gesellschaftlichen Bereich als gut 
und richtig angesehen wird. Diese kulturellen Leitbilder enthalten in vielen 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auch bestimmte Vorstellungen 
über Weiblichkeit und Männlichkeit und über die Beziehungen zwischen 
den Geschlechtern. Kulturelle Bilder und Vorstellungen sind als kollektive 
Bedeutungs- und Sinnkonstruktionen zu verstehen, welche über einen gewis sen 
Zeitraum mehr oder weniger handlungsleitend sind, die gemeinsame Realität 
von Akteur/-innen bestimmen und sich unter Umständen in gesetzlich veran-
kerten Normen niederschlagen. Für die nähere Di%erenzierung der kulturellen 
Bilder und Vorstellungen sei auf die zu Beginn von Kapitel 3.2 erläuterte 
Untergliederung von Scott (1988: 42–43) verwiesen. Sie unterscheidet zwi-
schen kulturellen Symbolen/Mythen und normativen Konzepten/Doktrinen 
in Wissenschaft, Religion und Politik, welche die Interpretation der Symbole 
und Mythen beschränken und in eine eindeutige Richtung lenken sollen. 
Kulturelle Bilder und Vorstellungen können also im Hinblick auf den Grad 

69 Die angeführte Unterscheidung zwischen den Begri%en Genderregime und 
Geschlechter-Arrangement ist das Resultat von Begri%sdiskussionen und dabei 
vorgenommenen Abgrenzungen, welche an der Tagung «Genderregimes: Von 
makrosozialen regulativen Strukturen zur meso- und mikrosozialen (Umsetzungs-)
Praxis» am 29.10.2010 in Fribourg/CH stattfanden. Pfau-E'nger referierte an 
dieser Tagung zu ihrem Konzept und begründete in der Diskussion die Verwen-
dung des Begri%s des Arrangements.
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ihrer Verbindlichkeit und gesellschaftlichen Richtungsweisung di%erieren, je 
nachdem von welchen Akteur/-innen respektive in welchen gesellschaftlichen 
Arenen sie auf welche Art und Weise eingebracht werden.

Das Konzept des Geschlechter-Arrangements soll im Hinblick auf einen 
Ländervergleich ermöglichen, “the complex interrelations of culture, structure 
and action, and also the dynamic of reproduction when change occurs […]” 
(Pfau-E'nger 1998: 150) fassbar zu machen. Vier Grundannahmen stützen 
die Konzeption. Erstens wird davon ausgegangen, dass in Gesellschaften sowohl 
langlebige kulturelle Traditionen als auch soziale Strukturen existieren, die das 
Resultat ehemaliger Interaktionsprozesse darstellen und einen Ein"uss auf das 
soziale Handeln ausüben. Zweitens wird angenommen, dass in Gesellschaften 
keine «kulturelle Kohärenz» (Pfau-E'nger 1998: 150) existiert, auch wenn 
ein Netzwerk dominanter kultureller Werte und Ideale identi!zierbar ist. 
Alternative und sich konkurrenzierende kulturelle Bedeutungssysteme kön-
nen gleichzeitig bestehen. Drittens wird vermutet, dass kultureller Wandel 
auf dem je spezi!schen Umgang der Akteur/-innen mit Widersprüchen und 
Alternativen in den kulturellen Bedeutungssystemen beruht. Sozialer Wandel 
wiederum basiert auf der Art und Weise, mit der Akteur/-innen Spannungen 
und Widersprüche zwischen Institutionen bewältigen. In diesen Prozessen sind 
die Machtbeziehungen zwischen den verschiedenen Akteur/-innen wesentlich. 
Viertens wird davon ausgegangen, dass kultureller und struktureller Wandel 
einerseits durch das soziale Handeln der Akteur/-innen und die politischen 
Programme innerhalb der Institutionen miteinander verbunden sind, sich 
andererseits jedoch auch zum Teil unabhängig voneinander gestalten. Es ist 
möglich, dass die Entwicklung zwischen den beiden Ebenen von zeitlichen 
Verzögerungen und Unstimmigkeiten geprägt ist (Pfau-E'nger 1998: 150).

Der theoretische Rahmen des Geschlechter-Arrangements stützt sich 
auf drei Begri%e: Geschlechterkultur, Geschlechterordnung und Geschlech-
ter-Arrangement (Pfau-E'nger 1996, 1998). Die Geschlechterkultur meint 
die in einer Gesellschaft dominierenden kulturellen Bilder und Vorstellungen 
darüber, wie die Geschlechterbeziehungen in einem bestimmten gesellschaft-
lichen Bereich zu sein haben und damit implizit auch, was einen Mann und 
was eine Frau ausmacht und wie sie sich verhalten sollen. Im Hinblick auf das 
Forschungsgebiet der Erwerbsbeteiligung von Frauen, für welches das Kon-
zept des Geschlechter-Arrangements ursprünglich entwickelt wurde, sind die 
kulturellen Leitbilder zur geschlechterspezi!schen Arbeitsteilung von Belang. 
Diese können nach Pfau-E'nger (1996: 468) anhand folgender Leitfragen 
näher bestimmt werden. Welches sind die gesellschaftlichen Vorstellungen 
zu den sozialen Sphären und zentralen Arbeitsbereichen von Frauen und 
Männern und sind diese in Symmetrie oder Komplementarität zueinander 
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angeordnet? Werden diese geschlechterspezi!schen Sphären gesellschaftlich 
gleich hoch gewertet oder ist die Wertung hierarchisch strukturiert? Welche 
gesellschaftliche Sphäre wird als zentral für das Aufziehen der Kinder angesehen? 
Wie sind die Abhängigkeiten zwischen Frauen und Männern kon struiert, in 
Form einseitiger oder gegenseitiger Abhängigkeit oder gar nicht als Abhän-
gigkeitsbeziehungen? Die Leitbilder und Vorstellungen, welche sich anhand 
derartiger Fragen für bestimmte gesellschaftliche Bereiche bestimmen lassen, 
können zu Normen verfestigt und in Institutionen eingelagert sein und so 
einen grösseren Grad an Verbindlichkeit und Richtungsweisung erlangen. 
Akteur/-innen auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen – auf politischer 
Ebene, innerhalb von Organisationen und im alltäglichen Leben – kommen 
dann nicht umhin, ihr soziales Handeln an diesen kulturellen, normativen 
Bezugspunkten auszurichten. Die Dominanz, die bestimmte kulturelle 
Leitbilder und Vorstellungen in ö%entlichen Diskursen erlangen können, 
ist vor allem auch auf ungleiche Machtverhältnisse zwischen den beteiligten 
Akteur/-innen zurückzuführen. In diesen machtgeladenen diskursiven Aus-
handlungsprozessen kann kultureller Wandel durch Widersprüche zwischen 
verschiedenen, sich unter Umständen konkurrenzierenden Leitbildern und 
Normen sowie durch mögliche, innerhalb bestimmter sozialer Gruppen neu 
entstehender Idealbilder und Vorstellungen bewirkt werden (vgl. Pfau-E'nger 
1996: 466–469; 1998: 148–151).

Entwicklung und Veränderung der geschlechterkulturellen Leitbilder 
und Vorstellungen innerhalb einer Gesellschaft sind wechselseitig verbunden 
mit der Geschlechterordnung, können zum Teil jedoch auch von dieser unabhän-
gig ausgestaltet sein. Die Geschlechterordnung umfasst «[…] die real vor!nd-
lichen Strukturen der Geschlechterverhältnisse und die Beziehungen zwischen 
den verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen […]» (Pfau-E'nger 1996: 
467) in dem jeweiligen gesellschaftlichen Bereich. Pfau-E'nger (1996: 467; 
1998: 150–151) geht anlehnend an Connell (1987) davon aus, dass sich die 
Strukturen der Geschlechterverhältnisse gesamt gesellschaftlich grundsätzlich 
in drei Dimensionen darstellen: Arbeitsteilung, Macht und Kathexis (nähere 
Ausführungen dazu siehe Kap.  3.2.1). Für das Untersuchungsgebiet der 
Erwerbsbeteiligung von Frauen ist vor allem die Strukturierung der Arbeits-
teilung relevant. Diese wird in modernen Gesellschaften wesentlich von und 
über die folgenden Institutionen vermittelt und ausgestaltet: Arbeitsmarkt, 
Familie respektive Haushalt, Staat und Bildungssystem. Es wird zum einen 
davon ausgegangen, dass sich das soziale Handeln der Akteur/-innen inner-
halb dieser Institutionen und auch im alltäglichen Leben an den dominanten 
geschlechterkulturellen Leitbildern ausrichtet. Zum anderen ist anzunehmen, 
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dass die normative Geltungskraft derartiger kultureller Leitbilder und ihre 
faktische Verbreitung di%erieren.

Das Geschlechter-Arrangement bildet den stets vorläu!gen Ergeb-
nis-Rahmen, der die Geschlechterkultur und die Geschlechterordnung 
umfasst. Die Begri&ichkeit des Arrangements meint dabei eine je spezi!sche 
Beziehungskon!guration, die in unterschiedlichem Ausmass kohärent oder 
widersprüchlich sein kann und Institutionen, kulturelle Leitbilder sowie 
gesellschaftliche und individuelle Akteur/-innen beinhaltet. Ein spezi!sches 
Geschlechter-Arrangement ist das (stets vorläu!ge) Resultat sozialer Aus-
handlungsprozesse unter verschiedenen gesellschaftlichen Akteur/-innen mit 
je unterschiedlicher Macht. 

Durch diese Aushandlungsprozesse werden die Geschlechterordnung 
und die geschlechterkulturellen Leitbilder mehr oder weniger kohärent 
bzw. widersprüchlich verschränkt. Als eines der Resultate des Aushand-
lungsprozesses gewinnen bestimmte geschlechterkulturelle Leitbilder an 
Dominanz gegenüber anderen und werden als Leitplanken bestimmend 
für verschiedene gesellschaftliche Institutionen und für das Handeln der 

Abbildung 4:  Das Geschlechter-Arrangement nach Pfau-E%nger (1998)
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Quelle: Pfau-Effinger 1998: 151.
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Akteur/-innen (Pfau-E'nger 1996: 468–469; 1998: 150–151). Durch die 
theoretische Trennung von Geschlechterordnung und Geschlechterkultur wird 
es möglich, die vielfältigen und teilweise widersprüchlichen Ver"echtungen, 
Spannungsverhältnisse, Brüche und Ungleichzeitigkeiten im Verhältnis von 
Geschlechterkultur und Geschlechterordnung in den Blick zu nehmen. Die 
normative Geltung bestimmter geschlechterkultureller Leitbilder und Ideale 
führt eben nicht automatisch dazu, dass sie in einer Gesellschaft auch faktisch 
weit verbreitet sein müssen. Darüber hinaus können diese Leitbilder in ihrer 
Geltungskraft mit der Schicht- und ethnischen Zugehörigkeit variieren. Mit 
dem Fokus auf die Widersprüchlichkeiten, Brüche und Ungleichzeitigkeiten 
wird einerseits die handlungstheoretische Grundstruktur des Geschlech-
ter-Arrangement-Ansatzes betont und andererseits gelangen damit gerade 
die möglichen Prozesse des Wandels in den Blickpunkt der Analyse (Pfau- 
E'nger 1996, 1998, 2010). In Abbildung 4 sind die wesentlichen Aspekte 
des Ansatzes des Geschlechter-Arrangements gra!sch dargestellt.

Pfau-E'nger (1996, 1998) hat das Kon zept des Geschlechter-Arrange-
ments für ländervergleichende Studien entwickelt, in denen das Zusammenspiel 
verschiedener politischer Institutionen und kultureller Leitbilder untersucht 
wird. Damit bewegt sie sich in dem Bereich der Genderregime-Forschung, 
der weiter oben als horizontale Aus richtung auf verschiedene, interagierende 
politische Handlungsfelder/Institu tionen und Akteur/-innen umschrieben 
wurde. Ein vertikal ausgerichtetes Forschungs interesse dagegen – von dem 
auch das vorliegende Buch getragen ist – richtet den Fokus in erster Linie 
auf eine tiefergehende Analyse einzelner Politik bereiche von der makrogesell-
schaftlichen politischen Steuerungs- und Gesetzes ebene bis zur meso- und 
mikrogesellschaftlichen Umsetzungsebene (zur horizontalen und vertikalen 
Ausrichtung/Di%erenzierung siehe auch  Betzelt 2007: 36–37; Bothfeld 2008: 
10–12). Die in Kapitel  2.2.3 beschriebene Studie von Eichler, Dallinger, 
Och und Pfau-E'nger (Eichler et al. 2006) bildet ein Beispiel für ein derart 
vertikal ausgerichtetes Forschungsinteresse, jedoch ohne expliziten Einbezug 
der Kategorie Geschlecht. Der (länder-)vergleichende Fokus, der bei der 
Anwendung des Ansatzes des Geschlechter-Arrangements eingenommen 
wird, wird trotz vertiefender Analyse eines einzigen Politikbereichs  – der 
Opferhilfe – im vorliegenden Buch nicht aufgegeben. Er wird vielmehr auf 
die mesogesellschaftliche – kantonale und organisationelle – Umsetzungs-
ebene verlagert.
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 Differenzierung zwischen makro-, meso- und  
mikrogesellschaftlicher Ebene

Ausgehend von diesen Überlegungen ist es notwendig, den Ansatz 
des Geschlechter-Arrangements um eine zusätzliche strukturelle Dimension 
zu erweitern und zwar um diejenige der unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Ebenen. Neben respektive zwischen der Gesellschaft als Ganzes – der 
sogenannten makrogesellschaftlichen Ebene – und Interaktionen zwischen 
zwei einzelnen Menschen – der mikrogesellschaftlichen Ebene – existiert ein 
“intermediate level of social organization” (Connell 1987: 119). Auf diesem 
Level der sozialen Organisation von Gesellschaften !ndet nicht nur ein 
Grossteil des sozialen, alltäglichen Lebens statt, wie zum Beispiel die Erzie-
hung in Organisationen der Schule und die Erwerbsarbeit in Betrieben und 
Firmen. Auch wohlfahrtsstaatliche Programme – wie die Opferhilfe – werden 
über diese mesogesellschaftliche Ebene organisiert und vermittelt. So ist die 
Umsetzung der Opferhilfe in der Schweiz an die Kantone delegiert und wird 
in spezi!schen Organisationen – den Opferhilfe-Beratungsstellen – geleistet.
Daneben sind in allen Kantonen bestimmte Verwaltungseinheiten benannt, die 
für die Entschädigungs- und Genugtuungszahlungen zuständig sind. Weiter 
sind zum Beispiel konkrete regionale Polizeistützpunkte, Gerichte und auch 
Notfallabteilungen von Kliniken in die Umsetzung der Opferhilfe involviert. 
Levy (2002) setzt sich mit der Wichtigkeit dieser mesogesellschaftlichen Ebene 
für den Wissenschaftsbereich der sozialen Strati!kation auseinander. Seine 
Überlegungen sind für die vorliegenden Fragestellungen gewinnbringend. 
Levy (2002: 196) de!niert die mesogesellschaftliche Ebene folgendermassen: 

[W]e qualify as meso-social (or meso-scopic) all phenomena whose 
scope is larger than micro-social (face-to-face relations, small groups) 
and narrower than macro-social, the latter being assimilated, as current 
sociological language habits do implicitly, to the level of a global so-
ciety organised as a nation state, or to social systems of an even larger 
scope. (Levy 2002: 196)

Der Begri% mesosozial respektive mesogesellschaftlich wird in der 
De!nition von Levy weniger durch einen bestimmten Inhalt de!niert als 
vielmehr durch die Abgrenzung gegenüber dem Makro- und Mikrosozialen 
respektive dem Makro- und Mikrogesellschaftlichen. Alle Phänomene, die 
weder innerhalb des Rahmens der Gesellschaft als Ganzes noch auf der 
Ebene der Interaktionen zwischen zwei Menschen oder in kleinen Gruppen 
angesiedelt sind, zählen zum mesosozialen Bereich. Levy spricht in Zusam-
menhang mit diesen drei unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen von 
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der Notwendigkeit der “systemic di%erentiation” (Levy 2002: 195). Soziales 
Handeln innerhalb von Gesellschaften ist zumeist innerhalb bestimmter 
sozialer Systeme situiert. Diese sozialen Systeme de!niert Levy (2002: 195) 
“as a bounded and structured !eld of interaction”. Soziale Systeme/Felder als 
begrenzte und strukturierte Interaktionen weisen eine Vielzahl unterschied-
licher «systemischer Levels» auf (Levy 2002: 195). Das tri%t in besonderem 
Ausmass auf die mesogesellschaftliche Ebene zu, auf welcher «partielle» 
respektive «sektorielle» Systeme mit verschiedenartigen systemischen Levels 
identi!ziert werden können (Levy 2002: 195). Zwischen dem Individuum 
und der Gesellschaft als Ganzes liegt also eine breite mesogesellschaftliche 
Sphäre mit einer Vielzahl partieller Systeme. Levy (2002: 196–202) führt 
die Wichtigkeit dieser mesogesellschaftlichen Sphäre anhand klassischer 
Strati!kationstheorien aus. Innerhalb dieser #eorierichtung wird soziale 
Ungleichheit über die Indikatoren Bildung, Berufsposition und Einkommen 
bestimmt, welche die soziale Position eines Individuums ausmachen. Diese 
Sichtweise vereinfacht nach Levy die komplexe soziale Realität, denn die als 
wesentlich angesehenen Indikatoren werden über die mesogesellschaftliche 
Ebene verschiedenartig vermittelt und ausgestaltet  – was in klassischen 
Strati!kationstheorien nicht berücksichtigt wird. So führen Unterschiede 
in der institutionellen Struktur von Schulsystemen und Schulen dazu, dass 
Zeugnisse und Diplome der gleichen inhaltlichen Bereiche und Ausrichtungen 
nicht respektive nur eingeschränkt vergleichbar sind und nicht überall inner-
halb eines Staates und auch zwischen Staaten anerkannt werden. Der Wert 
dessen, was formal als das Gleiche gemessen wird, schwankt also aufgrund 
der je andersartigen Ausgestaltung der relevanten mesogesellschaftlichen 
partiellen Systeme beträchtlich. Ähnliche Unterschiede nimmt Levy (2002: 
196–202) auch für die Berufsposition an. So sind vergleichbare Positionen 
in verschiedenartigen Organisationen mit zum Teil sehr unterschiedlichem 
Prestige verbunden, je nach inhaltlicher Ausrichtung der Organisation und 
auch deren Vernetzung und Situierung innerhalb eines Netzes verschiedener 
Organisationen. Nicht zuletzt ist auch das Einkommen nicht nur von be-
stimmten Charakteristika der betre%enden Person abhängig, sondern auch 
von solchen der Organisation (wie zum Beispiel deren Arbeitskräftepolitik, 
Grösse, Verankerung und Vernetzung in der Region [Levy 2002: 201]). Orga-
nisationen und Beziehungen zwischen Organisationen sind also sowohl für 
die soziale Position von Individuen als auch für deren Bewegungen innerhalb 
der sozialen Struktur wesentlich.

Entstehung und Umsetzung der Opferhilfe in der Schweiz sind auf 
allen drei oben skizzierten gesellschaftlichen Ebenen angesiedelt, wobei die 
Fragestellungen des vorliegenden Buches im Besonderen die makro- und 
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mesogesellschaftliche Ebene fokussieren. Anlehnend an Levy (2002) wird auf 
der Makroebene der Gesellschaft verortet, was die Opferhilfe als national-
staatlichen Politikbereich und gesamtschweizerische, gesetzliche Institution 
betri%t. Die Bereiche der Umsetzung jedoch, welche an die Kantone dele-
giert sind und innerhalb derer in Organisationen geleistet werden, sind der 
Mesoebene der Gesellschaft zugezählt. Die Mesoebene beinhaltet partielle 
Systeme mit unterschiedlichen systemischen Levels – Kantone als Ganzes, 
kantonale Verwaltungseinheiten, Organisationen der Opferberatung. Diese 
partiellen Systeme, die für die Umsetzung der Opferhilfe zusammenarbeiten 
müssen, unterscheiden sich vor allem in ihrem strukturellen Aufbau, ihrer 
Reichweite (und damit in ihrer Macht und Ein"ussnahme) sowie in ihrer 
inhaltlichen Ausrichtung und ihren Aufgaben (mehr dazu siehe Kap. 6.2). 
Wie im vorherigen Absatz ausgeführt, formuliert Levy (2002) die theoretisch 
geleitete Annahme, dass Organisationen und Netzwerke von Organisationen 
die soziale Position von Individuen massgebend bestimmen. Anlehnend an 
diese Annahme wird vermutet, dass das mesogesellschaftliche, wechselseitig 
ver"ochtene Netz an partiellen Systemen unterschiedlicher Reichweite und 
Ausrichtung, in welchem die Umsetzung der Opferhilfe in den Kantonen 
bewältigt wird, wesentlich ist für die Bestimmung derjenigen gewaltbetrof-
fenen Gruppen, welche als Opfer im Sinne des OHG Unterstützung durch 
die Opferhilfe erhalten (sollen). Die soziale Positionierung gewaltbetro%ener 
Menschen(-gruppen) als Opfer respektive die Zusprechung des Opferstatus 
wird also wesentlich über die mesogesellschaftliche Ebene vermittelt.

 Opferhilfe-Beratungsstellen als Human Service Organizations

Innerhalb des Ge"echts partieller Systeme, welches in den Kantonen 
die Opferhilfeumsetzung bewerkstelligt, bilden die Opferhilfe-Beratungs-
stellen einen zentralen Angelpunkt. In und durch diese Organisationen wird 
ein grosser Teil der Leistungen des OHG in die soziale Praxis getragen und 
gelangen die gewaltbetro%enen Menschen zur Opferhilfe. Opferhilfe-Bera-
tungsstellen zählen zu den Human Service Organizations. Diese Kategorie von 
Organisationen ist mit je gesonderter Spezialisierung für unterschiedliche 
Bedürfnisse von Menschen zuständig. Zu ihnen zählen zum Beispiel Schulen, 
Kliniken, Sozialdienste (Hasenfeld 2010: 9–10). Hasenfeld (2010) erarbeitet 
theoretisch acht grundsätzliche Merkmale von Human Service Organizations, 
von denen einige für die Fragestellungen des vorliegenden Buches von Inter-
esse sind und im Folgenden skizziert werden.

Erstens benötigen Human Service Organizations, wie alle Organisa-
tionen, – technisch-metaphorisch formuliert – sogenanntes «Rohmaterial» 
(Hasenfeld 2010: 11–12) zur Herstellung ihrer Produkte. Das Rohmaterial 
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von Human Service Organizations bilden Menschen. Mit dem Begri% des 
Rohmaterials wird hervorgehoben, dass Menschen in und durch Human 
Service Organizations Transformationsprozessen unterworfen werden, mittels 
derer spezi!sche zuvor als wesentlich klassi!zierte persönliche Eigenschaften 
dieser Menschen in eine bestimmte Richtung verändert und umgeformt 
werden sollen. Dadurch dass zum Beispiel jemand zum/zur Sozialhilfe-
empfänger/-in (gemacht) wird, erhalten die betre%enden Sozialdienste 
und die darin arbeitenden Sozialarbeiter/-innen angesichts der aktuellen 
«Arbeit-statt-Fürsorge Politik» das Recht (und die P"icht), diese Person 
durch bestimmte Massnahmen und Programme in eine arbeitsfähige und 
arbeitswillige Erwerbssuchende und -tätige zu transformieren. Menschen 
als Rohmaterial werden also in Human Service Organizations je nach deren 
inhaltlichen Ausrichtung und Bestimmung klassi!ziert und kategorisiert, als 
wesentlich angesehene Eigenschaften der Menschen werden herausge!ltert 
und anschliessend im Hinblick auf ein vorgegebenes Ziel transformiert. Die 
Menschen, die in Human Service Organizations behandelt, beraten, begleitet 
oder erzogen werden, werden durch die klassi!zierenden und kategorisieren-
den Mechanismen in eine von der Organisation vorgegebene Rolle eines/-r 
Klient/-in eingepasst, in welcher bestimmte persönliche Eigenschaften und 
Verhaltensweisen als wichtig angesehen und erwartet werden. Gleichzeitig 
agieren die Betro%enen jedoch auch eigenständig innerhalb dieser Katego-
risierungs- und Transformationsprozesse und können so auf die alltägliche 
Strukturierung der Prozesse und deren Ausrichtungen einwirken. Zweitens 
hebt Hasenfeld (2010: 12) Folgendes hervor: 

Working on people as raw material is inherently moral work. Indeed, 
the raison d’être of the human service organization is that its work 
on people is guided and driven by moral values it aims to uphold and 
that such work is framed by them. (Hasenfeld 2010: 12)

Weil Human Service Organizations mit Menschen arbeiten und diese 
in Richtung spezi!scher Transformationsprozesse zu führen gedenken, ist 
ihre Arbeit also per se moralischer Art. Den unterstützten Menschen wird 
mit der durch Klassi!zierung und Kategorisierung erfolgten Zuweisung einer 
Diagnose oder eines bestimmten Labels gleichzeitig auch ein bestimmter 
moralischer Status zugeteilt. Mit der Diagnose oder dem Label wird also 
 etwas ausgesagt über den sozialen Wert der Betro%enen, sowohl innerhalb der 
jeweiligen Human Service Organization als auch über deren Grenzen hinaus. 
Des Weiteren ist mit jeder Bereitstellung von Unterstützungsressourcen für 
Betro%ene – egal welchen logischen Prinzipien diese folgen mag – immer 
auch eine Bewertung im Hinblick darauf verbunden, inwiefern die betro%e-
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nen Menschen diese Unterstützung verdienen oder dieser nicht würdig sind. 
Auch in diesen Prozessen treten die betro%enen und bewerteten Menschen 
als eigenständig Handelnde auf, bringen ihre eigenen moralischen Ressour-
cen ein und müssen sich gleichzeitig mit den an sie gerichteten moralischen 
Zuschreibungen auseinandersetzen. Der grundsätzlich moralische Charakter 
der Arbeit von Human Service Organizations wird kaum je explizit gemacht. 
Er ist vielmehr eingebettet in organisationelle Routinen und wird überdeckt 
von technisch gehaltenen Arbeitsmethoden und -instrumenten (Hasenfeld 
2010: 12–14). Drittens müssen Human Service Organizations aufgrund des 
moralischen Charakters ihrer Arbeit ständig um den Erhalt ihrer Legitimität 
bemüht sein. Sie machen dies, indem sie sich auf dominante kulturelle Werte 
berufen: “#eir growth and survival depend less on the technical pro!ciency 
of their work and more on their conformity with dominant cultural symbols 
and belief systems, that is, institutional rules” (Hasenfeld 2010: 14–15). Im 
Hinblick auf die institutionellen Regeln sind in erster Linie der Staat und die 
Wissenschaft relevant, ersterer liefert das rechtlich-moralische Fundament und 
letztere legitimiert die angewendeten Arbeitsmethoden und -instrumente. Da 
sich in modernen Gesellschaften verschiedene kulturelle Wertsysteme konkur-
renzieren, bleibt die Legitimität der Human Service Organizations grundsätzlich 
ungewiss. Gleichzeitig versuchen diese Organisationen im Sinne eines “moral 
entrepreneurship” (Hasenfeld 2010: 16) gehäuft, die ö%entliche Wahrnehmung 
zu beein"ussen, indem sie die von ihnen unterstützten Klient/-innengruppen 
und die eigene Arbeit in einer ganz bestimmten Bewertung und Hervorhebung 
in die ö%entlichen Auseinandersetzungen einbringen. Viertens wird die Arbeit 
in Human Service Organizations hauptsächlich von Frauen geleistet, im Sinne 
einer Fortsetzung der ihnen kulturell zugeschriebenen Rolle der liebevoll für 
die Familienmitglieder Sorgenden. Frauen bringen Grundwerte in die Human 
Service Organizations ein, die im Widerspruch zu den Grundprinzipien der 
Bürokratisierung stehen. Das Überleben der Organisationen muss innerhalb 
dieses widersprüchlichen, kon"iktgeladenen Spannungsfelds bewerkstelligt 
werden (Hasenfeld 2010: 26–28).70

70 Hasenfeld (2010: 26–28) nennt im Zusammenhang mit der vorwiegend von 
Frauen geleisteten Arbeit in Human Service Organizations noch weitere Aspekte, 
welche die geschlechterspezi!sche hierarchische Struktur innerhalb dieser Organi-
sationen betre%en. Diese Überlegungen sind für die vorliegenden Fragestellungen 
sekundär, da es sich bei Opferhilfe-Beratungsstellen um in der Regel personell 
kleine Stellen mit "acher Hierarchie handelt. Neben den vier oben genannten 
Charakteristika von Human Service Organizations behandelt Hasenfeld (2010: 
16–26) noch die Nachfolgenden, die sich mehr auf die konkrete Arbeit innerhalb 
der Organisationen beziehen und daher für das Interesse des vorliegenden Buches 
zweitrangig sind. Human Service Organizations müssen sich in der Auswahl ihrer 
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Die obige Darstellung der theoretischen Überlegungen von Hasenfeld 
(2010) verdeutlicht, dass sich der soziale Prozess der Opferkonstruktion (sie-
he Abbildung 2), der wesentlich getragen ist von der (Eigen- und Fremd-)
Bewertung der Opferqualität, in der Schweiz unter anderem innerhalb des 
mesogesellschaftlichen institutionellen Rahmens von Opferhilfe-Beratungs-
stellen verdichtet und konkretisiert. Primär viktimisierte Menschen bilden das 
Rohmaterial der Opferhilfe-Beratungsstellen. Deren Opferstatus wird durch 
spezi!sche Arbeitsprozesse herausgearbeitet und in seiner Legitimität bewertet, 
was sich nicht zuletzt auch in der Bereitstellung eines bestimmten Masses und 
einer bestimmten Form an Unterstützung niederschlägt. Die Etikette «Opfer 
im Sinne des OHG» verleiht den Betro%enen einen spezi!schen sozialen und 
moralischen Status, der einerseits mit gesellschaftlicher Zuwendung und An-
erkennung verbunden ist und andererseits eine Stigmatisierung als schwach, 
hil"os und handlungsohnmächtig beinhalten kann. Die Hierarchisierung 
mehr oder weniger anerkannter Opfergruppen im Sinne einer Bewertung der 
Opferqualität muss also ganz konkret auf der meso gesellschaftlichen Ebene 
der Opferhilfe-Beratungsstellen bewerkstelligt werden. In diesen Prozessen 
wirken die viktimisierten Menschen aktiv mit. Anders als Hasenfeld es skizziert, 
verdeutlichen die Ausführungen im Kapitel 3.1, dass die gewaltbetro%enen 
Menschen sich zuerst einmal selbst – zumindest teilweise – als Opfer bewerten 
müssen, sonst wenden sie sich vermutlich nicht um Unterstützung an die 
Beratungsstellen. Das Rohmaterial hat sich also selbst – und in Auseinan-
dersetzung mit seinem sozialen Umfeld und kulturellen Leitbildern – schon 
ansatzweise «vorbehandelt» respektive «vorbewertet», bevor es in den Bera-
tungsstellen um Unterstützung anfragen kann. Die vollständige Klassi!zie-
rung und Bewertung des Opferstatus kann jedoch nur in den organisationell 
vorgegebenen und wissenschaftlich legitimierten Interaktionen zwischen 
viktimisierten Menschen und Opferhilfe-Berater/-innen hergestellt werden. 
Denn es handelt sich dabei um einen sozial konstruierten und in gewissem 
Sinne ö%entlichen Status, zu dessen Verleihung Opferhilfe-Beratungsstellen 
berechtigt sind. Um die Legitimität der eigenen Arbeit und damit auch der 
jeweils beratenen gewaltbetro%enen Menschengruppen zu sichern, müssen 
die Opferhilfe-Beratungsstellen auf dominante kulturelle Bedeutungssysteme 

Arbeitsmethoden an die jeweils wissenschaftlich Legitimierten halten. In der 
konkreten Anwendung dieser Arbeitsmethoden muss ganz wesentlich die Unbe-
stimmtheit der Arbeitsergebnisse bewerkstelligt werden. Für den Arbeitsprozess 
und das Ergebnis sind die Beziehungen zwischen den professionell Beratenen/
Behandelnden/Begleitenden und den Klient/-innen zentral. In diesen Beziehun-
gen erfolgt die Kommunikation und gegenseitige Beein"ussung wesentlich über 
Gefühle, die vermittelt und/oder mitgeteilt werden. 
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Bezug nehmen, in denen umgrenzt wird, was ein Opfer kennzeichnet und 
welche Unterstützung es benötigt. Das Bild des legitimen Opfers kann in 
derartige Bedeutungssysteme ein"iessen und diese können in gesetzlichen 
Normen festgeschrieben respektive institutionalisiert werden. Opferhilfe-Bera-
tungsstellen können jedoch auch eigene und unter Umständen in Widerspruch 
zu dominanten kulturellen Bedeutungssystemen stehende Bilder von Opfern 
und ihrer Arbeit in die ö%entlichen Auseinandersetzungen einbringen. Das ist 
zum Beispiel der Fall, wenn weibliche Opfer häuslicher und sexueller Gewalt 
von der feministischen Forschung als Überlebende umschrieben werden, 
um in Abgrenzung zum passiven, handlungsohnmächtigen Opferstatus die 
aktiven Handlungsanteile der Frauen bei der Bewältigung der Gewaltsitua-
tionen hervorzuheben. Die institutionellen Bedeutungssysteme und Regeln, 
die Opferhilfe-Beratungsstellen für die Absicherung ihres Fortbestandes in 
erster Linie berücksichtigen müssen, sind zum einen im Opferhilfegesetz 
festgeschrieben. Zum anderen !nden sie sich in den kantonalen Vorgaben 
und damit verbundenen impliziten Bewertungen im Hinblick auf die je 
spezi!sche Umsetzung des OHG wieder. Denn inhaltlich-rechtlich gründet 
die Arbeit der Opferhilfe-Beratungsstellen auf das OHG und !nanziell sind 
sie von den Kantonen abhängig, in denen sie angesiedelt sind. Aufgaben, 
Arbeitsmethoden und die darin implizit eingebetteten Bewertungsprozesse 
der Opferhilfe-Beratungsstellen sind auf die Bestimmung der Opferqualität 
ausgerichtet und damit verbunden auf die Bereitstellung von Unterstützungs-
leistungen. Auch die kulturellen Bedeutungssysteme und institutionellen 
Regeln auf Bundesebene und auf kantonaler Ebene kreisen ganz wesentlich 
um die Eingrenzung der Opferqualität und die De!nition der Leistungen, 
die notwendig sind. Das OHG ist geschlechtsneutral formuliert und richtet 
sich gleichermassen an weibliche wie männliche Menschen. Die Geschlecht-
lichkeit der Opfer wird nicht explizit thematisiert. Es ist anzunehmen, dass 
diese Geschlechtlichkeit in Entstehung und Umsetzung des OHG zumeist als 
Teil der oben beschriebenen Bewertungsprozesse der Opferqualität implizit 
bewerkstelligt wird, nicht zuletzt auch in den Opferhilfe-Beratungsstellen.

Steht die vertiefte Analyse eines Politikbereichs im Zentrum des For-
schungsinteresses, muss also die Dimension der systemischen Di%erenzierung 
mit den partiellen Systemen unterschiedlicher Reichweite und Ausrichtung 
in die Konzeptualisierung des Genderregimes einbezogen werden. Hinsicht-
lich der Opferhilfe muss weiter berücksichtigt werden, dass auf der meso-
gesellschaftlichen Ebene Opferhilfe-Beratungsstellen an der Umsetzung des 
OHG beteiligt sind, die als Human Service Organizations wesentlich an den 
Bewertungsprozessen der Opferqualität und damit an der Konstruktion des 
Opferstatus mitwirken. Welche für die vorliegende Untersuchung relevanten 
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Fragen und Annahmen von den verschiedenen theoretischen Ausführungen 
abgeleitet werden können, wird im Folgenden ausgeführt.

Im dritten Kapitel wurde die konstruktivistische Sichtweise der 
 Opfer-Werdung theoretisch erarbeitet und das in diesen Konstruktionspro-
zess ein ge "och tene kulturelle Leitbild legitimer Opferqualität vorgestellt. 
Die Kategorie Geschlecht wurde als relationales, machtstrukturierendes 
und machtstrukturiertes Konstrukt skizziert und im Konzept hegemonialer 
Männlichkeit konkretisiert. Für ein besseres Verständnis der Gewaltproble-
matik, die beide Geschlechter gleichermassen tri%t und aus individueller wie 
gesellschaftlicher Perspektive angegangen werden kann, wurde das Konzept 
hegemonialer Männlichkeit um eine habitustheoretische und um eine weiblich-
keitstheoretisierende Sichtweise erweitert. In einer Synthese der Überlegungen 
zur Opfer- und Geschlechtskonstruktion wurde erläutert, wie das Geschlecht 
der Opfer sich auf den Opferstatus auswirkt und der Opferstatus Ein"uss 
nimmt auf hegemoniale Weiblichkeit und Männlichkeit (der vergeschlecht-
lichten Opfer). Um diese Dynamiken innerhalb des wohlfahrtsstaatlichen 
Bereichs der Opferhilfe fassbar machen zu können, wurde das Konzept des 
Genderregimes eingeführt. Mit Blick auf die Wichtigkeit der kulturellen 
und handlungstheoretischen Dimension wurden die Grundsätze der Gen-
derregime-Forschung im Ansatz des Geschlechter-Arrangements verdichtet 
und für das vertikal-vertiefende Forschungsinteresse um den Gesichtspunkt 
der systemischen Di%erenzierung ergänzt. Der Beitrag, den das mesogesell-
schaftliche Ge"echt verschiedenartiger partieller Systeme im Allgemeinen und 
Opferhilfe-Beratungsstellen als Human Service Organizations im Besonderen 
an die soziale Bewertung der (vergeschlechtlichten) Opferqualität gewaltbe-
tro%ener Menschen leisten, wurde ausgeführt.

Die theoretischen Überlegungen laufen im vergeschlechtlichten 
Opferhilfe-Arrangement zusammen, welches in Abbildung 5 dargestellt ist. 
Die Darstellung schliesst an die Abbildungen 2 und 3 an und nimmt einige 
darin enthaltene Gesichtspunkte auf. Die in diesen drei Abbildungen gra-
!sch verdichteten theoretischen Überlegungen haben den Stellenwert eines 
sensibilisierenden beziehungsweise heuristischen Konzepts (Kelle und Kluge 
2010: 28–40). Dieses soll helfen, die vielfältigen und komplexen Phänomene 
sozialer Realität im Hinblick auf ein bestimmtes Interesse überhaupt er-
schliessbar zu machen. Gleichzeitig sind die Aspekte dieses sensibilisierenden 
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Konzepts theoretisch abstrakt gehalten und zeichnen sich durch eine gewisse 
«Realitätsferne» im Hinblick auf die sich jeweils in der empirischen Realität 
manifestierenden Phänomene aus. Diese Realitätsferne ist bewusst angelegt, 
soll der Blick für die soziale Realität zwar analytisch geschärft, jedoch nicht 
vollständig theoretisch determiniert werden. In der so entstehenden «Grauzone» 
zwischen theoretischen Konzepten und empirischer Realität können jeweilige, 
empirisch gehaltvolle «Verkörperungen» der theoretischen Konzeptionen – im 
Sinne von Konkretisierungen, Abänderungen und Ergänzungen – durch die 
Untersuchung selbst Schritt für Schritt erarbeitet werden.

In der Abbildung wird bewusst unterschieden zwischen dem Opfer-
hilfe-Arrangement (dunkel- und hellgrau dargestellt) und seiner vergeschlecht-
lichten Dimension (weiss dargestellt). Damit soll hervorgehoben werden, 
dass die Relevanz der Kategorie Geschlecht nicht in jedem Fall automatisch 
angenommen werden kann, sondern vielmehr empirisch erarbeitet werden 
muss. Die wichtige Dimension der Zeit, innerhalb derer wiederkehrende 
und gleichbleibend gestaltete soziale Interaktionen sich zu Strukturen ver-
dichten, fehlt in der Abbildung. Sie stellt eine wesentliche Perspektive des 
vorliegenden Buches dar und muss mitgedacht werden. Das Forschungs-
interesse richtet sich auf den Zeitraum zwischen 1978 und 2011, in dem 
sich das Opferhilfe-Arrangement konstituiert, verfestigt und eventuell auch 
verändert. Ausserdem sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der Prozess 
der Konstituierung des Opferhilfe-Arrangements in einem historisch-gesell-
schaftlichen Kontext situiert ist, der von zunehmender Skandalisierung und 
Kriminalisierung männlicher Gewalt vor allem gegen Frauen sowie dem 
gesellschaftlichen Zuwachs von Macht und Ein"ussnahme auf Seiten der 
Frauen gekennzeichnet ist.

In der kulturell-strukturellen Dimension des Opferhilfe-Arrangements 
ist das Leitbild des legitimen Opfers angesiedelt, welches sich durch Schwäche, 
Unschuld, Wehrlosigkeit, professionelle Inkompetenz und seine Gegensätz-
lichkeit zur Täterschaft auszeichnet. Es wird angenommen, dass Eigenschaften 
legitimer Opferqualität und hegemonialer Männlichkeit sowie Weiblichkeit 
wechselseitig und spannungsgeladen ineinander ver$ochten sind. Die Kurzformel 
dieser dynamischen Ver$echtung lautet: Mann als Opfer ist nicht männlich – 
Opfer als Mann ist nicht geschädigt; Frau als Opfer ist immer weiblich – Opfer 
als Frau ist geschädigt. Die in Kapitel 2.4 formulierte Vermutung, dass die 
Nicht-Denkbarkeit männlicher Opfer-Werdung ihre Wirkungsmacht als Teil 
hegemonialer Männlichkeit über die Viktimologie hinaus entfaltet und die 
#ematisierung männlicher Opfer trotz nachgewiesener, hoher, männlicher 
Gewaltbetro%enheit verunmöglicht, !ndet hier ihre theoretische Fortfüh-
rung. In der sozial-strukturellen Dimension des Opferhilfe-Arrangements 
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(Opferhilfe-Ordnung) sind verschiedene Systeme unterschiedlicher systemi-
scher Di%erenzierung verortet. Entstehung und Umsetzung der Opferhilfe 
gestaltet sich in bestimmten Institutionen und Organisationen der makro- 
und mesosozialen Ebene. Dazu gehören der Wohlfahrtsstaat als Ganzes, 
die Kantone und die Opferhilfe-Beratungsstellen, welche wiederum in ein 
Zusammenarbeitsnetz von Organisationen mit unterschiedlichen Aufgaben 
einge"ochten sind. Es wird angenommen, dass je nach systemischer Di!eren-
zierung die geschlechterspezi"sche Opferqualität verschiedenartig festgeschrieben 
ist. Die normativen Leitbilder gelangen also in den strukturellen Umgrenzungen 
der unterschiedlichen Systeme zu teilweise verschiedenartiger Geltungskraft, je 
nach Reichweite und Ausrichtung der Systeme. Dem Ge$echt partieller Syste-
me der mesosozialen Ebene und vor allem den Opferhilfe-Beratungsstellen als 
Human Service Organiziations kommt dabei besondere Bedeutung zu. Die 
verschiedenartige Festschreibung der geschlechterspezi!schen Opferqualität 
spiegelt sich nicht zuletzt auch in den kristallisierten Interaktionsmustern. 
Diese sind nichts anderes als zu Strukturen verfestigte weil gleichbleibend 
gestaltete und wiederkehrende Interaktionen, wie sie sich in der zahlenmäs-
sigen Inanspruchnahme der Opferhilfe durch gewaltbetro%ene weibliche und 
männliche Menschen manifestieren. In der handlungstheoretischen Dimen-
sion des Opferhilfe-Arrangements sind die privaten Akteur/-innen und die 
ö%entlichen Akteur/-innen situiert. Akteur/-innen handeln mit Bezug auf 
bestimmte normative Leitbilder und innerhalb spezi!scher sozialer Systeme. 
Elemente sowohl der kulturell-strukturellen als auch der sozial-strukturellen 
Dimension manifestieren sich also im sozialen Handeln von Akteur/-innen. Es 
wird angenommen, dass weiblichen und männlichen gewaltbetro!enen Menschen 
in den machtgeladenen Aushandlungsprozessen bei Entstehung und Umsetzung 
der Opferhilfe, in welche verschiedene ö!entliche Akteur/-innen involviert sind, 
der Opferstatus in unterschiedlichem Ausmass zugesprochen wird.

An die drei theoretisch fundierten Annahmen schliessen mehrere 
analytische Fragen an, die für die Bearbeitung der vorliegenden Untersu-
chungsthematik wichtig sind. Die Fragen überschneiden sich teilweise und 
heben je unterschiedliche theoretische Aspekte hervor.

Wann, wo, wie, von wem und mit welchen Auswirkungen wird in Ent-
stehung und Umsetzung der Opferhilfe auf Aspekte des theoretisch erarbeiteten 
Bilds des legitimen Opfers Bezug genommen?

Werden andere, von dem theoretisch erarbeiteten Bild des legitimen Opfers 
abweichende Opferbilder entworfen und wenn ja, wann, wo, wie, von wem und 
mit welchen Auswirkungen?
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Wie werden Opfer beschrieben, wenn es sich um Frauen handelt, und 
welche Aspekte der Opferhilfe werden dann angesprochen? Wann, wo und durch 
wen passiert das und welche Auswirkungen sind damit verbunden?

Wie werden Opfer beschrieben, wenn es sich um Männer handelt, und 
welche Aspekte der Opferhilfe werden dann angesprochen? Wann, wo und durch 
wen passiert das und welche Auswirkungen sind damit verbunden?

Welche Schwerpunkte setzen die Kantone bei der Umsetzung der Opfer-
hilfe, wie werden diese Schwerpunkte legitimiert und welche Auswirkungen sind 
damit verbunden?

Welche Schwerpunkte setzen die Opferhilfe-Beratungsstellen in ihrer 
Arbeit, wie werden diese Schwerpunkte legitimiert und welche Auswirkungen 
sind damit verbunden?

Welche ö!entlichen Akteur/-innen sind an Entstehung und Umsetzung 
der Opferhilfe beteiligt, welche Anliegen bringen diese Akteur/-innen ein und 
wie werden die Anliegen legitimiert?

Mit der Zusammenführung der theoretischen Perspektiven in das in 
Abbildung 5 dargestellte sensibilisierende Konzept, der damit verbundenen 
Formulierung theoretisch geleiteter Annahmen und analytischer Fragen ist 
der theoretische Teil des vorliegenden Buches abgeschlossen. Das nächste 
Kapitel setzt sich mit dem methodischen Vorgehen auseinander, mit welchem 
die vorliegende Studie empirisch umgesetzt wurde.
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Die zu Beginn des Buches formulierten Hauptfragestellungen und der 
damit verbundene im vorherigen Kapitel erarbeitete theoretische Rahmen 
machen den Einbezug verschiedener methodischer Vorgehensweisen notwen-
dig. Die Frage nach den schweizweiten Unterschieden zwischen den Gruppen 
der beratenen männlichen und weiblichen Opfer und nach der kantonalen 
Variationsbreite des Geschlechterverhältnisses der Beratenen lässt sich über 
eine statistische Analyse bestehender Opferhilfefalldaten beantworten. Der 
Datensatz, das Vorgehen und die Zielsetzungen dieser Analyse werden in 
Kapitel 4.1 beschrieben. Um den möglichen Logiken und Mechanismen auf 
die Spur zu kommen, durch welche sich die Opferhilfe im Prozess ihrer Ent-
stehung auf Bundesebene und ihrer Umsetzung in den Kantonen allenfalls als 
geschlechterspezi!sches Hilfsangebot konstituiert, wird ein diskursanalytischen 
Vorgehen gewählt. In Kapitel 4.2 werden die Grundzüge der Diskursanalyse 
vorgestellt. Darauf aufbauend wird in Kapitel 4.3 das konkrete Vorgehen 
beschrieben und seine Begrenzungen werden diskutiert.

Das schweizerische Bundesamt für Statistik (BFS) führt seit dem Jahr 
2000 eine jährliche Opferhilfestatistik (OHS), welche einen Überblick über 
die Anwendung des OHG vermitteln soll (BFS 2006, 2011). Die OHS gibt 
zum einen Auskunft über die Beratungsfälle und die mit den Beratungen 
verbundenen Leistungen im Rahmen der «Soforthilfe» und «Längerfristigen 
Hilfe», welche die Beratungsstellen erbringen. Zum anderen informiert sie 
über die von den Kantonen im Rahmen des OHG geleisteten Entschädi-
gungs- und Genugtuungsleistungen.71

Für die vorliegende Studie wurde eine Sekundäranalyse der Opferhilfe-
falldaten, die für die OHS erhoben werden, durchgeführt. Der verwendete 
Datensatz bezieht sich auf den Zeitraum von 2000–2010, Stand der Datenbank 
16.05.2012. Der Datensatz betri%t die beratenen Personen und die Leistun-
gen der Beratungsstellen im Rahmen der «Soforthilfe» und «Längerfristigen 
Hilfe». Daten zu Entschädigungs- und Genugtuungsleistungen wurden nicht 
berücksichtigt. Im Folgenden werden zunächst der vom BFS zur Verfügung 
gestellte Datensatz, die auf dessen Grundlage gebildeten Datensätze für die 

71 Ich danke Sarah Kersten für ihre Beratung und redaktionelle Unterstützung im 
statistischen Teil der vorliegenden Untersuchung.
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Sekundäranalyse und die sonstigen für die statistische Analyse verwendeten 
Datenquellen beschrieben. Daran anschliessend werden die Zielsetzungen 
und Vorgehensweisen dargestellt.

 Datensatz der OHS des Bundesamts für Statistik

Die Daten der OHS werden in Bezug auf die Beratungen und Leistungen 
im Rahmen der «Soforthilfe» und «Längerfristigen Hilfe» durch die Opfer-
hilfe-Beratungsstellen anonymisiert erhoben. Erfasst werden Beratungsfälle 
(BFS 1999, 2006, 2009). Pro Beratungsfall füllen die Beratungsstellen einen 
Erfassungsbogen aus (siehe Anhang 1). Ab 2010 hat dieser Erfassungsbogen 
gegenüber den Jahren 2000–2009 eine leicht veränderte Form. Einige Fra-
gen enthalten neue Antwortkategorien, die Anordnung der Fragen und der 
Wortlaut ist zum Teil verändert. Da diese Änderungen erst ab 2010 in die 
OHS ein"iessen, die vorliegende Forschungsarbeit sich jedoch auf die Jahre 
2000–2010 bezieht, werden die veränderten Variablen und neuen Antwort-
kategorien in der Analyse nicht berücksichtigt. Wo vorhanden, wird in der 
folgenden Beschreibung des Datensatzes auf die Neuerungen verwiesen. In 
Anhang 1 abgebildet ist der bis einschliesslich 2009 benützte Erfassungsbogen.

Ein Beratungsfall bezieht sich immer auf ein nach OHG leistungs-
berechtigtes Opfer, welches eine oder auch mehrere OHG-relevante Straftaten 
(siehe Kap. 2.3.3) erleidet respektive erlitten hat, oder eine ihm nahestehende 
Person (Angehörige/-r)72, die durch die begangene(n) Straftat(en) am Opfer 
selbst viktimisiert wird. Es müssen jedoch nicht zwingend das Opfer oder die 
ihm nahestehende Person beraten werden, sondern die Beratung kann sich 
auch (nur) auf Drittpersonen (Vertrauenspersonen, Fachpersonen, andere) 
beziehen, die sich in Zusammenhang mit einem nach OHG leistungsberech-
tigten Opfer oder einer leistungsberechtigten nahestehenden Person an die 
Beratungsstellen wenden.73 Bei jedem erfassten Beratungsfall wird vermerkt, 
wer alles beraten wird: Opfer/nahestehende Person; Vertrauensperson; Fach-
person; andere (Frage 4, Anhang 1). Ausserdem wird bei jedem Beratungsfall 
erfasst, ob das Opfer selbst oder eine ihm nahestehende Person beraten wird 
(Frage 6, Anhang  1). Werden beide beraten, werden zwei Beratungsfälle 

72 Nach OHG (Opferhilfegesetz 1993: Art. 2; 2007: Art. 1) haben dem Opfer 
nahestehende Personen – wie zum Beispiel der Partner, die Partnerin, die Eltern, 
die Kinder – ebenfalls Anspruch auf Beratung durch eine anerkannte Opfer hilfe-
Beratungsstelle.

73 Es ist also möglich, dass in einem erfassten Beratungsfall lediglich eine Drittper-
son – zum Beispiel eine Ärztin – telefonisch beraten wird und nicht das Opfer 
oder eine ihm nahestehende Person selbst. 
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erö%net, denn jede leistungsberechtigte Person muss jeweils als eigener Bera-
tungsfall erfasst werden.74

Ein Beratungsfall wird erö%net, sobald die Opferhilfe-Beratungsstelle 
telefonischen oder persönlichen Kontakt mit einem Opfer, einer naheste-
henden Person oder einer Drittperson, wie oben beschrieben, hat und «Hilfe 
gewährt» (BFS 2009: 4), also Beratungsleistungen erbringt. Unabhängig von 
der Anzahl Beratungen, welche im Rahmen des gleichen Beratungsfalles 
durch die Opferhilfe-Beratungsstelle geleistet werden, wird nur ein Erfas-
sungsbogen ausgefüllt. Dabei wird vermerkt, ob es sich um eine einmalige 
oder eine mehrmalige Beratung handelt (Frage 5 Anhang 1).75 Verschicken 
die Opferhilfe-Beratungsstellen lediglich Informationsmaterial an Opfer, 
von denen sie durch Polizeimeldungen Kenntnis erhalten, ohne dass es in 
der Folge zu einem telefonischen oder persönlichen Kontakt des Opfers mit 
der Beratungsstelle kommt, wird kein Beratungsfall erö%net. Wendet sich 
ein Opfer, eine nahestehende Person oder eine Drittperson an verschiedene 
Opferhilfe-Beratungsstellen, wird von jeder Beratungsstelle ein Beratungsfall 
erfasst.

Die vollständige Erfassung eines Beratungsfalls für die OHS erfolgt 
auf «Ende des Kalenderjahres» (BFS 2009: 4). Die OHS bildet also die 
innerhalb eines bestimmten Jahres – dem Referenzjahr – durch die Opfer-
hilfe-Beratungsstellen beratenen Personen und erbrachten Leistungen ab. 
Erstreckt sich ein Beratungsfall über zwei oder mehrere Jahre, wird er in 
jedem Referenzjahr erneut für die OHS erfasst.76 Im Erfassungsbogen wird 

74 Werden zum Beispiel in einem Fall häuslicher Gewalt, in welchem die Frau die 
Gewalt erleidet und ihre beiden Kinder Zeug/-innen der Gewalt werden, sowohl 
die Frau als auch die Kinder durch eine Opferhilfe-Beratungsstelle unterstützt, 
dann werden drei Beratungsfälle erö%net: Im Falle der Frau wird das Opfer beraten, 
im Falle der beiden Kinder werden dem Opfer nahestehende Personen beraten. 
Sind die Kinder nicht nur Zeug/-innen sondern gleichzeitig auch selbst Opfer 
der häuslichen Gewalt, dann gelten sie gleichzeitig als Opfer und nahestehende 
Person. 

75 Widerfährt einem Opfer, das aufgrund einer bestimmten Straftat (oder auch 
mehrerer) in Beratung ist, während laufender Beratung eine andersartige Straftat 
als die, welche zur Beratung geführt hat, dann wird ein neuer Beratungsfall erö%-
net. Erleidet das Opfer dagegen im Laufe der Beratung erneut die Straftat(en), 
die zur Beratung geführt hat/haben, wird kein neuer Beratungsfall erö%net (BFS 
2009: 4).

76 Das bedeutet nicht, dass es sich in jedem Fall um eine Beratung handelt, die sich 
über zwei oder mehrere ganze Jahre erstreckt. Eine Beratung kann zum Beispiel 
Anfang Dezember des einen Jahres beginnen. Dann wird auf Ende dieses Jahres ein 
Erfassungsbogen für die OHS ausgefüllt. Wenn diese Beratung dann zum Beispiel 
Anfang Februar des nächsten Jahres nach dreimonatiger Dauer abgeschlossen ist, 
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jeweils vermerkt, ob es sich um eine laufende Beratung handelt, die vor dem 
Referenzjahr begonnen hat, oder um eine Erstberatung, die im Referenzjahr 
ihren Anfang genommen hat (Frage 5, Anhang 1).77

Wie Anhang 1 verdeutlicht, werden für jeden Beratungsfall unter ande-
rem verschiedene Informationen zur leistungsberechtigten Person (Opfer oder 
nahestehende Person), zum Strafverfahren, den Straftaten, der Täterschaft 
und zu den Leistungen der Beratungsstelle erhoben. Darüber hinaus wird 
angegeben, in welcher Opferhilfe-Beratungsstelle die Beratung stattgefunden 
hat. Für die leistungsberechtigte Person werden ihr Alter zum Zeitpunkt der 
Beratung78, ihr Wohnsitz und ihre Nationalität erfasst. Weiter wird erhoben, 
ob im betre%enden Beratungsfall ein Strafverfahren vorliegt und wenn ja, ob 
das Opfer selbst Anzeige erstattet hat.79 Hinsichtlich der OHG-relevanten 
Straftaten wird mit Angabe der jeweiligen Artikel im StGB (StGB 1937) 
(im Folgenden in Klammern) zwischen verschiedenen Antwortkategorien 
unterschieden (Mehrfachantworten sind möglich): Tötung (111–116, 117); 
Tötung im Strassenverkehr; Körperverletzung und Tätlichkeiten (122–123, 
125, 126)80; Körperverletzung im Strassenverkehr; Raub (140); Erpressung, 
Drohung, Nötigung (156, 180–181); Menschenhandel (182)81; andere 
Straf taten gegen die Freiheit (183, 184, 185); Entziehung von Unmündigen 
(220); Verbreitung menschlicher Krankheiten (231); sexuelle Handlungen mit 
Kindern (187); sexuelle Handlungen mit Abhängigen (188, 191, 192, 193); 
sexuelle Nötigung, Vergewaltigung (189, 190); Prostitution (195); andere 
Straftaten gegen die sexuelle Integrität (194, 198); andere Straftaten nach 
StGB. Im Hinblick auf die Täterschaft wird unter anderem deren Geschlecht 

wird für das nun vorliegende Jahr erneut ein Erfassungsbogen ausgefüllt. Der 
Beratungsfall taucht in der OHS also in zwei Referenzjahren auf. 

77 Ausserdem wird erhoben (Frage 14, Anhang 1), ob der Fall mit Ende des Refe-
renzjahres nicht abgeschlossen oder abgeschlossen ist. Ist letzteres der Fall, muss 
angegeben werden, warum der Fall abgeschlossen ist (ob die Hilfe abgeschlossen 
ist, eine Weiterleitung an andere Stellen erfolgt ist oder die betre%ende Person 
keine weitere Hilfe wünscht). 

78 Seit 2010 wird neben dem Alter zum Zeitpunkt der Beratung auch das Alter des 
Opfers zum Zeitpunkt der Straftat(en) erfasst.

79 Wie in Kapitel 2.3.3 ausgeführt, sind Leistungen nach OHG nicht an die Bedin-
gung geknüpft, dass Anzeige bei der Polizei erstattet werden muss. 

80 Tätlichkeiten sind erst im Erfassungsbogen seit 2010 in der Antwortkategorie 
der Körperverletzung separat erwähnt. 

81 Im neuen Erfassungsbogen seit 2010 stellen Menschenhandel und Prostitution 
zwei separate Antwortkategorien dar. Von 2000–2009 sind sie in der gleichen 
Antwortkategorie zusammengefasst.
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und ihre Beziehung zum Opfer erhoben.82 Es wird erfasst, ob sich Opfer und 
Täterschaft schon vor der Tat kennen (ja oder nein) und wenn ja, welcher 
Art diese Beziehung ist. Dabei existieren folgende Antwortkategorien: Fami-
lienkreis, Verwandtschaft, Expartner/-in83; Abhängigkeitsbeziehung; sonstige 
Beziehung; keine nähere Beziehung. Bei den Leistungen der Beratungsstellen 
schliesslich wird zum einen unterschieden zwischen Beratungsleistungen, 
welche die Beratungsstellen in einem Beratungsfall selbst erbringen und/oder 
vermitteln. Dabei sind folgende Antwortkategorien mit Mehrfachnennungen 
möglich: juristische Hilfe; Massnahmen zum Schutz des Kindes; materielle 
Hilfe; Schutz und Unterkunft; medizinische Hilfe; psychologische Hilfe; soziale 
Hilfe; andere. Zum anderen wird erfasst, welche !nanziellen Leistungen die 
Beratungsstellen für einen Beratungsfall im Rahmen der «Soforthilfe» und/
oder der «Längerfristigen Hilfe» erbringen. Hier wird mit der Möglichkeit der 
Mehrfachnennungen zwischen folgenden Antwortkategorien unterschieden: 
Anwaltskosten; medizinische Kosten; Kosten für nichtmedizinische #erapie; 
Kosten für Notunterkunft; Kosten für Schutzmassnahmen; Transportkosten; 
!nanzielle Überbrückungshilfe; Übersetzungskosten; andere Kosten. Nicht 
erfasst wird die jeweilige Höhe der !nanziellen Leistungen. In die eigene Ana-
lyse werden nicht alle der aufgezählten Angaben der OHS einbezogen. Eine 
genaue Darstellung erfolgt bei der Beschreibung der Ergebnisse in Kapitel 5.1.

 Auswahl der Daten für die Analyse

Der oben beschriebene Datensatz der OHS, der vom BFS für die 
vorliegende Untersuchung zur Verfügung gestellt wurde, bezieht sich auf 
den Zeitraum von 2000–2010, umfasst also 11 Referenzjahre respektive 
Erhebungen und insgesamt 285’128 gültige Beratungsfälle (siehe Anhang 2).

In der vorliegenden Forschungsarbeit geht es vor allem darum, inwie-
fern weiblichen und männlichen, durch Straftaten viktimisierten Menschen 
der Opferstatus im Sinne des OHG zugewiesen respektive zuerkannt wird, 
sie also Zugang zu den Beratungsleistungen der Opferhilfe-Beratungsstellen 
!nden. In diesem Zusammenhang sind diejenigen Beratungsfälle der OHS 
von Relevanz, in denen (auch) das Opfer respektive eine ihm nahestehende 
Person und nicht nur Drittpersonen beraten werden. In 64’835 respektive 
22.7% der Beratungsfälle des vom BFS zur Verfügung gestellten OHS-Daten-
satzes werden lediglich Drittpersonen und nicht das leistungsberechtige 

82 Seit 2010 wird auch erhoben, ob der Täter respektive die Täterin zum Zeitpunkt 
der Tat minder- oder volljährig ist. 

83 Seit 2010 ist diese Antwortkategorie aufgegliedert in mehrere Antwortkategorien: 
Ehepartner/Partner; Ehepartner/Partner in Trennungsphase; ehemaliger Ehepart-
ner/Partner; Familie/Verwandtschaft. 
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Opfer oder eine nahestehende Person beraten. Diese Fälle werden aus der 
Analyse ausgeschlossen. Übrig bleiben somit 220’293 Beratungsfälle (siehe 
Anhang 2). Entsprechend der im OHG getro%enen Annahmen, dass nicht nur 
direkt von Straftaten Betro%ene, sondern auch deren Angehörige respektive 
ihnen nahestehende Menschen durch die schlimmen Ereignisse viktimisiert 
werden können und Unterstützung bedürfen, werden in die Analyse sowohl 
Beratungsfälle einbezogen, in denen Opfer beraten werden, als auch solche, 
in denen nahestehende Personen beraten werden. Im Folgenden werden 
beide Gruppen aus Gründen der Lesbarkeit unter dem Begri% des Opfers 
zusammengefasst.

In der OHS werden die in einem Erhebungs- respektive Referenzjahr 
beratenen Personen und erbrachten Leistungen der Opferhilfe abgebildet. 
Beratungsfälle, in welchen sich die Beratung über zwei oder mehrere Jahre 
hinzieht, werden also in jedem Referenzjahr erneut erfasst. In der vorliegen-
den Forschungsarbeit ist unter anderem die Frage von Interesse, inwiefern 
männliche und weibliche Opfer überhaupt Zugang zur Opferhilfe suchen 
respektive !nden. Die Frage nach dem grundsätzlichen Zugang zur Opfer-
hilfe kann anhand der einmaligen Erfassung des Beratungsfalles für die 
OHS beantwortet werden, während eine mehrmalige Erfassung des gleichen 
Beratungsfalls dieses Bild verzerren würde. Gleichzeitig sind Aussagen im 
Hinblick auf eine grundsätzliche, geschlechterspezi!sche Ausrichtung der 
Opferhilfe eher auf der Grundlage von statistischen Ergebnissen möglich, 
welche einen längeren Untersuchungszeitraum mit mehreren Erhebungen 
einbeziehen. Der die Aussagekraft der Ergebnisse eventuell verzerrende 
Ein"uss jährlicher Schwankungen kann so minimiert und allfällige für die 
Fragestellungen relevante Entwicklungen über die Zeit können herausgear-
beitet werden. Der Einbezug lediglich eines Referenzjahres in die Analyse 
würde also zwar das oben angeführte Problem der Mehrfachzählungen 
identischer Fälle umgehen, würde gleichzeitig jedoch keine aussagekräftigen 
Ergebnisse liefern über geschlechterspezi!sche Unterschiede im Hinblick 
auf die grundsätzliche Inanspruchnahme respektive den grundsätzlichen 
Zugang männlicher und weiblicher Opfer zur Opferhilfe. Für die Analyse 
wird deswegen der Zeitraum auf die Jahre 2000–2010 festgelegt, womit 11 
Erhebungen respektive Referenzjahre in die Untersuchung einbezogen werden. 
Um Mehrfachzählungen identischer Fälle über mehrere Referenzjahre hinweg 
zu vermeiden, werden lediglich solche Fälle einbezogen, bei denen es sich um 
eine Erstberatung handelt. Die Antwortkategorie der Erstberatung (Frage 5 
Anhang 1) umfasst alle Beratungsfälle, die im jeweiligen Referenzjahr neu 
erö%net werden (BFS 2009: 7). Neben dieser Antwortkategorie existieren 
bei der betre%enden Frage im Erhebungsbogen noch zwei weitere: laufende 
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Beratung und erneute Beratung. Fälle mit laufender Beratung werden vor 
dem jeweiligen Referenzjahr erö%net und sind als Erstberatung irgendwann 
in den Jahren zuvor schon erfasst worden. Sie dürfen also nicht berücksichtigt 
werden. Das gleiche tri%t auf Fälle mit erneuter Beratung zu, in denen sich 
Opfer nach Abschluss einer Beratung und ohne neues Delikt erneut für Hilfe 
an die Beratungsstelle wenden.

In 142’366 Fällen des vom BFS zur Verfügung gestellten Datensatzes 
werden Opfer beraten und handelt es sich gleichzeitig um Erstberatungen. In 
weiteren 3382 Beratungsfällen ist unbekannt, ob es sich um eine Erstberatung, 
laufende oder erneute Beratung handelt (siehe Anhang 3). Auch diese Fälle 
werden in die Analyse einbezogen, handelt es sich doch in 70.1% der Fälle 
um einmalige Beratungen (siehe Anhang 3). In 1% respektive 1516 Fällen 
ist das Geschlecht der beratenen Opfer unbekannt (siehe Anhang 4). Da das 
Forschungsinteresse der vorliegenden Studie auf die Geschlechterunter schiede 
der beratenen Opfer ausgerichtet ist, werden diese Fälle von der Analyse 
ausgeschlossen. Somit enthält der Datensatz für die Analyse 144’232 Fälle. 
Es handelt sich um alle Beratungsfälle, in welchen weibliche oder männliche 
Opfer in den Jahren 2000–2010 in einer Opferhilfe-Beratungsstelle erstmals 
in Zusammenhang mit einer oder mehreren OHG-relevanten Straftaten, die 
sie erleiden respektive erlitten haben, beraten werden.

Auch dieser Datensatz kann Mehrfachzählungen identischer Beratungs-
fälle enthalten, die nicht eruiert werden können. Das ist der Fall, wenn sich 
Opfer an mehrere Opferhilfe-Beratungsstellen um Hilfe wenden. Sie werden 
dann von jeder Beratungsstelle als Beratungsfall erfasst. Es ist zum Beispiel 
möglich, dass sich ein Opfer zuerst an die «Dargebotene Hand» wendet, eine 
Organisation, welche telefonische Beratung in verschiedenen Lebensbereichen 
und rund um die Uhr anbietet und die in einigen Kantonen als Opferhilfe- 
Beratungsstelle für die Erstberatung ausserhalb der Bürozeiten anerkannt 
ist. Dort erhält der/die Hilfesuchende unter anderem erste Informationen 
über das Opferhilfeangebot und wendet sich in der Folge eventuell für eine 
weitere Beratung an eine andere Opferhilfe-Beratungsstelle. Somit wird dieses 
Opfer zweimal als Beratungsfall erfasst. Die OHS lässt keine Rückschlüsse 
auf derartige Mehrfacherfassungen von Beratungsfällen zu. Im Hinblick auf 
die Fragestellung der vorliegenden Studie wäre von Interesse, inwiefern sich 
eher männliche oder weibliche Opfer an mehrere Opferhilfe-Beratungsstel-
len wenden. In Bezug auf männliche Opfer kann argumentiert werden, dass 
Vorstellungen von Männlichkeit mit dem Opferstatus unvereinbar sind. 
Deswegen benötigen männliche Opfer voraussichtlich oftmals mehrere An-
läufe – im Sinne von telefonischen Beratungen bei verschiedenen Opfer hilfe-
Beratungsstellen – bis sie Hilfestellungen seitens der Opferhilfe in Anspruch 
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nehmen können. Andererseits kann auch argumentiert werden, dass vor allem 
Opfer, die in einer familiären Beziehung zur Täterschaft stehen, einige Zeit 
und mehrere Anläufe benötigen, bis sie Schritte aus der Gewaltbeziehung 
heraus machen können. Auch hierbei ist anzunehmen, dass es zu mehreren 
Kontakten mit verschiedenen Opferhilfe-Beratungsstellen kommen kann. 
Da im Datensatz, der für die eigene Analyse verwendet wird, 63.7% der 
beratenen weiblichen Opfer, jedoch nur 28% der beratenen männlichen 
Opfer eine familiäre Beziehung zur Täterschaft haben (siehe Abbildung 8), 
betre%en die Mehrfachzählungen in diesem Fall eher weibliche als männliche 
Opfer. Mehrfachzählungen können sich also sowohl auf beratene männliche 
als auch weibliche Opfer beziehen. Der die Ergebnisse verzerrende Ein"uss 
kann insgesamt als gering eingestuft werden, sind doch die prozentualen 
Anteile beratener männlicher und weiblicher Opfer derart unterschiedlich 
(siehe Tabelle 4), dass sie nicht durch ungewollte Mehrfachzählungen zustande 
kommen können.

Nicht nur die OHS erfasst Opfer von Straftaten sondern auch die 
polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS). In der Schweiz existiert seit 2009 
eine PKS auf nationaler Ebene, für welche die Kantone die Straftatbestände 
nach einheitlichen Kriterien erfassen. Für die Jahre vor 2009 existieren vor 
allem kantonale Kriminalitätsstatistiken, welche interkantonale Vergleiche und 
Aussagen für die ganze Schweiz nicht zulassen, da die Erfassungsmethoden 
interkantonal variieren (BFS 2010: 5).84 In der schweizweit vereinheitlichten 
PKS ab 2009 werden die Opfer von Straftaten als Personen ausgewiesen, «[…] 
die durch eine rechtswidrige Handlung in ihrer physischen, psychischen, 
sozialen oder wirtschaftlichen Integrität geschädigt worden sind» (BFS 2010: 
59). Das OHG de!niert Opfer als Personen, welche «[…] durch eine Straf-
tat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar 
beein trächtigt worden [sind]» (Opferhilfegesetz 2007: Art. 1). Auch wenn die 
Begri%e «Schaden» und «Beeinträchtigung» vor allem aus rechtlicher Sicht 
sicher unterschiedlich ausgelegt werden, überwiegen für das sozialwissen-
schaftliche Forschungsinteresse der vorliegenden Studie die Gemeinsamkeiten 
der beiden De!nitionen. Sowohl die Opfer (OHS) als auch die geschädigten 
Personen (PKS) erlitten respektive erleiden Straftaten, welche sie schädigen 
respektive beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Gegen-
überstellung der PKS und der OHS möglich. In die PKS "iessen jedoch im 
Unterschied zur OHS lediglich die «polizeilich registrierten, strafrechtlich 
relevanten Sachverhalte» ein (BFS 2010: 59). Die PKS bildet also die Gewalt 

84 Für einzelne Straftaten werden auch vor 2009 Angaben auf schweizweiter Ebene 
gemacht. Diese Angaben wurden im Forschungsstand in Kapitel  2.2.1 näher 
ausgeführt. 
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im Hellfeld ab. Die OHS dagegen umfasst sowohl Beratungsfälle, in welchen 
die Straftaten polizeilich registriert sind als auch solche, in denen das nicht 
(oder noch nicht) der Fall ist (Gewalt im Dunkelfeld). Ein direkter Vergleich 
der beiden Statistiken ist also nicht möglich. Eine Gegenüberstellung der PKS 
und der OHS, wie sie in der vorliegenden Forschungsarbeit vorgenommen 
wird (siehe Kap. 5.1 und 6.1), erö%net jedoch interessante Einblicke in die 
geschlechterspezi!schen Unterschiede der PKS und der OHS im Hinblick 
auf die geschädigten Personen und die beratenen Opfer.

Da die PKS in ihrer schweizweit vereinheitlichten Form erst seit 2009 
existiert, erfolgt eine Gegenüberstellung der PKS und OHS für die Jahre 
2009 und 2010. Ausserdem werden von der PKS nur diejenigen Daten 
einbezogen, welche sich auf die im Erfassungsbogen der OHS aufgeführten 
OHG-relevanten Straftaten beziehen (siehe Anhang 1). Der entsprechende 
Datensatz der PKS wurde vom BFS zur Verfügung gestellt, Stand der Daten-
bank 11.02.2011. Vom Datensatz der OHS werden für die Gegenüberstellung 
nur diejenigen Fälle berücksichtigt, in welchen (auch) das Opfer beraten 
wird. Ausserdem werden Beratungsfälle, bei welchen die Straftaten nicht in 
der Schweiz verübt wurden, ausgeschlossen, denn auch in die PKS "iessen 
nur Fälle ein, bei denen sich die Straftaten in der Schweiz ereignet haben. 
Weitere Einschränkungen werden nicht vorgenommen. Es werden also alle 
Fälle mit beratenen Opfern der Referenzjahre 2009 und 2010 einbezogen, 
unabhängig davon, ob die Beratungen in den vorherigen Jahren oder im 
Referenzjahr begonnen haben. Auch in die PKS "iessen Daten ein, die auf 
Straftaten aus Vorjahren basieren können. Die PKS stellt eine sogenannte 
«Ausgangsstatistik» dar (BFS 2010: 60). Abgebildet wird demnach, «[…] 
was die Polizei unmittelbar im Vormonat oder Vorjahr ‹endbearbeitet› und/
oder verzeigt hat. Darunter können auch Kriminalfälle oder Ereignisse aus 
früheren Kalenderjahren sein» (BFS 2010: 60). Das Ausgangsdatum, an 
welchem die Daten für die PKS erfasst werden, bezieht sich also auf das 
Datum, an welchem die Erfassungsarbeit der Polizei abgeschlossen ist, die 
Akten an das Untersuchungsrichteramt weitergeleitet oder vorerst nicht mehr 
bearbeitet werden (BFS 2008: 25). Für die Gegenüberstellung der OHS und 
der PKS macht es demnach keinen Sinn, von der OHS lediglich die Fälle zu 
berücksichtigen, die im jeweiligen Referenzjahr neu erö%net werden, enthält 
doch auch die PKS Daten, die auf vorherige Jahre Bezug nehmen können. 
Um jedoch Doppelzählungen von Fällen in der OHS zu vermeiden, deren 
Beratung sich über die Jahre 2009 und 2010 erstreckt, erfolgt eine Gegen-
überstellung der beiden Statistiken jeweils einzeln für jedes Jahr respektive 
für den Durchschnitt der Opfer beziehungsweise der geschädigten Personen 
der Jahre 2009 und 2010.
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In der durchgeführten Analyse werden die Anzahl beratener Opfer 
und auch geschädigter Personen85 an verschiedenen Stellen in Beziehung 
gesetzt zur Einwohner/-innenzahl der Kantone. Die Angaben zur ständigen 
Wohnbevölkerung der Schweiz nach Geschlecht und Kanton stammen vom 
BFS (2012c), aus der Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes (ESPOP).

 Zielsetzungen und Vorgehensweisen

Die Analyse ist deskriptiv-statistisch ausgerichtet und wird mit der 
Statistik-Software SPSS sowie dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel 
durchgeführt. Ziel der deskriptiv-statistischen Analyse ist, die Unterschiede 
zwischen beratenen männlichen und weiblichen Opfern darzustellen und 
sie in Bezug zu setzen zu den Ausführungen im zweiten und dritten Kapitel 
des vorliegenden Buches sowie zu den Ergebnissen der qualitativen Analysen 
(Kap.  5.2, 6.2). Des Weiteren werden auf der Grundlage der deskriptiv-
statis tischen Analyse die beiden Kantone ausgewählt, welche im Hinblick 
auf ihre Opferhilfeberatungsstruktur vertiefenden qualitativen Fallanalysen 
unterzogen werden. Die Erarbeitung der geschlechterspezi!schen Unter-
schiede in Bezug auf die beratenen Opfer erfolgt auf der makro- und der 
mesogesellschaftlichen Ebene.

Erstens werden die Unterschiede zwischen den Gruppen der beratenen 
männlichen und weiblichen Opfer auf der Ebene der Schweiz und im Hinblick 
auf verschiedene Angaben der OHS herausgearbeitet (Ergebnisdarstellung 
siehe Kap. 5.1). Das OHG ist ein Bundesgesetz, muss also in der gesamten 
Schweiz gleichermassen umgesetzt werden. Die schweizweite Analyse soll 
einen Überblick über die geschlechterspezi!sche Umsetzung respektive 
Inanspruchnahme des OHG innerhalb des für dieses Gesetz massgebenden 
nationalstaatlichen Rahmens geben.

Zweitens werden die interkantonalen Unterschiede im Hinblick auf 
das prozentuale Verhältnis beratener männlicher und weiblicher Opfer 
erarbeitet (Ergebnisdarstellung siehe Kap. 6.1). Das OHG ist zwar ein Bun-
desgesetz, regelt jedoch nur die schweizweit geltenden Rahmenbedingungen 
der staatlichen Opferhilfe. Die konkrete Umsetzung der Opferhilfe ist an die 
Kantone delegiert. Diese haben laut Gesetz für die Einrichtung von Opfer-
hilfe-Beratungsstellen zu sorgen. Dabei ist es möglich, dass sich mehrere 
Kantone zusammenschliessen und gemeinsame Beratungsstellen einrichten 
(Opferhilfegesetz 1993: Art. 3; 2007: Art. 9). Die Kantone bilden also einen 

85 Ist im Weiteren von geschädigten Personen die Rede oder von Geschädigten, 
beziehen sich die Aussagen immer auf die PKS. Wird dagegen der Begri% des 
Opfers verwendet, handelt es sich um Ausführungen zur Opferhilfe.
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wichtigen institutionellen Rahmen für die Umsetzung des OHG. Die kan-
tonal vergleichende Analyse soll einen Überblick über die Variationsbreite 
der Umsetzung des OHG in Hinblick auf das Geschlechterverhältnis der 
beratenen Opfer vermitteln. Ausgehend von den Ergebnissen werden zwei 
in Bezug auf das Geschlechterverhältnis der beratenen Opfer gegensätzliche 
Kantone für die vertiefenden Fallanalysen ausgewählt.

Drittens werden im Rahmen der Fallanalysen die Unterschiede zwi-
schen den Gruppen der beratenen männlichen und weiblichen Opfer in den 
ausgewählten Kantonen im Hinblick auf einige Angaben der OHS beleuchtet 
(siehe Kap. 6.2.3). Die Auswahl der als wichtig erachteten Angaben leitet 
sich aus den Ergebnissen der qualitativen Fallanalysen ab. Dabei wird unter 
anderem eine deskriptiv-statistische Analyse auf der Ebene der einzelnen 
Opfer hilfe-Beratungsstellen durchgeführt. Die statistische Analyse im Rahmen 
der Fallanalysen soll die Ergebnisse des vorwiegend qualitativ ausgerichteten 
Vorgehens ergänzen.

Der Datensatz, der in der deskriptiv-statistischen Analyse zur Anwen-
dung kommt, stellt die Grundgesamtheit aller zwischen 2000–2010 in den 
Opferhilfe-Beratungsstellen der Schweiz erstmals beratenen weiblichen und 
männlichen Opfer dar. Es handelt sich also um eine Vollerhebung, weshalb 
lediglich eine deskriptive Darstellung der geschlechterspezi!schen sowie kan-
tonalen Unterschiede erfolgt und auf stochastische Elemente verzichtet wird.86

Jede Diskursanalyse stützt sich auf eine bestimmte theoretische Füllung 
des Diskursbegri%es. Deswegen werden im Folgenden zunächst theoretische 
Grundzüge des Diskursbegri%es erarbeitet, auf welche sich die angewendete 
Diskursmethodik abstützt. Darauf aufbauend wird dann die Methodik der 
Diskursanalyse in ihren wesentlichen Begri&ichkeiten und Analyseschritten 
vorgestellt.

86 Das Vorgehen bei Vollerhebungen bezüglich Stochastizitätsanalysen ist nicht 
eindeutig (vgl. Behnke 2005, 2007; Broscheid und Gschwend 2003, 2005). 
Die Durchführung statistischer Tests wie Signi!kanztests wird bei Messfehlern 
empfohlen (Behnke 2005) und, wenn die Erklärung der Datenlage im Fokus der 
Analyse steht (Broscheid und Gschwend 2003). Die statistische Analyse in der 
vorliegenden hauptsächlich qualitativ ausgerichteten Arbeit ist jedoch rein deskrip-
tiv gestaltet. Erarbeitet werden die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, 
welche den Hintergrund für das qualitative Vorgehen bilden. Deswegen wird auf 
Signi!kanztests oder die Berechnung von Kon!denzintervallen verzichtet.
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Der Begri% des Diskurses im alltäglichen Sprachgebrauch ist im Fran-
zösischen eher auf einen Vortrag respektive eine Abhandlung, Predigt oder 
auch Vorlesung bezogen. Im Englischen liegt die Betonung mehr auf einem 
Gespräch, einer Unterhaltung zwischen verschiedenen Personen. Im Deutschen 
schliesslich wird der Begri% im alltäglich Sprachgebrauch erst seit einigen 
Jahren angewendet und bezeichnet meist ein «ö%entlich diskutiertes #ema 
[…], eine spezi!sche Argumentationskette […], die Position eines Politikers 
[…]» oder aber «organisierte Diskussionsprozesse» (Keller 2011: 13). Diskurs 
hat in allen genannten Verwendungen mit dem faktischen  Gebrauch von Spra-
che zu tun. Auch in seiner wissenschaftlichen Fassung steht dies im Zentrum 
des Begri%s. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die Bedeutungen 
von Phänomenen durch den Sprachgebrauch sozial konstruiert werden und 
sich dadurch gesellschaftliche Wirklichkeit herausbildet (Keller 2011: 9). 
Diskurse sind also kein Abbild einer ausserhalb derselben liegenden sozialen 
Realität. In und durch Diskurse konstituieren sich vielmehr eigenständige 
Wirklichkeiten, welche die soziale Praxis mehr oder weniger zu gestalten 
vermögen, sich also auf das Handeln von Akteur/-innen auswirken. In der 
für das vorliegende Buch relevanten sozialwissenschaftlichen Ausrichtung der 
Diskursforschung bildet die sprachliche und zeichenbezogene Dimension 
von Diskursen nur einen von mehreren relevanten Aspekten. Diskurse wer-
den vielmehr in einem gesellschaftlichen Kontext verortet. Innerhalb dieses 
Kontextes sind die Akteur/-innen und Prozesse, welche Diskurse erzeugen 
und/oder diese fortführen, die Situationen der Diskursproduktion sowie 
die Auswirkungen der Diskurse auf die soziale Praxis gleichermassen von 
Interesse (vgl. Keller 2011: 69; Schwab-Trapp 2006: 267–269). Diskurse 
stellen in einer derartigen Sichtweise ein «ö%entliches Gut» (Schwab-Trapp 
2006: 265) dar, welches nicht von einzelnen Akteur/-innen allein hergestellt 
werden kann. Für die Herstellung ist vielmehr irgendeine Art von sozialem 
Kollektiv notwendig, sei es zum Beispiel ein Freundeskreis, eine Organi-
sation, ein politisches Gremium oder eine mediale Ö%entlichkeit, wie sie 
durch Printmedien, Radio, Fernsehen und Internet gescha%en wird. Mit der 
Situierung in einem gesellschaftlichen Kontext gelangen nicht zuletzt auch 
die Machtdimension und die Historizität von Diskursen in den Blick. Diese 
erhalten ihre Wirkungsmacht vor allem durch Deutungskämpfe, die in je 
spezi!schen, gesellschaftlichen Feldern und Zeiten nach bestimmten Regeln 
und Beschränkungen ausgetragen werden (vgl. Foucault 2010; Keller 2011: 
60; Schwab-Trapp 2006).
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Derart ausgestaltet können Diskurse als «Verläufe oder Flüsse von sozialen 
Wissensvorräten durch die Zeit» (Jäger 2009: 158) bezeichnet werden. Diese 
thematisch oder institutionell umgrenzten «Flüsse» bestehen aus einzelnen 
«[…] abgrenzbare[n], situierte[n], bedeutungskonstituierende[n] Ereignisse[n] 
bzw. Praktiken des Sprach- und Zeichengebrauchs durch gesellschaftliche 
Akteure» (Keller 2011: 66). In und durch Diskurse konstituieren sich be-
stimmte Bedeutungszusammenhänge innerhalb spezi!scher gesellschaftlicher 
Kontexte – und allenfalls auch darüber hinaus – als allgemein anerkannt und 
richtungsweisend. Es wird also in einem zeitlichen Verlauf Wissen  erzeugt 
und kommuniziert (Keller 2011: 83). Dabei sind Diskurse immer in ir-
gendeiner Form auf «die Legitimität sozialer oder politischer Ereignis- und 
Handlungszusammenhänge» (Schwab-Trapp 2006: 270) gerichtet. In diesem 
Zusammenhang kann von einem «doppelt motivierten Legitimationspotential 
von Diskursen» (Schwab-Trapp 2006: 270) gesprochen werden. Zum einen 
werden bestimmte Deutungen von Phänomenen in und durch Diskurse 
institutionalisiert und legitimiert. Zum anderen können diese legitimen 
Deutungen dazu verwendet werden, spezi!sche soziale Handlungszusammen-
hänge zu rechtfertigen. Macht ist in einer derartigen, diskurstheoretischen 
Perspektive nichts, was einzelne Individuen «besitzen». Sie wird vielmehr 
«diskursiv transportiert und durchgesetzt» (Jäger und Jäger 2007: 21). Macht 
manifestiert sich im Sinne einer Wirkungsmacht dort, wo bestimmte Bedeu-
tungszusammenhänge als legitim institutionalisiert werden und als «wahres» 
und «objektives» Wissen soziales Handeln bestimmen und rechtfertigen. Mit 
diesem Prozess der Legitimierung ist verbunden, dass anderen, alternativen 
Deutungen der gleichen Phänomene weniger Wahrheitsgehalt zugesprochen 
wird. Die Wirkungsmacht, die bestimmte Bedeutungszusammenhänge durch 
den diskursiv konstruierten Wahrheitsgehalt und ihre damit verbundene 
Legi timität erlangen, bleibt dabei stets vorläu!g und zu einem gewissen Grad 
umkämpft. Denn Diskurse zeichnen sich nicht zuletzt dadurch aus, dass in 
ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven und Deutungsversuche in 
Form einzelner Äusserungen zusammenlaufen und durch spezi!sche  Regeln 
und Muster aufeinander bezogen sind und miteinander im Widerstreit lie-
gen. Macht ist und wird in diesen diskursiven Prozessen darüber hinaus an 
bestimmte mehr oder weniger institutionalisierte Positionen gebunden, die 
Akteur/-innen innerhalb der Auseinandersetzungen einnehmen (können) 
und auch mitbringen. Diese Positionsmacht tritt zum Beispiel dadurch 
zutage, dass die Akteur/-innen in politischen Diskussionen von der Position 
einer bestimmten Parteizugehörigkeit oder Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Bewegung aus sprechen, wobei die Legitimität der jeweiligen Parteien und 
sozialen Bewegungen unterschiedlich gewichtet und umkämpft ist. Oder 
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aber sie äussert sich darin, dass in ö%entlichen Diskussionen zu bestimmten 
Fachthemen – wie beispielsweise Gewalt – das Wort von «Fachleuten», die 
von der Position einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten wissenschaftlichen 
oder beru"ichen Disziplin aus sprechen, höher gewichtet und ihm mehr 
Wahrheitsgehalt im Sinne einer Allgemeingültigkeit zugesprochen wird, als 
den Äusserungen sogenannt fachfremder Akteur/-innen. Macht ist in dieser 
Perspektive  – egal ob als Wirkungs- oder als Positionsmacht  – demnach 
immer situiert in Beziehungen und manifestiert sich in einem bestimmten 
Verhältnis der Bedeutungszusammenhänge und Positionen zueinander (vgl. 
Foucault 2010; Jäger und Jäger 2007: 17–24; Jäger 2009: 142–144; Schwab-
Trapp 2006).

Wesentliches Merkmal von Diskursen ist, dass in und durch sie soge-
nannt «diskursive Formationen» (Foucault 2008: 504) gebildet werden. 
Bestimmte Elemente werden und sind also in Diskursen auf spezi!sche Art 
und Weise angeordnet und zueinander in Beziehung gesetzt. Die Formie-
rungsprozesse gestalten sich in vier verschiedenen Dimensionen (Foucault 
2008: 504–548; 2010; Keller 2011: 43–58).

Erstens kristallisiert sich die «Formation der Gegenstände» (Foucault 
2008: 514) heraus. Die Gegenstände können nicht einfach über das bestimmt 
werden, was innerhalb von Diskursen thematisiert wird, über was gespro-
chen respektive geschrieben wird. Diskurse bestehen zwar aus Zeichen und 
Wörtern. Diese sind jedoch in einer diskurstheoretischen Perspektive nicht 
per se bedeutungstragend und werden nicht dafür verwendet, Dinge, Inhal-
te oder Repräsentationen zu benennen. Es stellt sich vielmehr so dar, dass 
Diskurse als Praktiken des Sprach- und Zeichengebrauchs «[…] systematisch 
die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen» (Foucault 2008: 525). 
Die Gegenstände sind also den Diskursen nicht vorgelagert oder in deren 
Tiefen versteckt, sie werden vielmehr erst und nur durch Diskurse selbst zu 
ihrer Existenz gebracht. Diese diskursiven Prozesse der Hervorbringung der 
Gegenstände stellen sich dar als eine spezi!sche Formation respektive ein 
«komplexes Bündel von Beziehungen» (Foucault 2008: 520). Die Beziehungen 
entfalten sich als Diskurspraxis an der Ober"äche von Diskursen. Sie lassen 
sich durch eine systematische Herausschälung der Regeln bestimmen, welche 
diese Praxis formen und für ihre Ausgestaltung bedeutsam sind.

Die zweite Dimension der Anordnung und In-Beziehung-Setzung 
in und durch Diskurse betri%t die «Formation der Äusserungsmodalitäten» 
(Foucault 2008: 525). Mit dieser Formation wird etwas darüber ausgesagt, 
welche Position und Beziehungen die Sprechenden zu den Objekten einneh-
men, über die sie sprechen (Foucault 2008: 550). Die Äusserungsmodalitäten 
unterteilen sich in drei miteinander verbundene Aspekte. Von Interesse ist, 
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wer spricht, von welchen institutionellen Plätzen aus gesprochen wird und 
welche Äusserungsformen dabei verwendet werden. Der Blick ist nicht auf 
die Herausarbeitung «eines denkenden, erkennenden und es aussprechenden 
Subjekts» (Foucault 2008: 531) gerichtet. Ein derartiges, selbstgewisses und 
vernunftorientiertes Subjekt, dessen Äusserungen aus ihm selbst heraus ent-
schlüsselt werden können, existiert in der diskurstheoretischen Perspektive 
nicht. Was dagegen vorhanden ist und durch die Diskursanalyse ermittelt 
werden soll, sind verschiedene «Positionen der Subjektivität» (Foucault 
2008: 531) respektive Subjektpositionen, die innerhalb von Diskursen 
zur Verfügung stehen und von den Akteur/-innen eingenommen werden 
können. Diese Subjektpositionen sind eng verbunden mit dem Status der 
Sprechenden, der sie mehr oder weniger dazu berechtigt, sich innerhalb von 
Diskursen überhaupt zu äussern, eine bestimmte Sprache zu verwenden und 
spezi!sche #emen einzubringen (Foucault 2008: 525). Der Status kann zum 
Beispiel an die Berufsposition gebunden sein. So berechtigt der Status des 
Arztes respektive der Ärztin dazu, in bestimmten Diskursen das Wort auf 
spezi!sche Art und Weise zu ergreifen, die Diskussionen zu dominieren, in 
gewisse Richtungen zu lenken und vieles mehr (Foucault 2008: 525–526). 
Eng verbunden mit dem Status sind die «institutionellen Plätze» (Foucault 
2008: 526), von denen aus gesprochen wird. In Bezug auf den Status des 
Arztes respektive der Ärztin können das beispielsweise das Krankenhaus oder 
die Wissenschaft sein, welche Wissen, Handeln und Äusserungsformen in 
Diskursen auf ganz spezi!sche Weise strukturieren und begrenzen (Foucault 
2008: 526–531). Auch in dieser Dimension stellt sich die Praxis des Diskurses 
als Beziehungssystem dar. Nicht die Hintergründe oder tieferen Logiken der 
je spezi!schen Formation der Äusserungsmodalitäten sind von Interesse. Es 
geht vielmehr um deren beschreibende Herausarbeitung an der Ober"äche 
des Diskurses und um die Frage nach den Auswirkungen der je spezi!schen 
Formation im Hinblick auf die anderen Formationsdimensionen und auch in 
Bezug auf soziale Handlungszusammenhänge, die ausserhalb des betre%enden 
Diskurses angesiedelt sind (vgl. Foucault 2008: 525–531; 2010).

Die dritte Dimension, in welcher bestimmte Elemente in und durch 
Diskurse miteinander in Beziehung gesetzt werden, ist diejenige der «For-
mation der Begri%e» (Foucault 2008: 531). Dabei geht es um «das Spiel der 
Begri%e, die man auftauchen sieht» (Foucault 2008: 531–532) und durch 
welches sich die je spezi!sche «Kon!guration des Äusserungsfeldes» (Foucault 
2008: 533) ergibt. Die Beziehungen, welche Aussagen, Begri&ichkeiten 
und Begri%e zueinander eingehen, können sich zum Beispiel als Abfolgen 
und Aneinanderreihungen von Beschreibungen, Verallgemeinerungen oder 
Schlussfolgerungen gestalten. Oder aber sie sind in Form von Abhängigkeiten 
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zueinander organisiert wie zum Beispiel Gesetz und Anwendung respektive 
allgemeine Aussage und Konkretisierung. Mit der Bestimmung der Forma-
tionsregeln, nach welchen Aussagen und Begri%e zueinander angeordnet sind, 
wird keine innere Ideenstruktur von Begri%en erarbeitet. Im Vordergrund 
steht vielmehr, aufzuzeigen, wie Aussagen und Begri%e, die über diverse und 
verschiedenartige Dokumente (Bücher, Zeitungen, schriftlich protokollierte 
Debatten, Fernsehinterviews) verstreut sind, in «Formen der Deduktion, der 
Ableitung, der Kohärenz, aber auch der Inkompatibilität, des Überkreuzens, 
der Substitution, des Ausschlusses, der reziproken Veränderung, der Deplat-
zierung» (Foucault 2008: 536–537) zueinander in Beziehung gesetzt sind. Die 
relevanten Fragen werden dabei ausschliesslich auf der Ebene des Diskurses 
verortet, als dem Ort, an dem die Aussagen und Begri%e auftauchen (vgl. 
Foucault 2008: 531–540; 2010).

Die vierte Dimension betri%t die «Formation der Strategien» (Foucault 
2008: 540) oder auch der «theoretischen Auswahl» (Foucault 2008: 548). Diese 
Dimension ist über den jeweiligen Diskurs hinaus gerichtet und setzt diesen 
in Beziehung zu anderen Diskursen und nicht-diskursiven Praktiken. Auch 
hier geht es nicht um Strategien, Meinungen oder Motive von Akteur/-in-
nen. Von Interesse ist vielmehr die Rolle, die «der untersuchte Diskurs im 
Verhältnis zu denjenigen spielt, die ihm zeitgenössisch und benachbart sind» 
(Foucault 2008: 543). Wie bei der Formation der Begri%e sind auch hier 
Beziehungen der Opposition, der Komplementarität oder der Abhängigkeit 
zwischen Diskursen möglich.

Diskurse bestehen also aus Formationssystemen ihrer Gegenstände, 
der Äusserungsmodalitäten, der Begri%e und der Strategien. Zwischen den 
vier Formationssystemen existieren wechselseitige Abhängigkeiten. Sie sind 
darüber hinaus weder statisch noch unveränderlich. Diskurse führen über ihre 
Grenzen hinaus zu Veränderungen, welche auch auf die Formationssysteme 
der Diskurse rückwirken können (Foucault 2008: 548–555). Letztlich werden 
durch die Formationssysteme von Diskursen bestimmte Bedeutungszusam-
menhänge hergestellt, die mehr oder weniger weitreichende wirklichkeitskon-
stituierende Wirkungen besitzen. In diesem Zusammenhang ist es analytisch 
sinnvoll, zwischen dem Diskurs und seinen Wirkungen respektive E%ekten 
oder Manifestationen zu unterscheiden (Keller 2011: 65–74). Gerade diese 
E%ekte, Wirkungen und Manifestationen des Diskurses sind ein Gradmesser 
für seine wirklichkeitskonstituierende Macht. Sie umfassen beispielsweise 
Gesetze, politische Massnahmenbündel, Behandlungstechnologien oder 
auch Ausbildungsgänge und beziehen sich gleichermassen auf sprachliche 
wie nicht-sprachliche Bereiche.
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Wie die obigen Ausführungen verdeutlichen, spielt individuelles, 
zielorientiertes und von bestimmten Motiven getragenes Handeln in der 
diskurstheoretischen Perspektive eine untergeordnete Rolle. Jäger und Jäger 
(2007: 24) fassen dies in folgende Worte: 

Das Subjekt macht den Diskurs nicht, eher ist das Umgekehrte der 
Fall. Der Diskurs ist überindividuell. Alle Menschen stricken zwar am 
Diskurs mit, aber kein einzelner und keine einzelne Gruppe bestimmt 
den Diskurs oder hat genau das gewollt, was letztlich dabei heraus-
kommt. (Jäger und Jäger 2007: 24)

Akteur/-innen können zu ihrer Interessenverfolgung zwar auf die 
Stärke bestimmter Diskursausformungen Ein"uss nehmen (siehe dazu auch 
Schwab-Trapp 2006). Diese können auch durch bestimmte institutionelle 
Gegebenheiten untermauert werden. Die Ein"ussnahme bleibt jedoch 
immer relativ und begrenzt. Sie muss gesehen werden als ein spezi!sches 
Handeln innerhalb diskursiver Strukturen und nicht als eine Beein"ussung 
dieser Strukturen von aussen. Diskurse existieren jedoch auch nicht ohne 
Akteur/-innen. Das Verhältnis zwischen diskursiver Struktur und konkretem 
Handeln gleicht dem Verhältnis zwischen Struktur und Handeln, wie es in 
Kapitel 3.2 unter Bezugnahme auf das Habitus-Konzept entworfen wurde. 
Keller (2011: 67) formuliert es folgendermassen: «Diskurse existieren nur 
insoweit, wie sie durch soziale Akteure realisiert werden. Sie bilden gleichzeitig 
die Voraussetzung dieser Realisierung.»

Wie nun ein derartig konzeptualisierter Diskurs untersucht werden 
kann und welche weiteren analytischen Unterscheidungen sowie forschungs-
technischen Schritte dazu im einzelnen notwendig sind, wird im Folgenden 
erarbeitet. Da Foucault selbst keine systematische und kohärente Methodik 
einer Diskursanalyse entwickelt (Keller 2011: 53), stützen sich die nachfol-
genden Ausführungen hauptsächlich auf Keller (2001, 2011), Jäger (2007; 
2009) und Schwab-Trapp (2006). Diese Autor/-innen schliessen mit ihren 
methodischen Überlegungen an Foucaults Diskurstheorie an.

Der Diskurs, wie er in den obigen Ausführungen herausgearbeitet 
wurde, ist zuerst einmal ein theoretisches Konzept und in der sozialen Realität 
so nicht vorhanden. Mit ihm wird eine bestimmte Annahme an die soziale 
Realität herangetragen. Es wird davon ausgegangen, dass zwischen einzel-
nen in Raum und Zeit verstreuten Ereignissen respektive Äusserungen ein 
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Zusam menhang in Form bestimmter Regelmässigkeiten und Regeln besteht. 
Ob das so ist, wie diese Regeln genau aussehen und welche Auswirkungen 
damit verbunden sind, soll die Diskursanalyse aufdecken (Keller 2011: 83).

Diskursanalyse befasst sich hauptsächlich mit Texten, seien das zum 
Beispiel Bücher, Zeitungsartikel, schriftlich festgehaltene Interviews und 
Gesprächsaufzeichnungen, Gesetze oder Informationsbroschüren. In einer 
hermeneutischen Herangehensweise würden diese Texte jeder für sich als 
Dokumentation eines Falles analysiert. Die Analyse wäre auf die Heraus-
arbeitung der diesem Text/Fall immanenten Sinnstruktur ausgerichtet. In 
einer derartigen Perspektive ist der zu entschlüsselnde Sinn in den Tiefen des 
Textes/Falls verborgen. Die Diskursanalyse sucht dagegen den Sinn respektive 
die Sinnstruktur nicht in den einzelnen untersuchten Texten. Es steht nicht im 
Vordergrund, was in dem jeweiligen Text «wirklich» gemeint ist, was der/die 
Autor/-in respektive Interviewte mit dieser oder jener Formulierung ausdrücken 
will oder warum er/sie gerade diese Beschreibung an diesem Platz im Text/
Interview wählt. Es geht weder um die Herausarbeitung eines erkennenden 
Subjekts noch des inneren Wesenskerns respektive der inneren Ideenstruktur 
von Wörtern und Begri%en. Der Sinn in einer diskursanalytischen Perspektive 
ist vielmehr der E%ekt respektive die Wirkung der Formationssysteme, also der 
diskursiven Struktur, in welcher Elemente und Aussagen ganz verschiedener 
Texte auf spezi!sche Art und Weise zueinander in Beziehung gesetzt sind. 
Zuerst einmal geht es demnach um die Erarbeitung der Formationsregeln, 
welche nicht in den Tiefen von Texten sondern an deren Ober"äche situiert 
sind. Dieser Prozess ist ein beschreibender und kein deutender. Deutung 
und Interpretation erfolgen erst in der fortgeschrittenen Analyse, wenn nach 
dem Sinn einer spezi!schen diskursiven Praxis gefragt wird, die durch ihre 
Regelmässigkeiten und Strukturen beschrieben und gekennzeichnet ist (vgl. 
Jäger 2009: 117–119; Keller 2011: 78–81; Sarasin 2005: 105–108; Schwab-
Trapp 2006: 273).

Texte in einer diskursanalytischen Perspektive sind also nie nur ein 
individuelles Produkt. Wie es Jäger (2009: 117) folgendermassen umschreibt: 

Sie [Texte] sind oder enthalten Fragmente eines (überindividuellen) 
sozio-historischen Diskurses. Diese Elemente bezeichne ich als Dis-
kursfragmente. Sie sind Bestandteile bzw. Fragmente von Diskurssträngen 
(= Abfolgen von Diskursfragmenten mit gleicher #ematik), die sich 
auf verschiedenen Diskursebenen (= Orte, von denen aus gesprochen 
wird, also Wissenschaft, Politik, Medien, Alltag etc.) bewegen und in 
ihrer Gesamtheit den Gesamtdiskurs einer Gesellschaft ausmachen, den 
man sich als ein grosses wucherndes diskursives Gewimmel vorstellen 
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kann; zugleich bilden die Diskurse (bzw. dieses gesamte diskursive 
Gewimmel) die jeweiligen Voraussetzungen für den weiteren Verlauf 
des gesamtgesellschaftlichen Diskurses. (Jäger 2009: 117)

In Texten artikulieren respektive äussern sich Akteur/-innen. Der Begri% 
der Äusserung bezieht sich in einer diskursanalytischen Perspektive auf «das 
konkrete, für sich genommen je einmalige Aussageereignis» (Keller 2011: 67) 
respektive den «Diskursbeitrag» (Schwab-Trapp 2006: 273) von Akteur/-in-
nen. Texte sind also in einer diskursanalytischen Perspektive nichts anderes 
als Äusserungen, Aussageereignisse oder Diskursbeiträge von Akteur/-innen. 
Die im obigen Zitat verwendete Begri&ichkeit des Diskursfragments meint 
«[…] einen Textteil, der ein bestimmtes #ema behandelt, z. B. das #ema 
Ausländer/Ausländerangelegenheiten (im weitesten Sinne)» (Jäger 2009: 
159).87 Diskursfragmente machen also Aussagen zu bestimmten #emen. Es 
sind Textpassagen, die in besonderem Masse inhaltsreich sind. Sie enthalten 
«eine erste Ebene des Typischen» (Keller 2011: 67) und sind in ihrer spezi!-
schen Gestalt in verschiedenen Texten rekonstruierbar. In Diskursfragmenten 
lassen sich Ausschnitte der Formationsregeln herausarbeiten, durch welche 
Textelemente auf spezi!sche Art und Weise zueinander in Beziehung gesetzt 
werden. Diskursstränge umfassen Diskursfragmente gleichen #emas (Jäger 
2009: 160). Sie beziehen sich auf das, was zu einem gewissen Zeitpunkt 
alles im Hinblick auf ein bestimmtes #ema sagbar ist und gesagt wird. Als 
«Wissens"üsse durch die Zeit» (Jäger 2009: 160) stellen sie gleichzeitig auch 
eine zeitliche Abfolge zahlreicher Diskursfragmente gleicher #ematik dar. 
Diskursstränge als Ansammlung von Diskursfragmenten gleichen #emas 
sind zumeist wechselseitig verschränkt und beein"ussen sich gegenseitig in 
verschiedenster Weise. Sie bilden in ihrer Gesamtheit den Gesamtdiskurs 
einer Gesellschaft. Die Diskursstränge sind auf verschiedenen Diskursebenen 
angesiedelt. Darunter sind die institutionellen Orte zu verstehen – wie zum 
Beispiel die Wissenschaft, die Politik, die Medien oder die Verwaltung –, 
innerhalb derer die Diskursstränge situiert sind. Diese institutionellen Orte 
sind verschiedenartig strukturiert und stehen in Wechselwirkung mit den in 
ihnen angesiedelten Diskursen (Jäger 2009: 158–164).

In obigem Zitat werden die Begri%e des Diskursstrangs und des Dis-
kurses sehr ähnlich verwendet. Letztlich ist es vom Forschungsinteresse und 
den konkreten Fragestellungen abhängig, wann von Diskurs und wann von 
87 Keller (2011: 68) verwendet den Begri% des Diskursfragments für den ganzen 

Text. Jäger (2009: 159) dagegen betont, dass Text und Diskursfragment meis-
tens nicht identisch sind und ein Text in der Regel mehrere Diskursfragmente 
beinhaltet, vor allem bei Interviews. Für das vorliegende Buch erweist sich die 
Begri%sbestimmung von Jäger als geeignet.
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Diskursstrang gesprochen wird. Diskurs meint eine Gesamtheit von Aussa-
geereignissen respektive Diskursbeiträgen, welche in Bezug auf ihre Forma-
tionsregeln untersucht wird (Keller 2011: 68). Die Grenzen der Gesamtheit 
werden nach Kriterien festgelegt, welche sich aus dem Forschungsinteresse 
und den Fragestellungen ergeben. Diese Kriterien beziehen sich zumeist 
auf thematische und/oder institutionelle Aspekte (Keller 2011: 66, 83–85). 
In der Perspektive des obigen Zitats ist der Begri% des Diskurses auf der 
gesamt gesellschaftlichen Ebene angesiedelt. Dieser Gesamtdiskurs wird durch 
verschiedenste Diskursstränge gebildet, welche wiederum unterschiedlichen 
Diskursebenen zugeordnet werden können.88 Im Forschungsinteresse des 
vorliegenden Buches ist die Perspektive nicht derart weit ausgerichtet. Die 
Grenzen des Diskurses werden anhand der #ematik der Opferhilfe bestimmt 
und auf den institutionellen Rahmen respektive die Diskursebenen der Print-
medien, der Politik, der Verwaltung und der Opferhilfe-Beratungsstellen 
begrenzt. Die Diskursstränge bilden sich dann aus den verschiedenen #emen, 
die zur Oberthematik der Opferhilfe auf den einbezogenen Diskursebenen 
angesprochen werden (mehr dazu in Kapitel 4.3).89

Wichtig ist des Weiteren die Unterscheidung zwischen der Diskurs-
ebene und der Subjektposition. Erstere meint den institutionellen Rahmen, 
innerhalb dessen der Diskurs respektive Diskursstrang angesiedelt ist. Letztere 
bezieht sich auf die einzelnen Akteur/-innen, die im Diskurs von bestimmten 
Subjektpositionen aus sprechen.90 Die Begri&ichkeit der «diskursiven Gemein-
schaften», die Schwab-Trapp (2006: 272–275) verwendet, spricht weitere 
Gesichtspunkte an, welche in die Subjektposition ein"iessen. In Diskursen 

88 Von Interesse sind sowohl die wechselseitigen Verschränkungen thematisch 
abgrenzbarer Diskursstränge und Diskursebenen, als auch die wechselseitigen 
Beein"ussungen gleicher Diskursstränge, die auf unterschiedlichen Diskursebenen 
angesiedelt sind (Jäger 2009: 166–168).

89 Der so gerahmte Diskurs respektive Teildiskurs (oder Diskursstrang) muss – und 
darauf verweist Jäger (2009) mit dem Begri% des Gesamtdiskurses  – gesehen 
werden als eingebettet in ein gesamtgesellschaftliches diskursives Ge"echt einer 
Vielzahl von Diskursen. Deutungsvorgaben und Bedeutungszusammenhänge 
anderer Diskurse können auf spezi!sche, herauszuarbeitende Weise im unter-
suchten Diskurs artikuliert werden und dessen Ausformungen beein"ussen (Jäger 
2009: 158–169). Diese Sichtweise schliesst an die Dimension der Formation der 
Strategien von Foucault (2008: 540–548) an und konkretisiert diese.

90 Jäger und Jägers (2007: 28–29; 2009: 164–165) Begri% der Diskursposition ist 
demjenigen der Subjektposition nahe und verweist noch mehr auf den Ein"uss 
verschiedenster vergangener und aktueller Lebenslagen. In die Diskursposition 
"iessen Aspekte wie beispielsweise Beruf, Alter, Geschlecht, Familienformen und 
Religionszugehörigkeit ein. Diese Aspekte sind jedoch keine statischen Kategorien, 
sondern selbst schon diskursiv geformt.
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werden spezi!sche Deutungsweisen oftmals von bestimmten Gruppen von 
Akteur/-innen ins Spiel gebracht und vertreten. Innerhalb dieser Gemein-
schaften existiert eine eigene, nach aussen abgegrenzte diskursive Praxis und 
damit auch «Diskursgeschichte» (Schwab-Trapp 2006: 272). Des Weiteren 
sind diese Gemeinschaften mehr oder weniger institutionalisiert, verfügen über 
spezi!sche Zugangsregeln und organisationelle Strukturen, wie beispielsweise 
bei Parteien und Gewerkschaften der Fall.91

Für die Diskursanalyse sind weiter sogenannt «diskursive Ereignisse» 
(Jäger 2009: 162) von Bedeutung. Diskursive Ereignisse sind Begebenheiten 
mit möglicherweise diskursiven Wurzeln, die in Politik und Medien grosse 
Beachtung !nden und die Qualität sowie die Richtung von Diskursen (res-
pektive Diskurssträngen) zu beein"ussen vermögen.92 Diskursive Ereignisse 
rahmen Diskurse und Diskursverläufe. Ihre Ermittlung auf einer zeitlichen 
Achse trägt dazu bei, den untersuchten Diskurs strukturell aufzubrechen und 
historisch zu verorten (Jäger 2009: 162–163, 190–191).

Bis hierher wurden mehrere analytische Begri%e und Unterscheidungen 
erarbeitet, die dazu dienen, das theoretische Konstrukt des Diskurses näher 
zu bestimmen und einer Analyse zugänglich zu machen. Die im vorherigen 
Kapitel erläuterten vier diskursiven Formationssysteme der Gegenstände, der 
Äusserungsmodalitäten, der Begri%e und der Strategien sind als grundsätzliche, 
dynamisch ver"ochtene Kategorien zu sehen, die für Diskurse konstitutiv 
sind. Diese abstrakten Kategorien wurden durch mehrere, im vorliegenden 
Kapitel skizzierte Begri%e konkretisiert. So setzt sich das, was im Hinblick 
auf einen Diskurs untersucht wird, zumeist aus einer Vielzahl heterogener 
Texte zusammen. In diesen Aussageereignissen respektive Diskursbeiträgen 
von Akteur/-innen !nden sich verschiedene, mehr oder weniger aneinander 
anschliessende Diskursfragmente wieder, in denen inhaltsreiche Aussagen zu 
bestimmten #emen gemacht werden. Aus den über die Vielzahl der Texte 
verstreuten Diskursfragmenten gleichen #emas ergibt sich ein Diskursstrang. 

91 So gesehen erläutert der Begri% der diskursiven Gemeinschaften das, was Foucault 
(2008: 526) als institutionelle Plätze benennt, von denen aus die Akteur/-innen 
sprechen.

92 So wird beispielsweise der Atom-Gau von Harrisburg medial kaum aufbereitet, 
während derjenige von Tschernobyl in Medien und Politik grosse Beachtung !ndet 
und sich die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen im Hinblick auf Atomkraft 
in der Folge wesentlich verändern. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl stellt 
also – im Unterschied zum Atom-Gau in Harrisburg – ein diskursives Ereignis 
dar, einen Referenzpunkt, auf welchen in Texten/Diskursbeiträgen immer wieder 
Bezug genommen wird und an dem sich Deutungsweisen ausrichten (Jäger 2009: 
162).
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Die Gesamtheit der Diskursstränge bildet als #emenkonglomerat den Dis-
kurs. Dieser kann sich auf verschiedenen Diskursebenen entfalten, welche als 
institutionelle Rahmenbedingungen die Ausgestaltung des Diskurses mitfor-
men und die #ematisierungen auf anderen Diskursebenen mitbeein"ussen. 
Diskurse sind von zeitlich situierten, diskursiven Ereignissen gerahmt und 
strukturiert. Auf diese Ereignisse wird in den Diskursbeiträgen immer wieder 
Bezug genommen und sie vermögen als Referenzpunkte die Richtung der 
diskursiven Auseinandersetzungen zu beein"ussen. Der jeweils konkret zu 
untersuchende Diskurs wird thematisch und institutionell festgemacht. Das 
so eingegrenzte diskursive Untersuchungsfeld bildet zumeist nicht das ganze 
Diskursfeld ab, welches im Hinblick auf ein #ema in seiner institutionellen 
Ver"echtung und Verschränkung mit anderen #emen untersucht werden 
könnte. Diskursanalyse beschreibt den jeweiligen Diskurs anhand seiner 
Formationsregeln. Die Suche ist also auf die an der Textober"äche liegenden 
Regelmässigkeiten gerichtet, mit der verschiedene Elemente auf gleichbleibende 
Art und Weise zueinander in Beziehung gesetzt werden. In einem nächsten 
Schritt wird dann nach den wirklichkeitskonstituierenden Wirkungen dieser 
Diskurspraxis gefragt, welche sich aus einer Verschränkung der vier Forma-
tionssysteme ergeben. Die Formation der Gegenstände und der Begri%e kann 
mit der Analyse der Diskursfragmente, der Erarbeitung der Diskursstränge 
und der in und zwischen Diskurssträngen bestehenden spezi!schen Bezie-
hungen entschlüsselt werden. Die Formation der Äusserungsmodalitäten 
!ndet sich in den Subjektpositionen wieder, von denen aus Akteur/-innen 
ihre Diskursbeiträge formulieren. In diesen Subjektpositionen verkreuzen 
sich diskursiv geformte Aspekte wie Berufspositionen, Alter, Geschlecht, 
Religionszugehörigkeit und institutionelle Plätze, denen die Sprechenden 
angehören. Ausgehend von den Subjektpositionen und den institutionellen 
Rahmenbedingungen der Diskursebenen können Akteur/-innen in Diskursen 
interessengeleitet handeln und versuchen, auf die Richtung der diskursiven 
Auseinandersetzungen Ein"uss zu nehmen. Die Formation der Strategien 
schliesslich wird aus dem Wechselspiel des gesamtgesellschaftlichen Diskurs-
feldes herausgearbeitet, in welchem sich die einzelnen Diskurse gegenseitig in 
ihrer spezi!schen Ausformung und Richtung beein"ussen und beschränken.

Welche forschungstechnischen Schritte für eine derart entworfene 
Diskursanalyse notwendig sind, wird im Folgenden beschrieben.

 Materialkorpus und diskursiver Kontext

Um das Materialkorpus zu bilden, ist eine fundierte Beschäftigung mit 
dem jeweiligen Untersuchungsfeld notwendig. Den Ausgangs- und Bezugs-
punkt für die Erstellung des Korpus bilden die jeweiligen forschungsleitenden 
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Fragestellungen. Diese können mit theoriegeleiteten Annahmen verbunden 
werden, welche den Blick bei der Zusammenstellung des Materials schärfen. 
Im Laufe der Materialzusammenstellung und der ersten Analysen können 
nach und nach auch relevante diskursanalytische Fragestellungen formuliert 
werden. Diese schliessen an die oben dargestellten Begri%e und diskurstheore-
tischen Grundsätze an und tragen dazu bei, eine diskursanalytische Perspektive 
an das Material heranzutragen.93 Diskursanalyse stützt sich vorwiegend auf 
sogenannt natürliche Daten/Texte, die nicht speziell für Forschungszwecke 
erstellt wurden. Diese können durch Interviews, die im Rahmen der Unter-
suchung durchgeführt werden, und durch quanti!zierte Daten ergänzt 
werden. Die Bestimmung der Menge und der Art der einbezogenen Texte 
ist selbst schon Teil der empirischen Analyse und erfolgt Schritt für Schritt 
in der Auseinandersetzung mit den Dokumenten. Dabei ist es wichtig, sich 
immer wieder an den Forschungsfragen zu orientieren und das herangezo-
gene Material an diese rückzubinden. Keller (2011: 90–91) formuliert in 
diesem Zusammenhang mehrere Leitfragen, welche die Rückbindung des 
geprüften Materials an die Forschungsfragen erleichtern. So die Frage danach, 
durch welche Quellen die Daten erschlossen werden können, die für die 
Beantwortung der Forschungsfragen notwendig sind. Oder auch die Fragen 
danach, ob die Quellen selektiv sind und ob Nacherhebungen notwendig 
sind. Ausserdem muss der Abschluss der Datensammlung begründet werden. 
Struktur- und Feinanalyse der Daten (siehe weiter unten) können im Verlauf 
der Bildung des Datenkorpus beginnen. Das Materialkorpus und der damit 
verbundene zeitliche Rahmen können dann als vollständig respektive abge-
schlossen gelten, wenn in Bezug auf die jeweiligen Forschungsfragen keine 
neuen strukturellen und thematischen Aspekte mehr auftauchen. Durch die 
sukzessive Beschäftigung mit dem Material werden alle möglichen verfüg-
baren Informationen über das Untersuchungsfeld zusammengetragen. In 
diesem Zusammenhang werden auch alle in den Dokumenten vorhandenen 
Begebenheiten, die möglicherweise als diskursive Ereignisse gelten können, 
auf einer zeitlichen Achse verortet. Und nicht zuletzt wird sowohl der his-
torisch-gesellschaftliche Kontext der jeweiligen Fragestellungen als auch der 

93 In einer diskursanalytischen Perspektive wird beispielsweise nach den entschei-
denden Ereignissen gefragt, auf die im Diskurs immer wieder Bezug genommen 
wird. Oder es wird nach den relevanten Subjektpositionen gesucht, welche Spre-
cher/-innen einnehmen, und den damit verbundenen #emen, die artikuliert 
werden. Von Interesse sind weiter die Bezüge, die in einem Diskurs zu anderen 
Diskursen hergestellt werden oder auch die Adressat/-innen des Diskurses. Welche 
diskursanalytischen Fragestellungen für eine Untersuchung besonders relevant 
sind, lässt sich anhand der Forschungsfragen und der Auseinandersetzung mit 
dem Material Schritt für Schritt konkretisieren (Keller 2011: 69–70).
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institutionelle Kontext der einbezogenen Diskursebenen herausgearbeitet. 
Das erstellte Datenkorpus enthält zumeist eine grosse Materialmenge. Um 
diese zu bewältigen, ist eine systematische, sorgfältige und nachvollziehbare 
Aufbereitung der in das Korpus einbezogenen Texte unabdingbar (vgl. Jäger 
2009: 171–199; Keller 2011: 69–100). Diskursfelder zeichnen sich darüber 
hinaus durch eine «Quasi-Natürlichkeit» aus, mit welcher die konstruierten 
Bedeutungszusammenhänge vermittelt sind. Dieser Quasi-Natürlichkeit 
können sich auch die Forschenden nicht entziehen. Sie muss nach und nach 
durch den Forschungsprozess aufgebrochen werden. In diesem Zusammen-
hang ist es zum einen sinnvoll, dass die Forschenden sich ihre Annahmen im 
Hinblick auf das Untersuchungsfeld bewusst machen. Zum anderen kann 
eine Distanz gegenüber den diskursiv vermittelten Wahrheiten immer wie-
der dadurch hergestellt werden, dass der Quasi-Natürlichkeit mit Erstaunen 
gegenüber getreten wird und deren Wirklichkeitsgehalt durch gegenläu!ge 
Formulierungen und Zuspitzungen überprüft wird (Maasen 2010).94

 Strukturanalyse und Datenauswahl für die Feinanalyse

Mit der Struktur- respektive der Grobanalyse des Materialkorpus soll 
der zu untersuchende Diskurs in seiner qualitativen Bandbreite und seinen 
quantitativen Häufungen beschrieben und inhaltlich erfasst werden. Dadurch 
zeigen sich bereits die formalen, inhaltlichen und ideologischen Schwerpunk-
te, die in einem Diskurs (allenfalls je nach Forschungsfragen auf mehreren 
Diskursebenen) vorhanden sind. Die zusammengetragenen Texte werden 
dazu – jeweils auf jeder Diskursebene für sich – vorzugsweise in chronolo-
gischer Reihenfolge gelesen und nach bestimmten Aspekten katalogisiert. 
Die als wichtig erachteten Aspekte, die an die Texte herangetragen werden, 
sind an die jeweiligen Forschungsfragen rückgebunden. Sie entspringen dem 
Instrumentarium der Feinanalyse, sind jedoch weit weniger umfassend gehal-
ten. Die Texte werden tabellarisch zumindest nach Autor/-innen und deren 
Subjektpositionen, Textsorte, vorhandenen #emen, Unterthemen, Begri%en, 
Kernbotschaft(en) und au%allenden sprachlich-rhetorischen Mitteln erfasst. 
Aus dieser Erfassung ergibt sich dann unter anderem eine Übersicht über die 
qualitative Bandbreite der #emen und damit verbundenen Unterthemen 
des Diskurses. Darüber hinaus lassen sich anhand allfälliger Häufungen der 
gleichen #emen respektive Unterthemen erste Schlüsse über bestimmte 
Schwerpunktsetzungen im Diskurs ziehen. Durch diesen Analyseschritt 

94 Maasen (2010: 124–125) gibt einige anschauliche Beispiele für derartige «Zumu-
tungen» (Maasen 2010: 124), die an die jeweilige zu untersuchende diskursive 
Praxis herangetragen werden können. 
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werden die verschiedenen Diskursstränge in ihrer Ausdehnung und Dichte 
erstmals sichtbar gemacht (Jäger 2009: 171–199).

An die Strukturanalyse schliesst sich die Auswahl der Texte respektive 
Textpassagen für die Feinanalyse an. Die Feinanalyse soll dazu befähigen, 
ausgehend von der Strukturanalyse verallgemeinerbare Aussagen über den 
jeweiligen Diskursstrang und in der Folge über den Diskurs machen zu 
können, ohne vom Material erschlagen zu werden (Jäger 2009: 193). Die 
Feinanalyse steht im Zentrum der Diskursanalyse. Diese ist in ihrem Kern 
Einzelfallanalyse, wobei der Fall dem Diskursfragment respektive der unter-
suchten Textpassage entspricht. Nur mit der Orientierung am einzelnen Fall 
können die Formationsregeln im Detail herausgearbeitet werden. Gleichzeitig 
werden der Sinn respektive die wirklichkeitserzeugenden Wirkungen des 
Diskurses in einer diskursiven Praxis verortet, die sich aus der Ver"echtung 
verschiedenster Diskursfragmente und Subjektpositionen ergibt. Letztlich 
sollen also verallgemeinerbare Aussagen über den untersuchten Diskurs ge-
macht werden können. Somit bewegt sich Diskursanalyse im «Spannungsfeld 
zwischen Detaillierungszwang und Verallgemeinerungsgebot» (Schwab-Trapp 
2006: 277). Um dieses Spannungsfeld angemessen bewältigen zu können, 
muss die Auswahl der Diskursfragmente für die Feinanalyse in einem o%enen 
Suchprozess und gleichzeitig systematisch sowie begründet erfolgen. Dabei 
ist unter anderem zu beachten, dass ein Diskursfragment nie einen ganzen 
Diskursstrang repräsentieren kann, sondern lediglich Ausschnitte desselben 
erhellt. Im Zentrum steht die, schon über die Strukturanalyse aufgegleiste 
Auswahl der «typischen» Diskursfragmente eines Diskursstranges. Das Typi-
sche von Diskursfragmenten muss sich aus dem Forschungsprozess ergeben, 
ist also unter anderem rückgebunden an die Forschungsfragen und allfäl-
ligen theoriegeleiteten Annahmen. Hilfreich sind des Weiteren Prinzipien 
der maximalen und minimalen Fallkontrastierung (vgl. Glaser und Strauss 
2005: 53–83; Keller 2011: 91–93).95 Darüber hinaus müssen die qualitative 
Bandbreite der #emen/Diskursstränge, allfällige quantitative Häufungen 

95 Massgebend für das theoretische Sampling, in dessen Rahmen Prinzipien der 
minimalen und maximalen Fallkontrastierung angewendet werden, ist unter 
anderem die Frage danach, welchem Fall respektive welchen Gruppen von Fällen 
man sich als nächstes zuwendet. Der jeweils nächste Fall wird im Vergleich mit 
den bisher analysierten Fällen ausgewählt. Wichtig ist, das zu untersuchende 
Phänomen in möglichst vielen Aspekten zu erfassen und diese aufeinander zu 
beziehen. Mit einer derartigen Vorgehensweise soll im Prozess der Datenerhebung 
und Analyse #eorie generiert werden. Die Anzahl dafür notwendiger Fälle ist 
im vorneherein nicht absehbar. Fälle können unter anderem im Hinblick auf 
maximale Verschiedenartigkeit oder Ähnlichkeit ausgewählt werden (Glaser und 
Strauss 2005: 53–83).
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sowie die Vergleichbarkeit der ausgewählten Diskursfragmente berücksichtigt 
werden. So kann ein Diskursfragment, welches in einem Flugblatt formuliert 
wird, nicht ohne weiteres mit einem Fragment verglichen werden, welches in 
einem Verwaltungsbericht situiert ist (vgl. Jäger 2009: 171–199; Keller 2011: 
91–112). Keller (2011: 92) und Jäger (2009: 193) führen mehrere Fragen 
und Gesichtspunkte an, welche die Auswahl der Texte und Textfragmente 
für die Feinanalyse erleichtern. Neben den thematischen Schwerpunkten von 
Diskurssträngen sind beispielsweise der Berichtsstil, allfällige Verschränkun-
gen mit anderen Diskurssträngen oder auch die Subjektposition der Spre-
chenden relevant. Des Weiteren ist von Interesse, inwiefern das ausgewählte 
Diskursfragment Antworten auf die Forschungsfragen liefert oder darin auf 
spezi!sche diskursive Ereignisse Bezug genommen wird.

 Von der Feinanalyse zu allgemeinen Aussagen über den  
untersuchten Diskurs

In der Feinanalyse werden die ausgewählten Diskursfragmente im Hin-
blick auf verschiedene Gesichtspunkte und Fragen detailliert untersucht. Auch 
hier ist anzumerken, dass die in einer Untersuchung als wichtig erachteten 
Aspekte und Fragen der Feinanalyse anhand der Forschungsfragen und theore-
tischen Annahmen konkretisiert werden müssen. Darüber hinaus sind nicht alle 
Fragen und Aspekte bei jedem Diskursfragment gleichermassen relevant. Das 
Instrumentarium, mit dem die Diskursfragmente analysiert werden, lässt sich 
folgendermassen untergliedern. In einem ersten Schritt wird der institutionelle 
Rahmen des Diskursfragments herausgearbeitet. Dabei geht es um die Frage, 
«wer wie wo und für wen eine Aussage produziert [wird]» (Keller 2011: 99). 
Erfasst werden unter anderem der/die Autor/-in und seine/ihre Subjektposi-
tion, die Textsorte, der Anlass der Textproduktion, die Rezeptionsarena und 
allfällige Ereignisse, auf die im Diskursfragment Bezug genommen wird. Der 
zweite Schritt wendet sich der Textober"äche zu. Hierbei geht es beispielsweise 
um die gra!sche Gestaltung des Textes, allfällige Illustrationen, die vermutete 
Wirkungsabsicht des/der Autor/-in sowie die vorhandenen #emen und 
Unter themen. Der dritte Schritt ist auf die sprachlich-rhetorische Struktur des 
Textes bezogen. In einem interpretativen Prozess werden die massgebenden 
Aussage- und Präsentationsstile erarbeitet. Dabei ist die Frage wesentlich, wie 
das, was schriftlich !xiert ist, dargestellt wird. Wird beispielsweise sachlich 
argumentiert, polemisch präsentiert, emotional hervorgehoben oder auch 
appellativ unterstrichen? Inwiefern werden dabei Symbole und Metaphern 
einge"ochten? Auf welches allgemein anerkannte Wissen zielen diese ab? 
Wie werden allenfalls unterschiedliche Präsentationsstile  – zum Beispiel 
sachlich und moralisierend – miteinander verknüpft? Was wird durch die 
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jeweiligen Präsentationsstile und ihre spezi!schen Verknüpfungen geleugnet, 
nahegelegt, relativiert oder auch verallgemeinert? Wo existieren Sprünge 
und Brüche in den Formulierungen? Die sprachlich ausgerichtete Analyse, 
die diesen interpretativen Prozess leitet, kann je nach Forschungsinteresse 
unterschiedlich detailliert ausgerichtet sein. Es geht unter anderem um eine 
Auseinandersetzung mit dem Bedeutungsinhalt, der in Sätzen transportiert 
wird. Dieser Bedeutungsinhalt wird durch die spezi!sche Zusammensetzung 
von Substantiven, Verben, Adverbien sowie Pronomen auf besondere Art und 
Weise geformt.96 In einem vierten und letzten Schritt werden die vorherigen 
drei Schritte interpretativ integriert und zueinander in Beziehung gesetzt. 
Hierbei stehen keine neuen Fragen im Vordergrund. Es wird vielmehr auf 
der Grundlage der bisherigen Analyse die Frage danach wiederholt, welche 
zentrale Botschaft das Diskursfragment vermittelt, das von einer bestimmten 
Subjektposition aus innerhalb eines spezi!schen institutionellen Rahmens und 
als Teil eines Gesamtdiskurses formuliert ist (vgl. Fairclough 2006: 123–155; 
Jäger 2009: 172–187; Keller 2011: 91–112). Diese zentrale Botschaft lässt 
sich beispielsweise bestimmen als spezi!sche «Phänomenstruktur» (Keller 
2011: 103), durch welche sich ein Problem/#ema in seinen Dimensionen 
und damit allenfalls verbundenen moralischen Wertungen, Zuständigkeiten, 
Folgen oder auch Handlungsmöglichkeiten präsentiert.

Der Forschungsprozess von der Materialzusammenstellung über die 
Struktur- und Feinanalyse hin zu allgemeinen Aussagen über den untersuch-
ten Diskurs gestaltet sich zu Beginn vorwiegend beschreibend und wird im 
Verlauf der Analyse zunehmend interpretativ. Die allgemeinen Aussagen über 
den untersuchten Diskurs, die am Ende des Forschungsprozesses stehen, sind 
Konstruktionsleistungen der Forschenden, in der von der Struktur- und den 
Feinanalysen ausgehend abstrahiert und verallgemeinert wird. Der Prozess 
gleicht einem «Vorantasten durch eine mehr oder weniger große Zahl einzelner 
Feinanalysen» (Keller 2011: 113), deren Texte systematisch und theoriegeleitet 
ausgewählt werden. Wenn in diesen Feinanalysen im Hinblick auf die For-
schungsfragen keine neuen Aspekte mehr herausgearbeitet werden können, 
kann dieser Schritt der Analyse abgeschlossen werden. Nun erfolgt eine abstra-
hierende und interpretative Gesamtschau, die sich zuerst auf die einzelnen 
96 Fairclough (2006: 134–155) führt detailliert aus, wie diese sprachlich ausgerichtete 

Analyse gestaltet sein kann. So ist der Bedeutungsinhalt von Sätzen in der Regel 
auf drei Elemente bezogen: die Prozesse, welche zumeist in Verben umschrieben 
sind; die Teilnehmenden, welche die Subjekte oder Objekte der Verben bilden; 
die Umstände, welche in verschiedenen Adverbien zum Ausdruck gebracht 
werden. Diese drei Elemente können in Sätzen unterschiedlich dargestellt und 
auf verschiedenartige Weise miteinander verbunden sein, wodurch spezi!sche 
Bedeutungsinhalte transportiert werden.
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Diskursstränge konzentriert und dann auf deren Verschränkung. Ausgehend 
von den Feinanalysen wird nach Regelmässigkeiten gesucht, nach Elementen 
also, die immer wieder in verschiedenen Diskursfragmenten auftauchen. Es 
geht dabei um Muster von Verbindungen zwischen #emen, Unterthemen – 
also innerhalb und zwischen Diskurssträngen sowie zu anderen Diskursen –, 
Subjektpositionen und Diskursebenen. Durch diese Muster konstituieren sich 
die Formationssysteme der Gegenstände, Äusserungsmodalitäten, Begri%e 
und Strategien. In einer sehr umfassenden und abstrakten Sichtweise wird 
also in diesem Stadium der Analyse danach gefragt, welche Gegenstände im 
Diskurs konstruiert werden, welche mehr oder weniger legitimen Äusserungs-
modalitäten zur Verfügung stehen, welches Begri%snetz sich konstituiert und 
wie das Netz der Strategien zwischen den verschiedenen Diskursen aussieht. 
Etwas konkreter geht es um Auslassungen, Grenzziehungen, Annäherungen, 
Ö%nungen, Gleichsetzungen, Oppositionen oder auch Kontrollen, welche 
durch diese Muster und Regelmässigkeiten von Verbindungen hergestellt 
werden – immer mit Blick auf die Forschungsfragen. Was wird beispielsweise 
ausgeschlossen, was ist verboten, was wird kontrolliert durch das spezi!sche 
Beziehungsnetz des Diskurses? In diesem Netz der qualitativ auf besondere 
Art und Weise gestalteten Verbindungen liegt der Sinn, der in einem Diskurs 
erzeugt wird und der in die Frage mündet, über was «eigentlich» geredet wird 
in diesem Diskurs und welches Wissen «eigentlich» erzeugt wird. Das diskur-
siv erzeugte Wissen, welches durch die Diskursanalyse freigelegt wird, wird 
dann in seiner Funktion und seiner Geltungsmacht innerhalb des jeweiligen 
gesellschaftlichen Rahmens, in dem es situiert ist, interpretiert.

Das vorgestellte diskursanalytische Vorgehen von der Zusammenstellung 
des Materialkorpus, der Strukturanalyse und der Auswahl der Diskursfrag-
mente über die Feinanalyse bis hin zur interpretativen Gesamtschau über 
den untersuchten Diskurs ist in konzentrierter Form im Leitfaden für die 
Diskursanalyse in Anhang 5 zusammengefasst. Dieser diente als Arbeitsin-
strument für die Analyse. Wie nun das diskursanalytische Vorgehen in der 
vorliegenden Untersuchung konkret umgesetzt wurde, wird im nächsten 
Kapitel beschrieben und diskutiert.

Im Folgenden wird das in Kapitel 4.2 erarbeitete diskursanalytische 
Vorgehen zunächst mit dem Forschungsgegenstand des vorliegenden Buches 
und den theoretischen Ausführungen des dritten Kapitels in Verbindung 



185

gebracht. Daran anschliessend wird das konkrete forschungstechnische Vor-
gehen erläutert, mit welchem die Diskursanalyse für die Beantwortung der 
vorliegenden Fragestellungen umgesetzt wurde.

Das Forschungsinteresse des vorliegenden Buches ist auf wohlfahrtsstaat-
liche Entwicklungen im Bereich des Umgangs mit gewaltbetro%enen Menschen 
gerichtet. Die eingenommene Perspektive ist eine konstruktivistische. Beson-
deres Augenmerk liegt sowohl auf der Konstruktion desjenigen Opferstatus, 
der wohlfahrtsstaatliche Leistungen nach sich zieht, als auch auf der Frage 
danach, ob, wann, wo und wie Geschlecht in diesen gesellschaftspolitischen 
Prozessen zu Relevanz gebracht wird. Die Diskursanalyse eignet sich in be-
sonderem Masse dazu, die konstruktivistische Perspektive an gesellschaftliche 
Prozesse heranzutragen, welche zumeist über Sprache vermittelt sind und aus 
schriftlich !xierten Daten rekonstruiert werden können. Die formulierten 
Fragestellungen und die erarbeiten theoretischen Perspektiven werden also 
für die empirische Analyse in einem diskursiven Rahmen verortet. Das Kon-
strukt des Diskurses bezieht die theoretisch erarbeiteten und in Abbildung 
5 dargestellten Dimensionen ein. Die kulturell-strukturelle Dimension wird 
als das Wissen und die Wahrheiten analysiert, die in und durch den Diskurs 
erzeugt und vermittelt werden. Die sozial-strukturelle Dimension !ndet in 
dreierlei Hinsicht Berücksichtigung: durch die auf den Diskurs ein"ussneh-
menden institutionellen Rahmenbedingungen der Diskursebenen; durch die 
institutionellen Plätze, denen die Sprechenden angehören; durch diskursive 
Ereignisse.97 Die handlungstheoretische Dimension schliesslich !ndet über 
die Subjektpositionen Eingang in die Diskursanalyse, vor allem in Hinblick 
auf die ö%entlichen Akteur/-innen.

Für die Beantwortung der Fragestellungen sind sowohl gesellschaftli-
che Prozesse relevant, durch welche die Grundsätze der Opferhilfe gestaltet 
werden, als auch die Prozesse der Umsetzung dieser Grundsätze in konkre-
ten Hilfeleistungen. Deswegen wurde der Gesichtspunkt der systemischen 
Di%erenzierung eingeführt. Aus dem so ausgestalteten Forschungsinteresse 
ergibt sich die Unterscheidung zwischen Diskurs und seinen E%ekten. Der 
untersuchte Diskurs beinhaltet die politischen und medialen Debatten rund 
um Entstehung und Ausgestaltung der Opferhilfe. Die E%ekte des Diskurses 
werden auf der Ebene der Umsetzung der Opferhilfeberatung in den Kantonen 

97 So können sich beispielsweise die rechtlichen, !nanziellen oder sonstigen Rah-
menbedingungen der Diskursebenen und der institutionellen Plätze, denen die 
Sprechenden angehören, auf die in ihnen situierten Diskurse auswirken (und 
umgekehrt). Oder aber Begebenheiten, in denen bestimmte strukturelle Aspekte 
zusammenlaufen, wirken sich als diskursive Ereignisse auf die Ausgestaltung von 
Diskursen aus.
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sowie den dort situierten Opferhilfe-Beratungsstellen verortet. Auch diese 
E%ekte werden über eine diskursanalytische Herangehensweise untersucht, 
denn sie sind ebenfalls grösstenteils sprachlich vermittelt und innerhalb insti-
tutioneller Kontexte angesiedelt. Die E%ekte des Diskurses zeigen sich also 
in dessen Manifestationen in einem je konkreten, institutionellen Rahmen. 
Diese Manifestationen stehen in einem spezi!schen Machtverhältnis zum 
untersuchten Diskurs – vor allem auf der politischen Diskursebene. In und 
durch den Diskurs gelangen gewisse, diskursiv konstruierte Grundsätze im 
Hinblick auf die Opferhilfe zu institutionell festgeschriebener Geltungsmacht, 
werden also gesetzlich verankert. Diese gesetzlichen Grundlagen und ihre 
Erläuterungen sind für die Umsetzungsebenen bindend. Gleichzeitig muss 
dieser bindende Charakter jedoch in einem institutionellen Umfeld gesehen 
werden, welchem mit seinen je spezi!schen Rahmenbedingungen und rele-
vanten Akteur/-innen eine gewisse, eigenständige Gestaltungsmacht und 
damit Handlungsmöglichkeit inhärent ist. Diese Gestaltungsmacht tritt nicht 
zuletzt in den je spezi!schen Manifestationen des Diskurses innerhalb der 
institutionellen Grenzen der Kantone zutage. Was Opferhilfe ist und wem sie 
helfen soll, wird also nicht nur im Diskurs selbst konstruiert, sondern !ndet in 
dessen Manifestationen innerhalb des institutionellen Rahmens der Kantone 
(und Opferhilfe-Beratungsstellen) eine diskursive Fort- und Umschreibung. 
In dieser Perspektive bildet jeder Kanton für sich also einen Fall, in dem sich 
der Opferhilfe-Diskurs auf bestimmte Art und Weise manifestiert. Für die 
Beantwortung der Fragestellungen werden nun zwei derartige Fälle ausge-
wählt. Die Fallauswahl beruht auf Kriterien der maximalen Fallkontrastie-
rung (vgl. Glaser und Strauss 2005; Kelle und Kluge 2010). Die maximale 
Verschiedenartigkeit wird am Geschlechterverhältnis der in den Kantonen 
beratenen Opfer festgemacht. Dies knüpft an die theoretisch erarbeitete 
Annahme an, dass der institutionelle Kontext und darin situiertes soziales 
Handeln die Inanspruchnahme der Opferhilfe durch betro%ene weibliche 
und männliche Opfer beein"usst. Über die Analyse zweier verschiedenartiger 
Fälle können dann bestimmte Logiken und Mechanismen erarbeitet werden, 
welche – neben den im Opferhilfe-Diskurs erzeugten Wissensbeständen und 
Wahrheiten – für die geschlechterspezi!sche Ausgestaltung der Opferhilfe 
mitbestimmend sind. Dafür wird zunächst jeder Fall für sich analysiert und 
daran anschliessend erfolgt eine Gegenüberstellung der beiden Fälle.

In welchem Verhältnis steht nun die statistische Analyse zum so 
skizzierten diskursanalytischen Vorgehen? Die Ergebnisse der statistischen 
Analyse liefern zum einen Informationen über das Untersuchungsfeld der 
Opferhilfe, und zwar von Seiten ihrer Inanspruchnahme durch gewaltbetrof-
fene Menschen. Diese Informationen sollen das auf makro- und mesogesell-
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schaftliche Prozesse gerichtete diskursanalytische Vorgehen anreichern und 
kontrastieren. Ausserdem bilden diese Informationen die Grundlage für die 
Auswahl derjenigen Kantone, in denen Manifestationen des Diskurses auf 
der Diskursebene der Politik und der Opferhilfe-Beratungsstellen untersucht 
werden. Zum anderen können die Zahlen gesehen werden als Wirkungen 
des Diskurses auf der Ebene der direkt gewaltbetro%enen Akteur/-innen 
und ihrer Interaktionen im sozialen Umfeld und mit Professionellen. In den 
Zahlen treten die wiederkehrenden, kristallisierten Interaktionsmuster der 
Akteur/-innen mit ihrem sozialen Umfeld und Professionellen zutage. In diese 
Interaktionsmuster wirken die Wissensbestände und Wahrheiten hinein, die 
sich im Opferhilfe-Diskurs sowie in dessen Manifestationen in den Kantonen 
und Opferhilfe-Beratungsstellen konstituieren. Mit ihrem sozialen Handeln 
realisieren und transformieren die Akteur/-innen diese diskursiv erzeugten 
Wahrheiten und Wissensbestände auf spezi!sche Art und Weise.98

 Die für die Untersuchung gebildeten Materialkorpora

Für die Beantwortung der Fragestellungen wurden drei Materialkor-
pora gebildet: zur Analyse des schweizweiten Opferhilfe-Diskurses auf der 
politischen und medialen Diskursebene – im Folgenden ö%entlicher Op-
ferhilfe-Diskurs genannt; zur Analyse der Manifestationen des ö%entlichen 
Opferhilfe-Diskurses in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft99; 
zur Analyse der Manifestationen des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses im 
Kanton Bern. Alle Texte der drei Korpora sind in Anhang 6 aufgelistet. Das 
Materialkorpus zum ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs umfasst den Zeitraum 
von 1978 bis Ende 2008. Im Jahr 1978 wird die Volksinitiative zur Opferhilfe 
lanciert und zieht eine ö%entliche Diskussion zur #ematik nach sich.100 Im 

98 Der für die statistische Analyse verwendete Datensatz der OHS ist darüber hinaus 
Teil des Diskurses und seiner Manifestationen auf den Umsetzungsebenen der 
Kantone und Opferhilfe-Beratungsstellen. So werden Zahlen in Sprechakten/
Diskursfragmenten zur Untermauerung und Ergänzung bestimmter Argumentati-
onen verwendet (siehe Kap. 5.2). In der diskursanalytischen Perspektive sind diese 
Zahlen den Äusserungsmodalitäten zuzurechnen. Sie bilden eine grundsätzliche 
Äusserungsform des institutionellen Platzes der Verwaltung. Dieser Platz zwingt 
und berechtigt dazu, gesellschaftliche Zusammenhänge in Form von Zahlen zu 
erfassen und zu präsentieren.

99 Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft arbeiten in der Opferhilfe part-
nerschaftlich zusammen (siehe auch Kap. 6.2.2). Sie werden in der Analyse also 
als ein Fall behandelt.

100 In den Jahren vor 1978 sind gelegentlich politische Bemühungen erkennbar, das 
#ema der Unfall- und Gewaltopfer anzusprechen, vor allem im Hinblick auf 
Entschädigungsleistungen und die Aufgaben der Haftp"ichtversicherung (Bun-
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Dezember 1984 erfolgt die Volksabstimmung über den Gegenvorschlag zur 
Volksinitiative, welcher angenommen wird. Im Januar 1993 tritt das OHG in 
Kraft. Im Januar 2009 wird das totalrevidierte OHG rechtskräftig. Mit dem 
Zeitrahmen von 1978 bis 2008 sind somit auf der politischen Diskursebene 
die Debatten zur Volksinitiative, zum Gesetzesentwurf und zur Totalrevision 
des OHG abgedeckt. In das Korpus aufgenommen wurden die Protokolle 
der Debatten des National- und Ständerats, die Protokolle der Sitzungen der 
zuständigen Kommissionen von National- und Ständerat, die Botschaften des 
Bundesrats, Dokumentationen der Vernehmlassungen und diverse Berichte 
verschiedener Kommissionen und Ämter. Für die Untersuchung der medialen 
Diskursebene des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses wurden 323 Zeitungs-
artikel in das Korpus aufgenommen. Diese entstammen verschiedenen über-
regionalen und kantonalen Printmedien sowie der Zeitschrift «Beobachter». 
Nähere Angaben zu den im vorliegenden Buch zitierten Zeitungen sind in 
Anhang 6 angeführt. Bei der Strukturanalyse der Zeitungsartikel zeichnete 
sich ab dem Jahr 2002 nach und nach eine Sättigung ab. Es kamen kaum noch 
neue inhaltliche und strukturelle Aspekte hinzu, so dass die Suche ebenfalls 
mit dem Jahr 2008 abgeschlossen wurde. Fachberichte und wissenschaft-
liche Berichte zur #ematik der Opferhilfe und Gewalt wurden nur in das 
Materialkorpus aufgenommen, wenn sie auf ö%entliche Resonanz stiessen, 
in den politischen und/oder medialen Debatten also erwähnt wurden, und 
darüber hinaus für die Beantwortung der Fragestellungen relevant schienen. 
Das war bei einigen wissenschaftlichen Publikationen und Bundesgerichts-
urteilen der Fall.

Die Materialkorpora zur Untersuchung der Manifestationen des 
ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses in den Kantonen Basel-Stadt/Basel-Land-
schaft und Bern wurden folgendermassen zusammengestellt. Der Zeitrahmen 
erstreckt sich hier von 1992 bis 2011. Das OHG tritt zum 1. Januar 1993 
in Kraft. Somit sind politische Debatten, Vorstösse, Stellungnahmen der 
Verwaltungen auf kantonaler Ebene ab dem Jahr 1992 zu erwarten – was 
sich bei der Zusammenstellung der Korpora bestätigte. Da sich die Kantone 
immer wieder mit Umsetzungsproblemen im Bereich der Opferhilfe auseinan-
dersetzen müssen, wurde der Zeitrahmen bis in die aktuelle Zeit ausgedehnt 
und !ndet mit dem Jahr 2011 seinen Abschluss. In die Korpora wurden alle 
Protokolle relevanter Sitzungen der kantonalen Parlamente aufgenommen, 

desversammlung 1984: 3) (näher dazu Kap. 5.2.1). Diese Bemühungen bleiben 
aber isoliert und ziehen keine anhaltende Debatte in Politik und Ö%entlichkeit 
nach sich. Eine solche setzt erst mit der Volksinitiative zur Opferhilfe ein, was 
sich unter anderem in einem Anstieg der Zeitungsartikel zur #ematik bemerkbar 
macht. 
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alle parlamentarischen Vorstösse zur #ematik der Opferhilfe, Antworten 
und Initiativen der exekutiven Behörden, Stellungnahmen und Berichte der 
Verwaltung sowie die Leistungsverträge zwischen Kantonen und Opferhil-
fe-Beratungsstellen. Des Weiteren wurden diverse Informationen zur Opfer-
hilfe, die von den zuständigen Verwaltungseinheiten im Internet zugänglich 
gemacht sind, in die Analyse einbezogen. Auf der Ebene der Opferhilfe-Bera-
tungsstellen wurden alle vorhandenen Jahresberichte der Jahre 1992 bis 2011 
von allen anerkannten Opferhilfe-Beratungsstellen in die Materialkorpora 
aufgenommen.101 Darüber hinaus wurden die Informationen der Opferhil-
fe-Beratungsstellen, die im Internet vorhanden sind, den Korpora zugezählt. 
Ergänzend zu diesen natürlichen Texten, die nicht für Forschungszwecke 
erstellt wurden, wurden in den untersuchten Kantonen insgesamt 16 ein- bis 
zweieinhalbstündige Interviews mit Vertreter/-innen der für die Opferhilfe 
zuständigen Verwaltungseinheiten sowie Mitarbeiter/-innen und Leiter/-innen 
der Opferhilfe-Beratungsstellen geführt. Ein weiteres Interview fand schriftlich 
via E-Mail statt (nähere Anga ben zu den Interviewpartner/-innen und ihren 
Funktionen siehe Anhang 6). Die wortwörtlichen Transkripte dieser Interviews 
wurden ebenfalls in die Materialkorpora aufgenommen. Die Opferhilfe stellt 
einen überschaubaren wohlfahrtsstaatlichen Bereich dar. Die zuständigen 
Verwaltungseinheiten setzen sich aus wenigen Personen zusammen und die 
Opferhilfe-Beratungsstellen sind kleine Organisationen mit zumeist nicht 
mehr als 20 Mitarbeiter/-innen. Aufgrund der überschaubaren Grösse wurde 
davon ausgegangen, dass das Opferhilfeberatungsnetz in den untersuchten 
Kantonen sowohl in seiner aktuellen Struktur als auch seiner Entwicklung 
über die Zeit durch Interviews mit den beteiligten Akteur/-innen der rele-
vanten Stellen zugänglich gemacht werden kann. Mit diesem Zugang wurden 
die natürlichen Texte um Perspektiven und «Zwischentöne» verschiedener 
Akteur/-innen, welche an Aufbau und Umsetzung der kantonalen Opferhilfen 
beteiligt waren und/oder sind, angereichert und kontrastiert.

In der Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsfeld, der Einsicht-
nahme in diverse Materialien und dem Kontakt mit zahlreichen Personen 
wurde auch der diskursive und historische Kontext des Untersuchungsfeldes 
erarbeitet sowie die !nanziellen Ausgaben der untersuchten Kantone für 
die Opferhilfe und die Personalsituation der in diesen Kantonen situierten 
Opferhilfe-Beratungsstellen. Bevor die Analyseschritte der Materialkorpora 
vorgestellt werden, wird im Folgenden die Auswahl der Interviewpartner/-in-

101 Wo vorhanden und für die Untersuchungsthematik relevant, wurden vereinzelt 
auch Jahresberichte der Jahre vor 1992 in die Materialkorpora aufgenommen. So 
fanden sich in den früheren Jahresberichten teilweise Passagen zum zukünftigen 
OHG und zur Position der Organisation gegenüber diesem Gesetz. 
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nen, die Führung der Interviews und der dafür verwendete Leitfaden näher 
beschrieben.

 Auswahl der Interviewpartner/-innen, Interviewführung und Leitfaden

Mit der Auswahl der Interviewpartner/-innen wurden die kantonalen 
Opferhilfen – wie auch schon bei der Auswahl der natürlichen Texte der Fall – 
zum einen von den verschiedenartigen Bereichen aus beleuchtet, die für die 
Umsetzung relevant sind. Dazu gehören die Verwaltung, welche das Geld 
gibt, steuert und kontrolliert sowie die Opferhilfe-Beratungsstellen, welche 
den Opferhilfeauftrag nach den Grundlagen des Gesetzes und den Vorgaben 
des Kantons umsetzen. Die Beratungsstellen gliedern sich wiederum in eine 
Ebene der konkreten Beratungstätigkeit und eine der operativen sowie strate-
gischen Führung. Zum anderen konnten die Entwicklungen der kantonalen 
Opferhilfen von 1993 bis in die aktuelle Zeit mithilfe der Interviews rekonst-
ruiert werden. Wo möglich, wurden die Interviews also mit Personen geführt, 
die seit Beginn der 1990er Jahre beru"ich in diesem Bereich tätig sind. Die 
Gesprächspartner/-innen wurden als Vertreter/-innen ihrer Organisationen 
interviewt. Sie repräsentieren ihre Einrichtung. Wie herausgearbeitet, liegt der 
Schwerpunkt auf der kantonalen Opferhilfe beratungsstruktur und nicht auf 
den allenfalls innerhalb der Organisationen vorhandenen unterschiedlichen 
Standpunkten und Positionen. Wenn im Folgenden also von den Opferhilfe- 
Beratungsstellen sowie der Verwaltung oder von Mitarbeiter/-innen in diesen 
Einrichtungen die Rede ist, dann ist immer die betre%ende Organisation als 
Ganzes und als ö%entliche/-r Akteur/-in gemeint.

In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft wurden alle an-
erkannten Opferhilfe-Beratungsstellen, welche jeweils für unterschiedliche 
Opfergruppen zuständig sind, neben der Analyse ihrer Jahresberichte auch 
über Interviews einbezogen (zu den anerkannten Opferhilfe-Beratungsstellen 
siehe Kap. 6.2.2.1). Die vier Mitarbeiter/-innen, die sich zu einem Interview 
bereit erklärten, arbeiten alle seit Gründung respektive seit kurz nach der 
Gründung der jeweiligen Opferhilfe-Beratungsstelle in der betre%enden 
Organisation und waren beziehungsweise sind entweder als Leiterin oder 
als Mitglied einer Teamleitung massgebend am Aufbau und der Ausrichtung 
der Organisation beteiligt. Die Perspektive der Verwaltung konnte neben der 
Analyse der verschiedenen natürlichen Texte über zwei Personen erschlossen 
werden, wobei die eine seit 2007 für die Belange der Opferhilfe zuständig ist 
und die andere in den ersten Jahren der kantonalen Umsetzung der Opferhilfe 
zuständig war. Darüber hinaus wurde ein weiteres Interview schriftlich geführt 
mit einer ehemaligen Mitarbeiterin des «Frauenhauses Basel», welches nicht 
als Opferhilfe-Beratungsstelle anerkannt ist. Der Einbezug der Perspektive 
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des Frauenhauses wurde im Verlaufe des Forschungsprozesses notwendig, was 
bei der Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 6.2.2 ersichtlich wird.

Im Kanton Bern wurden die Interviews nicht mit Mitarbeiter/-innen 
aller anerkannten Opferhilfe-Beratungsstellen geführt. Die Zuständigkeiten 
der Opferhilfe-Beratungsstellen überschneiden sich respektive sind unter 
anderem regional gegliedert (siehe Kap. 6.2.1.1). So sind drei Frauenhäuser 
(Region Bern, #un und Biel) als Opferhilfe-Beratungsstellen anerkannt und 
es existieren drei ambulante Opferhilfe-Beratungsstellen (Biel, Bern, #un) für 
weibliche Opfer häuslicher und/oder sexueller Gewalt. Zu Interview zwecken 
ausgewählt wurde das «Frauenhaus Bern» und die ambulante Opferhilfe- 
Beratungsstelle «Lantana», weil sie im Vergleich zu den anderen Stellen am 
längsten bestehen. Über diese Organisationen lassen sich Entwicklungen der 
Opferhilfeberatungsstruktur im Kanton Bern also am ehesten rekonstruieren. 
In Bezug auf das «Frauenhaus Bern» konnte die vergangene und gegenwärtige 
Situation über ein Interview mit einer Mitarbeiterin erschlossen werden, welche 
seit 1982 in der Organisation tätig ist. Im Hinblick auf die Beratungsstelle 
«Lantana» waren zwei Interviews nötig, mit einer Beraterin, die von 1989 
bis 1995 in der Organisation angestellt war und mit einer Beraterin, die seit 
2000 dort arbeitet. Da in keiner der beiden Organisationen ein Gespräch mit 
einer langjährigen Leiterin möglich war, wurde die Perspektive der operativen 
und strategischen Führung durch ein Interview mit der langjährigen Leiterin 
der «Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern»102 berücksichtigt, in 
welche das «Frauenhaus Bern» und die Beratungsstelle «Lantana» integriert 
sind. Neben den genannten frauenspezi!schen Opferhilfe-Beratungsstellen 
existiert im Kanton Bern die «Beratungsstelle Opferhilfe», die für verschiedene 
weibliche und männliche Opfergruppen zuständig ist (siehe Kap. 6.2.1.1). 
Da ein Interview mit dem Berater und Leiter der Einrichtung von 1994 
(Gründungsjahr) bis 2012 zuerst unsicher schien und schliesslich relativ spät 
im Forschungsprozess doch noch möglich war, wurden im Vorfeld schon zwei 
weitere Interviews geführt: eines mit einer Beraterin, die zwischen 1996 und 
2011 in der «Beratungsstelle Opferhilfe» tätig war und gleichzeitig seit 2003 
die Weiterbildungen im Bereich der Opferhilfe an der Berner Fachhochschule 
leitet; eines mit der ehemaligen Stiftungsratspräsidentin, welche dieses Amt 
zwischen 1999 bis 2008 innehatte. Somit wurden neben der Analyse der 
Jahresberichte aller anerkannten Opferhilfe-Beratungsstellen drei dieser 
Einrichtungen über insgesamt sieben Interviews in den Forschungsprozess 

102 In die «Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern» sind seit Anfang der 
2000er Jahre vier anerkannte Opferhilfe-Beratungsstellen im Kanton Bern inte-
griert: die «Frauenhäuser Bern» und «#un-Berner Oberland», die ambulanten 
Beratungsstellen «Lantana» und «Vista» (mehr dazu siehe Kap. 6.2.1.1). 
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einbezogen. Die Perspektive der Verwaltung wurde neben der Analyse der 
verschiedenen natürlichen Texte über drei Interviews erschlossen: eines mit 
einer Mitarbeiterin, welche bis einschliesslich 1994 für die Vorbereitungen 
und den ersten Aufbau der Opferhilfe im Kanton Bern zuständig war und 
gleichzeitig als Sozialarbeiterin Mitte der 1980er Jahre Mitglied der Exper-
tenkommission war, welche den Entwurf des OHG ausarbeitete103; eines mit 
der Mitarbeiterin, welche als Nachfolgerin der zuvor genannten von 1994 bis 
1999 alleinig für die Belange der Opferhilfeberatung im Kanton Bern zuständig 
war; eines mit einer Mitarbeiterin, welche seit 2005 der Verwaltungseinheit 
angehört, die für die Opferhilfe im Kanton Bern zuständig ist. Insgesamt 
wurden also im Kanton Bern zehn und in den Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft sieben Interviews geführt.

Im Sinne der diskursanalytischen Perspektive werden die geführten 
Interviews als Diskursfragmente eines Diskursfeldes betrachtet, welches durch 
ein einzelnes Interview jeweils nur in Ausschnitten fassbar gemacht werden 
kann. Die Interviewten sind als Akteur/-innen innerhalb dieses Diskursfel-
des zu verstehen und sprechen von bestimmten Subjektpositionen aus. Die 
Opferhilfe stellt innerhalb der Kantone einen überschaubaren wohlfahrts-
staatlichen Bereich dar. Mit den Interview partner/-innen wurden grösstenteils 
Personen ausgewählt, die entweder schon lange in diesem Bereich tätig sind 
und/oder Funktionen ausfüllten/ausfüllen, über welche sie auf die konkrete 
Umsetzung der Opferhilfe von je unterschiedlichen Positionen aus Ein"uss 
nehmen konnten/können. Die Interviewten hatten respektive haben durch 
ihre beru"iche Tätigkeit Zugang zu einem spezi!schen institutionellen Feld 
und dem darin diskursiv konstruierten Wissen. So gesehen lassen sich die 
geführten Interviews als theoriegenerierende Experteninterviews klassi!-
zieren, wie von Meuser und Nagel (2009) sowie Bogner und Menz (2009) 
de!niert. In dieser Art der Experteninterviews ist das Forschungsinteresse auf 
die Rekonstruktion überindividueller, komplexer Wissensbestände gerich-
tet, welche innerhalb eines spezi!schen organisationellen Rahmens zum 
Teil hegemonialen Wirkungscharakter entfalten. Expert/-innen sind dann 
Akteur/-innen, die innerhalb des je spezi!schen organisationellen Rahmens 
eine gewisse De!nitionsmacht besitzen und dadurch die Ausgestaltung des 
sich konstituierenden Wissens und die Handlungsbedingungen anderer Ak-
teur/-innen beein"ussen können. Mit der Sichtweise der interviewten Personen 

103 Die Ergebnisse der Tätigkeit dieser Kommission wurden 1986 verschriftlicht im 
«Schlussbericht der Studienkommission zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs zum 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten gegen Leib und Leben. Vom 
23. Dezember 1986». Der Bericht !ndet sich im Literaturverzeichnis unter der 
Autorenschaft «Studienkommission». 
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als Expert/-innen wird in der Interviewführung – bei einem grundsätzlich 
diskursanalytisch ausgerichteten Vorgehen – das Handeln von Akteur/-innen 
respektive die Wichtigkeit bestimmter Subjektpositionen im diskursiven 
Feld der kantonalen Umsetzung der Opferhilfe angemessen berücksichtigt.

Die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Interviewerin 
und interviewter Person sowie die Konstruktion des Leitfadens basieren auf 
den Ausführungen zum theoriegenerierenden Experteninterview (vgl. Bogner 
und Menz 2009; Meuser und Nagel 2009) und zur Durchführung qualitativer 
Interviews nach Hel%erich (2009). Mit der ersten, schriftlichen Kontaktauf-
nahme erhielten die möglichen Interviewpartner/-innen ausführliche Informa-
tionen zur Studie sowie zur Forscherin. Dadurch sollte Vertrauen gescha%en 
und das geplante Interview als ein Gespräch zwischen zwei Expert/-innen 
und auch Fachkolleg/-innen eingeführt werden. Diese gehören aufgrund 
der ehemaligen Tätigkeit der Forscherin als Opferhilfe-Beraterin, worüber 
die Interviewpartner/-innen im Schreiben informiert wurden, der gleichen 
Wissenskultur an, sind also auf gewisse Art und Weise Fachkolleg/-innen. 
Gleichzeitig sind sie durch die aktuelle Tätigkeit der Forscherin in der Wis-
senschaft beide auch Expert/-innen, die verschiedenartigen Wissenskulturen 
angehören (vgl. Bogner und Menz 2009: 77–89; Hel%erich 2009: 162–166). 
Mit der ausführlichen Information der Interviewpartner/-innen konnten diese 
sich eine Meinung sowohl zur Studie als auch zur Person der Forscherin bilden, 
womit die Grundlage für ein o%enes Gespräch gelegt wird (Bogner und Menz 
2009: 90–92). Mit der Installation der interviewenden Forscherin als einer 
Fachkollegin wurde darüber hinaus der Rahmen für ein Gespräch gescha%en, 
in dessen Verlauf Detaileinsichten in die Wissensbestände der interviewten 
Personen gerade deswegen möglich werden, weil der Interviewerin in der 
Rolle einer Fachkollegin derartige Wissensbestände «zugemutet» werden kön-
nen (Bogner und Menz 2009: 77–82). Die Interviews erö%neten Einblicke 
in die Entwicklungspfade der kantonalen Opferhilfen, in Beratungs- und 
Zusammenarbeitsstrukturen sowie in thematische Schwerpunktsetzungen, 
Entscheidprozesse, Interessenkon"ikte und Ressourcenverteilungen. Wie die 
anderen Materialien der Korpora auch, dienten die Interviews sowohl der 
Generierung von Information über das Untersuchungsfeld als auch der Rekon-
struktion diskursiver Praxis. Zur Führung der Interviews wurde ein Leitfaden 
entworfen, der je nach Funktion der Interviewpartner/-in konkretisiert wurde 
(siehe Anhang 7). So konnte der Gesprächsverlauf strukturiert werden, was in 
den jeweiligen Situationen "exibel unter Berücksichtigung des Erzähl"usses 
der Interviewten umgesetzt wurde. Des Weiteren wurden wichtige Eindrü-
cke und Informationen zu den einzelnen Interviews nach Beendigung der 
Interviewsituation in Kontextprotokollen festgehalten. Der Leitfaden wurde 
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thematisch aufgebaut und gliederte sich in drei Bereiche: die ersten Jahre der 
Opferhilfe und deren Aufbau; die Opferhilfe heute; bisherige Ergebnisse der 
Studie und Diskussion darüber. Die Fragen waren darauf ausgerichtet, die 
interviewten Personen zum Erzählen über ihre Erfahrungen und Erlebnisse 
in der Opferhilfearbeit anzuregen, möglichst konkret, prozessorientiert und 
angereichert mit erlebten Situationen und Beispielgeschichten. Erinnerungen 
an die frühen Jahre der Opferhilfe wurden bewusst getrennt vom Gespräch 
über die heutige Situation. Erst im dritten Teil des Gesprächs zu den bishe-
rigen Ergebnissen der Studie wurde die Aufmerksamkeit unter anderem auf 
das Geschlecht der Opfer gelenkt. Zuvor sollte das im Vordergrund stehen, 
was die Interviewten einbrachten und zwar aus einer Perspektive, welche die 
#emen und Prozesse in den Vordergrund stellt und nicht deren Beurteilung. 
Der dritte, bewusst an den Gesprächsschluss gestellte Teil war demgegenüber 
auf die beurteilende Diskussion über konkrete statistische Ergebnisse der 
Studie ausgerichtet, in denen bestimmte Schwerpunktsetzungen im betref-
fenden Kanton zutage treten. In diesem Gesprächsteil wurden Meinungen 
und Bewertungen zweier Expert/-innen ausgetauscht (vgl. Hel%erich 2009: 
178–189; Meuser und Nagel 2009: 51–57).

 Struktur- und Feinanalyse der Daten

Wie die obigen Ausführungen verdeutlichen, waren die für die weitere 
Analyse gebildeten Materialkorpora sehr umfangreich. Sie bestanden aus 
einer Vielzahl heterogener Texte. Bei der Zusammenstellung der Material-
korpora wurden bewusst noch keine Einschränkungen im Hinblick auf den 
geschlechterspezi!schen Fokus der Fragestellungen vorgenommen. Denn aus 
einer diskursanalytischen Perspektive ist anzunehmen, dass mögliche, für 
die Beantwortung der Forschungsfragen wichtige Aspekte in Form einzelner 
Textpassagen respektive Diskursfragmente in und über verschiedenste Mate-
rialien verstreut zu !nden sind. Die weiteren Schritte der Strukturanalysen, 
Textauswahl, Feinanalysen und Interpretationen des gesamten Diskurses 
respektive seiner Manifestationen folgten – wie auch die Zusammenstellung 
der Materialkorpora  – dem Vorgehen, wie es in Kapitel  4.2.2 erarbeitet 
wurde und in Anhang 5 im Arbeitsinstrument des Analyseleitfadens in kon-
zentrierter Form zusammengefasst ist. Dabei wurde jedes Materialkorpus für 
sich gesamthaft analysiert, bevor Bezüge und Vergleiche angestellt wurden.

Mit den Strukturanalysen wurden die thematische Vielfalt und the-
matischen Schwerpunktsetzungen im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs und 
seinen Manifestationen in den ausgewählten Kantonen unter Berücksichti-
gung der Subjektpositionen erarbeitet. Dabei wurde jede Diskursebene für 
sich untersucht. Alle Texte der Materialkorpora wurden gelesen und folgende 
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Aspekte wurden tabellarisch erfasst: Datum des Textes; Autor/-in, dessen/
deren Funktion, Textsorte sowie Textstil; Titel, Kernbotschaft, #emen und 
Begri%e des Textes; Anmerkungen zu Opfern, Opferbeispiele und Angaben zu 
Beratungsstellen; verwendete Bilder/Symbole und/oder emotionale Ausdrücke. 
Diese Aspekte wurden bei der Analyse jedes Materialkorpus und auch im 
Hinblick auf die Art des Textes (beispielsweise Zeitungsartikel, Protokoll einer 
politischen Debatte, Interviewtranskript, Jahresbericht) angepasst. Protokolle 
von Sitzungen und politischen Debatten sowie Interviews wurden im Hin-
blick auf diese Aspekte mithilfe der Software MAXQDA für die qualitative 
Datenanalyse erfasst. Berichte (Verwaltung, Wissenschaft, Jahresberichte) und 
Zeitungsartikel wurden in Word-Tabellen dargestellt. Ideen und Eindrücke 
zu den Texten respektive Textpassagen wurden laufend notiert. In einem 
nächsten Schritt wurden die #emen und Unterthemen, die in den Texten 
besprochen wurden, tabellarisch sortiert. Diese Herauslösung aus dem Kon-
text des jeweiligen Textes war derart gestaltet, dass die Zugehörigkeit zum 
spezi!schen Text jederzeit hergestellt werden konnte. Mit diesen Schritten 
wurden die Diskursstränge in ihrer Breite und Stärke sichtbar gemacht.

Mit dem Lesen aller Texte in den Strukturanalysen zeichneten sich 
schon bestimmte Muster und Regelmässigkeiten ab. Zum Beispiel wurde 
deutlich, welche #emen von welchen Subjektpositionen aus immer wieder 
auf die gleiche Art und Weise artikuliert werden oder in welchem Zusam-
menhang sachliche und wann appellative Argumentationsweisen vorkom-
men. Die so erstmals entdeckten Regelmässigkeiten und Au%älligkeiten 
wurden laufend notiert und erleichterten in der Folge die Auswahl der 
«typischen» Diskursfragmente für die Feinanalysen. Diese wurden dann mit 
dem beschriebenen Instrumentarium der Feinanalyse detailliert untersucht. 
Darüber hinaus wurde der geschlechterspezi!sche Fokus der vorliegenden 
Forschungsfragen, mit dem vor allem bestimmte Aspekte der Diskurspraxis in 
den Blick genommen werden, sukzessive einbezogen. Um das zu ermöglichen, 
wurden die Strukturanalysen und vor allem die damit verbundene Auswahl 
der Texte/Textpassagen für die Feinanalysen und die Feinanalysen selbst 
zunehmend an den Fragen ausgerichtet, welche in der Auseinandersetzung 
mit dem Forschungsstand sowie den theoretischen Grundlagen formuliert 
wurden. Dieses Vorgehen ermöglichte eine Strukturierung und Eingrenzung 
der umfangreichen Mate rialkorpora.

Bei der interpretativen Gesamtschau, in welcher die einzelnen Fein-
analysen auf der Grundlage der Strukturanalysen miteinander in Verbindung 
gebracht wurden, stand vor allem die geschlechterspezi!sche Relevanz der 
analysierten diskursiven Praxen im Blickfeld. In dem am Schluss der Dis-
kursanalyse stehenden, interpretativen Prozess wurde also nach den Aus-
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lassungen, Grenzziehungen, Annäherungen, Ö%nungen, Gleichsetzungen, 
Oppositionen oder auch Kontrollen gefragt, die durch die diskursive Praxis 
des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses und seiner kantonalen Manifestationen 
erzeugt werden und durch welche sich die Wissensbestände und Wahrheiten 
dieser diskursiven Felder in gegenseitiger Bezugnahme konstituieren. Darü-
ber hinaus wurde dieser interpretative Prozess den theoretischen Annahmen 
gegenübergestellt, die in Kapitel 3.4 vorgestellt wurden. Die Ergebnisse des 
Interpretationsprozesses !nden sich in den Ausführungen in Kapitel 5 und 6.

 Grenzen und Stärken des Vorgehens

Mit dem diskursanalytischen Vorgehen werden in der vorgestellten 
Studie nicht nur die makrogesellschaftliche Ebene der Entstehung und 
Ausgestaltung eines wohlfahrtstaatlichen Bereichs und die dabei diskursiv 
erzeugten Wissensbestände und Wahrheiten untersucht. Darüber hinaus 
wird auch der Umsetzungsprozess der so konstruierten wohlfahrtsstaatlichen 
Instrumente auf der mesogesellschaftlichen Ebene analysiert. Durch einen 
derartigen, vertiefenden Fokus wird es möglich, das Verhältnis zwischen Diskurs 
und seinen E%ekten/Manifestationen zu untersuchen. Dabei können auch 
Handlungsräume in den Blick genommen werden, welche auf den Ebenen 
der Umsetzung den im Diskurs konstruierten Wahrheiten zuwiderlaufen res-
pektive Möglichkeiten für alternative gegenläu!ge Deutungszusammenhänge 
erö%nen. Darin liegt eine Stärke des beschriebenen Vorgehens. Mit dieser in 
die Tiefe gerichteten Perspektive verbinden sich jedoch auch Grenzen. Sie 
ist nicht dazu geeignet, die Breite und Ver"echtungen auf ein und derselben 
gesellschaftlichen Ebene detailliert in den Blick zu nehmen. So können die 
Bezüge, die zwischen dem ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs und anderen 
Diskursen, wie zum Beispiel demjenigen zu Kriminalität, Gewalt und deren 
Prävention oder demjenigen zum Wohlfahrtsstaat und dessen Aufgaben, nur 
ansatzweise dargestellt werden. Darüber hinaus kann das breite Ge"echt, 
welches auf der Umsetzungsebene zwischen der Opferhilfe und weiteren orga-
nisationellen und institutionellen Kontexten besteht, wie beispielsweise der 
Polizei, aufgrund der Komplexität dieser Organisationen nur gestreift werden.

Eine weitere Stärke des diskursanalytischen Vorgehens liegt darin, 
gesellschaftliche Prozesse in einer konstruktivistischen Perspektive einer 
Analyse zugänglich zu machen. Die auch in der vorliegenden Untersuchung 
getätigte Annahme, dass an gesellschaftlichen Konstruktionsprozessen viele 
Akteur/-innen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern und mit 
verschiedenartigen Interessen beteiligt sind, kann mit der Diskursmethodik 
erfolgreich an das Untersuchungsfeld des wohlfahrtsstaatlichen Bereichs der 
Opferhilfe herangetragen werden. Derartige gesellschaftliche Prozesse sind 
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zumeist auf vielfältige Weise schriftlich !xiert, wie auch in der vorliegenden 
Untersuchung der Fall. Die Diskursanalyse ermöglicht, eine grosse Vielzahl 
heterogener Texte systematisch zu untersuchen und dadurch die prozesshafte 
Konstruktion und Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Bereiche und der dabei 
erzeugten Wissensbestände und Wahrheiten zu rekonstruieren.

Wie sich nun dieser gesellschaftliche Konstruktionsprozess im Bereich 
der staatlichen Opferhilfe in der Schweiz gestaltet, welche Akteur/-innen 
daran beteiligt sind und welche Wissensbestände und Wahrheiten sich dabei 
konstituieren, wird im Folgenden detailliert erarbeitet. Dabei steht in Kapitel 5 
zunächst die makrogesellschaftliche Ebene der Scha%ung und Ausgestaltung 
des OHG im Vordergrund. In Kapitel 6 wird dann die Umsetzung des OHG 
auf Ebene der Kantone und in Hinblick auf die gesetzlich festgelegten Bera-
tungsleistungen der Opferhilfe beleuchtet.
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Die Ausführungen im vorliegenden Kapitel befassen sich mit der 
Opfer hilfe in ihrer schweizweiten Dimension. Zunächst werden in Kapi-
tel 5.1 die Unterschiede zwischen den schweizweit beratenen männlichen und 
weiblichen Opfern vorgestellt. Daran anschliessend wird in Kapitel 5.2 die 
diskursive Praxis des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses rund um Entstehung 
und Ausgestaltung des OHG erarbeitet. 104

In den Opferhilfe-Beratungsstellen erhalten Opfer kostenlose Beratung 
und auch !nanzielle Unterstützung.105 Wie viele männliche und weibliche 
Opfer werden dort jährlich beraten? Tabelle 4 gibt für den Zeitraum von 
2000–2010 Auskunft auf diese Frage.

Tabelle 4:  Jährlich beratene männliche und weibliche Opfer, 2000–2010
Geschlecht der Opfer Erhebungsjahr

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Männlich N 1960 2650 2698 2853 3109 2991 3191 3515 3526 4018 3853 34364

 % 23.1 25.1 24.1 23.9 22.3 22.9 23.7 23.6 23.4 25.8 24.0 23.8

Weiblich N 6529 7913 8476 9065 10845 10049 10288 11350 11544 11579 12230 109868

 % 76.9 74.9 75.9 76.1 77.7 77.1 76.3 76.4 76.6 74.2 76.0 76.2

Total N 8489 10563 11174 11918 13954 13040 13479 14865 15070 15597 16083 144232

 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.

104 Ist im Folgenden von Opferhilfe-Beratungsstellen die Rede, sind immer diejeni-
gen staatlich !nanzierten Einrichtungen gemeint, die von den Kantonen mit der 
Opferhilfeberatung nach OHG beauftragt sind. 

105 Wird nachfolgend der Begri% des Opfers benutzt, bezieht er sich sowohl auf 
Menschen, die direkt durch OHG-relevante Straftaten viktimisiert werden, als 
auch auf nahestehende Personen, welche ebenfalls durch die OHG-relevanten 
Straftaten, die ihre Angehörigen erleiden müssen/mussten, viktimisiert werden. 
Darüber hinaus handelt es sich immer um Opfer, welche in der Opferhilfe beraten 
werden, auch wenn das nicht jedes Mal explizit benannt wird. Es werden keine 
Aussagen über die Opferhilfe hinaus gemacht. Des Weiteren werden die Begri%e 
Opfer und Beratene/Betro%ene synonym gebraucht. 
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Die Nachfrage nach den Beratungsleistungen der Opferhilfe hat 
diskontinuierlich zugenommen. 2010 werden fast doppelt so viele Opfer 
beraten wie zehn Jahre zuvor. Das tri%t auf beide Geschlechter gleicher-
massen zu und schlägt sich in einem über die Jahre relativ gleichbleibenden 
prozentualen Geschlechterverhältnis der beratenen Opfer nieder. Im Zeit-
raum von 2000–2010 werden insgesamt 144’232 Opfer beraten, von denen 
23.8% männlich und 76.2% weiblich sind. Der jährliche, prozentuale Anteil 
männlicher Opfer schwankt zwischen 22.3% und 25.8%, derjenige der weib-
lichen Opfer zwischen 74.2% und 77.7%. In den jährlichen Schwankungen 
zeichnen sich keine Veränderungen in Richtung einer Zu- oder Abnahme 
der prozentualen Anteile der einen oder der anderen Geschlechtergruppe ab. 
Die Beratungsleistungen der Opferhilfe in der Schweiz werden also in den 
Jahren 2000–2010 relativ konstant zu gut drei Vierteln von weiblichen und 
zu knapp einem Viertel von männlichen Opfern in Anspruch genommen.106

Vor dem Hintergrund der gleichermassen hohen Gewaltbetro%enheit 
beider Geschlechter ist erstaunlich und erklärungsbedürftig, dass der Anteil 
männlicher Opfer in der schweizerischen Opferhilfe lediglich knapp 25% 
beträgt. Ein Vergleich der Opferhilfefalldaten mit den in der PKS ausgewie-
senen geschädigten Personen107 untermauert die Erklärungsbedürftigkeit des 
niedrigen prozentualen Anteils beratener männlicher Opfer noch zusätzlich. In 
Tabelle 5 sind die Opferhilfefalldaten den Angaben zu geschädigten Personen 
in der PKS für die Jahre 2009 und 2010 gegenübergestellt.

In den Jahren 2009 und 2010 beträgt der prozentuale Anteil beratener 
männlicher Opfer 27% respektive 24.3%.108 Im gleichen Zeitraum wird der 
prozentuale Anteil geschädigter männlicher Personen mit 52.4% beziehungs-

106 Für die Jahre 1993 (Inkraftsetzung des OHG) bis 1999 existieren keine mit der 
OHS direkt vergleichbaren Daten zu den Beratungsfällen der Opferhilfe. Im 
dritten Bericht des Bundesamts für Justiz (BJ 2000: 11) über den Vollzug und die 
Wirksamkeit der Opferhilfe wird der Anteil der beratenen männlichen Personen 
für die Jahre 1995–1998 mit knapp 21% ausgewiesen, wobei eine steigende 
Tendenz erkennbar ist von 18% im Jahr 1995 auf 22.5% im Jahr 1998. Da sich 
die Erfassungsart von derjenigen in der OHS unterscheidet, sind Aussagen über 
die Inanspruchnahme der Opferhilfe seit dem Beginn der Umsetzung des OHG 
bis in die aktuelle Zeit nicht möglich.

107 Wenn im Folgenden von geschädigten Personen respektive Geschädigten die 
Rede ist, beziehen sich die Ausführungen auf die PKS. Ist von Opfern die Rede, 
handelt es sich um Aussagen zur Opferhilfe.

108 Die prozentualen Anteile beratener männlicher Opfer in Tabelle 4 und Tabelle 
5 unterscheiden sich leicht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei Tabelle 4 
lediglich die im jeweiligen Jahr neu erö%neten Beratungsfälle einbezogen wurden, 
während für die Gegenüberstellung mit der PKS alle im jeweiligen Jahr beratenen 
Opfer berücksichtigt wurden (siehe Ausführungen Kap. 4.1). 
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weise 52.6% ausgewiesen. Auch wenn die beiden Statistiken nicht direkt 
miteinander vergleichbar sind, sind die geschlechterspezi!schen Unterschiede 
augenfällig und gegenläu!g. Was im Forschungsstand in Kapitel 2.2.1 erar-
beitet wurde, bestätigt sich hier in den Zahlen der PKS. Männliche und 
weibliche Menschen in der Schweiz sind – hier für das Hellfeld und die Jahre 
2009–2010 dargestellt – gleichermassen von strafrechtlich relevanter Gewalt 
betro%en, wobei lediglich rund ein Viertel der in der Opferhilfe Beratenen 
männlich sind.

Was charakterisiert nun die in den Jahren 2000–2010 in der Opferhilfe 
beratenen 34’364 respektive 23.8% männlichen Opfer und was ist für die 
im gleichen Zeitraum beratenen 109’868 beziehungsweise 76.2% weibli-
chen Opfer kennzeichnend? Mit der Beantwortung dieser Frage werden im 
Folgenden die Hintergründe für die geschlechterspezi!sche Ausrichtung der 
Opferhilfe in einem ersten Schritt beschreibend angegangen. Dafür werden 
die Unterschiede zwischen den Gruppen der männlichen und der weiblichen 
Opfer anhand wesentlicher, in der OHS erfasster Merkmale erläutert (zu den 
in der OHS erfassten Variablen siehe Anhang 1). Im Vordergrund steht eine 
Gegenüberstellung aller zwischen 2000–2010 beratenen männlichen und 
weiblichen Opfer. Da sich das geschlechterspezi!sche prozentuale Verhältnis 
der Opfer im Untersuchungszeitraum abgesehen von jährlichen Schwankun-
gen nicht verändert, wird bei den einzelnen Variablen auf die Darstellung 
allfälliger Veränderungen über die Zeit verzichtet.

 Alter der beratenen Opfer

Für die OHS wird aus Gründen des Datenschutzes nicht das genaue Alter 
der beratenen Opfer erhoben, sondern es werden verschiedene Altersgruppen 
erfasst: unter zehn Jahren; zehn bis 17 Jahre alt; 18 bis 29 Jahre alt; 30 bis 64 

Tabelle 5:  Beratene Opfer nach OHS und geschädigte Personen nach PKS, 
2009 und 2010

Geschlecht 
der Opfer

2009 2010

OHS Opfer PKS Geschädigte OHS Opfer PKS Geschädigte

n % n % n % n %

Männlich 6392 27.0 19685 52.4 6001 24.3 18687 52.6

Weiblich 17222 73.0 17892 47.6 18647 75.7 16841 47.4

Total 23614 100.0 37577 100.0 24648 100.0 35528 100.0
Quellen: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen; Bundesamt 

für Statistik, PKS, Stand der Datenbank: 11.02.2011.
Bemerkung: In die PKS wurden nur OHG-relevante Straftaten einbezogen. In die OHS wurden alle im jeweiligen 

Jahr beratenen Opfer einbezogen, bei welchen die Straftaten in der Schweiz verübt wurden.
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Jahre alt; 65 Jahre und älter. Abbildung 6 zeigt für den Untersuchungszeitraum 
von 2000–2010 für die männliche und die weibliche Opfergruppe jeweils 
die prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Altersgruppen.

Abbildung 6:  Prozentuale Verteilung der beratenen Opfer nach 
 Altersgruppen und Geschlecht, 2000–2010
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Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.

Zwischen der männlichen und weiblichen Opfergruppe bestehen 
im Hinblick auf das Alter der Beratenen deutliche Unterschiede. Von den 
männlichen Opfern sind 13.1% weniger als zehn Jahre und 12.7% zwischen 
zehn und 17 Jahre alt. 25.8% der beratenen männlichen Opfer im Zeitraum 
von 2000–2010 sind also minderjährig109 und 74.2% volljährig. Bei den 
weiblichen Opfern sind 4.7% unter zehn Jahren und 10.6% zwischen zehn 
und 17 Jahre alt. In der beratenen weiblichen Opfergruppe sind im gleichen 
Untersuchungszeitraum demnach 15.3% minderjährig und 84.7% volljährig. 
Die Darstellung zeigt, dass die Beratungsleistungen der Opferhilfe innerhalb 
der männlichen Opfergruppe in grösserem Ausmass von Minderjährigen in 
Anspruch genommen werden, als dies bei der weiblichen Opfergruppe der 
Fall ist. Das tri%t auf die Altersgruppe der unter Zehnjährigen noch mehr zu 

109 Die Bezeichnungen «minderjährig» und «volljährig» beziehen sich auf die rechtli-
chen Regelungen in der Schweiz. Ab einem Alter von 18 Jahren gelten Menschen 
in der Schweiz als volljährig und damit im rechtlichen Sinn als erwachsen.
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als auf die Altersgruppe der zwischen 10- bis 17-Jährigen. Dementsprechend 
steigt der prozentuale Anteil der männlichen Beratenen, der schweizweit bei 
23.8% liegt, in der Gruppe der minderjährigen Opfer auf 34.4% an, wäh-
rend er bei volljährigen Opfern lediglich 21.6% aufweist (siehe Anhang 8).

 Nationalität der beratenen Opfer

Hinsichtlich der Nationalität unterscheidet die OHS zwischen Schweiz, 
Europa und andere.110 Die prozentualen Verteilungen innerhalb der weib-
lichen und männlichen Opfergruppe weisen nur geringfügige Unterschiede 
auf, die hier nicht näher ausgeführt werden (siehe Anhang 9). In beiden 
Opfergruppen sind knapp 60% der Beratenen schweizerischer Nationalität, 
rund 15% stammen aus Europa und der Rest verteilt sich auf andere Länder 
respektive die Nationalität ist unbekannt.

 Erste Kontaktaufnahme mit Beratungsstelle

Für die OHS wird erhoben, wer im jeweiligen Beratungsfall den ersten 
Kontakt zur Opferhilfe-Beratungsstelle herstellt: das Opfer selbst; eine Ver-
trauensperson; die Polizei respektive Justiz; eine Fachperson; andere. Sowohl 
in der männlichen als auch der weiblichen Opfergruppe stellen über 55% der 
Beratenen den Kontakt zur Beratungsstelle selbst her. Mit 59.4% liegt dieser 
Anteil bei den weiblichen Opfern noch etwas höher als bei den männlichen 
Opfern (57.5%) (siehe Anhang 10). In 26.7% der Beratungsfälle mit männli-
chen und 21.5% der Fälle mit weiblichen Opfern wird der erste Kontakt über 
die Polizei/Justiz hergestellt. Über eine Fachperson wiederum gelangen 9.9% 
der männlichen und 12.7% der weiblichen Opfer an die Opferhilfe. Und in 
rund 5% der Fälle wird sowohl bei der männlichen als auch der weiblichen 
Opfergruppe der Kontakt über eine Vertrauensperson hergestellt. Während 
in beiden Opfergruppen also knapp 60% der Beratenen den Kontakt zur 
Beratungsstelle selbst herstellen, gelangt bei den männlichen Opfern ein 
höherer Prozentsatz über die Polizei/Justiz und bei den weiblichen Opfern 
ein höherer Prozentsatz über eine Fachperson zur Opferhilfe. Dieses Ergebnis 
erstaunt nicht. Die bisherige Forschung zeigt: Männliche Menschen werden 
vorwiegend Opfer von Gewalt im ö%entlichen Raum, verübt durch Freunde, 
Bekannte oder Fremde, während weibliche Menschen häu!g Opfer von Gewalt 
im privaten Raum werden, begangen von Angehörigen und Partnern (vgl. 

110 Im alten Erfassungsbogen der OHS, der bis einschliesslich 2009 angewendet wird, 
ist die Kategorie «Europa» noch aufgegliedert in «EU» und «übriges Europa». Ab 
2010 sind die beiden Kategorien zu einer Kategorie «Europa» zusammengefasst 
(siehe auch Kap. 4.1).
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Kapitel 2.2). Gewalt im ö%entlichen Raum, die noch dazu von Menschen 
begangen wird, die den vorwiegend männlichen Opfern nicht nahestehen, 
wird weit häu!ger zur Anzeige gebracht als Gewalt im privaten Raum und 
verübt von Menschen, die den überwiegend weiblichen Gewaltbetro%enen 
nahestehen. Da die Polizei nach OHG (2007: Art. 8) verp"ichtet ist, die Opfer 
über das Angebot der Opferhilfe zu informieren, ist nachvollziehbar, dass in 
Zusammenhang mit einer Anzeige immer wieder auch der erste Kontakt zur 
Opferhilfe-Beratungsstelle direkt über die Polizei hergestellt wird.

 Beratungsdauer

Bei der Beratungsdauer in der OHS wird unterschieden zwischen ein-
maliger und mehrmaliger Beratung. Sowohl bei den männlichen als auch den 
weiblichen Opfern besteht bei rund 33% der Beratenen lediglich ein einmaliger 
Kontakt zur Opferhilfe-Beratungsstelle. Bei rund 63% der männlichen und 
weiblichen Opfer !nden dagegen mehrmalige Beratungssitzungen statt (siehe 
Anhang 11). Die Gliederung in einmalige und mehrmalige Beratung lässt keine 
Rückschlüsse auf die Dauer der mehrmaligen Beratung zu. Es kann einzig 
angenommen werden, dass einmalige Beratungen eher telefonisch statt!nden, 
während sich mehrmalige Beratungen eher im persönlichen Kontakt zwischen 
Opfer und Berater/-in vollziehen. In der männlichen sowie in der weiblichen 
Opfergruppe haben also rund ein Drittel der Opfer lediglich einmal und 
dabei wahrscheinlich telefonisch Kontakt mit der Opferhilfe-Beratungsstelle, 
während in zwei Dritteln der Fälle mehrere Beratungssitzungen statt!nden, 
die wahrscheinlich eher im persönlichen Kontakt als telefonisch gestaltet sind.

 Vorhandensein eines Strafverfahrens

Wie schon mehrfach ausgeführt, knüpfen die Leistungen der Opferhilfe 
nicht an die Bedingung, dass im jeweiligen Beratungsfall eine Strafanzeige bei 
der Polizei erstattet respektive diese über die strafrechtlich relevanten Vorfälle 
informiert werden muss (Opferhilfegesetz 2007: Art. 1). Dementsprechend 
wird für die OHS erhoben, ob in den Beratungsfällen Strafverfahren vorhan-
den sind oder nicht. Abbildung 7 zeigt für den Untersuchungszeitraum von 
2000–2010 die prozentualen Anteile der Fälle mit und ohne Strafverfahren 
für die männliche und die weibliche Opfergruppe.

Die männliche und die weibliche Opfergruppe unterscheiden sich im 
Hinblick auf das Bestehen eines Strafverfahrens deutlich voneinander. Wäh-
rend bei 51% der beratenen männlichen Opfer ein Strafverfahren läuft, ist 
dies lediglich bei 37.4% der weiblichen Opfer der Fall. Allerdings ist in über 
20% der Fälle sowohl bei den männlichen als auch den weiblichen Opfern 
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unbekannt, ob ein Strafverfahren im Gange ist. Die Höhe des prozentualen 
Anteils, bei dem nicht bekannt ist, ob ein Strafverfahren existiert, ist umso 
erstaunlicher, da es sich dabei in 43% der Fälle um mehrmalige Beratungen 
handelt (siehe Anhang 12). So wäre nachvollziehbar, dass die Frage nach dem 
Vorhandensein eines Strafverfahrens in einmaligen Beratungen nicht so sehr 
im Vordergrund stehen mag und deswegen eventuell unbeantwortet bleibt. 
Eine derartige Erklärungsmöglichkeit kann auf die mehrmalige Beratung 
jedoch nicht angewendet werden.

Bei den in der Opferhilfe beratenen männlichen Opfern existiert ge-
genüber den weiblichen Opfern also in einem deutlich höheren Prozentsatz 
der Beratungsfälle ein Strafverfahren. Dieser höhere Prozentsatz kann mit der 
grösseren Betro%enheit männlicher Menschen von Gewalt im ö%entlichen 
Raum erklärt werden. Gewalt im ö%entlichen Raum wird – wie weiter oben 
im Absatz zur ersten Kontaktaufnahme mit der Beratungsstelle beschrieben – 
in grösserem Ausmass zur Anzeige gebracht als Gewalt im privaten Raum, 
von welcher vorwiegend weibliche Opfer betro%en sind (mehr dazu weiter 
unten im Abschnitt zur Beziehung der Opfer zur Täterschaft).

Abbildung 7:  Prozentuale Verteilung der beratenen Opfer nach Vorhanden-
sein eines Strafverfahrens und Geschlecht, 2000–2010
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Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.
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 Erlittene Straftaten

Der Anspruch auf Leistungen nach OHG misst sich an der unmittelbaren 
Beeinträchtigung der Opfer durch die erlittene(n) Straftat(en) (Opferhilfegesetz 
1993: Art. 1; 2007: Art. 1). Infrage kommen verschiedene Straftatengruppen, 
welche in Tabelle 6 mit den jeweiligen prozentualen Anteilen innerhalb der 
männlichen und weiblichen Opfergruppe abgebildet sind. Es ist möglich, 
dass Opfer von mehreren Straftatengruppen gleichzeitig betro%en sind.

Zwischen der männlichen und weiblichen Opfergruppe existieren deut-
liche Unterschiede im Hinblick auf die erlittenen Straftaten, aufgrund derer 
die Unterstützung der Opferhilfe-Beratungsstellen in Anspruch genommen 
wird. In beiden Geschlechtergruppen ist der prozentuale Anteil in den Straf-
tatengruppen der Körperverletzung und Tätlichkeiten am höchsten, wobei 
dieser Anteil in der männlichen Opfergruppe mit 54.3% noch höher liegt 
als in der weiblichen Opfergruppe (47.3%). Von Strassenverkehrsdelikten 
(Körperverletzung respektive Tötung) ist ein fast dreimal grösserer Prozent-
satz männlicher (14.6%) als weiblicher (5.2%) beratener Opfer betro%en. In 

Tabelle 6:  Beratene Opfer nach Straftatengruppen und Geschlecht,  
2000–2010

Straftatengruppe Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n

Körperverletzung/Tötung im Strassenverkehr 5029 14.6 5722 5.2 10751

Sexualdelikte1 4145 12.1 31503 28.7 35648

Tötung inklusive Versuch 1202 3.5 2054 1.9 3256

Körperverletzung und Tätlichkeiten 18655 54.3 51985 47.3 70640

Raub 1917 5.6 2596 2.4 4513

Erpressung, Drohung, Nötigung 6743 19.6 38726 35.3 45469

Andere Straftaten gegen die Freiheit2 423 1.2 2387 2.2 2810

Entziehung von Unmündigen 119 0.3 366 0.3 485

Verbreitung menschlicher Krankheiten 72 0.2 164 0.1 236

Andere Straftaten gemäss StGB 778 2.3 2172 2.0 2950

Unklar 1576 4.6 4871 4.4 6447

Total 34360 109817 144177
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Prozentsätze und Total betreffen die Beratungsfälle. Es gibt 55 fehlende Fälle. Die Angaben betref-

fen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen Opfer selbst beraten 
werden.

1 Die in der Tabelle dargestellten Sexualdelikte umfassen folgende Straftaten: sexuelle Handlungen mit 
Kindern; sexuelle Handlungen mit Abhängigen; sexuelle Nötigung, Vergewaltigung; Menschenhandel, 
Prostitution; andere Straftaten gegen die sexuelle Integrität.

2 Andere Straftaten gegen die Freiheit beziehen sich auf die Artikel 183–185 nach StGB (1937: 74–75) 
und umfassen Freiheitsberaubung, Entführung und Geiselnahme.
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ähnliche Richtung zielen die geschlechterspezi!schen Unterschiede bei den 
Tötungen (inklusive Versuch), von denen 3.5% der männlichen und 1.9% 
der weiblichen Opfer betro%en sind. Und schliesslich wird auch ein knapp 
doppelt so hoher Prozentsatz der männlichen (5.6%) wie der weiblichen (2.4%) 
Beratenen Opfer eines Raubes. In umgekehrte Richtung weisen demgegenüber 
die prozentualen Anteile der beratenen weiblichen und männlichen Opfer im 
Bereich der Sexualdelikte, der Straftatengruppe der Erpressung, Drohung, 
Nötigung und im Bereich anderer Straftaten gegen die Freiheit. 28.7% der 
weiblichen Beratenen sind Opfer von Sexualdelikten gegenüber 12.1% der 
männlichen Opfer. Auch bei Gewalthandlungen, die unter Erpressung, 
Drohung oder Nötigung fallen, ist ein fast doppelt so hoher Prozentsatz der 
weiblichen (35.3%) wie der männlichen (19.6%) Opfer betro%en. Das gleiche 
tri%t auf andere Straftaten gegen die Freiheit zu, welche 2.2% der weiblichen 
und 1.2% der männlichen Opfer erleiden.

Um den Stellenwert der Opferhilfe für Opfer bestimmter Straftatengrup-
pen besser einschätzen zu können, erscheint eine Gegenüberstellung der OHS 
und der PKS sinnvoll. Tabelle 7 gibt für das Jahr 2009 einen Überblick über 
die prozentualen Anteile beratener Opfer (OHS) und geschädigter Personen 
(PKS) im Hinblick auf die Straftatengruppen, von denen sie betro%en sind. 
Abgebildet ist die prozentuale Verteilung der männlichen und weiblichen 
Opfer respektive Geschädigten auf die verschiedenen Straftatengruppen.111

Der Vergleich der OHS und PKS im Hinblick auf die prozentuale 
Verteilung männlicher und weiblicher Opfer respektive Geschädigter auf 
die verschiedenen Straftatengruppen zeigt deutliche Unterschiede. Diese 
Unterschiede tre%en beide Geschlechtergruppen gleichermassen, wenn auch 
das konkrete Ausmass und die genauen Prozentangaben je nach Geschlecht 
variieren. So ist der prozentuale Anteil der Fälle mit Tötung (inklusive Ver-
such und im Strassenverkehr) in der OHS für beide Geschlechter rund fünf 
Mal so hoch wie in der PKS. Das Gleiche tri%t auch auf die Sexualdelikte 
zu, wobei hier die Unterschiede zwischen PKS und OHS in der männlichen 
Opfergruppe noch grösser sind als in der weiblichen.112 Der Prozentsatz der 

111 In Tabelle 7 nicht abgebildet sind die in der OHS vorhandenen Straftatengruppen 
Prostitution/Menschenhandel, andere Straftaten gemäss StGB und Fälle, in denen 
die genauen Straftaten unklar sind. Diese Variablen wurden weggelassen, da sie 
in der PKS nicht in vergleichbarer Form existieren. 

112 Die grössere Di%erenz zwischen PKS und OHS bei männlichen Opfern von Se-
xualdelikten gegenüber der Di%erenz bei weiblichen Opfern von Sexualdelikten 
könnte damit zusammenhängen, dass Sexualdelikte gegen männliche Menschen 
noch mehr tabuisiert sind als gegen weibliche Menschen und deswegen weitaus 
seltener zur Anzeige gebracht werden. So gesehen würden die männlichen Opfer 
von Sexualdelikten respektive ihre Angehörigen (vor allem im Falle von minder-
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Betro%enen, die im Kindesalter Opfer sexueller Handlungen werden, ist in der 
OHS bei den männlichen Opfern vier Mal und bei den weiblichen Opfern 
doppelt so hoch wie in der PKS. Bei den sexuellen Handlungen mit Abhän-
gigen ist der prozentuale Anteil männlicher Betro%ener in der OHS sieben 
mal so hoch wie in der PKS und derjenige der weiblichen Betro%enen knapp 
doppelt so hoch. Ähnlich verhält es sich auch bei den Opfern/Geschädigten 
von sexueller Nötigung respektive Vergewaltigung. Hier ist der prozentuale 
Anteil männlicher Opfer rund sechs Mal grösser als der Anteil männlicher 
Geschädigter und der prozentuale Anteil weiblicher Opfer rund 2,5 mal so 
gross wie derjenige weiblicher Geschädigter. In entgegengesetzte Richtung 
weisen die Prozentsätze im Hinblick auf die Straftatengruppen Raub und 
Erpressung, Drohung, Nötigung: Der prozentuale Anteil der von diesen 
Straftaten Betro%enen liegt in der PKS für beide Geschlechtergruppen über 
demjenigen der OHS. Bei den Körperverletzungen/Tätlichkeiten schliesslich 
liegt der Anteil männlicher Opfer vier Prozentpunkte über demjenigen der 

jährigen Opfern) zwar das Angebot der Opferhilfe in Anspruch nehmen, von einer 
Anzeige aber absehen, weil diese mit grösserer Ö%entlichkeit verbunden wäre. 
Das wird auch für weibliche Opfer von Sexualdelikten angenommen, jedoch in 
geringerem Ausmass. 

Tabelle 7:  Prozentuale Verteilung der beratenen Opfer (OHS) und 
 geschädigten Personen (PKS) nach Straftatengruppen und 
 Geschlecht, 2009, Angaben in %

OHS
männliche 

Opfer

PKS
männliche 

Geschädigte

OHS
weibliche 

Opfer

PKS
weibliche 

Geschädigte

Tötung inkl. Versuch 5.4 1.0 2.6 0.5

Körperverletzung/Tätlichkeiten 68.4 64.3 51.3 55.3

Raub 5.2 12.8 2.4 5.5

Erpressung, Drohung, Nötigung 19.6 31.0 37.9 40.1

Andere Straftaten gegen die Freiheit 1.0 0.5 2.0 1.5

Entziehung von Unmündigen 0.3 0.4 0.3 0.4

Verbreitung menschlicher Krankheiten 0.2 0.1 0.2 0.0

Sexuelle Handlungen mit Kindern 7.1 1.9 11.7 5.9

Sexuelle Handlungen mit Abhängigen 0.7 0.1 1.6 1.0

Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung 2.6 0.4 13.7 5.9

Andere Straftaten gegen sexuelle Integrität 0.8 0.8 4.7 9.0
Quellen: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen; Bundesamt 

für Statistik, PKS, Stand der Datenbank: 11.02.2011.
Bemerkung: In die PKS wurden nur OHG-relevante Straftaten einbezogen. In die OHS wurden alle im 2009 

beratenen Opfer einbezogen. Es gibt 14 fehlende Fälle.
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männlichen Geschädigten, während es sich in der weiblichen Geschlechter-
gruppe gerade umgekehrt verhält.

 Beziehung der Opfer zur Täterschaft

Häusliche Gewalt stellt keinen eigenständigen Straftatbestand dar. 
Sie bildet vielmehr einen sowohl räumlichen als auch beziehungsmässigen 
Kontext, in welchem bestimmte Straftatbestände statt!nden. Für die OHS 
wird die Beziehung der Opfer zur Täterschaft erfragt. In Abbildung 8 sind 
die prozentualen Anteile der Opfer mit und ohne familiäre Beziehung zur 
Täterschaft dargestellt, jeweils für die männliche und weibliche Opfergruppe.

Abbildung 8:  Prozentuale Verteilung der beratenen Opfer nach Beziehung 
Opfer-Täterschaft und Geschlecht, 2000–2010
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Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.

28% der männlichen und 63.7% der weiblichen beratenen Opfer 
haben eine familiäre Beziehung zur Täterschaft. Bei den Täter/-innen han-
delt es sich um Partner/-innen respektive Ex-Partner/-innen, Eltern, Kinder, 
Geschwister oder sonstige Personen, die zur Familie gezählt werden. Nicht 
vorausgesetzt ist, dass Opfer und Täterschaft unter einem Dach wohnen. Die 
Zahlen korrespondieren mit dem Forschungsstand zur Gewaltbetro%enheit 
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der Geschlechter. Wie weiter oben schon im Absatz zur ersten Kontaktauf-
nahme mit der Beratungsstelle angesprochen, werden männliche Menschen 
in grösserem Ausmass Opfer von Gewalt im ö%entlichen Raum, verübt von 
Bekannten und Fremden. Weibliche Menschen dagegen erleiden die Gewalt 
vermehrt im privaten Raum und durch Partner respektive Familienangehörige. 
Diese Unterscheidung tri%t – zumindest im Hinblick auf die Opferhilfe – 
jedoch lediglich auf erwachsene Opfer zu. Bei den minderjährigen beratenen 
Opfern sind die prozentualen Anteile der Fälle mit familiärer Beziehung der 
Opfer zur Täterschaft in beiden Geschlechtergruppen ähnlich: 55.2% der 
männlichen und 56.7% der weiblichen minderjährigen Opfer erleiden die 
Straftaten im familiären Kontext (siehe Anhang 13). Bei den erwachsenen 
Beratenen sind es 18.5% der männlichen und 65% der weiblichen Opfer.

Weiter oben wurde herausgearbeitet, dass in der Gruppe der beratenen 
männlichen Opfer in einem deutlich höheren Prozentsatz der Fälle (51% 
gegenüber 37.4% der weiblichen Opfer) ein Strafverfahren existiert. Diese 
geschlechterspezi!schen Unterschiede reduzieren sich beträchtlich, berück-
sichtigt man die Beziehung der Opfer zur Täterschaft. Abbildung 9 zeigt 
die Prozentsätze der Beratungsfälle, bei denen ein Strafverfahren vorhanden 

Abbildung 9:  Prozentuale Verteilung der beratenen Opfer mit familiärer 
Beziehung zur Täterschaft nach Vorhandensein eines Straf-
verfahrens und Geschlecht, 2000–2010
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Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.
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ist, für die männlichen und weiblichen Opfer mit familiärer Beziehung zur 
Täterschaft.

Sowohl in der männlichen als auch der weiblichen Opfergruppe mit 
familiärer Beziehung zur Täterschaft existiert in rund einem Drittel der Fälle 
ein Strafverfahren und in knapp der Hälfte der Fälle kein Strafverfahren. 
Betrach tet man lediglich die erwachsenen Opfer mit familiärer Beziehung zur 
Täterschaft, so existiert bei 38.8% der männlichen und 33.3% der weiblichen 
Beratenen ein Strafverfahren (bei den minderjährigen Opfern sind es 27.6% 
der männlichen und 26.7% der weiblichen Beratenen, siehe Anhang 14). 
Die Zahlen bestätigen, was weiter oben wiederholt erläutert wurde: Ob die 
erlittenen Straftaten zur Anzeige gebracht werden, hängt in grossem Ausmass 
davon ab, inwiefern die Gewalt im ö%entlichen Raum und von Bekannten/
Fremden oder im privaten Raum von Täter/-innen mit einer familiären 
Beziehung zur Opferschaft begangen werden. Nicht das Geschlecht der 
Betro% enen ist also in erster Linie ausschlaggebend für das Anzeigeverhalten, 
sondern unter anderem die Beziehung zur Täterschaft.113

 Leistungen der Beratungsstellen

Die Opferhilfe-Beratungsstellen bieten den hilfesuchenden Opfern ein 
vielfältiges Unterstützungsangebot, entsprechend dem breit und interdiszipli-
när angelegten Opferhilfeberatungsauftrag. Tabelle 8 zeigt die verschiedenen 
Beratungsbereiche respektive -leistungen der Beratungsstellen, wie sie für die 
OHS erfasst werden. Dabei kann ein Opfer in mehreren der abgebildeten 
Beratungsbereichen Unterstützung erhalten.114

Über beide Geschlechtergruppen hinweg leisten die Opferhilfe-Bera-
tungsstellen am ehesten psychologische Hilfe. Dazu gehört sowohl die Hilfe, 
welche die Einrichtungen selbst erbringen als auch die Vermittlung von 
#erapeut/-innen durch die Beratungsstellen. Es gibt in diesem Beratungs-
bereich geschlechterspezi!sche Unterschiede. Mit 57.8% erhält ein deutlich 

113 Seit 2004 gelten Straftaten, die im Rahmen des häuslichen Kontextes verübt 
werden, unter bestimmten Voraussetzungen als O'zialdelikt. Die Polizei ermit-
telt in diesem Bereich also «von Amtes wegen» (StGB 1937: Art. 126) und nicht 
mehr erst auf die Anzeige der Betro%enen hin. Diese gesetzliche Entwicklung 
spiegelt sich auch in den Opferhilfefalldaten wieder. So steigen die prozentualen 
Anteile beratener Opfer mit familiärer Beziehung zur Täterschaft, bei denen 
ein Strafverfahren existiert, ab dem Jahr 2004 an. Da diese Entwicklungen mit 
geringfügigen Abweichungen für beide Geschlechtergruppen gelten, werden sie 
in der vorliegenden Forschungsarbeit nicht weiter berücksichtigt.

114 Die in Tabelle 8 abgebildeten Leistungen umfassen die Bereiche «Soforthilfe» und 
«Längerfristige Hilfe» und beziehen sich ausschliesslich auf die Beratungsbereiche 
und nicht auf die !nanziellen Leistungen der Opferhilfe-Beratungsstellen. 



211

geringerer Prozentsatz der männlichen Opfer psychologische Unterstützung, 
als dass bei den weiblichen Opfern mit 71.1% der Fall ist. Diese Unterschiede 
verringern sich, betrachtet man einzelne Straftatengruppen. Von den Opfern 
mit familiärer Beziehung zur Täterschaft beispielsweise erhalten 67.6% der 
männlichen und 73.1% der weiblichen Opfer psychologische Hilfe (siehe 
Anhang 15). Erfolgt die Beratung aufgrund von Strassenverkehrsdelikten 
nehmen 43.5% der männlichen und 50.6% der weiblichen Opfer psycholo-
gische Hilfe in Anspruch (siehe Anhang 16). Und bei Sexualdelikten werden 
80% der männlichen und 81.2% der weiblichen Opfer psychologisch beraten 
(siehe Anhang 17).

Auch juristische Hilfe wird von einem grossen Teil der beratenen Opfer 
in Anspruch genommen. Wieder existieren deutliche geschlechterspezi!sche 
Unterschiede: 73.7% der männlichen und 60.2% der weiblichen Opfer 
erhal ten in den Beratungsstellen juristische Unterstützung. Dabei handelt 
es sich beispielsweise um rechtliche Beratung zu Zivil- und Strafverfahren, 
zu Versicherungsfragen, zu Entschädigung/Genugtuung oder es geht um das 
Vermitteln von Rechtsanwält/-innen (BFS 2009: 11). Auch hier verringern 
sich die geschlechterspezi!schen Unterschiede (respektive kehren sich um), 
wenn auf einzelne Straftatengruppen fokussiert wird. Bei den Opfern mit 
familiärer Beziehung zur Täterschaft erhalten 54.4% der männlichen und 
57.5% der weiblichen Betro%en Rechtsberatung (siehe Anhang 15). Von 
den Opfern von Strassenverkehrsdelikten erhalten 91% der männlichen 
und 88.9% der weiblichen Betro%enen rechtliche Unterstützung durch 

Tabelle 8:  Beratene Opfer nach Beratungsleistungen und Geschlecht,  
2000–2010

 Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n

Psychologische Hilfe 18942 57.8 74174 71.1 93116

Juristische Hilfe 24155 73.7 62850 60.2 87005

Soziale Hilfe 10396 31.7 44157 42.3 54553

Andere Hilfe 5188 15.8 13090 12.5 18278

Schutz und Unterkunft 1640 5.0 8777 8.4 10417

Materielle Hilfe 1845 5.6 6935 6.6 8780

Massnahmen zum Schutz des Kindes 1705 5.2 5387 5.2 7092

Medizinische Hilfe 1580 4.8 4886 4.7 6466

Total 32756 104335 137091
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Prozentsätze und Total betreffen die Beratungsfälle. Es gibt 7141 respektive 5% fehlende Fälle. Die 

Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in welchen Opfer 
selbst beraten werden.
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die Beratungsstellen (siehe Anhang 16). Bei den Beratungen aufgrund von 
Sexualdelikten schliesslich erhalten 57.6% der männlichen und 52.1% der 
weiblichen Opfer rechtliche Hilfe (Anhang 17).

Soziale Hilfe steht an dritter Stelle in Bezug auf die Häu!gkeit, mit 
der sie von den Beratungsstellen geleistet wird. Hierbei handelt es sich um 
Unterstützung beim Stellen von Gesuchen beziehungsweise bei administrativen 
Belangen (BFS 2009: 12). 31.7% der männlichen und 42.3% der weiblichen 
Opfer nehmen diese Art der Hilfe in Anspruch. Die geschlechterspezi!schen 
Unterschiede verringern sich in diesem Leistungsbereich ebenfalls, sobald auf 
einzelne Straftatengruppen fokussiert wird (siehe Anhänge 15–17). An vierter 
Stelle hinsichtlich der geleisteten Häu!gkeit stehen Hilfestellungen der Bera-
tungsstellen, welche unter «Andere Hilfe» zusammengefasst sind. Darunter 
fallen zum Beispiel Kurse, die vermittelt werden, oder Unterstützung bei 
Sprachproblemen (BFS 2009: 12). In diesem Leistungsbereich erhalten 15.8% 
der männlichen und 12.5% der weiblichen beratenen Opfer Unterstützung. 
Wieder verringern sich die geschlechterspezi!schen Unterschiede tendenziell, 
sobald auf die erwähnten Straftatengruppen fokussiert wird. Schutz und 
Unterkunft leisten respektive vermitteln die Opferhilfe-Beratungsstellen 5% 
der männlichen und 8.4% der weiblichen Opfer. Materielle Hilfe wiederum 
nehmen 5.6% der männlichen und 6.6% der weiblichen Opfer in Anspruch. 
Massnahmen zum Schutz des Kindes115 und medizinische Hilfe schliesslich 
werden bei rund 5% der männlichen und der weiblichen Opfer erbracht.

Zusammenfassend kann für den Vergleich der männlichen und 
weiblichen Opfer, die zwischen 2000–2010 in der Opferhilfe beraten wer-
den, Folgendes festgehalten werden. Die männliche Opfergruppe umfasst 
34’364 Beratene und stellt 23.8% aller beratener Opfer dar. Die im gleichen 
Zeitraum beratene weibliche Opfergruppe umfasst 109’868 Betro%ene und 
damit 76.2% aller Beratenen. Bei den männlichen Opfern sind ein Viertel 
der Beratenen minderjährig gegenüber lediglich 15% der weiblichen Be-
tro%enen. In Kapitel 2.2 wurde unter anderem herausgearbeitet, dass junge 
erwachsene Männer in besonderem Ausmass von Gewalt betro%en sind. Vor 
diesem Hintergrund erstaunt der im Vergleich zur weiblichen Opfergruppe 
höhere prozentuale Anteil minderjähriger männlicher Opfer. Dieser kann 
in Verbindung gebracht werden mit den theoretischen Ausführungen zur 
Opferkonstruktion in einer hierarchisch strukturierten Geschlechter-Hege-
monie (siehe Kap. 3.3.1). So werden Männlichkeitskonstruktionen besonders 
in der Pubertät und dem Erwachsenenalter wirksam. Sie können zum einen 

115 Hierunter fallen die Zusammenarbeit mit Jugendhilfe und Vormundschaft (BFS 
2009: 11).
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gewaltbetro%enen Männern die Inanspruchnahme der Opferhilfe erschweren. 
Zum anderen können sie dazu beitragen, dass Männern der gesellschaftlich 
anerkannte Opferstatus nur in eingeschränktem Ausmass zugestanden wird. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Beeinträchtigung durch die Gewalt, 
welche die Voraus setzung für Opferhilfeleistungen darstellt, unter anderem 
am Alter der Gewaltbetro%enen festgemacht wird. Dieser Frage wird bei der 
Erarbeitung des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses nachgegangen.

Bei den beratenen männlichen Opfern liegen in über der Hälfte der Fälle 
Körperverletzungen und Tätlichkeiten vor, bei den weiblichen Betro%enen 
in knapp der Hälfte der Fälle. Daneben existiert in der männlichen Opfer-
gruppe ein grösserer Prozentsatz an Opfern, die von Strassenverkehrs delikten, 
Tötungsdelikten und Raubüberfallen betro%en sind, und in der weib lichen 
Opfergruppe demgegenüber ein höherer prozentualer Anteil an Opfern 
von Erpressung/Drohung/Nötigung, Sexualdelikten und anderen Straftaten 
gegen die Freiheit. In der männlichen Opfergruppe werden die Straftaten 
in knapp einem Drittel der Fälle von Täter/-innen mit familiärer Beziehung 
zu den Opfern begangen, während das in der weiblichen Opfergruppe bei 
zwei Dritteln der Betro%enen der Fall ist. Die prozentualen Verteilungen der 
männlichen und weiblichen Beratenen auf verschiedene Straftatengruppen 
und die Unterschiede zwischen den Geschlechtern spiegeln den geschlechter-
spezi!schen Forschungsstand zur Gewaltbetro%enheit wider – abgesehen von 
den Strassenverkehrsdelikten, die in der Gewaltforschung kein #ema sind.

Der Vergleich der Straftatengruppen der OHS mit den prozentualen 
Verteilungen männlicher und weiblicher Geschädigter auf verschiedene 
Straftatengruppen in der PKS verdeutlicht, dass die Opferhilfe in besonderem 
Ausmass von Opfern von Tötungs- und Sexualdelikten in Anspruch genom-
men wird. Das tri%t auf beide Geschlechtergruppen zu. Interessanterweise 
sind diese Unterschiede zwischen OHS und PKS bei männlichen Opfern 
und Geschädigten von Sexualdelikten am deutlichsten. Der prozentuale 
Anteil der männlichen Beratenen, die von Sexualdelikten betro%en sind, ist 
sechs mal grösser als der prozentuale Anteil der männlichen Geschädigten 
dieser Straftatengruppe. Und nicht zuletzt verdeutlichen die Zahlen im 
vorherigen Absatz zum Anteil der beratenen Opfer häuslicher Gewalt, dass 
die Opferhilfe von dieser Opfergruppe in grossem Ausmass in Anspruch 
genommen wird. Das tri%t auf erwachsene weibliche Beratene am meisten 
zu, gefolgt von minderjährigen Betro%enen beiden Geschlechts. Aber auch in 
der Gruppe der erwachsenen männlichen Opfer wird die Opferhilfe in knapp 
einem Fünftel der Fälle bei Gewalt in einem familiären Kontext in Anspruch 
angenommen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwiefern 
spezi!sche Straftatengruppen – wie eben Tötungs- und Sexualdelikte oder 
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häusliche Gewalt – im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs thematisiert werden 
und dabei auf männliche oder weibliche Betro%ene Bezug genommen wird.

Wird eine hegemoniale Männlichkeitskonstruktion angenommen, 
welche mit dem Opferstatus männlicher Gewaltbetro%ener unvereinbar ist, 
stellt sich die Frage, ob und inwiefern dies auf bestimmte Straftatengrup-
pen in besonderem Ausmass zutre%en könnte oder eben gerade nicht. Es 
kann vermutet werden, dass die Betro%enheit von Strassenverkehrsdelikten 
Männlichkeitskonstruktionen eher wenig tangiert. So gesehen würden 
die betro%enen männlichen Opfer diese gewaltförmigen Situationen ganz 
grundsätzlich jenseits der individuellen Ein"ussnahme und Kontrolle ansie-
deln. Derart zufällige Geschehnisse könnten also auch von Männern nicht 
beherrscht werden und sind oftmals mit beträchtlichen Verletzungen verbun-
den. Die Einnahme des Opferstatus scheint hier aufgrund der beträchtlichen 
Verletzungsfolgen legitim und gleichzeitig ohne Verlust von Männlichkeit 
möglich. Bei den männlichen Opfern häuslicher und sexueller Gewalt kann 
eine derartige Interpretation nicht angewendet werden. In Anbetracht hege-
monialer Männlichkeitskon struktion dürften diese beiden Straftatengruppen 
bei männlichen Beratenen kaum vorhanden sein. Dass dies nicht der Fall 
ist, weist in eine interpretative Richtung, welche die Relevanz hegemonialer 
Männlichkeitskonstruktion durchkreuzt. Es kann – nicht zuletzt auch vor 
dem Hintergrund des Forschungsstandes – vermutet werden, dass die Straf-
tatengruppen der sexuellen und häuslichen Gewalt mit schwerwiegenden 
Beeinträchtigungen für die Opfer verbunden sind, unabhängig davon, ob es 
sich um weibliche oder männliche Menschen handelt. Für die Bewältigung 
dieser Beeinträchtigungen würde dann die Opferhilfe einen geschützten Raum 
bieten, aus dem ohne Einwilligung der Betro%enen nichts nach aussen dringt. 
In dieser Sichtweise hätte die Ö%entlichmachung der schwerwiegenden Folgen 
von häuslicher und sexueller Gewalt für die zumeist weiblichen Opfer auch 
die Sensibilität gegenüber männlichen Opfern der gleichen Straftatengruppen 
nach sich gezogen. Diese Entwicklung würde sich dann unter anderem darin 
widerspiegeln, dass nicht nur weibliche sondern auch männliche Opfer von 
sexueller und häuslicher Gewalt die Unterstützung der Opferhilfe suchen.

Die geschlechterspezi!schen Unterschiede in Bezug auf das Vorhan-
densein eines Strafverfahrens und die Inanspruchnahme von Beratungsleis-
tungen sind für die vorliegenden Forschungsfragen nur teilweise relevant. Es 
handelt sich hierbei um Aussagen zu den Verhaltensweisen von weiblichen 
und männlichen Opfern, die den Weg in die Opferhilfeberatung gefunden 
haben.116 Für die vorliegende Untersuchung ist jedoch von besonderem Inter-

116 Die OHS macht keine Aussagen darüber, zu welchem Zeitpunkt ein Strafverfah-
ren erö%net wird. Es bleibt also o%en, ob ein vorhandenes Strafverfahren schon 



215

esse, welche weiblichen und männlichen Opfer die Opferhilfe überhaupt in 
Anspruch nehmen und weniger deren unterschiedliche Verhaltensweisen 
während des Beratungsprozesses. Sowohl im Hinblick auf die bestehenden 
Strafverfahren als auch auf die in Anspruch genommenen Beratungsleistungen 
bestehen deutliche geschlechterspezi!sche Unterschiede. Diese verringern sich 
jedoch, sobald auf einzelne Straftatengruppen fokussiert wird. Auch hier kann 
angenommen werden, dass nicht nur Vorstellungen von Männlichkeit und 
Weiblichkeit für das Handeln der Opfer – und auch der Berater/-innen – 
relevant sind, sondern ebenfalls bestimmte Bedürfnisse, die der Betro%enheit 
durch spezi!sche Straftaten entspringen.

Die obigen Überlegungen und Interpretationen der geschlechterspe-
zi!schen Zahlenverhältnisse rücken eine Sichtweise in den Vordergrund, in 
welcher die Zahlen nicht nur als Ausdruck der individuellen Handlungsweisen 
der Betro%enen gelesen werden, sondern auch als (stets vorläu!ges) Resultat 
einer Konstituierung und Konsolidierung der Opferhilfe in Richtung der 
Zuständigkeit für bestimmte straftaten- und geschlechterspezi!sche Opfer-
gruppen. Diese Perspektive !ndet ihre Fortführung im nächsten Kapitel, 
welches die Erarbeitung des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses in Politik und 
Medien zum #ema hat.

Im Folgenden wird zunächst der geschichtliche und institutionelle 
Kontext der Entwicklung und Ausgestaltung der Opferhilfe vorgestellt. Danach 
werden Inhalt und diskursive Praxis des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses 
erarbeitet. Dabei werden zwei zeitlich aufeinander folgende Phasen unterschie-
den, die durch die Volksabstimmung zum Opferhilfeanliegen getrennt sind. 
In einem dritten Schritt werden die wesentlichen Muster der Diskurspraxis 
erläutert, mit denen vor allem in der zweiten Phase eine bestimmte Beziehung 
zwischen Opferstatus und Geschlecht hergestellt wird. Das Kapitel schliesst 
mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse ab.

Frühe politische Bemühungen um eine Verbesserung der Situation 
von Opfern in der Schweiz gehen auf das Ende der 1960er Jahre zurück. 

vor der Inanspruchnahme der Opferhilfe eingeleitet wird oder erst während des 
Beratungsprozesses. 
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Im Abstand von zwei Jahren werden zwei Postulate117 überwiesen, die eine 
Überprüfung des Haftp"ichtrechts im Hinblick auf die Berücksichtigung von 
Opferanliegen fordern. 1975 wird ein weiteres Postulat überwiesen, welches 
den Bundesrat um die Prüfung von ö%entlichen Entschädigungszahlungen 
für Gewaltopfer ersucht. 1978 wird darüber hinaus eine parlamentarische 
Initiative118 eingereicht, welche ebenfalls bestrebt ist, die Situation von 
Gewalt opfern zu verbessern (im Detail dazu siehe Bundesversammlung 1984: 
253). Aktiv wird der Bundesrat jedoch erst aufgrund der Volksinitiative der 
Zeitschrift «Beobachter».

Im Herbst 1978 lancieren mehrere Redaktor/-innen des «Beobachters» 
eine Volksinitiative zur Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen (Beob-
achter 1978c).119 Dem Initiativkomitee gehören ausschliesslich Redaktor/-in-
nen des «Beobachters» an120 und das Anliegen wird weder von Parteien noch 
von Interessengruppen oder Verbänden unterstützt (Beobachter 1979b). Die 
Initiant/-innen stellen folgende Forderung an den Staat: «Der Bund gewähr-
leistet die angemessene materielle Sicherstellung der Opfer von Verbrechen und 
leistet ihnen Hilfe bei der Geltendmachung von Wiedergutmachungs- und 
Genugtuungsansprüchen. Die Einzelheiten werden durch ein Bundesgesetz 
geregelt» (Beobachter 1978c: 6). Die Forderung wird im Frühling 1979 etwas 
abgeschwächt: «Der Bund erlässt ein Gesetz, das die Voraussetzungen regelt, 
unter denen der Staat die Opfer von vorsätzlichen Straftaten gegen Leib und 

117 Das Postulat ist ein parlamentarisches Mittel, mit welchem der Bundesrat um die 
Prüfung eines Bundesgesetzes respektive einer bestimmten Massnahme und die 
Berichterstattung gegenüber dem Parlament ersucht werden soll. Stimmt ein Rat 
zu (National- oder Ständerat), wird das Postulat an den Bundesrat überwiesen 
(Huber 2009: 73).

118 Mit der Parlamentarischen Initiative kann der Nationalrat einen Vorschlag für 
eine Verfassungsänderung oder für ein Gesetz einbringen. Wenn National- und 
Ständerat dem Vorschlag zustimmen, muss oder kann er auch dem Volk zur 
Abstimmung vorgelegt werden. Der Ständerat hat mit der sogenannten Standes-
initiative die gleiche Möglichkeit wie der Nationalrat (Huber 2009: 73). 

119 Bei vielen vor allem älteren Zeitungsartikeln ist kein/-e konkrete/-r Autor/-in 
angegeben. Ist das der Fall, wird im Folgenden bei der Zitierung im Text der 
Name der Zeitung/Zeitschrift als Autorenschaft angeführt. Existiert dagegen eine 
konkrete Autorenschaft, wird diese angegeben. 

120 Das Initiativkomitee besteht aus acht Redaktor/-innen des «Beobachters», darun-
ter eine Frau (Beobachter 1979b). In den politischen und medialen Debatten 
besonders in Erscheinung tritt der Mitinitiant und damalige Chefredaktor des 
«Beobachters» Peter Rippmann. Er vertritt das Anliegen der Volksinitiative auch in 
den Kommissionssitzungen des National- und Ständerats und ist nach Annahme 
des Gegenvorschlags zur Volksinitiative Mitglied der Studienkommission, welche 
einen Gesetzesentwurf ausarbeitet (siehe weiter unten im Text). 
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Leben angemessen entschädigt» (Beobachter 1979b). In diesem Wortlaut 
wird die Volksinitiative – genannt Beobachter-Initiative – im Herbst 1980 
mit rund 170’000 Unterschriften eingereicht (Beobachter 1980a). Angestrebt 
wird also eine Ergänzung der Bundesverfassung um einen Artikel, der die 
Grundlagen für die gesetzliche Regelung zur !nanziellen Entschädigung der 
Opfer vorsätzlicher Straftaten legt.

Das damalige Rechtssystem sieht vor, dass die Opfer von Straftaten 
ihren Anspruch auf Wiedergutmachung gegenüber der Täterschaft durch 
eine Klage auf Schadensersatz bzw. auf Wiedergutmachung geltend machen 
können (siehe auch Kersten 2012a). Dafür müssen sie aber selbst in Kontakt 
treten mit den Täter/-innen und die Entschädigung ist abhängig von den 
!nanziellen Mitteln der Täterschaft (und nicht vom erlittenen Schaden der 
Opfer). Ist die Täterschaft darüber hinaus unbekannt, urteils- oder zahlungs-
unfähig, gehen die Opfer leer aus. Aber auch in den übrigen Fällen erschwert 
die damalige Rechtslage eine schnelle und unbürokratische Entschädigung 
der Opfer. Diese müssen meist einige Kosten auf sich nehmen, um zu ihren 
Rechten zu gelangen. Die Beobachter-Initiative fordert nun vom Staat, dass 
er – anstelle der Täterschaft – die Opfer von vorsätzlichen Straftaten angemes-
sen entschädige und ihnen so die belastenden und langwierigen rechtlichen 
Auseinandersetzungen mit der Täterschaft erspare (Bundesrat 1983: 889–891).

Der Bundesrat legt 1983 einen inhaltlich etwas anders ausgerichteten 
Gegenvorschlag zur Beobachter-Initiative vor, der allgemein als ein seltener Fall 
der Erweiterung eines Volksanliegens durch den Bundesrat interpretiert wird 
(zum Beispiel Windlin 2005: 15). So sollen nicht nur die Opfer vorsätzlicher 
Straftaten (so die Initiant/-innen), sondern auch fahrlässiger Straftaten121 
in den Genuss der staatlichen Hilfe kommen. Darüber hinaus betont der 
Bundesrat, dass die Opfer von vorsätzlichen und fahrlässigen Straftaten in 
erster Linie moralische Hilfe und Hilfe im Strafprozess benötigten und erst 
in zweiter Linie und nur unter besonderen Umständen eine !nanzielle Unter-
stützung, wie sie die Initiant/-innen fordern (Bundesrat 1983: 891–895). 
Von den Initiant/-innen der Beobachter-Initiative wird der Gegenvorschlag 
des Bundesrates nicht als Erweiterung ihres Anliegens gedeutet. Ihrer Mei-
nung nach geht der Gegenvorschlag zwar in einem Punkt weiter als die 
eigene Forderung, solle doch die Unterstützung auch für Opfer fahrlässiger 
Straftaten gelten. Gleichzeitig würde die !nanzielle Anspruchsberechtigung 
jedoch auf Personen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten eingeschränkt, was 
in der Forderung der Initiant/-innen nicht der Fall sei (Beobachter 1984). 
In seinem Gegenvorschlag schlägt der Bundesrat (1983: 892–893) folgende 
Ergänzung der Bundesverfassung vor: «Der Bund und die Kantone sorgen 

121 Dabei handelt es sich vorwiegend um Straftaten im Strassenverkehr.
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dafür, dass die Opfer von Straftaten gegen Leib und Leben Hilfe erhalten. 
Dazu gehört eine angemessene Entschädigung, wenn die Opfer infolge 
der Straftat in ernsthafte, wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.» In den 
Debatten im Bundesparlament wird der Gegenvorschlag des Bundesrates 
umgeändert: Das Wort «ernsthafte» wird gestrichen, so dass nur noch von 
«wirtschaftlichen Schwierigkeiten» die Rede ist. Dies wird damit begründet, 
dass eine !nanzielle Entschädigung nicht nur «auf ausgesprochene Sozialfälle» 
zu beschränken sei (Bundesversammlung 1984: 255). In der so abgeänderten 
Form gelangt der Gegenvorschlag dann zur Volksabstimmung.

Die Redaktor/-innen des «Beobachters» ziehen ihre Volksinitiative 
zurück. Dies weniger aus inhaltlichen Gründen, sondern deswegen, weil 
das damalige Initiativrecht ein doppeltes Ja122 in der Volksabstimmung nicht 
zulassen würde. Bei Abstimmung über Beobachter-Initiative und Gegen-
vorschlag bestünde also die Möglichkeit – so die Initiant/-innen –, dass sich 
weder für den einen noch den anderen Text eine Mehrheit ergeben würde 
und somit beide scheitern würden (Beobachter 1984). Der Gegenvorschlag 
des Bundesrates, der auch im Bundesparlament eine Mehrheit !ndet, wird 
in der Volksabstimmung im Dezember 1984 bei einer Stimmbeteiligung 
von 37.6% mit 82.1% Ja-Stimmen in allen Kantonen angenommen.123 
Einen Abstimmungskampf gibt es im Vorfeld nicht. Die Vorlage wird von 
allen Nationalparteien, Wirtschaftsdach- und Arbeitnehmerverbänden zur 
Annahme empfohlen. Lediglich einzelne Liberale sprechen sich für eine 
Ablehnung aus (Dubach 2010).

In der Kampagne zur Beobachter-Initiative und später zum Gegenvor-
schlag tritt hauptsächlich der «Beobachter» als Sprecher für Verbrechensopfer 
auf. Die ab Mitte der 1970er Jahre nach und nach gegründeten frauenspe-

122 Bis 1987 können bei derartigen Volksabstimmungen entweder die Initiative oder 
der Gegenvorschlag angenommen oder aber beide abgelehnt werden. Ab 1988 ist 
ein doppeltes Ja erlaubt. Auf den Stimmzetteln existiert eine sogenannte Stichfra-
ge, in der die Stimmbürger/-innen angeben, welcher Vorlage bei einer Annahme 
von Initiative und Gegenvorschlag der Vorzug gegeben werden soll (Huber 2009: 
167). 

123 Nach erfolgreicher Volksabstimmung wird Artikel 64 in die damalige Bundesver-
fassung (1874) aufgenommen. Dieser wird mit der Totalrevision im Jahr 1998 
in Artikel 124 der neuen Bundesverfassung (1999) überführt. Der Wortlaut des 
Artikels wird mit der Totalrevision verändert und die Formulierung der Opferde!-
nition des Gesetzes (OHG, Art. 2, Absatz 1) wird übernommen (Bundesrat 2005: 
7170): «Bund und Kantone sorgen dafür, dass Personen, die durch eine Straftat 
in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Unversehrtheit beeinträchtigt 
worden sind, Hilfe erhalten und angemessen entschädigt werden, wenn sie durch 
die Straftat in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.» 
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zi!schen Beratungsstellen124 für weibliche Opfer von sexueller und/oder 
häuslicher Gewalt sind in dieser Zeit im Bereich der Opferhilfe kaum aktiv 
und treten erst mit der Umsetzung des OHG vermehrt in Erscheinung. Der 
«Weisse Ring» wiederum, der zur Unterstützung von Verbrechensopfern 
1976 in Deutschland gegründet wird, entsteht in der Schweiz erst 1984 
(Weisser Ring 2012). Der «Weisse Ring» ist ab 1993 ein bis zwei Jahre in 
die Opferhilfeberatung nach OHG involviert, verliert dann aber aufgrund 
eines Skandals um ungenaue Geschäftsführung und Spendenveruntreuung 
den Auftrag zur Opferhilfeberatung wieder, der ihm von verschiedenen 
Kantonen erteilt wurde.

Nach Annahme des Gegenvorschlags in der Volksabstimmung setzt 
der Bundesrat eine Studienkommission ein, welche 1986 einen Vorentwurf 
für ein Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten gegen Leib 
und Leben vorlegt (Studienkommission 1986). Dieser Studienkommission 
gehören zehn Personen aus den Berufsfeldern der Rechtswissenschaft, dem 
Strafvollzug, der Kriminalpolizei, der Verwaltung und der Sozialarbeit an sowie 
der damalige Chefredaktor des «Beobachters» Peter Rippmann – Mitglied 
des ehemaliges Initiativkomitees zur Beobachter-Initiative (im Detail siehe 
Studienkommission 1986: 1). Vier der Personen sind weiblich, wobei eine 
der Frauen neben ihrer Tätigkeit als Anwältin gleichzeitig die Präsidentin 
der Stiftung des Frauenhauses Zürich ist. Im Vernehmlassungsverfahren (BJ 
1988) zu diesem Vorentwurf des späteren OHG wird vor allem von Seiten 
verschiedener Kantone Kritik geübt und Eingri%e des Bundes in kantonale 
Kompetenzbereiche werden befürchtet. Deswegen verzögert sich die weitere 
Ausarbeitung und Inkraftsetzung des OHG, es wird erst 1993 rechtskräftig 
(Opferhilfegesetz 1993). Gleichzeitig mit der Inkraftsetzung rati!ziert die 
Schweiz auch das «Europäische Übereinkommen vom 24. November 1983 
über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten» (Bundesrat 1990: 
1001–1002). Dieses vom Europarat ausgearbeitete Übereinkommen, wel-
ches am 1. Februar 1988 in Kraft tritt, enthält gewisse Mindestvorschriften 
für die staatliche Entschädigung an Opfer von Gewalttaten. Es verleiht den 
Betro%enen jedoch keine Rechte, sondern verp"ichtet die Vertragsstaaten 
lediglich, Massnahmen zur Verwirklichung der Mindestvorschriften zu tre%en 
(was die Schweiz mit der Erarbeitung des OHG tut).

124 Zum Beispiel existiert der Verein zum Schutz misshandelter Frauen Zürich schon 
1977, die Verein zum Schutz misshandelter Frauen Zürich und die Frauenzent-
rale Luzern 1978, das Frauen haus Zürich 1979, das «Frauenhaus Bern» und die 
Arbeitsgruppe misshandelte Frauen Aargau 1980 (Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen 1982: 6–9).
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Die Umsetzung des OHG ist Sache der Kantone. Diese richten nach 
Inkraftsetzung des Gesetzes in unterschiedlichem Tempo Verwaltungsstellen 
ein, welche für die Opferhilfe zuständig sind, und beauftragen respektive 
scha%en Beratungsstellen, welche die Opferhilfeberatung übernehmen. Im 
OHG (1993: Art. 18) wird festgelegt, dass der Bund den Kantonen für den 
Aufbau der Opferhilfe eine auf sechs Jahre befristete Finanzhilfe gewährt. 
Die Kantone müssen dem Bundesrat während der ersten sechs Jahre nach 
Inkrafttreten des OHG alle zwei Jahre Bericht über die Verwendung der 
Finanz hilfe des Bundes erstatten. Auf der Grundlage der kantonalen Berichte 
und verschiedener Teilevaluationen bestimmter Aspekte der Opferhilfe125 
erstellt das Bundesamt für Justiz drei Berichte über den Vollzug und die 
Wirksamkeit der Opferhilfe (BJ 1996, 1998, 2000). Ausserdem führt das 
Bundesamt für Statistik seit dem Jahr 2000 die OHS, die unter anderem 
als Leistungsnachweis für die staatliche Opferhilfe gilt (zur OHS im Detail 
siehe Kap. 4.1).

Das OHG wird in seiner ersten Fassung von 1993 zwei Mal teilrevi-
diert. Die Änderungen betre%en methodische Aspekte bei der Ermittlung der 
Anspruchsberechtigung auf Entschädigungszahlungen (1998) und bestimmte 
Regelungen, die auf eine Verbesserung des Schutzes von gewaltbetro%enen 
Kindern abzielen (2002) (Expertenkommission 2002: 5). Anfang der 2000er 
Jahre wird nach erst siebenjährigem Bestehen die Totalrevision des Gesetzes 
in Angri% genommen. Verschiedene Gründe werden dafür als notwendig 
erachtet, die unter anderem durch die kantonalen Berichte, die Berichte des 
Bundesamts für Justiz und die verschiedenen Teilevaluationen der Opferhilfe 
ans Licht gebracht werden (näheres dazu siehe Expertenkommission 2002: 
7–10). Diese Gründe hängen nicht zuletzt auch mit bestimmten Ereignissen 
zwischen 1995 und 2001 zusammen. Das Bundesgericht hält in einem Urteil 
aus dem Jahr 1995 fest (Urteilsnummer: BGE 121 II 369), dass Opfern ein 
Recht auf Genugtuung zusteht, wenn sie schwer beeinträchtigt sind (Bundes-
rat 2005: 7172). Die Anzahl der Genugtuungszahlungen, die ursprünglich 
als freiwillige Leistung des Staates de!niert werden (siehe Kap. 2.3.3), steigt 
nach diesem Gerichtsurteil kontinuierlich an. Mit der Totalrevision soll diese 
Entwicklung gebremst werden. 1997 fordert ein Anschlag auf eine Touris-
tengruppe in Luxor (Ägypten) auch viele Todesopfer aus der Schweiz. Die 
in der Folge im Rahmen des OHG an die Hinterbliebenen geleisteten nicht 
unbeträchtlichen Hilfezahlungen sind mitverantwortlich für die Beschrän-

125 Die Teilevaluationen betre%en den Vollzug des Opferhilfegesetzes aus Sicht der 
Opfer, die Wirksamkeit der Massnahmen zum Schutz der Opfer im Strafverfahren, 
die Rechtsprechung zur Opferhilfe und den Vollzug und die Wirksamkeit der 
«Soforthilfe» (im Detail siehe BJ 2000: 6, 72–79).
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kung der Opferhilfe bei Straftaten im Ausland, welche mit der Totalrevision 
eingeführt wird. Zwei weitere Grossereignisse, die mit Leistungen nach OHG 
verbunden sind, bringen Unklarheiten in der Gesetzesumsetzung zutage und 
tragen ebenfalls dazu bei, dass die !nanziellen Leistungen des OHG mit seiner 
Totalrevision beschränkt werden sollen: ein Canyoning Unglück im Saxetbach 
im Berner Oberland im Jahr 1999, bei dem 21 Menschen ums Leben kommen; 
ein im Jahr 2001 verübtes Attentat im Zuger Kantonsparlament, bei dem 14 
Politiker/-innen umgebracht werden. Im Jahr 2000 wird eine Expertenkom-
mission eingesetzt, die im Rahmen der geplanten Totalrevision zwei Berichte 
erarbeitet (Expertenkommission 2001, 2002). Der Expertenkommission 
gehören 19 Personen an: aus der Rechtswissenschaft, der Sozialwissenschaft, 
der Verwaltung, der Medizin, der Psychotherapie und der Opferhilfeberatung 
(ein Berater einer allgemeinen Opferhilfe-Beratungsstelle und eine Beraterin 
eines frauenspezi!schen Angebots) (im Detail siehe Expertenkommission 2002: 
11). 11 der 19 Personen sind weiblich. Nach einem Vernehmlassungsverfahren 
(BJ 2003) wird die geplante Neukonzeption des OHG in den Jahren 2006 
und 2007 in National- und Ständerat debattiert (Bundesversammlung 2007). 
Am 1. Januar 2009 tritt das totalrevidierte OHG (2007) in Kraft. Im Januar 
2011 wird die neue schweizerische Strafprozessordnung rechtskräftig. Die bis 
anhin in das OHG integrierten Rechtsartikel zur Besserstellung der Opfer im 
Strafverfahren werden aus dem OHG entfernt und an verschiedenen Stellen 
in die neue Strafprozessordnung integriert.

Aus einer diskursanalytischen Perspektive sind vor allem zwei Ereignisse 
in den beschriebenen geschichtlichen Entwicklungen der Opferhilfe in der 
Schweiz wichtig: die Lancierung der Beobachter-Initiative und die Volks-
abstim mung zur Opferhilfe. Beide Ereignisse verändern die politischen und 
medialen Debatten zur Opferhilfe nicht nur inhaltlich, sondern vor allem in 
der Art und Weise, wie über die #ematik geredet wird. Die Lancierung der 
Volksinitiative führt dazu, dass das #ema der Situation der Opfer in Politik 
und Medien erstmals breiter wahrgenommen und diskutiert wird und zwar 
aus der Perspektive der Initiant/-innen der Volksinitiative. Mit der Annahme 
des Gegenvorschlags des Bundesrates in der Volksabstimmung wiederum wird 
die Sichtweise des Bundesrates für die weiteren Debatten richtungsgebend. 
Beide Ereignisse sind als diskursive Ereignisse zu gewichten. Sie bestimmen 
über einen gewissen Zeitraum als Referenzpunkte die Ausgestaltung der 
diskursiven Praxis, also der Art und Weise, wie über Verbrechensopfer und 
die Hilfe an sie geredet wird. Deswegen wird im Folgenden zwischen zwei 
Phasen des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses unterschieden, die gesondert 
erläutert werden: einer ersten, die mit der Lancierung der Volksinitiative 
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beginnt und mit der Volksabstimmung endet, und einer zweiten, die von 
der Volksabstimmung bis in die Gegenwart reicht.

In den gut sechs Jahren von der Lancierung der Beobachter-Initia-
tive Ende September 1978 bis zur erfolgreichen Volksabstimmung Anfang 
Dezember 1984 ist der ö%entliche Opferhilfe-Diskurs auf die Anliegen der 
Initiant/-innen der Beobachter-Initiative und die Reaktionen der Politik auf 
die Einreichung der Volksinitiative konzentriert. Es geht vor allem darum, 
die Bürger126 über die Problematik der Opfer interpersoneller Straftaten zu 
informieren und je nach vertretener Position in unterschiedlichem Ausmass 
zur Unterstützung der Volksinitiative respektive des Gegenvorschlags aufzu-
rufen. Im Mittelpunkt der Debatten steht die Reichweite der Schutzaufgabe 
respektive der Verantwortung des Staates für die Sicherheit seiner Bürger. Die 
leidvolle und unhaltbare Situation der Verbrechensopfer in der Gesellschaft 
wird dabei innerhalb der beiden Diskursstränge, die sich bestimmen lassen, 
kaum angezweifelt. Es geht vielmehr um die Frage der Zuständigkeit/Ver-
antwortung für dieses Problem und die Art und Weise seiner Lösung (siehe 
auch Kersten 2012b).

5.2.2.1 Staatsversagen in der Verbrechensbekämpfung

Der Diskursstrang Staatsversagen in der Verbrechensbekämpfung grup-
piert sich thematisch um die Aufgaben und die Verantwortung des Staates 
im Bereich der Verbrechensbekämpfung, denen der Staat in der Sichtweise 
dieses Diskursstrangs nicht nachkommt. Die Initiant/-innen der Volksiniti-
ative de!nieren den Staat als zuständige Instanz sowohl für die Vergeltung 
begangener Verbrechen als auch für den grundsätzlichen Schutz seiner Bürger 
im Verbrechensbereich. Diese Schutzaufgabe erfülle der Staat nicht, weil und 
solange er sich nicht für die Verbrechensopfer engagiere: 

Im Grunde müssten die Politiker aller Schattierungen erkennen, dass 
der Sozialstaat auf dem ganzen Gebiet der Verbrechensbekämpfung 
versagt, solange er sich mit der Durchsetzung des sogenannten Straf-
anspruchs gegenüber den Straftätern begnügt und die Opfer unab-

126 Die verwendeten Quellen sind fast durchweg in männlicher Sprachform gehal-
ten. Um möglichst nah an diesen Quellen zu bleiben, wird im Folgenden auf die 
Verwendung der männlichen und weiblichen Sprachform verzichtet, sobald sich 
der Text mit dem Quellenmaterial auseinandersetzt.
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hängig vom Ausmass des erlittenen Schadens einfach links liegenlässt. 
(Beobachter 1978c)

Die Initiant/-innen stellen in ihren Argumentationen den Staat in sei-
nem Versagen als erbarmungslos dar. Um diese Sichtweise zu unterstreichen, 
werden die !nanziellen Ausgaben des Staates für den Strafvollzug und die 
Rehabilitierung der Straftäter den fehlenden !nanziellen Aufwendungen für 
die Opfer gegenübergestellt: 

Der Staat wendet Millionen von Franken auf, um einen Strafvollzug zu 
gewährleisten, der nicht einfach Strafe und Sühne bedeutet, sondern 
den stra%ällig Gewordenen auf den Wiedereintritt in die Gesellschaft 
vorbereiten will. Dass der gleiche Staat bis auf den heutigen Tag kein 
Erbarmen mit den Opfern hat und nicht verp"ichtet werden kann, 
für diese – mit Rückgri%srecht auf die Täter – angemessene Genug-
tuungs- und Schadensersatzzahlungen zu leisten, ist ein Mangel, den 
die vom Beobachter lancierte Volksinitiative beheben soll. (Beobachter 
1979e: 14)

Das Engagement des Staates für die Straftäter wird als ein «menschen-
würdiger Strafvollzug» (Beobachter 1978c) benannt, den die Initiant/-innen 
nicht infrage stellen. Dieser müsse vielmehr um eine «mindestens so wichtige 
menschenwürdige Behandlung von Opfern» (Beobachter 1978c) ergänzt 
werden. Die momentane Situation der Opfer wird demnach als menschenun-
würdig eingeschätzt. Warum diese menschenunwürdige Situation gerade 
jetzt zutage trete, begründen die Initiant/-innen (Beobachter 1979b) mit 
der Zunahme von Gewaltverbrechen: «Die wachsende Zahl von Gewaltver-
brechen, nicht zuletzt auch im Ausland vorbereitete terroristische Anschläge 
mit Auswirkungen auf Schweizer Gebiet, machen eindeutige Gesetzeslücken 
sichtbar.» Darüber hinaus wird die Schicksalshaftigkeit und Machtlosigkeit 
betont, der die Menschen angesichts drohender Verbrechen ausgesetzt sind: 
«Jeder [kann] jederzeit unschuldiges Opfer der Kriminalität anderer werden 
[…]» (Beobachter 1978a: 12) und zwar aufgrund der «Unberechenbarkeit der 
Mitmenschen» (Beobachter 1979b). In dieser Argumentationsweise werden 
die Täter als Menschen dargestellt, die aufgrund ihres Charakters und/oder 
ihrer !nanziell prekären Situation nicht zur Verantwortung gezogen werden 
können. So werden die Täter als «charakterlose Übeltäter» (Beobachter 1979c: 
38), «Tunichtgut[e]» (Beobachter 1979e: 13), «kalt, unbeherrscht, gierig» 
(Beobachter 1978a: 15–16) beschrieben und als gefangen in ihrer eigenen, 
schicksalhaften Tragik (zum Beispiel Beobachter 1979d, 1980c). Darüber 
hinaus wird betont, dass die Täter keine !nanzielle Entschädigung an die 
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Opfer leisten könnten, weil sie oft mittellos seien und sich mit ihrem gerin-
gen Verdienst im Gefängnis auf die Zeit nach ihrer Entlassung vorbereiten 
müssten (zum Beispiel Beobachter 1979a; Neue Zürcher Zeitung 1979).

Das Problem, welches es zu lösen gilt, stellt sich also im Diskursstrang 
Staatsversagen folgendermassen dar: Der Staat engagiert sich nicht für Ver-
brechensopfer bei gleichzeitigem grossem Engagement für die Straftäter. Das 
führt die Opfer gerade auch vor dem Hintergrund der Zunahme und Schick-
salshaftigkeit von Gewaltverbrechen in eine menschenunwürdige Situation. 
Die Verantwortung für die Lösung des Problems liegt eindeutig beim Staat 
(in Form des Bundes und nicht der Kantone). Dessen Aufgabe ist es, sich 
nicht nur für die Vergeltung von Verbrechen, sondern auch für den Schutz 
seiner Bürger einzusetzen. Gerade die Machtlosigkeit gegenüber Verbrechen 
und die Unmöglichkeit der Verantwortungsübernahme durch die Täter er-
fordert das staatliche Engagement zur Behebung der menschenunwürdigen 
Situation der Verbrechensopfer.

Wie die menschenunwürdige Situation der Verbrechensopfer aussieht, 
wird durch Beispielgeschichten vorwiegend im «Beobachter» beschrieben.127 
Auf diese Beispielgeschichten wird an einzelnen anderen Stellen in den media-
len und politischen Debatten Bezug genommen. So wird beispielsweise die 
Situation einer Taxichau%euse, die Opfer eines Raubüberfalls wird, folgen-
dermassen umschrieben: 

Wie durch ein Wunder kam die Beraubte mit dem Leben davon. 
Doch die !nanziellen Folgen des Schadens und der Invalidität sind 
grenzenlos bedrückend und ruinös. Niemand hilft Frieda G. bei den 
Bemühungen um einen vollen Schadensersatz innert nützlicher Frist. 
Sie hat einen ermüdenden Kampf, der sie oft bis an die Grenzen der 
Verzwei"ung führte, hinter sich und wohl noch viele weitere Jahre des 
Kampfes vor sich. Darf das so bleiben? (Beobachter 1978a)

In den Darstellungen der Lebenssituationen der Opfer nach wider-
fahrener Straftat stehen ihre schlechte !nanzielle Situation und ihr einsamer 
Kampf um Schadensersatz durch die Täter im Vordergrund. Dieser Kampf 
münde in «erniedrigende Papieransprüche» (Beobachter 1979b) und «demü-

127 Der «Beobachter» führt als Konsumentenzeitschrift einen Beratungsdienst, durch 
den auch Verbrechensopfer beraten und teilweise !nanziell unterstützt werden 
(siehe dazu auch Beobachter 1978b: 3). Viele der ausgeführten Beispielgeschichten 
stammen – anonymisiert – aus dieser Beratungstätigkeit. Da neben dem «Beob-
achter» keine der in dieser Diskursphase beteiligten Akteur/-innen gleichzeitig in 
der konkreten Unterstützung von Verbrechensopfern tätig ist, werden Beispiel-
geschichten in dieser Phase hauptsächlich vom «Beobachter» eingebracht.
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tigendes Betteln um Wiedergutmachung» (Beobachter 1979a). Körperlich 
oftmals bleibend geschädigt würden die Opfer in diesem Kampf von Staat 
und Gesellschaft im Stich gelassen und blieben deswegen «durch jahrelange 
Rechtshändel mit ihnen [den Tätern] verkettet» (Beobachter 1980c). Diese 
Situation der Opfer nach dem Verbrechen führe dazu, dass «zum körperlichen 
Schaden [durch das Verbrechen] der seelische dazu [kommt]» (Beobachter 
1978a). Darüber hinaus wird in den Ausführungen die Unschuld der Opfer 
hervorgehoben. Sie werden als «unschuldige Opfer» (Neue Zürcher Zeitung 
1978), als «völlig unschuldig» (Beobachter 1978a) oder auch als «friedlich 
und nichtsahnend» (Beobachter 1979c) bezeichnet. In den Beschreibungen 
werden also zum einen die körperliche Schädigung der unschuldigen Opfer 
durch die Straftat und deren Folgen vor allem auch im !nanziellen Bereich 
hervorgehoben. Zum anderen wird eine weitere, nach der Straftat auftretende 
seelische Beeinträchtigung angeführt, verursacht durch das mangelnde Enga-
gement des Staates respektive das Im-Stich-Lassen der unschuldigen Opfer 
durch die Gesellschaft. Dieses Im-Stich-Lassen und die damit verbundene 
nochmalige, nun seelische Schädigung der Verbrechensopfer begründet ihre 
menschenunwürdige Situation.

In dieser menschenunwürdigen Situation werden die Opfer  – wie 
auch im Beispiel oben – trotz Beeinträchtigung durchweg in ihrer Hand-
lungsfähigkeit beschrieben, mit welcher sie sich für ihre Rechte wehren und 
um Schadensersatz kämpfen müssen. So wird zum Beispiel im «Beobachter» 
(1979a) eine !ktive Opfergeschichte dargestellt, in einer Sprache, welche die 
Leser/-innen direkt anspricht. Dabei wird unter anderem ausgeführt: 

Da aber der Strafrichter über Schadensersatz und Genugtuungs-
ansprüche nicht entscheiden kann, musst du [der/die Leser/-in als 
!ktives Opfer] auf dem Zivilweg vorgehen. […] Weil dir die Mittel 
zum Prozessieren fehlen, musst du ein Gesuch um unentgeltliche 
Prozessführung stellen. (Beobachter 1979a)

Daran anschliessend werden !ktive Unterlassungen und Fehlentscheide 
des Anwalts beschrieben, denen die Worte folgen: «Denn jetzt müsstest du 
weitermachen in einem ho%nungslosen Zweifrontenkrieg gegen den Täter 
[…].» Ähnlich wird auch die Situation der Krankenschwester Anita H., die 
vergewaltigt wurde, dargestellt: 

Anita kann also ein halbes Leben lang ho%nungslos dem Geld nach-
springen, das ihr zugesprochen worden ist. […] Als eigentliche Ent-
würdigung emp!ndet sie es, dass ihr zugemutet wird, immer wieder 
den Kontakt mit den Tätern zu suchen, wenn sie nicht überhaupt auf 
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die ihr zustehende magere Entschädigung verzichten will. (Beobachter 
1980b)

Es wird auch beschrieben, dass Anita H. in psychotherapeutischer 
Behandlung sei und sich seit der erlebten Gewalt überfordert fühle in ihrem 
Beruf und arbeitslos geworden sei. Diese psychische Beeinträchtigung durch 
die erlebte Straftat bildet in den Argumentationen jedoch nicht den Grund 
für die geforderte staatliche Entschädigung. Der Grund wird vielmehr in der 
als entwürdigend beschriebenen Behandlung von Anita H. durch staatliche 
Behörden gesehen: «Als sie sich kürzlich, arbeitslos geworden, um Arbeits-
losenunterstützung bemühte, musste sie weitere Erniedrigungen über sich 
ergehen lassen: Da könne doch etwas nicht stimmen, wenn eine Kranken-
schwester arbeitslos sei, das wurde ihr bedeutet» (Beobachter 1980b). Die 
Opfer werden in den Beschreibungen also in ihrem Handeln dargestellt: Sie 
müssen sich via Zivilprozess um Entschädigung bemühen, Anträge auf unent-
geltliche Prozessführung stellen, mit Anwälten in Kontakt treten, dem Geld 
nachspringen, selbst Kontakt mit den Tätern aufnehmen oder sich arbeitslos 
melden. Immer wieder werden auch bildhafte Wörter und Formulierungen 
verwendet, die mit der Situation eines Krieges in Verbindung stehen, wie die 
Wörter «Zweifrontenkrieg» oder «Kampf», in dem sich die Opfer be!nden 
(siehe Zitate weiter oben). In diesen Kampfsituationen erscheinen die Opfer 
in den Beschreibungen – mit und trotz ihrer körperlichen Schädigung durch 
die erlebte Gewalt – als handlungsmächtige Menschen, auch wenn ihre Geg-
ner in Form des Staates respektive unfähiger Behörden letztlich stärker sind. 
Die Opfer werden also nicht dargestellt als beeinträchtigt oder inadäquat 
handelnd aufgrund der erlebten Verbrechen. Das, was die Initiant/-innen an 
der Situation als unangebracht beurteilen, !ndet sich vielmehr bei den Erläu-
terungen der Handlungsweisen der staatlichen Institutionen und Personen: 
Strafrichter können nicht über Zivilansprüche entscheiden, Anwälte begehen 
Fehlentscheide, Behörden unterstützen die Opfer nicht bei ihrem Kampf um 
Schadensersatz oder unterstellen den Opfern, «dass mit ihnen etwas nicht 
stimme». Das Problem, welches mit dieser Argumentationsweise erzeugt wird, 
besteht in seinem Kern aus dem unverantwortlichen Handeln des Staates 
respektive der Gesellschaft, während sich die Opfer als handlungsmächtige 
Menschen konstituieren.128

128 Die Argumentationsweise der Initiant/-innen !ndet sich nicht nur im «Beob-
achter», sondern auch in Artikeln verschiedener Zeitungen, wie zum Beispiel in 
der «Weltwoche» (Zimmermann 1979), in der «Neuen Zürcher Zeitung» (1979) 
oder im «Tages-Anzeiger» (Strech 1984a, 1984b).
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Die Lösung des Problems sehen die Initiant/-innen in einer angemes-
senen !nanziellen Leistung des Staates an die Opfer vorsätzlicher Straftaten 
gegen Leib und Leben.129 Die !nanzielle Entschädigung der Opfer wird in 
den Darstellungen einerseits als eine «Wiedergutmachung» beschrieben, auf 
welche die Geschädigten «Anspruch» hätten (Beobachter 1978c) und ande-
rerseits als eine menschenwürdige Handlung, zu welcher der Staat aufgrund 
seiner Schutzaufgabe verp"ichtet sei. An die Beschreibung der !nanziellen 
Entschädigung als Wiedergutmachung und als etwas, worauf die Opfer An-
spruch hätten, schliesst die Forderung an, dass die !nanzielle Entschädigung 
allen Opfern zustünde und nicht nur zu leisten sei, «wenn es [das Opfer] am 
Bettelstab daherkommt» (Beobachter 1983). Die Initiant/-innen halten in 
diesem Zusammenhang fest, dass !nanziell abgesicherte Opfer gleichermassen 
von den Straftaten getro%en würden und sich nicht von der Gesellschaft im 
Stich gelassen fühlen sollten. Die !nanziellen Leistungen des Staates hätten 
jedoch nicht automatisch den ganzen Schaden der Opfer abzudecken  – 
was in der Begri&ichkeit «angemessen entschädigen» im Initiativtext zum 
Ausdruck gebracht würde.130 Die vom Bundesrat eingeführte Priorisierung 
der sogenannt moralischen Hilfe (siehe dazu weiter unten) wird von den 
Initiant/-innen dagegen in ihrer Wirksamkeit angezweifelt. Die moralische 
Hilfe stelle «für die Mitglieder der Redaktion nicht ein Schlagwort, sondern 
eine Selbstverständlichkeit aus dem Beratungsalltag des Beobachters [dar]» 
(Beobachter 1983). Gleichzeitig erscheine ihre gesetzliche Verankerung 
fraglich, denn «Moral lässt sich nicht vorschreiben, sondern nur vorleben» 
(Beobachter 1983).

Die Sprache der Initiant/-innen ist sachlich-informativ und oft auch 
emotionalisierend, wodurch die menschenunwürdige Situation der Opfer 
und das Versagen des Staates hervorgehoben werden. Das zeigt sich auch 
in den verschiedenen Zitaten weiter oben. Durch die emotionalisierende 

129 Nach Meinung des Initiativkomitees ist die !nanzielle Hilfe für Opfer fahrlässiger 
Straftaten nicht gleichermassen notwendig, da es sich dabei meist um Strassen-
verkehrsopfer handle, die durch den obligatorischen Versicherungsschutz in 
diesem Bereich !nanziell abgedeckt seien (Beobachter 1983). Ausserdem seien 
die Leistungen nur an Opfer von Straftaten gegen Leib und Leben auszurichten 
und nicht an Opfer von Vermögensdelikten, weil letztere nicht gleichermassen 
geschädigt würden und es sich noch dazu auch um Banken/Geschäfte und nicht 
nur um Personen handeln könne (Kommission des Nationalrates 1984: 5–6).

130 Im Hinblick auf die konkrete Höhe der Entschädigungsleistungen verweisen 
die Initiant/-innen auf die gängige Gerichtspraxis bei bisher zugesprochenen 
Entschädigungs- und Genugtuungszahlungen im Haftp"ichtbereich. Die Details 
dazu sollten im Gesetz und nicht auf Verfassungsebene ausgearbeitet werden 
(Kommission des Nationalrates 1984: 1–4).
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Sprache erscheint die gesamte Situation in einer Dringlichkeit, die nach 
«einer Lösung ruft». Dieses «Rufen» schlägt sich nieder in einem appellativen 
Sprachstil, in welchem sich die Initiant/-innen an die Leser/-innenschaft des 
«Beobachters» wenden. Mit der Mischung aus sachlich gehaltener Information 
und appellativ-emotionalisierenden Formulierungen sollen die Leser/-innen 
informiert und gleichzeitig solidarisiert werden, so dass sie dem Aufruf zur 
Unterstützung der Volksinitiative folgen.

Wie erwähnt, gibt es zur Beobachter-Initiative im ö%entlichen Opfer-
hilfe-Diskurs kaum kontroverse Diskussionen und gegensätzlichen Meinungen, 
weder in den Printmedien noch in den politischen Diskussionen. Lediglich 
einzelne Liberale sprechen sich gegen ein staatliches Engagement für Ver-
brechensopfer aus (mehr dazu weiter unten). Unabhängig von der jeweils 
vertretenen Position respektive Nuancierung wird die aktuelle Situation der 
Verbrechensopfer von allen Seiten als leidvoll, unhaltbar und unbefriedigend 
eingeschätzt und auch die Unmöglichkeit der Verantwortungsübernahme 
durch die Täter wird nicht angezweifelt. Das Anliegen der Beobachter-Ini-
tiative wird in den Printmedien positiv aufgenommen. Der Sprachstil ist 
sachlich-informativ darauf ausgerichtet, über die aktuelle rechtlich-soziale 
Situation der Verbrechensopfer in der Schweiz, das Anliegen der Volksinitia-
tive, Massnahmen in benachbarten Ländern und den Stand der politischen 
Debatten und Massnahmen in der Schweiz zu informieren. Derartige Artikel 
!nden sich unter anderem gehäuft in der «Neuen Zürcher Zeitung» (zum 
Beispiel 1978, 1983; Rohr 1980; #almann 1984). Gleichzeitig existiert 
auch der schon für die Ausführungen der Initiant/-innen beschriebene 
emotionalisierend-appelative Sprachstil, eingefügt in sachlich-informativ 
gehaltene Artikel und auch – was die Ausnahme darstellt – als Grundton 
einzelner Artikel vor allem in der «Weltwoche» (Steiger 1983; Zimmermann 
1979).131 Der «Beobachter» tritt in den Debatten als die einzige Organisation 
auf, die sich um Verbrechensopfer kümmert und sich für diese einsetzt. Das 
wird zwar kritisiert (Neue Zürcher Zeitung 1979), ruft jedoch keine anderen 
Organisationen für Verbrechensopfer auf den Plan. Vereinzelt werden andere 
Organisationen genannt, die entweder keinen besonderen Bedarf für den 
Ausbau der Hilfe an Verbrechensopfer feststellten oder aber einen derartigen 
Ausbau prüften (zum Beispiel Neue Zürcher Zeitung 1979).

131 Vereinzelt wird bei der positiven Aufnahme der Beobachter-Initiative die leidvolle 
Situation auch der Straftäter und ihr Einbezug in die Wiedergutmachung an 
die Opfer besonders betont, unter Bezugnahme auf Paul Brenzikofer, damaliger 
Direktor der Strafanstalt Saxeriet (zum Beispiel Lustig 1979; Stahlberger 1982) 
respektive selbst von ihm verfasst (Brenzikofer 1979). Das von der Beobachter-Ini-
tiative geforderte staatliche Engagement wird dabei jedoch nicht infrage gestellt.
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5.2.2.2 Selbstverantwortung der Bürger auch bei der Bewältigung von 
 Schicksalsschlägen

Der Diskursstrang Selbstverantwortung der Bürger auch bei der Bewäl-
tigung von Schicksalsschlägen bildet sich erst nach der Einreichung der Beob-
achter-Initiative vollständig aus. Hier wird die Verantwortung des Staats für 
Verbrechen, die von Einzelpersonen begangen werden, deutlich abgelehnt. 
Diese Position vertritt unter anderem der Bundesrat (1983: 886): «Nach der 
liberalen Tradition hat der Einzelne nicht nur das Recht auf Selbstbestimmung, 
sondern er trägt auch Selbstverantwortung und muss deshalb die Wechsel-
fälle des Lebens allein bewältigen.» Mit Rekurs auf die «liberale Tradition» 
lehnt der Bundesrat (1983: 889) die Haftung des Staates für Straftaten, die 
in seinem Hoheitsgebiet begangen werden, ab und führt weiter aus: «Ebenso 
verwerfen wir die Idee, dass der Staat verp"ichtet ist, sich der Opfer strafbarer 
Handlungen anzunehmen, weil er das Strafverfolgungsmonopol beansprucht 
und die Selbstjustiz verbietet.»

Trotz dieser Zurückweisung der Staatsverantwortung, welche die Ini-
tiant/-innen entwerfen, wird eine staatliche Hilfe an Verbrechensopfer nicht 
generell abgelehnt. Sie wird jedoch anders begründet. Zum einen hebt der 
Bundesrat die schon existierende Verankerung der Anliegen von Opfern im 
bestehenden kantonalen und eidgenössischen (Sozial-)Versicherungs- und 
Strafrecht hervor (Bundesrat 1983: 876–882). Zum anderen bestätigt er – wenn 
auch sachlich und weniger drastisch formuliert als bei den Initiant/-innen – 
bestehende Gesetzeslücken, welche die Opfer in eine leidvolle Situation führen 
könnten (Bundesrat 1983: 889–891). Diese als sehr leidvoll beschriebene 
Situation von Opfern mache die staatliche Hilfe trotz liberaler Tradition und 
grundsätzlicher Eigenverantwortung der Bürger/-innen notwendig: 

Dennoch erscheint es uns aus Gründen der Billigkeit notwendig, dass 
die Gesellschaft grössere Solidarität gegenüber den Menschen zeigt, 
die infolge einer Straftat schuldlos unversehens in grosse seelische und 
wirtschaftliche Not geraten. Tatsächlich wird damit eine Sonderre-
gelung für die Opfer von Straftaten gescha%en. Wir glauben jedoch, 
wie wir bereits dargestellt haben (Zi%. 72), dass diese Regelung eine 
gerechte und notwendige Ergänzung zu den Anstrengungen bringt, 
die für die Resozialisierung von Straftätern unternommen werden. 
(Bundesrat 1983: 891)

Die Hilfe wird begründet mit den Begri%en der «Billigkeit» und der 
«Solidarität». Billigkeit meint eine Art «natürliches Gerechtigkeitsemp!nden» 
(Bundeszentrale für politische Bildung 2007). Dieses ergänzt das positive 
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(formale) Recht und soll vor allem mögliche Härten in der individuellen 
Anwendung des positiven Rechts mildern. Eine Sonderhilfe an Opfer von 
Straftaten sei also gerecht und gerechtfertigt, weil damit unverschuldete, 
individuelle und besonders leidvolle Situationen abgemildert werden könn-
ten und weil sie eine gerechte Ergänzung des staatlichen Engagements für 
die Täter darstelle. Der Begri% der Solidarität wiederum kann umschrieben 
werden als eine Unterstützung, die auf ein Zusammengehörigkeitsgefühl und 
ein Füreinander-Eintreten gründet (Dudenredaktion 2007: 1259). Mit einer 
Hilfe an Verbrechensopfer – zu der sich der Staat freiwillig verp"ichte – zeige 
die Gesellschaft also ihre Zusammengehörigkeit mit den Opfern und deren 
Dazugehören zur Gesellschaft.

Mit dieser Argumentationsweise sind bestimmte Beschreibungen der 
Opfersituationen verbunden, wie folgendes Zitat exemplarisch zeigt: 

Sehr oft führt die strafbare Handlung beim Opfer zu einem psychi-
schen Schock. Diese Störung kann sich beim Kontakt des Opfers mit 
der Polizei und der Justiz (Zivil- oder Strafgericht) und wegen der 
Schwierigkeiten, denen es bei seinen Bemühungen um Schadensersatz 
begegnet, noch verstärken. Das Opfer hat häu!g das Gefühl, dass sich 
die Ö%entlichkeit und die Behörden nur für den Täter interessieren 
und es sich selbst überlassen. Um sein inneres Gleichgewicht wieder-
zu!nden, braucht das Opfer nicht nur Geld, sondern auch und vor 
allem psychologische Unterstützung, eine Vertrauensperson, die es 
beraten, ihm Selbstvertrauen wiedergeben kann, ihm hilft, sich wieder 
in die Gesellschaft zu integrieren. (Bundesrat 1983: 891)

Im Mittelpunkt der Darstellungen steht die psychische Beeinträch-
tigung, welche die Opfer durch die Straftat erleiden. In den Ausführungen 
werden Opfer konstruiert, die durch die Straftat in ihrer Wahrnehmungs- und 
Handlungsfähigkeit in grossem Mass eingeschränkt und beeinträchtigt sind 
und sich im Stich gelassen fühlen. Gerade diese als sehr leidvoll beschriebene 
Beeinträchtigung und Hil"osigkeit der Opfer durch das erlebte Verbrechen sind 
es, welche eine staatliche Hilfe als gerecht und solidarisch erscheinen lassen.

Für die so gestaltete Problemde!nition und Opfer-Situation arbeitet 
der Bundesrat (1983: 892–893) in seinem Gegenvorschlag zur Volksinitiative 
einen spezi!schen Lösungsvorschlag aus. Der Schwerpunkt der dargestellten 
Hilfe liegt auf der psychosozialen Beratung und der zwischenmenschlichen 
Unterstützung – wie in obigem Zitat zur Opfer-Situation ausgeführt –, die 
unabhängig von der !nanziellen Situation der Opfer geleistet werden sollten. 
Umgesetzt werden solle die Beratung in der Kompetenz der Kantone und 
zwar innerhalb subventionierter privater oder staatlicher Beratungsstellen 
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(Bundesrat 1983: 898). Die von den Initiant/-innen geforderte !nanzielle 
Entschädigung durch den Staat dagegen will der Bundesrat auf Opfer mit 
«ernsthaften, wirtschaftlichen Schwierigkeiten» beschränken (Bundesrat 1983: 
893). Das seien Opfer, «die die wirtschaftlichen Folgen der Straftat nicht allein 
tragen können» (Bundesrat 1983: 896) respektive sogenannte «Sozialfälle» 
(Kommission des Ständerates 1984: 8). Begründet wird diese Beschränkung 
wiederum mit Rekurs auf die Begri%e der Billigkeit und der Solidarität: «Da 
die Hilfe zugunsten der Opfer von Straftaten ein Akt der Solidarität der 
Gemeinschaft ist, liegt es nahe, dass sie auf die Personen beschränkt wird, 
die sie wirklich nötig haben […]» (Bundesrat 1983: 896).

In den Argumentationen des Bundesrates bilden die Begri%e der Ge-
rechtigkeit und Solidarität wesentliche Bausteine: Eine staatliche Sonderhilfe 
an Verbrechensopfer ist vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Selbst-
verantwortung der Bürger in einer liberalen Staatstradition nur begründbar, 
wenn sie gerecht ist und die Solidarität der Gesellschaft ausdrückt. Das ist 
der Fall, wenn Personen durch Verbrechen unverschuldet in sehr leidvolle 
Situationen gebracht werden und deswegen nicht mehr oder nur noch ein-
geschränkt selbstverantwortlich handlungsfähig sind. So gesehen steht und 
fällt eine staatliche Hilfe an Verbrechensopfer also mit der sehr leidvollen 
Situation der Opfer durch die erlebte Straftat. Das Leidvolle an dieser Situation 
wiederum trägt in den Ausführungen ganz bestimmte Züge: Es !ndet sich im 
«psychischen Schock» der Opfer durch das erlebte Verbrechen und der damit 
verbundenen Wahrnehmungseinschränkung und Handlungsohnmacht. Nur 
wenn also die Opfer nicht mehr oder nur noch eingeschränkt handlungsfähig 
sind, wird eine staatliche Hilfe als gerecht und Akt der Solidarität angesehen. 
Ansonsten ist sie nicht rechtfertigbar. Und gerade weil Opfer durch die erlebte 
Gewalt in erster Linie handlungsohnmächtig werden (können), muss die Hilfe 
hauptsächlich als zwischenmenschliche Begleitung und Beratung und nicht 
als !nanzielle Entschädigung ausgestaltet sein. Das Problem, welches gelöst 
werden muss, wird im Diskursstrang Selbstverantwortung also vom Staat zu 
den Opfern verschoben. Nicht das Handeln respektive Nicht-Handeln des 
Staates wird problematisiert, sondern die Handlungsohnmacht von Opfern.

Schon bevor sich der Bundesrat 1983 in seiner Botschaft zur Volksin-
itiative und dem Gegenvorschlag mit den oben skizzierten Argumentationen 
zu Wort meldet, !nden sich Aspekte dieser Argumentationsweise vereinzelt 
in den untersuchten Printmedien. Es handelt sich um Passagen in einigen 
Zeitungsartikeln (Neue Zürcher Zeitung 1978, 1979; Tages-Anzeiger 1980), 
in denen sachlich über die rechtlich-soziale Situation der Opfer und das 
Anliegen der Beobachter-Initiative informiert und gleichzeitig das Dafür 
und Dagegen erörtert wird. Wie später vom Bundesrat wird die generelle 
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Staatsverantwortung für Verbrechensopfer abgelehnt. Vorhandene Schadens-
ersatzansprüche der Opfer in Straf- und Zivilverfahren werden hervorgehoben 
und/oder es wird auf die Hilfe bestehender privater Organisationen hinge-
wiesen. Die Dringlichkeit der Beobachter-Initiative wird angezweifelt und 
die Vorteile der Hilfe durch private Organisationen betont (Neue Zürcher 
Zeitung 1979): «Bestehende Institutionen verfügen darüber hinaus über eine 
gut funktionierende, auf das ganze Land verteilte und mit dem Bürger (und 
Spender) in Kontakt stehende Organisation. ‹Weniger Staat› wäre in diesem 
konkreten Bereich bestimmt mehr.» Und nicht zuletzt wird eine gesetzliche 
Regelung zugunsten von Verbrechensopfern auch deswegen kritisch beurteilt, 
weil dadurch Ungerechtigkeiten und rechtliche Ungleichheiten gegenüber 
Opfern anderer Unglücksfälle mit ebenso leidvollen Lebenssituationen 
gescha%en würden (Tages-Anzeiger 1980). Die genannten Artikelpassagen 
konzentrieren sich auf Darlegungen darüber, was gegenüber den Opfern 
sinnvollerweise zu leisten sei respektive von privaten Institutionen schon 
geleistet werde und die kritische Beurteilung allfälliger staatlicher Hilfe. Die 
vom Bundesrat entworfene leidvolle Situation der Opfer dagegen, geprägt 
von Schock und Handlungsohnmacht, !ndet sich in den Darstellungen nicht 
wieder. Diesen speziellen Schwerpunkt und die damit verbundene Art und 
Begründung der staatlichen Hilfe bringt erst der Bundesrat in den ö%entli-
chen Opferhilfe-Diskurs ein.

Lediglich an zwei Stellen in den medialen Debatten wird die Staatshilfe 
des Bundes für Verbrechensopfer klar abgelehnt, sowohl in der Variante der 
Beobachter-Initiative als auch derjenigen des Gegenvorschlags. Beide Artikel 
erscheinen in der «Neuen Zürcher Zeitung» und erst einen Monat vor der 
Volksabstimmung. Sie sind nicht von Journalist/-innen der Zeitung selbst 
verfasst. Rudolf Rohr (1984), der Autor des einen Artikels, ist der damalige 
Direk tor des Redressement national.132 Gilbert Coutau (1984), der andere 
 Autor, ist ein damaliger Nationalrat und Mitglied der liberalen Partei der 
Schweiz. Die Argumentationsweise für die Ablehnung der Staatshilfe des 
Bundes ist in beiden Artikeln gleich. Weder die im ö%entlichen Opferhilfe- 
Diskurs als leidvoll dargelegte Situation der Opfer noch die allfällige 
Notwendigkeit der Hilfe für sie werden angezweifelt. Eine derartige Hilfe 
liege jedoch eindeutig in der Selbstverantwortung der Kantone und sei auf 
keinen Fall die Aufgabe des Bundes. Auch in dieser Argumentationsweise 
wird eine staatliche Hilfe (des Bundes) mit Rückgri% auf den Begri% der 
Selbstverantwortung abgelehnt. Hier bezieht sich die Selbstverantwortung 

132 Dabei handelt es sich um eine rechtsbürgerliche Vereinigung, welche sich für die 
Stärkung des Föderalismus und die Bekämpfung etatistischer und zentralistischer 
Anliegen einsetzt. Seit 2001 nennt sie sich Liberale Aktion (Sidler 2010).
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jedoch auf die Kantone und nicht  – wie weiter oben beschrieben  – auf 
die Bürger. Abgesehen von diesen vereinzelten kritischen Stellungnahmen 
werden sowohl die Beobachter-Initiative als auch der Gegenvorschlag des 
Bundesrates positiv aufgenommen und befürwortet. Der Gegenvorschlag des 
Bundesrates wird dabei fast ausschliesslich als Erweiterung der Anliegen der 
Initiant/-innen ausgelegt (ausser von diesen selbst). Diskutiert wird lediglich 
die Reichweite der staatlichen !nanziellen Entschädigung: Soll diese Opfern 
in «wirtschaftlichen Schwierigkeiten» oder in «ernsthaften wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten» zukommen (zum Beispiel Neue Zürcher Zeitung 1983)? 
Darüber hinaus existieren unterschiedliche Meinungen darüber, ob die Hilfe 
für Menschen schweizerischer Staatsbürgerschaft oder auch für Ausländer 
gelten soll und welche Straftatengruppen einbezogen werden sollen (zum 
Beispiel Brenzikofer 1979).

Auch in den politischen Debatten im National- und Ständerat und 
in den zuständigen Kommissionen des National- und Ständerats existieren 
keine kritisch-ablehnenden Stellungnahmen gegenüber der Beobachter-Ini-
tiative und dem Gegenvorschlag des Bundesrates. Eine Ausnahme bildet der 
Ablehnungsantrag des Nationalrats Gilbert Coutau (Bundesversammlung 
1984: 256), der kaum auf Resonanz stösst. Seine Argumentation ist weiter 
oben schon beschrieben. Der Gegenvorschlag des Bundesrates wird von allen 
Seiten als Erweiterung der Beobachter-Initiative begrüsst und befürwortet. 
Damit wird auch die Problemde!nition des Bundesrates übernommen. Wie 
zum Beispiel Nationalrat #eo Fischer (CVP) in der Nationalratsdebatte 
feststellt: «Die psychisch oft schwer geschädigten Opfer bedürfen der Betreu-
ung» (Bundesversammlung 1984: 258). Diskussionen entstehen lediglich 
um den Einbezug der Kantone (also den föderalistischen Aspekt) und die 
Anspruchsberechtigung für die !nanzielle Entschädigung.133

5.2.2.3 Erste geschlechterspezifische Aspekte der diskursiven Praxis

Das Geschlecht der Opfer "iesst in dieser ersten Phase des Diskurses 
zumeist über konkrete Opferbeispiele in die Debatten ein. Diese Beispiel-
geschichten stammen hauptsächlich aus dem «Beobachter» und sind im 

133 Nationalrat Joseph Iten (CVP) (Bundesversammlung 1984: 273–274) und die 
CVP-Fraktion (Bundesversammlung 1984: 258) plädieren dafür, die Einschrän-
kungen für !nanzielle Entschädigung aus dem Gegenvorschlag des Bundesrates zu 
streichen. Die Fraktionen der SVP, EVP/LdU, FDP und SP sprechen sich gegen 
diesen Vorschlag aus. Lediglich die Eingrenzung der !nanziellen Hilfe auf Opfer 
in «ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten» wird – wie von der Kommission 
des Nationalrats (1984) vorgeschlagen – von National- und Ständerat abgeändert 
in «wirtschaftliche Schwierigkeiten».
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Diskursstrang Staatsversagen verankert. Bei den Opfern in den Beispiel-
geschichten, anhand welcher die konkreten Situationen gewaltbetro%ener 
Menschen verdeutlicht werden, handelt es sich in 60% der Fälle um Frauen 
und in 40% um Männer. Dies wird aus den konkret erzählten Geschichten 
ersichtlich, ohne dass das Geschlecht der Opfer jedoch in den Ausführungen 
näher zum #ema gemacht wird. Die Opferbeispiele sind auch nicht unter-
schiedlich dargestellt, je nachdem, ob es sich um weibliche oder männliche 
Opfer handelt. Opfer im Kindesalter fehlen vollständig und die Straftaten 
betre%en weder häusliche Gewalt noch wird die besondere Verletzlichkeit von 
Frauen gegenüber sexueller Gewalt/Vergewaltigung hervorgehoben.

In den politischen Debatten am Ende der ersten Diskursphase werden 
einige Opferbeispiele angeführt, bei denen die Opfer zumeist weiblich sind. 
Der Bundesrat führt die Schwächen des geltenden Rechts im Hinblick auf 
die Unterstützung von Opfern anhand des Beispiels einer Hausfrau und 
Mutter aus, die Opfer eines Angri%s wird (Bundesrat 1983: 890). Elisabeth 
Kopp (FDP), Nationalrätin und Präsidentin der nationalrätlichen Kommis-
sion, in welcher die Anliegen der Volksinitiative und des Gegenvorschlags 
vorberaten werden, erö%net die Debatte im Nationalrat mit dem Beispiel 
einer Krankenschwester, die von zwei Männern vergewaltigt wird (Bundes-
versammlung 1984: 253).134 Das Beispiel solle – so führt Elisabeth Kopp 
aus  – auf die #ematik einstimmen und gleichzeitig zur Illustration der 
Unterschiede zwischen Volksinitiative und Gegenvorschlag dienen. Natio-
nalrat Moritz Leuenberger (SP) schliesslich legt in seinen Ausführungen den 
Schwerpunkt darauf, dass die Gesellschaft mit Opfern nicht umzugehen 
wisse und lernen müsse, Mitleid mit diesen zu haben. Er untermauert dies 
mit dem Hinweis auf die Situation vergewaltigter Frauen und der Witwe 
eines Mannes, der umgebracht wurde (Bundesversammlung 1984: 262).135 
Des Weiteren nimmt der Bundesrat bei der Beschreibung der «moralischen 
Folgen der strafbaren Handlung» (Bundesrat 1983: 891, 901) Bezug auf 
schon bestehende private Angebote für Opfer und verweist dabei auf den 
Bericht der Eidgenössischen Frauenkommission (1982) über häusliche Gewalt 
gegen Frauen in der Schweiz.136 In diesem Bericht werden unter anderem 
mehrere schon bestehende Beratungsangebote für gewaltbetro%ene Frauen 
134 Das Beispiel der Situation der vergewaltigten Krankenschwester wird in der Folge 

auch in verschiedenen Zeitungsartikeln angeführt, vor allem im «Tages-Anzeiger» 
(zum Beispiel Strech Strech 1984a; 1984b; Tages-Anzeiger 1984). 

135 Die Geschichte der Witwe wird als Beispiel mit zwei Opfern beschrieben, einem 
männlichen, welches umgebracht worden ist und einem weiblichen, welches als 
Hinterbliebene damit zurecht kommen muss. 

136 Dieser Bericht geht auf ein Postulat der Nationalrätin Heidi Deneys (SP) aus 
dem Jahr 1980 zurück. Darin wird der Bundesrat gebeten, einen Bericht über 
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genannt. Und Bundesrat Rudolf Friedrich (FDP) weist darauf hin, dass sich 
die Ö%entlichkeit erst seit kurzem mit den Problemen misshandelter und 
vor allem vergewaltigter Frauen beschäftigen würde (Kommission des Natio-
nalrates 1984: 8). Auf männliche Opfer wird lediglich einmal kurz Bezug 
genommen in einem Muster der Ausnahme von der Regel (mehr dazu siehe 
Kap. 5.2.4.2). Mit der Aufnahme des Anliegens der Beobachter-Initiative 
durch die Politik und der Hervorhebung der Hilfsbedürftigkeit von Opfern 
zeichnet sich also eine Art und Weise des Sprechens über die #ematik ab, 
in welcher bei den Erläuterungen immer wieder in irgendeiner Form auf 
weibliche Opfer Bezug genommen wird.

Wie sich nun die medialen und politischen Debatten mit der Annahme 
der Problem- und Lösungsde!nition des Bundesrates weiter entwickeln und 
inwiefern die oben skizzierte geschlechterspezi!sch strukturierte Art und 
Weise des Sprechens über Opfer und Opferhilfe eine Fortführung !ndet, 
wird im Folgenden erläutert.

Die untersuchte zweite Diskursphase des ö%entlichen Opferhilfe-Dis-
kurses beginnt mit der Volksabstimmung zum Gegenvorschlag im Dezember 
1984 und !ndet ihren Abschluss Ende 2008. Sie umfasst also 24 Jahre. Die 
Debatten lassen sich im Hinblick auf den geschlechterspezi!schen Fokus des 
vorliegenden Buches und im Unterschied zur ersten Diskursphase nicht zu 
zwei argumentativ in sich geschlossenen Diskurssträngen bündeln, die sich 
gegenüberstehen. Es geht nun anders als in der ersten Phase nicht um zwei 
Grundsätze, die als Argumentationskette formuliert sind, für die geworben 
und die zur Abstimmung gebracht werden sollen. Die Debatten sind viel-
mehr mit der Ausdi%erenzierung, Umsetzung und Korrektur eines der beiden 
Grundsätze beschäftigt, was mit einer Vielfalt an #emen, Unterthemen und 
Nuancierungen verbunden ist. Zwei wichtige, zeitlich aufeinander folgende 
Prozesse prägen die zweite Diskursphase: die Zeit der Ausarbeitung des 
OHG von 1985 bis 1992; der Prozess der Umsetzung des OHG nach seiner 
Inkraftsetzung am 1.  Januar 1993, der auch die Totalrevision des OHG 
einschliesst (ab dem Jahr 2000). In diesen zeitlich aufeinander folgenden 
Prozessen sind zwar teilweise unterschiedliche #emenschwerpunkte für 
die Debatten bestimmend. Dadurch verändert sich die diskursive Praxis 
jedoch nicht grundlegend: Die Beeinträchtigung und Hilfsbedürftigkeit 
von Opfern bleibt dominanter Bezugspunkt der Debatten, auf den in ganz 

die Gewaltbetro%enheit von Frauen in der Schweiz ausarbeiten zu lassen (Eidge-
nössische Kommission für Frauenfragen 1982: 1).
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unterschiedlichen #emenbereichen immer wieder eingegangen und verwie-
sen wird. Es geht nun darum, näher zu konkretisieren und umzusetzen, was 
und für wen Opferhilfe sein soll. In diesem Zusammenhang werden viele 
verschiedene #emen behandelt, die sich zu drei Diskurssträngen gruppieren 
lassen: Hilfeleistungen und Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone; 
Anspruchsberechtigte der Opferhilfe; Arbeit der Opferhilfe-Beratungsstellen. 
Für das Interesse des vorliegenden Buches sind vor allem diejenigen Aspekte 
der diskursiven Praxis von Interesse, durch welche die Kategorie Geschlecht 
in die Debatten eingeführt und in eine spezi!sche Beziehung gesetzt wird 
zu verschiedenen #emen. Das passiert in gleichgestalteten Mustern und 
Regelmässigkeiten über alle drei Diskursstränge hinweg. Daneben sind die 
medialen und politischen Debatten über weite Strecken ohne Einbezug 
der Kategorie Geschlecht gestaltet. Da Geschlecht also innerhalb der drei 
Diskursstränge nicht auf unterschiedliche Art und Weise behandelt wird 
und die Debatten häu!g nicht geschlechterspezi!sch strukturiert sind, ist 
eine vollständige Darstellung der Diskursstränge für die Beantwortung der 
vorliegenden Forschungsfragen nicht notwendig. Im Folgenden werden die 
einzelnen Diskursstränge in ihren wesentlichen Grundzügen skizziert, so dass 
die argumentativen und thematischen Kontexte deutlich werden, in welche 
die geschlechterspezi!schen Aspekte der Diskurspraxis eingebettet sind. Bei 
dieser inhaltlichen Beschreibung der Diskursstränge wird aus Gründen der 
Übersichtlichkeit zwischen der medialen und der politischen Diskursebene 
unterschieden, weil die #ematisierungen auf den beiden Ebenen teilweise 
unterschiedlich gewichtet sind.137 Erste bei den folgenden Erläuterungen 
gegebene Hinweise auf die geschlechterspezi!sche diskursive Praxis werden 
dann in Kapitel 5.2.4 wieder aufgegri%en und in ihrer Ausgestaltung und 
Wirkung vertiefend erläutert.138

137 Die Unterscheidung zwischen den beiden Diskursebenen erfolgt lediglich aus 
Gründen der übersichtlichen Gestaltung. Die geschlechterspezi!schen Muster 
der Diskurspraxis sind auf beiden Ebenen vorhanden. Deswegen sind die Unter-
schiede zwischen den Diskursebenen für das Interesse des vorliegenden Buches 
analytisch nicht relevant. 

138 Da die geschlechterspezi!schen Muster der diskursiven Praxis an verschiedensten 
Stellen der politischen und medialen Debatten zu !nden sind und der Fokus des 
vorliegenden Buches nicht auf eine Analyse der Medienlandschaft gerichtet ist, 
wird auf allfällige thematische und stilmässige Unterscheidungen, die je nach 
Zeitung gemacht werden, nicht eingegangen.
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5.2.3.1 Hilfeleistungen und Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone

In diesem Diskursstrang geht es um die Auseinandersetzung mit den 
gesetzlich zu regelnden respektive gesetzlich geregelten Hilfeleistungen und 
der Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone.

 Mediale Diskursebene

In den medialen Debatten wird in den Jahren der Ausarbeitung des 
OHG vor allem die moralische Hilfe (Beratung und Betreuung) für die Opfer 
hervorgehoben. Sie wird beschrieben als «ganzheitliche Hilfe» für die «vielfäl-
tigen Probleme» der Verbrechensopfer (zum Beispiel Tages-Anzeiger 1990). 
Die !nanzielle Hilfe dagegen wird als zweitrangig eingestuft (zum Beispiel 
Hug 1987). Gleichzeitig wird die Wichtigkeit der Stärkung der Opfer im 
Strafverfahren hervorgehoben (zum Beispiel Hug 1987, 1991a; P!ster 1989). 
Mit der Inkraftsetzung des OHG im Jahr 1993 richten sich die medialen 
Diskussionen am vorhandenen Gesetz aus. In den Vordergrund rücken nun 
die Umsetzungspraxen in Bezug auf die Entschädigung/Genugtuung (zum 
Beispiel Hasler 1996b; Neue Zürcher Zeitung 1994b) und die Opferrechte 
(zum Beispiel Neue Zürcher Zeitung 1997a; Sulzer 1993). Neben der Infor-
mation über diese Bereiche des OHG wird die Umsetzungspraxis anhand 
konkreter Entscheidungen kantonaler Behörden, kantonaler Gerichte und des 
Bundesgerichts ausgeführt. In diesem Zusammenhang werden auch Fragen 
und Unklarheiten thematisiert und kritisiert. Ab 1999 wird des Weiteren 
mehr oder weniger kritisch über die verschiedenen Aspekte der geplanten 
und dann durchgeführten Totalrevision des OHG und deren Auswirkungen 
für die Opfer berichtet (zum Beispiel Lauber 2006; Mackert 1999a).

Die gesetzlich de!nierten Hilfeleistungen werden immer wieder auch 
unter dem Gesichtspunkt der als mehr oder weniger mangelhaft beschrie-
benen Verantwortungsübernahme und Aufgabenerfüllung durch den Bund 
und die Kantone erläutert. So wird das langsame Tempo bei der Erarbeitung 
des OHG als weiteres Beispiel der Unfähigkeit von Politik und Verwaltung 
dargestellt, in dringenden Anliegen schnell zu handeln (zum Beispiel Berner 
Zeitung 1986; Hug 1990; Moor 1987). In diesem Zusammenhang wird 
auch auf die Unverantwortlichkeit der Kantone verwiesen, die eine zügige 
Erarbeitung und Verabschiedung des Gesetzes durch ihren «Kantönligeist» 
(Hug 1990) verhinderten.139 Gleichzeitig werden die Kantone dahingehend 
miteinander verglichen, inwiefern sie schon Schritte für die Umsetzung des 

139 Dabei geht es vor allem um die ins OHG aufgenommenen Opferrechte im Straf-
verfahren, welche die Strafprozessordnung betre%en. Die Strafprozessordnung 
liegt zu damaliger Zeit in der Kompetenz der Kantone. Diese wehren sich in 
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anstehenden OHG unternommen haben (zum Beispiel Beobachter 1992; Boos 
1992). Mit der Inkraftsetzung des OHG steht in den Diskussionen dann im 
Vordergrund, was die Kantone bei der Umsetzung des OHG leisten respektive 
(noch) nicht leisten würden. Zum einen wird der Stand der Umsetzung in 
den Kantonen thematisiert (Verordnungen, Einführungsgesetze, Scha%ung 
und Anerkennung von Beratungsstellen) (zum Beispiel Der Bund 1994; 
Neue Zürcher Zeitung 1994b; Scharenberg 1996). Zum anderen wird der 
mangelnde Stand der Umsetzung bzw. das fehlende kantonale Engagement 
und die restriktive Finanzpolitik der Kantone in diesem Bereich kritisiert 
(zum Beispiel Kaspar 1996; Lukesch 1993; Mackert 1999b). Dabei werden 
einzelne Kantone gegenüber anderen immer wieder auch in ihrer Vorreiter-
rolle hervorgehoben (zum Beispiel Hug 1996; Naef 1994). Die Kosten der 
Kantone für die Opferhilfe werden als unerwartet hoch, immer noch steigend 
und als Grosszügigkeit der Kantone gedeutet (zum Beispiel Hasler 1996a; 
Hug 1996). Die Totalrevision wird als notwendig begrüsst (zum Beispiel 
Wunderlin 2006; Wyler 2000), an anderen Stellen aber auch als restriktive 
Umarbeitung auf dem Rücken der Opfer verurteilt (zum Beispiel Lauber 
2006; Vonarburg 2006).

In diesem Diskursstrang ist die Bezugnahme auf die Kategorie Ge-
schlecht zumindest auf der medialen Diskursebene am wenigsten ausge-
prägt. Es ist von Opfern dieser oder jener Straftaten die Rede und von den 
Auswirkungen bestimmter Massnahmen auf die Opfer (zum Beispiel Klee 
2005). Oder aber  – was seltener der Fall ist  – es werden männliche und 
weibliche Opfer von Straftaten angeführt (zum Beispiel Hasler 1996a). An 
verschiedenen Stellen – vor allem bei den #ematisierungen der konkreten 
Hilfeleistungen – !nden sich jedoch auch die folgenden Argumentationsmuster, 
die in Kapitel 5.2.4 vertieft werden. So wird wiederholt darauf hingewiesen, 
dass bestimmte Hilfeleistungen des OHG vor allem bei Sexualdelikten und 
Vergewaltigungsopfern wichtig seien. Diese Hinweise sind zum einen ge-
schlechtsneutral gehalten, wie zum Beispiel in den «Scha%hauser Nachrichten» 
(1993): «Insbesondere bei Sexualdelikten dürfte es wichtig werden, dass das 
Opfer verlangen kann, nicht mit dem Täter konfrontiert zu werden […].» 
Zum anderen erfolgen die #ematisierungen immer wieder auch mit klarem 
Bezug auf das weibliche Geschlecht, wie zum Beispiel im «St. Galler Tagblatt» 
(Sulzer 1993): «Die Situation, dass eine Frau nach einer Vergewaltigung dem 
Täter alleine gegenüberstehen muss, […] sollte also nicht mehr vorkommen.»

unterschiedlichem Ausmass gegen die Eingri%e in ihre Strafprozessordnungen, 
die mit dem geplanten OHG anstehen.
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 Politische Diskursebene

Bei den politischen Debatten zur Scha%ung und Verabschiedung des 
OHG wird die Wichtigkeit der moralischen Hilfe in Form von Beratung 
für die Opfer ebenfalls beibehalten. Die Beschreibung dieser Hilfe und ihrer 
Notwendigkeit unterscheidet sich nicht von den Redeweisen des Bundesrates 
in der ersten Diskursphase. Die durch die Studienkommission (1986) und 
den Bundesrat (1990) entworfene konkrete Ausgestaltung der Opferhilfe-
beratung erfährt in der Vernehmlassung und den Debatten im National- und 
Ständerat breite Zustimmung und wird kaum kontrovers und verschiedenartig 
diskutiert. Ähnlich verhält es sich mit den Vorschlägen zu Entschädigung 
und Genugtuung, beide als Leistungen in Ausnahmefällen konzipiert.140 Im 
Unterschied dazu wird der ebenfalls von der Studienkommission entworfene 
Bereich «Schutz und Rechte des Opfers im Strafverfahren des Bundes und 
der Kantone» (Studienkommission 1986: 86) in den politischen Debatten 
kontrovers diskutiert.141 Der Bundesrat erwähnt diesen Bereich in der ersten 
Diskursphase als Aspekt der moralischen Hilfe (Bundesrat 1983: 898), welcher 
in den politischen Debatten der ersten Phase kaum Beachtung !ndet. Sieben 
Jahre später hält der Bundesrat (1990: 972) nun fest: «Die Besserstellung des 
Opfers im Strafverfahren ist ein zentraler Pfeiler jeder Opferhilfe und derje-
nige Teil des Gesetzesentwurfs, der – zusammen mit der Opferberatung – die 
grösste praktische Tragweite haben dürfte.» Dies deswegen, weil «die pro-
zessuale Besserstellung dem Grossteil der Opfer im Sinne dieses Gesetzes zu 
[kommt]» (Bundesrat 1990: 972). Die Perspektive der Rechte der Opfer, die 
in der ersten Diskursphase von Seiten der Initiant/-innen der Volksinitiative 
eingebracht wird, erfährt hier erneut – zumindest teilweise – Berücksichti-
gung. Auch in der inhaltlichen Argumentation gegen diese Perspektive der 
Rechte sind Elemente der Argumentationsweise aus der ersten Diskursphase 
vorhanden: Die Rechte der Opfer werden in ihrer Wichtigkeit nicht bestritten, 
jedoch klar in den Kompetenzbereichen der Kantone angesiedelt, in welche 

140 Während die Entschädigung schon in der ersten Diskursphase debattiert wird, 
wird die Genugtuung erst mit dem Vorentwurf des OHG in der zweiten Dis-
kursphase eingeführt. Das ursprüngliche OHG de!niert beim Vorliegen ganz 
bestimmter Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf eine Entschädigung. Die 
Genugtuung wird dagegen als eine Kann-Regelung formuliert, auf die kein Recht 
besteht (Opferhilfegesetz 1993: Art. 12). 

141 Es handelt sich dabei um verschiedene gesetzliche Regelungen zum Persönlich-
keitsschutz der Opfer, den Aufgaben der Polizei sowie der rechtlichen Stellung der 
Opfer im Gerichtsverfahren (Studienkommission 1986) (siehe auch Kap. 2.3.3).
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sich der Bund nicht einmischen dürfe.142 In den politischen Debatten zu 
diesem Bereich nun erhält der ö%entliche Opferhilfe-Diskurs eine deutliche 
geschlechterspezi!sche Strukturierung. Diese wird hier kurz vorgestellt und 
in Kap. 5.2.4 näher ausgeführt. So wird an verschiedensten Stellen in den 
Debatten bei der #ematisierung der geplanten gesetzlichen Regelungen zum 
Schutz und den Rechten der Opfer im Strafverfahren Bezug genommen auf 
weibliche Opfer (und in geringerem Ausmass auch auf minderjährige Opfer). 
Das erfolgt vereinzelt auch unter den Begri&ichkeiten der Quotenregelung 
respektive des Geschlechterkampfes (vor allem im Hinblick auf den Versuch, 
im OHG festzuschreiben, dass bei Sexualdelikten eine Person des Gerichts das 
Geschlecht des Opfers haben müsse). Die Diskussionen sind derart gestaltet, 
dass sich das OHG als ein Gesetz zum Schutz weiblicher Opfer vor allem 
sexueller Gewalt konstituiert.

In den politischen Debatten zur Totalrevision des OHG drehen sich 
die kontroversen Diskussionen in erster Linie um die Abscha%ung/Kür-
zung der Genugtuungsleistungen, um gewisse Einschränkungen bei den 
Entschädigungsleistungen und um die Abscha%ung von Genugtuung und 
Entschädigung bei Straftaten im Ausland. Es steht also diejenige Funktion 
der Totalrevision im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit, mit welcher 
laut der eingesetzten Expertenkommission die steigenden Kosten in Zusam-
menhang mit dem OHG kontrolliert werden sollen (Expertenkommission 
2002: 11). Der Bereich des Schutzes und der Rechte der Opfer im Strafver-
fahren !ndet dagegen nur am Rande Beachtung.143 In den Argumentationen 

142 In der Vernehmlassung werden die geplanten Bestimmungen zu den Opferrechten 
von verschiedenen Frauenverbänden und schon bestehende Beratungsstellen für 
gewaltbetro%ene Menschen befürwortet. Die Mehrzahl der Kantone dagegen äussert 
sich kritisch bis ablehnend (ablehnend: AR, GE, GR, FR, JU, NW, VD; teilweise 
ablehnend: AI, GL, NE, NW, SG, SH, TG, ZH). Von den Parteien sind SVP, SP 
und LdU für und FDP, CVP und LPS gegen derartige Regelungen (BJ 1988). 
In den Debatten im Nationalrat befürworten die Fraktionen der SP, der Grünen 
(GPS) und der LdU/EVP alle geplanten Opferrechte, die Fraktionen der SVP 
und der FDP/LPS wollen dagegen nur Bestimmungen für das Ermittlungs- nicht 
aber für das Gerichtsverfahren (mehr dazu siehe Kap. 5.2.4.1) aufnehmen. Die 
Abstimmung fällt knapp aus: Mit lediglich einer Mehrstimme wird zugunsten der 
umfassenden Variante der Opferrechte entschieden (Bundesversammlung 1991).

143 In den politischen Debatten wird lediglich der genaue Wortlaut einer Regelung 
diskutiert, mit der das Recht der Einvernahme durch eine Person gleichen 
Geschlechts auch auf die allenfalls übersetzende Person ausgedehnt werden soll 
(Bundesversammlung 2007: 332; Opferhilfegesetz 2007: Art. 35). Da der Be-
reich des Schutzes und der Rechte der Opfer im Strafverfahren im Rahmen der 
Erarbeitung der neuen Strafprozessordnung berücksichtigt wird und mit deren 
Inkraftsetzung aus dem OHG entfernt wird (siehe auch Kap. 2.3.3), wird er wohl 
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für die Kürzungsbemühungen werden die Verantwortung der Täterschaft 
und die primär für !nanzielle Leistungen zuständigen Privat- und Sozial-
versicherungen hervorgehoben. Gleichzeitig und damit verbunden wird die 
Subsidiarität staatlicher Leistungen als Fundament der Opferhilfe und Aus-
druck gesellschaftlicher Solidarität mit Opfern betont (Expertenkommission 
2002: 13). Diese Argumentationsweise gleicht derjenigen im Diskursstrang 
Selbstverantwortung in der ersten Diskursphase. Dass kein Anspruch auf 
derartige Leistungen des Staates bestünde und ein solcher Anspruch auch 
nicht in der ursprünglichen Opferhilfe, wie sie der Bundesrat in den 1980er 
Jahren entworfen habe, enthalten sei, wird an verschiedensten Stellen in den 
politischen Debatten angeführt, um die Notwendigkeit der Totalrevision zu 
begründen. So zum Beispiel von Nationalrätin Viola Amherd (CVP) in der 
Nationalratsdebatte: 

Die CVP-Fraktion lehnt den Minderheitsantrag ab, weil es beim Op-
ferhilfegesetz im Gegensatz zum Haftp"ichtrecht nicht darum geht, 
den infolge der Tat entstandenen Schaden auszugleichen. Es besteht 
keine Haftung des Staates. Bei der Leistung des Staates gemäss dem 
Opferhilfegesetz geht es um die Unterstützung des Opfers bei der 
Bewäl tigung der Folgen einer Straftat. Wir dürfen den Grundgedan-
ken des Opferhilfegesetzes, jenen der Solidarität, nicht aus den Augen 
verlieren. (Bundesversammlung 2007: 1097)144

Es wird – ähnlich wie in der ersten Diskursphase seitens des Bundes-
rates – betont, dass erlittener Schaden durch Geld gar nicht wiedergutgemacht 
werden könne und vor allem menschliche Anteilnahme und Zuwendung 
entscheidend seien (zum Beispiel Bundesversammlung 2007: 1100). Auch 

in den politischen Debatten zur Totalrevision nicht näher debattiert (siehe dazu 
auch Expertenkommission 2002: 14).

144 Ein Minderheitsantrag ist ein Antrag aus einer Kommission des National- oder 
Ständerats, der von der Mehrheit der Kommissionsmitglieder abgelehnt wird. Er 
wird zusammen mit dem Antrag der Mehrheit der Kommission als Minderheits-
antrag dem National- und Ständerat unterbreitet. Der Minderheitsantrag, von 
dem im Zitat die Rede ist, ist darauf ausgerichtet, die im ursprünglichen OHG 
enthaltenen Regelungen zur Entschädigung beizubehalten. Mit den Ände rungen 
im Entwurf der Totalrevision werden diese Regelungen dahingehend abgeändert, 
dass für die Höhe der Entschädigung lediglich eine Rolle spielt, ob ein tatsächlicher 
Einkommensausfall existiert. Im OHG in seiner alten Fassung wird dagegen auch 
der sogenannte normative Haushaltsschaden berücksichtigt, der entsteht, wenn 
beispielsweise eine Hausfrau oder ein Hausmann Opfer einer Straftat wird und 
deswegen die Arbeit zu Hause nicht mehr erledigen kann. Der Minderheitsantrag 
der SP wird abgelehnt (Bundesversammlung 2007). 
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die Argumentation, mit welcher gegen die Totalrevision respektive die darin 
angelegten Kürzungen und Beschränkungen gesprochen wird, ähnelt in eini-
gen Aspekten derjenigen in der ersten Diskursphase, die vom «Beobachter» 
vertreten wird. Hier wird mit den Opferrechten argumentiert, welche die 
Opferhilfe zu wahren habe (zum Beispiel Bundesversammlung 2007: 1082). 
Diese Opferrechte werden aus anderen Rechtsbereichen abgeleitet, wie eben 
dem Haftp"ichtrecht. Dazu beispielsweise Nationalrat Daniel Vischer (GPS) 
(Bundesversammlung 2007: 1097): «Wenn Sie das im Opferhilfegesetz jetzt 
einengen, diesen Grundsatz abscha%en, verabschieden Sie sich von einem 
wichtigen Bestandteil des allgemeinen Haftp"ichtrechtes.»145 Darüber hinaus 
ist den politischen Debatten die gleiche deutliche geschlechterspezi!sche 
Strukturierung erkennbar wie 15 Jahre zuvor. Wurde damals die besondere 
Betro%enheit von Frauen durch Sexualdelikte hervorgehoben, welche die 
Einführung bestimmter gesetzlicher Regelungen im Strafverfahren erfordere, 
wird nun angeführt, dass vor allem Frauen – und damit die Schwächsten in 
der Gesellschaft (Bundesversammlung 2007: 1083) – von den Kürzungs-
bemühungen der Totalrevision betro%en seien (da sie die grösste Gruppe der 
in der Opferhilfe betreuten Personen darstellen würden). Wieder konstituiert 
sich das OHG in den Debatten als Schutzgesetz für Frauen, dem nun Abstriche 
bevorstünden respektive drohten (mehr dazu siehe Kap. 5.2.4). Abgelehnt 
werden diese Abstriche letztlich nur von der SP und der GPS. Alle anderen 
Parteien äussern sich sowohl in der Vernehmlassung (BJ 2003) als auch in 
den Debatten im Parlament (Bundesversammlung 2007) positiv dazu. Die 
Vorlage wird in National- und Ständerat mit grosser Mehrheit angenommen.

5.2.3.2 Anspruchsberechtigte der Opferhilfe

In diesem Diskursstrang geht es um die Frage, wer Opferhilfe erhal-
ten soll, welches also die gewaltbetro%enen Personengruppen sind, denen 
der Opferstatus (siehe Kap. 3.1) zugesprochen wird. Oder in den Worten 
des Bundesrates (1983: 896): «Da die Hilfe zugunsten der Opfer von Straf-
taten ein Akt der Solidarität der Gemeinschaft ist, liegt es nahe, dass sie auf 
die Personen beschränkt wird, die sie wirklich nötig haben […].» Welches 
sind nun die Personengruppen, die im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs der 
zweiten Phase als diejenigen konstruiert werden, welche die Hilfe «wirklich 
nötig haben»?

145 In diesem Zitat geht es um den gleichen Minderheitsantrag wie in der vorherigen 
Fussnote. 
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 Mediale Diskursebene

In den medialen Debatten wird die Beeinträchtigung vorderhand gemes-
sen an der Art der Straftat. Hier ist die Rede davon, dass Opfer von schweren 
Straftaten, wie Vergewaltigung, Mord, Geiselnahme, Kindsentführung oder 
Drohung ö%entliche Hilfe erhalten sollten (zum Beispiel Basler Zeitung 1990; 
Berner Zeitung 1986). Oder in etwas allgemeinerer Formulierung ist von 
«erheblicher körperlicher und psychischer Gewalt» (Baumgartner 2003) die 
Rede, die wiederholt anhand konkreter Beispielgeschichten wie der folgenden 
verdeutlicht wird: Ein zweifacher Familienvater sei im Dunkeln auf dem 
Nachhauseweg von zwei Männern überfallen, gewürgt, zu Boden geschleudert 
und mit vielen Tritten gegen Kopf und Körper bewusstlos geschlagen worden 
(Baumgartner 2003). Teilweise werden die Straftaten, denen eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Opfer zugesprochen wird, noch weiter eingeschränkt. 
So solle vollumfängliche Hilfe nach OHG (über alle Gesetzesbereiche hinweg) 
vor allem (und nur) bei Sexualdelikten respektive Vergewaltigungsopfern 
geleistet werden (zum Beispiel Frey-Wettstein 1995; Peyer 1995; Renggli 
1996). Ab Mitte der 1990er Jahre erscheint darüber hinaus häusliche Gewalt 
gegen Frauen und Kinder in den medialen Debatten und wird beschrieben als 
gesellschaftliches Problem und in den Zuständigkeitsbereich der Opferhilfe 
fallend (zum Beispiel Aargauer Tagblatt 1995; Talamona 2002). Daneben 
werden Kinder und Jugendliche wiederholt als eigene Opfergruppe entwor-
fen (neben ihrer #ematisierung unter dem Aspekt der häuslichen Gewalt 
gegen Frauen und Kinder). Opfer von Menschenhandel tauchen demgegen-
über auch in den neueren medialen Debatten kaum auf (wohl aber in den 
neueren politischen Debatten zur Totalrevision des OHG, siehe weiter 
unten). Männliche Opfer werden am Rande als eigenständige Opfergruppe 
angesprochen, was in den politischen Debatten wiederum kaum der Fall ist 
(mehr dazu siehe Kap. 5.2.4). Und schliesslich werden auch Opfergruppen 
respektive notleidende Gruppen beschrieben, deren Anspruch auf Opferhilfe 
als unklar bewertet oder als gar nicht bestehend beurteilt wird. Unklar sei 
der Opferhilfeanspruch im Fall von Strassenverkehrsopfern (zum Beispiel 
Grand 1999; Passarge 1996), gar nicht vorhanden im Falle von Einbruchs-
opfern (zum Beispiel Hagenbüchle 2000), Haustür-Opfern (Müller 1993), 
zu Unrecht Beschuldigten (Zindel und Tobel 2006) oder den Angehörigen 
von Straftätern (Zindel 2004). Die #ematisierungen erfolgen hier unter dem 
Aspekt der Kritik, wenn auch je nach Artikel anders ausgerichtet. Die Kritik 
bezieht sich entweder darauf, dass diesen Gruppen von Notleidenden auch 
geholfen werden solle (durch die Opferhilfe oder durch andere Stellen) oder 
aber – und dazu gegenläu!g – dass diesen Gruppen nicht auch noch durch 
die Opferhilfe geholfen werden könne/dürfe.
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Nicht nur die Art der erlebten Gewalt/Straftat, sondern auch das 
Handeln der Opfer bildet einen Ansatzpunkt für die medialen Diskussionen 
zur Anspruchsberechtigung. Dieses Handeln bezieht sich zum einen auf die 
Situation nach der Straftat und ist damit Ausdruck der Beeinträchtigung der 
Opfer. So wird der Familienvater im Beispiel des vorherigen Absatzes, der 
von zwei Männern zusammengeschlagen wird, nach der erlebten Gewalt als 
zwar wieder arbeitsfähig, aber wenig belastbar und von Angstattacken geplagt 
beschrieben, so dass er sich nicht mehr allein aus dem Haus traue (Baumgartner 
2003). Ähnlich heisst es bei einer Frau, die eine Vergewaltigung erleidet, dass 
sie sich nicht mehr allein auf die Strasse wage und stark zu zittern anfange, 
wenn sich ein Mann nähere (Forster 1990). Oder bei der Berichterstattung 
über die Erhöhung einer Genugtuungsforderung einer jungen Frau, die 
jahrelangen sexuellen Missbrauch erlitten hat, wird betont, dass das Bundes-
gericht den Selbstmordversuch der Frau als Ausdruck der starken seelischen 
Beeinträchtigung gewichte und deswegen die Genugtuungssumme verdoppelt 
habe (Rippmann 1999). Zum anderen wird das Handeln der Opfer auch 
unter dem Aspekt ihrer Mitschuld angesprochen. Dabei wird ausschliesslich 
auf Entscheide kantonaler Behörden und/oder Bundesgerichtsurteile zu 
Entschädigungs- und Genugtuungsforderungen Bezug genommen (zum 
Beispiel Der Bund 1995; Neue Zürcher Zeitung 1997b; Wormser und Stählin 
1995). So zum Beispiel in der Zeitung «Der Bund» (1995): «Ein Autofahrer, 
der nachts auf ein bereits vorher verunfalltes Fahrzeug au%ährt, weil seine 
Geschwindigkeit übersetzt war, kann keine Opferhilfe beanspruchen, hat 
das Verwaltungsgericht entschieden.» Und etwas weiter im selben Artikel 
heisst es: «Als Verursacher einer Straftat könne er nicht gleichzeitig Opfer 
sein […].»146 Und in der «Neuen Zürcher Zeitung» führen zwei damalige 
Mitarbeiterinnen der Opferhilfestelle der Justizdirektion des Kantons Zürich 
in einem von ihnen selbst verfassten Artikel aus (Wormser und Stählin 1995): 
«Das allfällige Selbstverschulden eines Opfers wird sorgfältig berücksichtigt 
[…]. Wer sich rauft oder in eine Rauferei verwickeln lässt, ist in aller Regel 
Täter und nicht Opfer – und zwar von Gesetzes wegen.»

Auch in diesem Diskursstrang sind die medialen Debatten geschlechts-
neutral gehalten, es ist also von Opfern und Opfergruppen (beispielsweise 
Opfern von Überfällen, Strassenverkehrsdelikten oder Raub) die Rede, deren 
Beeinträchtigungen in den Formulierungen näher bestimmt und spezi!sch 

146 Im gleichen Artikel (Der Bund 1995) wird gegen Schluss noch betont, dass die 
Beratungsstellen in ihrer Arbeit den Anspruch der Beratenen nicht so sorgfältig 
prüfen könnten wie die Behörden und Gerichte, stehe doch bei ihnen die sofortige 
Hilfe im Vordergrund. Grundsätzlich habe aber auch auf «Soforthilfe» durch die 
Beratungsstellen nur Anspruch, wer Opfer einer Straftat geworden sei.
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ausgeführt werden. Daneben existiert auch hier die Argumentationsweise, 
mit der auf die besondere Berücksichtigung der Opfer von Sexualdelikten 
hingewiesen wird, wiederum – wie schon für den vorherigen Diskursstrang 
beschrieben – mit und ohne Bezug zum weiblichen Geschlecht. Darüber hinaus 
werden bei einer Vielzahl der Formulierungen Opferbeispiele eingebracht, in 
denen die Betro%enen weiblich sind und/oder es wird auf die hohe/höhere 
Gewaltbetro%enheit von Frauen verwiesen (mehr dazu in Kap. 5.2.4).

 Politische Diskursebene

Bei den politischen Debatten zur Scha%ung und Verabschiedung 
des OHG wird  – ähnlich der medialen Diskursebene  – an vielen Stellen 
versucht, die Anspruchsberechtigten der Opferhilfe näher einzugrenzen. Im 
Bericht der Studienkommission wird festgehalten, dass die Opferhilfe für 
Menschen vorgesehen sei, bei denen die Straftaten «schwerste Beeinträchti-
gungen der Persönlichkeit» (Studienkommission 1986: 31) zur Folge hätten, 
deren körperliche, sexuelle oder geistige Integrität also geschädigt sei. Die 
Beeinträchtigung wird präzisiert als «Tötung, Körperverletzung, psychische 
Schädigung sowie Beeinträchtigungen der Gesundheit» (Bundesrat 1990: 
977). Es werden Straftaten angeführt und diskutiert, die auf jeden Fall unter 
das geplante Gesetz fallen sollten (Tötung, Körperverletzung, Vergewaltigung) 
und auch solche, die nicht unter das Gesetz fallen sollten (Tätlichkeiten, 
Ehrverletzungsdelikte, Diebstahl oder Betrug) (Bundesrat 1990: 977; Bun-
desversammlung 1991; Studienkommission 1986: 71).147 Mit der Nennung 
dieser Straftatengruppen wird die Beeinträchtigung vorderhand also an 
 einem nachweisbaren Körper- oder Gesundheitsschaden festgemacht. Weiter 
wird debattiert, ob mit der Formulierung der körperlichen und psychischen 
respektive geistigen Integrität die Bereiche abgedeckt seien, in welchen die 
Beeinträchtigung durch die Straftat angesiedelt sein könne, oder ob auch 
noch auf die sexuelle Integrität hingewiesen werden müsse.148 Auch in den 

147 Tätlichkeiten sind im Strafgesetzbuch de!niert als Handlungen, die keine Schä-
digung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben (StGB 1937: Art. 126), 
einfache und schwere Körperverletzungen dagegen sind mit mehr oder weniger 
schweren Verletzungen des Körpers verbunden (StGB 1937: Art. 122 und 123).

148 Während im Bericht der Studienkommission (1986: 71) von der Beeinträchti-
gung der körperlichen, sexuellen oder geistigen Integrität die Rede ist, spricht 
der Bundesrat (1990: 977) von der körperlichen und psychischen Integrität. 
Die Kommission des Nationalrats beantragt die Änderung der Formulierung des 
Bundesrats. So solle neben der körperlichen und psychischen Integritätsverletzung 
auch von der sexuellen Integritätsverletzung die Rede sein, mit der Begründung, 
dass die besondere Stellung der Opfer von Sexualdelikten separat berücksichtigt 
und ihr Gewicht verliehen werden müsse (Nationalrat 1990). Diesem Antrag wird 
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Debatten um den Titel des Gesetzes spiegeln sich die Eingrenzungsbemü-
hungen um die Anspruchsberechtigten der Opferhilfe wider. Zu Diskussion 
steht, ob im Titel von Opfern von Straftaten, von schweren Straftaten, von 
Gewaltstraftaten, von Straftaten gegen Leib und Leben oder ob von der Hilfe 
an schwergeschädigte Opfer von Straftaten die Rede sein solle (Bundesver-
sammlung 1991).149 Darüber hinaus ist #ema, ob auch Opfer von Vermö-
gens- und Eigentumsdelikten und die Angehörigen von Opfern durch das 
geplante Gesetz unterstützt werden sollten. Im ersten Fall wird es abgelehnt, 
im letzteren Fall !ndet es Berücksichtigung. Und schliesslich "iessen auch 
Kinder und Jugendliche als eine Opfergruppe mit besonderen Bedürfnissen 
an verschiedenen Stellen in die Debatten ein. Auf Opfer häuslicher Gewalt 
wird dagegen kaum Bezug genommen. Die mögliche Mitschuld der Opfer 
(die zu einer Herabsetzung der Entschädigung führen kann) wird nur am 
Rande diskutiert. So wird in der Vernehmlassung teilweise die Befürchtung 
geäussert, dass damit das Verhalten der Opfer moralisch bewertet werden 
könne und noch deutlicher, dass vergewaltigten Frauen die Entschädigung 
damit herabgesetzt werden könne (BJ 1988: 279–283). In den Diskussionen 
in National- und Ständerat werden diese #ematiken nicht aufgegri%en.

Bei den politischen Debatten zur Totalrevision werden minderjährige 
Opfer, Opfer häuslicher Gewalt und Opfer von Menschenhandel als besondere 
Opfergruppen genannt, für welche spezi!sche Massnahmen befürwortend oder 
ablehnend diskutiert werden. So wird diese #ematik schon im Bericht der 
Expertenkommission zum Vorentwurf des totalrevidierten OHG aufgegri%en 
(Expertenkommission 2002: 20–21) und in der Vernehmlassung des Geset-
zesentwurfs wird von verschiedener Seite eine besondere Berücksichtigung 
dieser Opfergruppen im neuen OHG gefordert (BJ 2003: 7).150 Letztlich 
werden für minderjährige Opfer einige neue Gesetzesbestimmungen ins 
total revidierte OHG aufgenommen und in zwei Gesetzesartikeln wird auf die 
«besonderen Bedürfnisse verschiedener Opferkategorien» (Opferhilfegesetz 

in den Debatten in National- und Ständerat stattgegeben (Bundesversammlung 
1991).

149 Der Entscheid fällt letztlich zugunsten der Formulierung «Opfer von Straftaten», 
mit der Begründung, dass die Hilfe nicht schon im Titel eingegrenzt werden solle 
und in erster Linie die Beeinträchtigung der Opfer und nicht die Art der Straftat 
ausschlaggebend für die Anspruchsberechtigung sei (Bundesversammlung 1991).

150 Diese Forderung wird von folgenden Verbänden/Organisationen eingebracht: 
Juris tinnen Schweiz, Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, Schweizerischer 
Verband für Frauenrechte, Schweizerischer Katholischer Frauenbund, Schweize-
rische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten, Schweizerische Konferenz der 
Interventionsstellen und -projekte (BJ 2003: 7).
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2007: Art. 9) verwiesen.151 Die Problematik der häuslichen Gewalt und des 
Menschenhandels wird demgegenüber als über das OHG hinausgehend beur-
teilt, weswegen Regelungen dazu im OHG abzulehnen seien (zum Beispiel 
Expertenkommission 2002: 20). Gleichzeitig wird argumentiert, dass nicht 
jede Opfergruppe mit spezi!schen Bedürfnissen im OHG gesondert erwähnt 
werden könne, dies sei unnötig und verwirrend (zum Beispiel Bundesversamm-
lung 2007: 1093). Die #ematik des möglichen Mitverschuldens der Opfer 
!ndet in den politischen Debatten zur Totalrevision grössere Beachtung als in 
denjenigen der ursprünglichen Gesetzesverabschiedung 15 Jahre zuvor.152 Die 
diesbezüglich geplanten neuen Regelungen werden in der Vernehmlassung 
vereinzelt kritisch bewertet und abgelehnt.153 Damit würde dem Opfer ein 
Vorwurf gemacht und es würde als Täter/-in betrachtet (BJ 2003: 72–73). 
Ähnlich wird auch in der Nationalratsdebatte gegen diese Regelungen mit 
der Begründung geredet, dass die Opfer damit durch die Gerichte und die 
Gesellschaft angeklagt würden, sie hätten die Verletzung selbst provoziert (zum 
Beispiel Bundesversammlung 2007: 1102). Von der Gegenseite werden die 
neuen Regelungen dagegen als gerechtfertigt und selbstverständlich dargestellt 
(zum Beispiel Bundesversammlung 2007: 1102). Dazu Bundesrat Christoph 
Blocher (SVP): «Sonst wären ja diejenigen, die das Gegenteil gemacht haben, 
die Dummen, und das sollte berücksichtigt werden» (Bundesversammlung 
2007: 1102).154 Hier !ndet sich die Argumentation der ersten Diskursphase 

151 Die Schweigep"icht der Beratenden wird bei minderjährigen Opfern unter ge-
wissen Bedingungen gelockert und die Fristen für Gesuche auf Entschädigung/
Genugtuung sind bei bestimmten Straftaten gegen Minderjährige länger als die 
sonst geltenden fünf Jahre (Opferhilfegesetz 2007: Art. 11, Art. 25). Die beson-
deren Bedürfnisse verschiedener Opferkategorien werden neu bei dem Auftrag an 
die Kantone erwähnt, Opferhilfe-Beratungsstellen zur Verfügung zu stellen, und 
bei den Regelungen zur Fachausbildung der in der Opferhilfe tätigen Personen 
(Opferhilfegesetz 2007: Art. 9, Art. 31). 

152 Im ursprünglichen OHG (Opferhilfegesetz 1993: Art. 13) ist festgehalten, dass 
die Entschädigung bei wesentlichem Mitverschulden der Opfer herabgesetzt 
werden kann. Mit der Totalrevision dagegen ist nicht mehr vom Mitverschulden 
der Opfer die Rede, sondern davon, dass eine Herabsetzung sowohl von Entschä-
digung als auch Genugtuung möglich ist, wenn das Opfer zur Entstehung oder 
zur Verschlimmerung der Beeinträchtigung beigetragen hat (Opferhilfegesetz 
2007: Art. 27).

153 Ablehnende Stellungnahmen erfolgen durch folgende Verbände/Organisationen: 
Schweizerischer Katholischer Frauenbund, Schweizerischer Verband für Frauen-
rechte, Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen (BJ 2003: 72–73).

154 Nationalrat Didier Burkhalter (FDP) verweist in diesem Zusammenhang auf 
Extremsportarten. Da müsse verlangt werden können, dass die Personen genügend 
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wieder, mit welcher der Bundesrat eine staatliche Hilfe nur als gerechtfertigt 
ansieht, wenn Menschen unverschuldet in schlimme Situationen geraten. 
Gesellschaftliche Solidarität ist also an die Unschuld der gewaltbetro%enen 
Menschen geknüpft. Die unschuldigen Gewaltbetro%enen sind diejenigen 
Opfer, denen der Opferstatus vollumfänglich zugesprochen werden soll.

Ähnlich wie in den medialen Debatten !nden sich auch auf der poli-
tischen Diskursebene zahlreiche Stellen, an denen bei den #ematisierungen 
in irgendeiner Art und Weise auf weibliche Opfer Bezug genommen wird. 
Auf diese geschlechterspezi!schen Aspekte der diskursiven Praxis wird in 
Kapitel 5.2.4 näher eingegangen.

5.2.3.3 Arbeit der Opferhilfe-Beratungsstellen

In diesem Diskursstrang geht es um die Beratungsstellen und die Hilfe, 
welche diese konkret leisten respektive leisten sollen.

 Mediale Diskursebene

An zahlreichen Stellen in den medialen Debatten werden unterschied-
liche Beratungsstellen genannt, die sich um Opfer von Verbrechen kümmern 
würden beziehungsweise wollten. Diese Beratungsstellen werden nicht nur 
erwähnt, sondern zum Teil wird ihre Arbeit auch beschrieben, häu!g unter 
Bezugnahme auf Mitarbeiter/-innen respektive Leiter/-innen der entsprechen-
den Einrichtungen (zum Beispiel Codoni 1987b; Forster 1990; Hug 1986; 
Minor 1992). Bei den angesprochenen Beratungsstellen handelt es sich in der 
ersten Zeit nach der Volksabstimmung einerseits um Angebote für Frauen 
(Nottelefone155 und Frauenhäuser), die von sexueller und/oder häuslicher 
Gewalt betro%en sind (zum Beispiel Beobachter 1992; Boos 1992; Codoni 
1987b; Diethelm 1988; Hug 1986; Minor 1992; Scha%hauser Nachrichten 
1992). Andererseits wird als Beratungsstelle für alle Opfer vor allem der 
«Weisse Ring» angeführt. Während sich die Berichterstattung im Hinblick 
auf die frauenspezi!schen Beratungsstellen sachlich-informativ gestaltet, 
existieren in Bezug auf den «Weissen Ring» zwei gegensätzliche #ematisie-
rungsweisen. Zum einen wird dessen Arbeit als wertvoll, notwendig und sehr 
nachgefragt hervorgehoben und detailliert erläutert (zum Beispiel Codoni 
1987a; Herrmann 1985; Wälterlin 1987). Zum anderen wird der «Weisse 
Ring» wie keine andere genannte Beratungsstelle kritisiert: Er sei populistisch 

Sicherheitsvorkehrungen tre%en würden (Bundesversammlung 2007: 1103).
155 Nottelefone sind ambulante Beratungsstellen, welche sich an Frauen richten, 

die von sexueller (und häuslicher) Gewalt betro%en sind. Zur Entstehung einer 
derartigen Beratungsstelle siehe Kapitel 6.2.2.
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wie sein deutsches Vorbild (Hug 1986); die Spendengelder würden zur Hälfte 
für die Verwaltung benützt (Tages-Anzeiger 1986); die Arbeitsweisen seien 
undurchsichtig (Moor 1987) und drohten aufgrund des «gutgemeinte[n] 
Eingreifen[s] von Laienhelfern» in «Pfuscherei» zu münden (Hug 1991b).

In der Zeit bis Inkraftsetzung des OHG werden die Beratungsstellen 
nicht nur unter dem Aspekt der Bekanntmachung und Information thema-
tisiert, sondern auch unter demjenigen der Konkurrenz und des Kampfes um 
staatliche Gelder, welche den einzelnen Organisationen mit Inkrafttreten des 
OHG durch die Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages zu"iessen könn-
ten. Die #ematisierungen folgen zwei unterschiedlichen Mustern. Erstens wird 
die Konkurrenz des «Weissen Rings» zu den anderen Beratungsstellen betont 
(zum Beispiel Beobachter 1992; Codoni 1987b; Hug 1986). Zweitens ist im 
Hinblick auf die Anerkennungsprozesse privater Opferhilfe-Beratungsstellen 
durch die Kantone die Rede von den Bewerbungsverfahren sowie den vielen 
Organisationen, die sich um knappe Staatsgelder bewürben (zum Beispiel 
Boos 1992; Scha%hauser Nachrichten 1992). Die Berichterstattung zu den 
Anerkennungsprozessen der Opferhilfe-Beratungsstellen in den verschiedenen 
Kantonen bestimmen die Debatten bis Mitte der 1990er Jahre. Dabei wird 
der «Weisse Ring» zu Beginn noch in der schon beschriebenen Rolle als sehr 
wichtige Organisation im Bereich der Hilfe für Verbrechensopfer dargestellt 
und seine Anerkennung als o'zielle Beratungsstelle in zahlreichen Kantonen 
wird erwähnt. 1994 sind die Ausführungen zum «Weissen Ring» dann neu 
verbunden mit der Hervorhebung einer ungenauen Spendenverwaltung, des 
Chaos und der Überforderung innerhalb der Organisation und der Veruntreu-
ung von Entschädigungen (zum Beispiel Staubli 1994). Es wird beschrieben, 
dass die Kantone dem «Weissen Ring» den Opferhilfeberatungsauftrag wieder 
entziehen würden respektive entzogen hätten. Ab 1995 taucht die Organisa-
tion in den medialen Debatten zur Opferhilfe nicht mehr auf.

Die #ematisierung der Arbeit der Beratungsstellen unter Bezugnahme 
auf Mitarbeiter/-innen respektive Leiter/-innen konkreter Einrichtungen 
verändert sich mit Inkraftsetzung des OHG. Die Vorstellung der Beratungs-
arbeit wird ausführlicher und di%erenzierter. Die Anzahl beratener Opfer, 
ihr Geschlecht und die erlittenen Straftaten werden angeführt. Die Schwer-
punkte und die Herausforderungen in der Beratung werden erläutert. Damit 
verbunden wird auch auf die notwendigen hohen fachlichen Quali!kationen 
der Berater/-innen hingewiesen. Und schliesslich wird ebenfalls die stetig 
steigende Nachfrage und Belastung respektive Überlastung in der Opferhil-
feberatung beschrieben. Die #emenbereiche werden vor allem anhand von 
Beratungsangeboten ausgeführt, die allen Opfern o%enstehen, und solchen, 
die sich an weibliche Opfer zumeist häuslicher und/oder sexueller Gewalt 
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richten (zum Beispiel Basler Zeitung 1996a; Flüeler und Wyler 1995; Naef 
1994; Talamona 2003). Vereinzelt wird auch die Beratungstätigkeit von Ein-
richtungen beschrieben, die sich an minderjährige (zum Beispiel Wyssmann 
2000) und männliche Opfer (zum Beispiel Neue Zürcher Zeitung 1999) 
wenden. Ab dem Jahr 2000 geht die Beschreibung der Beratungstätigkeit 
in den medialen Debatten zurück und dafür nimmt die #ematisierung der 
anstehenden Totalrevision und ihrer Auswirkungen zu.

Die medialen Debatten sind in diesem Diskursstrang – wie in den ande-
ren beiden – zum einen geschlechtsneutral gehalten und zum anderen werden 
auf verschiedene Art und Weise Bezüge zu weiblichen Opfern hergestellt. 
Wenn Beratungsangebote thematisiert werden, die sich an gewaltbetro%ene 
Frauen richten, geht es, auch wenn nicht explizit genannt, um weibliche 
Opfer. Aber auch wenn die Beratungstätigkeit anhand von Beratungsstellen 
ausgeführt wird, die allen Opfern o%en stehen, wird bei der Beschreibung 
der Beratungsarbeit oft in irgendeiner Art Bezug genommen auf weibliche 
Opfer (mehr dazu Kap. 5.2.4).

 Politische Diskursebene

In den politischen Debatten zum Gesetzesentwurf des OHG wird die 
Struktur der zukünftigen Opferhilfeberatung, die Tätigkeit der Einrichtungen 
sowie ihre Zusammenarbeit mit anderen Organisationen umschrieben (mehr 
dazu siehe Beginn von Kap. 6.2). Im Expertenbericht der Studienkommission 
(1986) und der Botschaft des Bundesrats (1990) zum Gesetzesentwurf wird 
dabei grundsätzlich Folgendes hervorgehoben: Die Zuständigkeit liege bei den 
Kantonen; schon bestehende Einrichtungen müssten in die Beratungsarbeit 
einbezogen werden; die Beratungstätigkeit sei eine professionelle Arbeit, die 
eine besondere Fachausbildung erfordere, und keine ehrenamtliche Tätigkeit; 
die Hilfe müsse unbürokratisch und bürgernah sein; die Einrichtungen müss-
ten unabhängig sein (Studienkommission 1986: 40–42). In den politischen 
Diskussionen zu den Entwürfen von Bundesrat und Studienkommission 
werden die Fachkompetenz und die Unabhängigkeit der Beratungsstellen 
gelegentlich betont, ansonsten wird dieser Bereich kaum debattiert.

Die politischen Diskussionen zur Totalrevision des OHG drehen sich 
vor allem um die Forderungen nach spezi!schen Beratungsstellen für Opfer 
häuslicher Gewalt und Opfer von Menschenhandel, nach einer genügenden 
Anzahl von Frauenhaus- und Kinderschutzplätzen und nach besonderen 
Schutzmassnahmen für Opfer, die von häuslicher Gewalt oder Menschen-
handel betro%en sind. So wird von verschiedener Seite in der Vernehmlassung 
eine Regelung im geplanten neuen OHG begrüsst, mit welcher die Kantone 
zur Bereitstellung von genügend Frauenhausplätzen verp"ichtet würden (BJ 
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2003: 41).156 Darüber hinaus wird von mehreren Organisationen gefordert, 
dass spezialisierte Beratungsstellen für Opfer sexueller und häuslicher Gewalt 
und für Opfer von Menschenhandel einzurichten seien, mit der Begründung, 
dass die Mehrheit der Hilfesuchenden in der Opferhilfe Frauen seien (BJ 
2003: 57).157 In den Debatten im Nationalrat werden zwei Minderheitsanträge 
gestellt, die letztlich abgelehnt werden: einer von Nationalrätin Vreni Hub-
mann (SP), der das Anliegen nach besonderen Beratungsstellen für Opfer von 
häuslicher Gewalt und von Menschenhandel aufgreift (Bundesversammlung 
2007: 1092); ein weiterer von Nationalrätin Anne-Cathrine Menétrey-Savary 
(GPS), mit welchem festgelegt werden soll, dass die Beratungsstellen die 
Opfer von häuslicher Gewalt und von Menschenhandel besonders schützen 
müssten, wenn deren Schutz durch das Strafverfahren gefährdet werden sollte 
(Bundesversammlung 2007: 1094).158 Auch auf der politischen Ebene dieses 
Diskursstrangs sind die Diskussionen also geschlechterspezi!sch strukturiert.

Wie die geschlechterspezi!sche diskursive Praxis nun im Detail aussieht 
und welche Wirkungen damit verbunden sind, wird im folgenden Kapitel 
erarbeitet.

In den folgenden Ausführungen werden zunächst die im vorherigen 
Kapitel angedeuteten geschlechterspezi!schen Aspekte der diskursiven Pra-
xis, mit welcher auf Frauen respektive auf Beratungsangebote für weibliche 
Opfer Bezug genommen wird, näher erläutert. Daran anschliessend wird 
erarbeitet, wie und mit welchen Wirkungen männliche Opfer innerhalb 
156 Eine derartige Regelung wird unter anderem von fünf Kantonen (BE, BL, BS, VD, 

ZG), verschiedenen interkantonalen Konferenzen, den Parteien SP und EDU, 
verschiedenen Opferhilfe-Beratungsstellen und Frauenverbänden befürwortet 
(im Detail siehe BJ 2003: 41).

157 Folgende Organisationen nehmen in diesem Sinne in der Vernehmlassung Stellung: 
Eidgenössische Kommission für Frauenfragen, Geschädigtenvertreterinnen, alli-
anceF, Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten, Schweizerischer 
Katholischer Frauenbund (BJ 2003: 57). Die allianceF ist der Bund Schweizerischer 
Frauenorganisationen und grösster Schweizerischer Frauendachverband (allianceF 
2013).

158 Beide Anliegen werden mit ähnlichen Argumentationen abgelehnt wie schon weiter 
oben bei den Anspruchsberechtigten der Opferhilfe beschrieben (Kap. 5.2.3.2). 
Weder könnten häusliche Gewalt und Menschenhandel mit dem OHG sinnvoll 
bekämpft werden, noch könne für jede spezielle Deliktart eine Beratungsstelle 
eingerichtet und jede spezi!sche Beratungstätigkeit separat de!niert werden. 
Ausserdem sei die konkrete Organisation der Beratungsstellen Sache der Kantone 
(zum Beispiel Bundesversammlung 2007: 1093).
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dieses geschlechtsneutralen oder auf Frauen bezogenen ö%entlichen Opfer-
hilfe-Diskurses thematisiert werden.

5.2.4.1 Weibliche Opfer – hauptsächlich und besonders betroffen

In den medialen und politischen Debatten zur Opferhilfe lassen sich 
mehrere, regelmässig wiederkehrende Argumentationsweisen identi!zieren, 
mit welchen Verbindungen zum weiblichen Geschlecht hergestellt werden. 
Das passiert in Form einer Veranschaulichung der Opferhilfe mit Verweis auf 
weibliche Opfer und/oder Beratungsstellen für Frauen sowie durch Formu-
lierungen, mit denen weibliche Opfer hervorgehoben werden.159

 Beispielhafte Veranschaulichung

An verschiedensten Stellen in den medialen und politischen Debatten 
sind in geschlechtsneutrale respektive allgemein gehaltene Ausführungen Ver-
weise auf weibliche Opfer einge"ochten. Dementsprechend sind die Opfer in 
den Beispielgeschichten der zweiten Diskursphase in 75% der Fälle weiblich. 
Die Hinweise auf weibliche Opfer dienen der beispielhaften Veranschauli-
chung, ohne dass das weibliche Geschlecht der Opfer in den Ausführungen 
näher aufgegri%en wird. Diese Argumentationsweise wurde in Kapitel 5.2.2.3 
auch für die erste Diskursphase beschrieben. Ein Artikel im «Tages-Anzeiger» 
(Hürlimann 1994) beispielsweise, in welchem die schwierige Situation der 
Hinterbliebenen von Mordopfern thematisiert wird, beginnt mit folgendem 
Satz: «Drei junge Frauen sind von drei Männern ermordet worden.» Zwei 
Sätze weiter heisst es: «Ganz für sich allein aber müssen Familien und Freunde 
der Opfer lernen, mit dem Unfassbaren zu leben. Eine betro%ene Mutter 
erzählt.» Dann folgen die drei Fallgeschichten der ermordeten Frauen und 
danach wird die Situation der Hinterbliebenen anhand der Erzählungen der 
betro%enen Mutter dargestellt. Das weibliche Geschlecht der Opfer wird 
dabei nicht näher erläutert. Oder in einem Artikel in der «Basler Zeitung» 
(1996a) wird die Arbeit der Opferhilfe-Beratungsstellen in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft anhand eines Beispiels eines weiblichen 
Einbruchopfers dargestellt, welches vom Täter angegri%en wurde. Auch hier 
wird bei der Berichterstattung nicht näher auf das weibliche Geschlecht des 

159 In einer früheren Verö%entlichung eines Teils der Ergebnisse im Rahmen eines 
Kongressbandes (Kersten 2012b) ist von drei Argumentationsmustern die Rede, 
durch welche sich die Opferhilfe als eine Hilfe für vorwiegend Frauen konstituiert. 
Da sich diese Muster in der weiteren vertiefenden Analyse als ähnlich erwiesen 
und noch neue Aspekte hinzukamen, sind die vorliegenden Ausführungen nicht 
mehr nach diesen drei Argumentationsmustern gegliedert. 
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Opfers eingegangen. Und im «#uner Tagblatt» (Genna 2004) schliesslich 
wird das Verfahren bei Entschädigung/Genugtuung erläutert. Der Artikel 
beginnt mit der Geschichte einer älteren vergewaltigten Frau, welche in den 
folgenden Ausführungen nicht mehr aufgegri%en wird. Die beschriebene 
Argumentationsweise !ndet sich auch ohne konkrete Fallgeschichten. Im 
Bericht der Studienkommission (1986: 116–117) zum Vorentwurf des 
OHG wird erläutert, dass die Genugtuung eine symbolische Wiedergut-
machungsfunktion erfülle. Mittels dieser !nanziellen Leistung könnten auch 
diejenigen Fälle berücksichtigt werden, «[…] bei denen der materielle Scha-
den nicht gross ist, bei denen sich aber die Bezahlung einer Geldsumme als 
Genugtuung rechtfertigt, beispielsweise bei Straftaten sexueller Natur». Und 
Bundesrat Christoph Blocher (SVP) begründet in der Nationalratsdebatte 
zur Totalrevision des OHG die geplante Abscha%ung der Genugutung/Ent-
schädigung bei Straftaten im Ausland mit folgenden Worten: «Erstens ist es 
sehr schwierig, eine solche Straftat nur schon glaubhaft zu beweisen - denken 
Sie an Vergewaltigungen usw. -, zweitens ist es nicht Sache des Kantones, zu 
bezahlen […]» (Bundesversammlung 2007: 1084). Anstelle der Bezugnah-
me auf weibliche Opfer steht häu!g auch der Verweis auf Beratungsstellen 
für gewaltbetro%ene Frauen, wie beispielsweise im «Beobachter» (1994), im 
«St. Galler Tagblatt» (Burkhardt Rohrer 1999; Meier 1998) oder auch in der 
Botschaft des Bundesrates zur Totalrevision (2005: 7241): «In bestimmten 
Punkten verbessert das neue Opferhilfegesetz die Situation der Opfer: Ver-
längerung der Verwirkfrist, bessere Unterstützung von Kantonen mit einer 
ausgebauten Opferhilfe-Infrastruktur (z. B. mit spezialisierten Zentren für 
Frauen) […].»

 Quantifizierende Hervorhebung

Die beschriebene Argumentationsweise, durch welche allgemeine 
Ausführungen zu verschiedenen #emenbereichen in den medialen und 
politischen Debatten mit weiblichen Opfern und/oder Beratungsangeboten 
für diese verbunden werden, !ndet sich darüber hinaus häu!g in verschiede-
nen Formen der Hervorhebung. So wird beispielsweise in der Zeitung «Wir 
Brückenbauer» (Schlänni 1991), unter dem Titel «Opfer erhalten Hilfe» 
ausgeführt, «dass vor allem Frauen unter den Folgen einer Vergewaltigung 
die schwersten körperlichen und seelischen Schäden davontragen». In den 
«Scha%hauser Nachrichten» (1992) wird berichtet, dass der Kanton Scha%-
hausen eine Opferhilfeanlaufstelle für Frauen, eine für Kinder/Jugendliche 
und eine für Männer gescha%en bzw. anerkannt habe. Einige Sätze später 
wird ausgeführt, dass dem Regierungsrat klar sei, «dass der grösste Teil der 
Opferhilfe für Frauen wird verwendet werden müssen». Ähnlich heisst es 



254

auch im «Tages-Anzeiger» (Lukesch 1993) in einem Artikel, in welchem die 
Umsetzung des OHG kritisch beleuchtet wird, dass «[…] die Kantonsregie-
rung [Zürich] die ‹weiblichen und minderjährigen Opfer von Sexualdelikten› 
ausdrücklich zu den ‹Hauptzielgruppen des Opferhilfegesetzes› [zählt]».160 
Oder im «Beobachter» (Tobel 2002) wird dargelegt: «Die Genugtuungen 
sind in der Praxis höher als die Entschädigungen, und sie kommen in der 
Regel den Schwachen der Gesellschaft zugute – Frauen und Kindern.» In 
den politischen Debatten existiert die gleiche Art und Weise der Verbindung 
zwischen Opferhilfe und weiblichen Opfern. So hält der Bundesrat (1990: 
966) in seiner Botschaft zum Gesetzesentwurf bei den Erläuterungen zum 
geplanten Bereich des Schutzes und der Rechte der Opfer im Strafverfahren 
fest: «So muss angenommen werden, dass bei einer grossen Zahl von Opfern, 
vor allem von Straftaten sexuellen Charakters, wegen der schwachen Stellung 
im Verfahren die Bereitschaft oft nicht vorhanden ist, Strafanzeige zu erstatten.» 
Und Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer (SP) kommentiert die 
Annahme der Totalrevision des OHG in der Nationalratsdebatte mit folgenden 
Worten (Bundesversammlung 2007: 1105): «Damit wird die OHG-Revision 
im Ergebnis zu einer Sparübung auf dem Buckel der Opfer. Es tri%t in der 
Mehrheit Frauen, und es tri%t die Schwächsten der Gesellschaft.»

In den medialen und politischen Debatten wird also immer wieder 
illustrierend auf weibliche Opfer verwiesen. Derartige Hinweise sind darüber 
hinaus – wie in den Zitaten im vorherigen Absatz exemplarisch dargestellt – 
sprachlich auf bestimmte Art und Weise gestaltet. Es ist die Rede davon, dass 
vor allem Frauen leiden würden, dass der grösste Teil der Opferhilfe für Frauen 
verwendet würde, dass diese ausdrücklich zu den Hauptzielgruppen des OHG 
gehörten, dass die Hilfe in der Regel Frauen zukomme, dass die Sparübung 
der Totalrevision in der Mehrheit Frauen tre%e. Durch diese diskursive Praxis, 
mit welcher beispielhaft-veranschaulichend und quanti!zierend-hervor hebend 
Verbindungen zwischen Opferhilfe und weiblichen Opfern hergestellt wer-
den, konstituieren sich die Opfer der Opferhilfe hauptsächlich als Frauen.

Die quanti!zierende Hervorhebung weiblicher Opfer !ndet sich noch 
in einer weiteren Ausgestaltung. An verschiedenen Stellen in den Debat ten 
wird die grössere weibliche Gewaltbetro%enheit in der Gesellschaft thema-
tisiert. So wird beispielsweise in der «Basler-Zeitung» (1996b) in einem 
Artikel, der über die neue Organisation der Opferhilfe-Beratungsstellen in 

160 Die im Zitat zitierten Stellen verweisen darauf, dass die Autorin des Artikels 
hier Äusserungen der Kantonsregierung zitiert. Im gleichen Artikel wird – eine 
Ausnahme im Diskurs – gegen Schluss auch die unbefriedigende Situation ge-
waltbetro%ener Männer angesprochen, wobei auf ihren Anteil in der Kriminali-
tätsstatistik verwiesen wird.
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Basel berichtet, festgestellt: «Da Frauen in einem höheren Mass als Männer 
Opfer von Gewalttaten werden, sei auch der Beitrag der Kantone an das 
Nottelefon höher […].»161 In den «Scha%hauser Nachrichten» (1998) wird 
über die Opferhilfe im Kanton Scha%hausen berichtet, die steigenden Kos-
ten, die Leistungen und die beratenen Personen. Im letzten Abschnitt des 
Artikels wird ausgeführt: «Am häu!gsten sind Frauen Opfer von Straftaten. 
Noch häu!ger als Männer sind Kinder von Straftaten betro%en. Ein trauriges 
Kapitel.» Auch in den politischen Debatten !ndet sich diese Ausgestaltung 
der quanti!zierenden Hervorhebung weiblicher Opfer. So fordert zum Bei-
spiel der Schweizerische Verband für Frauenrechte in der Vernehmlassung 
zum Vorentwurf des OHG (BJ 1988: 115): «Als Frauenverband müssen wir 
nochmals darauf hinweisen, dass vor allem im Hinblick auf die steigende 
Zahl von Gewaltverbrechen an Frauen das Gesetz rasch in Kraft treten soll 
[…].» Und im Rahmen der Totalrevision des OHG wird eingebracht, dass 
Bestimmungen fehlten, «[…] die der Tatsache Rechnung tragen, dass es sich bei 
den Opfern von Straftaten mehrheitlich um Frauen handelt» (BJ 2003: 7).162 
Die quanti!zierende Hervorhebung der weiblichen Gewaltbetro%enheit in 
der Gesellschaft erfolgt – wie die Zitate zeigen – innerhalb des inhaltlichen 
Rahmens der Opferhilfe. Wissenschaftliche Studien zur Gewaltbetro%enheit 
verschiedener gesellschaftlicher Gruppen oder Ergebnisse der PKS werden im 
ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs nicht thematisiert (zu den wenigen Ausnahmen 
siehe Kap. 5.2.4.2). Quanti!zierende Aussagen im Diskurs stehen vielmehr in 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Opferhilfe durch verschiedene 
gesellschaftliche Gruppen. Gerade dadurch, dass die höhere gesellschaftliche 
Gewaltbetro%enheit von Frauen im inhaltlich-argumentativen Rahmen der 
Opferhilfe verortet ist, etabliert sich eine diskursive Deutungsweise, die wie 
ein Zirkelschluss gestaltet ist: Weil so viele Frauen in der Opferhilfe Unter-
stützung suchen und erhalten, sind Frauen in der Gesellschaft besonders 
häu!g und schwer von Gewalttaten betro%en (und vice versa).

161 Der Konjunktiv im Zitat verdeutlicht, dass an dieser Stelle im Artikel (Basler 
Zeitung 1996b) Bruno Lötscher, Departementssekretär des Justizdepartements, 
der von der Zeitung angefragt wurde, zitiert wird. Zur Organisation «Nottelefon» 
siehe Kapitel 6.2.2.

162 Ins Vernehmlassungsverfahren eingebracht von der Eidgenössischen Kommis-
sion für Frauenfragen, dem Schweizerischen Verband für Frauenrechte, dem 
Schweizerischen katholischen Frauenbund und der Schweizerischen Konferenz 
der Gleichstellungsbeauftragten (BJ 2003: 7) 
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 Qualifizierende Hervorhebung

Neben der quanti!zierenden Hervorhebung sind an vielen Stellen in 
den medialen und politischen Debatten auch quali!zierende Hervorhebun-
gen weiblicher Opfer vorhanden. Sie zeichnen sich auch in den zwei Zitaten 
weiter oben ab, in denen mit der Nennung weiblicher Opfer gleichzeitig die 
Schwachen/Schwächsten der Gesellschaft thematisiert werden. Frauen wer-
den also als eine nicht nur zahlenmässig grosse Opfergruppe, sondern auch 
als eine mit bestimmten Besonderheiten/Qualitäten angesprochen. Dieses 
Muster diskursiver Praxis wird im Folgenden exemplarisch anhand der poli-
tischen Debatten zum Schutz und den Rechten der Opfer im Strafverfahren 
(OHG-Entwurf ) sowie den Diskussionen um besondere Massnahmen für 
Opfer von häuslicher Gewalt und Menschenhandel (OHG-Totalrevision) 
erläutert. Die Darstellungen verdeutlichen des Weiteren, wie zwischen 
geschlechts neutralen und frauenansprechenden Formulierungen abgewechselt 
wird und trotzdem zumeist Frauen als spezi!sche Opfergruppe mit besonderen 
Bedürfnissen gemeint sind.

Erste Ausführungen zum Bereich des Schutzes und der Rechte im 
Strafverfahren !nden sich im Expertenbericht der Studienkommission (1986: 
86–111). Dabei wird unter anderem angeführt: «Die Polizeibeamten müssen 
sich in die Situation des Opfers einfühlen können und die Fähigkeit haben, 
die hilfsbedürftigen Opfer anzuhören und in geeigneter Weise zu befragen.» 
Diese allgemeinen Ausführungen werden anhand schon bestehender Weiter-
bildungsmassnahmen in Genf konkretisiert. Dabei wird angeführt, dass alle 
Polizisten ein Seminar über Transaktionsanalyse besuchen würden und dass 
«Polizisten, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Diensten speziell 
mit Opfern zu tun haben, eine Sonderausbildung zur Betreuung von Frauen 
[erhalten], die Opfer von Gewalt geworden sind» (Studienkommission 1986: 
91). Die Situation der Opfer wird in diesem Zitat als eine besondere darge-
stellt, für welche die Polizisten durch Weiterbildungsmassnahmen sensibilisiert 
und geschult werden sollten. Mit dem Hinweis auf die Sonderausbildung für 
die Betreuung gewaltbetro%ener Frauen wird dabei die qualitativ spezi!sch 
ausgestaltete Situation der weiblichen Opfergruppe hervorgehoben, welche im 
Rahmen der Opferhilfe besondere Massnahmen benötige. In der Vernehmlas-
sung des Vorentwurfs des OHG wird der Bereich zum Schutz und den Rechten 
des Opfers im Strafverfahren zwar kontrovers aufgenommen, die Besonder-
heit der Situation gewaltbetro%ener Frauen, welche spezi!sche Massnahmen 
erforderlich mache, wird dabei jedoch nicht abgelehnt (siehe Kap. 5.2.3.1). 
Frauenverbände und Organisationen, die Gewaltopfer betreuen, befürworten 
diese Regelungen und gewichten sie als zentrales Element der Opferhilfe. Von 
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mehreren Frauenorganisationen163 wird darüber hinaus gefordert, dass die 
Befragung weiblicher Opfer durch weibliche Polizistinnen zu erfolgen habe 
(BJ 1988: 107–155). Der Bundesrat (1990: 983) hält in seiner Botschaft zum 
Gesetzesentwurf fest, dass er aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse der 
Forderung nachkomme und für das polizeiliche Ermittlungsverfahren einen 
«Anspruch auf Einvernahme durch Angehörige des gleichen Geschlechts» in 
das Gesetz aufgenommen habe. Dieser bleibe aber auf Opfer von Straftaten 
gegen die sexuelle Integrität beschränkt, und werde wohl vor allem im Falle 
von Vergewaltigungen wichtig sein.164 Auch die Debatten in National- und 
Ständerat sind in den Ausführungen der besonderen Situation der Opfer 
von Sexualdelikten teilweise geschlechtsneutral gehalten – wie das Zitat des 
Bundesrates. Daneben existieren aber auch klare Bezüge auf gewaltbetro%ene 
Frauen. So verdeutlicht Nationalrätin Judith Stamm (SP) Folgendes: 

Sie müssen sich vorstellen, wie es einer Frau zumute ist, die in einem 
Kanton, der das unmittelbare Verfahren kennt, vor einem Gremium 
von männlichen Richtern mit einem männlichen Staatsanwalt, mit 
einem männlichen Verteidiger, einem oder mehreren bestreitenden 
Tätern gegenüber nochmals alle diese schmerzhaften, demütigenden 
Ereignisse ausbreiten muss. […] Das ist eine Sache des psychologischen 
Emp!ndens dieser Frau, und weil das heute noch so ist, verzichten 

163 Das wird von folgenden Verbänden/Vereinen respektive Organisation gefordert: 
Schweizerischer Verband für Frauenrechte, Frauenhäuser der Schweiz, Nottele-
fone der Schweiz, Organisation für die Sache der Frau, Schweizerischer Katholi-
scher Frauenbund und Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (BJ 1988: 
107–155). 

164 Der Bundesrat bezieht diese Regelung auf das polizeiliche Ermittlungsverfahren. 
Von der nationalrätlichen Kommission (Nationalrat 1990) wird diese Bestimmung 
dann noch weiter auf das Untersuchungsverfahren ausgedehnt. So sollten Opfer 
von Sexualdelikten sowohl im polizeilichen Ermittlungs- als auch im richterlichen 
Untersuchungsverfahren verlangen können, von einer Person (Polizist/-in oder 
Richter/-in) gleichen Geschlechts befragt zu werden. Dies mit der Begründung, 
dass gerade in diesen beiden Verfahrensstufen ausgedehnte Befragungen des Op-
fers anstünden. In der Debatte im Nationalrat stellt Nationalrätin Ursula Hafner 
(SP) unterstützt von der ganzen SP-Fraktion den Antrag, dass darüber hinaus 
dem urteilenden Gericht im Falle von Sexualdelikten mindestens eine Person 
angehören müsse, welche das Geschlecht des Opfer habe (Bundesversammlung 
1984: 10–11, 20–21). Der Antrag wird abgelehnt. Ins OHG wird nur aufgenom-
men, dass Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität im Ermittlungs- und 
Unter suchungsverfahren verlangen können, von einer Person gleichen Geschlechts 
befragt zu werden (Opferhilfegesetz 1993: Art. 6).
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ja viele Frauen darauf, überhaupt Anzeige zu erstatten. (Bundesver-
sammlung 1991: 22)

Was hier diskutiert wird, konstituiert sich – unabhängig davon, ob 
geschlechtsneutral oder frauenansprechend artikuliert – als eine qualitativ 
spezi!sch ausgestaltete Situation und Betro%enheit weiblicher Opfer (von 
Sexualdelikten), der mit besonderen Massnahmen im Rahmen der Opferhilfe 
begegnet werden muss. Die Opferhilfe wird als Feld konstruiert, in welchem 
Schutzmassnahmen für weibliche Opfer (sexueller Gewalt) thematisiert und 
ergri%en werden.

In den politischen Debatten im Rahmen der Totalrevision des OHG 
!ndet sich das gleiche Muster diskursiver Praxis. Werden im Rahmen der 
Debatten zum Entwurf des OHG besondere Massnahmen für Opfer von 
sexueller Gewalt diskutiert, die nie männlich angesprochen werden, werden 
nun besondere Massnahmen für Opfer von häuslicher Gewalt und Men-
schenhandel (und für minderjährige Opfer) debattiert, welche sich ebenfalls 
nicht männlich konstituieren. Das Bundesamt für Justiz (BJ 2003: 33, 36) 
stellt den Vernehmlassungsteilnehmer/-innen die Frage, ob sie «besondere 
oferhilferechtliche Vorschriften zu Gunsten von Opfern von häuslicher Ge-
walt» respektive von Opfern von Menschenhandel befürworten würden und 
welche. Dies wird von verschiedenen Organisationen gefordert. Auch die 
Debatten zu diesen #ematiken gestalten sich teils geschlechtsneutral teils 
frauenansprechend. So heisst es in der Zusammenstellung der Vernehmlas-
sungsergebnisse des Bundesamts für Justiz (BJ 2003: 37) beispielsweise: «Die 
allianceF verlangt in den Bemerkungen zu Artikel 6 VE, dass die Kantone 
verp"ichtet werden, Opfer von häuslicher Gewalt (und Menschenhandel) 
speziell zu betreuen und die Frauenhäuser als Erstanlaufstellen zu bezeich-
nen.»165 Wenn Opfer von häuslicher Gewalt und Menschenhandel sich an 
Frauenhäuser wenden, handelt es sich um weibliche Opfer. Nur vereinzelt 
und am Rande wird zumeist indirekt auch auf männliche Opfer häuslicher 
Gewalt verwiesen. Da diese Formulierungen jedoch lediglich an wenigen 
Stellen vorhanden sind, haben sie keine Relevanz für die diskursive Praxis. 
Und die Opfer von Menschenhandel werden ebenfalls in ihrer besonderen 
Betro%enheit und sowohl geschlechtsneutral als auch frauenansprechend 
thematisiert, wie folgendes Zitat der Nationalrätin Vreni Hubmann (SP) aus 
der Nationalratsdebatte exemplarisch verdeutlicht: 

Ebenso komplex ist die Beratung von Opfern von Menschenhandel. 
Auch sie leben in einer sehr schwierigen Situation. Es sind in der 

165 Artikel 6 des Vorentwurfs (VE) befasst sich mit den Beratungsstellen (BJ 2003: 57).



259

Regel Ausländerinnen, die keine unserer Landessprachen sprechen 
und unser System nicht kennen. Sie sind auch nicht in der Lage, sich 
selber zu helfen und zurechtzukommen. Oft sind es blutjunge Frauen. 
(Bundesversammlung 2007: 1092)

Besondere Massnahmen explizit für die Opfer von häuslicher Gewalt 
und Menschenhandel werden letztlich abgelehnt, unter anderem mit der 
Begründung, dass nicht jede spezi!sche Opfergruppe separat im OHG 
 erwähnt werden könne. Sie !nden jedoch trotzdem Eingang ins neue OHG. 
Der schon im ursprünglichen Gesetzestext festgehaltene Auftrag an die Kan-
tone, Opferhilfe-Beratungsstellen zur Verfügung zu stellen (Opferhilfegesetz 
1993: Art. 3), wird ergänzt um die Feststellung, dass dabei «den besonderen 
Bedürfnissen verschiedener Opferkategorien» (Opferhilfegesetz 2007: Art. 9) 
Rechnung getragen werden müsse. Bei der Fachausbildung des Personals der 
Opferhilfe-Beratungsstellen !ndet sich ebenfalls neu diese Feststellung (Opfer-
hilfegesetz 2007: 31), hier noch ergänzt um den Hinweis auf minderjährige 
Opfer von Sexualdelikten. Bei den Opfergruppen, die unter dem Aspekt der 
besonderen Betro%enheit und der spezi!schen Massnahmen angesprochen 
werden, handelt es sich also hauptsächlich um Frauen (und Kinder/Jugend-
liche), auch wenn das im Gesetzestext selbst nicht mehr erkennbar ist. Oder 
anders gesagt: Frauen werden im Rahmen der Opferhilfe als Opfergruppe 
mit einer qualitativ und quantitativ besonderen Betro%enheit und daran 
anschliessenden spezi!schen Bedürfnissen konstruiert, welche bestimmte 
Massnahmen notwendig machen, die durch spezi!sche Beratungsstellen 
erbracht werden.

5.2.4.2 Männliche Opfer – bloss erwähnt und vielleicht betroffen

In den medialen und politischen Debatten der zweiten Phase wird 
weitaus seltener auf männliche Opfer Bezug genommen, als das für weibliche 
Opfer im vorherigen Kapitel dargestellt wurde. Die angeführten Beispiel-
geschichten, in denen die Opfer männlich sind, machen lediglich 25% aller 
Fallbeispiele aus. Diese Fallgeschichten existieren vorwiegend als illustrative 
Veranschaulichung allgemein gehaltener Erläuterungen, ohne dass das männ-
liche Geschlecht der Opfer in diesen Erläuterungen näher berücksichtigt 
wird. Es handelt sich dabei um die gleiche beispielhafte Veranschaulichung, 
wie zu Beginn des vorherigen Kapitels für die Bezüge zu weiblichen Opfern 
dargestellt (zum Beispiel Der Bund 1994; Neue Zürcher Zeitung 1994b; Ott 
2001). Das angeführte Beispiel des zweifachen Familienvaters (Baumgartner 
2003), der von zwei Männern überfallen und bewusstlos geschlagen wird, 
ist auch als beispielhafte Veranschaulichung ohne weitere Berücksichtigung 
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des Geschlechts des Opfers gestaltet. In den politischen Debatten existieren 
ebenfalls vereinzelt derartige beispielhafte Veranschaulichungen. Das ist je-
doch nur an drei Stellen der Fall.166 Darüber hinaus wird an zwei Stellen in 
den politischen Debatten zur Totalrevision des OHG auf männliche Opfer 
häuslicher Gewalt hingewiesen und vereinzelt existieren indirekt Hinweise 
auf diese Opfergruppe.167

In mehreren Zeitungsartikeln wird bei der Berichterstattung über 
die Opferhilfe in einem bestimmten Kanton die zahlenmässige Inanspruch-
nahme der Opferhilfe durch Frauen, Kinder und Männer beschrieben oder 
aber es wird etwas allgemeiner darauf hingewiesen, dass Frauen, Kinder und 
Männer die Hilfe in Anspruch nehmen (können). Des Weiteren werden 
Anlaufstellen für diese Opfergruppen genannt (zum Beispiel Appenzeller 
Zeitung 1994; Freiburger Nachrichten 1996; Mackert 1999b). Die in diesem 
Zusammenhang gegebenen Hinweise auf männliche Opfer sind zumeist in 
einer Berichterstattung verortet, welche das männliche Geschlecht der Opfer 

166 In der Nationalratskommission (Nationalrat 1990: 20), welche den Entwurf des 
OHG bespricht, werden zwei Beispiele angeführt, in denen Schlafwagenscha%ner 
das eine Mal ermordet und das andere Mal zusammengeschlagen werden. Es geht 
darum, ob im Rahmen der Opferhilfe der Tatort- oder der Wohnkanton zuständig 
ist. In der Nationalratsdebatte zur Totalrevision des OHG wird im Rahmen der 
Diskussion um Entschädigung/Genugtuung bei Straftaten im Ausland das Beispiel 
eines Schweizer Fussballfans angeführt, der bei einem Spiel der schweizerischen 
Nationalmannschaft im Ausland unverschuldet in eine Schlägerei gerät (Bundes-
versammlung 2007: 1088). Obwohl das Wort Fussballfan keinen Rückschluss 
auf das Geschlecht der Person zulässt, kann – da diese in der Mehrheit männlich 
sind – hier das männliche Geschlecht zumindest vermutet werden. In der gleichen 
Debatte wird in Zusammenhang mit der Diskussion um die Berücksichtigung der 
Mitschuld des Opfers das Beispiel eines Globalisierungsgegners angeführt, der bei 
einem Zusammenstoss mit der Polizei schwer verletzt wird (Bundesversammlung 
2007: 1102).

167 In der Zusammenfassung der Vernehmlassungsergebnisse zum Entwurf des 
totalrevidierten OHG wird angeführt, dass die Konferenz der kantonalen Poli-
zeikommandanten der Schweiz die Forderung nach genügend Frauenhausplätzen 
als gerechtfertigt erachte und es gleichzeitig für notwendig halte, die Kantone 
auch zu einer genügenden Anzahl Plätze für Männer zu verp"ichten (BJ 2003: 
44). Die Verp"ichtung der Kantone zu genügend Frauenhausplätzen wird von 
der Féderation Romande des Syndicats Patronaux dagegen mit der Begründung 
abgelehnt, dass es auch geschlagene Männer gebe, wenn also eine derartige 
Bestimmung eingeführt würde, müsse sie auch für Männer gelten (BJ 2003: 
42). Ausserdem ist vereinzelt von den Tätern und Täterinnen häuslicher Gewalt 
die Rede (BJ 2003: 38, 41; Bundesrat 2005: 7189). In diesem Zusammenhang 
kann zumindest indirekt auf weibliche und männliche Opfer häuslicher Gewalt 
geschlossen werden.
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nicht weiter aufgreift und sprachlich sowie im Hinblick auf den Artikelaufbau 
andere #emen in den Vordergrund rückt. Es handelt sich hierbei um eine 
blosse Erwähnung männlicher Opfer. Das soll an einem Beispiel verdeutlicht 
werden. In einem Artikel in der «Appenzeller Zeitung» (1994) wird über das 
Opferhilfeangebot in der Ostschweiz berichtet. Der Titel lautet: «‹Schlupf-
huus› für misshandelte Kinder ist dringend.» Im Untertitel ist die Rede davon, 
dass in der Ostschweiz ein sehr unbefriedigendes Hilfsangebot für Frauen in 
Notsituationen bestünde. In einem separaten Kasten innerhalb des Artikels 
mit der Überschrift «185 Opfer sind beraten worden» wird die zahlenmässige 
Inanspruchnahme der Opferhilfe aufgeschlüsselt nach Alter und Geschlecht 
sowie nach Straftaten beschrieben. Im Hauptartikel geht es vorwiegend um 
gewaltbetro%ene Frauen und Kinder. Die Ausführungen sind nach den im 
vorherigen Kapitel beschriebenen quanti!zierenden und quali!zierenden 
Hervorhebungen von weiblichen (und minderjährigen) Opfern gestaltet.

Männliche Opfer existieren also in den medialen und politischen 
Debatten weitaus seltener als weibliche Opfer. Diskursive Relevanz basiert 
auf einer gleichbleibend wiederkehrenden Art und Weise des Sprechens über 
bestimmte #emen – das zeigen die Erläuterungen in Kapitel 4.2. Angesichts 
des über weite Strecken geschlechtsneutral oder frauenhervorhebend gestalteten 
Diskurses ist im Hinblick auf männliche Opfer in erster Linie ihre Nicht-
#ema tisierung gleichbleibend wiederkehrend. Aus einer diskursanalytischen 
Perspektive ist darüber hinaus wichtig, wie über #emen geredet wird, wenn 
sie angesprochen werden. Werden männliche Opfer angesprochen, gestaltet 
sich das – wie in den vorherigen beiden Absätzen dargestellt – hauptsächlich 
als beispielhafte Veranschaulichung oder als blosse Erwähnung. Dadurch 
erscheinen männliche Opfer als nicht verbunden mit den #emen und 
Unterthemen im Diskurs. Sie erhalten keinen Platz zugewiesen. In  einer 
diskursiven Praxis, welche geschlechtsneutral und frauenhervorhebend 
(sowie Minderjährige hervorhebend) gestaltet ist, fallen sie ab, gehen unter 
oder verloren, fehlen doch sprachliche Verbindungen, welche männliche 
Opfer in eine bestimmte Beziehung zu den #emen und Unterthemen des 
Diskurses setzen. Das wird im Folgenden noch näher erläutert, denn es ist 
die dominante Art und Weise, in welcher im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs 
auf männliche Opfer Bezug genommen wird.

 Nicht-Thematisierung

Was wird über männliche Opfer gesagt, wenn sie in einem konkreten 
argumentativen Kontext nicht angesprochen oder bloss erwähnt werden? 
Anhand zweier Beispiele aus den politischen Debatten zum Schutz und den 
Rechten der Opfer im Strafverfahren wird dieser Frage nachgegangen. Im 
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Schlussbericht der Studienkommission, welche mit dem Vorentwurf zum OHG 
beauftragt ist, wird ausgeführt, dass «Polizisten, die wegen ihrer Zugehörigkeit 
zu bestimmten Diensten speziell mit Opfern zu tun haben, eine Sonderaus-
bildung zur Betreuung von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind 
[erhalten]» (Studienkommission 1986: 91). Dieses Zitat wurde im vorherigen 
Kapitel schon als Beispiel der quali!zierenden Hervorhebung genannt. Die 
Begleitung weiblicher Gewaltopfer wird als anspruchsvoll beschrieben, was 
eine Sonderausbildung notwendig macht. Dass männliche Opfer in diesem 
Zusammenhang nicht erwähnt werden, lässt dreierlei o%en: ob es nur wenig 
männliche Gewaltopfer gibt; ob männliche Gewaltopfer nicht besonders 
betreut werden müssen (weil sie nicht beeinträchtigt sind); ob sie vergessen 
werden. In der Debatte im Nationalrat zur #ematik des Schutzes und der 
Rechte der Opfer im Strafverfahren begrüsst Nationalrat Herbert Maeder 
(LdU) den Vorschlag, dass auf Verlangen der Opfer von Sexualdelikten dem 
urteilenden Gericht wenigstens eine Person des Geschlechts des Opfers bei-
wohnen müsse. Er führt begründend dazu aus (Bundesversammlung 1991: 
13): «Reine Männergerichte – und mögen sie noch so honorig sein – sind 
nicht immer in der Lage, zum Beispiel bei Vergewaltigungen, die traurige 
Lage des Opfers aus Sicht des Opfers zu verstehen und zu würdigen.» Bei 
Opfern von Vergewaltigungen handelt es sich in der diskursiven Praxis der 
Debatten um Frauen. Das wurde im vorherigen Kapitel erarbeitet. Weib-
liche Opfer (von Vergewaltigungen) werden auch hier in ihrer besonderen 
Betro%enheit beschrieben. Der Inhalt dieser Betro%enheit, der spezi!sche 
Massnahmen im Rahmen der Opferhilfe notwendig macht, wird erläutert. 
Ob männliche Opfer ähnliche oder andere spezi!sche Bedürfnisse haben in 
gleichfalls leidvollen Situationen, wird nicht angesprochen.

Polizisten brauchen also eine Sonderausbildung für die Betreuung 
weiblicher und nicht männlicher Opfer. Männergerichte tun sich mit der 
Beurteilung der Situation weiblicher und nicht männlicher Opfer schwer. Es 
wären aber auch andere Argumentationen denkbar. Da Männer vorwiegend 
Opfer der Gewalt anderer Männer werden, könnte argumentiert werden, dass 
diese männlichen Opfer durch das männliche Geschlecht der sie befragenden 
Polizisten/Richter an den männlichen Täter erinnert würden. Das versetze 
sie in Angst und traumatisiere sie erneut. Es könnte auch angeführt werden, 
dass Männer in einer patriarchalen Gesellschaft auf Stärke und Kraft bauten. 
Deswegen könnten sich männliche Polizisten und Richter nicht in die Lage 
von männlichen Opfern versetzen, da diese schwach, verletzt und verängstigt 
seien. So gesehen wären weibliche Polizistinnen und Richterinnen nicht nur 
für weibliche, sondern auch für männliche Opfer notwendig.
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Die skizzierten alternativen Argumentationen, mit denen nicht eine 
Person gleichen Geschlechts, sondern eine Person weiblichen Geschlechts für 
die besondere Betreuung von Opfern gefordert würde, bauen auf Erläuterungen 
spezi!scher leidvoller Situationen männlicher Opfer. Das ist der wesentliche 
Unterschied zur diskursiven Praxis des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses: 
Genau diese besondere Betro%enheit männlicher Opfer wird im Diskurs 
lediglich vereinzelt und am Rande thematisiert (siehe weiter unten). Sie erhält 
also keine diskursive Relevanz. Zentral für die diskursive Praxis, mit welcher 
der Opferstatus hergestellt wird, ist jedoch gerade die Verbindung zwischen 
Massnahmen der Opferhilfe und der besonderen Betro%enheit der Opfer. 
Weibliche Opfer werden quanti!zierend und quali!zierend hervorgehoben 
und so in Beziehung gesetzt zu den verschiedenen debattierten #emen. 
Männliche Opfer werden nicht thematisiert oder bloss ohne weiteres In-
Bezie hung-Setzen erwähnt. Dadurch werden Männer so konstruiert, dass 
sie nicht oft von Gewalt betro%en sind und/oder als Gewaltbetro%ene keine 
besonderen Bedürfnisse haben. Denn nur was weder quantitativ noch qua-
litativ relevant ist, kann in der Logik des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses 
unthematisiert bleiben (respektive vergessen werden). Mit der diskursiven 
Herstellung der geringfügigen und nicht besonderen Gewaltbetro%enheit 
von Männern erhalten diese im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs also keine 
Gestalt als Opfer, ihr Opferstatus bleibt ungefüllt.

 Ausnahme von der Regel

Neben der Nicht-#ematisierung und blossen Erwähnung gibt es eine 
weitere Art des Sprechens über männliche Opfer. Diese knüpft an bei der 
im Vergleich mit weiblichen Opfern geringfügigeren Erwähnung männlicher 
Opfer respektive ihrer geringeren Inanspruchnahme der Opferhilfe. So wird 
beispielsweise in den «Scha%hauser Nachrichten» (1993) über die Opferhilfe-
umsetzung im Kanton Scha%hausen berichtet. Dabei wird erwähnt, dass die 
Hilfe von Frauen, Kindern und Männern beansprucht werden könne und dass 
für weibliche Opfer das Frauenhaus, für Minderjährige die Jugendpsychiatrie 
und für männliche Opfer der Sozialdienst zuständig seien. Das Übertragen 
der Beratung männlicher Opfer an den Sozialdienst wird damit begründet, 
dass «[…] es sich bei den Opfern voraussichtlich in den selteneren Fällen 
um Männer handeln werde». Die #ematik der männlichen Opfer wird in 
den Debatten also durch solche Formulierungen in Beziehung zu anderen 
#emen gesetzt, in denen männliche Opfer als Ausnahme und in geringer 
Zahl entworfen werden. Diese Art des Redens über männliche Opfer steht 
in Verbindung mit der diskursiven Praxis ihrer Nicht-#ematisierung res-
pektive blossen Erwähnung. Das wird im Folgenden anhand eines Zitats aus 
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der Nationalratsdebatte der ersten Phase erläutert, in welcher Volksinitiative 
und Gegenvorschlag des Bundesrats diskutiert werden. Nationalrat Hans 
Schmid (SP) führt aus: 

Frau Kommissionspräsidentin Kopp hat sehr anschaulich das Bei-
spiel einer Krankenschwester genannt, die in die Situation kommen 
könnte, aufgrund des Verfassungsartikels und der auf ihm basierenden 
Gesetzgebung Entschädigung zu verlangen. In der Botschaft des Bun-
desrates ist das Beispiel einer Hausfrau und Mutter genannt. Ich darf 
in aller Bescheidenheit beifügen, dass auch einmal ein Mann in die 
Situation kommen kann, solche Entschädigungen zu beanspruchen. 
(Bundesversammlung 1984: 261)

In diesem Zitat ist im Hinblick auf die Art und Weise des Sprechens 
über männliche Opfer dreierlei wichtig. Erstens wird den Frauen der Anspruch 
auf den Opferstatus nicht streitig gemacht. Hans Schmid sucht keinen Kampf 
darüber, ob Frauen oder Männer die Opferhilfe nötiger haben. Es wird «in 
aller Bescheidenheit beigefügt» und nicht mit entschiedener Vehemenz 
entgegengehalten. Der Opferstatus soll den Frauen nicht abgesprochen und 
dafür den Männern zugesprochen werden, im Sinne eines Entweder-Oder. 
Der Opferstatus der Frauen soll vielmehr durch den Opferstatus der Männer 
ergänzt werden. Zweitens wird hervorgehoben, dass männliche Opfer eine 
Ausnahme sind: «Auch einmal ein Mann kann in die Situation kommen» 
verweist darauf, dass die Männer meistens nicht in dieser Situation sind. 
Männliche Opfer konstituieren sich als Ausnahme von der Regel. Diese 
Regel !ndet sich in den weiblichen Opferbeispielen, wird also durch den 
weiblichen Opferstatus geformt, der durch die gehäufte und besondere 
Betro%enheit weiblicher Opfer gefüllt ist. Gleichzeitig kann die Regel auch 
in Zusammenhang mit dem generellen Status der Männer gesehen werden, 
der einer der Nicht-Opfer ist. Die Norm sind also die Männer, die keine 
Unterstützung benötigen, die Ausnahme (und Abweichung) ist der Mann, 
der von der Opferhilfe unterstützt werden muss. Drittens wird zwar festge-
stellt, «dass auch einmal ein Mann in die Situation kommen kann, solche 
Entschädigungen zu beanspruchen». Beispielhafte Ausführungen darüber, wie 
eine solche Situation aussehen könnte, fehlen jedoch. Nach dieser Feststel-
lung wechselt Hans Schmid das #ema und redet über die Zuständigkeiten 
für die Umsetzung der Opferhilfe. Hier verbindet sich das Sprechen über 
männliche Opfer in Form der Ausnahme von der Regel mit der diskursiven 
Praxis ihrer Nicht-#ematisierung respektive blossen Erwähnung. Während 
mögliche Situationen weiblicher Opfer in zwei Beispielgeschichten beschrieben 
werden, bleiben die konkreten Situationen männlicher Opfer unausgeführt. 
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Der männliche Opferstatus wird zwar konstruiert, bleibt jedoch lediglich 
angedeutet. Denn er trägt die Gestalt der Ausnahme und wird darüber hinaus 
nicht mit der besonderen Betro%enheit und den spezi!schen Bedürfnissen 
männlicher Opfer gefüllt, die – wenn auch nur in Ausnahmefällen – die 
Opferhilfe in Anspruch nehmen.

 Handlungsmacht und potentielle Täterschaft

Vereinzelt werden Männer in den medialen Debatten in ihrer Gewalt-
betro%enheit angesprochen. Dabei werden sie als handlungsmächtig und als 
potentielle Täter beschrieben. In der «Berner Zeitung» (P!ster 1989) wird 
beispielsweise über Ergebnisse des ersten Victim Surveys in der Schweiz168 
berichtet – die einzige Stelle in den Debatten, an der konkrete Ergebnisse 
wissenschaftlicher Studien thematisiert werden. Die Ergebnisse werden in 
einem Haupttext beschrieben. Es wird über die Deliktarten und Häu!gkeiten 
der Betro%enheit nach Geschlecht, das Anzeigeverhalten, die Beurteilung 
der Polizei, die Angst vor Verbrechen und die Einstellung gegenüber Strafen 
berichtet. Zu männlichen Opfern wird in der Mitte des Textes ausgeführt: 

Junge Männer laufen eher Gefahr, Opfer zu werden als Frauen und 
ältere Personen. Denn potentielle Opfer führen ein aktives Leben, 
sind berufstätig, gehen am Abend häu!g aus, kehren oft nach Mit-
ternacht nach Hause und suchen eher Bars und Nachtklubs auf […]. 
(P!ster 1989)
Das Zitat !ndet sich in einem Artikelabschnitt mit der Überschrift 

«Junge Männer häu!g Opfer …». Diesem Abschnitt folgt ein Absatz mit 
dem Titel «… und auch Täter». Im Artikel wird des Weiteren die Angst vor 
Verbrechen für die Gruppe der Männer und der Frauen beschrieben. Männer 
hätten weniger Angst, zeigten sich weniger beeindruckt von Verbrechen, 
während Frauen viel Angst verspürten. In einem separaten Kasten unterhalb 
des Haupttextes wird über das Opferhilfegesetz berichtet, welches in dieser 
Zeit erarbeitet wird. Dabei wird unter anderem der Schutz der Opfer von 
Sexualdelikten im Strafverfahren erwähnt. In einem zweiten Kasten, der gleich 
gestaltet ist wie der erste und sich ebenfalls unterhalb des Artikels be!ndet, 
werden Massnahmen gegen die Verbrechensfurcht beschrieben. Dabei wird 
auf die Verschlechterung der Lebensqualität von Frauen hingewiesen. Diese 
würden sich in der Nacht nicht mehr auf die Strasse trauen.

Männliche Betro%enheit von Gewalt wird in diesem Artikel thematisiert. 
Es wird festgestellt, dass Männer Gewalt oft und mehr als Frauen erlebten. 

168 Siehe Killias 1989.
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Die Gründe für diese höhere Gewaltbetro%enheit werden angegeben: Poten-
tielle Opfer führten ein aktives Leben, seien berufstätig, gingen aus, suchten 
Bars auf. Was hier beschrieben wird, ist Aktivität und Handeln – welches in 
gewaltförmige Situationen führen kann. An diese Beschreibungen schliessen 
Ausführungen zur männlichen Täterschaft an  – einer weiteren Form des 
Handelns. Männliche Gewaltbetro%enheit ist also eingebettet und verbunden 
mit Erläuterungen zu Aktivität und Handlungsmacht. Die Darstellung des 
Opferhilfegesetzes ist so gestaltet, dass Bezüge zu weiblichen Opfern hergestellt 
werden: Es ist von Sexualverbrechen die Rede und in einem gleichgestalteten 
und gleichsituierten Kasten von den Einschränkungen der Frauen, die sich 
in der Nacht nicht mehr raus trauten. Auf der einen Seite stehen also die ge-
häuft von Gewalt betro%enen (jungen) Männer, die ein aktives Leben führen 
bis hin zur Täterschaft und sich durch Angst nur geringfügig einschränken 
lassen. Auf der anderen Seite be!nden sich sowohl die weniger von Gewalt 
betro%enen Frauen, die Angst haben und in ihrer Aktivität eingeschränkt 
sind als auch das geplante Opferhilfegesetz. Zwischen Frauen und Opferhilfe 
wird auf dreierlei Art eine Verbindung hergestellt: durch die Gestaltung des 
Artikels, durch den Hinweis auf Sexualverbrechen und durch die Beschrei-
bung von Frauen als beeinträchtigt und in ihrem Handeln eingeschränkt. 
Männer dagegen werden in zwei Ausprägungen von Handlungsmacht dar-
gestellt: einem aktiven Leben, welches zur Opfer-Werdung führen kann, 
und der Täterschaft, die in der Logik des Diskurses mit dem Opferstatus 
unvereinbar ist. Der Zustand der Männer in der Situation als Opfer jedoch 
bleibt auch hier ungefüllt. Männer können also zwar Opfer werden, sie kön-
nen jedoch nicht Opfer sein. Mit der Rahmung des männlichen Opferstatus 
durch Handlungsmacht und Täterschaft wird eine Unvereinbarkeit zwischen 
Männern und Opferhilfe hergestellt. Denn der Opferstatus ist gefüllt mit 
dem Gegenteil dieser Handlungsmacht, nämlich einer Handlungsohnmacht 
in Form von Beeinträchtigung und Hilfsbedürftigkeit.

Vereinzelt wird in den medialen Debatten der geringe Anteil männlicher 
Beratener in der Opferhilfe in Verbindung gebracht mit der Notwendigkeit 
von Hilfsangeboten für männliche Opfer. Die Forderung nach Opferhilfe-
beratungsangeboten für männliche Opfer wird mit ihrer möglichen Täterschaft 
begründet. In der «Neuen Zürcher Zeitung» (1994a) heisst es beispielsweise: 
«So bleiben die männlichen Opfer von Sexualdelikten ein ‹Tabu im Tabu›, 
schreibt die Opferhilfe. Ein Beratungsangebot könnte aber einen wichtigen 
Bereich in der Prävention abdecken, gehe man davon aus, dass männliche 
Opfer später oft selbst zu Tätern würden.» Ähnlich wird in der «Basler Zei-
tung» (Baumgartner 1993) angeführt: «Der Sozialdienst der Justizdirektion 
warnt, dass bei Mangel an geeigneter Hilfe die Opfer oft erst zu spät erkannt 
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werden – wenn sie selber Täter sexueller Übergri%e geworden sind.» Gefordert 
werden hier Beratungsangebote speziell für männliche Opfer, jedoch nicht, 
weil sie leiden, spezi!sche Bedürfnisse haben und hilfsbedürftig sind, sondern 
mit Rückgri% auf ihre potentielle Täterschaft: Männliche Opfer bräuchten 
Unterstützung durch die Opferhilfe, weil sie ohne Hilfe zu Tätern würden. 
Wieder werden männliche Opfer in Verbindung mit Handlungsmacht und 
Aktivität thematisiert, welche in der Logik des Diskurses mit dem Opferstatus 
unvereinbar sind.

 Verlust von Männlichkeit

An einigen vorwiegend neueren Stellen in den medialen Debatten 
wird die geringe Inanspruchnahme der Opferhilfe durch männliche Opfer 
in Beziehung gesetzt zu Männlichkeit. So wird beispielsweise die geringe 
Anzahl männlicher Beratener in einem Artikel in der «Solothurner Zeitung» 
(1995), in dem über die Opferhilfe im Kanton Solothurn berichtet wird, 
darauf zurückgeführt, «[…] dass männliche Gewaltopfer ihre Erfahrung nicht 
mitzuteilen wagen, in der Befürchtung, dass sie in ihrer Männerrolle nicht 
mehr ernst genommen werden» (Solothurner Zeitung 1995). In einem Artikel 
über die Opferhilfe im Kanton Scha%hausen in der «Scha%hauser AZ» ( Kaspar 
1996) wird die geringe Anzahl männlicher Beratener ähnlich begründet: 
«[…] dass Männer besonders Mühe haben, sich als Opfer zu de!nieren und 
entsprechende Hilfe anzunehmen.» Und ein Artikel zu häuslicher Gewalt im 
«Beobachter» (Noser 2004) beginnt nach der Fallgeschichte eines männlichen 
Opfers häuslicher Gewalt mit den Worten: «‹Dass ein Mann Opfer sein kann, 
widerspricht seinem Selbstverständnis›, […] Das Opfersein widerspreche dem 
Bild vom starken Mann, der Unangenehmes wegsteckt und über der Sache 
steht.»169 Dann folgt ein Untertitel: «Die Angst, als Mann versagt zu haben», 
an den folgende zwei Sätze anschliessen: «Die Vorstellung, dass ein normaler 
Durchschnittsmann gar nicht Opfer sein kann, ist verhängnisvoll für die 
Betro%enen. Sie fühlen sich als Versager, Schwächlinge und Ausnahmefälle.»

Männliche Gewaltbetro%ene werden hier als Opfer angesprochen. 
Das passiert jedoch auf eine Art und Weise, mit der ein Gegensatz zwischen 
Männlichkeit und Opferstatus hergestellt wird. Männlichkeit – in den Zitaten 
oben benannt als «Männerrolle» und als «Selbstverständnis von Männern» – 
wird verbunden mit Stärke und damit, Unangenehmes wegzustecken, über 
der Sache zu stehen und die Kontrolle zu behalten. Diese Männlichkeit ist 

169 Das Zitat im Zitat verweist darauf, dass an dieser Stelle im Artikel der Sozialarbeiter 
Matthias Hagner von der Opferberatungsstelle für gewaltbetro%ene Jungen und 
Männer zitiert wird (Noser 2004). 
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nicht vereinbar mit dem Opferstatus, sie mache es den Männern schwer, sich 
als Opfer wahrzunehmen. Die Männlichkeit steht also zwischen den gewalt-
betro%enen Männern und dem Opferstatus respektive der Opferhilfe. Denn 
sobald die gewaltbetro%enen Männer den Weg zur Opferhilfe !nden, fühlten 
sie sich nicht mehr ernstgenommen und als Versager, Schwächlinge und Aus-
nahmefälle: Sie verlieren ihre Männlichkeit. Männer können also nicht Opfer 
sein, denn dann sind sie keine Männer mehr. Männliche Gewaltbetro%ene 
werden an diesen Stellen im Diskurs zwar als Opfer angesprochen. Beschrie-
ben wird jedoch gleichzeitig der Schaden und Verlust der Männlichkeit, den 
diese männlichen Gewaltbetro%enen davontragen, sobald sie sich als Opfer 
wahrnehmen und die Unterstützung der Opferhilfe aufsuchen. Opferstatus 
und Opferhilfe konstituieren sich hier als «Verlustgeschäft von Männlichkeit».

 Leiden und Hilfsbedürftigkeit

Vorwiegend in neueren Zeitungsartikeln werden männliche Opfer 
vereinzelt in ihrem Leiden und ihrer Hilfsbedürftigkeit beschrieben, meist 
unter Bezugnahme auf weibliche Opfer. In der «Neuen Zürcher Zeitung» 
(1994a) wird gegen Schluss eines Artikels über die Opferhilfe für Opfer 
sexueller Gewalt im Kanton Zürich erwähnt, dass männliche Opfer nicht 
über ihre «traumatischen Erlebnisse» sprechen könnten, weil entsprechende 
Beratungsangebote fehlten. Im übernächsten Satz wird dann auf die drohende 
Täterschaft männlicher Opfer hingewiesen. In zwei anderen Zeitungsartikeln 
wird angeführt, dass Männer wie Frauen als Opfer schwer traumatisiert seien, 
gleicherweise litten und ähnliche Symptome zeigten, das Geschlecht also keine 
Rolle spiele (Sachs 2001; Talamona 2003). Diese Erläuterung !ndet sich in 
einem der beiden Artikel (Sachs 2001) in der Mitte einer Berichterstattung, 
welche mit dem Beispiel einer überfallenen Frau beginnt. Auf dieses Beispiel 
wird im Text immer wieder Bezug genommen. Links des Artikels ist ein Foto 
abgebildet, welches ein halbes Frauengesicht zeigt, das hinter einer Gardine 
hervorblickt. Im anderen Artikel (Talamona 2003) ist dem Leiden männlicher 
Opfer ein Abschnitt gewidmet. Der restliche Text befasst sich mit allgemeinen 
#emen zur Opferhilfe und häuslicher Gewalt. Und im Artikel des «Beobach-
ters» (Noser 2004), der schon im vorherigen Absatz angeführt wurde, wird im 
letzten Drittel des Textes festgestellt: «Opfer – ob männlich oder weiblich – 
fühlen sich hil"os und ausgeliefert. Sie müssen versuchen, die Kontrolle über 
ihr Leben wieder zu erlangen.» Zwei der genannten Stellen richten sich an 
männliche Opfer sexueller und häuslicher Gewalt – beides Straftatengruppen, 
von denen Männer nicht häu!g betro%en sind. Der männliche Opferstatus 
wird hier zwar gefüllt mit der besonderen Hilfsbedürftigkeit der Betro%enen. 
Er ist jedoch gleichzeitig gerahmt von der potentiellen Täterschaft männlicher 
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Opfer, von dem noch gewichtigeren Opferstatus weiblicher Betro%ener und 
von dem Verlust der Männlichkeit, der mit dem Opferstatus einhergeht. So 
wird am Rande des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses zwar eine Verbindung 
zwischen männlichen Opfern und Opferhilfe hergestellt, diese bleibt jedoch 
schwach, brüchig und widersprüchlich.

In Kapitel 5.2 wurde der ö%entliche Opferhilfe-Diskurs im Zeitraum 
von 1978 bis 2008 in seiner inhaltlichen Ausgestaltung beschrieben und die 
für die vorliegenden Fragestellungen wesentlichen Aspekte der diskursiven 
Praxis wurden herausgearbeitet. Es können zwei Phasen des Diskurses unter-
schieden werden. In der ersten Phase existieren zwei teilweise gegensätzliche 
Diskursstränge. In einem Diskursstrang  – hauptsächlich vertreten vom 
«Beobachter» – wird der Staat als die Instanz entworfen, die verp"ichtet ist, 
den unschuldigen Opfern von Verbrechen !nanzielle Unterstützung zu leis-
ten, dies bisher aber unterlässt. Die Opfer wiederum werden konstruiert als 
Menschen, die unschuldig sind und aufgrund der staatlichen Unterlassungen 
allein und über Jahre für ihre Rechte kämpfen und sich wehren müssen. Im 
anderen Diskursstrang – vertreten durch die politisch Verantwortlichen – 
werden die Opfer als Personen hergestellt, die unschuldig sind und durch 
die erlittenen Verbrechen in ihrer Handlungsfähigkeit stark beeinträchtigt 
und deswegen hilfsbedürftig sind. Der Staat wiederum wird dargestellt als 
Instanz, die grundsätzlich nicht für die Situation der unschuldigen Opfer 
verantwortlich ist, diesen aber aus Barmherzigkeit die vor allem notwen-
dige zwischenmenschliche Unterstützung zukommen lässt. Mit Ende der 
ersten Diskursphase setzt sich die Problem- und Lösungsde!nition der 
politisch Verantwortlichen durch und wird in der zweiten Phase dominanter 
Bezugspunkt der Debatten: Staatliche Leistungen knüpfen an die durch die 
erlittenen Verbrechen bedingte Hilfsbedürftigkeit und Handlungsohnmacht 
von unschuldigen Opfern. In der zweiten Diskursphase ist eine Vielfalt an 
#emen und Unterthemen vorhanden, über die informiert, die befürwortet, 
hervorgehoben, kritisiert und auch abgelehnt werden. Dabei geht es um die 
Ausgestaltung der konkreten Hilfeleistungen und die Aufgabenerfüllung durch 
Bund und Kantone, um die Anspruchsberechtigten der Opferhilfe und um die 
Arbeit der Opferhilfe-Beratungsstellen. In den vielfältigen Debatten wird ein 
Opferstatus konstruiert, der durch vier grundsätzliche Charakteristika gefüllt 
ist: die schwere Beeinträchtigung (Handlungsohnmacht) durch körperliche, 
psychische oder sexuelle Verletzungen; die Betro%enheit von (schweren) Körper-
verletzungen, Tötungsdelikten, Vergewaltigungen (Sexualdelikten), häuslicher 
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Gewalt, Menschenhandel; grosse Verletzlichkeit aufgrund von Minderjährig-
keit und durch Vergewaltigungen (Sexualdelikte); das unschuldige Verhalten 
respektive der fehlende Beitrag des Opfers an seine Beeinträchtigung. Die 
Charakteristika haben ein unterschiedliches Gewicht, wobei der Unschuld der 
Opfer eine besondere Bedeutung zukommt. Verhält sich jemand schuldhaft, 
ist sie/er kein Opfer, unabhängig davon, wie schwer die Person beeinträchtigt 
ist. Aus der jeweils unterschiedlichen Zusammensetzung dieser Charakteristika 
konstituiert sich in der zweiten Phase des Diskurses eine Hierarchie mehr oder 
weniger anerkannter Opfergruppen. An der Spitze steht derjenige Opferstatus, 
der auf alle Charakteristika gründet und dem durch fraglos zugesprochene 
Opferhilfe vollumfängliche gesellschaftliche Anerkennung zuteil wird. Von 
diesem Opferstatus lässt sich ableiten, wer – auch wenn von Gewalt betrof-
fen – in der Kombination der genannten Charakteristika nicht respektive 
nur teilweise als Opfer anerkannt ist: die Menschen, die nicht von den oben 
genannten Straftaten betro%en sind; diejenigen, die nicht lange Zeit in ihrem 
Handeln geschwächt sind; die Menschen, die nicht besonders verletzlich sind; 
die Personen, die nicht unschuldig sind.

Der ö%entliche Opferhilfe-Diskurs ist in der ersten Phase und solange 
die Ansprüche und Rechte der Opfer sowie ihr unermüdliches Kämpfen und 
Wehren hervorgehoben werden, nicht geschlechterspezi!sch strukturiert. 
Auch die zweite Phase des Diskurses ist über weite Strecken geschlechtsneutral 
gehalten. Daneben ist ab Ende der ersten Phase und mit der Verlagerung der 
Debatten auf die Hilfsbedürftigkeit und Handlungsohnmacht der Opfer sowie 
der freiwillig vom Staat geleisteten Hilfe eine Veränderung der diskursiven 
Praxis verbunden. Gehäuft und regelmässig wird nun in allgemein und ge-
schlechtsneutral gehaltenen #ematisierungen beispielhaft veranschaulichend 
auf weibliche Opfer hingewiesen. Darüber hinaus sind diese Hinweise wieder-
kehrend so gestaltet, dass die weibliche Opfergruppe in grosser Zahl und in 
besonderer Betro%enheit von Gewalt konstruiert wird. Opferhilfe wiederum 
konstituiert sich als staatliches Instrument, mit dem dieser zahlenmässig 
grossen und besonderen Betro%enheit begegnet wird. Zwischen weiblichen 
Opfern und Opferhilfe wird durch beispielhaftes Veranschaulichen sowie 
quanti!zierendes und quali!zierendes Hervorheben eine starke und aufei-
nander bezogene Verbindung hergestellt. Der Opferstatus, der getragen ist 
von Hilfsbedürftigkeit und Handlungsohnmacht derjenigen, denen geholfen 
werden soll/muss, wird so für die weiblichen Gewaltbetro%enen als gegeben 
konstruiert. Männliche Opfer werden in der zweiten Diskursphase kaum 
thematisiert. Sie erscheinen dadurch in erster Linie als gestaltlos, vergessen 
und nicht relevant für die Opferhilfe. Werden sie angesprochen, so vorwiegend 
in Form der Ausnahme von der Regel, wobei die Regel sowohl im weiblichen 
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Opferstatus als auch im männlichen Nicht-Opferstatus begründet ist. Wenn 
spezi!sche Beratungsangebote für männliche Opfer gefordert werden, dann 
in Zusammenhang mit der potentiellen Täterschaft und Handlungsmacht 
männlicher Opfer. Dadurch wird die Unschuld männlicher Opfer, welche 
ein zentrales Kriterium des Opferstatus darstellt, fragwürdig. Und mit der 
Inanspruchnahme der Opferhilfe durch männliche Opfer wird gleichzeitig 
Männlichkeit problematisiert. Die Verbindung, die so zwischen männlichen 
Opfern und Opferhilfe hergestellt wird, ist schwach und widersprüchlich. 
Nicht nur konstituieren sich männliche Opfer im Diskurs als gar nicht vor-
handen oder die Ausnahme. Darüber hinaus werden sie als handlungsmächtig 
hergestellt, was einem Opferstatus, der auf Hilfsbedürftigkeit, Handlungs-
ohnmacht und Unschuld gründet, zuwiderläuft. Und nicht zuletzt ist mit 
diesem Opferstatus ein Verlust von Männlichkeit verbunden.

Im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs konstituiert sich nicht nur ein 
ganz bestimmter, geschlechterspezi!scher Opferstatus und eine Hierar-
chie mehr oder weniger anerkannter Opfergruppen, sondern durch die 
diskursive Praxis werden Weiblichkeit und Männlichkeit gleichzeitig in 
gegensätzlicher und hierarchisch geordneter Komplementarität konstruiert. 
Zwischen gewaltbetro%enen Frauen und dem Opferstatus wird eine starke 
Verbindung hergestellt. Frauen und Opferstatus werden durch die diskursive 
Praxis aufeinander festgeschrieben: Sowohl wird der Opferstatus den Frauen 
zuge sprochen, als auch wird den weiblichen Opfern ihre Weiblichkeit nicht 
abgesprochen. Die Verbindung zwischen gewaltbetro%enen Männern und 
Opferstatus konstituiert sich dagegen als schwach und widersprüchlich: 
Sowohl wird der Opferstatus den Männern kaum zugesprochen, als auch 
wird den männlichen Opfern ihre Männlichkeit abgesprochen. Auf der einen 
Seite stehen also die schwachen, hilfsbedürftigen weiblichen Opfer – auf der 
anderen Seite die starken Männer, die nicht Opfer sind. Werden sie es doch, 
können sie keine Männer mehr sein. Die so hergestellte gegensätzliche und 
hierarchische Komplementarität von Weiblichkeit und Männlichkeit zeigt 
sich nicht zuletzt daran, dass Weiblichkeit an keiner Stelle im Diskurs the-
matisiert wird, während Männlichkeit in Zusammenhang mit männlichen 
Opfern problematisiert wird. Weiblichkeit erscheint unhinterfragt als quasi 
natürliche Eigenschaft des Opferstatus, während Männlichkeit zu diesem 
gegensätzlich ist.

Wie sich nun die Umsetzung der Opferhilfeberatung nach Inkraft-
setzung des OHG in den Kantonen gestaltet und inwiefern sich bei dieser 
Umsetzung die für den ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs herausgearbeitete 
diskursive Praxis manifestiert, wird im folgenden Kapitel erarbeitet.
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Im vorherigen Kapitel standen Entstehung und Ausgestaltung der 
Opferhilfe in ihren schweizweiten Dimensionen im Blickfeld des Interesses. 
Im Folgenden nun wird danach gefragt, wie die Opferhilfeberatung in den 
Kantonen umgesetzt wird. In Kapitel 6.1 werden zunächst die interkantonalen 
Unterschiede im Verhältnis beratener männlicher und weiblicher Opfer mit 
deskriptiv-statistischer Analyse in ihrer Variationsbreite beschrieben. Auf der 
Grundlage dieser Analyse werden zwei in Bezug auf das Geschlechterverhältnis 
der beratenen Opfer gegensätzliche Kantone für die vertiefenden qualitativen 
Fallanalysen ausgewählt. In Kapitel 6.2 wird die Umsetzung der Opferhilfe-
beratung in diesen beiden Kantonen aus einer diskursanalytischen Perspektive 
untersucht. Dabei werden strukturell-institutionelle Rahmen- und Entwick-
lungsbedingungen der Opferhilfe ebenso berücksichtigt wie die Interessen 
und das Handeln der an der Opferhilfeumsetzung beteiligten Akteur/-innen 
sowie die diskursive Praxis der Diskussionen und Aushandlungsprozesse.

Im Folgenden werden die interkantonalen Unterschiede im Verhältnis 
beratener männlicher und weiblicher Opfer170 mit deskriptiv-statistischer 
Analyse dargestellt. Dabei wird auch die Bevölkerungsgrösse der Kantone 
einbezogen. Des Weiteren wird untersucht, inwiefern die freie Wahl der 
Beratungsstelle, die im OHG festgeschrieben ist (Opferhilfegesetz 1993: 
Art. 3; 2007: Art. 15), einen Ein"uss auf die interkantonale Variationsbreite 
im Verhältnis beratener weiblicher und männlicher Opfer ausübt. Darüber 
hinaus wird der Zusammenhang zwischen der Kriminalitätsbelastung im 
Hellfeld (PKS) und den in der Opferhilfe beratenen männlichen und weib-
lichen Opfern dargestellt.

170 Wie in Kapitel 5.1 bezieht sich der Begri% des Opfers im Folgenden immer auf 
Opfer respektive diesen nahestehende Personen, welche in der Opferhilfe beraten 
werden, auch wenn das nicht jedes Mal explizit benannt wird. Es werden keine 
Aussagen über die Opferhilfe hinaus gemacht. Des Weiteren werden die Begri%e 
Opfer und Beratene/Betro%ene synonym gebraucht.
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 Interkantonale Variationsbreite im Verhältnis beratener männlicher und 
weiblicher Opfer

Wie sehen die prozentualen Anteile beratener männlicher und weib-
licher Opfer in den Kantonen aus? Abbildung 10 gibt für den Zeitraum von 
2000–2010 Antwort auf diese Frage. Die Kantone St. Gallen (SG), Appen-
zell Innerrhoden (AI) und Appenzell Ausserrhoden (AR) sowie die Kantone 
Basel-Stadt (BS) und Basel-Landschaft (BL) haben sich in der Opferhilfe 
zusammengeschlossen und sind deswegen zusammengefasst dargestellt. In 
Anhang 18 ist eine Tabelle mit verschiedenen Angaben zu den Kantonen 
abgebildet, auf die im Folgenden immer wieder Bezug genommen wird. 

Abbildung 10:  Prozentuale Verteilung der beratenen Opfer nach 
 Beratungskanton und Geschlecht, 2000–2010
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Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.

Schweizweit sind im Zeitraum von 2000–2010 23.8% der beratenen 
Opfer männlich. Wird dieser schweizweite Durchschnitt nach Kantonen auf-
geschlüsselt, tritt eine beträchtliche Variationsbreite zutage. Diese reicht von 
8.7% (SH) bis 38.2% (NW). Der in Abbildung 10 dargestellte, prozentuale 
Anteil männlicher Beratener sagt etwas aus über das Geschlechterverhältnis 
der Opfer in der Opferhilfe auf Ebene der Kantone. Er beschreibt also die 
Opferhilfe sozusagen aus einer geschlechterspezi!schen Innenansicht. Für 
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einen interkantonalen Vergleich ist darüber hinaus die Frage wichtig, in wel-
chem Ausmass die Opferhilfe von der kantonalen Bevölkerung in Anspruch 
genommen wird. Abbildung 11 gibt eine Antwort auf diese Frage. Dargestellt 
ist die Streuung der Kantone nach Anzahl beratener männlicher respektive 
weiblicher Opfer pro 10’000 Einwohner respektive Einwohnerinnen, als 
jährlicher Durchschnitt der Jahre 2000–2010.

Abbildung 11:  Streuung der Kantone nach Anzahl beratener  männlicher 
und weiblicher Opfer pro 10’000 Einwohner/-innen, 
 jährlicher Durchschnitt 2000–2010
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Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden. Gestrichelte waagrechte Linie: schweizweiter Durchschnitt (21) der pro 
Jahr beratenen weiblichen Opfer pro 10’000 Einwohnerinnen.

Entsprechend dem tiefen prozentualen Anteil männlicher Opfer inner-
halb der Opferhilfe ist auch die Anzahl männlicher Beratener pro 10’000 
Einwohner um einiges tiefer als diejenige der weiblichen Beratenen pro 10’000 
Einwohnerinnen. Die Variationsbreite reicht von drei (UR, OW) bis 15  
(BS/BL) beratenen männlichen Opfern. Der schweizweite Durchschnitt liegt 
bei 7. Die Anzahl beratener weiblicher Opfer pro 10’000 Einwohnerinnen 
zeigt demgegenüber interkantonale Schwankungen im Bereich von 7 (UR, 



275

OW) bis 40 Beratenen (GE, ZH), wobei im schweizweiten Durchschnitt 21 
weibliche Betro%ene (gestrichelte Linie in Abbildung 11) beraten werden.

Wie das Streudiagramm in Abbildung 11 verdeutlicht, besteht ein 
Zusammenhang zwischen der Anzahl beratener weiblicher und männlicher 
Opfer. In Kantonen mit geringer Anzahl weiblicher Beratener pro 10’000 
Einwohnerinnen existiert ebenfalls eine tiefe Anzahl männlicher Beratener 
pro 10’000 Einwohnern (zum Beispiel UR, OW, VD). Eine hohe Anzahl 
weiblicher Opfer geht demgegenüber auch mit einer hohen Anzahl männlicher 
Opfer einher (zum Beispiel LU, GE, ZH). Interessanterweise erscheint dieser 
Zusammenhang in der Gruppe derjenigen Kantone eindeutiger, deren Anzahl 
weiblicher Beratener unter dem schweizweiten Durchschnitt liegt (Kantone 
unterhalb der gestrichelten Linie). In der Gruppe der Kantone dagegen, die 
in der Beratung weiblicher Opfer über dem schweizweiten Durchschnitt zu 
!nden sind, ist der Zusammenhang weniger eindeutig (Kantone über der 
gestrichelten Linie).

Weibliche Opfer stellen in der Opferhilfe eine drei Mal so grosse Gruppe 
von Beratenen dar wie männliche Opfer. Die Anzahl weiblicher Opfer pro 
10’000 Einwohnerinnen sagt also etwas über den zumindest zahlenmässigen 
Stellenwert und die Wichtigkeit aus, welche der Opferhilfeberatung innerhalb 
der Kantone eingeräumt wird. Die Kantone, welche überdurchschnittlich viel 
weibliche Opfer beraten, sind auch diejenigen, die über beide Geschlechter-
gruppen hinweg in der Anzahl beratener Opfer pro 10’000 Einwohner/-innen 
über dem Durchschnitt liegen (siehe Abbildung 12). Abbildung 11 zeigt also, 
dass das Verhältnis der Anzahl beratener weiblicher zu männlicher Opfer in 
Kantonen mit unterdurchschnittlichem Stellenwert und Gewicht der Opfer-
hilfeberatung interkantonal lediglich geringfügig di%eriert (im Vergleich zur 
Kantonsgruppe über der gestrichelten Linie). Die Spannbreite der Anzahl 
männlicher Opfer liegt zwischen drei und sieben und damit wie diejenige 
der weiblichen Opfer unter dem schweizweiten Durchschnitt. Auf ein bera-
tenes männliches Opfer kommen zwei bis dreieinhalb beratene weibliche 
Opfer. In Kantonen dagegen mit überdurchschnittlichem Stellenwert der 
Opferhilfeberatung variiert die Anzahl männlicher Beratener zwischen drei 
und 15 (schweizweit 7). Das Verhältnis der Anzahl beratener männlicher zu 
weiblicher Opfer schwankt zwischen eins zu 11 (SH) und eins zu eineinhalb 
(BS/BL). Mit überdurchschnittlichem Stellenwert der Opferhilfe in den 
Kantonen verstärken sich also die interkantonalen Unterschiede im Verhält-
nis der Anzahl beratener weiblicher und männlicher Opfer. Dieses Ergebnis 
stützt die Annahme, dass sich die geschlechterspezi!schen, im ö%entlichen 
Opferhilfe-Diskurs hergestellten Wahrheiten durch das Handeln der an der 
Umsetzung beteiligten Akteur/-innen (und partiellen Systeme) verschieden-
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artig manifestieren. Denn in den Kantonen, in welchen der Opferhilfe ein 
überdurchschnittlicher Stellenwert eingeräumt wird, erhalten die beteiligten 
Akteur/-innen auch mehr Raum, Gewicht und Möglichkeiten, ihre Inter-
essen in den Umsetzungsprozess ein"iessen zu lassen. Dass diese Interessen 
dann unter anderem geschlechterspezi!sche Auswirkungen haben, zeigt die 
statistische Analyse. Für die qualitativen Fallanalysen sind also zwei Kantone 
dieser Gruppe besonders interessant.

 Bevölkerungsgrösse der Kantone

Die Bevölkerungszahl der Kantone in der Schweiz hat eine Spann-
breite von unter 50’000 Einwohner/-innen (zum Beispiel GL, UR) bis zu 
einer Million und darüber (BE, ZH).171 Die Opferhilfe stellt ein speziali-
siertes Beratungsangebot dar, welches lediglich von einem kleinen Teil der 
Bevölkerung in Anspruch genommen werden muss. Auf- und Ausbau der 
Opferhilfeberatung mit eigenständigen mehr oder weniger spezialisierten 
Beratungsstellen ist also aufgrund der zahlenmässigen Inanspruchnahme 
eher für grössere als für kleinere Kantone naheliegend. Es kann demnach 
vermutet werden, dass in Kantonen mit grösserer Bevölkerungszahl auch 
eine höhere Anzahl Opfer pro 10’000 Einwohner/-innen beraten werden. 
Abbildung 12172 zeigt für den Zeitraum von 2000–2010 die Streuung der 
Kantone nach der pro Jahr durchschnittlichen Anzahl beratener Opfer pro 
10’000 Einwohner/-innen und der kantonalen Bevölkerungsgrösse (für die 
genaue Anzahl Einwohner/-innen und Beratene siehe Anhang 18).

Die Streuung der Kantone zeigt, dass sich die oben formulierte Annahme 
der mit zunehmender Bevölkerungszahl ebenfalls steigenden Inanspruchnahme 
der Opferhilfeberatung nur teilweise bestätigt. So werden beispielsweise im 
Tessin (TI) mit rund 320’000 Einwohner/-innen im Zeitraum von 2000–2010 
jährlich im Durchschnitt acht Opfer pro 10’000 Einwohner/-innen beraten, 
während es im Kanton Luzern (LU) bei vergleichbarer Einwohner/-innenzahl 
fast drei Mal so viele sind (22). Oder aber im Kanton Genf (GE) werden 
bei einem Drittel der Bevölkerungsgrösse des Kantons Zürich (ZH) mit 27 
Opfern ebenso viele Betro%ene beraten wie im Kanton Zürich. Dement-
sprechend be!nden sich auch in der Gruppe der Kantone, die überdurch-
schnittlich viele Opfer pro 10’000 Einwohner/-innen beraten, sowohl solche 

171 Die durchschnittliche Bevölkerungszahl pro Kanton liegt bei rund 325’000 
Einwohner/-innen. 

172 Aus Platzgründen ist die Streuung der Kantone nach Anzahl Beratener und 
Bevölkerungsgrösse nicht getrennt nach Geschlecht der Opfer dargestellt. Die 
geschlechterspezi!sche Darstellung ist in diesem Zusammenhang für die Beschrei-
bungen nicht relevant.



277

mit einer kleinen Bevölkerungszahl (SH, ZG) als auch die grössten Kantone 
der Schweiz (BE, ZH). Die kantonale Bevölkerungsgrösse variiert mit einer 
Spannbreite von 75’000 (SH) bis 1 300’000 (ZH) Einwohner/-innen in dieser 
Kantonsgruppe sogar noch ausgeprägter als in der Gruppe der Kantone mit 
unterdurchschnittlicher Anzahl beratener Opfer.

 Freie Wahl der Opferhilfe-Beratungsstelle

Hilfesuchende können die Opferhilfe-Beratungsstelle laut OHG (1993: 
Art. 3; 2007: Art. 15) frei wählen. Sie sind für eine Beratung also nicht an 
ihren Wohnkanton gebunden. Vor diesem Hintergrund kann folgende Annah-
me aufgestellt werden: Das zwischen den Kantonen variierende Verhältnis 
beratener männlicher und weiblicher Opfer hängt damit zusammen, dass 
sich hilfesuchende Opfer in einem anderen als ihrem Wohnkanton beraten 
lassen. Wird also auf den Wohn- statt auf den Beratungskanton fokussiert, 
sollten sich die geschlechterspezi!schen Unterschiede deutlich abschwächen. 
Die Anzahl der in den Kantonen pro 10’000 Einwohner/-innen beratenen 

Abbildung 12:  Streuung der Kantone nach Anzahl beratener Opfer pro 
10’000 Einwohner/-innen und Bevölkerungsgrösse, jährlicher 
Durchschnitt 2000–2010
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Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden. Gestrichelte Linie = schweizweiter Durchschnitt (14) der pro Jahr bera-
tenen Opfer pro 10’000 EinwohnerInnen.
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Abbildung 13:  Streuung der Kantone nach Anzahl beratener und  wohnhafter 
Opfer pro 10’000 Einwohner/-innen, jährlicher Durchschnitt 
2000–2010
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beraten werden.
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Opfer müsste sich also von der Anzahl der dort wohnhaften Opfer unter-
scheiden. Abbildung 13 zeigt die Streuung der Kantone im Hinblick auf 
die durchschnittlich pro Jahr beratenen und wohnhaften Opfer pro 10’000 
Einwohner/-innen, aufgeschlüsselt nach Geschlecht der Opfer.

Wie in den Streudiagrammen ersichtlich, besteht für beide Geschlech-
tergruppen ein starker Zusammenhang zwischen der Anzahl der in den 
Kantonen beratenen und der dort wohnhaften Opfer. Kantone mit hoher 
Anzahl beratener männlicher respektive weiblicher Opfer haben auch eine 
hohe Anzahl dort wohnhafter männlicher respektive weiblicher Opfer. In 
Kantonen dagegen mit einer tiefen Anzahl Beratener wohnt auch eine gerin-
ge Anzahl Opfer. Die im vorherigen Absatz formulierte Annahme, dass die 
interkantonalen Unterschiede im Verhältnis der beratenen männlichen und 
weiblichen Opfer mit der Möglichkeit der freien Wahl der Beratungsstelle 
zusammenhängen, tri%t also nicht zu. Die Unterschiede schwächen sich je-
doch etwas ab. So liegt der prozentuale Anteil der in den Kantonen beratenen 
männlichen Opfer zwischen 8.7% (SH) und 38.2% (NW) (siehe Abbildung 
10). Der tiefste prozentuale Anteil der in den Kantonen wohnhaften männ-
lichen Opfer beträgt dagegen 12.8% (SH) und der höchste 35.3% (BS/BL) 
(siehe Anhang 18).173

 Kriminalitätsbelastung im Hellfeld

Es kann angenommen werden, dass zwischen der Kriminalitätsbelastung 
im Hellfeld (PKS) und der Inanspruchnahme der Opferhilfe ein Zusammen-
hang besteht, auch wenn die Opferhilfeberatung nicht an die Bedingung 
einer Anzeige bei der Polizei geknüpft ist. Zum einen existiert bei 40.6% 

173 In Abbildung 13 wird deutlich, dass es Kantone gibt, in denen mehr männliche 
respektive weibliche Opfer beraten werden, als dort wohnhaft sind (Kantone rechts 
der gestrichelten Linie). Und es existieren Kantone, in denen das Umgekehrte 
der Fall ist (Kantone links der gestrichelten Linie). Es zeigt sich also eine gewisse 
Mobilität der hilfesuchenden Opfer über die Kantonsgrenzen hinaus, geht es um 
die Inanspruchnahme der Opferhilfeberatung. So existieren zum Beispiel mit 
Zürich (ZH), Genf (GE), Bern (BE) und Basel-Stadt/Basel-Landschaft (BS/BL) 
Kantone, in denen sowohl über 90% der dort wohnhaften Opfer beraten werden 
als auch über 20% der Beratenen aus anderen Kantonen stammen (siehe Anhang 
18). Diese Kantone scheinen über ein gut ausgebautes Opferhilfeberatungsangebot 
zu verfügen, welches nicht nur die Bedürfnisse der meisten in den betre%enden 
Kantonen wohnhaften Opfer befriedigt, sondern auch Opfer aus anderen Kanto-
nen anspricht. Da sich diese Mobilität jedoch, wie herausgearbeitet, kaum auf die 
interkantonalen Unterschiede im Verhältnis beratener männlicher und weiblicher 
Opfer auswirkt – also beide Geschlechtergruppen in ähnlicher Weise betri%t –, 
wird sie in der vorliegenden Forschungsarbeit nicht weiter verfolgt.
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der zwischen 2000–2010 beratenen Opfer ein Strafverfahren, bei 21.8% der 
Beratenen ist dessen Existenz unklar und lediglich in 37.6% der Beratungs-
fälle besteht kein Strafverfahren (siehe Anhang 19). Zum anderen befassen 
sich beide Institutionen beratend respektive ermittelnd mit den Betro%enen 
von strafrechtlich relevanter Gewalt. Abbildung 14 zeigt die Streuung der 
Kantone nach Anzahl Beratener (OHS) und Geschädigter (PKS), jeweils für 
männliche und weibliche Opfer und als Durchschnitt der Jahre 2009–2010.

Die Streuung der Kantone sowohl im Hinblick auf männliche als auch 
auf weibliche Beratene und Geschädigte bestätigt die im vorherigen Absatz 
formulierte Annahme. In Kantonen, in denen eine hohe Anzahl weiblicher 
respektive männlicher Personen durch angezeigte Straftaten geschädigt wer-
den, wird auch eine hohe Anzahl weiblicher beziehungsweise männlicher 
Opfer in der Opferhilfe beraten. Dabei muss es sich durchaus nicht um die 
gleichen Personen handeln, besteht doch – wie oben ausgeführt – bei 37.6% 
der Beratenen kein Strafverfahren. In Kantonen wiederum mit einer geringen 
Anzahl Geschädigter hat es auch eine geringe Anzahl beratener Opfer, auch 
hier für beide Geschlechter gleichermassen.

Zwischen den Geschlechtern existieren über alle Kantone hinweg Unter-
schiede, die mit der geschlechterspezi!schen diskursiven Praxis des ö%entlichen 
Opferhilfe-Diskurses korrespondieren. Während das Verhältnis Geschädigter 
und Beratener in der männlichen Geschlechtergruppe schweizweit ungefähr 
bei drei zu eins liegt, beträgt es in der weiblichen Geschlechtergruppe etwa eins 
zu eins. Dies wird in Abbildung 14 daran deutlich, dass sich die Kantone bei 
der männlichen Geschlechtergruppe links der gestrichelten Linie gruppieren, 
während sie bei der weiblichen Geschlechtergruppe um die gestrichelte Linie 
herum angeordnet sind. Was im Diskurs herausgearbeitet wurde, wider-
spiegelt sich hier in den Zahlen. Männliche Menschen können zwar sehr 
wohl und in nicht unbeträchtlichem Ausmass Opfer werden, im Sinne einer 
Schädigung durch strafbare Handlungen anderer. Sie können jedoch nur in 
eingeschränktem Ausmass Opfer sein, im Sinne einer von ihnen selbst und 
der Gesellschaft wahrgenommenen und anerkannten Beeinträchtigung und 
Hilfsbedürftigkeit (die dann Opferhilfeleistungen nach sich ziehen würde).

Der Zusammenhang zwischen der Anzahl der in den Kantonen bera-
tenen Opfer und der geschädigten Personen tri%t auf beide Geschlechter 
gleichermassen zu. Er ist also nicht dazu geeignet, die Variationsbreite im 
Verhältnis der beratenen männlichen und weiblichen Opfer zu erklären. Das 
geschlechterspezi!sche Verhältnis der Beratenen zeigt eine deutlich grössere 
Spannbreite als dasjenige der Geschädigten. Der durchschnittliche prozen-
tuale Anteil männlicher Opfer an allen beratenen Opfern liegt für die Jahre 
2009–2010 bei zwischen 9.8% (SH) und 40% (BS/BL). Der tiefste prozen-
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Abbildung 14:  Streuung der Kantone nach Anzahl Beratener (OHS) und 
Geschädigter (PKS), Durchschnitt 2009–2010
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Quellen: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
 Bundesamt für Statistik, PKS, Stand der Datenbank: 11.02.2011.
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tuale Anteil männlicher Geschädigter beträgt im gleichen Zeitraum dagegen 
48.4% (AG) und der höchste 60.6% (GR). In Abbildung 15 ist die Streuung 
der Kantone nach den durchschnittlichen prozentualen Anteilen männlicher 
Opfer und männlicher Geschädigter für die Jahre 2009–2010 dargestellt.

Abbildung 15:  Streuung der Kantone nach prozentualen Anteilen 
 männlicher Opfer (OHS) und männlicher Geschädigter 
(PKS), 2009–2010
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Quellen: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
 Bundesamt für Statistik, PKS, Stand der Datenbank: 11.02.2011.
Bemerkung: In die PKS wurden nur OHG-relevante Straftaten einbezogen. In die OHS wurden alle im jeweiligen 

Jahr beratenen Opfer einbezogen, bei welchen die Straftaten in der Schweiz verübt wurden.

Abbildung 15 zeigt, dass höhere prozentuale Anteile männlicher bera-
tener Opfer nicht einhergehen mit gleichfalls höheren prozentualen Anteilen 
männlicher Geschädigter. Für die Fallanalysen ist es besonders interessant, 
einen Kanton mit einem hohen prozentualen Anteil männlicher Beratener 
und einem tiefen prozentualen Anteil männlicher Geschädigter einem Kanton 
gegenüberzustellen, bei dem es sich gerade umgekehrt verhält.

Zwischen den Kantonen existiert also eine beträchtliche Spannbreite im 
prozentualen Verhältnis der beratenen männlichen zu den weiblichen Opfern. 
Diese Spannbreite kann nicht auf die Bevölkerungsgrösse der Kantone, die 
freie Wahl der Beratungsstelle und die kantonale Kriminalitätsbelastung im 
Hellfeld zurückgeführt werden. Es ist zu vermuten und wird im weiteren 
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Verlauf der Ausführungen erarbeitet, dass diese Spannbreite unter anderem 
mit verschiedenartigen Ausgestaltungen und Schwerpunktsetzungen bei der 
Umsetzung der Opferhilfeberatung in den Kantonen in Verbindung steht.

 Auswahl der Kantone für die qualitativen Fallanalysen

Weiter oben wurde herausgearbeitet, dass die Gruppe der Kantone mit 
überdurchschnittlicher Anzahl beratener (weiblicher) Opfer pro 10’000 Ein-
wohner/-innen für die qualitativen Fallanalysen besonders relevant ist (siehe 
Abbildung 11). Tabelle 9 zeigt diese Kantone, ihre Bevölkerungsgrösse, die 
durchschnittlich pro Jahr beratenen männlichen respektive weiblichen Opfer 
pro 10’000 Einwohnern respektive Einwohnerinnen und den prozentualen 
Anteil der männlichen Beratenen an allen Opfern. Zu dieser Kantonsgrup-
pe gehören Zürich, Genf, Bern, Neuenburg, Scha%hausen, Luzern, Wallis, 
 Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Freiburg, Zug. Die Kantone sind im Hin-
blick auf die Anzahl beratener weiblicher Opfer in der Tabelle in absteigender 
Reihenfolge angeordnet.

Tabelle 9:  Kantone mit überdurchschnittlicher Anzahl beratener weiblicher 
Opfer pro 10’000 Einwohnerinnen, jährlicher Durchschnitt 
2000–2010

 Durchschnittliche 
jährliche Einwoh-

nerInnenzahl

Durchschnittlich 
pro Jahr bera-

tene männliche 
Opfer pro 10’000 

 Einwohner

Durchschnittlich 
pro Jahr beratene 

weibliche Opfer 
pro 10’000 Ein-

wohnerinnen

%-Anteil beratener 
männlicher Opfer 

an allen Opfern

ZH: Zürich 1’282’604 14 40 25.6

GE: Genf 432’053 13 40 23.7

BE: Bern 958’878 8 36 17.0

NE: Neuenburg 168’663 8 36 17.8

SH: Schaffhausen 74’326 3 34 8.7

LU: Luzern 359’463 11 32 24.4

VS: Wallis 292’391 9 28 24.6

BS, BL: Basel-Stadt, 
Basel-Landschaft

453’455 15 24 37.0

FR: Freiburg 255’643 8 24 24.2

ZG: Zug 106’184 6 24 20.4

Durchschnitt 
schweizweit

7 21 23.8

Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.
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Die zwei auszuwählenden Kantone müssen in erster Linie im Verhält-
nis beratener weiblicher und männlicher Opfer pro 10’000 Einwohner und 
Einwohnerinnen besonders gegensätzlich sein. Das spiegelt sich gleichzeitig in 
weitestgehend unterschiedlichen prozentualen Anteilen beratener männlicher 
Opfer an allen Opfern. Darüber hinaus müssen bestimmte forschungstech-
nische Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Die qualitativen Fallanalysen 
werden durch eine deskriptiv-statistische Analyse der beratenen Opfer in 
den ausgewählten Kantonen ergänzt (siehe Kap. 6.2.3). In Kantonen mit 
vergleichsweise geringer Einwohner/-innenzahl (in Tabelle 9 SH, ZG, NE) 
ist die Gruppe der beratenen männlichen Opfer klein. Wird auf bestimmte 
Straftatengruppen fokussiert (beispielsweise Sexualdelikte), ist mit derart 
kleinen Fallzahlen zu rechnen, dass der Datenschutz nicht mehr gewährleistet 
ist (bei Fallzahlen unter zehn sind Rückschlüsse auf die konkret Betro%enen 
möglich). Darüber hinaus können bei kleinen Fallzahlen bei den Berechnun-
gen prozentualer Anteile beträchtliche, das Bild verzerrende Schwankungen 
auftreten, was ebenfalls vermieden werden soll.

Wie Tabelle 9 verdeutlicht, weist die Anzahl beratener männlicher und 
weiblicher Opfer mit 15 zu 24 in den Kantonen Basel-Stadt/Basel-Landschaft 
die geringste Di%erenz auf. Dementsprechend sind dort 37% aller beratenen 
Opfer männlich. Ausserdem ist die Gruppe der männlichen Opfer genügend 
gross, so dass die oben erwähnten forschungstechnischen Aspekte berück-
sichtigt werden können. Am anderen Ende würde der Kanton Scha%hausen 
stehen, in welchem die Anzahl beratener männlicher und weiblicher Opfer 
mit drei zu 34 den grössten Abstand zueinander aufweist. Da die Gruppe 
männlicher Opfer in diesem bevölkerungsmässig kleinen Kanton jedoch 
zu gering ist, kommt er als zweiter, kontrastierender Fall nicht in Frage. In 
den Kantonen Bern und Neuenburg werden jeweils acht männliche und 36 
weibliche Opfer beraten. Der prozentuale Anteil beratener männlicher Op-
fer liegt bei 17% (BE) respektive 17.8% (NE). Diese Kantone bilden nach 
Scha%hausen diejenigen Fälle, in denen die Anzahl beratener männlicher und 
weiblicher Opfer weitestgehend voneinander abweichen. Im Kanton Bern 
existiert eine sehr viel grössere männliche Opfergruppe als im viel kleineren 
Kanton Neuenburg. Die oben beschriebenen forschungstechnischen Aspekte 
können berücksichtigt werden. Der Kanton Bern wird also als zweiter, die 
Kantone Basel-Stadt/Basel-Landschaft kontrastierender Fall für die vertiefende 
qualitative Analyse ausgewählt. In Tabelle 10 sind die beiden respektive die 
drei Kantone im Hinblick auf diejenigen Aspekte zusammengefasst, die im 
vorliegenden Kapitel besprochen wurden.
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Tabelle 10:  Die Kantone Bern und Basel-Stadt/Basel-Landschaft im Vergleich, 
jährlicher Durchschnitt 2000–2010 respektive 2009–2010

BE BS und BL Durchschnitt 
schweizweit

Einwohner/-innenzahl 958’878 453’455

Beratene männliche Opfer pro 10’000 Einwohner 8 15 7

Beratene weibliche Opfer pro 10’000 Einwohnerinnen 36 24 21

Anteil beratener männlicher Opfer an allen Opfern 17% 37% 23.8%

Anteil beratener männlicher Opfer an allen Opfern 
2009–2010

17.6% 40.8% 25.7%

Anteil männlicher Geschädigter an allen Geschädigten 
2009–2010

54.9% 50.8% 52.5%

Anzahl beratener männlicher Opfer 2009–2010 577 1037

Anzahl beratener weiblicher Opfer 2009–2010 2695 1539

Anzahl männlicher Geschädigter 2009–2010 1852 1458

Anzahl weiblicher Geschädigter 2009–2010 1525 1412

Anteil der im Wohnkanton beratenen männlichen Opfer 92% 95.1% 81.5%

Anteil der im Wohnkanton beratenen weiblichen Opfer 96% 93.8% 83.5%
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
 Bundesamt für Statistik, PKS, Stand der Datenbank: 11.02.2011.
Bemerkung: In den Zeilen, bei denen keine Jahresangaben vorhanden sind, beziehen sich die Angaben auf die 

Jahre 2000–2010. Einbezogen sind alle Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet 
und in denen Opfer selbst beraten werden. In den Zeilen mit den Jahresangaben 2009–2010 sind 
bei den Angaben zu den Opfern alle im jeweiligen Jahr beratenen Opfer einbezogen, bei welchen die 
Straftaten in der Schweiz verübt wurden. Bei den Angaben zu den Geschädigten (PKS) in den Jahren 
2009–2010 sind nur OHG-relevante Straftaten einbezogen.

Im Kanton Bern werden also halb so viele männliche Opfer pro 
10’000 Einwohner und eineinhalbmal so viele weibliche Opfer pro 10’000 
Einwohnerinnen beraten wie in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft. Der prozentuale Anteil männlicher Opfer an allen Beratenen ist in 
den Kantonen BS/BL dementsprechend mehr als doppelt so gross wie im 
Kanton BE. Auch im Hinblick auf einen Vergleich zwischen OHS und PKS 
sind die ausgewählten Kantone interessant. So beträgt der prozentuale Anteil 
beratener männlicher Opfer an allen Opfern (OHS) in den Jahren 2009–2010 
im Kanton BE 17.6% und derjenige der geschädigten männlichen Personen 
an allen Personen (PKS) 54.9%. In den Kantonen BS/BL dagegen liegt der 
prozentuale Anteil beratener männlicher Opfer im gleichen Zeitraum mit 
40.8% deutlich höher, während derjenige der geschädigten männlichen 
Personen mit 50.8% unter demjenigen im Kanton BE liegt. Entsprechend 
dem gut ausgebauten Beratungsangebot in den ausgewählten Kantonen – 
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gemessen an der überdurchschnittlichen Anzahl beratener Opfer pro 10’000 
Einwohner/-innen – bleiben sowohl im Kanton BE als auch in den Kantonen 
BS/BL über 90% der dort wohnhaften männlichen und weiblichen Opfer 
für die Beratung in ihrem Wohnkanton. Die Höhe der Prozentsätze zeigt im 
Kantonsvergleich die gleichen geschlechterspezi!schen Di%erenzen, die sich 
auch in den anderen Zahlen abzeichnen, jedoch in einem weitaus geringerem 
Ausmass. Im Kanton BE ist der Anteil der weiblichen Opfer, welche für die 
Opferhilfeberatung in ihrem Wohnkanton bleiben etwas höher (96%) als 
derjenige der männlichen Opfer (92%). In den Kantonen BS/BL verhält es 
sich gerade umgekehrt: 93.8% der weiblichen und 95.1% der männlichen 
Opfer bleiben für die Opferhilfeberatung im Wohnkanton.

Die mit statistischer Analyse herausgearbeiteten geschlechterspezi!schen 
Unterschiede und Gegensätzlichkeiten zwischen dem Kanton BE und den 
Kantonen BS/BL werden im folgenden Kapitel innerhalb der Umsetzung der 
Opferhilfeberatung in den Kantonen verortet und aus einer diskursanalyti-
schen Perspektive ergründet.

Mit der Inkraftsetzung des OHG per 1. Januar 1993 werden die Kantone 
dazu verp"ichtet, «für fachlich selbständige ö%entliche oder private Beratungs-
stellen [zu sorgen]» (Opferhilfegesetz 1993: Art. 3).174 Diese Beratungsstellen 
sollen die Opfer in medizinischer, psychologischer, sozialer, materieller oder 
juristischer Hinsicht beraten, entsprechende Hilfe vermitteln und über die 
Leistungen nach OHG informieren. Sie sollen so eingerichtet sein, dass sie 
die nötigen Hilfestellungen sofort und bei Bedarf über längere Zeit anbieten 
können. Wie die Kantone diese im OHG de!nierten Grundsätze umsetzen, 
wird im Gesetz nicht näher ausgeführt. Sowohl der Bundesrat (1990: 967) als 
auch die Studienkommission (1986: 53) zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs 
zum OHG weisen darauf hin, dass die Kantone die Organisation der Opferhilfe 
entsprechend ihrer spezi!schen Verwaltungsstruktur und ihren Bedürfnissen 
umsetzen sollen. Die Probleme der Opfer seien sehr vielschichtig und kom-

174 Für den Aufbau der Opferhilfe in den Kantonen ist das OHG vor seiner Total-
revision massgebend. Deswegen ist hier der entsprechende Artikel aus dem 
ursprünglich erarbeiteten OHG angegeben. Nach der Totalrevision lautet der 
betre%ende Artikel folgendermassen: «Die Kantone sorgen dafür, dass fachlich 
selbstständige ö%entliche oder private Beratungsstellen zur Verfügung stehen. 
Dabei tragen sie den besonderen Bedürfnissen verschiedener Opferkategorien 
Rechnung» (Opferhilfegesetz 2007: Art. 9).
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plex, was die Zusammenarbeit verschiedenster Beteiligter notwendig mache. 
Deswegen schlägt die Studienkommission175 eine Opferhilfeberatungsstruktur 
vor, welche aus sogenannten Zentralstellen mit professionell ausgebildeten 
Opferberater/-innen bestehen soll. An diese Zentralstellen sollen einerseits 
Aussenstellen mit nebenamtlichen und freiwilligen Helfer/-innen und ande-
rerseits juristische, psychologische und medizinische Fachkräfte angegliedert 
sein. Die Aussenstellen seien gemeindenah zu organisieren und könnten 
auch Teil schon bestehender Einrichtungen sein. Pro 300’000 bis 500’000 
Einwohner/-innen wird eine Zentralstelle als notwendig erachtet, schweizweit 
rechnet die Kommission mit 10–15 solcher Stellen (Studienkommission 
1986: 80–81).176 Die Ausführungen der Studienkommission zur Betreuung 
der Opfer im Rahmen des geplanten OHG beziehen sich hauptsächlich auf 
die Zentralstellen (Studienkommission 1986: 41). Neben diesen sollen die 
schon bestehenden und in der Opferbetreuung tätigen Organisationen  – 
wie Nottelefone, Frauenhäuser und Fürsorgestellen – in die Umsetzung der 
Beratung nach OHG einbezogen werden.

Wichtige Aufgabe der Zentralstellen, an welche sich alle Opfer und 
auch Behörden wenden könnten, sei die Koordination der Zusammenarbeit 
der verschiedenen Organisationen und Fachkräfte sowie die erste Information 
und Beratung der Opfer (Bundesrat 1990: 971–972; Studienkommission 
1986: 40–41). In der Beratung, welche die Zentralstellen zu leisten hätten, 
gehe es zum einen um «Soforthilfe». Hier ist die Rede von «Überbrückungs-
hilfe, Transportmöglichkeiten, Familienhilfe, medizinische Hilfe, dringliche 
Reparaturen, Notunterkunft und dergleichen» sowie «einfache juristische 
Beratungen» und «Auskünfte über die Ergebnisse der Strafverfolgung» (Bun-
desrat 1990: 979). In besonderen Fällen könne der Beizug von «Seelsorgern» 
notwendig sein (Bundesrat 1990: 979). Zum anderen stünden im Rahmen 
der längerfristigen Massnahmen vor allem die «Verarbeitung der Erlebnisse 
durch das Opfer» im Vordergrund, was «unter Umständen die Vermittlung 
eines #erapeuten, einer Familienberatungsstelle oder einer Mitwirkungs-
möglichkeit des Opfers bei einer Selbsthilfegruppe» nötig mache (Bundesrat 
1990: 979). Die Zentralstellen hätten das Opfer ausserdem im Hinblick 
auf Versicherungsfragen, Entschädigung und Genugtuung zu beraten und 
«sich um eine umfassende Sanierung der Lage des Opfers zu bemühen sowie 
Lebens hilfe und Laufbahnberatung anzubieten» (Bundesrat 1990: 279).

Mit den Konkretisierungen des OHG, welche hier vom Bundesrat und 
der Studienkommission vorgenommen werden, wird eine Beratungsstruktur 

175 Zur Zusammensetzung der Studienkommission siehe Kapitel 5.2.1.
176 Zum Vergleich: Im Jahr 2012 existieren schweizweit 49 anerkannte Opferhilfe- 

Beratungsstellen (siehe Kap. 2.3.3).
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entworfen, in der zentrale Opferhilfe-Beratungsstellen die Triage, Koordi-
nation und allgemeine Beratung in verschiedensten Bereichen übernehmen 
und spezialisierte Beratungsstellen sowie Fachleute besondere Anliegen und 
Bedürfnisse der Opfer abdecken. Im welchem Verhältnis die verschiedenen 
Beratungsstellen zueinander stehen, wird nicht näher ausgeführt. Es bleibt 
unklar, welche Einrichtungen als Opferhilfe-Beratungsstellen von den Kan-
tonen subventioniert werden sollen und welche lediglich auf Auftragsbasis 
in der Opferhilfeberatung tätig werden und darüber hinaus noch andere 
Klientel betreuen. Die beschriebenen Beratungsaufgaben der zentralen 
Opferhilfe-Beratungsstellen umfassen ein sehr breites Spektrum. Sie erfor-
dern eigenes fundiertes Wissen in juristischen, versicherungstechnischen, 
psychologischen und sozialen Belangen sowie das Vorhandensein vielfältiger 
Vernetzungsmöglichkeiten. Über die Länge der Beratung in den zentralen 
Opferhilfe-Beratungsstellen wird nichts gesagt. Gleichzeitig erfolgt jedoch eine 
Abgrenzung der eigenen Beratungstätigkeit gegenüber einer therapeutischen 
Begleitung, welche bei Bedarf vermittelt werden soll.

Die Umsetzung einer derart entworfenen Opferhilfeberatungsstruktur 
in den Kantonen Bern und Basel-Stadt sowie Basel-Landschaft ist im Folgenden 
#ema. Wie in Kapitel 5.2 für den ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs beschrie-
ben, steht das Geschlecht der Opfer auch in der Umsetzung der Opferhilfe in 
den Kantonen zu einem grossen Teil nicht im Mittelpunkt der Diskussionen, 
Aushandlungsprozesse und Entwicklungen. Diese Entwicklungen und Prozesse 
in ihrem ganzen Umfang darzustellen, ist für den geschlechterspezi!schen 
Fokus des vorliegenden Buches nicht notwendig. Die folgenden Ausführungen 
sind auf diejenigen Aspekte konzentriert, welche für die Beantwortung der 
Fragestellungen relevant sind. Es werden also bestimmte Ausschnitte der Op-
ferhilfeumsetzung in den Kantonen beleuchtet und nicht die gesamte Breite 
der Herausforderungen, #ematiken und Entwicklungen vorgestellt, die mit 
dem Aufbau dieses neuen wohlfahrtsstaatlichen Instru ments verbunden sind. 
Von besonderem Interesse ist dabei, ob und wie männliche Opfer themati-
siert und einbezogen werden. Die Erläuterungen widmen sich zunächst dem 
Kanton Bern und dann den Kantonen Basel-Stadt sowie Basel-Landschaft. Es 
werden jeweils erst die institutionellen Rahmenbedingungen und Beratungs-
stellen vorgestellt. Daran anschliessend werden die Aushandlungsprozesse 
rund um die Anerkennung und Scha%ung der Opferhilfe-Beratungsstellen 
in den Kantonen erarbeitet. Dann folgt eine Auseinandersetzung mit der 
weiteren Entwicklung und Ausrichtung der Opfer hilfeberatungsstruktur. 
Zum Abschluss werden die Aushandlungsprozesse, Entwicklungen und 
daraus entstehenden Opferhilfeberatungsstrukturen der Kantone Bern und 
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Basel-Stadt/Basel-Landschaft einander gegenüber gestellt. In diesen Vergleich 
"iessen weitere deskriptiv-statistische Ergebnisse zu den drei Kantonen ein.

Der Kanton Bern ist mit fast einer Million Einwohner/-innen bevöl-
kerungsmässig nach Zürich der zweitgrösste Kanton der Schweiz. Auch in 
Bezug auf die Fläche liegt er nach dem Kanton Graubünden an zweiter  Stelle. 
Er be!ndet sich zwischen dem deutsch- und dem französischsprachigen Teil 
der Schweiz. Dementsprechend existieren zwei Amtssprachen: deutsch und 
französisch, wobei über 80% der Bevölkerung deutschsprachig ist.177 Im Berner 
Jura ist die Amtssprache französisch, das Seeland sowie Biel sind zweisprachig, 
die restlichen Verwaltungskreise des Kantons haben deutsch als Amtssprache. 
Kantonshauptstadt ist Bern (knapp 140’000 Einwohner/-innen, gleichzeitig 
auch Bundeshauptstadt), zu den weiteren Städten zählen Biel, Burgdorf, 
Interlaken und #un. Über die Hälfte der Einwohner/-innen des Kantons 
wohnt in Städten (Kanton Bern 2013). Vor allem die geogra!sche Grösse 
und die Zweisprachigkeit des Kantons sind für die im Folgenden dargestellte 
Entwicklung der Opferhilfeberatung im Kanton Bern von Relevanz.

6.2.1.1 Institutionelle Rahmenbedingungen und Beratungsstellen

Die gesetzliche Grundlage für die Umsetzung des OHG im Kanton 
Bern bildet von 1993 bis 2009 die «Einführungsverordnung zum Bundesgesetz 
vom 4. Oktober 1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten» (Regierungsrat 
des Kantons Bern 1993). In der Verordnung werden wichtige Belange im 
Hinblick auf die Beratungsstellen, deren Anerkennung und Finanzierung 
und in Bezug auf Entschädigungs- und Genugtuungsleistungen de!niert. 
Als zuständige Behörden für die Beratungsbelange werden die Gesundheits- 
und Fürsorgedirektion (GEF) und für Entschädigung/Genugtuung die 
Justizdirektion benannt. Diese Trennung der Opferhilfezuständigkeiten wird 
vorgenommen, weil der Beratungsbereich laut Regierungsrat des Kantons 
Bern eher mit Sozialhilfe und der Bereich Entschädigung/Genugtuung eher 
mit «juristischen Grundsätzen» zu tun hat (Grosser Rat des Kantons Bern 
2003: 693). 2003 wird beschlossen, diese Trennung aufzuheben und die 
Zuständigkeit für die Opferhilfe gesamthaft der GEF zuzuordnen. Dadurch 
soll das Fachwissen an einer Stelle zusammengezogen und besser genutzt 
werden, administrative Abläufe sollen vereinfacht und Abgrenzungsprobleme 
in den Zuständigkeiten vermieden werden (Grosser Rat des Kantons Bern 

177 Insgesamt existieren in der Schweiz vier Amtssprachen: Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Rätoromanisch (Huber 2009: 214).
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2003: Beilage 25). Anlässlich der Totalrevision des OHG verabschiedet der 
Grosse Rat des Kantons Bern (2009a) am 2. September 2009 ein «Einfüh-
rungsgesetz zum Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten» (EG 
OHG), welches die Einführungsverordnung von 1993 ablöst. Es zieht keine 
wesentlichen Änderungen der Praxis nach sich und wird im Grossen Rat in 
nur einer Lesung und ohne grosse Diskussionen angenommen (Grosser Rat 
des Kantons Bern 2009b: 855–857).178 In der seit 28. April 2010 existierenden 
«Kantonalen Opferhilfeverordnung» (KOHV) (Regierungsrat des Kantons 
Bern 2010) schliesslich wird der !nanzielle Umfang der «Soforthilfe» und 
«Längerfristigen Hilfe» präzisiert.

Von kantonaler Seite ist also die Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
(GEF) für die Opferhilfe zuständig. Innerhalb der GEF ist die Opferhilfe 
dem Sozialamt als Abteilung zugeordnet, welche die Opferhilfe im Kanton 
Bern koordiniert und gewährleistet (Kanton Bern 2012). Die Abteilung Op-
ferhilfe des Sozialamts der GEF ist vor allem für die Behandlung der Gesuche 
um !nanzielle Leistungen im Rahmen der «Längerfristigen Hilfe» und im 
Hinblick auf Entschädigungs- und Genugtuungsleistungen zuständig. Die 
Opferhilfe-Beratungsstellen im Kanton Bern können !nanzielle Leistun-
gen – wie in den meisten Kantonen – lediglich im Bereich der «Soforthilfe» 
in eigener Kompetenz erbringen. Alle !nanziellen Leistungen im Rahmen 
der «Längerfristigen Hilfe» und im Hinblick auf Entschädigung/Genugtuung 
müssen dagegen beim Sozialamt der GEF im Einzelfall beantragt werden.179 
Im Jahr 2012 sind sechs Jurist/-innen in Teilzeitarbeit – insgesamt zwischen 
320–330 Stellenprozent – für die Bearbeitung der Gesuche und die Erteilung 
von Kostengutsprachen zuständig. Darüber hinaus schliesst die Abteilung 
Opferhilfe Leistungsverträge mit den Trägerorganisationen der Opferhilfe-Be-
ratungsstellen ab und überwacht deren Ausführung. Und nicht zuletzt ist 

178 Das Einführungsgesetz konkretisiert laut Regierungsrat lediglich gewisse Belange im 
Hinblick auf Entschädigung und Genugtuung des ansonsten direkt anwendbaren 
OHG. Des Weiteren werden dadurch verschiedene Bestimmungen im Kanton 
Bern, welche die Opferhilfe betre%en, nun in einem Gesetz zusammengeführt 
und die gesetzliche Grundlage für die seit 2006 existierenden Leistungsverträge 
zwischen der GEF und den Opferhilfe-Beratungsstellen wird gescha%en (Grosser 
Rat des Kantons Bern 2009b: Beilage 28/3). Im EG OHG ist – der bestehenden 
Praxis des Kantons Bern entsprechend und im Unterschied zum OHG (2007) – 
festgehalten, dass die Opferhilfe-Beratungsstellen ihr Angebot der Ö%entlichkeit 
und bei Institutionen bekannt machen (Grosser Rat des Kantons Bern 2009a: 
Art. 2; 2009b: Beilage 28/4).

179 Das Gesuch muss von den Opfern selbst eingereicht werden, wobei dies meist 
in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Opferhilfe-Beratungsstelle oder anderen 
involvierten Fachkräften passiert.
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sie in unterschiedlichen kantonalen und regionalen Gremien und Projekten 
vertreten, welche unter anderem mit der Opferhilfe in Verbindung stehen 
(Angaben von Henriette Kämpf im Interview). Die Abteilung Opferhilfe hat 
informelle Kontakte mit den einzelnen Opferhilfe-Beratungsstellen, wenn es 
um konkrete Fragen zu Gesuchen und !nanziellen Leistungen geht. Daneben 
werden jährlich in der Regel zwei von der Abteilung Opferhilfe organisierte 
Sitzungen durchgeführt, an welchen die Leitungen aller Opferhilfe-Beratungs-
stellen anwesend sind. Die Sitzungen dienen dem Informationsaustausch über 
das, was aktuell in den Beratungsstellen läuft und der Klärung anstehender 
Fragen. Daneben gibt es jeweils ein thematisches Haupttraktandum, welches 
in gegenseitiger Absprache bestimmt wird (Angaben von Henriette Kämpf 
im Interview).

Die Abteilung Opferhilfe im Sozialamt der GEF schliesst im Na-
men des Kantons mit den Stiftungen, welche mit Opferhilfe gemäss OHG 
beauftragt werden, Leistungsverträge ab (diese Vertragsform existiert seit 
2006).180 Aktuell bestehen Leistungsverträge mit drei Stiftungen. Die «Stif-
tung Opferhilfe» betreibt die «Beratungsstelle(n) Opferhilfe» (BOH) mit 
einer Hauptstelle in Bern und einer Zweigstelle in Biel, welche Beratung in 
deutscher und französischer Sprache anbietet.181 An die BOH können sich 
grundsätzlich weibliche und männliche Opfer aller OHG-relevanten Delikt-
gruppen wenden (auf regionale Di%erenzierungen in den Zuständigkeiten 
wird weiter unten eingegangen). Die «Stiftung gegen Gewalt an Frauen 
und Kindern» führt mittlerweile vier Betriebe, welche sich an Frauen und 
(weibliche) Kinder wenden, die Opfer häuslicher und/oder sexueller Gewalt 
sind: das «Frauenhaus Bern» und das «Frauenhaus #un – Berner Oberland» 
sowie die ambulanten Beratungsstellen «Lantana, Fachstelle Opferhilfe bei 

180 Leistungsverträge sind ein Instrument der sogenannt wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung (New Public Management), die zu Beginn der 2000er Jahre 
auch im Kanton Bern eingeführt wird. Der Kanton unterscheidet – zumindest 
im Bereich der Opferhilfe – zwischen sogenannten Rahmenleistungsverträgen, 
welche in der Regel für vier Jahre abgeschlossen werden und die grundsätzlichen 
von den Vertragspartner/-innen zu erbringenden Leistungen de!nieren. In den 
Jahresleistungsverträgen werden dann die konkreten Leistungen, deren Abgeltung 
und weitere Regelungen festgehalten (Grosser Rat des Kantons Bern 2009b: 
Beilage 28/4).

181 In der Terminologie der Organisation selbst wird die Hauptstelle in Bern mit der 
Abkürzung BOH geführt und diejenige in Biel mit dem Kürzel SAV («Service 
d’aide aux victimes»). Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist in der vorliegenden 
Arbeit für beide Stellen immer von den «Beratungsstellen Opferhilfe» kurz BOH 
die Rede. Die Di%erenzierung erfolgt anhand der Orte Bern und Biel und nicht 
anhand der Kürzel.
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sexueller Gewalt» in Bern und «Vista, Fachstelle Opferhilfe bei sexueller und 
häuslicher Gewalt» in #un. Der Verein «Frauenhaus Region Biel» schliesslich 
betreibt das «Frauenhaus Region Biel» , welches sowohl aus einem stationären 
Frauenhaus als auch einer ambulanten Beratungsstelle besteht und sich an 
Frauen und deren Kinder richtet, die Opfer häuslicher Gewalt sind. Mit der 
«Dargebotenen Hand» , welche im Kanton Bern im Bereich der Opferhilfe 
mit der Erstberatung und «Soforthilfe» ausserhalb der Bürozeiten beauftragt 
ist, wird kein Leistungsvertrag abgeschlossen. Diese Einrichtung erhält jährlich 
einen Pauschalbetrag, welcher die erbrachten Opferhilfeberatungsleistungen 
abdecken soll (Angaben von Henriette Kämpf im Interview) (Grosser Rat 
des Kantons Bern 2009b: Beilage 28/4).182

Die drei im Kanton Bern existierenden Frauenhäuser sind zwar an-
erkannte Opferhilfe-Beratungsstellen, ihre Finanzierung wird jedoch nicht 
ausschliesslich über die Opferhilfe bewältigt. Sie gelten nach dem Sozialhilfe-
gesetz vom 11. Juni 2001 (Grosser Rat des Kantons Bern 2001: Art. 71) als 
Angebote der «sozialen Integration», welche von den Gemeinden bereitgestellt 
werden sollen. Ihre Betriebskosten werden nicht den Opferhilfeausgaben 
zugerechnet. Hier erfolgt eine Trennung zwischen den Beratungsaufgaben, 
die zur Opferhilfe gezählt werden und mit !nanziellen Leistungen verbunden 
sein können, und der Funktion als Notunterkunft, die nicht ausschliesslich 
der Opferhilfe zugeordnet wird. Gleiches führt auch der Regierungsrat in 
seinem Vortrag183 zum EG OHG aus (Grosser Rat des Kantons Bern 2009b: 
Beilage 28/3). Denn, wie Annette Tichy, Juristin bei der GEF und zuständig 
für die Opferhilfe von 1994 bis 1999, es in folgende Worte fasst: «Und wir 
haben natürlich dann gesagt, wenn ein Opfer ins Frauenhaus geht, das ist 
dann nicht, wie soll ich sagen, 24 Stunden am Tag Opfer und alle Leistungen, 
182 Die «Dargebotene Hand» ist ein telefonischer Beratungsdienst (Telefonseelsorge), 

der rund um die Uhr über die Telefonnummer 143 zu erreichen ist. Diesen Dienst 
können alle Menschen unentgeltlich in Anspruch nehmen, wenn sie Beratung 
in den unterschiedlichsten Alltags- und Lebensthemen benötigen (Dargebotene 
Hand 2013). Die «Dargebotene Hand» ist seit 1993 für die oben erwähnte Op-
ferhilfe-Erstberatung ausserhalb Bürozeiten zuständig. Die Mitarbeiter/-innen 
der «Dargebotenen Hand» werden in regelmässigen Schulungen, welche von 
den anderen Opferhilfe-Beratungsstellen im Kanton durchgeführt werden, über 
das Wesentliche bei telefonischen Erstberatungen im Rahmen der Opferhilfe 
informiert. Da diese Einrichtung für die geschlechterspezi!schen Auswirkungen 
des Umsetzungsprozesses der Opferhilfe im Kanton Bern nicht relevant ist, wird 
im Folgenden nicht mehr auf sie Bezug genommen.

183 Ein Vortrag des Regierungsrates im Kanton Bern ist das gleiche wie eine Botschaft 
des Bundesrates auf gesamtschweizerischer Ebene. Es handelt sich um einen 
erläuternden Bericht, mit welchem der Regierungsrat Vorlagen an das kantonale 
Parlament, den Grossen Rat, überstellt (Kanton Bern 2013).
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die erbracht werden, werden im Rahmen der Opferhilfe erbracht» (Annette 
Tichy, Interviewzitat). Mit dieser Bemerkung deutet sich auf einer Ebene 
der konkreten Umsetzung an, was für den ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs 
herausgearbeitet wurde. Wer wann Opfer ist und was die Opferhilfe leistet, 
muss immer wieder von neuem eingegrenzt und näher bestimmt werden – 
hier jetzt in einer zeitlichen Dimension.

Der Kanton wird im Hinblick auf die Opferhilfe in den Leistungsver-
trägen in drei Regionen eingeteilt.184 Mit dieser Einteilung werden die regio-
nalen Zuständigkeiten der oben genannten sechs Opferhilfe-Beratungsstellen 
de!niert (GEF 2012b: 3–4). Unterschieden wird zwischen folgenden Regionen 
und Zuständigkeiten: (1) Im «Raum Berner Jura/Biel/Seeland» ist die Bieler 
Zweigstelle der BOH mit ambulanter Beratung zuständig für die deutsch- und 
französischsprachigen weiblichen und männlichen Opfer der sogenannten 
allgemeinen Straftaten (Straftaten ausserhalb des häuslichen Kontextes und 
nicht gegen die sexuelle Integrität: Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, 
Raub, Körperverletzung und Tötung inklusive Strassenverkehr), für die 
deutsch- und französischsprachigen weiblichen und männlichen Opfer von 
Sexualdelikten und für die männlichen Opfer häuslicher Gewalt. Das Ange-
bot erstreckt sich in allen Bereichen auf Minderjährige und Erwachsene. Die 
deutsch- und französischsprachigen weiblichen Opfer häuslicher Gewalt und 
deren Kinder werden dagegen im «Frauenhaus Region Biel» ambulant oder 
stationär beraten. (2) Im «Raum Bern» ist die Berner Hauptstelle der BOH 
mit ambulanter Beratung zuständig für die weiblichen und männlichen Opfer 
der allgemeinen Straftaten und der Deliktgruppen der häuslichen Gewalt 
und für die männlichen Opfer sexueller Gewalt. Das Angebot wendet sich 
auch hier an Minderjährige und Erwachsene. «Lantana» ist zuständig für die 
ambulante Beratung der minderjährigen und erwachsenen weiblichen Opfer 
sexueller Gewalt, wobei auch die Bezugspersonen von Knaben, die sexuelle 
Gewalt erleiden, dort beraten werden können (aber auch in der BOH). Das 
«Frauenhaus Bern» wiederum deckt die stationäre Beratung von Frauen 
und deren Kindern ab, die häusliche Gewalt erleiden. (3) Im «Raum #un/
Berner Oberland» schliesslich ist die BOH zuständig für die weiblichen und 
männlichen Opfer allgemeiner Straftaten und für die männlichen Opfer häus-
licher und sexueller Gewalt, auch wieder für Minderjährige und Erwachsene. 
«Vista» berät ambulant Frauen sowie Kinder, die häusliche und/oder sexuelle 

184 Diese drei Regionen werden im Leistungsvertrag anhand bestimmter Orte genau 
festgelegt (GEF 2012b: 3–4). Berner Jura, Biel und Seeland bilden eine Region. 
Zur Region «Raum Bern» gehören Bern-Mitteland, Emmental und Oberaargau, 
zum «Raum #un/Berner Oberland» #un, Obersimmental-Saanen, Frutigen-Nie-
dersimmental und Interlaken-Oberhasli. 
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Gewalt erleiden (Knaben bis 12jährig) und das «Frauenhaus #un – Berner 
Oberland» bietet stationäre Beratung für Frauen und deren Kinder, die Opfer 
häuslicher Gewalt sind. In Abbildung 16 ist die Opferhilfeberatungsstruktur 
im Kanton Bern mit der zuständigen kantonalen Instanz, den Beratungsstellen 
und regionalen Gliederungen dargestellt.

Abbildung 16:  Opferhilfeberatungsstruktur im Kanton Bern

Kantonales Sozialamt
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Fürsorgedirektion

Beratungsstelle Opferhilfe, 
Zweigstelle in Biel

Frauenhaus Region Biel, mit 
ambulanter Beratungsstelle

Berner Jura/Biel/Seeland

Lantana, Fachstelle Opferhilfe 
bei sexueller Gewalt

Frauenhaus Bern
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Anmerkung: Allgemeine Straftaten sind Straftaten ausserhalb des häuslichen Kontextes und nicht gegen  
die  sexuelle Integrität: Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Raub, Körperverletzung und Tötung 
inklusive Strassenverkehr.

Die Erläuterungen und die Abbildung verdeutlichen, dass die Opfer-
hilfeberatungsstruktur im Kanton Bern ein komplexes Gebilde mit je nach 
Region andersartiger Aufteilung der Zuständigkeiten für die verschiedenen 
Opfergruppen ist. Diese Struktur und die letztlich vom Kanton festgelegten 
regional verorteten Zuständigkeiten sind das Resultat einer geschichtlichen 
Entwicklung, welche in den nächsten Kapiteln erarbeitet und in ihren Auswir-
kungen auf das Geschlechterverhältnis der beratenen Opfer beleuchtet wird. 
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Als Grundlage für die weiteren Ausführungen wird nachfolgend zunächst die 
Geschichte der einzelnen Einrichtungen und der «Stiftung gegen Gewalt an 
Frauen und Kindern» kurz vorgestellt.

 Frauenhaus Bern

Im Frühjahr 1978 gründen Frauen den «Verein zum Schutz misshan-
delter Frauen und Kinder», unter anderem mit dem Ziel, ein Frauenhaus in 
der Region Bern zu erö%nen. Nachdem die Stadt Bern der Subventionierung 
des geplanten Frauenhauses zustimmt, kann es mit geheimer Adresse im 
Februar 1980 erö%net werden (Angaben von Elisabeth Reust im Interview)
(Frauenhaus Bern 1980). Auf Veranlassung der Stadt Bern wird für die Trä-
gerschaft die «Stiftung Frauenhaus Bern» gegründet (spätere «Stiftung gegen 
Gewalt an Frauen und Kindern», im Folgenden SGFK benannt) (Angaben 
von Elisabeth Reust im Interview). Mit Inkraftsetzung des OHG wird das 
Frauenhaus im Jahr 1993 als Opferhilfe-Beratungsstelle für die von ihr bis 
anhin betreuten Zielgruppen anerkannt (Frauenhaus Bern 1995: 7–13).185 
In diesem Zusammenhang löst der Kanton die Stadt per 1996 als Subven-
tionsgeberin ab (Frauenhaus Bern 1996: 36).186 Das «Frauenhaus Bern» 
verfügt  – seit 1982 unverändert  – über Räumlichkeiten für maximal 15 
Personen (für 15 Frauen und Kinder).187 Der zwischen der SGFK und dem 
Kanton abgeschlossene Leistungsvertrag regelt im Detail, welche Leistun-
gen die drei Frauenhäuser im Kanton Bern «gemäss OHG» (GEF 2010: 1) 
erbringen sollen. Das Ziel der Tätigkeit wird folgendermassen beschrieben: 
«Durch die Leistungen der Leistungserbringerin werden der Schutz und die 
Sicherheit der von häuslicher Gewalt betro%enen Frauen mit ihren Kindern 
soweit möglich gewährleistet, und die Opfer erhalten durch die Beratung und 
Betreuung eine neue Lebensperspektive» (GEF 2010: 2). Weiter wird bei den 
«Kernleistungen» der Einrichtung unterschieden zwischen «Notunterkunft, 
Schutz, Beratung und Betreuung» (GEF 2010: 3). Sowohl die Verarbeitung 
der Gewaltfolgen werden also unter die Leistungen gemäss OHG gefasst, 
als auch die Entwicklung einer «neuen Lebensperspektive» und die damit 
verbundene Beratung und Betreuung. Darüber hinaus werden von häuslicher 

185 Die Anerkennung als Opferhilfe-Beratungsstelle wird vom Kanton im Februar 
1994 mit rückwirkender Wirkung auf den 1. Januar 1993 erteilt (Frauenhaus 
Bern 1995: 7).

186 Der Kanton kürzt die Subventionen des Frauenhauses in der zweiten Hälfte der 
1990er Jahre vorübergehend über mehrere Jahre aufgrund seiner !nanzpolitisch 
schwierigen Situation (Frauenhaus Bern 2000: 14). 

187 Für eine genauere Beschreibung des Aufbaus und der Arbeit in Frauenhäusern 
siehe zum Beispiel Gloor und Meier (1998) oder Kersten (2011).
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Gewalt betro%ene Frauen, deren soziales Umfeld und auch Fachpersonen 
telefonisch beraten (GEF 2011b: 2). Persönliche Beratung in ambulantem 
Rahmen dagegen bietet das «Frauenhaus Bern» nicht an.

 Lantana – frühere Beratungsstelle für vergewaltigte Frauen  
und Mädchen

Anfang der 1980er Jahre gründet eine Aktionsgruppe von Frauen einen 
Verein unter anderem mit dem Ziel, in Bern eine ambulante «Beratungsstelle 
für vergewaltigte Frauen und Mädchen» (BFM) zu erö%nen. 1989 gibt die 
Stadt Bern dem Subventionsgesuch für die BFM statt. Die Trägerschaft über-
nimmt die «Stiftung Frauenhaus Bern» (spätere SGFK) (BFM 1990: 3). Mit 
Inkrafttreten des OHG ist die BFM ab 1993 als Opferhilfe-Beratungsstelle 
im Bereich sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen anerkannt (BFM 
1993: 9–10). Der Kanton löst die Stadt Bern per 1996 als Subventionsge-
berin ab.188 Ursprünglich richtet sich die BFM nach der Anerkennung als 
Opferhilfe-Beratungsstelle an weibliche Opfer sexueller Gewalt im ganzen 
Kantonsgebiet (BFM 1994: 3). Diese Zuständigkeit schränkt sich dann durch 
verschiedene weiter unten noch thematisierte Entwicklungen nach und nach 
auf den Raum Bern ein. Die Namensänderung der Organisation in «Lantana, 
Fachstelle Opferhilfe bei sexueller Gewalt» erfolgt im Jahr 2002 (Lantana 
2003: 2). Im aktuellen Jahresleistungsvertrag des Kantons Bern für die am-
bulanten Beratungsstellen «Lantana» und «Vista» werden die Zielgruppen 
und das Angebot von «Lantana» folgendermassen zusammengefasst: 

Lantana ist Fachstelle bei sexueller Gewalt. Sie ist spezialisiert auf 
Beratung und Hilfe für Frauen und Mädchen und ihre Angehörigen 
und Bezugspersonen bei beispielsweise sexueller Belästigung und 
Bedrohung, Vergewaltigung, sexueller Ausbeutung in der Kindheit 
oder in Abhängigkeitsverhältnissen (z. B. Schule, Psychotherapie etc.). 
Sie bietet im Rahmen von maximal 90 Stunden #erapie für Kinder 
an. (GEF 2011c: 2)

Beratung im Rahmen des OHG wird auch hier – ähnlich wie für das 
«Frauenhaus Bern» oben dargestellt – vergleichsweise umfassend de!niert 
(im Vergleich zu den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, siehe 

188 Wie für das «Frauenhaus Bern» beschrieben, werden auch die Subventionen der 
BFM vom Kanton in der zweiten Hälfe der 1990er Jahre vorübergehend für 
mehrere Jahre gekürzt aufgrund der !nanzpolitisch schwierigen Situation des 
Kantons (BFM 2000: 18; SGFK 2005: 10).
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Kap. 6.2.3). Sie enthält nicht nur die als Beratung de!nierte Begleitung, son-
dern auch die Möglichkeit einer therapeutischen Unterstützung von Mädchen.

 Frauenhaus Region Biel

Ende 1990 gründen mehrere Frauen den «Verein Frauenhaus Region 
Biel». Nachdem der Kanton Bern der Subventionierung zustimmt, kann das 
«Frauenhaus Region Biel» im Februar 1993 erö%net werden. Die Trägerschaft 
wird vom «Verein Frauenhaus Region Biel» übernommen. Kurz nach seiner 
Erö%nung wird das Frauenhaus als Opferhilfe-Beratungsstelle anerkannt 
(Gloor und Meier 1998: 86). Die Einrichtung führt von Beginn an zwei 
miteinander verbundene Angebote, sowohl auf Deutsch als auch auf Fran-
zösisch: ein stationäres Frauenhaus und eine ambulante Beratungsstelle.189 
Der stationäre Bereich des «Frauenhauses Region Biel» bietet insgesamt Platz 
für 12 gewaltbetro%ene Frauen und Kinder. Die Zielgruppen entsprechen 
denjenigen der «Frauenhäuser Bern» und «#un – Berner Oberland». Ziel-
gruppen und Angebot der ambulanten Beratungsstelle werden vom Kanton im 
Leistungsvertrag folgendermassen zusammengefasst: «Der Leistungserbringer 
bietet seine Leistungen auf Deutsch und Französisch an für weibliche Opfer 
von häuslicher Gewalt sowie deren Angehörige und betreut zudem weibliche 
Opfer von sexueller Gewalt im Rahmen häuslicher Gewalt» (GEF 2011a: 2).

 Beratungsstelle(n) Opferhilfe

Die «Beratungsstelle Opferhilfe» (BOH) ist die einzige Opferhilfe-Bera-
tungsstelle im Kanton Bern, welche aufgrund des in Kraft getretenen OHG 
auf Veranlassung des Kantons gegründet wird. Die Hauptstelle der BOH 
in Bern wird im Februar 1994 erö%net, die um einiges kleinere Zweigstelle 
in Biel zwei Monate später im April 1994.190 Für die Trägerschaft kann der 

189 Frauenhäuser haben zumeist geheime Adressen, damit die in ihnen vorüber-
gehend lebenden Frauen und Kinder vor weiterer Gewalt und Bedrohung seitens 
der Täter geschützt sind. Somit ist es den Einrichtungen nicht möglich, in den 
Räumlichkeiten des Frauenhauses selbst auch ambulante, persönliche Beratung 
anzubieten, denn dafür müsste die Adresse ö%entlich bekannt sein. Deswegen 
bestehen einige dieser Einrichtungen sowohl aus stationären Frauenhäusern als 
auch aus ambulanten Beratungsstellen, die mehr oder weniger eng zusammenar-
beiten. 

190 Auch bei der BOH wirkt sich die !nanzpolitisch schwierige Situation des Kantons 
Bern in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre aus. Die Einrichtung kämpft über 
Jahre mit der Überlastung ihrer Mitarbeiter/-innen aufgrund des knapp bemes-
senen Stellenetats. Das wird aus vielen Jahresberichten der BOH ersichtlich und 
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Kanton die «Stiftung Hilfsstelle» gewinnen.191 Nach einer Umstrukturierung 
wird diese Stiftung 2004 zur «Stiftung Opferhilfe Bern» (BOH 2005: 14). 
Die BOH ist im Unterschied zu den anderen Opferhilfe-Beratungsstellen 
im Kanton Bern in allen drei weiter oben beschriebenen Regionen zuständig 
(siehe auch Abbildung 16). Der Kanton umschreibt die Zielgruppen der 
BOH im Leistungsvertrag folgendermassen: 

Die Leistungserbringerin bietet ihre Leistungen an für Opfer und ihre 
Angehörigen bei Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperver-
letzung und Tötung. Sie ist ausserdem zuständig für Opfer und ihre 
Angehörigen von häuslicher Gewalt und von Verkehrs unfällen sowie 
für männliche Opfer und ihre Angehörigen bei sexueller Gewalt. Der 
Service d’aide aux victimes bietet zudem französische und deutsche 
Beratungen für weibliche Opfer sexueller Gewalt und ihre Angehöri-
gen an, ist jedoch nicht zuständig für Opfer häuslicher Gewalt. (GEF 
2012b: 2)

Die BOH ist also in allen drei Regionen für die Opfer allgemeiner 
Straftaten zuständig. Ausserdem steht sie ebenfalls in allen drei Regionen männ-
lichen Opfern sexueller oder häuslicher Gewalt o%en. Ihre Zuständigkeiten 
für weibliche Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt sind dagegen regional 
verschieden und auf den ersten Blick nicht unbedingt einleuchtend. Dazu 
Ruedi Strahm, Interviewpartner und von 1994 bis 2012 Leiter der BOH: 

Also zum Beispiel Biel, Seeland, Jura sind wir als allgemeine Stelle 
für die weiblichen Opfer von sexueller Gewalt zuständig, aber nicht 
für die Opfer von häuslicher Gewalt, beziehungsweise nur für die 
männlichen. Hingegen in Bern sind wir für die Opfer von häusli-
cher Gewalt zuständig [weiblich und männlich], aber nicht für die 
weiblichen Opfer von sexueller Gewalt. Und im Oberland ist es noch 
einmal anders. Also das ist ein bisschen ein Durcheinander. (Ruedi 
Strahm, Interviewzitat)

Dieses «Durcheinander», wie Ruedi Strahm es formuliert, !ndet sei-
nen Anfang in den ersten Prozessen der Gründung der Opferhilfeberatung 
im Kanton Bern, welche im folgenden Kapitel erarbeitet wird. Als einzige 
Opferhilfe-Beratungsstelle im Kanton, an welche sich Männer, männliche 

wird auch von den Personen, die im Rahmen der vorliegenden Studie interviewt 
wurden, genannt. 

191 Diese Stiftung führt verschiedene Informations- und Beratungsstellen in Bern, 
Biel und #un für chronisch kranke, psychisch und körperlich beeinträchtige 
Menschen, welche im Jahr 2004 in die «Stiftung Pro In!rmis» integriert werden.
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Jugendliche und Jungen wenden können, ist die BOH für die vorliegenden 
Fragestellungen besonders relevant. Ihre Entwicklung und Ausrichtung wird 
deswegen in Kapitel 6.2.1.3 detailliert dargestellt.

 Vista – frühere Beratungsstelle gegen Gewalt an Frauen und Kindern – 
und Frauenhaus Thun – Berner Oberland

Ende 1993 wird der «Verein Frauenhaus und Beratungsstelle #un – 
Berner Oberland» mit dem Ziel gegründet, sowohl ein Frauenhaus als auch 
eine ambulante Beratungsstelle für gewaltbetro%ene Frauen und Kinder in der 
Region #un – Berner Oberland zu realisieren (Frauenhaus und Beratungs-
stelle #un 1995). Im Oktober 1996 wird die «Beratungsstelle gegen Gewalt 
an Frauen und Kindern» in #un erö%net. Sie richtet sich an Frauen, Kinder 
und weibliche Jugendliche, welche Gewalt erlitten haben respektive erleiden 
(Frauenhaus und Beratungsstelle #un 1997). Ab Januar 1999 wird die Ein-
richtung vom Kanton subventioniert und ist als Opferhilfe-Beratungsstelle 
anerkannt. Im März 1999 wird das «Frauenhaus #un – Berner Oberland» 
erö%net. Es ist von Beginn an durch den Kanton subventioniert und als 
Opferhilfe-Beratungsstelle anerkannt. Im Jahr 2005 übernimmt die SGFK 
die Trägerschaft für die beiden Einrichtungen. Im Rahmen dieses Zusam-
menschlusses tritt die «Beratungsstelle gegen Gewalt an Frauen und Kindern» 
ab 2006 mit neuem Namen auf. Sie heisst nun «Vista, Fachstelle Opferhilfe 
bei häuslicher und sexueller Gewalt» (SGFK 2006: 5). Das «Frauen haus 
#un – Berner Oberland» bietet maximal Platz für 12 Frauen und Kinder. 
Die Zielgruppen sind die gleichen wie bei den anderen Frauenhäusern. Die 
Zielgruppen von «Vista» unterscheiden sich dagegen von denjenigen der 
Beratungsstelle «Lantana» und der Beratungsstelle des «Frauenhauses Region 
Biel». Im Leistungsvertrag führt der Kanton dazu aus: 

Vista ist Fachstelle bei häuslicher und sexueller Gewalt. Sie bietet 
Beratung und Hilfe für Frauen und Kinder (Knaben bis 12-jährig), 
welche Opfer von häuslicher und oder sexueller Gewalt sind. Sie 
bietet im Rahmen von maximal 90 Stunden #erapie für Kinder an. 
(GEF 2011c: 2)

 Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern – frühere Stiftung 
 Frauenhaus Bern

Die SGFK wird – wie oben ausgeführt – Anfang 1980 unter dem  Namen 
«Stiftung Frauenhaus Bern» als Trägerorganisation für das im gleichen Jahr 
erö%nete «Frauenhaus Bern» gegründet (Frauenhaus Bern 1980: 16–17). Im 
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Jahr 1989 übernimmt die Stiftung die Trägerschaft für die BFM. Im Rah-
men eines Reorganisationsprozesses gibt sie sich im Jahr 1996 einen neuen 
Namen: «Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern» (SGFK). Im Jahr 
2005 übernimmt die SGFK die Trägerschaft für die «Beratungsstelle gegen 
Gewalt an Frauen und Kindern» in #un und für das «Frauenhaus #un – 
Berner Oberland» . Dieser Schritt soll den politischen Ein"uss der Stiftung im 
Bereich Gewalt gegen Frauen und Kinder erhöhen und gleichzeitig Synergien 
nutzbar machen, so die Begründung im Pressekommuniqué (Frauenhaus und 
Beratungsstelle #un 2005: 6–7). Mit dem Zusammenschluss avanciert die 
SGFK zur grössten Vertragspartnerin des Kantons im Bereich Opferhilfe.

6.2.1.2 Gründung der Opferhilfeberatung – Ausbau schon vorhandener 
 Strukturen

Wie kommt es nun zu dieser Opferhilfeberatungsstruktur, in wel-
cher fünf Einrichtungen in drei Regionen mit der Opferhilfeberatung von 
gewaltbetro%enen Frauen beauftragt sind und eine Einrichtung mit einer 
Haupt- und einer Zweigstelle für je nach Region zum Teil unterschiedliche 
Opfergruppen zuständig ist? Im Gründungsprozess der Opferhilfeberatung 
ist auf Seiten der relevanten Akteur/-innen ein Handeln erkennbar, welches 
als praxisbezogener Pragmatismus bezeichnet werden kann. Damit verbunden 
entwickelt sich eine Struktur, welche von der Einteilung in drei geogra!sche 
Regionen (Biel, Bern, #un ) und zwei Opferhilfeformen (stationär und 
ambulant) getragen ist.

 Praxisbezogener Pragmatismus

In der «Einführungsverordnung zum Bundesgesetz vom 4. Oktober 
1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten» !nden sich erste Ansätze dieser 
oben dargestellten späteren Gliederung der Opferhilfeberatungsstruktur. 
Zu den Beratungsstellen wird ausgeführt (Regierungsrat des Kantons Bern 
1993: Art. 1): «Die Beratung und die Hilfeleistung zugunsten der Opfer 
von Straftaten im Sinne des Opferhilfegesetzes obliegt den anerkannten 
Beratungsstellen von Gemeinden und privaten Organisationen.» Im Artikel 
2 heisst es dann weiter, dass die GEF Beratungsstellen anerkennen könne, 
wenn die fachlichen Quali!kationen der Angestellten und die Struktur der 
Stelle dem Opferhilfeberatungsauftrag angemessen seien. Die anerkannten 
Beratungsstellen seien zur «Hilfeleistung» (Regierungsrat des Kantons Bern 
1993: Art. 5) verp"ichtet. Sie könnten jedoch «das Opfer einer Straftat, das 
ihre Hilfe in Anspruch nehmen will, an eine andere anerkannte Beratungsstelle 
verweisen, wenn dadurch bessere Hilfe geleistet werden kann» (Regierungsrat 
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des Kantons Bern 1993: Art. 5). Der Kanton will sich also bei der Umsetzung 
der Opferhilfeberatung auf schon bestehende Einrichtungen stützen. Er geht 
darüber hinaus von mehreren notwendigen Beratungsstellen aus, was der Plu-
ral im Zitat oben verdeutlicht. Über Art und Verhältnis der Beratungsstellen 
zueinander wird wenig ausgesagt. Sie sollen so zusammenarbeiten, dass die 
Opfer an die für sie geeignete Stelle gelangen. Der Vortrag der GEF (1993) 
an den Regierungsrat über den Betrieb von Beratungsstellen gemäss OHG 
wird diesbezüglich konkreter: 

Angesichts der unter Zi%. 3 ausgeführten Unsicherheit bezüglich 
der Zahl der zu betreuenden Opfer sieht der Regierungsrat folgende 
Organisation vor: Scha%ung einer zentralen Opferberatungsstelle, 
welche allen Opfern zur Verfügung steht. Der Dienst rund um die 
Uhr wird von der Dargebotenen Hand, Tel. 143, sichergestellt. Die 
bereits bestehenden, auf Anliegen von Frauen und Kindern speziali-
sierten Stellen, arbeiten auch im Rahmen der Opferhilfe auf ihrem 
angestammten Gebiet. Sie können von Opfern direkt angegangen 
werden. (GEF 1993: 3)

Auch hier ist die Rede von mehreren Beratungsstellen, welche zusam-
men den im OHG de!nierten Opferhilfeberatungsauftrag ausführen sollen. 
Neben der «Dargebotenen Hand» , welche die Erstberatung ausserhalb Büro-
zeiten übernehmen soll192, werden zwei verschiedenartige Beratungsangebote 
genannt: eine neu zu scha%ende zentrale193 Opferhilfe-Beratungsstelle für alle 
Opfer und die bereits bestehenden spezialisierten Stellen für Anliegen von 
Frauen und Kindern. An letztere könnten sich Betro%ene direkt wenden – ein 
Hinweis darauf, dass den spezialisierten Stellen für Frauen und Kinder der 
gleiche Stellenwert in der Opferhilfe zugesprochen wird wie der geplanten 
zentralen Opferhilfe-Beratungsstelle.

192 Im ursprünglichen OHG wird festgehalten, dass die Organisation der Beratungs-
stellen die notwendige «Soforthilfe» «jederzeit» möglich machen soll (Opfer-
hilfegesetz 1993: Art. 3). Deswegen wird in einigen Kantonen – wie auch in 
Bern – die «Dargebotene Hand» für die Erstberatung ausserhalb der Bürozeiten 
explizit in die Opferhilfeumsetzung einbezogen. Diese Praxis besteht im Kanton 
Bern immer noch, obwohl sie von den beteiligten Interviewpartner/-innen nicht 
als unbedingt notwendig bezeichnet wird. So ist im totalrevidierten OHG auch nur 
noch die Rede davon, dass die «Soforthilfe» «innert angemessener Frist» geleistet 
werden soll (Opferhilfegesetz 2007: Art. 15). Denn die Umsetzung zeigte, dass 
eine jederzeit verfügbare «Soforthilfe» nicht notwendig ist.

193 Das Wort «zentral» verweist hier auf den Begri% der «Zentralstellen», die im 
Bericht der Studienkommission zum Vorentwurf des OHG genannt werden 
(Studienkommission 1986: 80–81) (siehe Ausführungen zu Beginn von Kap. 6.2).
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Bei der Grösse der neu zu scha%enden Opferhilfe-Beratungsstelle(n) 
lehnt sich der Kanton an die Ausführungen der Studienkommission zum 
Vor entwurf des OHG an (Studienkommission 1986). Angesichts einer 
kan to nalen Einwohner/-innenzahl von einer knappen Million werden zwei 
Stellen vorgeschlagen (GEF 1993: 2), eine Hauptstelle in Bern und eine 
«Zweig stelle für die französischsprachigen Mitbürgerinnen und Mitbürger» 
in Biel (GEF 1993: 4). Mit diesen zwei Stellen würde der Kanton die von 
der Studien kommission entworfenen Grössenordnungen abdecken, die eine 
Opfer hilfe-Beratungsstelle pro 300’000 bis 500’000 Einwohner/-innen 
vorsehen (Studienkommission 1986: 80–81). Trotzdem wird diesen beiden 
Einrichtungen nicht die gesamte Opferhilfeberatung übergeben, das zeigen 
die obigen Ausführungen und bestätigt auch Louise Kissling, Interviewpart-
nerin und als ehemalige Mitarbeiterin der GEF bis 1994 zuständig für die 
Vorbereitung und erste Umsetzung der Opferhilfeberatung im Kanton. In den 
zuständigen Verwaltungseinheiten sei nicht die Rede davon gewesen, dass die 
geplanten zentralen Opferhilfe-Beratungsstellen für die gesamte Opferhilfe-
beratung im Kanton zuständig sein sollten. Die Zuständigkeiten respektive 
Zielgruppen der geplante(n) zentralen Opferhilfe-Beratungsstelle(n) werden 
nicht näher de!niert. Im Zitat auf der vorherigen Seite ist lediglich die Rede 
davon, dass diese Einrichtungen allen Opfern OHG-relevanter Straftaten 
o%enstehen sollten, während die bestehenden Stellen in ihren bisherigen 
Tätigkeitsfeldern weiter arbeiteten.194

Die frauenspezi!schen Angebote, welche die Anerkennung als Opfer-
hilfe-Beratungsstelle erhalten sollen, werden im Vortrag der GEF (1993: 5) 
aufgeführt: «Frauenhaus Bern mit ambulanter Beratungsstelle, Informations- 
und Beratungsstelle für vergewaltigte Frauen und Mädchen, Bern. […] 
Weitere Anerkennungen sind möglich. So haben die Verantwortlichen des 
Frauenhauses Biel ein Gesuch um Anerkennung in Aussicht gestellt» (GEF 
1993: 5). Es werden also alle zu damaliger Zeit schon bestehenden (und auch 
schon von Gemeinden oder Kanton subventionierten) Beratungsangebote für 
gewaltbetro%ene Frauen (und Kinder) in die Opferhilfeumsetzung im Kanton 
Bern einbezogen. Die ambulante Beratungsstelle des «Frauenhauses Bern», die 
im Zitat erwähnt wird, ist zu damaliger Zeit in Planung, wird dann jedoch 

194 Der «Weisse Ring», der in verschiedenen Kantonen mit der Opferhilfe nach OHG 
beauftragt wird und sich als Organisation für alle Verbrechensopfer positioniert, 
wird im Kanton Bern nicht in die Umsetzung des OHG einbezogen. Louise 
Kissling legt dar, dass der «Weisse Ring» für sie selbst und auch für andere in der 
GEF nie infrage gekommen sei. Die gleiche Haltung habe auch in der Studien-
kommission bestanden, deren Mitglied Frau Kissling gewesen ist. Der «Weisse 
Ring» sei als zu ober"ächlich und zu wenig fundiert beurteilt worden. 



303

nicht realisiert. Auf diesen Umstand, der für die geschlechterspezi!schen 
Auswirkungen der Opferhilfeberatungsstruktur im Kanton Bern relevant ist, 
wird weiter unten noch eingegangen. Die schon bestehenden Angebote für 
gewaltbetro%ene Frauen sollen weiterhin «auf ihrem angestammten Gebiet» 
tätig sein – so das Zitat weiter oben. Ihre bisherige Arbeit wird demnach von 
den Kantonsverantwortlichen als spezialisierte Opferhilfe beurteilt, welche 
nun im Rahmen der Umsetzung des OHG ihre Anerkennung !ndet. Aus-
ser dem signalisiert der Kanton im Hinblick auf die als notwendig erachtete 
Anzahl Einrichtungen O%enheit und stellt «weitere Anerkennungen» schon 
bestehender oder geplanter Beratungsstellen in Aussicht. Die Beratungs-
angebote für gewaltbetro%ene Frauen werden also von Anfang an vollwertig 
in die Umsetzung des OHG im Kanton Bern einbezogen, Das wird von 
Louise Kissling im Interview bestätigt und wird auch von Annette Tichy, in 
den Jahren 1994 bis 1999 als Juristin bei der GEF alleinig für den Bereich 
der Opferhilfeberatung zuständig, in folgende Worte gebracht: «Wobei man 
eigentlich sagen kann, sie [die frauenspezi!schen Stellen] haben immer schon 
[auch in der Zeit vor dem OHG] Opferhilfe gemacht. Es ist einfach nur noch 
nicht gesetzlich geregelt gewesen.»

Welche Haltung bringen nun die schon in der Opferbetreuung tätigen 
Beratungsstellen für Frauen und Kinder dem OHG entgegen und welche 
Interessen bringen sie in die Aushandlungsprozesse rund um die anstehende 
Opferhilfeberatung ein? Ursula #omet, Interviewpartnerin und Mitarbeite-
rin der BFM von 1989 bis 1995, entwirft folgendes Bild der Interessen und 
Positionierung der BFM in Bezug auf das Opferhilfegesetz: 

Für uns war es klar, dass sich mit dem Opferhilfegesetz die Landschaft 
der bestehenden Institutionen, die Opferberatung angeboten haben, 
neu formiert. Für die Legitimation gegenüber den Opfern, gegenüber 
den Personen, die Beratung suchen, ist es entscheidend, dass man als 
Stelle über eine Anerkennung als Opferhilfestelle verfügt. Sie gilt auch 
als Qualitätsstandard. (Ursula #omet, schriftliche Stellungnahme)

Die BFM erachtet die Anerkennung als Opferhilfe-Beratungsstelle 
als notwendig für die eigene Arbeit und sieht in ihr keinen Widerspruch 
zum eigenen Beratungskonzept. Ausserdem, so erwähnt Ursula #omet an 
anderer Stelle im Interview, sei der Kanton in den Aushandlungsprozessen 
zur Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages nie mit der Au%orderung 
aufgetreten, dass die BFM ihr Angebot auf andere weibliche Opfergruppen 
ausdehnen müsse, zum Beispiel auf weibliche Opfer häuslicher Gewalt.
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Ähnlich wie Ursula #omet äussert sich auch Elisabeth Reust, Interview-
partnerin und seit 1982 Mitarbeiterin des «Frauenhauses Bern» zur Haltung 
des Frauenhauses gegenüber der Anerkennung als Opferhilfe-Beratungsstelle: 

Ja, und eben, unsere Meinung ist gewesen, wir leisten ja schon Opfer-
hilfe. Und das stimmt. Ja, wir haben die ja schon geleistet. Natürlich 
jetzt nicht eingebunden in das Gesetz und dann noch mit den spezi-
ellen Anforderungen, die das Gesetz nachher an uns gestellt hat. Und 
unsere Gründe für die Anerkennung als Opferhilfe-Beratungsstelle 
sind gewesen, es gibt uns einen Ausweis, auch eine Anerkennung als 
Fachstelle, das gibt mehr Anerkennung als als Frauenhaus, auf jeden 
Fall. Und wir haben auch gesagt, wir sind dann !nanziell besser ab-
gesichert, weil wir einen gesetzlichen Auftrag haben. Und bei einer 
Stelle, die einen gesetzlichen Auftrag hat, kann man nicht das Budget 
beliebig streichen. (Elisabeth Reust, Interviewzitat)

Die schon von Ursula #omet und zuvor in der Ausrichtung des Kan-
tons beschriebene inhaltliche Passgenauigkeit zwischen OHG und der bereits 
in der sozialen Praxis vorhandenen Opferbetreuung wird hier in den Worten 
«wir leisten ja schon Opferhilfe» auf den Punkt gebracht. Die eigene in einem 
stationären Rahmen geleistete Begleitung und Beratung von misshandelten 
Frauen und deren Kindern wird als Opferhilfe wahrgenommen. So habe das 
OHG in erster Linie die Form und Standardisierung der Arbeit verändert, nicht 
aber ihre inhaltliche Ausrichtung und damit verbundenen Grundhaltungen, 
führt Elisabeth Reust an anderer Stelle aus. Die Anerkennung als Opferhil-
fe-Beratungsstelle kommt also einer fachlichen Aufwertung (als Fachstelle) 
der eigenen Arbeit gleich und bedeutet ebenfalls mehr !nanzielle Sicherheit 
für die Einrichtung. Elisabeth Reust nimmt in diesem Zusammenhang 
noch Bezug auf die damalige Haltung anderer Frauenhäuser in der Schweiz 
gegenüber dem OHG. So hätten sich viele Frauenhäuser bewusst gegen die 
Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages entschieden, weil sie autonom 
bleiben wollten. Diese Autonomie sei jedoch eine «Scheinautonomie» gewe-
sen – so Elisabeth Reust –, denn schon damals seien alle Frauenhäuser auf 
staatliche Gelder angewiesen gewesen.195

195 Mit damaligen Mitarbeiterinnen des «Frauenhauses Region Biel» und der späteren 
frauenspezi!schen Einrichtungen in der Region #un – Berner Oberland fanden 
im Rahmen der vorliegenden Studie keine Interviews statt. In den Jahresberichten 
der Organisationen existieren keine Hinweise darauf, dass die Übernahme des 
Opferhilfeberatungsauftrags von der Einrichtung selbst als kritisch und mit der 
Grundhaltung nur schwer vereinbar beurteilt wird. Es kann also von einer ähn-



305

Sowohl von Seiten der kantonal Zuständigen als auch von Seiten der 
Mitarbeiterinnen der schon bestehenden Beratungsangebote ist also bei der 
damaligen Gründung der Opferhilfeberatung eine Haltung erkennbar, die 
als praxisbezogener Pragmatismus beschrieben werden kann. So antwortet 
denn Louise Kissling auf die Frage, wie die Anerkennungen im Kanton Bern 
abgelaufen seien, dass sich diese so ergeben hätten und der Kanton dabei 
«pragmatisch» vorgegangen sei. Von Seiten des Kantons wird im Vorfeld 
weniger eine bestimmte Beratungsstruktur entworfen, die dann steuernd und 
vorgebend realisiert wird. Der Kanton setzt vielmehr auf die vorhandenen 
Ressourcen der Opferbetreuung. Es wird geprüft, welche Beratungsstellen 
schon Opferbetreuung machen und deswegen eine Anerkennung als Opferhil-
fe-Beratungsstellen erhalten sollen und für welche Opfergruppen zusätzliche 
Angebote gescha%en werden müssen. Schon bestehend sind Angebote für 
von häuslicher und sexueller Gewalt betro%ene Frauen und Kinder. Diese 
Einrichtungen werden in ihren angestammten Tätigkeitsfeldern und ihren 
damit verbundenen auch gesellschaftskritischen, feministischen Grundhal-
tungen als Opferhilfe-Beratungsstellen anerkannt und zwar ohne weitere 
Au"agen im Hinblick auf die zu betreuenden Opfergruppen.196 Ausgehend 
von der Ausrichtung dieser Stellen wäre für eine Strukturierung der gesam-
ten Opferhilfeberatung im Kanton auch denkbar gewesen, ein Segment für 
weibliche Opfer anzuerkennen und ein weiteres für männliche Opfer zu 
scha%en. Dann hätten die schon bestehenden Einrichtungen ihr Angebot auf 
weibliche Opfer aller OHG-relevanten Straftaten erweitern müssen. Oder 
eine Struktur wäre möglich gewesen, in der ein bestehendes Segment für 
Opfer häuslicher und sexueller Gewalt anerkannt wird und ein weiteres zu 
scha%endes für die restlichen OHG-relevanten Straftaten zuständig ist. Damit 
hätten die bestehenden Stellen ihr Angebot auf männliche Opfer häuslicher 
und sexueller Gewalt ausdehnen müssen. Im ersteren Fall wäre die kantonale 
Opferhilfeberatung entlang der Trennlinie Geschlecht strukturiert, im letzteren 
entlang der Trennlinie der Straftatengruppen. Beide Trennlinien !nden sich 
in ihrer Verbindung in der Zielgruppenausrichtung der schon bestehenden 
Beratungsangebote wieder: weibliche Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt. 

lichen Positionierung ausgegangen werden wie oben für das «Frauenhaus Bern» 
und die BFM beschrieben.

196 Wie im vorherigen Kapitel bei den Erläuterungen zu den im Kanton Bern vor-
handenen Opferhilfe-Beratungsstellen ausgeführt, existiert in der zweiten Hälfte 
der 1990er Jahre im Kanton Bern eine !nanzpolitisch schwierige Situation. Diese 
wirkt sich auch auf die Opferhilfe aus und führt dazu, dass die Einrichtungen 
um !nanzielle Mittel kämpfen müssen.
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Sie entfalten jedoch trotzdem keine Wirkung für die gesamte Struktur, was 
im Folgenden noch weiter erarbeitet wird.

 Die Trennlinien Region und Opferhilfeform

Bei den Zielgruppen der als Opferhilfe-Beratungsstellen anerkannten 
frauenspezi!schen Einrichtungen existiert eine Verbindung der Faktoren 
Geschlecht und Straftatengruppen: Es geht um weibliche Opfer und um 
häusliche oder sexuelle Gewalt. Kinder sind teilweise mitgemeint, im Falle 
häuslicher Gewalt als die Kinder der betro%enen Frauen und im Falle sexueller 
Gewalt als Mädchen, denen Sexualdelikte widerfahren. Die zwei Faktoren 
Geschlecht und Straftatengruppe entwickeln jedoch nicht die Kraft von 
Trennlinien, anhand derer sich die Zielgruppenorientierung der gesamten 
kantonalen Beratung strukturiert. Es existieren zwei Aspekte, welche diese 
beiden Faktoren überlagern, und als Trennlinien der Opferhilfeberatung im 
Kanton Bern wirksam werden. Sie sind mit nicht unwesentlichen Auswir-
kungen auf das Geschlechterverhältnis der Beratenen verbunden. 

Beide Trennlinien nehmen ihren Anfang schon in den oben beschrie-
benen Prozessen der Gründung der Opferhilfeberatung. Anerkannt werden 
im Bereich der frauenspezi!schen Beratung sowohl stationäre als auch am-
bulante Angebote, womit die Opferhilfe in zwei verschiedenartigen Formen 
gescha%en wird. Alle ambulanten und stationären Angebote !nden sich 
darüber hinaus in den Regionen Biel und Bern respektive sind im Hinblick 
auf die neu zu scha%ende Stelle – der Zweisprachigkeit des Kantons ent-
sprechend – in diesen beiden Regionen geplant. Opferhilfeberatung wird 
hier entworfen als ein regionalisiertes, zweisprachiges Angebot, welches im 
Bereich der weiblichen Opfer häuslicher Gewalt noch dazu in der Form 
ambulanter und stationärer Beratung geführt wird respektive werden soll. 
Diese beiden Trennlinien – Regionalisierung und Opferhilfeform – werden 
in den politischen Aushandlungsprozessen rund um die Subventionierung 
des Frauenhauses und der ambulanten Beratungsstelle in der Region #un – 
Berner Oberland wieder aktiviert und konsolidieren sich dadurch noch weiter. 
Der «Verein Frauenhaus und Beratungsstelle #un – Berner Oberland» reicht 
im Jahr 1995 ein Subventionsgesuch bei der GEF ein. Geplant ist ein statio-
näres Frauenhaus und eine eng damit in Verbindung stehende ambulante 
Beratungsstelle in der Region #un – Berner Oberland. Die GEF legt das 
Gesuch aufgrund der !nanzpolitisch schwierigen Situation des Kantons auf 
Eis. Grossrätin Verena Kauert-Lö%el (SP) fordert daraufhin im Jahr 1996 in 
der von ihr eingereichten Motion die Subventionierung des Vorhabens durch 
den Kanton. Sie begründet das Anliegen folgendermassen: 
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Trotzdem ändert es [dass Gewalt gegen Frauen mittlerweile weniger 
tabuisiert ist] nichts an der traurigen Tatsache, dass in der Schweiz – und 
wohl auch im Kanton Bern - jede zehnte Frau in irgendeiner Form von 
Männergewalt betro%en ist. Die Notwendigkeit von Frauenhäusern 
und Frauenberatungsstellen ist deshalb unter Fachleuten auch weit-
gehend unbestritten. […] Bereits heute ist aber das Frauenhaus Biel, 
wie auch dasjenige in Bern, total überlastet, so dass viele hilfesuchende 
Frauen (auch aus dem Oberland) abgewiesen werden müssen. Die 
Kantonale Frauenkommission kommt deshalb auch in ihrem zweiten 
Bericht zum Schluss, dass das Bedürfnis für ein weiteres Frauenhaus im 
Kanton Bern - und zwar in der Region #un Oberland - ausgewiesen 
und notwendig ist. In der Region #un - Oberland fehlt auch die 
Beratung nach Opferhilfegesetz gänzlich! (Grosser Rat des Kantons 
Bern 1996: 1083)

Die Begründung für die geforderte Subventionierung der geplanten Pro-
jekte durch den Kanton stützt sich auf die Häu!gkeit der Gewaltbetro%enheit 
von Frauen – hier !ndet sich die quanti!zierende Hervorhebung weiblicher 
Opfer, die für den ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs herausgearbeitet wurde, 
wieder. Diese hohe Gewaltbetro%enheit mache Schutz- und Unterstützungs-
massnahmen notwendig und zwar in Form ambulanter Frauenberatungs-
stellen sowie stationärer Schutzräume. Gefordert werden diese sowohl unter 
Bezugnahme auf eine geogra!sche Einteilung des Kantons in die Regionen 
Biel, Bern und #un-Berner Oberland als auch mit dem Hinweis auf die vom 
Gesetz her vorgeschriebene Opferhilfeberatung. Frauen als häu!ge Opfer 
(häuslicher) Gewalt werden hier in den Bezugsrahmen einer regionalisierten 
Opferhilfe gestellt, welche sowohl ambulante als auch stationäre Betreuung 
erbringen soll. In seiner schriftlichen Stellungnahme zur Motion geht der 
Regierungsrat auf die Trennlinie der Regionalisierung ein: 

Was die in der Motion angesprochenen Aufgaben im Bereich der 
Opferhilfe angeht, verweist der Regierungsrat darauf, dass die ent-
sprechenden Angebote als spezialisierte Dienstleistungen zurzeit stark 
zentralisiert sind (hauptsächlich in Bern, zum Teil in Biel). Eine de-
zentrale Organisation unter Einbezug aller Regionen des Kantons ist 
zum heutigen Zeitpunkt nicht sinnvoll und auch nicht !nanzierbar. 
(Grosser Rat des Kantons Bern 1996: 1084)

Die Opferhilfe wird von Seiten der kantonalen Regierung als «spezia-
lisierte Dienstleistung» beschrieben, welche deswegen «stark zentralisiert» 
sei mit einem Hauptstandort in Bern und einem zweiten kleineren in Biel. 
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Eine weitere Dezentralisierung wird als nicht sinnvoll und darüber hinaus 
nicht !nanzierbar abgelehnt. Die Begründung für die Ablehnung liegt eher 
auf der !nanziellen Seite, was an anderer Stelle der Stellungnahme ausgeführt 
wird (Grosser Rat des Kantons Bern 1996: 1083): «Der Regierungsrat ist 
sich der gesellschaftspolitischen Bedeutung des #emas ‹Gewalt an Frauen› 
bewusst. Es ist grundsätzlich unbestritten, dass in diesem Zusammenhang 
die Führung eines Frauenhauses mit Beratungsstelle im Raum #un-Ber-
ner Oberland eine sinnvolle Aufgabe darstellen würde.» Bedingt durch die 
Vorgaben im Rahmen der Haushaltssanierung 99 sei es der GEF jedoch 
unmöglich, weitere Projekte zu !nanzieren. Mit der Annahme der Motion 
von Grossrätin Verena Kauert-Lö%el wird der Kanton jedoch genau dazu 
verp"ichtet. So entstehen in der Region #un – Berner Oberland zwei weitere 
Opferhilfeberatungsangebote für weibliche Opfer häuslicher oder sexueller 
Gewalt: ein ambulantes und ein stationäres. Damit setzen sich die Trennlinien 
Regionalisierung und Opferhilfeform in ihrer die gesamte kantonale Opfer-
hilfeberatung strukturierenden Kraft noch mehr durch. Die im vorherigen 
Kapitel erläuterte Zuständigkeitsfestlegung der Beratungsstellen in den seit 
2006 bestehenden Leistungsverträgen ist nichts anderes als das Resultat dieser 
ersten Aushandlungsprozesse um Anerkennung und Finanzierung der Opfer-
hilfe-Beratungsstellen im Kanton Bern, welche in eine Strukturierung der 
kantonalen Opferhilfeberatung durch Region und Opferhilfeform münden.

Geogra!sch in drei Regionen untergliedert wird also eine Beratungs-
struktur begründet, die in jeder Region für gewaltbetro%ene Frauen (und 
Kinder/Mädchen) folgende Segmente anbietet: ambulante Beratung bei 
häuslicher Gewalt, ambulante Beratung bei sexueller Gewalt, stationäre 
Beratung bei häuslicher Gewalt. Daneben wird ein Segment für die übri-
gen Opfer gescha%en: Männer, Frauen (und Kinder), die von allgemeinen 
Straftaten betro%en sind sowie Männer (und Jungen), die häusliche oder 
sexuelle Gewalt erleiden.197 Für die weitere Entwicklung und den Ausbau 
insbesondere der BOH sind neben dieser Strukturierung zwei Umstände/
Entscheide relevant. Erstens realisiert das «Frauenhaus Bern» sein geplantes 
ambulantes Beratungsangebot nicht. Dazu heisst es im Jahresbericht 1993 
der Einrichtung: 

Seit Anfang 1993 ist das Berner Frauenhaus eine vom Kanton aner-
kannte stationäre Opferberatungsstelle für misshandelte Frauen. Da 

197 Die letztgenannte #ematik der von häuslicher und sexueller Gewalt betro%enen 
Männer ist in der Gründungszeit der kantonalen Opferhilfen lediglich in der Anlage 
vorhanden und wird nicht explizit benannt. Das Gleiche tri%t auch auf Kinder 
als eigenständige Opfergruppe zu, weswegen sie in Klammern angeführt sind.
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ein Ausbau des Beratungsangebotes (z. B. im ambulanten Bereich) zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, decken wir hier die Beratung 
im stationären Bereich sowie die telefonische Beratung und die Wei-
terverweisung an die anderen entsprechenden Opferberatungsstellen 
ab. (Frauenhaus Bern 1994: 2)198

Elisabeth Reust führt in diesem Zusammenhang im Interview erläu-
ternd aus, dass die Mitarbeiterinnen zur damaligen Zeit ein Gesuch für ein 
ambulantes Beratungsangebot (analog zu Biel und anderen Frauenhäusern 
in der Schweiz) ausgearbeitet hätten. Dieses sei jedoch weder bei der eige-
nen Trägerorganisation noch beim Kanton auf Zustimmung gestossen. Das 
Frauenhaus habe sich auf die Beratung im stationären und im telefonischen 
Bereich beschränken sollen, weil «die allgemeine Opferberatungsstelle [BOH], 
die hat das im ambulanten Bereich übernehmen sollen» (Elisabeth Reust, 
Interviewzitat). In den o'ziellen Dokumenten nicht sichtbar, wird die in 
Erö%nung begri%ene BOH in den Aushandlungsprozessen der damaligen Zeit 
also implizit199 angelegt als zuständig für die ambulante Beratung weiblicher 
Opfer häuslicher Gewalt in der Region Bern. Zweitens bietet die BFM keine 
Beratung in französischer Sprache an. Die Hintergründe dafür konnten im 
Rahmen der vorliegenden Studie nicht gänzlich geklärt werden. In verschie-
denen Dokumenten aus der Anfangszeit ist von einer geplanten Regiona-
lisierung des Angebots die Rede, dann verschwindet das #ema wieder.200 
198 Bei den Zitaten aus den in die Untersuchung einbezogenen Jahresberichten der 

verschiedenen Beratungsstellen wird die ganze Beratungsstelle als Autorin ange-
geben und nicht die/der konkrete/-r Autor/-in der jeweils zitierten Stelle. Dieses 
Vorgehen wird aus Gründen der Übersichtlichkeit gewählt und, weil häu!g keine 
konkrete Autor/-innenschaft ersichtlich ist.

199 Bei den Erläuterungen der Entwicklung der Opferhilfeberatung in den Kantonen 
Bern und Basel-Stadt/Basel-Landschaft wird im Folgenden immer wieder unter-
schieden zwischen implizit (in den Strukturen) angelegt, impliziter Anlage respektive 
implizit angelegter Bestimmung und explizit benannt beziehungsweise expliziter 
Zuständigkeit. Beide Begri&ichkeiten verweisen auf die Opferhilfeberatungsstruk-
tur respektive die inhaltliche Ausrichtung der Opferhilfe-Beratungsstellen innerhalb 
der jeweiligen kantonalen Beratungsstruktur. Mit dem Wort implizit wird betont, 
dass die jeweiligen Zuständigkeiten weniger aufgrund bestimmter Vorgaben und 
intentionalem Handeln zustande kommen, als vielmehr einer inneren Logik und 
Eigengesetzlichkeit der jeweiligen Opferhilfeberatungsstruktur selbst folgen, die 
nicht unbedingt so geplant sein muss. Das Wort explizit verweist demgegenüber 
darauf, dass bestimmte Zuständigkeiten so geplant und vorgesehen sind, also in 
erster Linie auf intentionales Handeln zurückgeführt werden können. 

200 Möglich ist, dass eine vollumfängliche Regionalisierung zu mehreren Kleinststellen 
der BFM geführt hätte, deren Kosten grösser als ihr Nutzen beurteilt worden sind. 
Für das eigene Forschungsinteresse ist jedoch weniger relevant, warum bestimmte 
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Weil gleichzeitig das «Frauenhaus Region Biel» zwar ambulante Beratung auf 
Französisch anbietet, jedoch lediglich für weibliche Opfer häuslicher Gewalt, 
wird die BOH implizit als zuständig angelegt für die Beratung französisch 
sprechender weiblicher Opfer sexueller Gewalt in der Region Biel. Diese 
beiden Umstände/Entscheide bewirken, dass die Faktoren Geschlecht und 
Straftatengruppe keine die gesamte kantonale Beratung strukturierende Kraft 
entwickeln. Die im Entstehen begri%ene Opferhilfeberatungsstruktur ist also 
nicht derart angelegt, dass sich die frauenspezi!schen Angebote an weibliche 
Opfer und die BOH in Abgrenzung dazu an männliche Opfer richten können 
(dann hätte der Faktor Geschlecht eine strukturierende Kraft). Oder aber, dass 
sich die frauenspezi!schen Stellen an Opfer häuslicher und sexueller Gewalt 
und die BOH an Opfer allgemeiner Straftaten wenden können (dann wäre 
der Faktor Straftatengruppe als strukturierende Trennlinie wirksam). Der 
Gründungsprozess der Opferhilfeberatung gestaltet sich im Zusammentre%en 
der verschiedenen Interessen der beteiligten Akteur/-innen und der oben 
geschilderten Umstände/Entscheide vielmehr derart, dass für die weitere 
Entwicklung eine regionalisierte und von zwei Beratungsformen getragene 
Struktur prägend ist, in welcher alle Stellen (unter anderem) zuständig sind 
für weibliche Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt.

 Einbezug männlicher Opfer

Wie die bisherigen Ausführungen zur Gründung der Opferhilfeberatung 
im Kanton Bern vermuten lassen, !nden sich weder in den Interviews noch in 
den untersuchten schriftlichen Dokumenten Hinweise dafür, dass männliche 
Opfer in der ersten Zeit der Umsetzung des OHG explizit benannt und ihre 
spezi!sche Situation und ihre Bedürfnisse beschrieben werden. Dies bedeutet 
nicht, dass männliche Opfer keine Anlaufstelle haben, werden sie doch von 
Beginn an der BOH zugewiesen. Es ist vielmehr ein Hinweis dafür, dass Män-
ner, männliche Jugendliche und Buben als eigenständige Opfergruppe in der 
Wahrnehmung der beteiligten Akteur/-innen und den #ematisierungen der 
Opferhilfe im Kanton Bern zumindest in der Anfangszeit nicht präsent sind.

Wie sich die Opferhilfeberatungsstruktur im Kanton Bern nach einem 
derart ausgestalteten Gründungsprozess weiter entwickelt und inwiefern 
männliche Opfer in dieser Entwicklung einen Platz !nden, wird im folgen-
den Kapitel erarbeitet.

Entwicklungen statt!nden, sondern welcher Ein"uss damit auf die Geschlechter-
verhältnisse der beratenen Opfer verbunden ist. Das wird im Folgenden noch 
weiter herausgearbeitet.
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6.2.1.3 Ausrichtung der Opferhilfeberatungsstruktur – reichlich Raum für Opfer 
häuslicher Gewalt

Im Hinblick auf den gleichwertigen Einbezug männlicher und weib-
licher Opfer in die Opferhilfeberatungsstruktur im Kanton Bern ist vor 
allem der weitere Auf- und Ausbau der BOH interessant, bildet diese doch 
die einzige mögliche Anlaufstelle für gewaltbetro%ene Männer, männliche 
Jugendliche (und Jungen).201 Ihre Entwicklung und Ausrichtung werden 
im Folgenden vorgestellt. Daran schliesst sich eine Auseinandersetzung mit 
relevanten Aspekten der frauenspezi!schen Beratungsstellen und kantonalen 
Ausführungen zur Opferhilfe an.

 Die BOH – potentielle Anlaufstelle für männliche Opfer

Im Vortrag der GEF (1993: 3) an den Regierungsrat über den Betrieb 
von Beratungsstellen gemäss OHG ist festgehalten, dass die spätere BOH 
allen Opfergruppen zur Verfügung stehen solle. Dieser allgemein gehaltene 
Grundsatz wird in der Praxis in einer Opferhilfeberatungsstruktur ausgestal-
tet, welche in ihrer Anlage in erster Linie nach Region und Opferhilfeform 
gegliedert ist. Innerhalb dieser Struktur fangen die Zuständigkeiten der BOH 
dort an, wo diejenigen der anderen in der jeweiligen Region vorhandenen 
Stellen aufhören. In diesem Sinne heisst es im ersten Jahresbericht (1994) 
der Einrichtung: 

Auf den 1.1.93 trat das neue Opferhilfegesetz in Kraft. Dieses ver-
p"ichtet die Kantone, für die nötigen Opferhilfe-Beratungsstellen zu 
sorgen. Der Kanton Bern hat folgende bestehende Institutionen mit 
der Opferhilfe beauftragt: 

 › «DIE DARGEBOTENE HAND» in Bern und Biel – für den tele-
fonischen 24-Stunden-Dienst; was über die telefonische Beratung 
hinausgeht, wird an die folgenden Stellen verwiesen: 

 › BERATUNGSSTELLE FÜR VERGEWALTIGTE FRAUEN UND 
MÄDCHEN in Bern – für Frauen und Mädchen, die sexuelle Aus-
beutung und Gewalt erfahren haben

 › FRAUENHAUS BERN – für Frauen und Kinder bei Gewalt in 
Beziehungen

 › FRAUENHAUS BIEL – für Frauen und Kinder bei Gewalt in Bezie-
hungen

201 Jungen sind hier in Klammern angeführt, weil zum Teil auch die frauenspezi!schen 
Beratungsangebote zumindest Buben, die von häuslicher oder sexueller Gewalt 
betro%en sind, betreuen.
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Für alle damit nicht erfassten Opfer wurde eine neue, allgemeine 
Bera tungsstelle gescha%en, die BERATUNGSSTELLE OPFERHILFE 
(BOH) in Bern, mit einer Zweigstelle für den französischsprachigen 
Kantonsteil, dem SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES (SAV) in 
Biel. Nach intensiven Vorbereitungsarbeiten konnten am 1.2.94 die 
Stelle in Bern und am 1.4.94 jene in Biel ihre Arbeit aufnehmen. 
(BOH 1995: 2)

In dem Zitat kommt die Schwierigkeit der BOH, ihre Zielgruppen zu 
de!nieren, zum Ausdruck. Zuerst werden alle anderen anerkannten Stellen 
und deren Zielgruppen respektive inhaltliche Ausrichtung beschrieben. Erst 
daran anschliessend wird das eigene Angebot ausgeführt, welches sich an «alle 
damit nicht erfassten Opfer» richte. Die BOH de!niert ihre Zielgruppen 
also im Unterschied zu den anderen Opferhilfe-Beratungsstellen im Kanton 
Bern nicht aus sich selbst heraus und verbunden mit einem grundsätzlichen 
gesellschaftlichen Engagement für bestimmte Gruppen. Sie übernimmt 
vielmehr je nach Region und vorhandener Opferhilfeform diejenigen Opfer-
gruppen, welche von den anderen Beratungsstellen nicht abgedeckt werden. 
Das lückenfüllende Verständnis der BOH scheint auch durch, wenn Ruedi 
Strahm auf die Frage danach, wie sich die BOH zu Beginn gegenüber der 
Beratung von Kindern202 verhalten habe, antwortet: «Ja, irgendjemand muss 
sie ja beraten»; aber eben doch nicht alle minderjährigen Opfer, denn auch 
die anderen Beratungsstellen sind in ihren Segmenten – und eingeteilt nach 
Regionen – für die Beratung von Kindern und Jugendlichen zuständig.203 

202 In den untersuchten Dokumenten und geführten Interviews !ndet sich kein 
Hinweis darauf, dass minderjährige Opfer im Kanton Bern als eigenständige 
Opfergruppe mit spezi!schen Bedürfnissen thematisiert werden. Sie gehören je 
nach Ausrichtung der Beratungsstellen teilweise zu den Zielgruppen der Einrich-
tungen. Mädchen, die von sexueller Gewalt betro%en sind, werden beispielsweise 
bei «Lantana» beraten. Auch werden Kinder als Opfer häuslicher Gewalt seit 
einigen Jahren vermehrt berücksichtigt. Auf politischer Ebene reicht Grossrat 
Ueli Arm (SP) im März 2008 eine Motion ein, mit welcher der Regierungsrat 
aufgefordert wird, konkrete Schritte und gesetzliche Grundlagen für die Schaf-
fung von niederschwelligen und spezialisierten Stellen für jugendliche Opfer von 
Jugendkriminalität einzuleiten. In seiner schriftlichen Stellungnahme führt der 
Regierungsrat unter anderem aus, dass die jugendlichen Opfer in den schon vor-
handenen Opferhilfe-Beratungsstellen Beratung fänden und weitere spezialisierte 
Angebote nicht als nötig erachtet würden (Grosser Rat des Kantons Bern 2008: 
1250–1251).

203 Die Interviewpartner/-innen im Kanton Bern bringen zum Ausdruck, dass die 
Zuständigkeiten als etwas verworren und kompliziert bezeichnet werden könn-
ten und wiederkehrend zu teilweise spannungsgeladenen Auseinandersetzungen 
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Wie entwickeln sich nun die so zu Beginn de!nierten Zielgruppen und Zu-
ständigkeiten der BOH als «Lückenfüllerin» über die Jahre und mit welchen 
Schwerpunkten positioniert sich die Einrichtung?

 Der Weg zur Fachstelle für häusliche und (sexuelle) Gewalt

Ruedi Strahm äussert sich zu den in den ersten Jahren durch die BOH 
betreuten Opfergruppen in folgenden Worten: «Es sind am Anfang ungefähr 
ein Drittel Verkehrsunfälle gewesen. Und dann ganz viel andere Straftaten, 
von einfacher Körperverletzung bis zu Tötung und Mord. Und dann der 
 Bereich von häuslicher Gewalt hat im Verlauf von der Zeit sehr stark zugenom-
men.» In einem ähnlichen Sinn antwortet auch Susanne Nielen Gangwisch, 
Interviewpartnerin und langjährige Mitarbeiterin der BOH, auf die Frage 
der Bedeutung häuslicher Gewalt in der Anfangszeit der BOH: «Nein, das 
war kein #ema. Natürlich haben wir sicher Leute, Frauen von häuslicher 
Gewalt gehabt. Aber wir waren uns der Besonderheit nicht bewusst. Es gab 
kein politisches Umfeld. Die Kinder [bei häuslicher Gewalt] waren gar kein 
#ema.» In den Aussagen wird deutlich, dass die im vorherigen Kapitel 
herausgearbeitete, in die Opferhilfeberatungsstruktur eingelagerte Zustän-
digkeit der BOH für die ambulante Beratung der Opfer häuslicher Gewalt 
in der Region Bern zwar implizit angelegt, jedoch von der Beratungsstelle 
selbst – und auch von den anderen beteiligten Akteur/-innen – zu Beginn 
nicht explizit (an-)erkannt und benannt wird. Susanne Nielen Gangwisch 
beschreibt in diesem Zusammenhang, dass die BOH «nicht als zuständig für 
den häuslichen Gewaltbereich wahrgenommen wurde»: 

Das war lange Jahre ein Problem, dass die allgemeine Stelle [BOH] 
nicht wahrgenommen wurde als zuständig für den häuslichen Gewalt-
bereich, weil es keine reine Frauenstelle war und einen Leiter als Mann 
hatte. […] Von den anderen frauenspezi!schen Beratungsstellen oder 
auch wenn es um irgendwelche politischen Gremien ging, im Bereich 
häusliche Gewalt, wurde das nicht wahrgenommen. (Susanne Nielen 
Gangwisch, Interviewzitat)

Mit der Anerkennung der frauenspezi!schen Angebote als Opferhilfe- 
Beratungsstellen in ihrem angestammten Tätigkeitsfeld wird die Zustän digkeit 

zwischen den Beratungsstellen führten. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang 
unter anderem die wenig steuernde und vorgebende Haltung des Kantons vor 
allem auch im Hinblick auf die Zielgruppeneingrenzungen der Beratungsstellen. 
Letztlich gelange aber jedes Opfer an die Stelle, an welcher es kompetent beraten 
würde. Vorläu!ge Klärung in der Abgrenzung der Zuständigkeiten hätten auf 
Druck des Kantons die Leistungsverträge gebracht.
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für weibliche Opfer häuslicher (und sexueller) Gewalt an diese Einrichtungen 
verwiesen und mit ihnen verbunden. Für von häuslicher und sexueller Gewalt 
betro%ene Frauen engagieren sich also Frauen – so der feministische Gedanke 
und das Zitat. Aber in der Region Bern existiert für den ambulanten Bereich 
keine derartige feministisch verankerte Stelle, wohl aber die BOH, welche 
implizit angelegt ist als auch zuständig für die Zielgruppen der feministischen 
Einrichtungen. Mit steigender Prominenz der #ematik der häuslichen Gewalt 
nimmt die BOH in ihrem Handeln die implizit angelegte Zuständigkeit für 
weibliche Opfer häuslicher Gewalt auf und positioniert sich nach und nach 
als «Fachstelle für häusliche Gewalt». Im Jahresbericht 1997 werden zum 
ersten Mal die Zunahme der beratenen weiblichen Opfer häuslicher Gewalt 
und die Zuständigkeit der BOH für diese Opfergruppe erwähnt: 

Zwei Gruppen von Opfern haben 1997 überdurchschnittlich zuge-
nommen und uns bekümmert, beschäftigt und gefordert: 

 › Die Frauen, die von ihrem Freund, Lebenspartner, Mann, Ex-Mann 
usw. bedroht, geschlagen und gequält werden. Für alle um Hilfe an-
gegangenen Institutionen ist es schwierig zu helfen, solange «nichts» 
passiert ist. Leider haben wir verschiedentlich erleben müssen, wie es 
aus Drohungen zu Körperverletzungen und gar zu einer Tötung kam. 
Wir werden uns 1998 bemühen, zusammen mit anderen beteiligten 
Behörden und Institutionen bessere Interventions- und Hilfsmög-
lichkeiten zu erarbeiten, um den Bedrohungs- und Gewaltsituationen 
gegen Frauen entgegentreten zu können. (BOH 1998: 3–4)204

In den Beschreibungen werden zum einen die Komplexität und 
Dringlichkeit der #ematik der weiblichen Opfer häuslicher Gewalt in der 
Beratung der BOH beschrieben und zum anderen das mit dieser Komplexität 
und Dringlichkeit verbundene Engagement der BOH auf politischer Ebene 
angeführt. Im Jahresbericht 1998 (BOH 1999: 3) wird über einige Zeilen 
die seit 1996 bestehende Mitarbeit der Einrichtung in der nationalen Kam-
pagne «Halt Gewalt gegen Frauen in Ehe und Partnerschaft» erläutert. Vier 
Jahre später ist ein zweiseitiger Bericht einer Frau gewidmet, die von ihrem 
Exmann umgebracht wird. Im Rahmen dieses Berichts bezeichnet sich die 
BOH als «Fachstelle für häusliche Gewalt»: 

204 Bei der zweiten im Zitat erwähnen Opfergruppe handelt es sich um Opfer respek-
tive Hinterbliebene von Straftaten mit tödlichem Ausgang. Die massive Zunahme 
dieser Opfergruppe 1997 wird im Jahresbericht (BOH 1998) auf den Anschlag 
von Luxor in Ägypten zurückgeführt, bei welchem viele schweizerische Touristen 
ums Leben kamen. Deren Hinterbliebene werden im Rahmen des OHG unter 
anderem auch von der BOH betreut. 
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Es ist noch immer schwierig, das Ausmass häuslicher Gewalt zu erfas-
sen und sie zu bekämpfen. Seit einigen Jahren sind jedoch in vielen 
Kantonen Bestrebungen im Gang, die häusliche Gewalt als solche zu 
erkennen und wirksame Massnahmen dagegen zu ergreifen. Auch wir 
als Fachstelle für häusliche Gewalt sind uns der Komplexität des #e-
mas bewusst und bemühen uns, Lösungen zu !nden. Dies geschieht 
einerseits in der täglichen Arbeit mit KlientInnen, andererseits aber 
auch fallübergreifend durch die Mitarbeit in entsprechenden Projekten 
wie z. B. dem bip – Berner Interventions-Projekt. (BOH 2003: 5)205

Wieder wird die Komplexität der Beratung weiblicher Opfer häuslicher 
Gewalt beschrieben und das über die Beratung hinausgehende Engagement 
der BOH in verschiedenen Projekten zur #ematik dargestellt. Im Jahres-
bericht 2004 wird der «O'zialisierung der häuslichen Gewalt»206 und deren 
Bedeutung für die Beratungspraxis ein zweiseitiger Artikel gewidmet (BOH 
2005: 5–6). Im Jahresbericht 2009 wird der neue Fachbereich Häusliche 
Gewalt der BOH vorgestellt, der laut Einrichtung gegründet wurde, um die 
Bemühungen in dieser #ematik besser konzentrieren und intensivieren zu 
können und so den sich stellenden Problemen gerechter zu werden (BOH 
2010: 4). In verschiedenen Jahresberichten wird auf Informationsveranstaltun-
gen hingewiesen, welche die BOH zur #ematik anbiete (BOH 2007, 2008) 
und ihre Mitarbeit in städtischen und kantonalen Projekten zur #ematik 
häuslicher Gewalt wird wiederholt erwähnt (BOH 2007, 2008, 2010, 2012). 
Darüber hinaus verweist die BOH im Jahresbericht 2011 darauf, dass sie sich 
im neuen Pilotprojekt «Kindesschutz bei Häuslicher Gewalt im Kanton Bern» 
(BOH 2012: 6) engagiere und seit Mitte des Jahres auch Beratung für Kinder 
und Jugendliche, die häusliche Gewalt erlebten, anbiete (BOH 2012: 5).

Die BOH positioniert sich also parallel zur Etablierung staatlicher 
Massnahmen im Bereich häuslicher Gewalt und zur Intensivierung der 

205 Das bip ist ein Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt, welches Anfang der 
2000er Jahre von den Gleichstellungsstellen der Stadt und des Kantons Bern ins 
Leben gerufen wird. Mit diesem Projekt sollen die im Bereich häuslicher Gewalt 
tätigen Stellen (unter anderem Polizei, Frauenhäuser, ambulante Beratungsstellen, 
Vormundschaft, Sozialdienst) ihre Zusammenarbeit verbessern, gemeinsame Vor-
gehensweisen erarbeiten, so dass die Opfer besser geschützt und die Täter/-innen 
zur Verantwortung gezogen werden können (Stadt Bern 2013).

206 O'zialisierung häuslicher Gewalt meint, dass bestimmte Straftaten, die sonst 
nur nach Anzeige der Betro%enen polizeilich verfolgt werden, im Rahmen häus-
licher Gewalt als O'zialdelikt gelten. Somit muss die Polizei ermitteln, sobald 
sie Kenntnis von den Straftaten erhält und unabhängig von einer Anzeige der 
Betro%enen (siehe auch Kap. 2.3.3).
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Zusam menarbeit der involvierten Akteur/-innen in der Stadt und dem Kan-
ton Bern über die Jahre hinweg immer mehr als eine Fachstelle für häusliche 
Gewalt. Sie arbeitet in den relevanten Projekten in der Region mit, gründet 
eine interne Fachgruppe für die #ematik und räumt der Komplexität der 
Beratung einiges an Platz ein. Die #ematik ist dauerhaft präsent in der 
Organisation und bildet einen gewichtigen Schwerpunkt, der regelmässig 
berücksichtigt wird. Damit greift die BOH in ihrem Handeln ihre implizit 
angelegte Zuständigkeit als ambulante Opferhilfe-Beratungsstelle für Opfer 
häuslicher Gewalt auf. Sie handelt also im Sinne ihrer in die Strukturen 
eingelagerten Bestimmung. Gleichzeitig handelt sie auch im Sinne der gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen, welche sich ab Mitte der 1990er Jahre 
abzeichnen. Häusliche Gewalt wird zu einem sozialen Problem, welches mit 
verschiedenen staatlichen Massnahmen angegangen wird. Die BOH ist eine 
der Organisationen, welche sich an der Scha%ung und bei der Umsetzung der 
staatlichen Massnahmen explizit engagiert und gleichzeitig von ihrer struk-
turellen Anlage her implizit damit beauftragt ist. Susanne Nielen Gangwisch 
bringt diese Positionierung (und implizit angelegte Bestimmung) der BOH 
folgendermassen auf den Punkt: 

Dabei sind wir die zuständige Stelle im ambulanten Bereich für häus-
liche Gewalt im Kanton. Also sicher die grösste, immer noch. Vista 
hat ja einen kleineren Bereich, Frauenhaus und Beratungsstelle Biel 
auch. Aber für den grossen Teil des Kantons ist die allgemeine [BOH] 
zuständig. (Susanne Nielen Gangwisch, Interviewzitat)

Im Sprechen über häusliche Gewalt in den Jahresberichten und auch in 
den Interviews manifestiert sich die diskursive Praxis des ö%entlichen Opfer-
hilfe-Diskurses. Allgemein gehaltene Ausführungen über Opfer häuslicher 
Gewalt oder auch Klient/-innen (siehe Zitate der vorherigen beiden Seiten) 
sind gefolgt von beispielhaften Veranschaulichungen, in denen auf weibliche 
Opfer und/oder männliche Täter Bezug genommen wird.207 Darüber hin-
aus wird sowohl quali!zierend hervorgehoben, indem die Komplexität der 
#ematik wiederholt und in ihrer Dringlichkeit beschrieben wird, als auch 

207 Eine Ausnahme bildet ein #ema, welches Ruedi Strahm im Interview als unbefrie-
digend anspricht: Im Falle gegenseitiger häuslicher Gewalt, in welchem Partnerin 
und Partner sowohl Opfer als auch Täter/-in sind, würde unter Umständen das 
männliche Opfer in der BOH und das weibliche im Frauenhaus beraten und zwar 
ohne, dass sich die beiden Beratungsstellen über Sinn, Zweck und Ausrichtung 
der Beratung absprächen. Das erscheint Ruedi Strahm als wenig befriedigend 
und kaum im Sinne der jeweiligen Opfer. 
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quanti!zierend, wenn zum Beispiel vom schwer einschätzbaren Ausmass 
häuslicher Gewalt die Rede ist (siehe Zitate vorherige beide Seiten).

Die BOH wird im Gründungsprozess der Opferhilfeberatung implizit 
nicht nur als zuständig angelegt für weibliche Opfer häuslicher Gewalt in 
der Region Bern, sondern auch für die (französisch sprechenden) weiblichen 
Opfer sexueller Gewalt in der Region Biel. Diese #ematik ist in den Jah-
resberichten weniger präsent als diejenige der häuslichen Gewalt. Die BOH 
präsentiert sich nicht als Fachstelle für sexuelle Gewalt. Sie greift das #ema 
aber immer wieder auf. So heisst es im Jahresbericht 1995: 

Es wurden aber auch Lücken und Mängel festgestellt [im Hilfsangebot 
der BOH]. Wir versuchen, diese in Zusammenarbeit mit dem Kanton 
und anderen involvierten Institutionen zu beheben. Insbesondere 
konnten wir in unserer Zweigstelle in Biel den Beschäftigungsgrad 
von Frau Calame auf den 1.1.96 um 15 Prozent erhöhen. In Zusam-
menarbeit mit dem SAVAS (Service d’aide aux victimes d’abus sexuels) 
in La Chaux-de-Fonds wird sie dadurch Opfern von sexueller Gewalt 
im französischen Kantonsteil eine bessere Hilfe anbieten können. 
(BOH 1996: 2)

Im Jahresbericht 1996 (BOH 1997: 4–5) wird die #ematik wieder 
unter Bezugnahme auf die Bieler Zweigstelle vertieft bearbeitet. Dabei wird 
hauptsächlich auf die Problematik der sexuellen Gewalt bei Kindern und 
Jugendlichen und die Beratung dieser Zielgruppen und ihrer Bezugsperso-
nen (vor allem der Mütter) eingegangen. Die Sprache ist geschlechtsneutral 
gehalten, die Angaben zur Prävalenz di%erenzieren nach dem Geschlecht 
der Kinder/Jugendlichen. Im Jahresbericht 1998 (BOH 1999: 5) wird zum 
ersten Mal erwähnt, dass die Bieler Zweigstelle beim Fil rouge der Region 
Berner Jura, Biel und Seeland mitarbeite, einem interdisziplinären Projekt 
im Bereich Kinderschutz. Die Mitarbeit bei Fil rouge wird immer wieder 
erwähnt, zuletzt im Jahresbericht 2011 unter Bezugnahme auf eine «bessere 
Hilfe für minderjährige Opfer sexueller Gewalt» (BOH 2012: 5). Die durch 
die Organisation selbst vorgenommene Gewichtung im Zuständigkeitsbereich 
der sexuellen Gewalt liegt also tendenziell bei den minderjährigen Opfern 
ohne besondere geschlechterspezi!sche Di%erenzierungen.

 Einbezug männlicher Opfer

Als sogenannte allgemeine Opferhilfe-Beratungsstelle ist die BOH 
für alle Opfergruppen zuständig. Dementsprechend werden in den Jah-
resberichten (und auch in den Interviews mit Ruedi Strahm und Susanne 
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Nielen Gangwisch) neben den bisher dargestellten #emen der häuslichen 
und sexuellen Gewalt auch andere Aspekte der Opferhilfe beschrieben. So 
wird beispielsweise im Jahresbericht 1995 (BOH 1996: 3–4) ausführlich 
erläutert, wie die Opferhilfe konkret abläuft, von der polizeilichen Meldung 
bis zum Ende der Beratung. Dabei wird nicht auf bestimmte Straftaten Be-
zug genommen und die Sprache ist durchweg geschlechtsneutral gehalten. 
Im Jahresbericht 1999 (BOH 2000: 3–4) wiederum wird die Arbeit der 
Beratungsstelle anhand des Canyoning-Unglücks vorgestellt, welches sich im 
Sommer desselben Jahres im Berner Oberland ereignet.208 Auch dies erfolgt in 
geschlechtsneutraler Sprache. Ein Jahr später ist ein zweiseitiger Bericht dem 
Entreissdiebstahl und seinen möglichen, einschneidenden Folgen gewidmet. 
Diese werden anhand einer Beispielgeschichte einer älteren Frau detailliert 
beschrieben (BOH 2001: 4–5). Zwei Jahre später ist ein zweiseitiger Bericht 
der Notwendigkeit der Opferhilfe bei Strassenverkehrsdelikten mit Verletzungs- 
oder Tötungsfolgen gewidmet (BOH 2004: 4–5). Auch hier ist die Sprache 
geschlechtsneutral gehalten. Im Jahresbericht 2008 schliesslich werden die 
mit der OHG-Revision verbundenen Auswirkungen für die Beratungspraxis 
geschlechtsneutral dargestellt (BOH 2009: 5). Im Unterschied zu diesen 
verschiedenen #emen und Berichterstattungen in den Jahresberichten wird 
die Problematik der häuslichen Gewalt in gleichbleibender Regelmässigkeit 
über die Jahre hinweg angesprochen und in ihrer Dringlichkeit und Kom-
plexität wiederholt hervorgehoben. Des Weiteren wird sie in einem über die 
Opferhilfe hinausreichenden gesellschaftlichen Kontext verortet, welcher für 
Massnahmen und Lösungen als verantwortlich de!niert wird und innerhalb 
dessen sich auch die BOH engagiert.

Männliche Opfer, ob erwachsen oder minderjährig, werden in den 
Jahresberichten nicht angesprochen. Sie sind analog zum öffentlichen 
Opfer hilfe-Diskurs in allgemeinen, geschlechtsneutralen #ematisierungen 
mitgemeint, wenn zum Beispiel – wie im vorherigen Absatz dargestellt – 
von der Opferhilfe bei Strassenverkehrsdelikten mit Verletzungsfolgen oder 
beim Canyoning-Unglück die Rede ist. Als eigenständige Zielgruppe, die 
besonders von Gewalt betro%en ist, spezi!sche Bedürfnisse mitbringt und 
für die darüber hinaus im Kanton Bern lediglich und hauptsächlich die 
BOH zuständig ist, wird ihnen jedoch kein Platz eingeräumt. Das bedeutet 
nicht, dass männliche Opfer nicht in der BOH beraten werden. Ihr Anteil 
an allen Beratungen der BOH liegt bei über 30% (siehe dazu Kap. 6.2.3). 

208 Bei diesem Canyoning-Unglück sterben 21 Tourist/-innen, die aus verschiedenen 
Ländern stammen. Es wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung einge-
leitet und somit haben die Hinterbliebenen der gestorbenen Opfer Anspruch auf 
Opferhilfe. Ein Grossteil von ihnen wird in der BOH betreut. 
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Wie sie aber im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs lediglich mehr oder weniger 
implizit mitgemeint sind, sind sie auch in den Selbst-Beschreibungen zur 
Beratungspraxis und den Schwerpunkten der BOH nur indirekt präsent. 
Eine eigenständige Problematik, besondere Gewaltbereiche und spezi!sche 
Bedürfnisse männlicher Opfer !nden dagegen keinen Eingang in die Aus-
führungen und Schwerpunkte der BOH.

Ruedi Strahm reagiert auf den unter dem schweizweiten Durchschnitt 
liegenden Anteil beratener männlicher Opfer im Kanton Bern überrascht (wie 
auch die Vertreter/-innen des Kantons, die interviewt wurden). Er hält den 
Kanton Bern für einen der «bestausgebauten Kantone in Sachen Informa-
tionspolitik mit der Polizei» (Ruedi Strahm, Interviewzitat). Da männliche 
Opfer meist über die Polizei zur Opferhilfe gelangen würden, hätte er ihren 
Anteil im Kanton Bern höher eingeschätzt. Die BOH selbst hätte jedoch nicht 
versucht, männliche Opfer besonders zu erreichen oder andere Institutionen 
für männliche Opfer zu sensibilisieren. Sie habe jedoch die Scha%ung eines 
männerspezi!schen Beratungsbereichs innerhalb der Opferhilfe im Kanton 
Bern einmal «als Projekt überprüft»: 

Wir haben es [männerspezi!sche Opferhilfe-Beratungsstelle] als Pro-
jekt überprüft. Und sind relativ rasch zum Schluss gekommen, das 
ist nicht zu verwirklichen. […] Aus dem Grund, dass uns das Modell 
Zürich nicht überzeugt hat. Aus dem Grund, dass der Kanton gesagt 
hat, mehr Geld gibt es nicht. (Ruedi Strahm, Interviewzitat)

Mit dem «Modell Zürich» ist die Opferhilfe-Beratungsstelle für männ-
liche Opfer in Zürich gemeint.209 Nicht überzeugend sei vor allem die Grösse 
einer derartigen Stelle, habe sie doch nur zwei bis drei Mitarbeiter/-innen, 
führt Ruedi Strahm aus. Das schätzt er als zu klein und zu spezialisiert ein.

Die BOH legt also kein besonderes Schwergewicht auf männliche 
Opfer. Mit einem derartigen Handeln greift die Einrichtung erneut ihre sich 
von impliziter Anlage zu explizitem Schwerpunkt entwickelnde Ausrichtung 
als ambulante Opferhilfe-Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt auf. Da 
Männer seltener Opfer (strafrechtlich relevanter) häuslicher Gewalt werden 
als Frauen, ist es nicht im Sinne dieser impliziten Anlage, sich für männli-

209 Diese Beratungsstelle für gewaltbetro%ene Jungen und Männer ist seit Januar 
2010 nicht mehr als Opferhilfe-Beratungsstelle des Kantons Zürich anerkannt. 
Im Rahmen eines Reorganisationsprozesses hat der Kanton Zürich zwei bis anhin 
eigenständig arbeitende spezialisierte Opferhilfeberatungsangebote – für Männer/
Jungen und für Verkehrsopfer  – in die allgemeine Opferhilfe-Beratungsstelle 
integriert. Die Beratungsstelle existiert jedoch weiterhin und !nanziert sich nun 
über Spenden (VZSP 2010).
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che Opfer zu engagieren. Gleichzeitig zeigt die BOH mit der Prüfung eines 
eigenständigen Angebots für männliche Gewaltbetro%ene trotzdem Ansätze 
eines Engagements für diese Opfergruppe. In den Ausführungen spiegelt 
sich das in der Opferhilfeberatungsstruktur implizit angelegte Dilemma der 
BOH wider. Sie ist als allgemeine Opferhilfe-Beratungsstelle eigentlich auch 
zuständig für männliche Opfer. Gleichzeitig ist sie jedoch implizit angelegt als 
Angebot für Opfer häuslicher Gewalt (die zumeist weiblich sind). Ein Handeln 
für männliche Opfer gehört also zwar o'ziell in den Zuständigkeitsbereich 
der BOH, bedeutet jedoch, entgegen der implizit angelegten Bestimmung 
zu handeln. So kann zwar die strukturell verankerte Verantwortung für 
Opfer häuslicher Gewalt in einen eigenständigen Fachbereich innerhalb der 
Organi sation münden. Die Zuständigkeit für männliche Opfer dagegen kann 
nur schwer im Rahmen der eigenen Einrichtung realisiert werden, da sie der 
implizit angelegten Bestimmung zuwiderläuft. Das zeigt sich im Zitat oben 
darin, dass zwar ein Angebot für männliche Opfer innerhalb der Opferhilfe 
im Kanton Bern geprüft wird, nicht aber eines innerhalb der BOH selbst.

 Das Handeln der BOH, ihre Schwerpunktsetzungen und Gewichtungen 
der Opferqualität und des Opferstatus von verschiedenen gewaltbetro%enen 
Gruppen muss also innerhalb eines strukturellen Ge"echts von Organisationen 
und Verwaltungsstellen verortet werden, die in ihrer Gesamtheit die Opfer-
hilfeberatung im Kanton Bern über die Zeit hinweg umsetzen. Nicht so sehr 
die Intentionalität des organisationellen Handeln der BOH ist massgebend 
für die zielgruppenspezi!sche Ausrichtung der Einrichtung (und damit für 
den allfälligen Einbezug männlicher Opfer), sondern inwiefern diese Inten-
tionalität vorgesehenen Raum und Platz !ndet innerhalb der sich über die 
Zeit entwickelten kantonalen Opferhilfeberatungsstrukturen. So engagiert 
sich die BOH zwar aus eigenem Antrieb für männliche Opfer, die Opfer-
hilfestrukturen sehen jedoch keinen eigenen Raum für diese Opfergruppe 
im Kanton Bern vor. Die BOH engagiert sich ebenfalls für Opfer häuslicher 
Gewalt und entwickelt sich – den strukturellen Bedingungen entsprechend – 
zu einer Fachstelle für häusliche Gewalt. 

In dieser spezi!schen Entwicklung der BOH spiegelt sich der ö%entliche 
Opferhilfe-Diskurs: Die diskursiv hergestellte Gestaltlosigkeit männlicher 
Opfer !ndet sich wieder in einer Ausgestaltung der BOH, in welcher weder 
implizit Raum für den Einbezug männlicher Opfer angelegt ist noch diese 
Opfergruppe von der Einrichtung explizit thematisiert wird. Die ebenfalls 
diskursiv hergestellte besondere Gewaltbetro%enheit weiblicher Opfer spiegelt 
sich im Selbstverständnis der – dem Namen nach auf alle Opfer ausgerich-
teten – BOH als Fachstelle häuslicher Gewalt. Sie zeigt sich darüber hinaus 
in den Jahresberichten der Organisation bei der wiederholten Hervorhebung 
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häuslicher Gewalt als komplexer und dringlicher #ematik, welche in der 
Beratung und darüber hinaus ein besonderes Engagement erforderlich mache.

 Die frauenspezifischen Opferhilfe-Beratungsstellen – zuständig für 
Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt

Zielgruppen und Zuständigkeiten der als Opferhilfe-Beratungsstel-
len anerkannten feministisch verankerten Einrichtungen für Frauen (und 
Kinder), die häusliche oder sexuelle Gewalt erleiden, sind von Beginn der 
Opferhilfeumsetzung im Kanton Bern an klarer bestimmbar, als für die BOH 
weiter oben beschrieben: Die Einrichtungen arbeiten in ihren angestammten 
respektive selbst gewählten Tätigkeitsfeldern weiter und sind auf weibliche 
Opfer sowie auf sexuelle und häusliche Gewalt ausgerichtet.

Die schon vor dem OHG bestehenden Einrichtungen beschreiben 
die Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages zwar als deutlich spürbare 
Mehrarbeit – im Sinne einer Einarbeitung in die Gesetzesgrundlagen und 
ihre Umsetzung sowie ein Mehr an Standardisierung und Formalisierung 
der Tätigkeit. Die Anerkennung als Opferhilfe-Beratungsstelle wird jedoch 
durchwegs als Aufwertung der eigenen Arbeit und des gesellschaftlichen Stel-
lenwerts der Einrichtung wahrgenommen. So beschreibt Elisabeth Reust vom 
«Frauenhaus Bern» die !nanzielle «Soforthilfe», welche die Organisation schon 
bald nach Inkraftsetzung des OHG den betro%enen Frauen und Kindern in 
eigener Kompetenz zukommen lassen kann, als «unglaubliche, phänomenale 
Erleichterung der eigenen Arbeit» und als ein «sehr wirksames Instrument».210 
Darüber hinaus habe die Auseinandersetzung mit dem OHG211 das Bewusstsein 
der Mitarbeiterinnen dahingehend geschärft, dass es sich zum einen bei der 
sogenannten Beziehungsgewalt um strafbare Delikte nach StGB handle und 
zum anderen die Auswirkungen dieser Delikte auf die Klient/-innen massiv 
seien. In diesem Sinne bezeichnet Elisabeth Reust die Übernahme des Opfer-
hilfeberatungsauftrages und das damit verbundene Mehr an Aufgaben nicht 
als ein «Verbiegen der Organisation und ihres Grundauftrages», sondern als 
210 Auch nicht als Opferhilfe-Beratungsstellen anerkannte Frauenhäuser können von 

dem Instrument der !nanziellen «Soforthilfe» pro!tieren. Allerdings liegt die 
Verwaltung dieses Instruments dann nicht in ihrer eigenen Kompetenz, sondern 
die Einrichtungen und Betro%enen müssen als Gesuchstellerin auftreten, um an 
die Gelder zu gelangen. 

211 Diese Auseinandersetzung wird laut Elisabeth Reust ganz wesentlich auch von 
der Weiterbildung angestossen, welche alle Mitarbeiter/-innen, die als Opferbe-
rater/-innen in anerkannten Opferhilfe-Beratungsstellen tätig sind, per Gesetz 
absolvieren müssen. In dieser Weiterbildung hätte man sich unter anderem mit 
verschiedenen Deliktgruppen, deren näheren Eingrenzung und auch den Er-
kenntnissen der Psychotraumatologie auseinandergesetzt. 
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«weitblickender Entscheid» sowie «organisches Wachsen, auch ein bisschen 
wie ein Schleier, der weggeht».212 Durch das «Verschwinden des Schleiers» 
in der Auseinandersetzung mit den Anforderungen sei die Beratungstätig-
keit viel di%erenzierter geworden. Ursula #omet von der BFM spricht in 
Zusammenhang mit der Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages von 
einem «Entwicklungsschub» für die Organisation. So gelingt es der BFM in 
den Verhandlungen zur Opferhilfe mit dem Kanton eine Vervierfachung des 
Stellenetats auszuhandeln, ein laut Ursula #omet nicht ganz einfaches jedoch 
letztlich erfolgreiches Unterfangen. Die Ausführungen verdeutlichen, dass die 
Zusprechung des Opferhilfeberatungsauftrages an die Frauenhäuser und die 
BFM als Bekenntnis des Staates gedeutet werden kann, sich gegen häusliche 
und sexuelle Gewalt und für deren meist weiblichen Opfer einzusetzen. Dieses 
Bekenntnis wird noch dadurch verstärkt, dass der Kanton die Einrichtungen 
in ihrer bisherigen Arbeit und ohne weitere Au"agen (im Hinblick auf die 
Ö%nung für andere Opfergruppen) als Opferhilfe-Beratungsstellen anerkennt. 
Darüber hinaus fällt es in eine Zeit, in der das gesellschaftliche Engagement 
für die Opfer und Täter/-innen sexueller und häuslicher Gewalt erst am Ent-
stehen ist. Vor allem häusliche Gewalt wird dadurch als eine Straftatengruppe 
angesehen (und nicht mehr «nur» als Beziehungsprobleme), denn das OHG 
kommt lediglich zum Zug, wenn eine Straftat vorliegt. Ausserdem werden die 
Auswirkungen dieser beiden Straftatengruppen als derart beeinträchtigend 
de!niert, dass die davon Betro%enen Opferhilfeleistungen erhalten sollen 
und die Einrichtungen, welche die Betro%enen beraten, als vollwertige und 
selbstständig arbeitende Opferhilfe-Beratungsstellen anerkannt werden.

Die Zielgruppen der Frauenhäuser (Bern, Biel, #un – Berner Oberland) 
verändern sich über die Jahre nicht. Diejenigen der BFM (später «Lantana») 
werden breiter, die grundsätzliche Ausrichtung auf weibliche Opfer sexueller 
Gewalt bleibt erhalten. Das Augenmerk der «Beratungsstelle gegen Gewalt 
an Frauen und Kindern» (später «Vista») ist von Beginn an auf häusliche 
und sexuelle Gewalt gerichtet, wobei der Schwerpunkt zunächst bei häusli-
cher Gewalt liegt (Frauenhaus und Beratungsstelle #un 2000: 5). Mit der 
De!nition der Zuständigkeiten durch den Kanton und festgehalten in den 

212 Dies soll nicht heissen, dass im Vorfeld der Anerkennung als Opferhilfe- 
Beratungsstelle keine Auseinandersetzungen dazu stattgefunden haben. Sowohl 
im «Frauenhaus Bern» selbst als auch gegenüber dem Kanton sei die mit dem 
Opferhilfeberatungsauftrag verbundene Übernahme neuer Arbeitsbereiche kri-
tisch durchleuchtet worden, führt Elisabeth Reust aus. Der Kanton habe aber 
die Bereitschaft signalisiert, die Subventionen zu erhöhen, wenn und sobald sich 
bei der Umsetzung der Opferhilfe im Frauenhaus ein deutlicher Mehraufwand 
abzeichnen würde. 
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Leistungsverträgen wird die Einrichtung dann o'ziell für weibliche Opfer 
sexueller Gewalt im Raum #un – Berner Oberland zuständig. 

In den Jahresberichten der frauenspezi!schen Einrichtungen !ndet 
sich die für den ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs herausgearbeitete diskursive 
Praxis wieder, mit welcher die Betro%enheit weiblicher Menschen – hier jetzt 
durch häusliche und sexuelle Gewalt – in ihrem quantitativen und qualitati-
ven Ausmass hervorgehoben wird. Darüber hinaus und im Unterschied zum 
ö%entlichen Diskurs wird die Gewaltbetro%enheit weiblicher Menschen mit 
einem patriarchalen gesellschaftlichen Kontext in Verbindung gebracht, der 
kritisiert wird. Ausserdem werden weibliche Opfer nicht nur in ihrer starken 
Beeinträchtigung durch die erlittene Gewalt beschrieben, sondern immer 
wieder auch in ihrer Stärke und Handlungsfähigkeit, wie folgendes Zitat der 
BFM exemplarisch verdeutlicht: 

Längerfristig können wir aber auch oft feststellen - und das ist die 
ho%nungsvollere Seite der ganzen Problematik -, wie Frauen mutig 
und selbstbewusst an der Gewalterfahrung arbeiten. Die ihnen wider-
fahrene sexuelle Gewalt hat sie aufgerüttelt, sie nicht nur hil"os und 
ohnmächtig zurück gelassen, sondern sie auch wütend, o%ensiv und 
kampfbereit gemacht und die kritische Auseinandersetzung mit den 
gesellschaftlichen patriarchalen Machtstrukturen angeregt. (BFM 
1990: 8)

Wörter wie mutig, selbstbewusst, o%ensiv oder kampfbereit werden im 
ö%entlichen Diskurs nicht in Verbindung gebracht mit Beschreibungen von 
weiblichen Opfern. In den frauenspezi!schen Beratungsstellen jedoch werden 
weibliche Opfer nicht nur als «hil"os und ohnmächtig» benannt, sondern 
auch als «mutig» und «kampfbereit». Der Handlungsohnmacht wird also eine 
Handlungsmacht an die Seite gestellt, ohne jedoch die Notwendigkeit der 
Opferhilfe infrage zu stellen. Diese Art des Sprechens über weibliche Opfer 
korrespondiert mit der feministischen Gewaltforschung, welche den Begri% 
der Überlebenden (der Gewalt) anstelle des Opferbegri%s einführt. Dabei wird 
die Handlungsfähigkeit und aktive Bewältigung gewaltförmiger Situationen 
hervorgehoben. Da diese Art der #ematisierung weiblicher Opfer innerhalb 
der frauenspezi!schen Beratungsstellen jedoch ohne Auswirkungen auf den 
Einbezug männlicher Opfer ist, wird sie nicht weiter ausgeführt.

In den Namensänderungen der frauenspezi!schen Beratungsstellen 
in Bern und #un manifestieren sich ebenfalls einige Aspekte der diskur-
siven Praxis des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses. Die Zuständigkeiten 
der BFM – «Beratungsstelle für vergewaltigte Frauen und Mädchen» – und 
der «Beratungsstelle gegen Gewalt an Frauen und Kindern» sind klar und 
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explizit auf weibliche Opfer bezogen. Das kommt auch in den ursprüngli-
chen Namen der beiden Einrichtungen eindeutig zum Ausdruck. Mit den 
Umbenennungen in «Lantana, Fachstelle Opferhilfe bei sexueller Gewalt» 
und «Vista, Fachstelle Opferhilfe bei häuslicher und sexueller Gewalt» ver-
schwindet die explizit benannte Zuständigkeit für weibliche Opfer jedoch 
aus den Namen der Einrichtungen. Erst in den weiteren Erläuterungen zum 
Angebot von «Lantana», beispielsweise auf der Homepage der Einrichtung, 
erfährt man, dass die Organisation sich an weibliche Opfer wendet (Lan-
tana 2012). Auf der Homepage von «Vista» (2012) bleibt unklar, ob und 
inwiefern die Einrichtung weiblichen oder männlichen Opfern oder aber 
Betro%enen beider Geschlechter o%en steht. In den Erläuterungen zum 
Angebot und den Zielgruppen auf der Homepage wird nicht konkretisiert, 
dass sich diese Zuständigkeit auf weibliche Opfer bezieht. Die Zielgruppen 
sind lediglich indirekt existent. So heisst es bei den Angebotsbeschreibungen 
in geschlechtsneutraler Form: «Wir beraten Sie …» respektive «dich» (Vista 
2012). Nur bei den Beschreibungen des Angebots für Jugendliche wird zum 
Schluss erwähnt, dass Jugendliche, die ausserhalb des familiären Kontextes 
körperliche Gewalt erfahren, sich an die BOH wenden könnten und diese auch 
männlichen Jugendlichen o%en stehe. Eine Zuständigkeit, die auf weibliche 
Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt gerichtet ist, erscheint auf den ersten 
Blick im geschlechtsneutralen Kleid der Verantwortung für Opfer häuslicher 
oder sexueller Gewalt. Der gleiche diskursive Mechanismus wurde auch für 
den ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs erarbeitet.

Die BOH wiederum avanciert als allgemeine sprich geschlechtsneu-
trale Opferhilfe-Beratungsstelle ihrer implizit angelegten Zuständigkeit 
entsprechend zu einer Fachstelle für häusliche Gewalt, auch wenn sie nicht 
explizit als solche benannt wird. Wie im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs das 
geschlechtsneutrale allgemeine Sprechen über Opfer und Opferhilfe verbun-
den ist mit einem quali!zierenden respektive quanti!zierenden Hervorheben 
weiblicher Opfer oder auch Opfer häuslicher sowie sexueller Gewalt, ist hier 
die benannte Zuständigkeit für alle Opfergruppen verbunden mit einer impli-
zit vorhandenen besonderen Verantwortung für Opfer häuslicher Gewalt. 
Eine auf den ersten Blick als allgemein benannte Zuständigkeit manifestiert 
sich auf den zweiten Blick in der besonderen Gestalt der Zuständigkeit für 
Opfer häuslicher Gewalt. Ein ähnlicher diskursiver Mechanismus ist ebenfalls 
auf der Homepage der GEF zur Opferhilfe zu !nden (GEF 2012a). Auf der 
Startseite dieser Informationen des Kantons ist unter dem Titel «Opferhilfe» 
zunächst ein Bild dargestellt, das auf die Beratungsstelle «Vista» verweist. 
Auch hier wird Opferhilfe in Beziehung gesetzt zu häuslicher und sexueller 
Gewalt. Rechts neben diesem Bild wird in einem kurzen Text der «Zweck 
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der Opferhilfe» ausgeführt, die als gesetzlich verankerte Hilfeleistung die 
verschiedenen Folgen der Straftat «abfedern» solle.

Durch die beschriebenen Mechanismen konstituiert sich die Opferhilfe-
beratung im Kanton Bern in einer Struktur, in welcher in besonderem Ausmass 
Raum für Opfer häuslicher und sexueller Gewalt existiert, deren weibliches 
Geschlecht nicht explizit benannt wird. Was passiert nun mit männlichen 
Opfern in einer derartigen diskursiven Praxis? Die Antwort auf diese Frage 
lässt sich anhand der Namensänderungen von «Lantana» und «Vista» veran-
schaulichen. Durch die diskursive Praxis des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses 
konstituieren sich die Opfer als weiblich, unabhängig davon, ob sie direkt als 
weibliche Opfer respektive Frauen oder als Opfer angesprochen werden. Es 
gibt jedoch einen nicht unwesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden 
Arten des Sprechens über (weibliche) Opfer und über Opferhilfe. Werden 
Frauen direkt als Opfer benannt – wie das in den ehemaligen Namen von 
«Lantana» und «Vista» der Fall ist, erö%net sich zumindest die Möglichkeit, 
dass männliche Opfer in den Blick genommen werden könnten. Denn das 
biologische Geschlecht präsentiert sich landläu!g als zweigliedrig: weiblich 
und männlich, Frau und Mann. Existieren Beratungsangebote und damit 
Raum für weibliche Opfer respektive für Frauen, die Opfer häuslicher oder 
sexueller Gewalt werden, konstituiert sich dadurch ebenfalls ein wenn auch 
noch unbesetzter zweiter Raum für die #ematisierung von Angeboten für 
männliche Opfer. Die explizite Nennung des weiblichen Geschlechts der 
Opfer scha%t also gleichzeitig einen Möglichkeitsraum für das Sprechen 
über männliche Opfer. Dieses Sprechen kann ganz unterschiedliche Formen 
annehmen – wie für den ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs herausgearbeitet: So 
kann beispielsweise danach gefragt werden, ob es auch Angebote für männliche 
Opfer bräuchte und welche. Oder es kann thematisiert werden, warum es bis 
jetzt keine Angebote habe respektive der Anteil beratener männlicher Opfer 
gering sei. Es kann auch festgestellt werden, dass Männer diesbezüglich keine 
Unterstützung bräuchten. Wie auch immer das Sprechen über männliche 
Opfer sich dann gestalten mag, zuerst einmal muss potentiell überhaupt die 
Möglichkeit dafür gescha%en werden. Die explizite Nennung des weiblichen 
Geschlechts bei den Zielgruppen scha%t einen derartigen Möglichkeitsraum. 
Wird dagegen geschlechtsneutral über Opfer gesprochen, besteht dieser 
Möglichkeitsraum kaum. Denn unter die geschlechtsneutrale Form werden 
vermeintlich beide Geschlechter subsumiert. Dadurch konstituiert sich nur 
ein Raum und zwar für Opfer, die jedoch in der Praxis des ö%entlichen 
Opfer hilfe-Diskurses auch in einer geschlechtslosen Gestalt weiblich sind. So 
verstärkt sich die Gestaltlosigkeit und das «Vergessen» männlicher Opfer durch 
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das sprachliche Zudecken des diskursiv hergestellten weiblichen  Geschlechts 
der Opfer noch zusätzlich.

Die spezi!sche Ausformung der Opferhilfeberatungsstruktur im Kanton 
Bern als hauptsächlich auf (weibliche) Opfer häuslicher und sexueller Gewalt 
bezogen kann nicht auf ein intentionales und auf dieses Ziel ausgerichtetes 
Handeln der kantonal verantwortlichen Stellen oder der Vertreter/-innen 
der Beratungsstellen zurückgeführt werden. Wie die Ausführungen zeigen, 
ist diese spezi!sche Gestalt vielmehr auf ein komplexes Zusammenspiel von 
Akteur/-innen und deren Interessen, Rahmenbedingungen sowie zufällig 
zusammenfallender Ereignisse/Entwicklungen zurückzuführen. In dieses 
Zusammenspiel wirkt darüber hinaus die diskursive Praxis des ö%entlichen Op-
ferhilfe-Diskurses hinein. Der Kanton stützt sich beim Aufbau der Opferhilfe 
auf schon vorhandene Ressourcen, die Vertreterinnen der Beratungsstellen für 
weibliche Opfer häuslicher und sexueller Gewalt setzen sich für ihre Interessen 
ein. Dass es sich bei den schon vorhandenen Ressourcen um frauenspezi!sche 
Einrichtungen handelt, hat nichts mit der Opferhilfe zu tun. Es ist vielmehr 
einer gesellschaftlichen Entwicklung und einem frauenbewegten Engagement 
geschuldet, welche zuerst einmal unabhängig und parallel zur Opferhilfeent-
stehung verlaufen. Nicht die frauenspezi!schen Angebote treten dafür ein, 
dass sich die Opferhilfe auf weibliche Opfer ausrichtet, sondern sie setzen 
sich, wie andere Organisationen auch, für ihre !nanzielle Absicherung und 
gesellschaftliche Anerkennung ein. Absicherung und Anerkennung können 
im Rahmen der Opferhilfe verstärkt werden und werden gleichzeitig vom 
Kanton an die Beratungsstellen herangetragen. Bringt man die Entwicklung 
und Ausgestaltung der Opferhilfeberatungsstruktur im Kanton Bern mit dem 
ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs in Verbindung, so könnte das Vorhandensein 
von fünf Opferhilfe-Beratungsstellen für gewaltbetro%ene Frauen gegenüber 
einer, die – zumindest dem Namen nach – allen Opfern o%ensteht, schon als 
Manifestation der diskursiven Praxis des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses 
gedeutet werden: Die diskursiv hergestellte besondere Gewaltbetro%enheit 
und damit verbundene spezi!sche Betreuung weiblicher Opfer spiegelt sich 
in der Überzahl der Beratungsstellen für weibliche Opfer. Diese Überzahl 
allein sagt jedoch noch nichts aus über die Berücksichtigung männlicher 
Opfer. Die fünf frauenspezi!schen Angebote sind nicht der Grund für den 
vergleichsweise geringen Einbezug männlicher Gewaltbetro%ener in die 
Opferhilfe im Kanton Bern. Wesentlich ist vielmehr die implizite Anlage 
der BOH als Anlaufstelle für die gleichen Opfergruppen, welche auch von 
den frauenspezi!schen Angeboten betreut werden. Dadurch wird das im 
ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs hergestellte «Vergessen» männlicher Opfer 
in die Beratungsstrukturen der Opferhilfe im Kanton Bern eingeschrieben. 
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Nicht, dass weiblichen Opfern Platz eingeräumt wird, ist ausschlaggebend, 
sondern dass männlichen Opfern gleichzeitig kein Platz eingeräumt wird, ist 
bedeutsam. Diese beiden Mechanismen können nicht losgelöst voneinander 
betrachtet werden. Nicht nur die frauenspezi!schen Angebote setzen sich 
für (weibliche) Opfer häuslicher und sexueller Gewalt ein. Die Praxis des 
ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses, in welcher die besondere Betro%enheit und 
Berücksichtigung weiblicher Opfer respektive die #ematik der häuslichen 
und sexuellen Gewalt hervorgehoben wird, !ndet sich in der gesamten Op-
ferhilfeberatungsstruktur, also ebenso bei der BOH und beim Kanton. Damit 
zusammenhängend manifestiert sich die im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs 
hergestellte Gestaltlosigkeit und das damit verbundene «Vergessen» männlicher 
Opfer in den Strukturen der Opferberatung und im Sprechen über Opfer 
und Opferhilfe im Kanton Bern noch deutlicher als auf gesamtschweizeri-
scher Ebene. Während männliche Opfer im Diskurs zumindest vereinzelt 
thematisiert werden, Raum für männliche Gewaltbetro%ene also zumindest 
im Ansatz vorhanden ist, ist dies im Kanton Bern weit weniger der Fall.

Wie sich nun die Opferhilfeberatung in den Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft entwickelt und welche geschlechterspezi!schen Wirkungen 
damit verbunden sind, wird im folgenden Kapitel erarbeitet.

Der Kanton Basel-Stadt hat rund 190’000 Einwohner/-innen. Er be-
steht aus der Stadt Basel (170’000 Einwohner/-innen) und den Gemeinden 
Riehen und Bettingen. Der Kanton Basel-Landschaft hat rund 270’000 Ein-
wohner/-innen, die Kantonshauptstadt ist Liestal (14’000 Einwohner/-innen). 
Die beiden Kantone sind "ächenmässig deutlich kleiner als der Kanton Bern. 
Sie sind jedoch recht dicht besiedelt. Sie grenzen an Deutschland und Frank-
reich an, Amtssprache ist deutsch (Kanton Basel-Landschaft 2013; Kanton 
Basel-Stadt 2013). Der "ächenmässig kleinen Grösse der beiden Kantone 
entsprechend, be!ndet sich die Opferhilfeberatung in der Stadt Basel.

6.2.2.1 Institutionelle Rahmenbedingungen und Beratungsstelle(n)

Im Kanton Basel-Stadt existiert ein «Einführungsgesetz zum Bundes-
gesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten» (EG OHG) (Grosser Rat des 
Kantons Basel-Stadt 1993b). Mit diesem Gesetz wird der Regierungsrat beauf-
tragt, die im OHG de!nierten Beratungsleistungen umzusetzen, allenfalls in 
Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft. Weiter werden einige 
Punkte zur Entschädigung/Genugtuung festgelegt und die mit dem OHG 
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einhergehenden Änderungen der kantonalen Strafprozessordnung213 werden 
ausgeführt. Für den Bereich der Opferhilfeberatung ist das Justiz- und Sicher-
heitsdepartement (JSD) zuständig, für die Gesuche um Entschädigung/Genug-
tuung das Amt für Sozialbeiträge (ASB) des Departements für Wirtschaft, 
Soziales und Umwelt. Im Kanton Basel-Landschaft besteht eine «Verordnung 
zum Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten» (Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft 1993). Die Verordnung stellt einen Beschluss des 
Regierungsrates (Exekutive) des Kantons Basel-Landschaft dar. Darin werden 
die für die Umsetzung der Opferhilfe zuständigen Verwaltungseinheiten 
benannt. Auch hier wird festgehalten, dass der Beratungsauftrag des OHG 
vor allem in Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt umgesetzt werden 
soll. Als Aufsichtsorgan für die Umsetzung des OHG wird eine Kommission 
benannt, welche zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt gebildet werden 
soll. Die Aufgaben und die Zusammensetzung der Kommission werden mit 
dem Hinweis ausgeführt, dass die Hälfte der Mitglieder Frauen sein sollen. 
Schliesslich existieren noch Bestimmungen zu den Aufgaben der Beratungs-
stellen und zum Bereich Entschädigung/Genugtuung. Für die gesamte 
Opferhilfe ist im Kanton Basel-Landschaft die Sicherheitsdirektion (SID) 
zuständig. Mit dem «Vertrag über die Opferberatungsstellen beider Basel» 
(1999) regeln die beiden Kantone ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit 
im Bereich der Opferhilfe. Sie verp"ichten sich unter anderem, gemeinsam 
für Opferhilfe-Beratungsstellen im Sinne des OHG zu sorgen. Dabei soll die 
Auftragsausführung einer oder mehreren privaten Organisation(en) übergeben 
werden. Weiter ist festgehalten, dass die beiden Kantone eine gemeinsame 
Kommission einsetzen, welche die Anwendung des OHG begleitet und 
überwacht. Die Aufgaben und Zusammensetzung der Kommission werden 
de!niert. Ausserdem wird ausgeführt, dass die Kantone die aus dem Vollzug 
des Opferhilfeberatung anfallenden Kosten hälftig übernehmen.214

Die von den beiden Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
gebildete Opferhilfe-Kommission beider Basel verfügt zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben über ein Stellenpensum von insgesamt 60% (Vertrag über 
die Opferberatungsstellen beider Basel 1999: 3). Die Kommission setzt sich 

213 Die Strafprozessordnung liegt bis einschliesslich 2010 in der Kompetenz der 
Kantone. Das OHG verp"ichtet die Kantone, ihre Strafprozessordnung im Hin-
blick auf die Opferrechte in verschiedenen Punkten anzupassen. Einige dieser 
Punkte, welche als besonders wichtig erachtet werden, sind im EG OHG des 
Kantons Basel-Stadt ausgeführt, obwohl sie auch ohne diese Ausführungen ihre 
Gültigkeit haben. Denn das OHG steht als Bundesrecht über dem kantonalen 
Recht (Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 1993b: 9–14).

214 Davon ausgenommen sind die Kosten für die «Längerfristige Hilfe», welche zu 
Lasten des Wohnkantons der Opfer gehen.
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aus sechs Mitgliedern zusammen: Zwei Vertreter/-innen (Jurist/-innen) der 
zuständigen kantonalen Behörden – je eine/-r aus dem JSD und eine/-r aus 
dem SID –, welche zweijährig alternierend das Präsidium der Kommission 
innehaben. Daneben gehören vier Fachleute – je zwei aus jedem Kanton – zur 
Kommission. Die Fachleute sind im psychosozialen und juristischen Bereich 
der Opferhilfe tätig.215 Die Opferhilfe-Kommission erarbeitet Richtlinien für 
die Beratungstätigkeit und die !nanziellen Belange, erteilt Kostengutsprachen 
(in Fällen, welche die Kompetenzen der Beratungsstellen übersteigen) und 
übernimmt im Bereich der !nanziellen Leistungen die Aufsicht über die Bera-
tungsstellen (Vertrag über die Opferberatungsstellen beider Basel 1999: 2). 
In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft besitzen die Opfer hilfe-
Beratungsstellen  – durch Entscheid der Opferhilfe-Kommission und im 
Unterschied zu vielen anderen Kantonen – nicht nur !nanzielle Kompetenzen 
im Bereich der «Soforthilfe» sondern auch der «Längerfristigen Hilfe».216 Die 
Opferhilfe-Kommission tri%t sich mit der/den Opferhilfe-Beratungsstelle(n) 
jährlich zu sechs bis acht Sitzungen. Neben der Leiterin nimmt aus jedem 
Fachbereich der Opferhilfe-Beratungsstelle (mittlerweile fusioniert aus vorher 
vier eigenständigen Beratungsstellen, siehe weiter unten), ein/-e Berater/-in 
an diesen Sitzungen teil. Besprochen werden aktuell anstehende Fragen und 
#emen sowie komplexe Beratungsfälle.

Für die konkrete Ausführung der Opferhilfeaufgaben schliessen die 
Kantone mit privaten Trägerschaften Verträge ab. Seit 2007 existiert ein 
Subventionsvertrag mit dem «Verein Gemeinsame Opferhilfe beider Basel». 
Der Verein verp"ichtet sich zur Betreibung einer Beratungsstelle im Sinne 
des OHG, zur Beratung gewaltbetro%ener Personen nach einer polizeilichen 
Wegweisung217 und zur erweiterten Beratung der Opfer häuslicher Gewalt 
215 Im Jahr 2012 sind aus dem Kanton Basel-Stadt eine Juristin des ASB (zuständig 

für Entschädigung/Genugtuung) und ein Arzt der Kinder- und Jugendpsychia-
trischen Klinik Basel und aus dem Kanton Basel-Landschaft eine Juristin der 
Staatsanwaltschaft und eine Psychologin der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Baselland Mitglied der Opferhilfe-Kommission (JSD und SID 2012a).

216 Die Kompetenzen der Beratungsstellen im Bereich der !nanziellen Leistungen 
der «Soforthilfe» und «Längerfristigen Hilfe» sind in bestimmten Richtlinien 
festgehalten (Opferhilfe-Kommission beider Basel 2012).

217 Die hier angesprochene polizeiliche Wegweisung bezieht sich auf häusliche 
 Gewalt: In den Polizeigesetzen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft ist 
festgelegt, dass die Polizei eine gewaltausübende Person bei ernsthafter Bedrohung 
aus dem mit dem Opfer gemeinsam benützen Wohnraum wegweisen kann und 
ihr den Aufenthalt in der unmittelbaren Umgebung des Wohnraums sowie die 
Kontaktaufnahme mit dem Opfer verbieten kann, alles für längstens 12 Tage. Bei 
einer Wegweisung werden die Adressen von Opfer und Täter/-innen von Amtes 
wegen an die zuständigen Beratungsstellen übermittelt (Opferhilfe und Angebote 
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(JSD und SID 2012b: 1).218 Es wird also zwischen Leistungen im Bereich des 
OHG und gewissen Leistungen im Bereich häuslicher Gewalt unterschieden. 
Diese Trennung ist ein Resultat der Entwicklung der Opferhilfeberatungs-
struktur beider Basel und wird in den folgenden Kapiteln näher erläutert. Die 
im Subventionsvertrag de!nierten Aufgaben werden von der Beratungsstelle 
«Opferhilfe beider Basel» (OHbB) erbracht. Die OHbB existiert seit 2007 
und hat vier Fachbereiche (OHbB 2008: 6–12): (1) «bo» – Beratung für 
Opfer von Straftaten, zuständig für weibliche und männliche erwachsene 
Opfer von allgemeinen Straftaten (ausserhalb des häuslichen Kontextes 
und nicht gegen die sexuelle Integrität) und für minderjährige Opfer von 
Strassenverkehrsdelikten; (2) «limit» – Frauenberatung gegen Gewalt, zu-
ständig für weibliche erwachsene Opfer von Sexual- und Beziehungsdelikten; 
(3) «männer plus» – Beratung für gewaltbetro%ene Männer (Sexualdelikte 
und häusliche Gewalt) und männliche Jugendliche ab 16 Jahren (allgemeine 
Straftaten ohne Strassenverkehr); (4) «triangel» – Beratung für gewaltbetrof-
fene Kinder und Jugendliche aller OHG-relevanten Straftatengruppen ausser 
Strassenverkehr (Mädchen bis 18-jährig, Jungen bis 16-jährig). Die OHbB 
ist in einem Fusionsprozess aus vier zuvor unabhängigen Beratungsstellen 
entstanden: «Nottelefon», «Beratungsstelle Opferhilfe», «Triangel»  – alle 
drei schon zuvor als Opferhilfe-Beratungsstellen anerkannt – und die «Frau-
enhaus-Beratungsstelle», welche zuvor nicht als Opferhilfe-Beratungsstelle 
anerkannt ist. Auf diese Beratungsstellen und auf den Fusionsprozess wird in 
den folgenden Kapiteln noch näher eingegangen. Die OHbB hat ihren Sitz 
in Basel und ist für die gesamte Beratung im Bereich der Opferhilfe in den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft zuständig. Abbildung 17 zeigt 
die Opferhilfeberatungsstruktur mit den zuständigen kantonalen Instanzen 
und der OHbB.

Die Opferhilfeberatungsstruktur der Kantone Basel-Stadt und Basel- 
Landschaft ist wie im Kanton Bern das Resultat eines Entwicklungsprozesses, an 
welchem innerhalb bestimmter institutioneller Rahmenbedingungen mehrere 
Akteur/-innen mit verschiedenartigen Interessen beteiligt sind. Bevor dieser 
Entwicklungsprozess und seine geschlechterspezi!schen Auswirkungen in 
den nächsten beiden Kapiteln erarbeitet werden, werden die daran beteiligten 

für Täter/-innen) (Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 1996: § 37a; Landrat des 
Kantons Basel-Landschaft 1996: § 26a).

218 Zur erweiterten Beratung bei häuslicher Gewalt werden die Unterstützung bei der 
Wohnungs- und Arbeitssuche, die Beratung in Erziehungs- und Partnerschaftsfra-
gen und die Unterstützung psychisch misshandelter Frauen gezählt, welche nicht 
Straftaten im Sinne des OHG erleiden, sondern beispielsweise von ihren Partnern 
beschimpft, gedemütigt oder kontrolliert werden (JSD und SID 2012b: 3).
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Opferhilfe-Beratungsstellen nachfolgend vorgestellt. Dabei wird auch auf das 
«Frauenhaus Basel» und die mit ihm verbundene «Frauenhaus-Beratungsstel-
le» – beide nicht als Opferhilfe-Beratungsstellen anerkannt – eingegangen.

 Fachbereich limit – frühere Beratungsstelle Nottelefon  
(und Frauenhaus-Beratungsstelle)

Im Jahr 1982 wird in Basel der «Verein Nottelefon beider Basel gegen 
sexuelle Gewalt an Frauen» gegründet. Zwei Jahre später erö%net dieser 
Verein das «Nottelefon für vergewaltigte Frauen» in Basel, welches zunächst 
durch Spenden !nanziert und später von den Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft subventioniert wird (Nottelefon 1997). Im Jahr 1993 erhält 
das «Nottelefon» die Anerkennung als Opferhilfe-Beratungsstelle (Nottelefon 

Abbildung 17:  Opferhilfeberatungsstruktur in den Kantonen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft

Amt für Sozialbeiträge 
Basel-Stadt

Kostengutsprachen, Aufsicht über 
Beratungsstellen, 6-8 Sitzungen 

jährlich mit Beratungsstellen

Sicherheitsdirektion 
Basel-Landschaft

Justiz- und Sicherheits-
departement Basel-Stadt

Im Jahr 2012: 4 Jurist/-innen, 
1 Psychiater, 1 Psychologin Opferhilfe-Kommission

Beratungsstelle Opferhilfe beider Basel

Fachbereich 
limit

Fachbereich 
bo

Fachbereich 
triangel

Fachbereich 
männer plus

Opfer häuslicher 
und sexueller Gewalt, 

Frauen

Ehemalige Frauen-
haus-Beratungsstelle

Ehemalige Beratungsstelle 
Nottelefon

Ehemalige Beratungsstelle 
Opferhilfe

Ehemalige Beratungsstelle 
Triangel

Opfer allgemeiner 
Straftaten, 

Frauen und Männer; 
bei Verkehrsdelikten 

auch Kinder

Opfer interpersoneller 
Straftaten,

Mädchen (bis 18) und 
Jungen (bis 16)

Opfer häuslicher und 
sexueller Gewalt, Männer;

Opfer interpersoneller 
Straftaten, 

Jungen (16–18)

ab 2007

Opferhilfe-Beratungsstellen 
bis 2006

Anmerkung: Allgemeine Straftaten: Straftaten ausserhalb des häuslichen Kontextes und nicht gegen die sexuelle 
Integrität (Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Raub, Körperverletzung und Tötung inklusive Stras-
senverkehr). Interpersonelle Straftaten: alle OHG-relevanten Straftaten ausser Strassenverkehr.
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2003: 2). Ende des Jahres 2003 zieht die Einrichtung zusammen mit den 
anderen Opferhilfe-Beratungsstellen und der «Frauenhaus-Beratungsstelle» 
in eine gemeinsame Liegenschaft im Zentrum von Basel, bleibt jedoch als 
Beratungsstelle weiterhin selbstständig. Ab dem Jahr 2007 bildet das «Not-
telefon» dann zusammen mit der «Frauenhaus-Beratungsstelle» den Fachbe-
reich «limit» der neuen Beratungsstelle «Opferhilfe beider Basel» (OHbB). 
In der Anfangszeit wendet sich das «Nottelefon» an vergewaltigte Frauen. 
Mit der Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages wird das Angebot 
breiter, die Ausrichtung auf weibliche Gewaltopfer bleibt jedoch bestehen 
(Nottelefon 1997). Seit der Umwandlung in den Fachbereich «limit» richtet 
sich das Angebot an Frauen, die Opfer sexueller oder häuslicher Gewalt sind 
(OHbB 2008: 6–7).

 Fachbereich bo – frühere Beratungsstelle Opferhilfe beider Basel

1993 beauftragen die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt den 
«Weissen Ring» mit der Betreibung einer «allgemeinen Beratungsstelle» 
(BObB 1997: 4) im Sinne des Opferhilfegesetzes. Im März 1994 wird die 
«Beratungsstelle Opferhilfe beider Basel» (BObB) erö%net. Nach einigen 
Jahren mit wechselnden Trägerschaften übernimmt im Jahr 2001 der neu ge-
gründete «Verein Opferhilfe beider Basel» die Trägerschaft der Beratungsstelle 
(BObB 2002: 2). Wie für das «Nottelefon» beschrieben, bleibt die BObB 
nach dem Umzug in die gemeinsame Liegenschaft Ende des Jahres 2003 für 
weitere drei Jahre eigenständig. Ab dem Jahr 2007 bildet die BObB dann 
den Fachbereich «bo» der neuen OHbB. Die BObB ist als Einrichtung für 
alle Opfergruppen in beiden Kantonsgebieten konzipiert, richtet sich in der 
Praxis und in Abgrenzung zum «Nottelefon» jedoch von Beginn an nicht an 
weibliche Opfer sexueller Gewalt und nur in geringem Ausmass an Frauen, die 
häusliche Gewalt erleiden, sowie an minderjährige Opfer. Mit der Umwand-
lung in den Fachbereich «bo» gibt die Einrichtung dann die Zuständigkeit 
für die erwachsenen männlichen Opfer sexueller und häuslicher Gewalt an 
den neu gegründeten Fachbereich «männer plus» ab (OHbB 2008: 6–7).

 Fachbereich triangel – frühere Beratungsstelle Triangel

Der nach Inkraftsetzung des OHG gegründete «Verein Triangel zum 
Schutz sexuell ausgebeuteter Kinder und Jugendlicher» setzt sich Mitte der 
1990er Jahre für die Erö%nung einer Beratungsstelle für sexuell ausgebeu-
tete Kinder und Jugendliche in der Region Basel ein. Beide in dieser Zeit 
schon anerkannten Opferhilfe-Beratungsstellen – «Nottelefon» und BObB – 
signa lisieren, dass die Beratung gewaltbetro%ener Kinder und Jugendlicher 
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speziell ist und ein eigenständiges Angebot erforderlich macht. Die Kantone 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft erteilen dem «Verein Triangel» den Auftrag, 
eine derartige Opferhilfe-Beratungsstelle aufzubauen. Im September 1997 
wird die Beratungsstelle «Triangel» in Basel erö%net (Triangel 1998). Die 
Einrichtung zieht Ende 2003 zusammen mit den anderen Opferhilfe-Bera-
tungsstellen in die gemeinsame Liegenschaft und bildet ab dem Jahr 2007 
den Fachbereich «triangel» der neuen OHbB. Die Beratungsstelle «Triangel» 
ist von Beginn an zuständig für gewaltbetro%ene Kinder und Jugendliche 
beiden Geschlechts und aller OHG-relevanter Straftaten – ausgenommen 
sind Verkehrsdelikte (Triangel 2000: 12). Mit der Transformation in einen 
Fachbereich der neuen OHbB gibt «triangel» die Beratung gewaltbetro%ener 
männlicher Jugendlicher ab 16 Jahren an den neu gegründeten Fachbereich 
«männer plus» ab (OHbB 2008: 6–7).

 Frauenhaus Basel und Frauenhaus-Beratungsstelle

Auch in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft existiert ein 
Frauenhaus, das «Frauenhaus Basel», und bis ins Jahr 2006 eine ambulante 
«Frauenhaus-Beratungsstelle» (FHB). Das «Frauenhaus Basel» wird 1981 
erö% net und bietet Platz für bis zu 15 Frauen und Kinder. Es wird von Beginn 
an staatlich subventioniert, zuerst nur vom Kanton Basel-Stadt und später 
auch vom Kanton Basel-Landschaft (Frauenhaus und Beratungsstelle Basel 
2001: 7). Die ambulante FHB entspringt einer Initiative der Mitarbeiterin-
nen des «Frauenhauses Basel». Sie ö%net ihre Tore 1991 (Frauenhaus und 
Beratungsstelle Basel 2001) und wird bis ins Jahr 2006 hauptsächlich über 
Spenden !nanziert. Beide Einrichtungen wenden sich an Frauen und deren 
Kinder, denen häusliche Gewalt widerfährt. Während das «Frauenhaus Basel» 
nicht nach einer Anerkennung als Opferhilfe-Beratungsstelle strebt, bemüht 
sich die FHB erfolglos um die Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages 
für die bisher beratenen Zielgruppen. Ende 2003 zieht die Einrichtung zusam-
men mit den drei anerkannten Opferhilfe-Beratungsstellen in die gleiche 
Liegenschaft und bildet zusammen mit dem «Nottelefon» ab dem Jahr 2007 
den Fachbereich «limit» (OHbB 2008: 6–7).

 Opferhilfe beider Basel – Resultat einer von den Kantonen  
verordneten Fusion

Im Jahr 2002 sprechen sich die Regierungen der Kantone Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft für eine örtliche Zusammenlegung der Opferhilfe- 
Beratungsstellen aus. Zuvor wird durch eine externe Firma eine Strukturanalyse 
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der Opferhilfe in den beiden Kantonen durchgeführt (BObB 2003: 7).219 
Auch die «Frauenhaus-Beratungsstelle», welche nicht als Opferhilfe-Bera-
tungsstelle anerkannt ist, wird in die Umstrukturierungsprozesse einbezogen. 
Im darau%olgenden Jahr wird die Vorgabe der Kantone erfüllt, die vier Be-
ratungsstellen ziehen in eine grosse Liegenschaft, zentral in der Stadt Basel 
(BObB 2004: 2). Als weitere Zielvorgabe seitens der Kantone arbeiten die 
Vorstände der vier Trägerorganisationen an ihrer Zusammenführung und 
gründen im Jahr 2005 den neuen «Verein Gemeinsame Opferhilfe beider Basel» 
(BObB 2006: 2). Dessen Präsidium übernimmt die ehemalige Präsidentin 
der Trägerorganisation, welche die BObB betrieben hat. Die Fusion der vier 
Beratungsstellen zu einer einzigen Opferhilfe-Beratungsstelle – auch das von 
den Kantonen vorgegeben – ist Ende 2006 abgeschlossen. Ab 2007 wird die 
staatlich anerkannte Opferhilfeberatung in den Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft von der «Opferhilfe beider Basel» (OHbB) geleistet, geglie-
dert in vier Fachbereiche und geführt vom «Verein Gemeinsame Opferhilfe 
beider Basel» (OHbB 2008). Die operative Leitung der OHbB übernimmt 
die ehemalige Leiterin der BObB.

Die Vorgabe zur örtlichen Zusammenlegung und danach zur Fusion, 
welche die beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft den Beratungs-
stellen machen, ist zum einen von !nanziellen Überlegungen getragen. Das 
wird in den Jahresberichten der Einrichtungen beschrieben (zum Beispiel 
BObB 2005: 3; Nottelefon 2005: 3; Triangel 2004: 5) und stellt auch Gerhard 
Mann, Interviewpartner und in der SID des Kantons Basel-Landschaft über 
viele Jahre mit zuständig für die Opferhilfe, fest: «Also, wenn drei verschiedene 
Stellen genau das gleiche machen und sich gleich, wie soll ich sagen, à jour 
halten müssen, dann ist das aufwändiger, als wenn das eine Stelle tut. Und 
dann haben wir gedacht, die sollen doch mal zusammen ziehen.» Neben die-
sen !nanziellen Überlegungen wollen die beiden Kantone mit diesem Schritt 
auch die Zusammenarbeit der drei Opferhilfe-Beratungsstellen verbessern. 
Dazu Gerhard Mann: 

Plus die Zusammenarbeit natürlich. Das ist bei den engagierten Or-
ganisationen so, dass sie halt ein heiliges Feuer haben und halt auch 
ihre Gärtli, also das ist normal. Das ist keine Wertung. Zum Teil ist die 
Zusammenarbeit gut gewesen, zum Teil nicht so. Zum Teil haben sie 
[die Beratungsstellen] auch durchaus ganz unterschiedliche Ansichten 

219 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit sind bei der Darstellung der Eckdaten des 
Fusionsprozesses als Quellen lediglich die betre%enden Jahresberichte einer einzigen 
Beratungsstelle – der BObB – angegeben. Alle drei Opferhilfe-Beratungsstellen 
berichten in vergleichbarem Umfang und Inhalt über diesen Prozess der schritt-
weisen Zusammenführung. 
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gehabt, die sich nicht nur durch die unterschiedliche Klientel haben 
erklären lassen. Wir haben immer auch in der Opferhilfe-Kommission 
probiert, die Sachen ein bisschen zu nivellieren, also gleich zu halten. 
Und auch das ist ein Grund gewesen, wieso wir gedacht haben, die sollen 
näher zusammenkommen und dann wissen sie mehr voneinander, auch 
informell, und dann geht das besser. (Gerhard Mann, Interviewzitat)

Den Kantonen respektive der Opferhilfe-Kommission ist  – so ver-
deutlicht das Zitat  – daran gelegen, die Opferhilfe in den verschiedenen 
Beratungsstellen «gleich zu halten» und zu «nivellieren». Opferhilfeberatung 
wird also nicht unhinterfragt als je nach Klientel und Stelle verschiedenartig 
angesehen. Dass diese Haltung nicht (nur) als Reaktion auf die verschieden-
artigen Arbeitsweisen der drei Opferhilfe-Beratungsstellen zu deuten ist, 
sondern vielmehr schon bei der Scha%ung der Opferhilfeberatung von den 
Kantonen vertreten wird, zeigen die weiteren Ausführungen.

6.2.2.2 Gründung der Opferhilfeberatung – Planung einer  
zentralisierten Struktur

Die im vorherigen Kapitel dargestellte aktuelle Opferhilfeberatungs-
struktur in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft mit einer 
einzigen Beratungsstelle für alle Opfergruppen nimmt ihren Anfang in den 
Aushandlungsprozessen um die Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages 
in der ersten Hälfte der 1990er Jahre. Schon in diese Prozesse bringen die 
Kantone ihre Vorstellung einer zentralen Beratungsstruktur mit nur einer 
Stelle für alle Opfer ein. Die vorgesehene zentrale Struktur begründen die 
Kantone unter anderem mit einer Eingrenzung und Bestimmung dessen, 
was Opferhilfeberatung in Abgrenzung zu anderen Beratungsinhalten und 
-formen sein soll. Das derart ausgestaltete Bestreben der Kantone tri%t auf die 
Interessen verschiedener anderer Akteur/-innen. Mit den Verhandlungen wird 
eine Opferhilfeberatungsstruktur begründet, welche durch die Trennlinien 
Geschlecht und Alter der Opfer bestimmt ist.

 Zentralisierte Struktur und Ringen um den Einbezug schon  
vorhandener Einrichtungen

Im EG OHG des Kantons Basel-Stadt vom 22. April 1993 ist festgehal-
ten: «Der Regierungsrat sorgt für eine Beratungsstelle. Er kann eine ö%entliche 
Beratungsstelle einrichten oder eine private Organisation mit der Führung 
einer Beratungsstelle beauftragen» (Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 1993a: 



336

§ 1). In seinem Ratschlag220 zum EG OHG begründet der Regierungsrat 
(1993b: 7) die Einrichtung einer einzigen Beratungsstelle mit Verweis auf den 
Bericht der Studienkommission (1986: 80–81) zum Vorentwurf des OHG 
(siehe auch Beginn von Kap. 6.2) Dort würde von einer Beratungsstelle für 
500’000 Einwohner/-innen ausgegangen, was ungefähr der Bevölkerung der 
beiden Kantone entspräche. In der Grossratsdiskussion zum EG OHG und 
dem Ratschlag des Regierungsrates beantragen die Grossrätinnen Christine 
Keller (SP) und Erika Paneth (Frauenliste Basel)221 eine Ergänzung des oben 
genannten ersten Paragrafen. So solle der Regierungsrat bei der Organisa-
tion der Opferberatung in erster Linie die im Kanton bereits bestehenden 
Fachstellen berücksichtigen und darüber hinaus habe das Beratungsangebot 
«der höheren Gewaltbetro%enheit von Frauen im Vergleich zu Männern 
Rechnung zu tragen» (Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 1993c: 941). Die 
Anträge werden mit 51 zu 29 respektive 38 zu 30 Stimmen abgelehnt. Der 
Kanton Basel-Stadt sieht also ursprünglich eine Opferhilfe-Beratungsstelle 
für beide Kantone vor. Der Versuch, die schon bestehenden Fachstellen – bei 
denen es sich um Einrichtungen für gewaltbetro%ene Frauen handelt – in 
die geplante Opferhilfeberatung einzubeziehen, scheitert vorerst. Die Arbeit 
dieser frauenspezi!schen Beratungsstellen wird also vom Kanton nicht ohne 
weiteres im Bereich der Opferhilfe verortet. Der Regierungsrat des Kantons 
Basel-Landschaft (1993: § 4) legt in seiner «Verordnung zum Bundesgesetz 
über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 4. Oktober 1991» (OHG) zu 
den Beratungsstellen Folgendes fest: «Der Regierungsrat sorgt für Einrichtung 
und Betrieb von Opferberatungsstellen gemäss Artikel 3 OHG. Er stützt sich 
dafür in erster Linie auf bestehende Fachstellen oder -organisationen.» Der 
Kanton Basel-Landschaft scheint also weniger an der Errichtung einer zent-
ralen Opferhilfe-Beratungsstelle interessiert als vielmehr an der Übertragung 
der Opferhilfeberatungsaufgaben an schon bestehende Organisationen. Dass 
das Interesse jedoch auch hier an einer zentralen Struktur orientiert ist, zeigt 

220 Mit einem Ratschlag überweist die Regierung im Kanton Basel-Stadt Gesetzesent-
würfe an das kantonale Parlament, den Grossen Rat. Der Ratschlag enthält den 
Gesetzesentwurf und Ausführungen dazu. Im Kanton Bern wird analog dazu der 
Begri% des Vortrags verwendet, auf Bundesebene ist in diesem Zusammenhang 
von einer Botschaft die Rede, in einigen anderen Kantonen von einer Vorlage 
(Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 2012).

221 Die Frauenliste Basel ist eine feministisch orientierte Frauenpartei. Sie wird poli-
tisch erstmals aktiv im Jahr 1992 und erlangt bei den damaligen Grossratswahlen 
des Kantons Basel-Stadt fünf Mandate. Ende 2002 löst sie sich auf (Staatsarchiv 
Basel-Stadt 2013).



337

sich ein Jahr später in der Antwort des Regierungsrates auf eine schriftliche 
Anfrage222 der Landrätin Susanne Buholzer (FDP): 

Die beiden Basel haben zwei (nicht wie in der Anfrage drei) Bera tungs-
stellen beauftragt, Opfer im Sinne des Opferhilfegesetzes OHG zu 
betreuen. Absicht ist es, das OHG-Angebot nicht zu einem Dickicht 
paralleler Angebote wachsen zu lassen. Beauftragt wurden der Verein 
Nottelefon für die Opferhilfe für Frauen und der WEISSE RING für 
die anderen Fälle. […] Die in der Anfrage erwähnte Beratungsstelle des 
Frauenhauses wird von den beiden beauftragten Stellen in Einzelfällen 
als Fachstelle zugezogen, wie beispielsweise auch der Kinder- und 
Jugendpsychologische Dienst (KJPD) oder die Externen psychiatri-
schen Dienste (EPD). (Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 
1994: 2–3)

Das mögliche Vorhandensein dreier Opferhilfe-Beratungsstellen wird 
vom Regierungsrat als «Dickicht paralleler Angebote» bewertet, welches es 
zu verhindern gilt. Eine derartige Struktur würde unüberschaubar, weil dann 
verschiedene Einrichtungen Ähnliches anbieten würden. Spezialisierte Opfer-
hilfeberatung, die mehrere Beratungsstellen für unterschiedliche Opfergruppen 
erbringen, wird hier nicht als notwendig und sinnvoll betrachtet. Opferhilfe 
wird vielmehr als eine allgemeine Beratung entworfen, die für alle Opfergrup-
pen ähnlich gestaltet ist und somit von ein und derselben Stelle übernommen 
werden kann/soll. Diese Beratung wird darüber hinaus – so das Zitat – von 
der Beratung durch sogenannte Fachstellen («Frauenhaus-Beratungsstelle», 
KJPD, EPD) abgegrenzt. Hier lehnt sich der Regierungsrat wieder an den 
Bericht der Studienkommission (1986) zum Vorentwurf des OHG an, in 
dem ebenfalls zwischen Zentralstellen einerseits und weiteren Aussenstellen, 
Fachkräften und schon bestehenden und in der Opferbetreuung tätigen 
Organisationen andererseits unterschieden wird. Anders als im Bericht der 
Studienkommission, in welchem das Verhältnis der verschiedenen Einrich-

222 Eine schriftliche Anfrage im Kanton Basel-Landschaft ist ein parlamentarisches 
Instrument. Damit können Ratsmitglieder den Regierungsrat schriftlich zu Berei-
chen der kantonalen Politik befragen. Der Regierungsrat antwortet schriftlich, die 
Anfragen werden nicht im Parlament behandelt (Kanton Basel-Landschaft 2013). 
In der im Text genannten schriftlichen Anfrage geht es um die Massnahmen des 
Regierungsrates in Bezug auf den «Weissen Ring», welcher als Trägerorganisation 
der «Beratungsstelle Opferhilfe» fungiert und wegen verschiedener Vorwürfe zur 
Geschäftsführung in die Schlagzeilen geraten ist. Frau Buholzer geht in ihrer Anfrage 
fälschlicher Weise davon aus, dass die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
drei Beratungsstellen als Opferhilfe-Beratungsstellen anerkannt haben. 
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tungen nicht konkretisiert wird, führt der Regierungsrat dabei jedoch eine 
Grenze ein: Die einen Einrichtungen werden als Opferhilfe-Beratungsstellen 
bestimmt, die anderen werden als nicht zur Opferhilfe gehörende Fachstellen 
bewertet, die lediglich bei Bedarf in die Opferhilfeberatung einbezogen wer-
den. Eine derartige Eingrenzung dessen, was Opferhilfeberatung ist, kann als 
Begründung gedeutet werden, wenn nicht alle mit Gewaltopfern arbeitenden 
Einrichtungen die Anerkennung als Opferhilfe-Beratungsstelle erhalten sollen.

Dass mit Inkraftsetzung des OHG trotzdem zwei Opferhilfe-Bera-
tungsstellen anerkannt werden – der «Weisse Ring» und das «Nottelefon» – 
ist weniger dem Bestreben der beiden Kantone nach Einbezug der schon 
vorhandenen (frauenspezi!schen) Stellen zu verdanken, als vielmehr seinem 
Nachgeben und dem Einsatz dieser Stellen selbst. So führt Margit Becker, 
Interviewpartnerin und langjährige Mitarbeiterin des «Nottelefons»/»limit» 
aus, dass der «Weisse Ring» damals den gesamten Beratungsauftrag habe 
übernehmen wollen.223 Der Sinn und Zweck mehrerer Beratungsstellen sei 
auch den Kantonen zuerst nicht einsichtig gewesen. Die beiden Kantone 
hätten eigentlich immer nur eine Stelle gewollt und der «Weisse Ring» habe 
diese Stelle aufbauen sollen. Dank politisch abgestützter Überzeugungsarbeit 
sei es jedoch gelungen, die Anerkennung des «Nottelefons» als Opferhilfe-Be-
ratungsstelle durchzusetzen: 

Die Opferhilfe, die war dann irgendwann einmal in aller Munde. Und 
für uns vom Verein Nottelefon war klar, wir möchten eigentlich auf 
den Zug aufspringen, weil mit den vorhandenen geringen Subventio-
nen können wir uns nicht !nanzieren. […] Also da haben wir auch 
eine politische Lobby hinten dran gehabt. […] Und da war ja immer 
noch das #ema Weisser Ring, dass der Weisse Ring die Opferhilfe 
übernimmt. Und es war also nicht so einfach. Also da Überzeugungs-
arbeit zu leisten, dass wir da ein Stück von dem Kuchen, von dem 
Opferhilfegeld kriegen. (Margit Becker, Interviewzitat)

223 Der «Weisse Ring» selbst hält in seinem Jahresbericht 1992 fest, dass die Unter-
stützung und Beratung der Kantone in der Umsetzung des OHG im Berichtsjahr 
viel Zeit beansprucht habe. Der «Weisse Ring» habe allen Kantonen frühzeitig 
seine Umsetzungsvorschläge und ein den jeweiligen kantonalen Gegebenheiten 
entsprechendes «massgeschneidertes» Konzept für die Umsetzung des OHG vor-
gelegt. Die Einrichtung strebt also nach der Übernahme der Opferhilfeberatung 
in allen Kantonen. Sie präsentiert sich ausserdem als einzige Einrichtung, die allen 
Opfern o%enstehe – im Unterschied zu den frauenspezi!schen Organisationen 
der Opferbetreuung. Von einer geplanten Zusammenarbeit mit diesen frauenspe-
zi!schen Einrichtungen ist im Jahresbericht nicht die Rede (Weisser Ring 1993).
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In diesem Bemühen, den Bedürfnissen gewaltbetro%ener Frauen im 
Rahmen des OHG einen gewissen Platz zu verscha%en und dadurch gleich-
zeitig (mehr) staatliche Subventionen und gesellschaftliche Anerkennung zu 
erlangen, schliesst sich das «Nottelefon» mit weiteren auf Anliegen von Frauen 
ausgerichtete Organisationen zusammen. Dazu im Jahresbericht 2000 des 
«Frauenhauses Basel» und der FHB: 

Die FHB [Frauenhaus-Beratungsstelle], das Nottelefon und das Gleich-
stellungsbüro BS [Basel-Stadt] setzten sich gemeinsam für spezialisierte 
Stellen für Frauen ein. Das Nottelefon sollte als Opferhilfestelle für 
weibliche Opfer von Sexualdelikten und die FHB als Opferhilfestelle 
für Frauen, die von Gewalt in Ehe und Partnerschaft betro%en sind, 
anerkannt werden. Die Regierungen beider Basel akzeptierten jedoch 
nebst der allgemeinen Opferhilfestelle Der Weisse Ring höchstens 
eine Stelle für Frauen. Nach Absprachen mit Nottelefon, FHB und 
Gleichstellungsbüro ging der Auftrag an das Nottelefon. (Frauenhaus 
und Beratungsstelle Basel 2001: 20)

Mehrere Organisationen setzen sich also zusammen dafür ein, dass 
Opferhilfeberatung in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
auch als spezialisierte Beratung für gewaltbetro%ene Frauen umgesetzt wird 
und zwar den Tätigkeitsfeldern der beiden damals schon bestehenden Stel-
len entsprechend je separat für weibliche Opfer häuslicher und sexueller 
 Gewalt. «Höchstens» eine derartige Einrichtung hätten die Kantone jedoch 
neben dem «Weissen Ring» mit der Opferhilfeberatung beauftragen wollen, 
was – wie weiter oben herausgearbeitet – erneut darauf hinweist, dass die 
Kantone eigentlich nur eine einzige «allgemeine» Opferhilfe-Beratungsstelle 
vorgesehen hatten.

Im Gegensatz zu den ambulanten frauenspezi!schen Angeboten «Not-
telefon» und «Frauenhaus-Beratungsstelle» bemüht sich das «Frauenhaus 
Basel» nicht um Anerkennung im Rahmen des OHG, sieht es diese doch 
im Widerspruch zur politisch-ideologischen Ausrichtung der Organisation 
(siehe auch Kersten 2011). Dazu Ariane Ru!no dos Santos, Interviewpartne-
rin und ehemals engagiert in der Dachorganisation der Frauenhäuser sowie 
Mitarbeiterin im «Frauenhaus Basel» von 1991–1998: 

Wir fanden den Gedanken, gesetzliche Vollzieherinnen [des OHG] zu 
werden, sehr fremd und sie standen im Widerspruch zu der Gründer-
innengeneration und ihrem Gedankengut. Denn jede Ein"ussnahme 
staatlicher Organe in unsere Arbeit war eine Bedrohung, da die FHs 
[Frauenhäuser] einer Idee der Selbsthilfe entsprangen, aus der Not 
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geboren, da der Staat die häusliche Gewalt - damals Männergewalt 
gegen Frauen genannt - als #ema in den Achtziger Jahren überhaupt 
nicht zur Kenntnis nahm. (Ariane Ru!no dos Santos, Interviewzitat)224

Neben dieser ideologisch begründeten Abgrenzung gegenüber dem 
OHG wird auch die Beratungsform der Einrichtung als Grund für die ableh-
nende Haltung des Frauenhauses angeführt: 

Das OHG, das "ächendeckend ambulante Beratung einführen sollte, 
wurde für das Frauenhaus (FH) gar nie in Betracht gezogen, das ja ganz 
klar ein stationäres Angebot ist. Die Vermischung von ambulant und 
stationär war keine Option, da das FH von jeher an geheimem Standort 
operierte und das Gläuf [Kommen und Gehen] einer Beratungsstelle 
so nicht denkbar war. (Ariane Ru!no dos Santos, Interviewzitat)

In ähnliche Richtung zielt auch Gerhard Manns Antwort auf die 
Frage, ob das Frauenhaus damals als Opferhilfe-Beratungsstelle in Betracht 
gezogen worden sei: 

Nein, und es ist auch nicht das Gleiche. Das Frauenhaus ist ein Angebot 
von den Hilfeleistungen, die es braucht. Aber die Opferhilfeorganisation 
muss ja eigentlich auch verwalten, vernetzen zwischen den Klienten 
und den verschiedenen Angeboten, Anwalt, #erapeut und so weiter. 
Die Drehscheibe. Und das ist eine ganz andere Ausrichtung, als das 
Frauenhaus. (Gerhard Mann, Interviewzitat)

Opferhilfeberatung wird als auf jeden Fall ambulantes Beratungs-
angebot entworfen, zu dessen Aufgaben als «Drehscheibe» die Verwaltung 
dessen gehöre, was sich zwischen den Opfern und anderen Einrichtungen 
respektive Fachpersonen abspiele. Einige Jahre später, in den Verhandlungen 
um die Beratungsstelle «Triangel», konkretisieren die Kantone das Besondere 
der Opferhilfeberatung gegenüber anderer Beratung und Begleitung von 
Gewaltopfern noch weiter.225 Neben der persönlichen Betreuung müsse den 

224 Das Interview mit Frau Ru!nos fand auf schriftlichem Weg statt. Deswegen ist 
das Zitat anders formuliert als bei einem mündlichen Interview. 

225 Neben dem «Verein Triangel» bewirbt sich auch die «Familien- und Erziehungs-
beratung» (FABE) um die Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrags für min-
derjährige Opfer. Das von der FABE entworfene Beratungsangebot wird jedoch 
von den Kantonen als mehr therapeutisches Angebot bewertet, was nicht zum 
Aufgabenbereich der Opferhilfeberatung gezählt wird. In der Begründung für 
die Ablehnung des Gesuchs der FABE und die Zusprechung des Opferhilfebera-
tungsauftrages für minderjährige Opfer an den «Verein Triangel» beschreiben die 
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Opfern «in jedem Stadium der Beratung ein hohes Mass an Informationen, 
oft höchst technischer Art vermittelt [werden]» (Regierungsrat des Kantons 
Basel-Stadt 1997: 4). Dabei ginge es um !nanzielle Ansprüche der Opfer, 
um den Ablauf und die Rechte im Straf- und Zivilverfahren in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft und um Informationen zu und Vernetzung 
mit allen für die Opfer relevanten Behörden und Einrichtungen. Die Kantone 
messen diesem informativen Teil der Beratung nach OHG einiges an Wich-
tigkeit bei und grenzen diese Art der Beratung von einer «nur» auf bestimmte 
Bedürfnisse der Opfer beschränkten «vertiefenden Fachberatung» ab: 

Unabdingbar sind neben der psychologischen Ausbildung, insbe-
sondere zur Krisenintervention und Soforthilfe, juristische und 
administrative Kenntnisse im Spezialgebiet, die die Beratenden [der 
Opferberatungsstellen] befähigen, die Verfahrensregie im Interesse 
des Opfers wahrzunehmen. Von dieser fächerübergreifenden, das 
Opfer fokussierenden Sozialarbeit klar zu unterscheiden ist die Arbeit 
einer OHG-Fachstelle, welche beschränkt auf ihr Fachgebiet, aber in 
diesem vertieft für ein Opfer tätig wird. […] Letztere arbeitet zudem 
im Gegen satz zu einer OHG-Beratungsstelle typischerweise nicht 
allein für Opfer, sondern für eine breitere Klientel. (Regierungsrat 
des Kantons Basel-Stadt 1997: 5)

Neben dem unabdingbar notwendigen psychologischen Fachwissen 
sollten die Opferhilfe-Beratungsstellen also die «Verfahrensregie» für die 
Opfer übernehmen, auch hier geht es wieder um überblickende Verwaltung 
und Koordination. Vertiefte Begleitung und Beratung in bestimmten, die 
Opfer betre%enden Bereichen dagegen solle nicht von den Opferhilfe-Bera-
tungsstellen selbst übernommen, sondern an sogenannte «OHG-Fachstellen» 
delegiert werden. Diese sind nicht als Opferhilfe-Beratungsstellen anerkannt.226

Dem «Frauenhaus Basel» respektive der FHB wird eine derartige 
Ausrichtung auf die «Verfahrensregie», Verwaltung und Koordination der 
Angelegenheiten der Opfer von den Kantonen abgesprochen respektive die 
Einrichtung positioniert sich im Falle des Frauenhauses selbst ebenfalls als 

Kantone dann erneut, was sie unter Opferhilfeberatung verstehen (Regierungsrat 
des Kantons Basel-Stadt 1997).

226 Die fehlende Anerkennung als Opferhilfe-Beratungsstelle bedeutet nicht, dass die 
Beratung von Gewaltopfern, welche diese «OHG-Fachstellen» leisten, in keinem 
Fall über die Opferhilfe !nanziert wird. Rechtsbegleitung durch Anwält/-innen 
oder auch psychologische Beratung beispielsweise können nach Antragsstellung 
durch die Opfer und Prüfung durch die zuständigen Stellen über die im OHG 
festgelegte «Längerfristige Hilfe» !nanziert werden (siehe Kap. 2.3.3).
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anders ausgerichtet. Dass eine derartige inhaltliche Abgrenzung zwischen 
Frauenhaus und dazu gehöriger ambulanter Beratungsstelle einerseits und 
Opferhilfe andererseits nicht unbedingt naheliegend ist, zeigt die Beschreibung 
der Aufgaben dieser Einrichtungen, wie sie sich in den Jahresberichten !nden. 
Bei den Aufgaben des Frauenhauses respektive der FHB ist unter anderem 
die Rede davon, dass die Klientinnen über rechtliche Grundlagen informiert 
würden, bei Bedarf Sachhilfe, Anwält/-innen, Psychotherapeut/-innen vermit-
telt würden, Unterstützung und Begleitung zu Besprechungen mit Behörden 
und bei Anzeige sowie im Strafverfahren angeboten würden (Frauenhaus und 
Beratungsstelle Basel 2006: 15–21). Das sind alles Aufgaben, die der Ver-
waltung, Vermittlung und Drehscheibenfunktion der Opferhilfe zugeordnet 
werden können. Die Abgrenzung zwischen Opferhilfeberatung und anderer 
Beratung (im Frauenhaus und in der FHB), die von den Kantonen gezogen 
wird, lässt sich also weniger inhaltlich begründen. Sie kann vielmehr als 
Legitimierung für die zentrale Beratungsstruktur mit «eigentlich» nur einer 
vorgesehenen Stelle gedeutet werden, welche die Kantone realisieren wollen.

 Die Trennlinien Geschlecht und Alter der Opfer

Mit dem Vorhandensein von zwei Opferhilfe-Beratungsstellen stellt sich 
die Frage, für welche Zielgruppen diese Stellen nun zuständig sind, welche 
Trennlinien also die Opferhilfeberatung in den Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft strukturieren. Das «Nottelefon» ist gleichzeitig auf Frauen 
und auf sexuelle Gewalt ausgerichtet, damit werden die Faktoren Geschlecht 
und Straftatengruppe als mögliche strukturierende Trennlinien aktiviert. Der 
Regierungsrat Basel-Landschaft hält in seiner Antwort auf die schriftliche 
Anfrage der Landrätin Susanne Buholzer (FDP) fest: «Beauftragt wurden der 
Verein Nottelefon für die Opferhilfe für Frauen und der WEISSE RING für 
die anderen Fälle» (Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 1994: 2). 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt präzisiert diese Unterscheidung 
zwischen Frauen und anderen Fällen in seinem Ratschlag zur Bewilligung von 
Subventionen für den Aufbau und Betrieb von Opferhilfe-Beratungsstellen: 

Der Weisse Ring ist bislang die einzige Opferhilfeorganisation in der 
Schweiz, welche sich bei der Hilfe nicht an Alter, Geschlecht, Wohnort 
oder Art der Gewalttat orientiert und gesamtschweizerisch allen Opfern 
von Gewalttaten Hilfe und Unterstützung gewährt. […] Der Weisse 
Ring behandelt in Basel zielgruppenneutral alle Fälle mit Ausnahme 
spezi!sch gegen Frauen gerichteter Gewaltdelikte. (Regierungsrat des 
Kantons Basel-Stadt 1993a: 5–6)
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Bei den «spezi!sch gegen Frauen gerichteten Gewaltdelikten» handelt 
es sich – dem damaligen Tätigkeitsfeld des «Nottelefons» entsprechend – um 
sexuelle Gewalt gegen Frauen, was der Regierungsrat im gleichen Ratschlag 
ebenfalls ausführt. Einige Jahre später bei den Verhandlungen um die Erö%-
nung der Beratungsstelle «Triangel» beschreibt der Regierungsrat des Kantons 
Basel-Stadt das bisher bestehende Opferhilfeberatungsangebot in den Kan-
tonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft mit ähnlichen Worten: 

Mit der Beratung, die Gewaltopfern gemäss dem Bundesgesetz über 
die Opferhilfe (OHG) zusteht, sind bis anhin die Opferberatungs-
stelle beider Basel (früher getragen vom Weissen Ring, heute von 
der Tele-Hilfe) und die Beratungsstelle Nottelefon betraut. Erstere 
arbeitet zielgruppenneutral, zweitere richtet sich an Frauen, die von 
sexueller Gewalt betro%en sind. In der Opferhilfearbeit der vergan-
genen gut drei Jahre hat sich gezeigt, dass die besondere Situation 
und die besonderen Bedürfnisse weiblicher Opfer sexueller Gewalt 
ein besonderes Beratungsangebot rechtfertigen. (Regierungsrat des 
Kantons Basel-Stadt 1997: 2)

Wieder ist von einer zielgruppenneutralen Beratung in der BObB 
einerseits und einem «besonderen Beratungsangebot» für erwachsene weib-
liche Opfer sexueller Gewalt andererseits die Rede. Begründet wird dieses 
besondere Beratungsangebot mit der besonderen Situation und den beson-
deren Bedürfnissen der von sexueller Gewalt betro%enen Frauen – ähnlich 
der diskursiven Praxis im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs. Etwas weiter im 
gleichen Bericht heisst es dann: 

Bereits bei der spezialisierten Beratungsstelle Opferhilfe für Frauen 
(Beratungsstelle Nottelefon) hat sich gezeigt, dass die Spezialisierung 
der Beratungstätigkeit auf sexuelle Gewalt zwar notwendig ist, ein 
Ausschluss der Beratung von weiblichen Opfern anderer Gewaltde-
likte sich deswegen nicht aufdrängt. Der Auftrag der Beratungsstelle 
Opferhilfe für Frauen ist aus diesem Grund nachträglich entsprechend 
ausgedehnt worden. (Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 1997: 2)

In diesem Zitat spiegelt sich erneut das Bemühen der Kantone um 
eine zentrale Beratungsstruktur mit möglichst breit ausgerichteten und gleich 
gewichteten Opferhilfe-Beratungsstellen. Zwar wird die Notwendigkeit einer 
spezialisierten Opferhilfe für weibliche Opfer sexueller Gewalt nicht bestritten, 
sie wird aber im Sinne dieses Bemühens um eine zentrale gleich gewichtete 
Struktur auf die Beratung aller gewaltbetro%enen Frauen ausgedehnt. So 
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wird das «Nottelefon» zur «Beratungsstelle Opferhilfe für Frauen». Mit dieser 
expliziten Benennung des «Nottelefons» als Opferhilfe für Frauen geht jedoch 
keine nähere Eingrenzung und Benennung der zweiten existierenden Bera-
tungsstelle, der BObB, einher. Diese wird durchweg als zielgruppeneutrale 
Einrichtung beschrieben, an welche sich also grundsätzlich alle Opfergrup-
pen wenden können. Es wird unterschieden zwischen Frauen und anderen 
Fällen respektive zwischen Opferhilfe für Frauen und zielgruppenneutraler, 
allgemeiner Opferhilfe. Bei diesen anderen Fällen beziehungsweise dieser 
zielgruppenneutralen und allgemeinen Opferhilfe könnte an Männer gedacht 
werden, weil sich das biologische Geschlecht als weiblich und männlich prä-
sentiert. Handelt es sich also bei der einen Gruppe von Fällen um Frauen, 
müsste es sich bei der anderen um Männer handeln. Männer werden jedoch 
in den untersuchten Dokumenten der politischen Debatten der damaligen 
Zeit in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft nicht explizit als 
Opfergruppe benannt. Das kann mit der diskursiven Praxis des ö%entlichen 
Opferhilfe-Diskurses in Verbindung gebracht werden, in welcher männliche 
Opfer ebenfalls kaum als spezi!sche Opfergruppe benannt werden können. Es 
kann gleichfalls als Ausdruck der komplexen Aushandlungsprozesse gedeutet 
werden, in denen die Kantone lediglich eine einzige Stelle mit allgemeiner 
Beratung für alle Opfergruppen vorsehen. Begründungsp"ichtig erscheint in 
einem derartigen Zusammenhang das spezialisierte Angebot und nicht das 
allgemein ausgerichtete, deckt sich dieses doch mit der eigentlichen Zielset-
zung der Kantone. So muss das «Nottelefon» sowohl in seiner Spezialisierung 
legitimiert als auch in eine zentrale Opferhilfeberatungsstruktur mit wenigen 
breit angelegten Opferhilfe-Beratungsstellen eingepasst werden. Die BObB 
dagegen mit ihrer zielgruppenneutralen Ausrichtung benötigt keine explizite 
Legitimierung ihrer Existenz als Opferhilfe-Beratungsstelle, weswegen ihre 
Ausrichtung nicht im Blickfeld der Diskussionen steht.

Mit diesen Aushandlungsprozessen rund um die Gründung der Opfer-
hilfeberatung in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, in denen 
unterschiedliche und teilweise gegenläu!ge Interessen ausbalanciert werden 
müssen, wird der Faktor Geschlecht zur impliziten Trennlinie der beiden 
existierenden Opferhilfe-Beratungsstellen für erwachsene Opfer. Männliche 
Opfer werden in diesen Aushandlungsprozessen zwar nicht explizit als zu 
berücksichtigende Opfergruppe angeführt, mit der expliziten Benennung des 
«Nottelefons» als Opferhilfe für Frauen ist in den Strukturen jedoch impli-
zit Raum für den Einbezug männlicher Opfer angelegt. Im Interview mit 
Gerhard Mann sind Ansätze eines damals auch intentionalen Handelns in 
Richtung des Einbezugs männlicher Opfer Seitens der Kantone vorhanden. 
Angesprochen auf die ersten Jahre des Aufbaus der Opferhilfe in den Kanto-
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nen Basel-Stadt und Basel-Landschaft und ohne die Frage nach männlichen 
Opfern direkt zu stellen, erzählt Gerhard Mann, dass es das «Nottelefon» 
damals schon gegeben habe und dass dieses als Opferhilfe-Beratungsstelle 
anerkannt werden sollte. Dann führt er weiter aus: «Und äh, was es nicht 
gegeben hat, ist ein allgemeiner Bereich, für Männer, für Verkehrsunfälle 
und so» (Gerhard Mann, Interviewzitat). Ob diese Erwähnung männlicher 
Opfer im Rahmen rückblickender Erzählungen über den damaligen Aufbau 
der Opferhilfe jedoch als damals schon vorhandenes intentionales Handeln 
in Richtung der Berücksichtigung männlicher Opfer gedeutet werden kann, 
muss o%en bleiben. Wie ausgeführt, ist an keiner anderen Stelle der dama-
ligen Debatten ein derart explizit benannter Einbezug männlicher Opfer 
vorhanden. Darüber hinaus reagierten alle Interviewten in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft über den hohen prozentualen Anteil der 
in ihrer kantonalen Opferhilfe beratenen männlichen Opfer erstaunt. Er war 
ihnen nicht bewusst.

Bei der Scha%ung der Beratungsstelle «Triangel» jedoch wird nicht nur 
der Faktor Alter als weitere Trennlinie der Opferhilfeberatung in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft aktiviert, sondern (minderjährige) männ-
liche Opfer werden explizit als zu berücksichtigende Opfergruppe benannt. 
Beide schon existierenden Opferhilfe-Beratungsstellen treten gegenüber den 
Kantonen dafür ein, dass ein eigenständiges Opferhilfeberatungsangebot für 
minderjährige Opfer gescha%en wird. Dazu Esther Stich, Interviewpartnerin 
und langjährige Leiterin der BObB: 

Und dann hat man aber, äh, beide Stellen, sowohl Nottelefon als auch 
ich haben gefunden, es ist gut, wenn man etwas macht speziell für 
Kinder und Jugendliche. Weil das Nottelefon hat gesagt, wir machen 
nichts unter achtzehn. Die haben damals gesagt, das machen wir 
nicht. Äh, ich habe da einige Kinder und Jugendliche gehabt, damals, 
und habe aber sagen müssen, also es würde Sinn machen und habe 
das auch so in der Kommission [Opferhilfe-Kommission] vertreten. 
(Esther Stich, Interviewzitat)

Den Auftrag dafür erhält letztlich der «Verein Triangel». Dieser plant 
in Anlehnung an das «Nottelefon» und von diesem unterstützt ursprüng-
lich ein Beratungsangebot für Mädchen und weibliche Jugendliche, welche 
sexu elle Gewalt erleiden. Die Kantone knüpfen die Anerkennung als Opfer-
hilfe-Beratungsstelle jedoch an die Bedingung, das Angebot für männliche 
minderjährige Opfer der gleichen Deliktgruppe zu ö%nen. Sie begründen 
das folgendermassen: 
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Ungefähr 20% der minderjährigen Opfer von Delikten gegen die 
sexuelle Integrität sind männlich. Um auch diese Zielgruppe zu berück-
sichtigen und zur Vermeidung einer weiteren Zersplitterung sollte die 
neu zu scha%ende Stelle ihr Angebot umfassend an alle Minderjährigen 
richten. Die neue Stelle soll also auch männlichen Jugendlichen als 
Anlaufstelle dienen, worauf es jener überlassen bleibt, wann und wohin 
eine Triage erfolgt. (Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 1997: 5)

Mit dem Verweis auf die Häu!gkeit der Betro%enheit werden hier 
männliche Opfer als Jungen und Jugendliche, die von sexueller Gewalt 
betro%en sind, von Seiten der Kantone explizit als Zielgruppe der Opfer-
hilfe benannt. Diese explizite Berücksichtigung zumindest eines Teils der 
männlichen Opfer ist verbunden mit dem schon beschriebenen Interesse 
der Kantone an einer zentralen, nicht zersplitterten und gleichgewichteten 
Opferhilfeberatungsstruktur. In diesem Sinne gehen die Kantone mit ihrer 
Forderung noch weiter: Sie verlangen nicht nur die Ö%nung für männliche 
minderjährige Opfer sexueller Gewalt. Sie erwarten darüber hinaus, dass die 
zukünftige Opferhilfe-Beratungsstelle «Triangel» neben der Unterstützung 
für minderjährige Opfer von Sexualdelikten auch Beratung für minderjäh-
rige Opfer aller anderen OHG-relevanten Straftaten anbiete (Regierungsrat 
des Kantons Basel-Stadt 1997: 3). Somit wird das Alter der Opfer als zweite 
Trennlinie massgebend für die Strukturierung der Opferhilfeberatung in 
den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Diese Trennlinie wird 
im Unterschied zur Trennlinie, welche entlang des Geschlechts der Opfer 
verläuft, explizit benannt. Gleichzeitig erscheinen männliche Opfer in der 
Aushandlung um die Zielgruppen der neuen Beratungsstelle als eigenstän-
dige, zu berücksichtigende Opfergruppe. Bei der weiter oben beschriebenen 
Eingrenzung der Zuständigkeiten des «Nottelefons» und der BObB wird 
zwischen spezi!scher Beratung beziehungsweise Frauen und allgemeiner, 
zielgruppenneutraler Beratung respektive allen/anderen Fällen unterschie-
den. Bei den Diskussionen um die Ausrichtung der neuen Beratungsstelle 
«Triangel» wird das Geschlecht für alle Zielgruppen klar benannt: Es handelt 
sich um Mädchen und Jungen.

In den Aushandlungsprozessen rund um die Scha%ung der Opfer hilfe-
beratung in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft werden also die 
Grundsteine für eine Beratungsstruktur gelegt, welche implizit durch das 
Geschlecht der Opfer und explizit durch deren Alter gegliedert ist. Wie sich 
die derart angelegte Struktur weiter entwickelt und inwiefern der implizit 
angelegte Raum für männliche Opfer gefüllt wird, ist im nächsten Kapitel 
#ema.
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6.2.2.3 Ausrichtung der Opferhilfeberatungsstruktur – reichlich Raum für Opfer 
ausserhäuslicher Gewalt

In der weiteren Entwicklung der Opferhilfeberatungsstruktur in den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft kristallisiert sich eine dritte 
Trennlinie heraus  – diejenige der Straftatengruppen. Dabei werden drei 
Gruppen von Straftaten relevant: häusliche und sexuelle Gewalt; allgemeine 
Straftaten (ausserhalb des häuslichen Kontextes und nicht gegen die sexuelle 
Integrität); Verkehrsdelikte mit Körperverletzung oder Tötung. Die Relevanz 
der Trennlinie der Straftatengruppen hängt unter anderem mit der weiteren 
Entwicklung der Zielgruppen des «Nottelefons» zusammen, welche zu Beginn 
der folgenden Ausführungen näher beleuchtet wird. Daran schliesst eine 
Erläu terung der Entwicklungen der BObB und der Beratungsstelle «Triangel» 
an, den beiden potentiellen Anlaufstellen für männliche Opfer.

 Nottelefon – hauptsächlich zuständig für weibliche Opfer sexueller  
und häuslicher Gewalt

Wie die Ausführungen im vorherigen Kapitel zeigen, kann das «Not-
tele fon» die Anerkennung als Opferhilfe-Beratungsstelle erkämpfen, muss 
sein Angebot im Gegenzug aber auf erwachsene weibliche Opfer aller OHG-
rele vanten Straftaten ausdehnen. Mit seiner eigentlichen Ausrichtung auf 
Frauen dagegen, die von sexueller Gewalt betro%en sind, und einem über 
die Beratung hinausgehenden gesellschaftlichen Engagement im Bereich 
dieser #ematik steht das «Nottelefon» als Opferhilfeeinrichtung unter 
einem gewissen Legitimierungsdruck. Denn die Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft sind an einer Struktur mit wenigen und breit ausgerichteten 
Opferhilfe-Beratungsstellen interessiert und de!nieren Opferhilfeberatung 
als ambulante Beratung, bei welcher neben psychologischer Begleitung ganz 
wesentlich auch verwaltet und koordiniert wird. Spezialisiertes und beson-
deres Engagement für bestimmte Opfergruppen !ndet in einem derartigen 
Entwurf nicht uneingeschränkt Platz und Anerkennung. So ist das Verhältnis 
des «Nottelefons» zur Opferhilfe ein widersprüchliches. Einerseits wird die 
Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages positiv bewertet, wie folgendes 
rückblickendes Zitat aus dem Jahresbericht 2006 zeigt: 

Die Professionalität der Beraterinnen, die steigenden Beratungszahlen 
und die Akzeptanz unseres unermüdlichen Engagements zum #ema 
Gewalt in der Ö%entlichkeit (bei sozialen Institutionen, Behörden 
und Fachpersonen) wurde 1993 durch die Anerkennung als kantonale 
Opferhilfeberatungsstelle bestätigt. […] Die Anerkennung erhöhte un-
seren Bekanntheitsgrad erheblich. Nicht nur Betro%ene, sondern auch 
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Fachpersonen oder Behörden schätzten zunehmend unser Fachwissen 
zum #ema. War früher eine Zusammenarbeit mit amtlichen Stellen 
eine fast unlösbare Aufgabe, so ist es heute selbstverständlich, dass wir 
als Fachfrauen dabei sind und gehört werden. (Nottelefon 2007: 4–5)

Andererseits wird die Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages 
auch als Autonomieverlust beschrieben. Dazu im Jahresbericht 1996: «Segen 
und Fluch: das viel Zeit beanspruchende Ringen um die !nanzielle Existenz 
fällt weg, es bleibt das Behaupten der Eigenständigkeit trotz !nanzieller 
Abhängigkeit» (Nottelefon 1997: 37). Margit Becker fasst es in ähnliche 
Worte: «Und diese Autonomie, die man damals gehabt hat, ja. Je mehr Geld 
desto mehr Au"agen, auch Status und ö%entlich anerkannt, ja das auch. 
Aber eben, mehr Au"agen. Und da ist die Autonomie dann natürlich immer 
mehr zurückgegangen.» An anderer Stelle im Interview führt Margit Becker 
aus, dass die Vorstellung der Kantone von nur einer einzigen Beratungsstelle 
tendenziell immer spürbar gewesen sei. Das habe auch zur Konkurrenz unter 
den vorhandenen Opferhilfe-Beratungsstellen beigetragen. Das «Nottelefon» 
habe immer «doppelt so viel Einsatz und Engagement zeigen [müssen], 
damit wir zu dem kommen, was wir möchten. Das war also lange Zeit in 
der Kommission [Opferhilfe-Kommission] ganz schwierig» (Margit Becker, 
Interviewzitat). In diesen Zitaten spiegelt sich das Handeln einer spezialisier-
ten Einrichtung mit ursprünglich selbst gewähltem Auftrag, welche nun in 
einer auf allgemeine Beratung für breite Opfergruppen ausgelegten Struktur 
um ihre Legitimität kämpfen muss. Denn das «Nottelefon» wird eben gerade 
nicht in und wegen seinem ursprünglichen Tätigkeitsfeld und Engagement 
als Opferhilfe-Beratungsstelle anerkannt. Vielmehr fordern die Kantone – als 
geldgebende Institutionen in einer Machtposition – eine Veränderung dieses 
Tätigkeitsfeldes und Engagements.

Die geforderte Veränderung bezieht sich in erster Linie auf die Ziel-
gruppen, welche das «Nottelefon» betreut. Nicht nur Frauen, die Opfer 
sexueller Gewalt werden, sondern auch Frauen, die Opfer aller anderen 
OHG-relevanten Straftaten werden, sollen nach Übernahme des Opferhilfe-
beratungsauftrages von der Einrichtung beraten werden. Dazu äussert sich 
Margit Becker folgendermassen: 

Aber der Auftrag ist ja zuerst gewesen, einerseits sexuelle Gewalt und 
dann natürlich Frauen, die sonst auch von Gewalt betro%en sind und 
zwar nicht nur häusliche Gewalt sondern auch andere Gewalt. Das 
war auch dabei. Wir haben zwei Linien, zwei Telefonlinien damals 
gehabt. Einerseits sind wir Nottelefon für vergewaltigte Frauen gewesen 
und auf der anderen Seite waren wir die Opferhilfe für Frauen. Also, 
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und das war natürlich ganz schwierig. Weil auch Verkehrsunfälle, wo 
Frauen betro%en sind, hätten sich an uns wenden können. Und das 
war also wirklich, man hat dann gesehen, das hat sich überhaupt nicht 
bewährt. (Margit Becker, Interviewzitat)

Das Angebot wie gefordert auszudehnen, sei schwierig gewesen, weil 
das «Nottelefon» «eine sehr spezialisierte Stelle» gewesen sei, führt Margit 
Becker weiter aus. Es habe Überschneidungen mit dem Angebot der BObB 
und auch der FHB sowie dem «Frauenhaus Basel» gegeben. In jahrelangen 
Verhandlungen der Trägerschaften mit den Kantonen sei das Angebot des 
«Nottelefons» immer wieder abgeändert worden. Verkehrsunfälle mit weibli-
chen Opfern seien zuerst herausgenommen worden. Deren Betreuung erfor-
dere viel Wissen im Haft- und Sozialversicherungsbereich, welches eher bei 
der BObB vorhanden gewesen sei. So wird also relativ schnell klar, dass das 
«Nottelefon» keine weiblichen Opfer von Verkehrsunfällen betreut und die 
BObB nicht für weibliche Opfer von Sexualdelikten zuständig ist. Daneben 
entwickelt sich eine Praxis, in welcher das «Nottelefon» neben der Zielgruppe 
der weiblichen Opfer sexueller Gewalt hauptsächlich Frauen unterstützt, die 
häusliche Gewalt erleiden. Dazu Esther Stich: 

Als das #ema Häusliche Gewalt in den Neunzigern und in Zusam-
menhang mit dem Projekt Halt Gewalt ö%entlich thematisiert wurde, 
hat sich das Nottelefon dabei engagiert. Das #ema betri%t ja vorwie-
gend Frauen. Es war den Beteiligten klar, dass sich diese Stelle in erster 
Linie dieser Fälle annehmen wird. (Esther Stich, Interviewnachtrag)

Das «Nottelefon» habe sich also zum einen selbst für diese Opfergruppe 
engagiert (was auch aus den Jahresberichten der Einrichtung ersichtlich wird) 
und zum anderen sei es der BObB und auch den Kantonen klar gewesen, dass 
dieses #ema zum «Nottelefon» gehöre, weil es vorwiegend Frauen beträfe. 
Als zuständige Opferhilfe-Beratungsstelle für Frauen fallen demnach dieje-
nigen Straftaten, von denen vorwiegend Frauen betro%en sind – häusliche 
und sexuelle Gewalt – in den Aufgabenbereich des «Nottelefons». Darüber 
hinaus entspricht das Engagement gerade für weibliche Opfer dieser beiden 
Gewaltbereiche ebenfalls der strukturellen Verankerung und Geschichte des 
«Nottelefons» als einer feministischen Einrichtung. Das so gestaltete Ange-
bot mündet dann in den Fachbereich «limit» der neuen OHbB, der nun als 
Frauen beratung für die erwachsenen weiblichen Opfer häuslicher und sexueller 
Gewalt zuständig ist (OHbB 2008: 6–7). Wie schon für die frauenspezi!-
schen Opferhilfe-Beratungsstellen im Kanton Bern beschrieben, ist mit dieser 
Posi tionierung eine diskursive Praxis des Sprechens über weibliche Opfer ver-
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bunden, in welcher neben dem quantitativen und qualitativen Hervorheben 
der Gewaltbetro%enheit weiblicher Menschen auch Gesellschaftskritik geübt 
wird und weibliche Opfer nicht nur als beeinträchtigt und hil"os, sondern 
ebenfalls als stark und tatkräftig umschrieben werden.

Die spezi!sche Ausformung der Zielgruppen des «Nottelefons» steht 
nicht zuletzt auch damit in Verbindung, dass zwar das «Nottelefon» explizit 
für die Opferhilfe für Frauen zuständig ist, die BObB aber nicht explizit für 
die Opferhilfe für Männer. Auch in der BObB werden also Frauen beraten, da 
sie als zielgruppeneutrale Opferhilfe-Beratungsstelle gegründet und benannt 
wird. Mit der Unterscheidung zwischen einer spezi!schen Opferhilfe für 
Frauen und einer allgemeinen Opferhilfe für alle entwickelt sich im Ge"echt 
und den Interessen der Opferhilfe-Beratungsstellen sowie der zuständigen 
Verwaltungseinheiten also eine Trennung zwischen häuslicher/sexueller Ge-
walt und anderen Straftaten: Das «Nottelefon» wendet sich hauptsächlich 
an erwachsene weibliche Opfer häuslicher und sexueller Gewalt, die BObB 
vorwiegend an erwachsene weibliche Opfer der anderen Straftaten – denn 
parallele Zuständigkeiten für die gleichen Opfergruppen sind in der Opfer-
hilfeberatungsstruktur beider Basler Kantone nicht vorgesehen.

 BObB – auch Anlaufstelle für männliche Opfer von Gewalt

Die BObB wird – wie die Ausführungen im vorherigen Kapitel zei-
gen – als zielgruppeneutrale Opferhilfe-Beratungsstelle gescha%en, an welche 
sich grundsätzlich alle (erwachsenen) Opfer wenden können. So heisst es im 
Jahresbericht 1996: 

Als allgemeine Opferberatungsstelle, welche allen Opfern unabhängig 
von Alter, Deliktart und Geschlecht o%en steht, erfüllt die Beratungs-
stelle somit seit 1994 permanent und innovativ ihre Aufgabe in Bezug 
auf Beratung, Koordination und Triage, wie es das OHG für die Opfer 
von Straftaten vorsieht. (BObB 1997: 5)

In der Hervorhebung der Zielgruppenneutralität und Ausrichtung 
auf alle Opfer steht die BObB nicht unter Legitimierungsdruck, sondern ist 
passgenau mit den Interessen der beiden Basler Kantone. Die BObB betreut 
ebenso wie das «Nottelefon» weibliche Opfer. Sie positioniert sich jedoch 
nicht als schwerpunktmässig für diese zuständig. Auch die Komplexität der 
gewaltförmigen Situationen, denen weibliche Opfer ausgesetzt sind, und 
ein notwendiges Engagement über die Opferhilfeberatungstätigkeit hinaus 
werden nicht beschrieben. In den Jahresberichten geht es um verschiedene 
#emen. Im Jahresbericht 1999 werden beispielsweise die Leitziele und 
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Qualitätskriterien der Opferhilfeberatung in der BObB vorgestellt, welche 
im Hinblick auf eine mögliche Veränderung der Opferrolle der Betro%enen 
und der Verhinderung einer weiteren Viktimisierung erläutert werden (BObB 
2000: 4–9). Ein Jahr später wird über die #ematik der !nanziellen Leistungen 
nach OHG anhand kurzer Fallbeispiele informiert und dabei wird auf die 
konkrete Situation in den beiden Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
eingegangen (BObB 2001: 6–13). Im Jahresbericht 2003 wiederum werden 
die Leistungen nach OHG bei Grossunfällen und Katastrophen im In- und 
Ausland erläutert (BObB 2004: 9–11). Die Sprache ist geschlechtsneutral. In 
den Jahresberichten angeführte Opferbeispiele sind gleichermassen weiblich 
und männlich. Die für den ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs herausgearbei-
tete diskursive Praxis, in welcher weibliche Opfer als gehäuft und besonders 
von Gewalt betro%en hergestellt werden und die Opferhilfe als Instrument 
konstruiert wird, um dieser besonderen Betro%enheit zu begegnen, existiert 
nicht. Das ist auch der Fall, wenn Gewaltbereiche thematisiert werden, die 
vorwiegend Frauen betre%en. So wird zum Beispiel im Jahresbericht 2004 das 
#ema häusliche Gewalt in Zusammenhang mit der neu gesetzlich verankerten 
O'zialisierung kurz behandelt. Das erfolgt in geschlechtsneutraler Sprache 
oder aber es ist von beiden Geschlechtern als Opfer häuslicher Gewalt in 
«hetero- sowie homosexuellen Lebenspartnerschaften» (BObB 2005: 8) die 
Rede. Die BObB füllt also in ihrem eigenen Handeln den für sie im Gefüge 
der verschiedenen Stellen und Interessen angelegten Raum: Sie positioniert 
sich nicht explizit als zuständig für weibliche Opfer, denn diese Verantwor-
tung liegt beim «Nottelefon». Wie entwickelt sich nun die implizit angelegte 
Zuständigkeit der BObB für erwachsene männliche Opfer?

In den Anfangsjahren der Opferhilfe seien männliche Opfer noch nicht 
als eigenständige und spezi!sche Opfergruppe angesprochen worden, führt 
Esther Stich aus. Später habe sich das geändert. Ihren relativ hohen Anteil 
in den Beratungen führt Esther Stich auf die gute Zusammenarbeit mit der 
Polizei und die Zuständigkeit der BObB für die Betreuung der Opfer von 
Verkehrsunfällen mit Ansprüchen nach OHG zurück. In den Jahresberichten 
wird deutlich, dass sich die Einrichtung im Laufe der Zeit im Gefüge der 
sozialen Organisationen beider Basler Kantone explizit als Anlaufstelle für 
männliche Opfer positioniert. Die damit verbundenen #ematisierungen 
männlicher Opfer zeigen sowohl Aspekte der diskursiven Praxis des ö%ent-
lichen Opferhilfe-Diskurses als auch werden männliche Gewaltbetro%ene 
und ihre Situationen in einer Art und Weise dargestellt, die sich nirgendwo 
im ö%entlichen Diskurs !ndet. Der Jahresbericht 2001 der BObB widmet 
sich dem #ema männlicher Opfer schwerpunktmässig (BObB 2002: 5–11). 
Zu Beginn des Berichts wird erläutert, dass es nicht darum gehe, männliche 
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Täterschaft oder weibliche Opferschaft infrage zustellen. Vielmehr liege 
der Fokus auf «Opfererfahrungen von Männern» (BObB 2002: 5). Wie im 
ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs wird mit der #ematisierung männlicher 
Opfer also keine Konkurrenz zur #ematik der weiblichen Opfer gesucht. 
Im Unterschied zur diskursiven Praxis der ö%entlichen Debatten werden die 
Opfererfahrungen von Männern jedoch nicht als Ausnahme von der Regel 
konstruiert, sondern die Häu!gkeit derartiger Erfahrungen wird hervorgeho-
ben. Es wird angeführt, dass «70% aller Gewalttaten – ausgenommen Sexual-
delikte – an Männern verübt [werden]» (BObB 2002: 5) und dass Männer in 
Kriminalitätsstatistiken nicht nur mehrheitlich Täter seien, sondern auch den 
überwiegenden Teil der Gewaltopfer bildeten (BObB 2002: 6). Ebenfalls im 
Unterschied zum ö%entlichen Diskurs wird der so mittels Bezugnahme auf 
die Häu!gkeit der Gewaltbetro%enheit hergestellte männliche Opferstatus 
im weiteren Verlauf des Berichts mit Ausführungen zu den Lebensbereichen 
gefüllt, in denen Männer Gewalt erleben, und zu den Formen dieser Gewalt. 
Vorwiegend Opfererfahrungen machten Männer in «der Herkunftsfamilie, 
Schule, jugendlichen Gruppierungen, Militär, Partnerschaft und Beruf» 
(BObB 2002: 6). Näher beschrieben werden männliche Opfererfahrungen 
der folgenden Bereiche: gewalttätige Auseinandersetzungen unter jungen 
Männern; körperliche Gewalt im Strassenverkehr; Gewalt unter Gefängnis-
insassen; sexuelle Gewalt; häusliche Gewalt in homo- und heterosexuellen 
Partnerschaften; Gewalt in der Arbeitswelt vor allem in «typischen Männer-
berufen» (BObB 2002: 8), wie beispielsweise Bauarbeiter, Feuerwehrmänner, 
Taxifahrer, Securitas, Militär, Polizei; körperliche und sexuelle Gewalt gegen 
Jungen in und ausserhalb der Herkunftsfamilie (BObB 2002: 6–9). In den 
Erläuterungen wird immer wieder Bezug genommen auf die Arbeit der BObB 
mit männlichen Opfern der verschiedenen Bereiche.

Bei den Beschreibungen männlicher Gewalterfahrungen im Jahres-
bericht 2001 wird ebenfalls auf männliche Täterschaft eingegangen. Dies 
gestaltet sich jedoch im Unterschied zum ö%entlichen Diskurs nicht derart, 
dass eine Unvereinbarkeit zwischen Opfer- und Täterschaft hergestellt wird. 
So wird in Zusammenhang mit jungen, in der BObB beratenen Männern, 
die Opfer von Körperverletzungen geworden sind, zum Beispiel auf Fol-
gendes verwiesen: «Der Zwang, ihrer männlichen Rolle gerecht zu werden, 
führt immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen jun-
gen Männern» (BObB 2002: 6). Diese Auseinandersetzungen produzierten 
nicht nur gewalttätige junge Männer, die aufeinander losgingen, sondern 
gleichzeitig auch männliche Opfer, die sich an die Beratungsstelle wenden 
würden. In Zusammenhang mit gewalttätigen Auseinandersetzungen unter 
jungen Männern und obwohl auf die Männerrolle verwiesen wird, wird hier 
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nicht von Täterschaft gesprochen, sondern von Opfererfahrungen, welche die 
Betro%enen in die BObB führten. Bei den Ausführungen zur Gewalt unter 
Gefängnisinsassen wird der Widerspruch zwischen Opfer- und Täterschaft 
explizit als gesellschaftlich konstruiert benannt und infrage gestellt: 

Im eingangs erwähnten Bereich der Gewalt unter Gefängnisinsassen 
beispielsweise !nden bekanntlich gewalttätige Übergri%e statt, ohne 
dass diese jedoch in der Regel strafrechtlich weiter verfolgt werden. 
Täter können nach allgemeiner Anschauung nach wie vor nicht Opfer 
sein. Die Folge ist, dass die betro%enen Männer unserer Beratungsstelle 
nicht gemeldet werden und nicht von den ihnen zustehenden Rechten 
Gebrauch machen können. (BObB 2002: 6)

In dem schwerpunktmässigen Bericht zu männlichen Opfern wird des 
Weiteren an verschiedenen Stellen auf Männlichkeit Bezug genommen. So 
heisst es zu Beginn im zweiten Absatz: 

Das traditionelle Männerbild hat die Gesellschaft bis anhin weitge-
hend daran gehindert, Männer als Opfer wahrzunehmen. […] Die 
generalisierend unterstellte Verbindung von Männern mit Macht und 
Täterschaft verhindert oftmals die Wahrnehmung der Situation aller 
gewaltbetro%enen Männer. Selbst die betro%enen Männer, die mithin 
Teil unserer Gesellschaft sind, unterliegen dem Mythos der eigenen 
Unverletzbarkeit. (BObB 2002: 5)

Hier wird – wie im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs – Männlichkeit als 
Hemmnis für das Mitteilen der Opfererfahrung und das Inanspruchnehmen 
von Hilfe dargestellt. Im Unterschied zu den ö%entlichen Debatten wird dieses 
Hemmnis jedoch nicht weiter auf der individuellen Ebene der gewaltbetro%e-
nen Männer und als Gefühl des Versagens und der Schwäche der Betro%enen 
beschrieben. Was schon im obigen Zitat ersichtlich wird, bildet auch den 
weiteren Grundtenor des Artikels: Männlichkeit wird in Beziehung gesetzt 
zur Gesellschaft. Diese würde durch das «traditionelle Männerbild» daran 
gehindert, Männer als Opfer wahrzunehmen. Die Gesellschaft unterstelle 
eine Verbindung von Männern mit Macht und Täterschaft. Gesellschaft wird 
auch als «helfende Berufe» konkretisiert: «Wiederholte negative Erfahrungen 
[der Betro%enen mit Professionellen], sowie eine unter den helfenden Beru-
fen noch weit verbreitete Tabuisierung von männlichen Opfern machen es 
diesen nicht leicht, sich in der Rolle des Opfers die entsprechende Hilfe zu 
holen» (BObB 2002: 10). Nicht die bei den männlichen Opfern verortete 
Männlichkeit erschwert also den Weg zum Opferstatus (so der Diskurs), son-
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dern die mit den gesellschaftlichen Männlichkeitsvorstellungen verbundene 
«Tabuisierung» männlicher Opfer durch diejenigen Einrichtungen, welche 
für verschiedenste Unterstützungsleistungen zuständig sind. Problematisiert 
werden also die Gesellschaft und die «helfenden Berufe», welche männliche 
Opfer aufgrund bestimmter Männlichkeitsvorstellungen ausblenden. Dort 
wird denn auch Veränderung gefordert: «Erst eine Sensibilisierung gegenüber 
den verschiedenen Gebieten, in denen Jungen und Männer Gewaltübergri%en 
ausgesetzt sind, wird ermöglichen, die soziale Problemlage männlicher Opfer 
zu erfassen» (BObB 2002: 10). Und etwas weiter im Text wird angeführt, dass 
sich ein «echter» gesellschaftlicher Wandel im Hinblick auf das Zusammen-
leben der Geschlechter erst würde vollziehen können, wenn «Männern erlaubt 
[sei], sich als Opfer zu outen und ihre Verletzlichkeit preis zu geben» (BObB 
2002: 11). Nicht nur um den vielfältigen Problemen männlicher Opfer gerecht 
werden zu können, sondern auch, um «echten» gesellschaftlichen Wandel 
einzuleiten, werden also die Sensibilisierung für und die Berücksichtigung 
von männlichen Opfern gefordert. Mit einem derartigen In-Beziehung-Setzen 
von männlichen Opfererfahrungen, Männlichkeit und Gesellschaft wird die 
#ematik männlicher Opfer in einem gesellschaftlich-kulturellen Rahmen 
situiert, der über die Opferhilfeberatung hinausreicht. Derartig ausgestal-
tete Erläuterungen !nden sich in den Jahresberichten der BObB nur bei der 
#ematik der männlichen Opfer. Ansonsten bewegen sich die Ausführungen 
im Rahmen der Opferhilfe selbst und es wird vorwiegend sachlich informiert 
und weniger kritisch hinterfragt.

Im Jahresbericht 2002 (BObB 2003: 6) wird kurz Bezug genommen auf 
die positiven Reaktionen zum Schwerpunktthema des Jahresberichtes 2001 
über männliche Opfer. Es wird auf die verschiedenen Rückmeldungen seitens 
Professioneller und Betro%ener verwiesen sowie auf eine «Impulsveranstal-
tung» zur #ematik der männlichen Opfer, welche die BObB aufgrund dieses 
Leitartikels an der Fachhochschule für Soziale Arbeit habe bestreiten können. 
Durch die Erwähnung dieser positiven Reaktionen wird die Wichtig keit der 
#ematik männlicher Opfer noch zusätzlich untermauert. Im Jahresbericht 
des darau%olgenden Jahres (2003) wird in einem zweiseitigen Bericht dar-
auf hingewiesen, dass jetzt neu ein Mann im Team angestellt sei. In diesem 
Zusammenhang heisst es unter anderem: 

Mit dieser Anstellung wird die BObB nicht nur ihrem Angebot als 
Anlaufstelle für gewaltbetro%ene Männer und männliche Opfer von 
Sexualdelikten gerecht, sondern bietet eine weitere Voraussetzung, um 
ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen – nämlich, dass jedes  Opfer eine 
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gleichgeschlechtliche Person als Berater wünschen kann … (BObB 
2004: 7)

Im Zitat wird deutlich, dass sich die BObB – wenn auch nicht explizit in 
der Bezeichnung der Beratungsstelle ersichtlich – als Anlaufstelle für männliche 
Opfer de!niert, deren Bedürfnisse, zum Beispiel im Hinblick auf das Geschlecht 
der beratenden Person, berücksichtigt würden. Im Jahresbericht 2005 wird 
die Positionierung der BObB als zuständig für männliche Gewaltopfer noch 
deutlicher formuliert: «Als allgemeine Beratungsstelle und als einzige Stelle, 
die männliche Opfer von Straftaten betreut, sind wir bestrebt, Schnittstellen 
zu weiteren Männer-Beratungsstellen zu klären und die Interessen betro%ener 
Männer in die ö%entliche Diskussion einzubringen» (BObB 2006: 4). Die 
BObB wird hier als einzige Stelle für männliche Opfer bezeichnet und hebt in 
dieser Position ihr über die Opferhilfeberatung hinausreichendes Engagement 
für männliche Opfer in der Ö%entlichkeit und im Gefüge der verschiedenen 
sozialen Organisationen hervor. Sie tut dies jedoch – ihrer explizit angelegten 
Zielgruppenneutralität entsprechend – nicht als Opferhilfeberatungsstelle für 
Männer, sondern als «allgemeine Beratungsstelle», die – so heisst es einige 
Jahre zuvor beim Schwerpunktbericht zu männlichen Opfern  – «sowohl 
Frauen als auch Männern o%en[steht]» (BObB 2002: 5).

Die BObB greift also in ihrem Handeln den in ihr implizit angeleg-
ten Raum für männliche Opfer auf. Sie handelt entsprechend ihrer implizit 
angelegten Bestimmung und positioniert sich explizit als Anlaufstelle für 
männliche Opfer. Diese Positionierung ist verbunden mit einem über die 
Einrichtung hinausreichenden Engagement für die #ematik männlicher 
Opfer. Mit dieser Füllung des implizit angelegten Raums für männliche 
Opfer geht eine gewisse Umkehrung des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses 
innerhalb des institutionellen Rahmens der BObB einher. Nicht weiblichen, 
sondern männlichen Opfern wird eigener Raum als spezi!sche Opfergruppe 
mit besonderen Bedürfnissen zugestanden, währenddessen weibliche und 
nicht männliche Opfer in den allgemeinen, neutralen #ematisierungen der 
Opferhilfe mitgemeint sind. In dem Sprechen über männliche Opfer werden 
die Häu!gkeit männlicher Gewaltbetro%enheit und die Vielfalt männlicher 
Gewalterfahrungen hervorgehoben. Es wird kein Widerspruch zwischen 
Täterschaft und Opferstatus hergestellt. Vielmehr wird ein derartiger Wi-
derspruch als allgemeinhin angenommen beschrieben und infrage gestellt. 
Männlichkeit wird zwar angesprochen, jedoch nicht auf der individuellen 
Ebene der gewalt betro%enen Männer und in Form eines Verlusts von Männ-
lichkeit. Sie wird vielmehr in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang 
verortet, welcher Männern den Opferstatus aberkennt.
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 Fachbereich männer plus – Resultat eines Handelns in Strukturen

Die im Gründungsprozess der Opferhilfeberatung implizit angelegte 
Bestimmung der BObB als Opferhilfe für Männer, welche die Einrichtung 
in ihrem Handeln selbst aufgreift und ausfüllt, mündet letztlich in den 
Fachbereich «männer plus» der ab dem Jahr 2007 bestehenden OHbB. Der 
Fachbereich «männer plus» ist zuständig für Männer ab 18 Jahren, welche 
Opfer häuslicher und sexueller Gewalt sind (Pendant zum Fachbereich «limit» 
für Frauen der gleichen Deliktgruppen), und für männliche Jugendliche von 
16–18 Jahren, die Opfer aller OHG-relevanter Straftaten ausser Verkehrs-
delikten sind (OHbB 2008: 12). Die Idee für einen eigenen Fachbereich für 
Männer/männliche Jugendliche geben nicht die Kantone vor. Diese Idee sei 
an einem gemeinsamen Workshop der vier Beratungsstellen (BObB, «Nottele-
fon», «Triangel», FHB) in der Anfangszeit des vorgegeben Fusionsprozesses 
entstanden, führt Esther Stich aus. Die Scha%ung eines eigenen Fachbereiches 
für männliche Opfer wird von den Beteiligten nicht mit den spezi!schen 
Bedürfnissen der männlichen Opfer begründet. Männliche Opfer seien ja 
immer schon bei der BObB beraten worden, erzählt Esther Stich. «Man 
soll wissen, dass es das speziell braucht» (Esther Stich, Interviewzitat) gibt 
sie als hauptsächliche Motivation für die Gründung von «männer plus» an. 
Ähnlich äussert sich auch Paolo Fraschina, Interviewpartner und langjähriger 
Mitarbeiter der BObB und später der OHbB: 

Also, es ist nicht nur ein Bedürfnis da [seitens der gewaltbetro%enen 
Männer], sondern es ist vor allem auch das gewesen, dass wir das aus-
gleichen. Es gibt auch Männer, die Opfer sind und es gibt auch Männer, 
die Opfer von häuslicher Gewalt sind. […] Das ist ein sehr grosses 
Bedürfnis gewesen. Dass wir auf mehr politischer Ebene sagen können, 
es gibt eine Fachstelle für Männer. (Paolo Fraschina, Interviewzitat)

Die Scha%ung eines Fachbereichs für männliche Opfer wird also in 
erster Linie als politisches Zeichen für die Sensibilisierung der Ö%entlichkeit 
verstanden, was sich dann nachfolgend – so die Ho%nung – positiv für die 
gewaltbetro%enen Männer und Jungen auswirke. Die Gründung von «männer 
plus» stellt damit die Fortsetzung des schon oben herausgearbeiteten gesell-
schaftskritischen Engagements der BObB und ihres Appells für die Aner-
kennung des Opferstatus von Männern (und männlichen Jugendlichen) dar.

Alle vier in den Fusionsprozess einbezogenen Stellen sprechen sich für 
die Realisierung dieses neuen Fachbereichs aus. Auch die Kantone stehen der 
Idee positiv gegenüber. Die positive Haltung aller Beteiligten ist zum einen 
darauf zurückzuführen, dass ein gesonderter Raum für männliche Opfer in 
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den Strukturen der Opferhilfeberatung schon lange angelegt ist. Die Expli-
zit-Machung dieses implizit angelegten Raumes durch die Scha%ung von 
«männer plus» stellt also ein Handeln in und nicht gegen Strukturen dar und 
stösst somit auf wenig Widerstand. Zum anderen ist mit der Gründung des 
neuen Fachbereichs keine Erhöhung der Subventionen verbunden. Die OHbB 
fordert von den Kantonen nicht mehr Geld für die Realisierung zusätzlicher 
Aufgaben. Denn es handelt sich nicht um zusätzliche Aufgaben, sondern in 
erster Linie um eine explizite Benennung bereits geleisteter Aufgaben.

Mit Blick auf Art und Ausmass der Gewaltbetro%enheit von Männern 
muss Sinn und Zweck eines Fachbereichs, der für gewaltbetro%ene Männer 
zuständig ist, sich jedoch lediglich an Männer richtet, die Opfer häuslicher 
und sexueller Gewalt sind, infrage gestellt werden. Eine solche Ausrichtung 
macht bei weiblichen Opfern Sinn, werden diese doch zu einem grossen Teil 
Opfer häuslicher und sexueller Gewalt (siehe Kap. 2.2). Mit einem Fachbereich 
respektive einer Beratungsstelle, welche sich an weibliche Opfer häuslicher und 
sexueller Gewalt richtet, kann demnach ein grosser Teil der gewalt betro%enen 
Frauen erreicht werden. Männer werden dagegen hauptsächlich Opfer von 
Gewaltstraftaten im ausserhäuslichen Raum und nicht gegen die sexuelle 
Integrität. Diese «männerspezi!sche» Gewalt unterscheidet sich also von 
der «frauenspezi!schen» Gewalt. Ein Beratungsangebot, welches inhaltlich 
begründet würde, müsste diese geschlechterspezi!schen Unterschiede in der 
Gewaltbetro%enheit einbeziehen. Denn auch wenn häusliche und sexuelle 
Gewalt gegen Männer stark tabuisiert ist, schliesst ein eigens dafür gescha%enes 
Angebot doch den überwiegenden Teil der Opfererfahrungen von Männern 
aus. Ein derartiger Fachbereich lenkt also von den hauptsächlichen Arten und 
Orten der Gewaltbetro%enheit von Männern ab. Er kann darüber hinaus das 
Bild vermitteln, Männer seien in ebenso hohem Ausmass und ebenso stark 
von häuslicher und sexueller Gewalt betro%en wie  Frauen. Davon kann beim 
jetzigen Forschungsstand jedoch nicht ausgegangen werden. Wie die betei-
ligten Beratungsstellen selbst zum Ausdruck bringen, ist die Motivation für 
die Gründung von «männer plus» jedoch auch kaum inhaltlich begründet. 
Damit sollte vielmehr ein politisches Zeichen gesetzt werden. Ausserdem habe 
man «das ausgleichen» wollen, berichtet Paolo Fraschina im Zitat oben. Ein 
derartiges Bemühen um Ausgleich !ndet sich ganz zentral und von Anfang 
an in den Interessen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, welche 
aus ihrer geldgebenden Machtposition heraus in diese Richtung steuern und 
eingreifen. Das Ausgleichen, Austarieren, Nivellieren zwischen den Interessen 
und Ausrichtungen der beteiligten Stellen ist also Teil der Opferhilfebera-
tungsstruktur der beiden Basler Kantone und kommt hier im Handeln der 
Beratungsstellen zum Ausdruck: Wenn es einen Fachbereich speziell für Frauen 
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gibt, die Opfer sexueller und häuslicher Gewalt werden und in welchem nur 
Frauen arbeiten («limit»), sollte es im Sinne eines Ausgleichens und Aus-
balancierens auch einen solchen für Männer geben, in welchem nur Männer 
arbeiten. Mit «männer plus» wird ein derartiger Fachbereich gescha%en. Die 
Fokussierung des neu gescha%enen Angebots auf männliche, jugendliche Opfer 
aller OHG-relevanten Straftaten (ausser Verkehrsdelikte) ab 16 Jahren fusst 
im Unterschied dazu auf eine inhaltliche Begründung. Sowohl Renate Ahrens, 
Interviewpartnerin und langjährige Mitarbeiterin von «Triangel», als auch 
Paolo Fraschina führen an, dass jugendlichen männlichen Gewaltbetro%enen 
explizit und in besonderem Masse Platz eingeräumt werden solle, seien sie 
doch zum einen besonders gewaltbetro%en und zum anderen verhältnismässig 
selten in der Opferberatung zu !nden.

 Triangel – auch zuständig für minderjährige männliche Opfer  
von Gewalt

Die Beratungsstelle «Triangel» wird im Jahr 1997 als Opferhilfe-Bera-
tungsstelle für gewaltbetro%ene Kinder und Jugendliche aller OHG-relevanten 
Straftaten (ausser Verkehrsdelikten) erö%net. Ähnlich wie für das «Nottelefon» 
herausgearbeitet, beschreibt auch Renate Ahrens einen Legitimierungsdruck: 
«Wir von Triangel, wir mussten uns überhaupt erst einmal beweisen. Wir 
waren die jüngste und kleinste Stelle und mussten sowieso erst einmal über-
haupt eine Daseinsberechtigung haben.» Es habe eine gewisse Konkurrenz 
zu den beiden anderen Angeboten gegeben (BObB und «Nottelefon»). Dazu 
äussert sich Renate Ahrens folgendermassen: 

Wir können nicht alleine mit Fallzahlen punkten. Weil, wir arbeiten 
mit Kindern und Jugendlichen oder eben mit Jugendlichen selber und 
das sind manchmal sehr sehr komplexe Geschichten. Und Verdacht 
auf sexuelle Ausbeutung, das ist manchmal wirklich eine Puzzlearbeit 
[…] Und da können wir nicht einfach sagen, oh jetzt haben wir mal 
zehn Fälle hintereinander gehabt. Da ist ein Fall für sich schon sehr 
arbeitsintensiv. (Renate Ahrens, Interviewzitat)

Gerade diese Komplexität und der damit verbundene Zeitaufwand der 
Beratungsprozesse bei minderjährigen Gewaltbetro%enen sei aber von der 
BObB, dem «Nottelefon» und den Kantonen nicht ohne weiteres anerkannt 
worden, führt Renate Ahrens weiter aus. Der Legitimierungsdruck wird 
also nicht nur in Verbindung zur Neuheit des Angebots gebracht, sondern 
auch in Beziehung gesetzt zum Spezi!schen der Beratung gewaltbetro%ener 
Minderjähriger.
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Die Beratungsstelle «Triangel» greift in ihrem Handeln ihre explizit 
benannte Zuständigkeit als Anlaufstelle für minderjährige Opfer beiden 
 Geschlechts auf. In den Jahresberichten werden von Anfang an sowohl 
weibliche als auch männliche Kinder und Jugendliche angesprochen und 
Opferbeispiele beider Geschlechter angeführt. Die Situationen der Betro%enen 
werden anhand ausführlicher Beispielgeschichten geschildert und die eigene 
Arbeit wird in ihrer Komplexität und Zeitintensität beschrieben. Bis zum Jahr 
2002 beziehen sich die Ausführungen hauptsächlich auf sexuelle Gewalt und 
nachrangig auf Körperverletzungen. So wird zum Beispiel im Jahresbericht 
1999 (Triangel 2000: 6–9) die Zusammenarbeit mit der Schule und die 
Komplexität der Beratung anhand eines anonymisierten Beispiels dargestellt, 
in welchem eine Lehrerin sich wegen des Verdachts auf sexuelle Ausbeutung 
bei einer ihrer Schülerinnen an die Beratungsstelle wendet. Im Jahresbericht 
2000 werden zuerst mögliche, au%ällige Verhaltensweisen sexuell ausgebeu-
teter Mädchen und Jungen beschrieben. Danach werden Schwierigkeiten 
und Besonderheiten der Beratung von Erwachsenen, welche eine sexuelle 
Ausbeutung bei einem Kind/Jugendlichen in ihrem näheren Umfeld vermu-
ten, anhand eines konkreten anonymisierten Beispiels mit einem weiblichen 
und männlichen Opfer ausgeführt (Triangel 2001: 6–10). In den neueren 
Jahresberichten werden vermehrt auch die #ematiken der Jugendgewalt 
(Triangel 2004, 2007) und die Besonderheiten der Beratung gewaltbetro%ener 
Kinder und Jugendlicher aus anderen Kulturkreisen einbezogen (Triangel 
2006). Häusliche Gewalt dagegen wird weder in den älteren noch neueren 
Jahresberichten näher thematisiert. In die Berichte zur Jugendgewalt "iessen 
Beschreibungen der Situation und Beratung der Opfer ein. Dabei wird die 
Täter-Opfer-Dichotomie sowohl in ihrer grundsätzlichen Unvereinbarkeit 
als auch in ihrer geschlechterspezi!schen Festlegung Täter gleich männlich 
und Opfer gleich weiblich aufgebrochen. Nicht nur weibliche und männliche 
jugendliche Opfer werden in die Schilderungen einbezogen, sondern auch 
die Situationen weiblicher und männlicher Täter/-innen ( Triangel 2004: 
10–15). Darüber hinaus wird festgestellt, dass im Bereich der Jugendgewalt 
«nicht immer ganz klar [sei], wer eigentlich Opfer und wer Täter ist» (Triangel 
2007: 5) und dass die Beratungsstelle in der Beratung der Opfer auch mit 
der «Not der Täter» (Triangel 2007: 5) konfrontiert werde.

Männliche Opfer werden in den Jahresberichten wiederholt aufgegri%en 
und zwar in ähnlicher Art und Weise, wie für die BObB weiter oben heraus-
gearbeitet (Triangel 2002: 10–13; 2004: 8–9; 2005: 10). Mehr noch als bei der 
BObB und entsprechend den sonstigen Erläuterungen in den Jahresberichten 
von «Triangel» werden die Situationen der Betro%enen und die Komplexität 
der Beratung detailliert beschrieben. Gesellschaftskritik dagegen fehlt. Die 
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Ausführungen bleiben im Rahmen der Opferhilfe verortet. In diesem Sinne 
sind im Jahresbericht 2006 den Gewalterfahrungen männlicher Jugendlicher 
und ihrer Beratung zwei Seiten gewidmet (Triangel 2007: 9–10). Hierbei 
werden die Gewalterfahrungen und das damit verbundene Leiden männlicher 
Opfer ausführlich geschildert, wie folgendes Zitat verdeutlicht: 

Es sind oftmals Erfahrungen, in denen Jugendliche eine massive 
Grenzverletzung erlitten haben - häu!g gekoppelt an das Erleben von 
Todesangst - und dann innerlich erschüttert, verunsichert oder auch 
masslos wütend zurückbleiben. In der Folgezeit kann es zu schweren 
Schlaf- und Konzentrationsstörungen kommen, weil die Bilder der Tat 
ihnen immer wieder vor Augen stehen, verbunden mit einer inneren 
Verunsicherung und Angst, die sie nicht mehr kontrollieren können. 
Es könnte ja immer wieder geschehen, und letztlich gibt es keinen 
sicheren Ort ausser vielleicht zu Hause, weswegen Aussenkontakte 
vermieden werden. (Triangel 2007: 9)

Eine derartig ausführliche Beschreibung der Lebenssituationen und des 
Leidens gewaltbetro%ener männlicher Jugendlicher als zutiefst und existentiell 
erschüttert und verbunden mit vielfältigen Beeinträchtigungen, die der Hilfe 
bedürfen, !nden sich in den Jahresberichten der untersuchten Beratungsstellen 
und im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs in dieser Detailliertheit ausschliesslich 
bei weiblichen Opfern oder bei #ematisierungen, in welchen das Geschlecht 
der Opfer nicht erwähnt oder wenn doch genannt, nicht weiter berücksichtigt 
wird. Hier aber ist es in den Kontext einer Berichterstattung gestellt, die sich 
männlichen gewaltbetro%enen Jugendlichen widmet.

In der Opferhilfeberatungsstruktur der Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft ist separater Raum für männliche Opfer von Beginn an 
implizit angelegt. Diese Anlage ist das Resultat der Aushandlung und Aus-
balancierung der unterschiedlichen Interessen rund um die Gründung der 
Opferhilfeberatung. Wesentlich für das Zustandekommen dieses für männ-
liche Opfer angelegten Raumes ist zum einen das Interesse der Kantone an 
einer zentralen Struktur mit wenigen, breit ausgerichteten und voneinander 
abgegrenzten Beratungsstellen und zum anderen das Interesse der frauenspe-
zi!schen Beratungsstellen, ihr Tätigkeitsgebiet im Rahmen der Opferhilfe 
fortzuführen und damit die Einrichtung !nanziell abzusichern. Die Verbin-
dung dieser beiden Interessen scha%t nicht nur Raum für weibliche, sondern 
auch für männliche Opfer. Denn weil das «Nottelefon» erfolgreich um einen 
eigenständigen Raum für die Begleitung weiblicher Opfer innerhalb der 
Opferhilfe kämpft, wird in einer zweigliedrigen Struktur, welche vom Inter-



361

esse des Ausbalancierens und der breiten Ausrichtung getragen ist, ebenfalls 
eigenständiger Raum für die Begleitung männlicher Opfer gescha%en: eine 
Stelle für Frauen, die zweite für Männer. In diesen Aushandlungsprozessen 
ist tendenziell auch ein intentionales Handeln der Kantone in Richtung des 
explizit benannten Einbezugs männlicher Opfer sichtbar, vordergründig ist 
es jedoch nicht. Ob mit der Anerkennung nur einer einzigen allgemeinen 
Opferhilfe-Beratungsstelle für alle Opfergruppen ein separater Raum für 
männliche Opfer gleichermassen möglich gewesen wäre, erscheint fraglich. 
Vor dem Hintergrund des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses und der nach-
gezeichneten Entwicklung der BOH im Kanton Bern ist zu vermuten, dass eine 
Stelle für alle Opfergruppen Gefahr läuft, von der #ematik der häuslichen 
und sexuellen Gewalt vereinnahmt zu werden. Denn die Dringlichkeit und 
Komplexität dieser beiden Gewaltbereiche und der von ihnen betro%enen 
zumeist weiblichen Opfer sind mittlerweile und nicht zuletzt dank eines 
frauenbewegten Engagements als soziale Probleme anerkannt und es exis-
tieren verschiedene staatliche Massnahmen zu ihrer Bekämpfung und zur 
Behandlung der Folgen. Eine davon ist die Opferhilfe. Bei der Scha%ung der 
Beratungsstelle «Triangel» werden männliche Opfer erneut einbezogen, dieses 
Mal weniger implizit als vielmehr explizit benannt und zwar von Seiten der 
Kantone. Mit der Vorgabe zur Fusion kommt schliesslich doch noch eine 
einzige Beratungsstelle für alle Opfergruppen zustande. Das passiert jedoch, 
nachdem separater Raum für gewaltbetro%ene Männer, Frauen und weibliche 
sowie männliche Minderjährige sowohl strukturell angelegt als auch über die 
Zeit durch das Handeln der Beteiligten gefüllt ist. In vier eigenständigen 
Fachbereichen haben diese separaten Räume für weibliche, männliche und 
minderjährige Opfer in der OHbB weiterhin Bestand. Mit der sofortigen 
Scha%ung einer einzigen Beratungsstelle im Jahr 1993 dagegen wären diese 
separaten Räume in der Struktur der Stelle vermutlich nicht angelegt worden.

Das aktive und kontinuierliche Ausbalancieren der Interessen an spe-
zi!scher Beratung für weibliche Opfer einerseits und an möglichst wenigen 
und breit ausgerichteten Angeboten andererseits scha%t in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft also den Möglichkeitsraum für die #ema-
tisierung männlicher Opfer. Diesen Möglichkeitsraum festigen die Kantone, 
indem sie neben der notwendigen spezi!schen Beratung für minderjährige 
weibliche Opfer sexueller Gewalt auch die notwendige Beratung minderjäh-
riger männlicher Opfer der gleichen Deliktgruppen ansprechen. Darüber 
hinaus füllen die BObB und «Triangel» diesen Möglichkeitsraum mit ihrem 
Handeln. Erstere positioniert sich explizit als Anlaufstelle für männliche  Opfer 
und letztere als auch zuständig für Beratung und Bedürfnisse männlicher 
Minderjähriger, die von Gewalt betro%en sind. In der so angelegten und 
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durch das Handeln der Beteiligten gefüllten Opferhilfeberatungsstruktur der 
beiden Basler Kantone manifestiert sich der ö%entliche Opferhilfe-Diskurs 
in veränderter Ausgestaltung. Wie im Diskurs werden weibliche Opfer als 
zahlenmässig und als besonders gewaltbetro%en hervorgehoben (vom «Not-
telefon»). Dies erfolgt jedoch anders als in den ö%entlichen Debatten nicht 
unter dem «Deckmantel» geschlechtsneutraler Formulierungen, sondern mit 
expliziter Benennung des weiblichen Geschlechts der Opfer. Gleichzeitig und 
ebenfalls anders als im ö%entlichen Diskurs werden auch männliche Opfer in 
ihrer zahlenmässigen und besonderen Gewaltbetro%enheit angesprochen und 
die Beeinträchtigungen der (jugendlichen) männlichen Gewaltopfer werden 
detailliert beschrieben (von der BObB und «Triangel»). Der ausbalancierend 
angelegten Struktur entsprechend informieren die Kantone Basel-Stadt (JSD 
und SID 2012a) und Basel-Landschaft (SID 2012) auf ihrer Homepage sowohl 
sprachlich als auch bildhaft ohne spezi!sche Schwerpunktsetzungen über die 
Opferhilfe. Unter anderem ist die Rede davon, dass «Opfer, die durch eine 
Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmit-
telbar verletzt worden sind», beraten werden und dass «Frauen, Männer, 
Jugendliche und Kinder» angesprochen sind (SID 2012).

In den Kapiteln 6.2.1 und 6.2.2 wurden Entstehung und Entwicklung 
der Opferhilfeberatung im Kanton Bern und in den Kantonen Basel-Stadt/
Basel-Landschaft dargestellt. Im Blickfeld standen dabei diejenigen Aspek-
te, welche im Hinblick auf den gleichwertigen Einbezug weiblicher und 
männlicher Opfer relevant sind. Die Kantone wurden ausgewählt, weil sie 
im Geschlech terverhältnis der beratenen Opfer weitestgehend di%erieren. 
Während im Kanton Bern der prozentuale Anteil beratener männlicher Opfer 
17% und derjenige weiblicher Opfer 83% beträgt, liegt dieses Verhältnis in den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft bei 37% zu 63%. Umgerechnet 
auf die Einwohner/-innenzahl werden im Kanton Bern halb so viele männliche 
Opfer pro 10’000 Einwohner und eineinhalbmal so viele weibliche Opfer 
pro 10’000 Einwohnerinnen beraten wie in den Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft. Die Opferhilfeberatung ist in der Kompetenz der Kantone, 
so sieht es das OHG vor. Deswegen wurden Entstehung und Entwicklung 
der Opferhilfeberatung innerhalb des jeweiligen institutionellen Rahmens 
der ausgewählten Kantone erarbeitet und zwar als eine Manifestation des 
ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses unter den institutionellen Bedingungen 
der jeweiligen Kantone. Das vorliegende Kapitel nun ist einem Vergleich 
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der erarbeiteten Opferhilfeberatungsstruktur in den ausgewählten Kantonen 
gewidmet.

Im Kanton Bern ist die Opferhilfeberatung hauptsächlich durch die 
Form der Beratung (ambulant und stationär) und die Region (#un-Berner 
Oberland, Bern, Biel/Seeland/Jura) strukturiert. In drei Regionen existiert 
jeweils ein stationäres Angebot für Frauen und deren Kinder, die von häus-
licher Gewalt betro%en sind. Darüber hinaus besteht in jeder Region eine 
ambulante Beratungsstelle, welche sich an weibliche Opfer häuslicher und/
oder sexueller Gewalt richtet. Für die restlichen Opfergruppen ist die all-
gemeine Opferhilfe-Beratungsstelle mit Hauptsitz in Bern und Zweigstelle 
in Biel zuständig. Da durch die frauenspezi!schen ambulanten Beratungs-
stellen die Betreuung weiblicher Opfer sexueller und häuslicher Gewalt 
nicht in allen drei Regionen gleichermassen abgedeckt ist, ist die allgemeine 
Opferhilfe-Beratungsstelle je nach Region ebenfalls zuständig für diese Op-
fergruppen. Die bestehende Struktur der Opferhilfeberatung ist das Resultat 
eines Aushandlungs- und Entwicklungsprozesses, in welchem die Interessen 
mehrerer Akteur/-innen zusammen"iessen. Die schon zu Beginn der 1990er 
Jahre bestehenden respektive im Entstehen begri%enen ambulanten und sta-
tionären frauenspezi!schen Beratungsstellen der Opferbetreuung setzen sich 
dafür ein, mit der Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages ihre Existenz 
!nanziell besser abzusichern und gleichzeitig ein Mehr an gesellschaftlicher 
Anerkennung zu erlangen. Der Kanton – als geldgebende Institution in einer 
Machtposition – geht mit einer praxisbezogenen, pragmatischen und wenig 
steuernden Haltung an die Scha%ung der Opferhilfeberatung. Die Arbeit 
der schon bestehenden respektive im Entstehen begri%enen ambulanten und 
stationären frauenspezi!schen Einrichtungen für von häuslicher und sexueller 
Gewalt betro%ene Frauen und deren Kinder – zunächst in zwei und später 
in drei Regionen angesiedelt – werden in ihrer selbstgewählten Ausrichtung 
und Tätigkeit vollumfänglich als Opferhilfe-Beratungsstellen anerkannt. 
Für die dadurch nicht abgedeckten Opfergruppen wird eine allgemeine 
Beratungsstelle gescha%en.

In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft ist die Opferhilfe-
beratung hauptsächlich durch das Geschlecht (weiblich und andere/männlich) 
und das Alter der Opfer (minderjährig und erwachsen) sowie bestimmte ge-
schlechterspezi!sche Straftatengruppen strukturiert (häusliche/sexuelle Gewalt 
einerseits, ausserhäusliche und nicht gegen die sexuelle Integrität gerichtete 
Gewalt andererseits). Seit 2007 existiert eine einzige Beratungsstelle mit vier 
Fachbereichen, in welcher sich die bis dahin unabhängigen drei Opferhil-
fe-Beratungsstellen (und die nicht als Opferhilfe-Beratungsstelle anerkannte 
FHB) auf Vorgabe der Kantone zusammenschliessen. Die vier Fachbereiche 
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der Beratungsstelle entspringen den Tätigkeitsfeldern der vorher bestehenden 
Opferhilfe-Beratungsstellen: Eine Einrichtung ist hauptsächlich zuständig für 
weibliche Opfer sexueller und häuslicher Gewalt; die zweite Organisation 
richtet sich an männliche Opfer aller OHG-relevanter Straftaten und an 
weibliche Opfer ausserhäuslicher und nicht die sexuelle Integrität betre%ende 
Straftaten; die dritte Beratungsstelle betreut minderjährige weibliche und 
männliche Opfer von Gewalt. Die bestehende Opferhilfeberatungsstruktur 
ist das Resultat eines Aushandlungs- und Entwicklungsprozesses, in welchem 
die Interessen verschiedener Akteur/-innen ausbalanciert werden. Wie im 
Kanton Bern und aus gleichen Gründen setzen sich die Anfang der 1990er 
Jahre schon bestehenden ambulanten frauenspezi!schen Einrichtungen der 
Opferbetreuung für die Übernahme des Opferhilfeberatungsauftrages in ihrem 
Tätigkeitsfeld ein. Die Kantone planen eine zentrale Struktur mit eigentlich 
nur einer einzigen allgemeinen und zielgruppenneutralen Beratungsstelle 
für alle Opfergruppen. Beratung im Rahmen des OHG umgrenzen sie als 
auf jeden Fall ambulant und neben der unabdingbar notwendigen psycho-
logischen Stabilisierung in grossem Masse als Verwaltung aller Belange der 
Opfer. Neben der zielgruppenneutralen Beratungsstelle werden zwar letztlich 
zwei auf weibliche Opfer sexueller Gewalt ausgerichtete respektive für diese 
geplante Einrichtungen anerkannt. Sie müssen auf Vorgabe der Kantone ihr 
Angebot jedoch ausweiten auf alle gewaltbetro%enen Frauen beziehungsweise 
auf alle gewaltbetro%enen Kinder und Jugendliche.

Die verschiedenartige Entwicklung der Opferhilfeberatung kann nicht 
mit einem unterschiedlichen Stellenwert der Opferhilfe als Ganzes in Verbin-
dung gebracht werden. Sowohl im Kanton Bern als auch in den Kantonen 
Basel-Stadt/Basel-Landschaft existiert ein vergleichsweise gut ausgebautes Op-
ferhilfeberatungsangebot. Die Anzahl Beratener pro 10’000 Einwohner/-innen 
liegt über dem schweizweiten Durchschnitt. Von allen Interviewpartner/-innen 
wurde bestätigt, dass die Kantone darum bemüht sind, das OHG im Sinne der 
Opfer umzusetzen und dazu !nanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Im 
Zeitraum von 2000–2010 steigen die Pro-Kopf-Ausgaben der Opferhilfe im 
Kanton Bern von CHF 2.58 auf CHF 4.21 und in den Kantonen Basel-Stadt 
sowie Basel-Landschaft von CHF 2.66 auf CHF 3.42.227 Bis zum Jahr 2004 

227 Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde eine detaillierte Au"istung der 
jährlichen Ausgaben der untersuchten Kantone für die Opferhilfe insgesamt und 
gegliedert nach den Beratungsangeboten erstellt, für den Zeitraum 2000–2010. 
Die Angaben dazu wurden den Jahresberichten der Einrichtungen entnommen 
und wo notwendig durch Informationen der zuständigen Verwaltungseinheiten 
der Kantone ergänzt.
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liegen die Kantone Basel-Stadt/Basel-Landschaft bei den Pro-Kopf-Ausgaben 
vorne, danach der Kanton Bern.228

Das Bemühen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft um eine 
zentrale Organisation der Opferhilfeberatung ist vergleichsweise gross. Es 
kann zumindest teilweise in Verbindung mit der geringeren Grösse der beiden 
Kantone gesehen werden. Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
verfügen lediglich über ein Zehntel der Fläche des Kantons Bern sowie über 
halb so viele Einwohner/-innen und sind darüber hinaus nicht zweisprachig. 
Als dicht besiedelte, "ächenmässig kleine Kantone erscheint eine zentrale 
Organisation der Opferhilfe in einer einzigen Beratungsstelle naheliegend. 
Der vergleichsweise ausgeprägte Einbezug männlicher Opfer liegt jedoch 
nicht allein in dieser zentralen, durch die Kantone gesteuerten Organisation 
der Opferhilfe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft begründet. 
Genauso wenig wie die vergleichsweise geringe Berücksichtigung männlicher 
Opfer im Kanton Bern allein auf den dezentralen, wenig durch den Kanton 
gesteuerten Aufbau der Opferhilfe zurückgeführt werden kann. Von Relevanz 
ist vielmehr eine Verbindung dieser verschiedenartigen Haltungen der Kantone 
mit den Interessen der zur Zeit der Inkraftsetzung des OHG schon bestehenden 
respektive im Entstehen begri%enen frauenspezi!schen Einrichtungen. Diese 
Verbindung scha%t im Kanton Bern die Grundsteine für eine Beratungsstruktur, 
in welcher für Opfer häuslicher (und sexueller) Gewalt reichlich Raum angelegt 
ist. In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft dagegen wird durch 
diese Interessenver"echtung eine Beratungsstruktur gescha%en, in welcher 
für Opfer ausserhäuslicher Gewalt reichlich Raum angelegt ist. Die Struktur 
im Kanton Bern bindet – durch das Zusammen"iessen der verschiedenen, 
nah beieinander liegenden Interessen – alle als Opferhilfe-Beratungsstellen 
anerkannten oder gescha%enen Einrichtungen in die Betreuung weiblicher 
Opfer häuslicher (und/oder sexueller) Gewalt ein. Die Struktur in den Kan-

228 Auch in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre liegen die Pro-Kopf-Ausgaben der 
Opferhilfe im Kanton Bern tendenziell leicht unter denjenigen in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Es kann mit der Finanzkrise des Kantons Bern 
Mitte der 1990er Jahre in Verbindung gebracht werden, auf welche sowohl die 
Interviewpartner/-innen im Kanton Bern als auch die Jahresberichte der Einrich-
tungen Bezug nehmen. Das Mehr der Pro-Kopf-Ausgaben im Kanton Bern ab 
Mitte der 2000er Jahre ist in erster Linie auf die höheren Aufwendungen bei der 
!nanziellen Opferhilfe zurückzuführen. Betrachtet man lediglich die Betriebs-
kosten der ambulanten Beratungsstellen, so sind die Pro-Kopf-Ausgaben in den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft höher. Dies bedeutet, dass in den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft tendenziell und im Vergleich mit dem 
Kanton Bern mehr Geld für die Beratung und weniger für !nanzielle Opferhilfe 
ausgegeben wird, während es sich im Kanton Bern gerade umgekehrt verhält.
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tonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft scha%t – durch das Ausbalancieren 
und Austarieren der teilweise gegenläu!gen Interessen – Trennlinien zwischen 
den Bereichen der häuslichen und ausserhäuslichen Gewalt, zwischen weib-
lichen und männlichen sowie minderjährigen und erwachsenen Opfern. Die 
Beratungsstellen in den Kantonen greifen in ihrem eigenen Handeln ihre 
jeweilige implizit angelegte Zuständigkeit auf beziehungsweise können in 
dem Ge"echt der verschiedenen Stellen und Interessen nur schwer entgegen 
ihrer strukturellen Bestimmung handeln. Der so durch die Beratungstätigkeit 
gefüllte Raum für Opfer häuslicher respektive ausserhäuslicher Gewalt wider-
spiegelt sich in den Zahlen der OHS, wie in Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11:  Beratene Opfer nach Beziehung Opfer-Täterschaft und Geschlecht, 
Kantone Bern und Basel-Stadt/Basel-Landschaft, 2000–2010

Kanton Opfer/Täter/-in Männliche Opfer Weibliche Opfer Total
n % n % n %

BE Keine familiäre 
Beziehung

2456 61.2 6028 30.7 8484 35.9

Familiäre Beziehung 1559 38.8 13605 69.3 15164 64.1
Total 4015 100.0 19633 100.0 23648 100.0

BS/BL Keine familiäre 
Beziehung

2868 77.5 3166 50.2 6034 60.3

 Familiäre Beziehung 833 22.5 3142 49.8 3975 39.7
 Total 3701 100.0 6308 100.0 100.009 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.

Im Kanton Bern haben im Zeitraum von 2000–2010 64.1% der bera-
tenen Opfer eine familiäre Beziehung zur Täterschaft, handelt es sich also um 
häusliche Gewalt, in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft beträgt 
deren Anteil dagegen nur 39.7%. Bezieht man das Geschlecht der Opfer ein, 
so werden im Kanton Bern 69.3% der weiblichen Opfer und 38.8% der 
männlichen Opfer aufgrund häuslicher Gewalt beraten, in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft dagegen lediglich 49.8% der weiblichen 
und 22.5% der männlichen Opfer.229 Wie herausgearbeitet, besteht im Kan-

229 Dieses Mehr an Raum für Opfer ausserhäuslicher Gewalt schlägt sich auch in 
einem in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft fast dreimal so hohen 
prozentualen Anteil der beratenen Opfer von Strassenverkehrsdelikten (18.1%) wie 
im Kanton Bern (6.5%) nieder (siehe Anhang 20). In den Kantonen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft werden 23% der männlichen und 15.2% der weiblichen 
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ton Bern gegenüber den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft nicht 
nur für Opfer häuslicher, sondern ebenso für Opfer sexueller Gewalt mehr 
Raum. Auch das widerspiegelt sich in den Zahlen der OHS. Im Kanton Bern 
wenden sich im Zeitraum von 2000–2010 31.2% der Beratenen aufgrund 
von Sexualdelikten an eine Opferhilfe-Beratungsstelle, das sind 19.2% der 
männlichen und 33.7% der weiblichen Opfer. In den Kantonen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft liegt der Anteil der beratenen Opfer von Sexualdelikten 
lediglich bei 19.9%. 7.8% der männlichen und 27% der weiblichen Opfer 
werden wegen dieser Straftatengruppe beraten (siehe Anhang 20). Mehr Raum 
für Opfer häuslicher (und sexueller) Gewalt oder aber für Opfer ausserhäuslicher 
und nicht gegen die sexuelle Integrität gerichteter Gewalt bezieht sich also auf 
beide Geschlechter gleichermassen. Nicht nur die prozentualen Anteile der 
weiblichen, sondern auch der männlichen Opfer von Sexualdelikten sowie 
von häuslicher Gewalt liegen im Kanton Bern höher als in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft. So wie in den Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft dementsprechend sowohl die prozentualen Anteile männ-
licher als auch weiblicher Opfer ausserhäuslicher Gewalt über denjenigen im 
Kanton Bern liegen. Gleichzeitig ist die Unterscheidung zwischen häuslicher 
und ausserhäuslicher Gewalt auch verschränkt mit dem Geschlecht der Opfer, 
denn weibliche und männliche Menschen sind in verschiedenartigem Ausmass 
von diesen Gewaltformen betro%en. Raum für Opfer ausserhäuslicher Gewalt 
bedeutet Raum für männliche Opfer und umgekehrt, während Platz für 
Opfer häuslicher und sexueller Gewalt gleichzeitig Platz für weibliche Opfer 
scha%t und vice versa. Der im Vergleich zum Kanton Bern grössere Einbezug 
männlicher Opfer in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft (und 
damit verbunden auch der geringere Einbezug weiblicher Opfer) steht also 
in Verbindung mit dem Mehr an Raum für Opfer ausserhäuslicher Gewalt.

Im Rahmen der sich verschiedenartig ausgestaltenden Opferhilfe-
beratungsstrukturen sind die Entwicklungen der BOH im Kanton Bern und 
der BObB in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft besonders 
interessant. Beide Beratungsstellen werden mit dem OHG als «Beratungsstelle 
Opferhilfe» neu gescha%en und zwar als allgemeine, zielgruppenneutrale 
Einrichtungen, die grundsätzlich allen Opfern o%enstehen. O'ziell respek-
tive explizit benannt besitzen diese beiden Beratungsstellen also das gleiche 
Zielgruppenpro!l. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass beide 
Einrichtungen nicht als einzige Beratungsstelle ihrer Kantone die Opferhilfe-
beratung umsetzen. Neben ihnen existieren im Kanton Bern zunächst drei 
und später fünf und in den Kantonen Basel-Stadt/Basel-Landschaft zuerst 

Opfer aufgrund von Strassenverkehrsdelikten beraten, im Kanton Bern sind es 
nur 16.9% der männlichen und 4.3% der weiblichen Opfer (siehe Anhang 20). 
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eine und dann zwei weitere Opferhilfe-Beratungsstellen, die sich an weibliche 
Opfer häuslicher und/oder sexueller Gewalt richten respektive eine derartige 
Ausrichtung planen («Triangel»). Auch im Hinblick auf den Anteil an den 
gesamten !nanziellen Ausgaben für die Opferhilfeberatung sind die BOH und 
die BObB vergleichbar. Beide Einrichtungen erhalten 38% der !nanziellen 
Aufwendungen der Kantone für die Opferhilfe-Beratungsstellen.230 

Mit und durch die Aushandlungsprozesse der Interessen der beteiligten 
Akteur/-innen werden in den im Entstehen begri%enen Strukturen implizit 
bestimmte Räume angelegt, die für die weiteren Entwicklungen der BOH und 
der BObB bestimmend sind. Im Kanton Bern sind die ambulante Beratung 
weiblicher Opfer häuslicher Gewalt in der Region Bern und die ambulante 
Beratung weiblicher Opfer sexueller Gewalt in der Region Biel/Seeland/Jura 
nicht durch die frauenspezi!schen Beratungsstellen abgedeckt. Verbunden 
mit der wenig steuernden und pragmatischen Haltung des Kantons gelangen 
die Zuständigkeiten für diese Opfergruppen in einer durch Regionalisierung 
und Opferhilfeform bestimmten Struktur zur BOH. Die BOH ist dadurch 
implizit angelegt als zuständig für weibliche Opfer sexueller und häuslicher 
Gewalt. In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft existiert neben 
der BObB zu Beginn eine weitere Opferhilfe-Beratungsstelle für weibliche 
Opfer sexueller Gewalt, welche auf Vorgabe der Kantone zur Opferhilfe für 
Frauen wird. Verbunden mit der steuernden Haltung der Kantone Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft in Richtung einer zentralen Struktur mit wenigen, breit 
ausgerichteten und inhaltlich voneinander abgrenzten Opferhilfe-Beratungs-
stellen wird die BObB durch diese Vorgabe der Kantone an das «Nottelefon» 
implizit als dessen Pedant angelegt, als Opferhilfe für Männer: Zwei Stellen, 
zwei Geschlechter – ist die eine Einrichtung für weibliche Opfer zuständig, 
muss die andere in einer von inhaltlichem Ausbalancieren geprägten Struktur 
für Männer zuständig werden. Explizit benannt sind also sowohl die BOH als 
auch die BObB zuständig für alle Opfergruppen. Daneben existiert jedoch 
noch eine implizit angelegte Zuständigkeit der BOH für weibliche Opfer 
häuslicher und sexueller Gewalt und der BObB für männliche Opfer. Die 
Verbindung von explizit benannter und implizit angelegter Zuständigkeit ist 
nun ausschlaggebend für die weitere und unterschiedliche Entwicklung der 
beiden Einrichtungen. In ihrem Handeln greifen die beiden Einrichtungen 

230 Die Angaben zum prozentualen Anteil der BOH und der BObB an den gesamten 
!nanziellen Aufwendungen der Kantone für die Opferhilfeberatung betre%en die 
Jahre 2004–2006. In den Jahren davor existieren für den Kanton Bern lediglich 
Angaben zu den gesamten Auslagen und nicht nach Beratungsstellen geglie-
dert. In den Jahren danach gibt es die BObB in den Kantonen Basel-Stadt und 
 Basel-Landschaft nicht mehr als eigenständige Beratungsstelle.
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ihre jeweiligen implizit in den Strukturen angelegten Bestimmungen auf. 
Die BOH positioniert sich neben ihrer o'ziellen Zuständigkeit für alle 
Zielgruppen als Opferhilfe-Fachstelle für häusliche Gewalt, die grösste im 
Kanton Bern, und engagiert sich über die Grenzen der Opferhilfeberatung 
hinaus für diese Opfergruppe. Die BObB gibt sich neben ihrer o'ziellen 
Zuständigkeit für alle Zielgruppen ein Pro!l als einzige Opferhilfe-Anlaufstelle 
für männliche Opfer in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
und engagiert sich ebenfalls über die Grenzen der Beratung hinaus für diese 
Opfergruppe. Ein Handeln entgegen der implizit angelegten Bestimmung 
stösst dagegen auf Schwierigkeiten: So prüft die BOH zwar ein eigenständiges 
Angebot für männliche Opfer, jedoch nicht eine grössere Berücksichtigung 
dieser Opfergruppe in der eigenen Einrichtung. Sie sieht sich also nicht selbst 
in besonderem Ausmass als zuständig für männliche Opfer – wie sie auch 
implizit nicht dafür angelegt ist. 

Die implizite Anlage und die dieser Anlage entsprechende und über die 
Zeit durch die BOH und die BObB aktiv hergestellte Positionierung !ndet 
sich auch im Verhältnis der in den beiden Stellen beratenen männlichen und 
weiblichen Opfer wieder sowie in den prozentualen Anteilen von Opfern 
ausserhäuslicher und häuslicher Straftaten. 38.8% der in der BOH zwischen 
2000–2010 beratenen Opfer sind männlich. In der BObB beträgt ihr Anteil 
dagegen 56.6% (siehe Anhang 21). Damit korrespondierend beträgt der pro-
zentuale Anteil beratener Opfer häuslicher Gewalt in der BOH in Zeitraum 
von 2000–2010 31.3%, während er in der BObB mit 14.7% weniger als 
halb so hoch ist (siehe Anhang 22). Diese Di%erenz ist – wie nicht anders zu 
erwarten – hauptsächlich den weiblichen Opfern geschuldet. In der BOH 
sind 42.5% der weiblichen Beratenen von häuslicher Gewalt betro%en, in 
der BObB dagegen lediglich 13.5%. Bei den männlichen Opfern häuslicher 
Gewalt existieren demgegenüber nur geringfügige Unterschiede zwischen den 
beiden Beratungsstellen: In der BOH sind 13.7% der männlichen Beratenen 
Opfer häuslicher Gewalt und in der BObB 15.6% (siehe Anhang 22).

Die angeführten Zahlen der OHS zu den beratenen weiblichen und 
männlichen Opfern in den Kantonen Bern sowie Basel-Stadt/Basel-Landschaft 
und den dort ansässigen Opferhilfe-Beratungsstellen fügen sich in die Aus-
führungen zur Opferhilfeberatungsstruktur der ausgewählten Kantone in den 
vorherigen Kapiteln ein. Sie können als Ausdruck der unterschiedlichen Mani-
festationen des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses in diesen Kantonen gelesen 
werden. Im ö%entlichen Diskurs wird die grosse und besondere Betro%enheit/
Bedürftigkeit weiblicher Opfer durch verschiedene diskursive Mechanismen 
hergestellt und Opferhilfe als Instrument konstruiert, gerade dieser grossen 
und besonderen Betro%enheit weiblicher Opfer zu begegnen. Männliche Opfer 
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dagegen werden lediglich am Rande thematisiert. Sie konstituieren sich durch 
verschiedene diskursive Mechanismen als gestaltlos, Ausnahme von der Regel 
und ohne besondere Bedürftigkeit. Im Kanton Bern manifestieren sich die im 
ö%entlichen Diskurs hergestellten Wahrheiten sowohl in der Beratungsstruk-
tur als auch im Sprechen über Opfer und Opferhilfe in «zugespitzter» Form. 
Während männliche Opfer im schweizweiten ö%entlichen Diskurs zumindest 
vereinzelt thematisiert werden, ist dies im Kanton Bern kaum der Fall. Weder 
in den politischen Debatten noch in den Dokumenten der Verwaltung oder 
den Jahresberichten der Opferhilfe-Beratungsstellen werden männliche  Opfer 
als eigenständige Opfergruppe angesprochen. Opferhilfe wird durch die Dis-
kussionen im Kanton Bern vielmehr vorwiegend in Verbindung gebracht mit 
Opfern häuslicher und sexueller Gewalt – und zwar von allen massgebend an 
der Opferhilfeumsetzung beteiligten Akteur/-innen. Ein derartiges In-Bezie-
hung-Setzen von Opferhilfe und Opfern häuslicher und sexueller Gewalt ist 
bei den frauenspezi!schen Beratungsstellen nachvollziehbar, denn sie sind 
ausschliesslich für diese Opfergruppen zuständig. Es !ndet sich jedoch eben-
falls bei der BOH und beim geldgebenden Kanton. Opferhilfe im Kanton 
Bern heisst im Besonderen Hilfe für Opfer häuslicher und sexueller Gewalt 
und korrespondiert mit einer Beratungsstruktur, in welcher alle Stellen als 
(auch) zuständig für diese Opfergruppen angelegt sind. In den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft wiederum manifestiert sich der ö%entliche 
Opferhilfe-Diskurs in der Beratungsstruktur und dem Sprechen über Opfer 
und Opferhilfe in «abgeschwächter» Form. Männliche Opfer werden in den 
politischen Debatten und in den Dokumenten der Verwaltung vereinzelt 
und in den Jahresberichten von zwei der drei Opferhilfe-Beratungsstellen 
vermehrt als eigenständige Opfergruppe thematisiert, für welche die Opfer-
hilfe zuständig ist. Dabei werden männliche Gewaltbetro%ene, ohne dass eine 
Konkurrenz zu weiblichen Opfern hergestellt wird, als in grossem Ausmass von 
Gewalt betro%en und beeinträchtigt beschrieben. Die Dichotomie zwischen 
Täter- und Opferschaft wird infrage gestellt. Männlichkeit wird in einem 
gesellschaftlichen Rahmen und nicht bei den individuellen Gewaltbetro%e-
nen verortet. Neben dieser zum ö%entlichen Diskurs gegenläu!gen Praxis 
existieren – vor allem beim «Nottelefon» – gleichfalls die schon bekannten 
Hervorhebungen der besonderen und ausgeprägten Gewaltbetro%enheit 
weiblicher Opfer. Opferhilfe wird durch die Diskussionen in den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft nicht in Beziehung gesetzt zu bestimmten 
Opfergruppen. Das Sprechen der massgebend an der Umsetzung beteiligten 
Akteur/-innen über Opfer und Opferhilfe gestaltet sich unterschiedlich. Von 
Seiten des «Nottelefons» wird Opferhilfe mit einem besonderen Engagement 
für weibliche Opfer häuslicher und sexueller Gewalt in Verbindung gebracht. 
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Von Seiten der BObB werden Männer als häu!g gewaltbetro%en, dadurch 
beeinträchtigt und in den Zuständigkeitsbereich der Opferhilfe gehörend 
hervorgehoben. Von «Triangel» werden sowohl weibliche als auch männliche 
minderjährige Gewaltbetro%ene in ihrer Beeinträchtigung beschrieben und 
die Komplexität der Beratung betont. Von Seiten der geldgebenden Kanto-
ne schliesslich wird das Allgemeine und Zielgruppeneutrale der Opferhilfe 
als ambulante, "ächendeckende Triage und Beratung, welche in möglichst 
wenigen nicht ähnlich ausgerichteten Angeboten umgesetzt wird, hervorge-
hoben. Opferhilfe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft heisst 
Hilfe für gewalt betro%ene Frauen, Männer und Kinder und entspricht einer 
auf Ausbalancieren angelegten Beratungsstruktur, in welcher die Angebote 
nach Geschlecht der Opfer, Straftaten und Alter der Opfer voneinander 
abgegrenzt sind.

Die Opferhilfeberatungsstruktur und die Diskussionen der massge-
bend an der Opferhilfeumsetzung beteiligten Akteur/-innen in den Kanto-
nen Basel-Stadt und Basel-Landschaft verhelfen also männlichen Opfern 
zu einem vergleichsweise grossen Einbezug in die Opferhilfe. Mit der 
Opfer hilfeberatungsstruktur und den Diskussionen der massgebend an der 
Opfer hilfeumsetzung beteiligten Akteur/-innen im Kanton Bern gelingt ein 
solcher Einbezug männlicher Opfer nicht. Aber etwas anderes gelingt dafür 
in einer derartigen Manifestation des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses in 
den kantonalen Beratungsstrukturen und Diskussionen: eine im Vergleich mit 
den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft im Rahmen der Opferhilfe 
grössere Aufmerksamkeit gegenüber den Schädigungen häuslicher Gewalt 
und eine vergleichsweise grössere Ö%nung gegenüber den besonderen Bedürf-
nissen spezi!scher Opfergruppen. Während auf der Homepage der GEF im 
Kanton Bern (GEF 2012a) und in ihrer zur Opferhilfe herausgegebenen 
Infor mationsbroschüre (GEF 2012a) häusliche Gewalt explizit erwähnt wird 
und ausgeführt wird, dass Tätlichkeiten wie beispielsweise Ohrfeigen – wenn 
wiederholt – auch Opferhilfeleistungen auslösen, ist das in den Informationen 
der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft zur Opferhilfe nicht der Fall 
(JSD und SID 2012a; Kanton Basel-Stadt und Kanton Basel-Landschaft 2012; 
SID 2012). Häusliche Gewalt und wiederholte Tätlichkeiten werden dort 
nicht genannt. Vielmehr ist beispielsweise von «erheblicher, körperlicher und 
psychischer Gewalt» und von «Körperverletzungen, Tötungsdelikten, schwerer 
Bedrohung, sexueller Gewalt» die Rede (JSD und SID 2012a). Dies bedeutet 
nicht, dass in der Opferhilfe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft die Opfer wiederholter Tätlichkeiten im Rahmen häuslicher Gewalt 
nicht beraten werden. Sie haben die gleichen Ansprüche und Rechte wie im 
Kanton Bern. Es kann vielmehr als Hinweis gedeutet werden, dass in den 
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Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft eine geringere Aufmerksamkeit 
für die Beeinträchtigungen auch «leichter» Formen körperlicher Gewalt im 
Rahmen häuslicher Beziehungen und die Unterstützung der derart beeinträch-
tigten Opfer durch die Opferhilfe vorhanden ist. Des Weiteren gehört die 
Unterstützung der Opfer häuslicher Gewalt in Richtung einer neuen Lebens-
perspektive im Kanton Bern explizit zu den Beratungsleistungen, welche die 
Opferhilfe-Beratungsstellen selbst erbringen. Das gleiche gilt auch für eine 
therapeutische Begleitung minderjähriger Opfer sexueller und häuslicher 
Gewalt. Mit der Zuzählung dieser Beratungsleistungen zur Opferhilfebera-
tung wird anerkannt, dass häusliche Gewalt – mehr als andere Gewaltfor-
men – viele Lebensbereiche der Betro%enen umfasst und die Begleitung hin 
zu einer neuen Lebensperspektive dementsprechend einen Teil der Beratung 
im Rahmen der Opferhilfe bildet. Darüber hinaus wird berücksichtigt, dass 
bei minderjährigen mehr noch als bei erwachsenen Opfern der Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses zu der sie begleitenden Beratenden/#erapierenden 
besonders wichtig ist und den Betro%enen deswegen frühzeitige Wechsel zu 
neuen und fremden Professionellen nicht zugemutet werden sollen. In den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft !nden solche spezi!schen der 
Gewaltform oder dem Alter der Betro%enen entspringenden Bedürfnisse der 
Opfer keine besondere Berücksichtigung im Rahmen der Opferhilfeberatung. 
#erapeutische Leistungen können zwar durch die Opferhilfe !nanziert wer-
den, werden jedoch nicht selbst von den Beratungsstellen erbracht. Und die 
Entwicklung neuer Lebensperspektiven der Opfer häuslicher Gewalt steht 
in einer als Triage und Verwaltung de!nierten Opferhilfeberatung nicht im 
Vordergrund. Sie wird erst mit der Erö%nung der OHbB in den Aufgaben-
katalog aufgenommen, jedoch nicht als eine Leistung der Opferhilfe, sondern 
als «Erweiterte Beratung bei häuslicher Gewalt» (JSD und SID 2012b: 3), 
welche separat abgegolten wird. Die Ausführungen verdeutlichen, dass ein 
gewisses Spannungsverhältnis besteht zwischen dem Einbezug männlicher 
Opfer einerseits und der Aufmerksamkeit gegenüber der besonderen Situa-
tion von (weiblichen) Opfern häuslicher und sexueller Gewalt andererseits.

Mit dem Vergleich der Opferhilfeberatung des Kantons Bern und der 
Kantone Basel-Stadt/Basel-Landschaft ist die Darstellung der empirischen 
Ergebnisse abgeschlossen. Im folgenden und letzten Kapitel werden die 
wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung noch einmal aufgenommen, 
mit den Forschungsfragen und dem theoretischen Rahmen verbunden und 
abschliessend diskutiert.
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Warum !nden in der schweizerischen staatlichen Opferhilfe nicht 
ähnlich viele männliche wie weibliche Menschen Unterstützung? Diese  Frage 
bildete den in der Einleitung formulierten empirischen Ausgangspunkt der 
vorliegenden Studie. Ihre Beantwortung wurde aus einer konstruktivisti-
schen und geschlechtersensiblen Perspektive angegangen, die komplexe 
gesellschaftliche Konstruktionsprozesse ins Blickfeld des Interesses rückt. 
Derartige Prozesse sind von einer gewissen Eigengesetzlichkeit geprägt. 
Diese Eigengesetzlichkeit aufgreifend wurde nach Hintergründen, Logiken 
und Mechanismen gesucht, welche die Ausrichtung der schweizerischen 
Opferhilfe auf weibliche Opfer erklären helfen. Die Suche war von mehreren 
theoretisch eingebetteten Annahmen geleitet. Erstens wurde vermutet, dass 
gewaltbetro%ene Personen nicht automatisch Opfer sind, sondern der Begri% 
des Opfers sich auf einen spezi!schen gesellschaftlichen Status bezieht, welcher 
in einem komplexen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess hergestellt wird. 
Dieser Opferstatus gründet auf bestimmte angenommene Charakteristika 
der gewaltbetro%enen Personen sowie der gewaltförmigen Ereignisse und ist 
gefolgt von vollumfänglicher ö%entlicher Zuwendung, wie das beispielsweise 
in der Zusprechung staatlicher Opferhilfe ihren Ausdruck !ndet. Im Prozess 
der Entstehung und Umsetzung der schweizerischen Opferhilfe nun – so die 
Annahme – wird ein ganz bestimmter Opferstatus hergestellt, der nicht von 
allen gewaltbetro%enen Menschen gleichermassen eingenommen werden 
kann. Bei der Konstruktion dieses Opferstatus ist die Kategorie Geschlecht 
als relationales, machtstrukturiertes und machtstrukturierendes soziales Kon-
strukt von einiger Relevanz. So wurde zweitens angenommen, dass wesent-
liche Merkmale dieses Opferstatus spannungsgeladen mit Eigenschaften 
hegemonialer Männlichkeit und Weiblichkeit ver"ochten sind. Durch die 
spannungsgeladene Ver"echtung konstituieren sich weibliche nicht aber 
männliche gewaltbetro%ene Menschen als Opfer. Darüber hinaus ist der 
gesell schaftliche Konstruktionsprozess der schweizerischen Opferhilfe und der 
Opfer, denen mit diesem wohlfahrtsstaatlichen Instrument/Gesetz geholfen 
werden soll, auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen situiert. Entstehung 
und grundsätzliche Ausgestaltung des OHG sind auf der makrosozialen 
Ebene angesiedelt. Die Umsetzung wiederum !ndet auf der mesosozialen 
Ebene der Kantone und Opferhilfe-Beratungsstellen statt. Hier nun wurde 
drittens angenommen, dass je nach systemischer Di%erenzierung (Natio-
nalstaat, Kantone, Organisationen) der geschlechterspezi!sche Gehalt des 
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Opferstatus zu einem gewissen Grad verschiedenartig gestaltet ist. Einerseits 
wurde vermutet, dass der Opferstatus, der auf makrogesellschaftlicher Ebene 
im Entstehungs- und Ausgestaltungsprozess des OHG konstruiert wird, 
ebenfalls für das mesogesellschaftliche kantonal begrenzte Ge"echt der mit 
der Umsetzung beauftragten Verwaltungs- und Beratungsstellen handlungs-
leitend ist. Andererseits wurde ebenfalls angenommen, dass innerhalb dieses 
mesosozialen kantonalen Ge"echts ein gewisser Handlungsspielraum besteht, 
der mit Unterschieden im geschlechterspezi!schen Gehalt des Opferstatus 
verbunden sein kann.

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein diskursanaly-
tisches Vorgehen gewählt, welches mit der konstruktivistischen und geschlech-
ter sensiblen Perspektive vereinbar ist. Dieses Vorgehen wurde durch eine 
deskriptiv-statistische Analyse bestehender Opferhilfefalldaten ergänzt. In 
der diskursanalytischen Perspektive konstituieren sich also im Prozess der 
Entstehung und Ausgestaltung der Opferhilfe auf schweizweiter Ebene durch 
eine gleichbleibend wiederkehrende Art und Weise des Sprechens über Opfer 
und Opferhilfe bestimmte geschlechterspezi!sche Bedeutungszusammen-
hänge und Wahrheiten. Diese diskursiv erzeugten geschlechterspezi!schen 
Wahrheiten manifestieren sich erneut, jedoch auf je unterschiedliche Art 
und Weise, im Prozess der Umsetzung der Opferhilfe innerhalb der Kantone. 
Mit der vorliegenden Studie wurden also letztlich diskursive Mechanismen 
(Argumentationsmuster) und damit verbundene dem Entstehungs- und 
Umset zungsprozess der Opferhilfe inhärente Logiken aufgedeckt, durch wel-
che sich die Opfer als weiblich und nicht auch männlich und die Opferhilfe 
als wohlfahrtsstaatliches Instrument zur Unterstützung weiblicher und nicht 
auch männlicher Opfer konstituieren. Gleichfalls wurden auf der kantonalen 
Ebene der Umsetzung der Opferhilfe bestimmte diskursive Mechanismen 
und Entwicklungslogiken herausgearbeitet, welche trotz wirkungsmächtigem 
schweizweitem Diskurs einen vermehrten Einbezug männlicher Opfer in die 
Opferhilfe ermöglichen. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse 
noch einmal aufgegri%en und abschliessend diskutiert.

Im vorliegenden Buch wurde das Bild des legitimen Opfers theoretisch 
erarbeitet. An diesem Bild eines moralischen Norm-Opfers orientiert sich 
die gesellschaftliche Zuwendung und Sympathie für gewaltbetro%ene Men-
schengruppen. Christie (1986) geht davon aus, dass das Bild des legitimen 
Opfers in westlichen Gesellschaften neben der Unschuld und Ehrbarkeit 
der Gewaltbetro%enen ganz massgebend von deren Schwäche, Passivität 
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und professioneller Inkompetenz gekennzeichnet ist. Mit diesen Charakte-
ristika sind die Opfer in gewisser Weise stigmatisiert, fallen sie doch ab von 
dem für westliche Gesellschaften ebenfalls geltenden Ideal des eigenständig 
und selbstbestimmt handelnden Menschen. Die vorliegende Studie brachte 
zutage, dass das Bild des legitimen Opfers auch andere Züge tragen kann. 
In der ersten Phase des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses werden die Opfer 
von den Initiant/-innen der Volksinitiative zur Opferhilfe nicht als schwach, 
passiv und inkompetent entworfen. Sie erscheinen vielmehr als Menschen, 
welche über Jahre unermüdlich für ihre Rechte kämpfen und sich gegen 
einen unverantwortlich handelnden Staat und dessen Institutionen wehren 
müssen. Erst gegen Ende der ersten Diskursphase wird ein sich im weiteren 
Verlauf als dominant etablierender Bedeutungszusammenhang eingeführt, 
in dessen Zentrum die von Christie angeführten Charakteristika legitimer 
Opfer stehen. Diese beiden in der vorliegenden Studie empirisch heraus-
gearbeiteten, unterschiedlichen Sichtweisen von Opfern veranschaulichen 
den sozialen Prozess der Opferkonstruktion. Beide Deutungsweisen gehen 
von gewaltbetro%enen Menschen aus, also von den primär viktimisierten 
Menschen respektive den «Opfern an sich». Die «Opfer für sich» jedoch, für 
deren gesellschaftliche Anerkennung im Entstehungsprozess der Opferhilfe 
gestritten wird, stellen sich unterschiedlich dar: das eine Mal als handlungs-
mächtige Menschen mit Rechten, die ihnen zugestanden werden müssen; 
das andere Mal als beeinträchtigte Menschen mit Bedürfnissen, die erfüllt 
werden sollen. Die «Opfer für sich» sind also gewaltbetro%ene Menschen, 
die in einen bestimmten sozial relevanten Bedeutungszusammenhang gestellt 
werden. Dieser Bedeutungszusammenhang kann – so zeigen die Ergebnisse – 
verschiedenartige Züge tragen, auch was die hervorgehobenen Charakteristika 
der Opfer betri%t. Gewaltbetro%ene Menschen («Opfer an sich») sind eben 
gerade nicht automatisch schwach und beeinträchtigt oder aber einsam und 
unermüdlich kämpfend. Sie werden vielmehr in einem gesellschaftlichen 
Konstruktionsprozess, in welchem mit unterschiedlichen Deutungsweisen 
um ihre Anerkennung als «Opfer für sich» gestritten wird, dazu gemacht.

Warum sich letztlich der Deutungszusammenhang durchsetzt, in wel-
chem Opfer mit Bedürfnissen, Beeinträchtigungen und Handlungsohnmacht 
in Verbindung gebracht werden, kann auf zweierlei Art und Weise interpretiert 
werden. Erstens entspricht eine derartige opferspezi!sche Wirklichkeitskon-
struktion einem liberalen Wohlfahrtsstaatsverständnis, wie es Esping-Andersen 
(1990) in seiner Typologie entwirft. Von einem solchen wohlfahrtsstaatlichen 
Verständnis, in dem sozialstaatliche Leistungen lediglich für bedürftige 
Gruppen vorgesehen sind, ist auch die Schweiz in den 1980er Jahren geprägt 
(Nollert 2007). Zweitens kann die Konstruktion von Opfern als in erster 
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Linie schwache, beeinträchtigte und professionell inkompetente Menschen 
auch als ein Mechanismus gedeutet werden, mit dem das Gewaltmonopol 
des Staates gesichert bleibt. Opfer sollen und müssen sich so verhalten, dass 
sie nicht selbst tätig werden gegen die Personen, die ihnen Gewalt angetan 
haben (oder gegen den Staat). Zu einer derartigen Handlungsweise ist allein 
der Staat berechtigt. Das Handlungspotential von Opfern muss also – wenn 
diese nicht mehr «vergessen» werden, wie ab Mitte des letzten Jahrhunderts 
der Fall – eingedämmt, diszipliniert und in eine bestimmte Richtung gelenkt 
werden. Eine Wirklichkeitskonstruktion, in der Opfer hilfsbedürftig und von 
beschädigter Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln gekennzeichnet 
sind und ihnen deswegen professionelle, staatlich geregelte Unterstützung 
an die Seite gestellt wird, macht eine derartige Disziplinierung und Lenkung 
gewaltbetro%ener Menschen möglich.

Für die geschlechtersensible Perspektive des vorliegenden Buches ist 
besonders interessant, dass die «Opfer für sich» als Menschen mit Rechten, 
um welche sie kämpfen, kein bestimmtes Geschlecht haben. Erst mit der 
Hervorhebung der Bedürftigkeit und der damit verbundenen Bedürfnisse 
von Opfern als durch die erlittene Gewalt beeinträchtigte und handlungs-
ohnmächtig gewordene Menschen etabliert sich im ö%entlichen Opferhilfe- 
Diskurs der Schweiz eine Praxis, mit welcher die «Opfer für sich» ein 
weibliches Geschlecht erhalten. Handlungsmächtige, nicht stigmatisierte 
Opfer mit Rechten, die der Staat zu erfüllen hat, können also weibliche und 
ebenso männliche gewaltbetro%ene Menschen sein. Handlungsohnmäch-
tige, stigmatisierte Opfer mit bestimmten Bedürfnissen, die der Staat aus 
Barmherzigkeit erfüllen will, können dagegen nur weibliche gewaltbetrof-
fene Menschen sein. Rechte, Handlungsmacht und der Blick auf das, was 
Menschen zusteht, bilden einen Bedeutungszusammenhang, in dem das 
männliche Geschlecht einbezogen ist. Bedürfnisse, Handlungsohnmacht und 
das, was Menschen benötigen, stellen einen Bedeutungszusammenhang dar, 
in dem das männliche Geschlecht ausgeschlossen ist. Fraser (1994) hat für 
das System der sozialen Sicherung in den USA Ähnliches herausgearbeitet. 
Bei den «‹maskulinen› Sozialversicherungspläne[n]» werden die Zielgruppen 
als «Träger von Rechten» angesprochen (Fraser 1994: 233). Im «‹femininen› 
Sektor» dagegen (bestehend aus verschiedenen Fürsorgeprogrammen) erschei-
nen die Zielgruppen als «Nutzniesser staatlicher Freigiebigkeit» (Fraser 1994: 
234). In der Praxis der Debatten rund um Entstehung und Ausgestaltung der 
Opferhilfe der Schweiz manifestiert sich also ein Aspekt des Genderregimes 
des schweizerischen Wohlfahrtsstaats: Männer und Frauen werden durch 
wohlfahrtsstaatliche Instrumente – hier jetzt die Opferhilfe – als Menschen 
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mit Rechten (und Handlungsmacht) oder Bedürfnissen (und Handlungs-
ohnmacht) auf verschiedenartige Weise vergesellschaftet.

Die weiter oben skizzierte Disziplinierung und staatliche Lenkung 
gewaltbetro%ener Menschen erscheint vor diesem Hintergrund geschlech-
terspezi!sch unterlegt. Die Scha%ung der Opferhilfe fällt in eine Zeit, in 
welcher die zweite Frauenbewegung und die damit verbundene feministische 
Forschung zu einer Befreiung der Frauen aus gewaltförmig-patriarchalen 
Gesellschaftsverhältnissen ansetzen. Parallel dazu etabliert sich eine staatliche 
Opferhilfe für Frauen (und Kinder), welche die Folgen von Gewalt zwar an-
erkennt und zu deren Bewältigung staatliche Unterstützung bereitstellt, die 
so betreuten (weiblichen) Gewaltbetro%enen jedoch gleichzeitig auf einen 
Opferstatus festschreibt, der von Hilfsbedürftigkeit und Schwäche gekenn-
zeichnet ist. So bleiben die vor allem weiblichen Opfer Menschen, über die 
gehandelt wird (Haug 2008) und die Befreiungsbewegung von Frauen wird 
durch den Staat bis zu einem gewissen Grad diszipliniert. Die Opferhilfe 
bildet also einerseits ein wohlfahrtsstaatliches Werkzeug zur Unterstützung 
gewaltbetro%ener Menschen/Frauen und der Begrenzung des Schadens, der 
durch die erlittene Gewalt entsteht. Die Unterstützung ist von Seiten der 
Opferhilfe-Beratungsstellen durchaus auch so gestaltet, dass Menschen/
Frauen befähigt werden, sich aus gewaltförmigen Lebensverhältnissen zu 
befreien. So gesehen muss die Opferhilfe als eine Errungenschaft bewertet 
werden. Andererseits bildet die Opferhilfe gleichzeitig ein staatliches Instru-
ment der Disziplinierung und Lenkung vor allem gewaltbetro%ener Frauen 
und schwächt in dieser Funktion die Handlungsmöglichkeiten potentiell 
gesellschaftskritischer Akteur/-innen.

Die Ausrichtung der schweizerischen Opferhilfe auf hauptsächlich 
weibliche Gewaltbetro%ene steht also mit einem historischen und institutio-
nellen Hintergrund in Verbindung, der gekennzeichnet ist von einem liberalen 
Wohlfahrtsstaatsverständnis und einem Sicherungsbedürfnis des staatlichen 
Gewaltmonopols bei gleichzeitiger feministisch getragener Befreiungsbewe-
gung von Frauen aus gewaltförmig-patriarchalen Gesellschaftsverhältnissen.

Erst mit dem Dominantwerden des Bedeutungszusammenhangs 
respektive der Wirklichkeitskonstruktion, in welcher Opfer als bedürftige 
Menschen Unterstützung benötigen, wird also die Kategorie Geschlecht im 
Entstehungsprozess der schweizerischen Opferhilfe relevant. Nicht der Blick 
auf die Gewaltbetro%enheit von Menschen (den «Opfern an sich») aktiviert 
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Geschlecht als wirklichkeitswirksame Kategorie, sondern eine ganz spezi!sche 
Charakterisierung dieser Gewaltbetro%enen, mit welcher der Opferstatus 
 gefüllt ist: Opfer !nden gesellschaftliche Anerkennung nicht als Träger/-innen 
von Rechten. Sie erhalten gesellschaftliche Zuwendung auch nicht als dieje-
nigen, die Stand halten, ihre P"icht erfüllen, Schlimmes verhindern – so das 
zu Beginn des vorliegenden Buches dargestellte mögliche Bild eines im Krieg 
getöteten Soldaten. Opfer !nden gesellschaftliche Anerkennung auch nicht 
als diejenigen, die gewaltförmige Verhältnisse überleben, aktiv bewältigen 
und dabei einiges an Stärke zeigen – so die feministische Interpretation der 
Lebenssituationen gewaltbetro%ener Frauen. Opfer erhalten gesellschaftliche 
Anerkennung vielmehr als Menschen, die durch die erlittene Gewalt exis-
tentiell erschüttert und beeinträchtigt sind und deswegen Hilfe benötigen. 
In diesen sich letztlich als dominant etablierenden Deutungszusammenhang 
sind mehrere diskursive Mechanismen eingeschrieben, durch welche sich 
Opfer als weiblich und die Opferhilfe quasi zwangsläu!g, einer inneren 
 Logik folgend, als ein Hilfsinstrument für die hauptsächlich weiblichen (und 
minderjährigen) Opfer konstituiert. Durch die diskursiven Mechanismen 
wird zum einen eine starke und passgenaue Verbindung zwischen Opferhilfe 
und weiblichen Gewaltbetro%enen erzeugt und zum anderen werden männ-
liche Opfer als für die Opferhilfe nicht relevante Grösse hergestellt. Durch 
beispielhaftes Veranschaulichen anhand weiblicher Opfer und quantitatives 
sowie qualitatives Hervorheben weiblicher Gewaltbetro%enheit wird eine 
gesellschaftliche Wirklichkeit konstruiert, in welcher weibliche Menschen in 
zahlenmässig grossem Ausmass von Gewalt betro%en sind und diese Betrof-
fenheit die Qualität einer besonderen, existentiell erschütternden Integritäts-
verletzung und Beeinträchtigung in sich trägt. Durch Nicht-#ematisieren 
männlicher Gewaltbetro%ener, Darstellen männlicher Opfer als Ausnahme 
von der Regel und handlungsmächtig erhalten männliche Menschen in dieser 
gesellschaftlichen Wirklichkeit den Platz der nicht von Gewalt Betro%enen 
respektive nicht von Gewalt Beeinträchtigten zugewiesen. Dass eine Opfer-
hilfe, die für hilfsbedürftige Gewaltbetro%ene gedacht ist, sich in einer derart 
konstruierten Wirklichkeit auf die in grossem und besonderem Ausmass von 
Gewalt betro%enen weiblichen Menschen ausrichtet und nicht auf die wenig 
betro%enen und kaum beeinträchtigten männlichen Menschen, erscheint 
logisch und folgerichtig.

Mit dieser diskursiven Praxis, in welcher sich weibliche Menschen 
als Opfer und männliche Menschen als Nicht-Opfer konstituieren, werden 
Weiblichkeit und Männlichkeit gleichzeitig in gegensätzlicher und hierarchisch 
geordneter Komplementarität hergestellt. Im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs 
der Schweiz werden also Aspekte hegemonialer Männlichkeit und Weiblichkeit 
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wirklichkeitswirksam. Wesentliche Qualitäten des Opferstatus (Beeinträch-
tigung, Schwäche, Hilfsbedürftigkeit, Unschuld) und der gewaltbetro%enen 
weiblichen Menschen werden passgenau aufeinander zugeschnitten und 
Weiblichkeit erscheint dadurch in keiner Weise infrage gestellt. Gleichzeitig 
wird mit dem diskursiv hergestellten Vergessen respektive Nicht-Relevant-Sein 
gewaltbetro%ener männlicher Menschen und mit der Problematisierung von 
Männlichkeit in Verbindung mit männlichen Opfern ein «Schutzschild» um 
hegemoniale Männlichkeit aufgebaut. Denn hegemoniale Männlichkeit, 
welche in ihrem Kern durch Verletzungsmacht gekennzeichnet ist, kann und 
darf nicht in Verbindung gebracht werden mit einem Opferstatus, der von 
Beeinträchtigung, Schwäche und Hilfsbedürftigkeit getragen ist.

Mit Blick auf die an Entstehung, Ausgestaltung und Umsetzung betei-
ligten ö%entlichen Akteur/-innen könnte vermutet werden, dass die frauen-
hervorhebende Praxis des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses vorwiegend von 
den frauenspezi!schen Beratungsstellen der Opferbetreuung in die Debatten 
eingebracht wird. Dem ist nicht so und dieses Ergebnis verweist sowohl 
auf die Wirksamkeit eines liberalen Wohlfahrtsstaatsverständnisses als auch 
auf die Wirkungsmacht hegemonialer Männlichkeit und Weiblichkeit. Die 
Opferhilfe geht auf eine vom «Beobachter» lancierte Volksinitiative zurück. 
Mit dem Anliegen werden !nanzielle Ansprüche an den Staat gestellt und 
die Perspektive der Rechte sucht in die Wohlfahrtsstaatlichkeit der Schweiz 
einzudringen. Dem Bundesrat und dem Parlament – also der politischen 
Machtgruppe – gelingt es, das Anliegen in eine staatliche Barmherzigkeit für 
besonders hart Getro%ene zu transformieren. Die so zu betreuenden Personen 
und verursachten Kosten werden als gering veranschlagt. Mit dieser Transfor-
mation der Ansprüche/Rechte in barmherzige Zuwendungen an besonders hart 
Betro%ene kann also die Tradition der Schweiz als liberaler Wohlfahrtsstaat mit 
sozialen Leistungen nur für Bedürftige fortgeführt werden. In diesem Sinne 
wird die Opferhilfe als sozialpolitischer Bereich ohne grosses Gewicht betrachtet. 
Das spiegelt sich auch in dem relativ langen Zeitraum von der Volksabstim-
mung bis zur Inkraftsetzung des OHG. Die Kantone werden mit dem OHG 
unter anderem verp"ichtet, Opferhilfe-Beratungsstellen einzurichten und zu 
!nanzieren. Soweit sind also zuerst der «Beobachter» und dann der Bundesrat, 
das Bundesparlament und die Kantone als Akteur/-innen an Entstehung und 
Umsetzung der Opferhilfe beteiligt. Von den Entwicklungen im Bereich der 
Opferhilfe zuerst einmal unabhängig entstehen ab Mitte der 1970er Jahre an 
verschiedenen Orten in der Schweiz Organisationen, die durch die private Ini-
tiative von Frauen getragen werden und gewaltbetro%ene Frauen unterstützen. 
Diese Organisationen kämpfen mit anhaltenden !nanziellen Schwierigkeiten 
und leben vom ausserordentlichen Engagement der Mitarbeiterinnen. Die 
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Kantone nun müssen die Opferhilfe umsetzen. Das mangelnde Engagement 
der Kantone im Bereich der Opferhilfe bis zur Inkraftsetzung des OHG weist 
darauf hin, dass sie diese Aufgabe nicht als sehr wichtig einschätzen und zuerst 
einmal mit einem möglichst geringen !nanziellen und arbeitsmässigen Aufwand 
erledigen wollen. Dieses Ziel kann am ehesten durch die Anerkennung schon 
bestehender Beratungsstellen erreicht werden. Dadurch wird es ausserdem 
möglich, auf schon bewährte und zumindest teilweise bekannte Strukturen 
zurückzugreifen. Bestehend sind in dieser Zeit jedoch hauptsächlich die oben 
genannten Beratungsangebote für gewaltbetro%ene Frauen. Deren Gewicht 
wird noch dadurch verstärkt, dass der Organisation «Weisser Ring» ihre Pro-
fessionalität abgesprochen wird. Opferhilfe wird also unter anderem von den 
Beratungsstellen für gewaltbetro%ene Frauen übernommen, welche dadurch 
ihre !nanzielle Situation absichern können und zusätzliche gesellschaftliche 
Anerkennung erlangen. Diese frauenspezi!schen Beratungsstellen treten aber 
erst in der Zeit nach 1993 als Akteur/-innen im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs 
auf. Zu dieser Zeit haben sich die diskursiv hergestellte Handlungsohnmacht 
der Opfer und die damit verbundenen Bezüge zu weiblichen Opfern schon 
als dominantes Muster im Diskurs etabliert und zwar massgebend eingebracht 
durch die männlich dominierte politische Machtgruppe der Schweiz. Es sind 
also nicht die frauenspezi!schen Beratungsangebote, welche die geschlechter-
spezi!sche diskursive Praxis des ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses prägten. 
Dieses Deutungsmuster wird vielmehr von der politischen Machtgruppe in 
den Diskurs eingebracht. Es kann gleichfalls als liberal-wohlfahrtsstaatliche 
Strategie der Kostenbeschränkung gedeutet sowie – im Sinne von Meuser (2006, 
2009) und Scholz (2003, 2012) – als institutionelle Praxis der Konstruktion 
hegemonialer Männlichkeit und Weiblichkeit interpretiert werden. Letzteres 
zeigt sich auch daran, dass männliche Opfer zwar in den neueren medialen 
Debatten zumindest am Rande Beachtung !nden, dies auf die neueren politi-
schen Debatten zur Totalrevision des OHG jedoch nicht zutri%t. Gerade dort, 
wo sich Macht innerhalb einer Gesellschaft konzentriert – bei den politischen 
Entscheidungsträger/-innen –, manifestiert sich die institutionelle Praxis der 
Konstruktion hegemonialer Männlichkeit und Weiblichkeit besonders deutlich 
und verunmöglicht die Berücksichtigung männlicher Opfer.

Wenn überhaupt über männliche Gewaltbetro%enheit oder männliche 
Opfer im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs gesprochen wird, dann in einem 



381

Deutungszusammenhang, der ganz wesentlich von der Wirkungsmacht hege-
monialer Männlichkeit und Weiblichkeit getragen ist. So werden männliche 
Gewaltbetro%ene mit einem aktiven Leben in Verbindung gebracht, das in 
die Gewaltbetro%enheit führen kann, und mit möglicher Täterschaft, durch 
welche der Opferstatus in der Logik des ö%entlichen Diskurses aufgehoben ist. 
#ematisiert wird also die Handlungsmacht (Aktivität) der männlichen Gewalt-
betro%enen, die in gewaltförmige Situationen führt oder den Opferstatus 
beendet. Was jedoch nicht ins Blickfeld rückt und vor dem Hintergrund einer 
wirkungsmächtigen hegemonialen Männlichkeit auch nicht rücken kann, ist 
der Zustand der männlichen Menschen in und durch die Gewaltbetro%enheit, 
also der Zustand, der sie zu Opfern machen würde, welche die Unterstützung 
durch die Opferhilfe nötig hätten. Männliche Menschen können zwar Opfer 
werden – im Sinne des «Opfers an sich» – sie können jedoch nicht Opfer 
sein – im Sinne des «Opfers für sich». Denn würden männliche Menschen 
einen auf Hilfsbedürftigkeit und Beeinträchtigung fussenden Opferstatus 
einnehmen, wäre das für hegemoniale Männlichkeit wesentliche Charakte-
ristikum der Verletzungsmacht infrage gestellt. Mit diesem Ergebnis korres-
pondiert, dass männliche Gewaltbetro%ene in der medialen Berichterstattung 
über Kriminalität nicht so untervertreten sind (siehe zum Beispiel Baumann 
2000), wie das für den ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs herausgearbeitet 
wurde. Denn nicht die männliche Gewaltbetro%enheit per se ist gefährlich 
für hegemoniale Männlichkeit, sondern eine spezi!sch gestaltete Auseinan-
dersetzung mit dem Zustand der männlichen Betro%enen durch und nach 
den gewaltförmigen Erlebnissen. Solange diese Auseinandersetzung umgangen 
wird, bleibt hegemoniale Männlichkeit ihres wesentlichen Charakteristikums 
der Verletzungsmacht versichert. Werden männliche Opfer thematisiert, die 
durch die Opferhilfe betreut werden, zeigt sich die Wirkungsmacht hege-
monialer Männlichkeit im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs noch deutlicher. 
Hier haben männliche Gewaltbetro%ene den Opferstatus eingenommen und 
nun wird dargelegt, dass sie sich als Versager, Schwächlinge und nicht mehr 
ernstgenommen fühlten. Auf dem Weg vom «Opfer an sich» zum «Opfer 
für sich» geht also die Männlichkeit verloren. Männer können zwar Opfer 
werden, aber nicht Opfer sein, denn dann sind sie keine Männer mehr. Dies 
zeigt sich in der Verbindung männlicher Opfer mit Wörtern wie Versager 
und Schwächling. Nirgendwo in den untersuchten Debatten !ndet sich eine 
Verbindung von weiblichen Opfern mit derart abwertenden Begri&ichkeiten. 
Die Einnahme einer Position der Beeinträchtigung und Hilfsbedürftigkeit ist 
also für weibliche Menschen ohne Stigmatisierung möglich. Für männliche 
Menschen dagegen scheint die Einnahme einer derartigen Position mit der 
stigmatisierenden Gestalt eines Versagers und Schwächlings verbunden zu 
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sein. In dieser Gestalt wird den Betro%enen ihre Männlichkeit abgesprochen. 
Hier tritt zutage, was Schippers (2007) theoretisch skizziert: Es gibt nur eine 
Form von Männlichkeit, die immer schon hegemonial und auf jeden Fall 
verletzungsmächtig ist. Männer als «Opfer für sich» sind nicht weniger oder 
anders männlich, sondern gar nicht mehr männlich. Sie verkörpern – wie 
Schippers es formuliert – eine Form männlicher Weiblichkeit. In der Logik 
des von wirkungsmächtiger hegemonialer Männlichkeit und Weiblichkeit 
getragenen ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses präsentiert sich Opferhilfe also 
als Verlustgeschäft von Männlichkeit und wird die Gruppe der Männer auf 
den Status der Nicht-Opfer festgeschrieben.

Betrachtet man den Forschungsstand zur männlichen Gewaltbetrof-
fenheit, wäre zu erwarten, dass männliche Opfer in Zusammenhang mit 
gewaltförmigen Auseinandersetzungen unter Männern und ausserhalb des 
familiären Rahmens thematisiert werden. Denn dies sind die Kontexte, in 
denen männliche Menschen häu!g viktimisiert werden. Interessanterweise 
ist das im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs jedoch nicht der Fall. Männliche 
Menschen werden unter anderem als Opfer häuslicher und sexueller Gewalt 
angesprochen. Es wird nicht hervorgehoben, dass Männer zumeist Opfer 
der nicht gegen die sexuelle Integrität gerichteten Gewalt anderer Männer 
sind. Wie kann dieses Ergebnis interpretiert werden? Es muss zum einen 
in Verbindung gesehen werden mit dem für den Opferstatus wesentlichen 
Merkmal der Beeinträchtigung der Opfer durch die erlittene Gewalt. Diese 
Beeinträchtigung wird in besonderem Ausmass bei weiblichen Opfern und 
(damit in Verbindung) bei den Straftatengruppen der häuslichen und der 
sexuellen Gewalt verortet. Menschen, die in ihrer sexuellen Integrität und/
oder durch eine ihnen nahestehende respektive verwandte Person verletzt 
werden, tragen also besonders schwer an den Folgen. Da die Opferhilfe ge-
rade bei der Bewältigung der schweren Folgen der Gewalt ansetzt, erscheint 
es naheliegend, dass männliche Opfer dann einbezogen werden, wenn sie 
Opfer derjenigen Straftaten sind, die im Diskurs mit einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung in Verbindung gebracht werden. Zum anderen sind Männer 
als Opfer häuslicher Gewalt unabhängig vom ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs 
seit einigen Jahren im wissenschaftlichen und politischen Kontext vermehrt 
#ema. Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass die vermehrte 
gesellschaftliche Aufmerksamkeit gegenüber männlichen Opfern häuslicher 
Gewalt auch im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs ihre Fortsetzung !ndet. 
Ähnliches gilt ebenfalls für die männlichen Opfer sexueller Gewalt.

Warum nun aber neben diesen beiden Straftatengruppen, von denen 
männliche Menschen vergleichsweise selten betro%en sind, die zahlreichen 
männlichen Opfer der nicht gegen die sexuelle Integrität gerichteten Män-
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nergewalt nicht gesondert angesprochen werden, kann wiederum in einem 
Deutungszusammenhang verortet werden, der von der Wirkungsmacht hege-
monialer Männlichkeit und Weiblichkeit gekennzeichnet ist. Damit steht 
auch in Zusammenhang, dass im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs – ebenfalls 
ein überraschendes Resultat – kaum je auf wissenschaftliche Ergebnisse zur 
Gewaltbetro%enheit der Geschlechter rekurriert wird. Reziprok strukturierte 
gewaltförmige Interaktionen unter Männern produzieren und bestärken 
hegemoniale Männlichkeit und zwar unter Einsatz der Verletzungsmacht 
aller beteiligten Männer und in einer Dynamik des gegeneinander Kämpfens 
und gleichzeitigen wechselseitigen Anerkennens. Sobald jedoch eine verlet-
zungso%ene Position vorhanden ist, transformiert sich diese gewaltförmige 
Interaktion in eine einseitig strukturierte, in der es nicht mehr Gewalt-Tätige 
gibt, sondern klar dominierende Täter und unterworfene Opfer, die nicht 
länger männlich sind. Gleichzeitig erscheint auch die Männlichkeit der 
 Täter infrage gestellt. Wie die Männer, die gegen Frauen gewalttätig werden, 
können sie in einem Kontext, der Täter als abweichend, randständig und 
problembeladen de!niert, keine hegemoniale Männlichkeit mehr verkör-
pern, sobald sie als Täter und nicht mehr als Gewalt-Tätige wahrgenommen 
und angesprochen werden. Mit dem Ansprechen der männlichen Opfer der 
Gewalt unter Männern verlieren also nicht nur die männlichen Opfer ihre 
Männlichkeit, sondern ebenfalls wird die Männlichkeit der nun nicht mehr 
Gewalt-Tätigen sondern Täter bedroht. Gewalt unter Männern verliert da-
durch den gesellschaftlichen Status der Konstruktion, Rekonstruktion und 
Versicherung hegemonialer Männlichkeit. Im Verlauf der gesellschaftlichen 
Transformationen der letzten Jahrzehnte hat schon die Gewalt von Männern 
gegen Frauen ihre männlichkeitsstiftende Funktion zunehmend eingebüsst. 
So erscheint es wesentlich, den männlichkeitskonstruierenden Status der 
Gewalt unter Männern zum Schutze hegemonialer Männlichkeit und der 
Vormachtstellung der Männer über die Frauen aufrechtzuerhalten. Dies 
wird um so dringlicher, je mehr die Beziehung zwischen den Geschlechtern 
sich durch den Zuwachs an Macht und Ein"ussnahme seitens der Frauen in 
Richtung einer grösseren Gleichberechtigung der Geschlechter entwickelt und 
die Vormachtstellung der Männer ebenfalls bedroht. Aus dieser Logik heraus 
können männliche Opfer von Männergewalt kaum als Opfer angesprochen, 
geschweige denn anerkannt werden, und bleiben auch im ö%entlichen Opfer-
hilfe-Diskurs inexistent.
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In der Wirklichkeit, welche im ö%entlichen Opferhilfe-Diskurs her-
gestellt wird, gibt es männliche Opfer also wenn überhaupt, dann lediglich 
als Ausnahme von der Regel. Dieses Ergebnis bildet eine Erklärung für die 
deutliche Diskrepanz zwischen der im Forschungsstand herausgearbeiteten 
hohen männlichen Gewaltbetro%enheit und dem vergleichsweise tiefen 
Anteil männlicher Beratener in der Opferhilfe. Vor dem Hintergrund eines 
wirkungsmächtigen ö%entlichen Opferhilfe-Diskurses erscheint es jedoch 
gleichzeitig auch erstaunlich, dass immerhin rund ein Viertel der in der 
Opferhilfe Beratenen männlich sind. Die Diskrepanz zwischen dem nicht 
vorhandenen Stellenwert männlicher Gewaltbetro%enheit im Diskurs und 
dem Anteil männlicher Beratener in der Opferhilfe verdeutlicht, dass sich die 
in Diskursen erzeugten Wahrheiten und Wirklichkeiten nicht automatisch 
und unverändert in die soziale Praxis ausserhalb des diskursiven Untersu-
chungsfeldes fortsetzen. Dies zeigt sich unter anderem in den beträchtlichen 
interkantonalen Unterschieden bei den prozentualen Anteilen beratener 
männlicher Opfer und tritt noch deutlicher bei der Rekonstruktion des 
Entstehungs- und Entwicklungsprozesses der Opferhilfeberatung in den 
Kantonen Bern und Basel-Stadt/Basel-Landschaft zutage.

Levy (2002) erläutert die Wichtigkeit der mesosozialen Ebene mit ihrem 
Ge"echt an Organisationen respektive partiellen Systemen. Die Ergebnisse der 
vorliegenden Studie unterstreichen diese Wichtigkeit. Zwischen der Gesell-
schaft als Ganzes und ihren Mitgliedern steht ein komplexes mesosoziales 
Gebilde unterschiedlicher Organisationen, welche die soziale Positionierung/
Etikettierung der Einzelnen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 
wesentlich mitbestimmen. Levy befasst sich mit der Wichtigkeit dieses 
mesosozialen Ge"echts partieller Systeme für Strati!kationstheorien. Die 
vorliegende Studie schliesst an schon bestehende Ergebnisse an, welche die 
Wichtigkeit der mesosozialen Ebene bei der Umsetzung von auf Bundesebene 
gesetzlich geregelten wohlfahrtsstaatlichen Massnahmen betonen. Die Op-
ferhilfe bildet eine derartige wohlfahrtsstaatliche Massnahme. Die im OHG 
festgelegten Regelungen gelten für die gesamte Schweiz gleichermassen. Die 
Umsetzung dieser Regelungen jedoch im kantonal situierten mesosozialen 
Ge"echt verschiedener partieller Systeme ist im Falle des Kantons Bern von 
einer inneren Logik getragen, in welcher Opferhilfe vor allem als Unterstüt-
zung von Opfern häuslicher und sexueller Gewalt verwirklicht wird, während 
Opferhilfe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft ebenfalls 
einer inneren Logik folgend vorwiegend als Hilfe für Opfer ausserhäuslicher 
Gewalt realisiert wird. Diese verschiedenartigen, in die kantonalen Opfer-
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hilfeberatungsstrukturen eingeschriebenen Logiken und damit verbundenen 
Umsetzungsschwerpunkte sind verantwortlich für das deutlich di%erierende 
prozentuale Verhältnis beratener weiblicher und männlicher Opfer. Denn 
weibliche Menschen werden häu!g Opfer von Gewalt im häuslichen Raum 
und männliche Menschen von Gewalt im ausserhäuslichen Raum. Die vor-
liegende Untersuchung zeigt darüber hinaus, dass die jeweiligen Logiken und 
damit verbundenen Schwerpunkte nicht allein respektive nicht hauptsächlich 
auf ein zielgerichtetes Handeln der Kantone zurückgeführt werden können, 
welche aus der geldgebenden Machtposition heraus bestimmte Vorgaben 
machen (könnten). Die Logiken und Schwerpunkte entstehen vielmehr aus 
einer Interessenverbindung, in welcher sich die jeweiligen Zuständigkeiten der 
Opferhilfe-Beratungsstellen in einer Vermischung von expliziter Benennung 
und impliziter Anlage herausbilden. Ausbalancierendes und zielvorgebendes 
Handeln seitens der kantonalen Geldgebenden führt hierbei im Falle der 
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft dazu, dass die im ö%entlichen 
Opferhilfe-Diskurs erzeugten Wahrheiten in ihrer Wirkungsmacht einge-
dämmt werden. Raum für den Einbezug männlicher Opfer ist dadurch in 
den Strukturen angelegt und wird von den zuständigen Opferhilfe-Beratungs-
stellen in ihrem Handeln realisiert. Im Kanton Bern dagegen, in dem seitens 
der kantonal Verantwortlichen kein derart steuerndes und zielvorgebendes 
Handeln erkennbar ist, entfaltet der ö%entliche Opferhilfe-Diskurs eine 
grosse Wirkungsmacht. In den Strukturen ist dadurch kein eigenständiger 
Raum für den Einbezug männlicher Opfer angelegt und die zuständigen 
Opferhilfe-Beratungsstellen verwirklichen eine explizite Berücksichtigung 
männlicher Opfer nicht in ihrem Handeln.

Besonders interessant bei der Herausbildung der untersuchten Opfer-
hilfeberatungsstrukturen ist die Entwicklung der sowohl im Kanton Bern 
als auch in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft vorhandenen 
sogenannten allgemeinen Opferhilfe-Beratungsstelle (BOH und BObB), 
die – von den kantonal Verantwortlichen zu Beginn der Umsetzung explizit 
festgehalten – grundsätzlich allen Opfern o%ensteht. Die beiden allgemei-
nen Opferhilfe-Beratungsstellen im Kanton Bern und in den Kantonen 
Basel-Stadt/Basel-Landschaft haben einige Gemeinsamkeiten: ihren Namen 
und die explizit festgehaltene Zielgruppenneutralität; sie bilden jeweils die 
einzige Opferhilfe-Beratungsstelle im Kanton respektive den beiden Kantonen 
für männliche erwachsene Opfer; sie sind nicht als einzige Stelle im Kanton 
beauftragt mit der Opferhilfeberatung; ihre Betriebskosten machen rund 
40% der jeweiligen kantonalen Ausgaben für die Opferhilfeberatung aus. 
Trotz dieser Gemeinsamkeiten entwickeln sich die beiden Einrichtungen in 
ihren zielgruppenspezi!schen Zuständigkeiten sehr unterschiedlich. Das ist 
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auf ihre Einbindung in je verschiedenartige Opferhilfeberatungsstrukturen 
zurückzuführen, in denen ihre Zuständigkeiten implizit andersartig ange-
legt sind. Die zielgruppenneutrale allgemeine Opferhilfe-Beratungsstelle 
im Kanton Bern positioniert sich ihrer impliziten Anlage entsprechend im 
Laufe der Zeit als eine Fachstelle für häusliche Gewalt. 38% ihrer Beratenen 
sind männlich. Ihre Schwester-Organisation in den Kantonen Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft dagegen gibt sich ebenfalls ihrer impliziten Anlage 
entsprechend mit der Zeit ein Pro!l als einzige Anlaufstelle für männliche 
Opfer. 56% ihrer Beratenen sind männlich. Weil in den Strukturen der 
Opferhilfeberatung in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
also Raum für männliche Opfer implizit angelegt ist, gelingt der BObB der 
Einbezug männlicher Opfer und die Positionierung für diese Opfergruppe. 
In den Strukturen ist der Möglichkeit für ein bestimmtes Handeln Platz 
eingeräumt und diese Handlungsmöglichkeit wird von den betre%enden 
Akteur/-innen auch realisiert. Ob und in welchem Ausmass die Akteur/-innen 
diese Handlungsmöglichkeit realisieren, wird jedoch durch die Strukturen 
nicht determiniert. Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft machen 
keine weiteren Vorgaben im Hinblick auf eine grössere Aufmerksamkeit der 
BObB gegenüber männlichen Opfern. Das besondere Engagement für diese 
Opfergruppe wird von der Einrichtung letztlich selbst gewählt. Im Kanton 
Bern verhält es sich gerade umgekehrt. Ein Handeln für männliche Opfer 
ist nicht in den Strukturen der Opferhilfeberatung angelegt und deswegen 
scha%t es die BOH nicht – obwohl sie es versucht – sich für diese Opfer-
gruppe zu engagieren.

Diese Ergebnisse bestätigen zum einen die auf der Grundlage von 
Hasenfelds (2010) theoretischen Ausführungen zu Human Service Organi-
zations aufgestellte Annahme, dass den Opferhilfe-Beratungsstellen bei der 
Zusprechung des Opferstatus respektive der Bewertung der Opferqualität 
gewaltbetro%ener Gruppen einiges an Gewicht zukommt. Mit dem Engage-
ment der Opferhilfe-Beratungsstellen für bestimmte Opfergruppen wird 
deren Opferqualität gegenüber anderen gewaltbetro%enen Gruppen, die 
nicht explizit ins Blickfeld gerückt werden, hervorgehoben und damit höher 
gewichtet. Dies bedeutet nicht, dass den unerwähnt bleibenden Opfergruppen 
der Opferstatus abgesprochen wird. Es geht weniger um ein Entweder-Oder 
als vielmehr um eine je spezi!sche Höhergewichtung und damit verbundene 
Hierarchisierung des Opferstatus verschiedener gewaltbetro%ener Gruppen. 
Zum anderen können Hasenfelds Überlegungen in Bezug auf die Klassi!zie-
rung und Kategorisierung der Klientel durch die Human Service Organizations 
noch weiter ausdi%erenziert werden: Human Service Organizations müssen als 
eingebunden betrachtet werden in ein je institutionell begrenztes mesosoziales 
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Ge"echt verschiedener Einrichtungen mit ähnlichem Tätigkeitsgebiet. In die 
Strukturen dieses mesosozialen Ge"echts sind bestimmte Zuständigkeiten 
und Kräfteverhältnisse eingelagert, welche die Klassi!zierungs- und Katego-
risierungsprozesse der Klientel in und durch die einzelnen Human Service 
Organizations beein"ussen.

In der Bezeichnung der BOH und der BObB als allgemeine, für 
alle Opfer zuständige Opferhilfe-Beratungsstellen und ihrer tatsächlichen 
Ausrichtung auf vorwiegend bestimmte Zielgruppen spiegelt sich etwas 
wider, was die Ergebnisse der vorliegenden Studie auf allen Untersuchungs-
ebenen durchzieht: die Diskrepanz zwischen einem allgemeinen respektive 
geschlechtsneutralen Sprechen über Opfer und denjenigen, die in und mit 
diesem allgemeinen Sprechen wirklich gemeint sind. Ein geschlechtsneutral 
formuliertes Opferhilfegesetz richtet sich eigentlich an weibliche Opfer. Ein 
allgemeines Sprechen über Opfer und Opferhilfe bezieht sich in Wirklichkeit 
auf weibliche Gewaltbetro%ene. Eine Opferhilfe für Opfer häuslicher und 
sexueller Gewalt wendet sich tatsächlich an weibliche Opfer dieser Straftaten-
gruppen. Eine Opferhilfe-Beratungsstelle für alle Opfer richtet sich eigentlich 
an Opfer häuslicher (respektive ausserhäuslicher) Gewalt. In der vorliegenden 
Studie wurde herausgearbeitet, dass diese geschlechterspezi!sche tatsächliche 
und eigentliche Wirklichkeit und Wahrheit, mit welcher das allgemeine und 
geschlechtsneutrale Sprechen unterlegt ist, im untersuchten Diskurs und seinen 
Manifestationen in den Kantonen hergestellt wird. Das ist das Wesent liche 
an Diskursen: In ihnen werden die Wahrheiten (Gegenstände) und Wis-
sensbestände konstruiert, über die gesprochen wird. Die Art und Weise, wie 
diese Wahrheiten ausgestaltet sind, legitimiert dann die Art und Weise, wie 
gesprochen wird und welche Massnahmen ergri%en werden. Gleichzeitig wird 
der geschlechterspezi!sche Gehalt dieser diskursiv hergestellten Wahrheiten 
durch ein geschlechtsneutrales allgemeines Sprechen wieder verschleiert. 
Warum ist das so? Diese Verschleierung kann als ein in das Sprechen und 
Schreiben eingelagerter Mechanismus hegemonialer Männlichkeit und 
Weiblichkeit gedeutet werden. Im untersuchten schweizweiten Diskurs und 
seinen kantonalen Manifestationen !nden sich diskursive Mechanismen, 
mit welchen Männlichkeit und Weiblichkeit in gegensätzlich hierarchisch 
geordneter Komplementarität (re-)konstruiert werden. Dadurch wird ge-
währleistet, dass einige der wesentlichen Charakteristika, welche die gesell-
schaftliche Vormachtstellung der Männer über die Frauen sichern, nämlich 
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die Verletzungsmacht und die damit verbundene Stärke und Autorität, allein 
mit Männlichkeit in Verbindung stehen und nicht mit Weiblichkeit. Mit der 
Herstellung des wahren Geschlechts des Opfers als weiblich wird also hegemo-
niale Männlichkeit und Weiblichkeit konstruiert. Mit der Verschleierung des 
eigentlich weiblichen Geschlechts des Opfers durch ein geschlechtsneutrales 
Sprechen wird gleichzeitig hegemoniale Männlichkeit in ihrer hergestellten 
Ausprägung als verletzungsmächtig gesichert. Denn die Gewaltbetro%enheit 
männlicher Menschen und die Folgen dieser Gewalt für die männlichen 
Betro%enen könnten ins Blickfeld geraten. Ein Forschungsstand, der eine 
hohe männliche Gewaltbetro%enheit nachweist, ein Gesetz, welches sich 
auf der Grundlage der Rechtsgleichheit potentiell an weibliche und männ-
liche Opfer richtet und ein prozentualer Anteil in der Opferhilfe beratener 
männlicher Opfer von rund 25% lassen eine Aufmerksamkeit für männliche 
Opfer zumindest wahrscheinlich möglich werden. Die Wahrscheinlichkeit der 
Realisierung dieser Möglichkeit kann durch ein geschlechtsneutrales Sprechen 
über Opfer (welches sich versteckt auf weibliche Opfer bezieht) entscheidend 
abgeschwächt werden. Ein derartiges Sprechen, in welchem männliche Opfer 
vermeintlich mitgemeint sind, lenkt die Aufmerksamkeit weg vom Geschlecht 
der Opfer. Dadurch bleiben die in das Sprechen eingelagerten geschlechter-
spezi!schen Wahrheiten verborgen und können nur schwerlich hinterfragt 
werden. So gesehen sollte ein geschlechtsneutrales Sprechen und Schreiben, 
welches sich bei angenommener wirklichkeitskonstruierender Macht hege-
monialer Männlichkeit und Weiblichkeit zumeist nur vermeintlich auf beide 
Geschlech ter gleichermassen bezieht, immer dahingehend hinterfragt werden, 
welche geschlechterspezi!schen Machtverhältnisse durch dieses vermeintlich 
geschlechtsneutrale Sprechen verschleiert werden.

Die vorliegende Studie zeigt zum einen, dass hierarchisch-komple-
mentäre Geschlechterbilder – wie im Konzept hegemonialer Männlichkeit 
und Weiblichkeit theoretisch gefasst – in der sozialen Praxis wirkungsmäch-
tig sind und im Falle der Opferhilfe die Ausformung wohlfahrtsstaatlicher 
Massnahmen prägen. Zum anderen macht die Untersuchung deutlich, dass 
diese Wirkungsmacht einer hier jetzt in die Opferhilfe eingeschriebenen 
hegemonialen Männlichkeit und Weiblichkeit durch ein ausbalancierendes 
zielvorgebendes Handeln des Staates zumindest teilweise durchbrochen werden 
kann. Schippers (2007) geht davon aus, dass nicht alle Eigenschaften, die 
Männlichkeit und Weiblichkeit zugedacht werden, hegemonial sind. Lediglich 
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diejenigen Aspekte von Männlichkeit und Weiblichkeit, die bedeutsam sind 
für die Formation und die Legitimation einer hierarchisch-komplementären 
Beziehung zwischen Männern und Frauen, sind hegemonial und schreiben 
sich in gesellschaftliche Strukturen ein. Demzufolge ist die Wirkungsmacht 
hegemonialer Männlichkeit und Weiblichkeit vor allem bei gesellschaftlichen 
#emen zu erwarten, die in besonderem Ausmass machtgeladen sind. Gewalt 
stellt ein solches #ema dar. Bei derartigen #emen muss damit gerechnet 
werden, dass die in die jeweils relevanten Strukturen eingeschriebene Wir-
kungsmacht hegemonialer Männlichkeit und Weiblichkeit einen gleich-
wertigen Einbezug weiblicher und männlicher Menschen unterläuft. Diese 
strukturelle Wirkungsmacht kann nicht – so zeigt die vorliegende Studie – 
durch das Handeln einzelner Akteur/-innen durchbrochen werden. Dafür 
ist vielmehr ein ausbalancierendes zielvorgebendes Handeln der staatlichen 
Verantwortungsträger/-innen sowie ein dieses Ausbalancieren aufnehmendes 
Handeln der in den jeweiligen gesellschaftlichen Feldern Tätigen notwendig. 
Je nach gesellschaftlichem Bereich respektive gesellschaftlicher #ematik 
stellen sich die notwendigen Massnahmen zum Durchbrechen der Wirkungs-
macht hegemonialer Männlichkeit und Weiblichkeit unterschiedlich dar. 
Die vorliegende Studie liefert einige Ergebnisse für derartige Massnahmen 
im Bereich der Opferhilfe.

Die Rekonstruktion des Entwicklungsprozesses der Opferhilfeberatung 
in den Kantonen Bern und Basel-Stadt sowie Basel-Landschaft zeigt, was von 
Seiten der an der konkreten Umsetzung beteiligten staatlichen Verantwor-
tungsträger/-innen im Hinblick auf einen grösseren Einbezug männlicher 
Gewaltbetro%ener in die Opferhilfe geleistet werden kann und sollte: die 
Scha%ung eines eigenständiges Raumes in den Strukturen der Opferhilfe-
beratung, durch welchen der Einbezug männlicher Opfer möglich wird. 
Dabei müssen die in die jeweilige Opferhilfeberatungsstruktur eingelagerten 
Zuständigkeiten der einzelnen Stellen und ihr Kräfteverhältnis sorgfältig 
geprüft werden. Durch eine blosse Zuteilung männlicher Opfer zu einer 
allgemeinen, zielgruppenneutralen Opferhilfe-Beratungsstelle gelingt die 
Scha%ung dieses eigenständigen Raumes nicht. Das zeigt die Entwicklung 
der BOH in Bern. Wesentlich ist vielmehr, welchen explizit benannten und/
oder implizit angelegten Zuständigkeiten die betre%ende Einrichtung, die 
sich auch an männliche Opfer wendet, darüber hinaus nachzukommen hat. 
Häusliche und sexuelle Gewalt, die vorwiegend weibliche Menschen erleiden, 
sind mittlerweile als dringliche und komplexe soziale Probleme anerkannt 
und es werden verschiedene staatliche Massnahmen zu ihrer Bekämpfung 
und zur Behandlung der Folgen ergri%en. Darüber hinaus ist der ö%entliche 
Opferhilfe-Diskurs von Mechanismen durchdrungen, durch welche sexuelle 
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und häusliche Gewalt ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden. So 
gesehen läuft eine Opferhilfe-Beratungsstelle, welche unter anderem zuständig 
ist für die Unterstützung der zumeist weiblichen Opfer dieser beiden Straf-
tatengruppen, immer Gefahr, von der #ematik der häuslichen und sexuellen 
Gewalt vereinnahmt zu werden. Um hier von Seiten des Staates Gegensteuer 
zu geben, erscheint eine Trennung der Zuständigkeiten nach ausserhäuslicher 
und nicht gegen die sexuelle Integrität gerichteten Gewalt einerseits und nach 
häuslicher und sexueller Gewalt andererseits sinnvoll. Ob sich eine derartige 
Trennung der zielgruppenspezi!schen Verantwortlichkeiten innerhalb einer 
einzigen Opferhilfe-Beratungsstelle verwirklichen lässt, muss sorgfältig 
geprüft werden. Die Opferhilfeberatung in den Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft existiert mittlerweile in Form einer einzigen Beratungsstelle. 
Diese hat jedoch vier Fachbereiche mit grösstenteils eigenständigen Teams. 
Dadurch bleiben eine Trennung der Zuständigkeiten und separate Räume 
für ein je zielgruppenspezi!sches Engagement der Fachbereiche erhalten. In 
diesem Zusammenhang wäre es interessant und sinnvoll, die Opferhilfebera-
tungsstruktur in Kantonen näher zu erforschen, in denen es von Beginn an 
lediglich eine Opferhilfe-Beratungsstelle gibt oder aber in denen eigenständige 
Angebote für männliche Opfer existieren respektive existierten (letzteres tri%t 
nur auf den Kanton Zürich zu).

Um die Möglichkeiten für einen Einbezug männlicher Opfer zu 
vergrössern, sind nicht zwingend Opferhilfe-Beratungsstellen notwendig, 
welche sich ausschliesslich und explizit benannt an männliche Opfer richten. 
Es gibt derartige Opferhilfe-Beratungsstellen explizit für weibliche Opfer. 
Diese existieren jedoch weniger, weil eine separate Opferhilfe nur für weib-
liche Gewaltbetro%ene sich inhaltlich begründen liesse, sondern vielmehr, 
weil viele dieser frauenspezi!schen Beratungsstellen zur Zeit der Gründung 
der Opferhilfeberatung schon im Bereich der Opferbetreuung tätig waren 
und deswegen in die Umsetzung des neu bestehenden OHG einbezogen 
wurden. In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, in welchen 
männliche Opfer im schweizweiten Vergleich am meisten Berücksichtigung 
!nden, wird Opferhilfe lange Zeit ohne eine Opferhilfe-Beratungsstelle nur 
für männliche Gewaltbetro%ene realisiert. Erst im Jahr 2007 wird ein eigen-
ständiger Fachbereich für männliche Opfer gegründet. Dieser ist als Resultat 
und nicht als Ursache eines in den Strukturen von Beginn an angelegten 
und im Handeln der Opferhilfe-Beratungsstellen nach und nach realisierten 
Einbezugs männlicher Opfer zu werten. Der Sinn und Zweck eigenständiger 
Opferhilfeberatungsangebote ausschliesslich für männliche Opfer kann auf 
der Grundlage der vorliegenden Studie in dreierlei Hinsicht kritisch beleuch-
tet werden. Erstens würde es sich zumindest in der Schweiz angesichts der 
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Bevölkerungszahlen in den meisten Kantonen um relativ kleine Stellen mit 
nur wenigen Mitarbeiter/-innen handeln. Der Nutzen derart kleiner eigen-
ständiger Beratungsstellen erscheint aus betriebswirtschaftlicher Hinsicht 
und in Bezug auf den Wissensaustausch im Team fraglich. Zweitens zeigt die 
bisherige Praxis der Opferhilfeberatung, dass verschiedene Straftatengruppen 
und auch das Alter der Opfer mit unterschiedlichen Bedürfnissen der Betrof-
fenen und Anforderungen an die Berater/-innen verbunden sind. Nicht nur 
weibliche und männliche Opfer müssen also Raum !nden, sondern auch 
minderjährige. Und das Wissen der Berater/-innen muss den Anforderungen 
bei Strassenverkehrsdelikten ebenso genügen wie denjenigen bei sexueller 
oder häuslicher Gewalt. Drittens stellt sich die Frage, ob sich männliche 
Gewaltbetro%ene eher an eine sogenannt allgemeine Opferhilfe-Beratungs-
stelle wenden oder an eine, die sich schon dem Namen nach explizit an 
männliche Menschen richtet. Vor dem Hintergrund einer wirkungsmächtigen 
hegemonialen Männlichkeit kann einerseits angenommen werden, dass die 
Inanspruchnahme von Hilfe eher möglich ist, wenn das männliche Geschlecht 
zuerst einmal versteckt bleibt, da Männlichkeit eigentlich unvereinbar mit 
dem Opferstatus ist. Andererseits kann ebenso argumentiert werden, dass das 
Vorhandensein von Opferhilfe-Beratungsstellen explizit für männliche Opfer 
den gewaltbetro%enen Männern das Gefühl vermittelt, nicht als einziger Mann 
von Gewalt betro%enen zu sein und somit die Inanspruchnahme von Hilfe 
erleichtert. Es stellt letztlich eine interessante empirisch zu untersuchende 
Frage dar, wie Beratungsangebote gestaltet sein müssen, damit sich männliche 
Gewaltbetro%ene an diese wenden.

Staatliches Handeln für einen grösseren Einbezug männlicher Opfer in 
die Opferhilfe sollte also strukturelle Voraussetzungen scha%en, durch welche 
ein Engagement für männliche Gewaltbetro%ene innerhalb der Opferhilfe-
beratung ermöglicht wird. Ein derartiges Engagement lässt sich jedoch nicht 
erzwingen. Durch den Staat zur Verfügung gestellte Strukturen können und 
sollen den Inhalt des jeweiligen Tätigkeitsfelds nicht determinieren – so wie 
Strukturen allgemein das Handeln nicht determinieren können. Sie sollen 
vielmehr Räume scha%en, innerhalb derer ein je spezi!sches Handeln möglich 
wird. Diesen Möglichkeitsraum dann zu füllen und dadurch die gescha%e-
nen Strukturen zu festigen, ist Sache der in den jeweiligen gesellschaftlichen 
Feldern Tätigen. Die Beratung gewaltbetro%ener Menschen innerhalb eines 
Ge"echts verschiedener gesetzlicher Regelungen und Organisationen, welche 
auf je unterschiedliche Art und Weise in die Gewaltthematik eingebunden 
sind, bildet eine anspruchsvolle Tätigkeit. Nur die Mitarbeiter/-innen der 
Opferhilfe-Beratungsstellen selbst können also letztlich abschätzen, wie  genau 
sich ein zielgruppenspezi!sches Engagement für männliche Opfer (und auch 
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für andere Opfergruppen) realisieren lässt, und was dabei berücksichtigt werden 
muss. Damit jedoch ein derartiges Engagement überhaupt ins Blickfeld rücken 
kann, benötigt es durch den Staat zu scha%ende strukturelle Voraussetzungen.

Das Ausmass der Gewalt gegen Männer und vor allem die Folgen 
dieser Gewalt für die Betro%enen stellen einen gesellschaftlichen Tabubereich 
dar. Eine verstärkte #ematisierung männlicher Opfer innerhalb des wohl-
fahrtsstaatlichen Bereichs der Opferhilfe bietet einen Ansatzpunkt, diesen 
Tabubereich aufzubrechen und die gesellschaftliche Sensibilität gegenüber 
männlicher Gewaltbetro%enheit zu erhöhen. So kann Raum gescha%en 
werden für die Entwicklung einer Sprache und eines Sensoriums, mit dem 
das Leiden der gewaltbetro%enen männlichen Menschen wahrnehmbar 
gemacht und geeignete Hilfsmöglichkeiten angeboten werden können. Die 
Opferhilfe kann eine davon sein. Eine verstärkte Aufmerksamkeit gegenüber 
männlichen Gewalterfahrungen bedingt gleichzeitig eine auf gesellschaftli-
cher und individueller Ebene angesiedelte kritische Auseinandersetzung mit 
angenommener (und vorhandener) männlicher Macht, wie sie in einem auf 
hegemoniale Männlichkeit und Weiblichkeit bauenden idealisierten Män-
nerbild zum Ausdruck kommt. Letztlich ist eine Anerkennung männlicher 
Gewaltbetro%enheit und damit männlicher Verletzungso%enheit nur um den 
Preis des Verzichts auf ein derartiges Männerbild möglich. Die Anerkennung 
männlicher Opfer bildet einen weiteren notwendigen Schritt in Richtung 
einer Geschlechterbeziehung, in welcher weibliche und männliche Menschen 
nicht auf eine unter- respektive überlegene Position festgeschrieben werden, 
sondern sich auf gleicher Augenhöhe begegnen können. Sich für männliche 
Opfer einzusetzen heisst, sich für eine Gleichstellung der Geschlechter zu 
engagieren und sowohl weibliche als auch männliche Menschen vor der exis-
tentiellen Erschütterung und dem Leiden durch das gewaltförmig verletzende 
und unterdrückende Handeln anderer zu schützen.
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Anhang 1: Erfassungsbogen der OHS für Beratungsstellen 
bis 2009
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Anhang 2: Beratungsfälle nach beratenen Personen, 2000–2010

Anzahl Fälle Anteil an allen Fällen
Opfer nicht beraten 64835 22.7%
Opfer beraten 220293 77.3%
Total 285128 100.0%
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.

Anhang 3: Beratene Opfer nach Art und Dauer der Beratung,  
2000–2010

 Beratene Opfer nach Art der Beratung, 2000–2010

Anzahl Fälle Anteil an allen Fällen
Unbekannt 3382 1.5%
Laufende Beratung 65290 29.6%
Erstberatung 142366 64.6%
Erneute Beratung 9255 4.2%
Total 220293 100.0%
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.

 Beratene Opfer mit unbekannter Art der Beratung nach Dauer 
der Beratung, 2000–2010

 Anzahl Fälle Anteil an allen Fällen
Unbekannt 116 3.4%
Einmalige Beratung 2371 70.1%
Mehrmalige Beratung 895 26.5%
Total 3382 100.0%
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.

Anhang 4: Erstmals beratene Opfer nach Geschlecht, 2000–2010

Anzahl Fälle Anteil an allen Fällen
Geschlecht Opfer unbekannt 1516 1.0%
Männliche Opfer 34364 23.6%
Weibliche Opfer 109868 75.4%
Total 145748 100.0%
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
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Anhang 5: Leitfaden für die Diskursanalyse

Ausgangspunkt bilden die Forschungsfragen, vor allem die Hauptfra-
gestellung und die Unterfragen b) und c) (siehe Kapitel 1). 

Leitfragen für die Zusammenstellung des Korpus: 
 › Durch welche Quellen können die Daten erschlossen werden, die 

für die Beantwortung der Fragestellungen notwendig sind?
 › Wie können diese Quellen zugänglich gemacht werden?
 › Sind die Quellen selektiv?
 › Welche weiteren Quellen sind notwendig, um die Selektivität abzu-

schwächen/aufzuheben?
 › Sind Nacherhebungen notwendig?
 › Wann ist die Materialzusammenstellung abgeschlossen und warum 

ist sie mit diesem Zeitpunkt abgeschlossen?

Ziel

Qualitative und quantitative Darstellung/Beschreibung der Diskursstränge.

Vorgehen

 › Texte nach Diskursebenen in chronologischer Reihenfolge lesen
 › Texte beim Lesen tabellarisch erfassen nach folgenden Aspekten

 › Textnummerierung
 › Datum der Verö%entlichung respektive der Sprechakte
 › Autor/-in und dessen/deren Funktion/Beruf
 › Textsorte und Textstil (vor allem bei Zeitungsartikeln relevant), ob zum 

Beispiel Kommentar, Mitteilung, Leitartikel usw. und wie der allgemeine 
Sprachstil ist

 › Titel des Textes, Kernbotschaft, #emen und wiederkehrende Begri%e
 › Anmerkungen zu Opfern, Opferbeispiele, Angaben zu Beratungsstellen
 › verwendete Bilder/Symbole und emotionale Ausdrücke

 › Tabellarische Ordnung der #emen und Unterthemen mit Herauslösung 
aus Textkontext, Zuordnung zum Text muss möglich bleiben!

 › Interessant erscheinende Texte markieren mit kurzer Begründung, warum 
interessant.

 › Bei der Strukturanalyse laufend Notizen machen über erste Erkenntnisse 
zu Mustern, Wiederholungen, Ideen usw.
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Ziel

Bestimmung typischer Diskursfragmente für die weitere Analyse

Vorgehen

 › Das Ergebnis der Strukturanalysen anhand der folgenden allgemeinen 
Leitfragen durchgehen

 › Bei der Auswahl die schon in der Strukturanalyse markierten Texte/Text-
passagen einbeziehen

 › Bei der Auswahl die theoretisch erarbeiteten Fragen einbeziehen, siehe unten
 › Die Begründung für die Auswahl jedes Textes/Textpassage schriftlich 

festhalten
 › Weiterhin laufend Notizen machen über Erkenntnisse, Fragen, Ideen usw.

Allgemeine Leitfragen und Schritte der Auswahl
 › Welche thematischen Schwerpunkte existieren in den Diskurssträngen?
 › Welche Berichtsstile existieren?
 › In welchen Texten/Textpassagen werden Bezüge zu anderen ausserhalb des 

Diskurses liegenden #emen hergestellt?
 › Von welchen Subjektpositionen aus werden Texte/Textpassagen artikuliert?

#eoretische erarbeitete Fragen
 › Auswahl von Texten/Textpassagen mit Beschreibungen zu Opfern

 › Wann, wo, wie und von wem wird in Entstehung und Umsetzung der 
Opferhilfe auf Aspekte des theoretisch erarbeiteten Bilds des legitimen 
Opfers Bezug genommen (Kap. 3.4)?

 › Werden andere, von dem theoretisch erarbeiteten Bild des legitimen 
Opfers abweichende Opferbilder entworfen und wenn ja, wann, wo, wie, 
und von wem (Kap. 3.4)?

 › Wie werden Opfer beschrieben, wenn es sich dabei um Frauen handelt 
und welche Aspekte der Opferhilfe werden dann angesprochen? Wann, 
wo und durch wen passiert das (Kap. 3.4)?

 › Wie werden Opfer beschrieben, wenn es sich dabei um Männer handelt 
und welche Aspekte der Opferhilfe werden dann angesprochen? Wann, 
wo und durch wen passiert das (Kap. 3.4)?

 › Wie wird die unmittelbare Beeinträchtigung der Betro%enen, welche die 
Grundlage für Leistungen nach OHG bildet, bei Entstehung und Um-
setzung der Opferhilfe in der Schweiz beschrieben und inwiefern spielt 
die Geschlechtlichkeit der Opfer dabei eine Rolle (Kap. 2.4)?



432

 › Auswahl von Texten/Textpassagen, in denen Hilfe für Opfer begründet wird
 › Fliessen bei Entstehung und Ausgestaltung der schweizerischen Opferhilfe 

verschiedene Begründungsansätze ein und wenn ja sind sie mit unter-
schiedlichen Opferbildern verbunden (Kap. 2.4)?

 › Auswahl von Texten/Textpassagen mit Bezug auf Ergebnisse der Gewalt-
forschung
 › Wann, wo und wie wird bei Entstehung und Umsetzung der schweize-

rischen Opferhilfe auf die Ergebnisse der Victim Surveys, der PKS und 
der sozialwissenschaftlichen Gewaltforschung Bezug genommen (siehe 
Kap. 2.4)?

 › Auswahl von Texten/Textpassagen mit Subjektpositionen, die sich oft 
einbringen
 › Welche ö%entlichen Akteur/-innen sind an Entstehung und Umsetzung 

der Opferhilfe beteiligt, welche Anliegen bringen diese Akteur/-innen 
ein und wie werden die Anliegen legitimiert (Kap. 3.4)?

 › Stehen sich bei Entwicklung und Umsetzung der Opferhilfe in der Schweiz 
feministisch verankerte Hilfsangebote für gewaltbetro%ene Frauen und 
andere Einrichtungen für Gewaltopfer konkurrenzierend gegenüber und 
kämpfen um gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeit und der durch 
sie beratenen Opfergruppen (Kap. 2.4)?

 › Welche Schwerpunkte setzen die Kantone bei der Umsetzung der Opferhil-
fe, wie werden diese Schwerpunkte legitimiert und welche Auswirkungen 
sind damit verbunden (Kap. 3.4)?

 › Welche Schwerpunkte setzen die Opferhilfe-Beratungsstellen in ihrer 
Arbeit, wie werden diese Schwerpunkte legitimiert und welche Auswir-
kungen sind damit verbunden (Kap. 3.4)?

Ziel

Pro analysiertem Text/Textpassage Erarbeitung eines Ausschnitts der Forma-
tionsregeln des Diskurses

Vorgehen

1) Erarbeitung des institutionellen Rahmens: Wer wie wo und für wen wird 
eine Aussage produziert?

 › Autor/in
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 › Subjektposition: Beruf, Arbeitsplatz, Alter, Geschlecht, wenn vorhanden 
weitere

 › Textsorte
 › Anlass der Textproduktion
 › Rezeptionsarena
 › Ereignisse, auf die Bezug genommen wird

2) Beschreibung der Textober"äche
 › gra!sche Gestaltung des Textes, Illustrationen
 › vermutete Wirkungsabsicht des/der Autor/-in
 › #emen, Unterthemen, wiederkehrende Begri%e

3) Erarbeitung der sprachlich-rhetorischen Struktur
 › Argumentationsstil: sachlich, polemisch, emotional, appellativ, morali-
sierend …

 › Symbole und Metaphern welches anerkannte Wissen steht dahinter?
 › Wie sind unterschiedliche Argumentationsstile verknüpft?
 › Was wird durch die Argumentationsstile und ihre Verknüpfung geleugnet, 
nahegelegt, relativiert, verallgemeinert …?

 › Wo existieren Sprünge, Brüche in den Formulierungen?
 › Gebrauch und Zusammensetzung von Substantiven, Verben und Adverbien

4) Interpretation der zentralen Botschaft des Textes bzw. der Textpassage 
ausgehend von Schritten 1–3

 › Evtl. Darstellung der zentralen Botschaft als Problemstruktur: Problem-
de!nition und damit verbundenen Wertungen, Folgen, Zuständigkeiten, 
Handlungsmöglichkeiten

Bei der Feinanalyse zwischen gegensätzlichen und ähnlichen Texten 
bzw. Textpassagen abwechseln und auch zwischen Texten/Textpassagen un-
terschiedlicher Diskursebenen

Abschluss der Feinanalyse, wenn die Ergebnisse sich wiederholen und 
keine neuen Aspekte dazukommen. Weiterhin laufend Notizen machen über 
Erkenntnisse, Fragen, Ideen usw.

Ziel

Herausarbeitung dessen, was «eigentlich» im Diskurs gesagt wird, welche 
Wissensbestände und Wahrheiten «eigentlich» erzeugt werden
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Vorgehen

 › Notizen aller Feinanalysen, sonstige Notizen und Strukturanalysen durch-
gehen

 › Anhand dieses Durchgehens Folgendes einbeziehen
 › Wo gibt es Regelmässigkeiten, Wiederholungen, wie sehen die aus? Was 

wird hier wie immer wieder zueinander in Beziehung gesetzt?
 › Welche Gegenstände werden gebildet?
 › Welche mehr oder weniger legitimen Äusserungsmodalitäten existieren?
 › Welche Begri%snetze konstituieren sich?
 › (Netz der Strategien zwischen Diskursen nur am Rande erkennbar)
 › Wo gibt es Auslassungen, Grenzziehungen, Annäherungen, Ö%nungen, 

Gleichsetzungen, Oppositionen, Kontrollen?
 › Was wird dadurch hervorgehoben, gleichgesetzt, verboten oder kontrol-

liert oder anderes?
 › #eoretische Fragen und Annahmen sowie Forschungsfragen einbeziehen
 › Interpretationsergebnisse laufend verschriftlichen
 › Welche Funktion erfüllen die diskursiv erzeugten Wissensbestände und 

Wahrheiten in einem grösseren gesellschaftlichen Kontext?
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Anhang 6: Datenkorpus der Diskursanalyse, schweizweit  
und kantonal

Artikel aus Printmedien – insgesamt 323

 › Alle Artikel der Zeitschrift «Beobachter» zur #ematik der Opferhilfe. 
Die Zusammenstellung erfolgte anhand einer Liste mit Angaben zu allen 
Artikeln über die Opferhilfe, welche von der Redaktion der Zeitschrift zur 
Verfügung gestellt wurde.

 › Die Zeitungsartikelsammlung des Schweizerischen Sozialarchivs in Zü-
rich zur #ematik der Opferhilfe – Dossier-Nummer: 23.3*12 ZA. Nach 
Angaben von Barbara Fässler vom Schweizerischen Sozialarchiv werden 
für das Erstellen der Zeitungsartikelsammlungen des Schweizerischen 
Sozialarchivs alle überregionalen Leitmedien, aus allen schweizerischen 
Kantonen mindestens je eine Zeitung und verschiedene andere Zeitungen/
Zeitschriften berücksichtigt. Gleiche Beiträge, die mehrmals in unter-
schiedlichen Zeitungen erschienen, werden nur einmal in die Sammlungen 
aufgenommen (Persönliche Mitteilung von Barbara Fässler, Sozialarchiv 
Zürich, 18.04.2011).

 › Einige Zeitungsartikel, die über PresseDox – die Online-Pressedokumen-
tation des Schweizerischen Sozialarchivs – recherchiert wurden.

Zitierte Printmedien

Titel Erscheinungsort Angaben Auflage (Jahr)

Aargauer Tagblatt Aargau Zeitung, erschien täglich, ist 1996 mit der 
Aargauer Zeitung und dem Badener Tagblatt 
fusioniert.

57’000 (1995)

Aargauer Zeitung Aargau Zeitung, erscheint täglich; bürgerlich. 51’381 (2012)

Appenzeller Zeitung Herisau Zeitung, erscheint täglich; bürgerlich. 13’270 (2012)

Basler Zeitung Basel Zeitung, erscheint täglich; unabhängig. 68’279 (2012)

Beobachter Zürich Beratungs- und Konsumentenzeitschrift, 
allgemeine Themen, erscheint alle zwei 
Wochen.

296’707 (2012)

Berner Zeitung/Bund Bern Zeitung, erscheint täglich; unabhängig. 102’471 (2012)

Coop-Zeitung Basel Gratiszeitung, erscheint wöchentlich. 1 805’641 (2012)

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite.
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Titel Erscheinungsort Angaben Auflage (Jahr)

Luzerner Tagblatt Luzern Zeitung, erschien täglich, fusionierte 1991 
mit dem Vaterland zur Luzerner Zeitung, 
welche wiederum 1995 mit den Luzerner 
Neuesten Nachrichten zur Neuen Luzerner 
Zeitung fusionierte.

38’400 (1990)

Neue Luzerner Zeitung Luzern Zeitung, erscheint täglich; unabhängig. 118’924 (2012)

Neue Zürcher Zeitung Zürich Zeitung, erscheint täglich; liberal. 116’750 (2012)

Schaffhauser AZ Schaffhausen Zeitung, erscheint wöchentlich; unabhängig. 1’851 (2012)

Schaffhauser Nachrichten Schaffhausen Zeitung, erscheint täglich; bürgerlich. 21’459 (2012)

Solothurner Zeitung Solothurn Zeitung, erscheint täglich; liberal. 26’889 (2012)

Sonntags-Zeitung Zürich Zeitung, erscheint wöchentlich; unabhängig. 175’882 (2012)

St. Galler Tagblatt St. Gallen Zeitung, erscheint täglich; bürgerlich. 115’623 (2012)

Tages-Anzeiger Zürich Zeitung, erscheint täglich; unabhängig. 188’602 (2012)

Thuner Tagblatt Bern Zeitung, erscheint täglich; unabhängig. 21’402 (2012)

Treffpunkt Uznach Fachpresse, erscheint monatlich, Organ der 
katholischen Arbeitnehmer/-innenbewegung 
Schweiz.

5’000 (2012)

Tribune de Genève Genf Zeitung, erscheint täglich; unabhängig. 48’688 (2012)

Weltwoche Zürich Zeitung, erscheint wöchentlich; liberal. 68’990 (2012)

Wir Brückenbauer 
( Migros-Magazin)

Zürich Gratiszeitung, erscheint wöchentlich. 1 556’546 (2012)

Wochenzeitung (WOZ) Zürich Zeitung, erscheint wöchentlich; unabhängig. 16’160 (2012)

Zürcher Bieter Ähnlich dem Zürcher Unterländer, bis 1989 
bestehend, dann fusioniert mit dem Zürcher 
Unterländer. 

Zürcher Unterländer Bülach Zeitung erscheint täglich; liberal. 19’878 (2012)
Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz 2013; MediaPrint 2013; publisuisse 2011.

Unterlagen zu politischen Debatten und Entscheiden, Berichte der Verwaltung

 › Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (1982). Gewalt an Frauen 
in der Schweiz.

 › Bundesrat (1983). Botschaft zur Volksinitiative «zur Entschädigung der 
Opfer von Gewaltverbrechen» vom 6. Juli 1983. BBl 1983 III, 869 %.

 › Bundesversammlung (1984). Entschädigung der Opfer von Gewaltver-
brechen. Volksinitiative. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung. 
Verhandlungen des Nationalrates und des Ständerates. Nr. 83.059.

 › Kommission des Nationalrates (1984). 83.059. Volksinitiative, Entschä-
digung der Opfer von Gewaltverbrechen. Protokoll der Sitzung vom 
26.01.1984.

 › Kommission des Ständerates (1984). 83.059. Volksinitiative, Entschädigung 
der Opfer von Gewaltverbrechen. Protokoll der Sitzung vom 24.05.1984.
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 › Studienkommission (1986). Schlussbericht. Der Studienkommission zur 
Ausarbeitung eines Vorentwurfs zum Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer 
von Straftaten gegen Leib und Leben. Vom 23. Dezember 1986.

 › Bundesamt für Justiz (1988). Zusammenstellung der Vernehmlassungen 
zum Opferhilfegesetz nach Vernehmlasser und Artikel. Mai 1988.

 › Bundesrat (1990). Botschaft zu einem Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer 
von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) und zu einem Bundesbeschluss 
über das europäische Übereinkommen über die Entschädigung an Opfer 
von Gewalttaten vom 25. April 1990. BBl 1990 II, 961%.

 › Nationalrat (1990, 1991). Petitions- und Gewährleistungskommission. 
Protokolle der Sitzung vom 24. Oktober 1990, 09.30 - 16.30 Uhr in 
Bern, Parlamentsgebäude, Zimmer 3 und der Sitzung vom 20. Juni 1991, 
15.00 – 15.40 in Bern, Parlamentsgebäude, Zimmer 87.

 › Ständerat (1991). Petitions- und Gewährleistungskommission. Protokoll 
der Sitzung vom 25. März 1991, 09.30 – 12.15 Uhr in Bern, Parlaments-
gebäude, Zimmer 4.

 › Bundesversammlung (1991). Hilfe an Opfer von Straftaten. Bundesgesetz. 
Übereinkommen. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung. Verhand-
lungen des Nationalrates und des Ständerates. Nr. 90.030.

 › Opferhilfegesetz OHG (1993). SR 312.5, Stand am 01.01.1993 und am 
27.12.2005.

 › Opferhilfegesetz OHG (2007). SR 312.5, Stand am 01.01.2009 und am 
01.01.2011.

 › Bundesamt für Justiz (1996). Hilfe an Opfer von Straftaten. Bericht des 
Bundesamtes für Justiz an den Bundesrat über den Vollzug und die Wirk-
samkeit der Opferhilfe in den Jahren 1993–1994.

 › Bundesamt für Justiz (1998). Hilfe an Opfer von Straftaten. Zweiter Bericht 
des Bundesamtes für Justiz an den Bundesrat über den Vollzug und die 
Wirksamkeit der Opferhilfe (1993–1996).

 › Bundesamt für Justiz (2000). Hilfe an Opfer von Straftaten. Dritter Bericht 
des Bundesamtes für Justiz an den Bundesrat über den Vollzug und die 
Wirksamkeit der Opferhilfe (1993–1998).

 › Schweizerische Verbindungsstellen-Konferenz OHG (2002/2010). Emp-
fehlungen zur Anwendung des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer 
von Straftaten (OHG). 2. überarbeitete Au"age (2002) und neue Au"age 
(2010) zum totalrevidierten OHG.

 › Expertenkommission, für die Revision des Bundesgesetzes über die Hilfe 
an Opfer von Straftaten (2001). Zwischenbericht der Expertenkommission 
für die Revision des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten.
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 › Expertenkommission, für die Revision des Bundesgesetzes über die Hilfe an 
Opfer von Straftaten (2002). Totalrevision des Bundesgesetzes über die Hilfe 
an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG). Erläuternder Bericht.

 › Bundesamt für Justiz (2003). Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 
zum Vorentwurf der Expertenkommission zur Totalrevision des Bundes-
gesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG). 

 › Bundesrat (2005). Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über die 
Hilfe an Opfer von Straftaten vom 9. November 2005. BBl 2005, 7165 %.

 › Nationalrat (2006, 2007). Kommission für Rechtsfragen. Protokolle der 
Sitzungen, welche die Totalrevision des OHG betre%en.

 › Ständerat (2006, 2007). Kommission für Rechtsfragen. Protokolle der 
Sitzungen, welche die Totalrevision des OHG betre%en.

 › Bundesversammlung (2007). Totalrevision des Opferhilfegesetzes. Amtliches 
Bulletin der Bundesversammlung. Verhandlungen des Nationalrates und 
des Ständerates. Nr. 05.078.

 › Bundesamt für Justiz (2008). Das Opferhilfegesetz vom 23. März 2007. 
Information zuhanden der Kantone. 

 › Bundesamt für Justiz (2008). Leitfaden zur Bemessung der Genugtuung 
nach Opferhilfegesetz zu Handen der kantonalen Behörden, die für die 
Gewährung von Genugtuungen nach OHG zuständig sind. 

Relevante wissenschaftliche Texte und Gerichtsurteile, auf die im öffentlichen 
Opferhilfe-Diskurs Bezug genommen wird

 › Killias, Martin (1989). Les Suisses face au crime. Leurs expériences et attitudes 
à la lumière des enquêtes suisses de victimisation. Grüsch: Verlag Rüegger.

 › Dijk, Jan Van, Pat Mayhew und Martin Killias (1990). Experiences of 
Crime across the World. Key !ndings from the 1989 International Crime 
Survey. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers.

 › Bundesgerichtsurteil (1995). BGE 121 II 369. Entscheid über Bemessung 
der Genugtuung.

 › Bundesgerichtsurteil (1997). BGE 123 II 210. Entscheid über Bemessung 
der Genugtuung.

 › Bundesgerichtsurteil (1998). BGE 124 IV 154. Minderung Strafmass für 
Sexualstrafttäter.
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Unterlagen zu politischen Debatten und Entscheiden

Basel-Stadt
 › 92.6714: Interpellation231 Nr. 44 M. Schmid-#urnherr betre%end Erhöhung 

der Verkehrssicherheit für FussgängerInnen und VelofahrerInnen und die 
Betreuung der Opfer; schriftliche Beantwortung durch den Regierungsrat.

 › 93.6862: Interpellation Nr. 90 N. Wagner betre%end Beratungsstelle für 
Gewaltopfer (Opferhilfegesetz); Protokoll der Grossratssitzung, an welcher 
das Anliegen behandelt wurde.

 › 93.8397: Ratschlag zu einem kantonalen Einführungsgesetz zum Bundesge-
setz über die Hilfe an Opfer von Straftaten; Protokoll der Grossratssitzung, 
an welcher das Anliegen behandelt wurde.

 › 93.2569: Ratschlag betr. die Bewilligung von Staatsbeiträgen an den Verein 
Nottelefon für vergewaltigte Frauen beider Basel und die Opferhilfeorgani-
sation «Weisser Ring», Vertrag mit BL für Einrichtung einer gemeinsamen 
Beratungsstelle; Protokoll der Grossratssitzung, an welcher das Anliegen 
behandelt wurde.

 › 94.8395: Interpellation Nr. 30 Christoph Eymann betre%end Einrichtung 
eines Sorgentelefons für Opfer von Gewalt durch Jugendliche; schriftliche 
Beantwortung durch den Regierungsrat.

 › 94.8440: Kleine Anfrage232 Rita Brechbühler betre%end Opferhilfegesetz; 
schriftliche Beantwortung durch den Regierungsrat.

 › 95.8783: Interpellation Nr. 32 Nicole Wagner zum Opferhilfe-Konzept, 
schriftliche Beantwortung durch den Regierungsrat.

 › 95.8887: Kleine Anfrage Dr. Peter Aebersold betre%end Schwierigkeiten 
beim Vollzug des Opferhilfegesetzes; schriftliche Beantwortung durch den 
Regierungsrat.

231 Die Interpellation ist ein parlamentarisches Instrument im Kanton Basel-Stadt. 
Damit können Grossrät/-innen vom Regierungsrat Auskunft über die Verwaltung 
oder bestimmte Angelegenheiten verlangen. Die Auskunft soll in der gleichen 
(mündlich) oder der nächsten Sitzung (schriftlich) erfolgen (Kanton Basel-Stadt 
2013).

232 Die kleine Anfrage ist ein parlamentarisches Instrument im Kanton Basel-Stadt. 
Sie wurde später von der schriftlichen Anfrage abgelöst. Mit der kleinen Anfrage 
konnten Grossrät/-innen vom Regierungsrat schriftlich Auskunft zu bestimmten 
#emen verlangen. Die Anfragen werden nicht im Plenum behandelt (Kanton 
Basel-Stadt 2013).
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 › 96.0884: Ausgabenbericht233 betr. Nachtragskredit Nr. 1 für einen Be-
triebskostenbeitrag an den Verein Tele-Hilfe Basel für das Jahr 1996; 
Genehmigung einer Vertragsänderung Opferhilfe zwischen BS und BL; 
Protokoll der Grossratssitzung, an welcher das Anliegen behandelt wurde.

 › 97.0977: Ausgabenbericht betre%end Nachtragskredit Nr. 3 für einen Be-
triebskostenbeitrag an den Verein Triangel zum Betrieb einer Beratungsstelle 
beider Basel für Opferhilfe für von Gewalt betro%ene Kinder und Jugendliche; 
Protokoll der Grossratssitzung, an welcher das Anliegen behandelt wurde.

 › 99.6393: Budgetpostulat234 Dr. Andrea Büchler Grünseis betreffend 
TRIANGEL Opferhilfe-Beratungsstelle für gewaltbetro%ene Kinder und 
Jugendliche; Protokoll der Grossratssitzung, an welcher das Anliegen be-
handelt wurde.

 › 00.1619: Ausgabenbericht betre%end Nachtragskredit Nr. 5 zur Erhöhung 
des Subventionsbeitrags an den Verein Triangel für den Betrieb einer Op-
ferberatungsstelle für gewaltbetro%ene Kinder und Jugendliche im Sinne 
des Opferhilfegesetzes im Gebiet der beiden Basel; Partnerschaftliches 
Geschäft BS/BL; Protokoll der Grossratssitzung, an welcher das Anliegen 
behandelt wurde.

 › 02.7346: Anzug235 Dr. Alexandra Nogawa-Staehelin und Konsorten betref-
fend Besserstellung von Opfern von Straftaten; Protokoll der Grossratssit-
zung, an welcher das Anliegen behandelt wurde.

 › 06.1574: Bericht der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission zum 
Ratschlag Nr. 06.1574.01 zu einer Änderung des Gesetzes betre%end die 
Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt (Polizeigesetz) und zur Motion 
Andrea Büchler und Peter Aebersold zur Einführung einer polizeilichen 
Wegweisungs- und Rückkehrverbotsnorm bei häuslicher Gewalt; Protokoll 
der Grossratssitzung, an welcher das Anliegen behandelt wurde.

 › 08.1776: Ratschlag zu einer Änderung des Einführungsgesetzes zum Bun-
desgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten sowie Genehmigung einer 

233 Wenn der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt neue Ausgaben plant, die einen 
gewissen Betrag übersteigen, muss er diese Ausgaben beim Grossen Rat mit einem 
Ausgabenbericht beantragen (Kanton Basel-Stadt 2013).

234 Mit dem Budgetpostulat können Grossrät/-innen im Kanton Basel-Stadt eine 
Verminderung der Einnahmen oder Erhöhung der Ausgaben im Budget beantra-
gen. Wenn der Grosse Rat dem Postulat zustimmt, wird es an den Regierungsrat 
überwiesen (Kanton Basel-Stadt 2013).

235 Mit einem Anzug können die Mitglieder des Grossen Rates im Kanton Basel-Stadt 
eine Änderung der Kantonsverfassung, eines Gesetzes, eines Beschlusses oder einer 
Massnahme anregen. Stimmt der Grosse Rat zu, wird das Postulat an den Regie-
rungsrat überwiesen. Dieser hat dann zwei Jahre Zeit, dazu Bericht zu erstatten 
(Kanton Basel-Stadt 2013).
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Änderung des Vertrages der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft über 
die Opferberatungsstellen beider Basel / PARTNERSCHAFTLICHES 
GESCHÄFT; Protokoll der Grossratssitzung, an welcher das Anliegen 
behandelt wurde.

Basel-Landschaft
 › Protokoll der Landratssitzung vom 11.01.1993, S. 1768–1769, bezüglich 

geplanter Umsetzung des OHG.
 › 2123, 94/180: Schriftliche Anfrage von Susanne Buholzer zum OHG (Nr. 

2123, 94/180); schriftliche Beantwortung durch den Regierungsrat.
 › 2164, 94/190: Interpellation236 von Claude Janiak: Zustände in der Op-

ferhilfe; schriftliche Beantwortung durch den Regierungsrat.
 › 94/195-13: Budgetantrag 94/195-13 von Kurt Lauper vom 10. November 

1994: Position 2705.365.50-1, Beitrag an den Verein «Tele-Hilfe Basel, 
Die Dargebotene Hand, Tel.143».

 › 90/286: Protokoll der Landratssitzung vom 21.09.1995 zur Motion 219 
vom 28.10.1991 (zur Besserstellung der Opfer von Sittlichkeitsdelikten 
im Strafverfahren).

 › 97/53: Interpellation von Esther Maag Zimmer zum #ema Hinweise auf 
Kindsmissbrauch im Baselbiet; Protokoll der Landratssitzung, an welcher 
das Anliegen behandelt wurde.

 › Protokoll der Landratssitzung vom 18.09.1997, S. 1003 bezüglich !nan-
zieller Belange in der Opferhilfe.

 › 2001/138: Interpellation von Ursula Jäggi von 10.05.2001 zum #ema der 
Entführung im Rotlichtmilieu; Protokoll der Landratssitzung, an welcher 
das Anliegen behandelt wurde.

 › Protokoll der Landratssitzung vom 27.03.2003, S. 27 bezüglich Diskussion 
um Kinderpornogra!e und Pädophilie.

 › Protokoll der Landratssitzung vom 22.09.2005, S. 1423–1426: erste Lesung 
des Polizeigesetzes.

Unterlagen der Verwaltung beider Kantone (BS und BL) zur Opferhilfe

 › Homepage des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt.
 › Homepage der Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft.
 › Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt und Sicher-

heitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft (2012). Subventionsvertrag 
betre%end Betrieb einer Beratungsstelle im Sinne des Opferhilfegesetzes 

236 Mit der Interpellation im Kanton Basel-Stadt identisch, siehe Ausführungen 
vorherige Seite. 
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für die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft mit Standort in Basel 
für die Jahre 2011–2014. Basel.

 › Basel-Stadt und Basel-Landschaft (2012). Informationsbroschüre: Opferhilfe 
für Opfer von Straftaten.

Unterlagen der Opferhilfe-Beratungsstellen

 › Jahresberichte der Beratungsstelle Opferhilfe beider Basel, von 1996 bis 
2006 (das Jahr 1998 fehlt).

 › Jahresberichte des Nottelefons Basel, von 1996 bis 2006 (das Jahr 1999 fehlt).
 › Jahresberichte der Beratungsstelle Triangel Basel, von 1997 bis 2006.
 › Jahresberichte der Opferhilfe beider Basel, von 2007 bis 2011.
 › Merkblatt der Opferhilfe beider Basel zur Opferhilfe.
 › Homepage der Opferhilfe beider Basel.

Interviewpartner/-innen

 › Paolo Fraschina, Sozialpädagoge, seit 2003 Berater bei der Opferhilfe beider 
Basel, Steinenring 53, 4051 Basel, allgemeiner Fachbereich bo, ab 2007 
zusätzlich im neu gegründeten Fachbereich männer plus tätig. Interview 
am 17.11.2010, Dauer: 1h 25 Min.

 › Susanne Altermatt: Juristin, seit 2007 stv. Leiterin Bereich Bewilligungen, 
Freiheitsentzug und Soziales im Generalsekretariat Sicherheitsdirektion 
(Kanton Basel-Landschaft), Allee 9, 4410 Liestal. Sie ist in ihrer Funktion 
unter anderem für die Opferhilfe zuständig und Präsidentin/Mitglied in der 
Opferhilfe-Kommission beider Basel (rotierendes Präsidium). Interview am 
30.03.2012, Dauer: 1h 50 Min. Das Interview fand teilweise zusammen 
mit Gerhard Mann statt.

 › Gerhard Mann: promovierter Jurist, Leiter Bereich Bewilligungen, Frei-
heitsentzug und Soziales im Generalsekretariat Sicherheitsdirektion (Kanton 
Basel-Landschaft), Allee 9, 4410 Liestal; Er war mit Inkraftsetzung des OHG 
1993 für dessen Umsetzung im Kanton Basel-Landschaft in Zusammen-
arbeit mit dem Kanton Basel-Stadt zuständig. Interview am 30.03.2012. 
Herr Mann nahm am Interview mit Susanne Altermatt für 30 Minuten teil.

 › Esther Stich: Sozialarbeiterin, MAS Organisationsberatung, seit 1994 
Beraterin und Leiterin in der Beratungsstelle Opferhilfe beider Basel, ab 
2007 Geschäftsführerin Opferhilfe beider Basel, Steinenring 53, 4051 Basel. 
Interview am 03.04.2012, Dauer: 1h 34 Min.

 › Margit Becker: Psychiatriep"egefachfrau, seit 1984 Beraterin in der Bera-
tungsstelle Nottelefon, ab 2007 dann Fachbereich limit in der Opferhilfe 
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beider Basel, Steinenring 53, 4051 Basel. Interview am 05.04.2012, Dauer: 
1h 25 Min.

 › Renate Ahrens: Sozialarbeiterin/Soziotherapeutin, seit 1998 Beraterin 
zuerst in der Beratungsstelle Triangel, ab 2007 dann Fachbereich triangel 
in der Opferhilfe beider Basel, Steinenring 53, 4051 Basel. Interview am 
07.05.2012, Dauer: 1h 25 Min.

 › Ariane Rufino dos Santos: Sozialarbeiterin, Springerin Nottelefon 
1990–1991, Mitarbeiterin «Frauenhaus Basel» 1991–1998, Leiterin Inter-
ventionsstelle gegen häusliche Gewalt der Sicherheitsdirektion Baselland 
1999–2008. Interview fand schriftlich statt via E-Mail, im Zeitraum zwi-
schen Mitte April und Ende Mai 2012.

Unterlagen zu politischen Debatten und Entscheiden

 › Protokoll der Grossratssitzung vom 17.03.1993, S. 201: Antrag Steinlin: 
Verbrechenshilfe 1 200’000.

 › Protokoll der Grossratssitzung vom 22.06.1993, S. 698 und Beilagen 28/5: 
Vortrag der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) des Kantons Bern 
an den Regierungsrat, zuhanden des Grossen Rates. Betrieb von Beratungs-
stellen gemäss Bundesgesetz vom 4.10.1991 über die Hilfe an Opfer von 
Straftaten (Opferhilfegesetz OHG) Nachkredit 1993 und wiederkehrende 
Voranschlagskredit des Regierungsrates.

 › Protokoll der Grossratssitzung vom 24.06.1993, S. 759: Interpellation 
(029/93) Steinlin: Verwirklichung des Opferhilfegesetzes im Kanton Bern.

 › Protokoll der Grossratssitzung vom 04.05.1995, S. 467: Interpellation 
(216/94) Jenni-Schmid: Opferhilfe und Opferberatung gemäss OHG vom 
1. Januar 1993.

 › Protokoll der Grossratssitzung vom 12.09.1995, S. 1003: Geschäft der 
GEF: Stiftung Frauenhaus: Ausgabenbewilligung für wiederkehrenden 
Betriebsbeitrag der zwei Projekte «Frauenhaus Bern» und Beratungsstelle 
für vergewaltigte Frauen und Mädchen. Betriebsbeiträge.

 › Protokoll der Grossratssitzung vom 02.09.1996, S. 738: Motion (014/96) 
Gurnter-Schwarzenbach: Gewalt gegen Frauen: von den Opfern zu den 
Tätern.

 › Protokoll der Grossratssitzung vom 12.11.1996, S. 1083–1089: Dring-
liche Motion (214/96) Kauert-Loe%el – Frauenhaus und Beratungsstelle 
#un-Berner Oberland.
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 › Protokoll der Grossratssitzungen, Septembersession 2000, S. 877: Frage-
stunde zu Massnahmen im Täter-Opfer-Wiedergutmachtung Tawi-Pro-
gramm in Bern.

 › Protokoll der Grossratssitzungen, Aprilsession 2001, S. 235% und Beilage 
12: Strafverfahren, Besetzung des Gerichts mit 2 Personen des Geschlechts 
des Opfers.

 › Protokoll der Grossratssitzungen, Junisession 2002, S. 612: Forderung 
nach mehr Angeboten und Massnahmen im Bereich Gewalt an Frauen.

 › Protokoll der Grossratssitzungen, Junisession 2003, S. 693: kurze Ausfüh-
rungen dazu, warum GEF für «Soforthilfe» und weitere Hilfe und Justiz-
direktion für Entschädigung und Genugtuung zuständig ist.

 › Protokoll der Grossratssitzungen, Novembersession 2003, Beilage 28: sehr 
hohe Anzahl Genugtuungs- und Entschädigungsleistungen, die grosse Zu-
nahme war nicht voraussehbar  Nachkredit beantragt. Wird genehmigt 
(S. 1212).

 › Protokoll der Grossratssitzungen, Septembersession 2004, S. 992%, Beilage 
31: Änderungen im Polizeigesetz.

 › Protokoll der Grossratssitzungen, Novembersession 2008, S. 1065–1066: 
Diskussion zum #ema Opfer von Menschenhandel im Kanton Bern.

 › Protokoll der Grossratssitzungen, Novembersession 2008, S. 1250–1251: 
Motion zur Scha%ung von Beratungsstellen für jugendliche Opfer von 
Jugendkriminalität.

 › Protokoll der Grossratssitzungen, Septembersession 2009, S. 855%: Erste 
Lesung des EG OHG. Beilage 28: EG OHG und Vortrag des Regierungs-
rates zum EG.

Unterlagen der Verwaltung zur Opferhilfe

 › Einführungsverordnung zum Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die 
Hilfe an Opfer von Straftaten.

 › Kantonale Opferhilfeverordnung (KOHV) vom 28.04.2010.
 › Homepage der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF).
 › Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern. Informationsbro-

schüre zur Opferhilfe.
 › Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern. Rahmenleistungs-

verträge und Jahresleistungsverträge für die Jahre 2010–2013, die der 
Kanton Bern mit der Stiftung Opferhilfe, der Stiftung gegen Gewalt an 
Frauen und Kindern und dem Frauenhaus Region Biel abgeschlossen hat.
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Unterlagen der Opferhilfe-Beratungsstellen

 › Jahresberichte der Beratungsstelle Opferhilfe, von 1994 bis 2011.
 › Jahresberichte des Frauenhauses #un und der Beratungsstelle Vista, von 

1994 bis 2004.
 › Jahresberichte des Frauenhauses Region Biel, von 1996 bis 2011 (die Jahre 

2008 und 2009 fehlen).
 › Jahresberichte der Beratungsstelle Lantana, von 1989 bis 2000 (das Jahr 

1995 fehlt).
 › Jahresberichte des Frauenhauses Bern, von 1990 bis 2000.
 › Jahresberichte der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern, von 

2001 bis 2011.
 › Homepage der Beratungsstelle Opferhilfe.
 › Homepage der Beratungsstelle Vista.
 › Homepage des Frauenhauses #un.
 › Homepage des Frauenhauses Region Biel.
 › Homepage der Beratungsstelle Lantana.
 › Homepage des Frauenhauses Bern.

Interviewpartner/-innen

 › Susanne Nielen Gangwisch: Sozialarbeiterin, von 1996 bis 2011 Beraterin 
und stv. Leiterin in der Beratungsstelle Opferhilfe, Seftigenstrasse 41, 3007 
Bern. Seit 2011 Stellenleiterin der Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solo-
thurn, seit 2003 freie Mitarbeiterin der Berner Fachhochschule, Fachbereich 
Soziale Arbeit, zuständig für den Bereich Weiterbildungen im Bereich 
Opferhilfe. Interview am 11.04.2012, Dauer: 1h 30 Min.

 › Vreni Jenni-Schmid: Sozialpädagogin und Grossrätin, von 1998 bis 1999 
Stiftungsratsmitglied, von 1999 bis 2008 Stiftungsratspräsidentin der Stif-
tung Hilfsstelle, spätere Stiftung Opferhilfe im Kanton Bern. Von 1988 
bis 2002 Mitglied des Grossen Rates (SVP) des Kantons Bern. Interview 
am 25.04.2012, Dauer: 50 Min.

 › Henriette Kämpf: Juristin, von 2005 bis 2012 angestellt bei der Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion, Sozialamt, Bereich Opferhilfe, seit 2013 
Präsidentin Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Biel/Bienne. 
Interview am 26.04.2012, Dauer: 1h 10 Min.

 › Annette Tichy: Juristin, von 1994 bis 1999 zuständig für die Opferhilfe in 
der dafür neu gescha%enen Koordinationsstelle bei der Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion des Kantons Bern. Interview am 23.05.2012, Dauer: 
1h 15 Min.
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 › Elisabeth Reust: Soziologin, seit 1982 Beraterin im «Frauenhaus Bern». 
Sie war schon Ende der 1970er Jahre in dem Verein engagiert, durch des-
sen Bemühungen das Frauenhaus erö%net werden konnte. Interview am 
24.05.2012, Dauer: 2h 15 Min.

 › Louise Kissling: dipl. Sozialarbeiterin, ehemalige Mitarbeiterin der kantona-
len Fürsorgedirektion (heute Gesundheits- und Fürsorgedirektion, Kanton 
Bern); 1985–1986 Mitglied der Studienkommission zur Ausarbeitung eines 
Vorentwurfs zum OHG; bis 1994 von der kantonalen Fürsorgedirektion 
aus zuständig für die Vorbereitungen und Umsetzung des OHG im Kanton 
Bern. Interview am 30.05.2012, Dauer: 1h 20 Min.

 › Ursula #omet: Dr. phil., von 1989 bis 1995 Sozialarbeiterin und Koordi-
natorin in der Informations- und Beratungsstelle für vergewaltigte Frauen 
und Mädchen (seit 2002 «Lantana – Fachstelle Opferhilfe bei sexueller 
Gewalt»). Sie war seit 1983 im Verein engagiert, durch dessen Bemü-
hungen die Informations- und Beratungsstelle erö%net und letztlich als 
kantonale Opferhilfe-Beratungsstelle anerkannt werden konnte. Interview 
am 31.05.2012, Dauer: 1h.

 › Kathrin Reichenbach: Fürsprecherin, seit 1999 Mitglied des Stiftungsrates 
der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern, von 2002 bis August 
2014 dessen Präsidentin. Sie ist angestellt beim Rechtsamt der Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern. Interview am 02.07.2012, 
Dauer: 1h 25 Min.

 › Rosemarie Eichenberger: dipl. Sozialarbeiterin HFS, Paar- und Familienthe-
rapeutin, seit 2000 Beraterin in der Beratungsstelle «Lantana», zuständig 
für Frauen ab 18 Jahren, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Interview am 
03.07.2012, Dauer: 50 Min.

 › Ruedi Strahm: Sozialarbeiter, von 1994 bis 2012 Leiter der Beratungsstel-
len Opferhilfe in Bern (Seftigenstrasse 41) und in Biel (Silbergasse 4) und 
Mitglied der Expertenkommission, welche im Rahmen der Totalrevision des 
OHG im Jahr 2000 eingesetzt wird. Interview am 05.07.2012, Dauer: 1h

Anhang 7: Leitfaden für die Interviews

Dargestellt ist der Leitfaden für die Interviews mit den Mitarbeiter/-innen 
der Opferhilfe-Beratungsstellen. Der Leitfaden für die Interviews mit den 
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung ist identisch aufgebaut.
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Themen Hauptfragen Nachfragen - Konkretisierungen

Einstiegsfrage Können Sie mir erzählen, wie kam es dazu, dass Sie 
beruflich für die Opferhilfe tätig wurden?

Seit wann? 
Was hat dazu beigetragen?

Ersten Jahre der Opferhilfe

Anfänge der 
Opferhilfe

Wie war das, die ersten Jahre Arbeit und Aufbauarbeit 
in der Opferhilfe?

Thematische Schwerpunkte?
Wie/bei wem Angebot bekanntgemacht?
24-h-Erreichbarkeit?

Herausforderungen?
Ressourcen? 
Konflikte? 
Können Sie das näher ausführen?
Was verlief wie vorgesehen? Wie 
kam es dazu?
Was verlief nicht wie vorgesehen?

Zusammenarbeit Wie sah die Zusammenarbeit mit dem Kanton aus? Schwerpunkte – Vorgaben?
Ressourcen, Finanzen
Unterstützung
Konflikte

Mit wem haben Sie noch zusammengearbeitet?
Andere anerkannte Beratungsstellen?
Polizei?

Nicht anerkannte Beratungsstel-
len – welche?
Schwerpunkte, Herausforderungen?
Konkurrenz?
Konflikte in den Anerkennungs-
prozessen?

Meilensteine
Konsolidierung

Was waren wichtige Meilensteine in Ihrer Arbeit in der 
Opferhilfe?

Wie kam es dazu? Was hat dazu 
beigetragen?
Wie hat sich Arbeit verändert?
Seit wann Opferhilfe konsolidiert?

Opferhilfe heute

Arbeitsfelder 
heute

Wie sieht ihre Arbeit in der Opferhilfe heute aus – was 
gehört alles dazu?
Können Sie mir ein konkretes Beispiel erzählen, in 
welchem ihre Arbeit für die Opferhilfe reibungslos und 
zufriedenstellend verlief?
Können Sie mir ein konkretes Beispiel erzählen, in 
welchem ihre Arbeit für die Opferhilfe mit Herausforde-
rungen und «Nicht-Alltäglichem» konfrontiert war?
Wann ist jemand ein Opfer im Sinne des OHG – wie 
bestimmen sie das? Beispiel

Was hat es einfach gemacht?
Was war nicht-alltäglich, heraus-
fordernd?
Wie sind Sie damit umgegangen? 

Zusammenarbeit 
heute

Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Kanton heute 
aus?

Herausforderungen, Schwerpunkte, 
Konkurrenz?

Mit welchen anderen Organisationen oder Verwal-
tungsbereichen gibt es Kontakte im Rahmen Ihrer 
Arbeit für die Opferhilfe?
Was ist herausfordernd in der Zusammenarbeit mit 
diesen Organisationen?
Zusammenarbeit Polizei – Opfermeldungen?

Mit wem Kontakte: Interventions-
stelle häusliche Gewalt; andere Be-
ratungsstellen (für Männer, Frauen, 
Kinder); Polizei; Vormundschaft; 
Innerhalb des Kantons – über 
Kantonsgrenzen hinaus
institutionalisierte Zusammenar-
beitsgefässe?

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite.
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Themen Hauptfragen Nachfragen - Konkretisierungen

Schwerpunkte
Prioritäten heute

Gibt es bestimmte Schwerpunkte, die Sie in Ihrer Arbeit 
setzen? – In der Zusammenarbeit mit den Kantonen 
und anderen Organisationen?

Wer bestimmt die gesetzten Schwerpunkte?

Welche Schwerpunkte: bestimmte 
Opfergruppen Geschlecht der 
Opfer?
Was spricht für diese Schwer-
punkte?
Gibt es etwas Übergeordnetes?

Konfliktlinien in den Schwerpunkt-
setzungen?
Wie kommt man zu einem 
Konsens – Entscheid für gewisse 
Schwerpunkte?

Bekanntmachung Wie und beim wem wird das Opferhilfeangebot 
bekannt gemacht?

Was spricht für dieses Vorgehen – 
diese Schwerpunkte?
Herausforderungen?

Blick in die 
Zukunft

Was steht an in der Opferhilfe in den nächsten Jahren? 
Was würden Sie selbst noch auf die Agenda nehmen? 

Was spricht dafür, diese Punkte in 
Angriff zu nehmen?
Gibt es etwas Übergeordnetes?

Zum Dissertationsprojekt – Hier dargestellt für die Interviews im Kanton Bern

Geschlecht der 
Opfer

Information: Analyse der Opferhilfefallzahlen (2000-
2010)
Kanton Bern: Anteil männlicher Opfer unter dem 
schweizweiten Durchschnitt 17% (CH: 24%; Basel 
37%)

Gab oder gibt es bestimmte inhaltliche Schwerpunkte 
in Bezug auf das Geschlecht der Opfer – eine Beto-
nung der Hilfe für weibliche respektive für männliche 
Opfer?
Was meinen Sie, wie kommt es zu dem im Vergleich 
tieferen Anteil beratener männlicher Opfer im Kanton 
Bern?

Wenn ja: wann; inwiefern, durch 
wen? Wie wurde es aufgenommen?
Zusammenarbeit mit Männerbera-
tungsstellen?

Strafverfahren Information: Im Kanton Bern besteht bei 32% der bera-
tenen Opfer Strafverfahren – CH: 40%; BS: 55%

Gab oder gibt es Diskussionen darüber, dass die Hilfe 
an Opfer nicht von ihrer Zusammenarbeit mit den 
Strafverfolgungsbehörden abhängig gemacht werden 
soll oder dies eben gerade soll? 
Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Strafverfol-
gungsbehörden aus?
Haben Sie Hypothesen für den im Vergleich tieferen 
Anteil beratener Opfer mit Strafverfahren im Kanton 
Bern? 

Wenn ja: wann; inwiefern; durch 
wen? Wie wurde es aufgenommen?

Engagement der Strafverfolgungs-
behörden für Opfer?

Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite.

Fortsetzung der Tabelle «Interviewfragen».
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Themen Hauptfragen Nachfragen - Konkretisierungen

Häusliche Gewalt
Sexualdelikte

Information: Im Kanton Bern haben 64% der beratenen 
Opfer eine familiäre Beziehung zur Täterschaft – CH: 
53%; BS: 40%. Im Kanton Bern sind 31% der bera-
tenen Opfer von Sexualdelikten betroffen; CH: 28%; 
BS: 20% 

Wurde oder wird die Wichtigkeit der Opferhilfe für 
 Opfer häuslicher Gewalt und für Opfer von Sexualde-
likten besonders betont? 
Was vermuten Sie, kann für den im Vergleich höheren 
Anteil beratener Opfer häuslicher und sexueller Gewalt 
im Kanton Bern verantwortlich sein?

Auf die Anzahl anerkannter Bera-
tungsstellen zurückzuführen?

Schlussfrage: Gibt es noch irgendetwas, was sie gerne sagen oder anfügen möchten?
Darf ich mich bei Fragen noch einmal an Sie wenden?

Anhang 8: Beratene Opfer nach Alter und Geschlecht, 2000–2010

 Alter der Opfer Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n %

Alter Opfer unbekannt 276 17.8 1273 82.2 1549 100.0

Opfer minderjährig 8876 34.4 16893 65.6 25769 100.0

Opfer volljährig 25212 21.6 91702 78.4 116914 100.0

Total 34364 23.8 109868 76.2 144232 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden. Die in der OHS bestehenden verschiedenen Altersgruppen wurden 
zusammengefasst in Minderjährige und Erwachsene.

Anhang 9: Beratene Opfer nach Nationalität und Geschlecht, 
2000–2010

Nationalität der Opfer Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n %

Unbekannt 4771 13.9 12871 11.7 17642 12.2

Schweiz 20204 58.8 63362 57.7 83566 57.9

Europa 5597 16.3 19036 17.3 24633 17.1

Andere 3792 11.0 14599 13.3 18391 12.8

Total 34364 100.0 109868 100.0 144232 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.

Fortsetzung der Tabelle «Interviewfragen».
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Anhang 10: Beratene Opfer nach erster Kontaktaufnahme und 
Geschlecht, 2000–2010

Erste Kontaktaufnahme Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n %

Unbekannt 127 .4 369 .3 496 .3

Opfer 19748 57.5 65219 59.4 84967 58.9

Vertrauensperson 1624 4.7 5767 5.2 7391 5.1

Polizei/Justiz 9183 26.7 23591 21.5 32774 22.7

Fachperson 3403 9.9 14005 12.7 17408 12.1

Andere 279 .8 917 .8 1196 .8

Total 34364 100.0 109868 100.0 144232 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.

Anhang 11: Beratene Opfer nach Beratungsdauer und Geschlecht, 
2000–2010

Beratungsdauer Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n %

Unbekannt 1676 4.9 4853 4.4 6529 4.5

Einmalige Beratung 10979 31.9 36281 33.0 47260 32.8

Mehrmalige Beratung 21709 63.2 68734 62.6 90443 62.7

34364 100.0 109868 100.0 144232 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.

Anhang 12: Beratene Opfer mit unbekanntem Strafverfahren nach 
Beratungsdauer und Geschlecht, 2000–2010

Beratungsdauer Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n %

Unbekannt 404 5.0 1437 6.2 1841 5.9

Einmalige Beratung 3924 48.6 12123 51.9 16047 51.1

Mehrmalige Beratung 3741 46.4 9781 41.9 13522 43.0

Total 8069 100.0 23341 100.0 31410 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.
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Anhang 13: Beratene Opfer nach Alter, familiärer Beziehung zur 
Täterschaft und Geschlecht, 2000–2010

Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n %

Alter Opfer 
unbekannt
 
 

Keine fam. Beziehung 219 79.3 463 36.4 682 44.0

Fam. Beziehung 57 20.7 810 63.6 867 56.0

Total 276 100.0 1273 100.0 1549 100.0

Opfer  
minderjährig
 
 

Keine fam. Beziehung 3980 44.8 7316 43.3 11296 43.8

Fam. Beziehung 4896 55.2 9577 56.7 14473 56.2

Total 8876 100.0 16893 100.0 25769 100.0

Opfer  
volljährig
 
 

Keine fam. Beziehung 20548 81.5 32125 35.0 52673 45.1

Fam. Beziehung 4664 18.5 59577 65.0 64241 54.9

Total 25212 100.0 91702 100.0 116914 100.0

Total Keine fam. Beziehung 24747 72.0 39904 36.3 64651 44.8

Fam. Beziehung 9617 28.0 69964 63.7 79581 55.2

Total 34364 100.0 109868 100.0 144232 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.
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Anhang 14: Beratene Opfer mit familiärer Beziehung zur 
Täterschaft nach Alter, Vorhandensein eines 
Strafverfahrens und Geschlecht, 2000–2010

Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n %

Alter Opfer 
unbekannt
 
 
 

Strafverfahren unbekannt 17 29.8 334 41.2 351 40.5

Strafverfahren 11 19.3 122 15.1 133 15.3

Kein Strafverfahren 29 50.9 354 43.7 383 44.2

Total 57 100.0 810 100.0 867 100.0

Opfer minder-
jährig
 
 
 

Strafverfahren unbekannt 646 13.2 1418 14.8 2064 14.3

Strafverfahren 1352 27.6 2553 26.7 3905 27.0

Kein Strafverfahren 2898 59.2 5606 58.5 8504 58.8

Total 4896 100.0 9577 100.0 14473 100.0

Opfer volljährig Strafverfahren unbekannt 1076 23.1 11887 20.0 12963 20.2

 Strafverfahren 1810 38.8 19818 33.3 21628 33.7

 Kein Strafverfahren 1778 38.1 27872 46.8 29650 46.2

 Total 4664 100.0 59577 100.0 64241 100.0

Total Strafverfahren unbekannt 1739 18.1 13639 19.5 15378 19.3

Strafverfahren 3173 33.0 22493 32.1 25666 32.3

Kein Strafverfahren 4705 48.9 33832 48.4 38537 48.4

Total 9617 100.0 69964 100.0 79581 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.
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Anhang 15: Beratene Opfer mit familiärer Beziehung zur 
Täterschaft nach Leistungen der Beratungsstelle und 
Geschlecht, 2000–2010

Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n

Psychologische Hilfe 6060 67.6 48333 73.1 54393

Juristische Hilfe 4875 54.4 37993 57.5 42868

Soziale Hilfe 3650 40.7 31423 47.5 35073

Andere Hilfe 1355 15.1 7467 11.3 8822

Schutz und Unterkunft 1418 15.8 8050 12.2 9468

Materielle Hilfe 853 9.5 5227 7.9 6080

Massnahmen zum Schutz des Kindes 1357 15.1 4517 6.8 5874

Medizinische Hilfe 619 6.9 3103 4.7 3722

Total 8962 66126 75088
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Prozentsätze und Total betreffen die Beratungsfälle. Es gibt 4493 respektive 5.6% fehlende Fälle. 

Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 
Opfer selbst beraten werden.

Anhang 16: Beratene Opfer von Strassenverkehrsdelikten  
nach Leistungen der Beratungsstelle und Geschlecht, 
2000–2010

 Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n

Psychologische Hilfe 2134 43.5 2830 50.6 4964

Juristische Hilfe 4467 91.0 4971 88.9 9438

Soziale Hilfe 1554 31.7 1780 31.8 3334

Andere Hilfe 985 20.1 1029 18.4 2014

Schutz und Unterkunft 5 0.1 19 0.3 24

Materielle Hilfe 170 3.5 150 2.7 320

Massnahmen zum  
Schutz des Kindes 3 0.1 21 0.4 24

Medizinische Hilfe 200 4.1 255 4.6 455

Total 4907 5593 10500
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Prozentsätze und Total betreffen die Beratungsfälle. Es gibt 251 respektive 2.3% fehlende Fälle. Die 

Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen Opfer 
selbst beraten werden.
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Anhang 17: Beratene Opfer von Sexualdelikten nach Leistungen 
der Beratungsstelle und Geschlecht, 2000–2010

 Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n

Psychologische Hilfe 3144 80.0 24264 81.2 27408

Juristische Hilfe 2265 57.6 15573 52.1 17838

Soziale Hilfe 1397 35.5 11673 39.1 13070

Andere Hilfe 584 14.9 3654 12.2 4238

Schutz und Unterkunft 146 3.7 1273 4.3 1419

Materielle Hilfe 170 4.3 1900 6.4 2070

Massnahmen zum  
Schutz des Kindes 359 9.1 1692 5.7 2051

Medizinische Hilfe 215 5.5 1673 5.6 1888

Total 3932 29891 33823
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Prozentsätze und Total betreffen die Beratungsfälle. Es gibt 1825 respektive 5.1% fehlende Fälle. 

Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 
Opfer selbst beraten werden.
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Anhang 19: Beratene Opfer nach Vorhandensein eines 
Strafverfahrens und Geschlecht, 2000–2010

 Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n %

Strafverfahren unbekannt 8069 23.5 23341 21.2 31410 21.8

Strafverfahren 17532 51.0 41053 37.4 58585 40.6

Kein Strafverfahren 8763 25.5 45474 41.4 54237 37.6

Total 34364 100.0 109868 100.0 144232 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.
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Anhang 20: Beratene Opfer nach Straftaten, Kantone BE und BS/BL, 
2000–2010

a) Alle Opfer
Kanton BE Kantone BS/BL

n % n %

Stassenverkehrsdelikte 1461 6.5 1750 18.1

Sexualdelikte 7018 31.2 1926 19.9

Tötung inklusive Versuch 642 2.9 202 2.1

Körperverletzung und Tätlichkeiten 10715 47.6 4479 46.3

Raub 478 2.1 306 3.2

Erpressung, Drohung, Nötigung 8880 39.5 2340 24.2

Andere Straftaten gegen die Freiheit 561 2.5 133 1.4

Entziehung von Unmündigen 145 0.6 13 0.1

Verbreitung menschlicher Krankheiten 51 0.2 8 0.1

Andere Straftaten gemäss StGB 379 1.7 371 3.8

Unklar 1148 4.9 339 3.4

Total 23648 10009
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Prozentsätze und Total betreffen die Beratungsfälle. Mehrfachantworten sind möglich. Es gibt 1485 respektive 

4.4% fehlende Fälle. Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in 
denen Opfer selbst beraten werden.

b) Unterteilt nach Geschlecht der Opfer
Kanton BE Kantone BS/BL

 Männliche Opfer Weibliche Opfer Männliche Opfer Weibliche Opfer

n % n % n % n %

Körperverletzung/Tötung  
im Strassenverkehr

654 16.9 807 4.3 824 23.0 926 15.2

Sexualdelikte 743 19.2 6275 33.7 279 7.8 1647 27.0

Tötung inklusive Versuch 154 4.0 488 2.6 90 2.5 112 1.8

Körperverletzung und Tätlichkeiten 1875 48.4 8840 47.5 1867 52.1 2612 42.9

Raub 130 3.4 348 1.9 142 4.0 164 2.7

Erpressung, Drohung, Nötigung 1022 26.4 7858 42.2 471 13.2 1869 30.7

Andere Straftaten gegen die 
Freiheit

67 1.7 494 2.7 22 .6 111 1.8

Entziehung von Unmündigen 26 .7 119 .6 9 .3 4 .1

Verbreitung menschlicher 
Krankheiten

12 .3 39 .2 5 .1 3 .0

Andere Straftaten gemäss StGB 74 1.9 305 1.6 178 5.0 193 3.2

Unklar 142 3.5 1006 5.1 122 3.3 217 3.4

Total 4015 19633 3701 6308
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Prozentsätze und Total betreffen die Beratungsfälle. Mehrfachantworten sind möglich. Es gibt 1485 respektive 

4.4% fehlende Fälle. Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in 
denen Opfer selbst beraten werden.
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Anhang 21: Beratene Opfer nach Beratungsstelle und Geschlecht, 
Kantone BE und BS/BL, 2000–2010

 Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

n % n % n %

BOH Kanton BE 2058 38.8 3250 61.2 5308 100.0

Frauenspezifische Beratungsstellen1, 
Kanton BE

972 7.7 11590 92.3 12562 100.0

Dargebotene Hand2 Kanton BE 854 16.6 4294 83.4 5148 100.0

Kantonales Sozialamt3 Kanton BE 131 20.8 499 79.2 630 100.0

BObB/bo Kantone BS/BL 2912 56.6 2230 43.4 5142 100.0

Nottelefon/limit Kantone BS/BL 223 7.2 2867 92.8 3090 100.0

Triangel Kantone BS/BL 566 31.9 1211 68.1 1777 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.
1:  In den frauenspezifischen Beratungsstellen sind das Frauenhaus Region Biel, Bern, Thun-Berner 

Oberland sowie «Lantana» und «Vista» zusammengefasst.
2:  Die «Dargebotene Hand» ist im Kanton Bern mit der Erstberatung von Opfern ausserhalb der Bürozei-

ten betreut. Dementsprechend ist sie in die Erhebungen für die OHS einbezogen.
3:  Mit dem kantonalen Sozialamt ist die dortige Abteilung Opferhilfe gemeint. Die Abteilung berät zwar 

keine Opfer direkt. Sie ist aber für die Bearbeitung der Gesuche auf finanzielle Leistungen für Opfer 
(«Längerfristige Hilfe», Entschädigung und Genugtuung) zuständig. Wenn derartige Gesuche nicht über 
die Opferhilfe-Beratungsstellen an die Abteilung Opferhilfe gelangen, sind die Betroffenen noch nicht 
für die OHS erfasst. In diesem Fall werden sie von der Abteilung Opferhilfe für die OHS erfasst. In den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sind dagegen in jedem Fall die Opferhilfe-Beratungsstel-
len zuständig.
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Anhang 22: Beratene Opfer nach Beziehung Opfer-Täterschaft, 
Beratungsstelle und Geschlecht, Kantone BE und BS/
BL, 2000–2010

  Männliche Opfer Weibliche Opfer Total

 n % n % n %

BOH Keine fam. Beziehung  1776 86.3 1869 57.5 3645 68.7

Kanton BE Fam. Beziehung  282 13.7 1381 42.5 1663 31.3

 Total  2058 100.0 3250 100.0 5308 100.0

Frauenspezifische Keine fam. Beziehung  160 16.5 2770 23.9 2930 23.3

Beratungsstellen Fam. Beziehung  812 83.5 8820 76.1 9632 76.7

Kanton BE Total  972 100.0 11590 100.0 12562 100.0

Dargebotene Hand Keine fam. Beziehung  412 48.2 1159 27.0 1571 30.5

Kanton BE Fam. Beziehung  442 51.8 3135 73.0 3577 69.5

  854 100.0 4294 100.0 5148 100.0

Kantonales Sozialamt Keine fam. Beziehung  108 82.4 230 46.1 338 53.7

Kanton BE Fam. Beziehung  23 17.6 269 53.9 292 46.3

 Total  131 100.0 499 100.0 630 100.0

BObB/bo Keine fam. Beziehung  2457 84.4 1928 86.5 4385 85.3

Kantone BS/BL Fam. Beziehung  455 15.6 302 13.5 757 14.7

 Total  2912 100.0 2230 100.0 5142 100.0

Nottelefon/limit Keine fam. Beziehung  16 7.2 512 17.9 528 17.1

Kantone BS/BL Fam. Beziehung  207 92.8 2355 82.1 2562 82.9

 Total  223 100.0 2867 100.0 3090 100.0

Triangel Keine fam. Beziehung  395 69.8 726 60.0 1121 63.1

Kantone BS/BL Fam. Beziehung  171 30.2 485 40.0 656 36.9

 Total  566 100.0 1211 100.0 1777 100.0
Quelle: Bundesamt für Statistik, OHS, Stand der Datenbank: 16.05.2012, eigene Berechnungen.
Bemerkung: Die Angaben betreffen Beratungsfälle, die im jeweiligen Erhebungsjahr neu eröffnet und in denen 

Opfer selbst beraten werden.
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